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Zum Buch

Es gibt wahrscheinlich keinen neuzeitlichen Herrscher, dessen Leben und tragisches Ende von so vielen Legenden umrankt ist, wie Ludwig II. von Bayern (1845–1886). Aus verfassungsrechtlichen Gründen und bislang nur teilweise offengelegten Motiven hatte Prinz Luitpold, der spätere Regent, die bayerische Regierung gewonnen, an einem Entmündigungs- und Absetzungsverfahren gegen den König mitzuwirken. Bernhard von Gudden lieferte das von ihm erwartete Expertenurteil: unheilbare Paranoia, Geistesschwäche und dauernde Regierungsunfähigkeit. Prinz Luitpold ermächtigte den Psychiater, den König festzunehmen und auf Schloss Berg – unbefristet – zu internieren. Zwei Tage später, am 13. Juni 1886, ertrank der König zusammen mit von Gudden im Starnberger See.

Im vorliegenden Buch kommt der renommierte Psychiater Heinz Häfner zu dem Schluss, dass der König weder nach den damals geltenden Kriterien noch nach einer mit Mitteln moderner Neurowissenschaft durchgeführten Analyse an einer Geisteskrankheit (Psychose) gelitten hat. Ludwig II. war weder wahnsinnig noch geistesschwach. Das Machtentzugsverfahren, dessen Opfer er wurde, hat Vorbilder und Parallelen im 19. Jahrhundert. Das dafür erforderliche Instrumentarium bot die junge, im 19. Jahrhundert heranwachsende medizinische Disziplin der Psychiatrie. Sie ersetzte mit dieser noch keineswegs besonders humanen Maßnahme die härteren Methoden früherer Tage wie Tötung, Kerker oder Verbannung.
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Einleitung

Es gibt wahrscheinlich keinen neuzeitlichen Herrscher, dessen Leben und tragisches Ende von so vielen Legenden umrankt ist, wie Ludwig II. von Bayern (1845–1886). Mehrmals hat sein Schicksal den Stoff für Filme und Musicals, für große und weniger große Literatur abgegeben. Die Bibliographie von Eduard Hanslik und Jürgen Wagner verzeichnet bis 1986, dem Jahr seines 100. Todestags, 2781 Publikationen über den König. Die Gründe für eine so außergewöhnliche Phantasietätigkeit der Nachgeborenen sind vielfältiger Natur: Sie liegen in der romantisch-weltfremden Person des Königs, in seiner Leidenschaft für das Theater und in der schwärmerischen Verehrung und verschwenderischen Förderung von Richard Wagner. Entscheidend zur Bildung von Legenden haben auch seine von Gerüchten umrankte Hofhaltung, der Bau seiner majestätischen Schlösser und romantischen Hütten und schließlich seine Absetzung sowie sein geheimnisumwitterter Tod beigetragen.

Im Juli 1885 hat Prinz Luitpold, der spätere Regent, ein Reichsverwesungs-verfahren nach Titel II § 11 der bayerischen Verfassung von 1818 mit Entmündigung des Königs unter verantwortlicher Mitwirkung der Regierung inauguriert. Der Münchner Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie, Professor Dr. Bernhard von Gudden, legte am 8. Juni 1886 auf Befehl des Prinzen[1] ein von drei bayerischen Psychiatern mitunterzeichnetes Gutachten vor. Seine Diagnose lautete auf die entscheidende Aussage konzentriert: unheilbar fortschreitende Paranoia (Verrücktheit) mit Verfall der geistigen Kräfte. Der König wurde als dauerhaft regierungsunfähig beurteilt. Aufgrund dieses Gutachtens erfolgte am 9. Juni 1886 die Absetzung und Entmündigung des Königs. Im Anschluss daran wurde Gudden durch ein kurzes Schreiben des Prinzen Luitpold ermächtigt, den König in Hohenschwangau in ärztliche (Zwangs-) Behandlung zu nehmen und nach Schloss Berg zu verbringen.[2] Dort, in geschlossener Unterbringung, fand Ludwig II. am 13. Juni 1886 während eines Spaziergangs zusammen mit Gudden den Tod im Starnberger See.

Die beiden hier angesprochenen Themenkomplexe, das unvollständig aufgeklärte Verfahren der Entmündigung und des Machtentzugs einerseits, die angeblich bestehende Geisteskrankheit andererseits, stehen im Mittelpunkt unseres an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim durchgeführten und durch die Fritz Thyssen Stiftung und die Robert Bosch Stiftung gemeinsam geförderten interdisziplinären Forschungsprojekts.[3] Die Untersuchung der Rechtsgrundlagen sowie der politischen und humanitären Aspekte des Regierungsentzugs Ludwigs II. von Bayern sind Teil eines größeren rechtsgeschichtlichen Forschungsvorhabens, das den Verfahren und Formen des Machtentzugs gegen ungeeignete oder unerwünschte Herrscher gilt. Sie haben sich als «Erinnerungsorte» des zivilisatorischen und humanitären Fortschritts und der mit ihm verbundenen Rechtskultur erwiesen, die in den europäischen Ländern ungleich verlief. Die Leitung dieses rechtswissenschaftlichen Schwerpunkts unseres Forschungsvorhabens liegt in den Händen des ehemaligen Mitglieds des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Paul Kirchhof. Die Vorarbeiten zu diesem zweiten Abschnitt des Projekts sind noch nicht abgeschlossen. Das Machtentzugsverfahren gegen Ludwig II. hatte Vorbilder und Parallelen im 19. Jahrhundert. Mit dem Übergang vom Absolutismus zu konstitutionellen Monarchien tauchten in den neuen Verfassungen – so auch in der bayerischen Verfassungsurkunde von 1818 – Regelungen für Vertretung oder Regentschaft im Fall der Regierungsunfähigkeit des Monarchen auf. Ihre Anwendung bei Regierungsunfähigkeit wegen Geisteskrankheit erforderte eine unabhängige Beurteilung der geistigen Fähigkeiten des Herrschers. Den erforderlichen Sachverstand schien die junge, im 19. Jahrhundert heranwachsende medizinische Disziplin Psychiatrie zu bieten. Die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts bot auch das Instrumentarium für die Wegschließung des abgesetzten Herrschers vor der öffentlichkeit, in der Regel ohne sinnvolles Therapieangebot. Sie ersetzte mit dieser noch keineswegs besonders humanen Maßnahme die härteren Methoden früherer Tage wie Tötung, Kerker oder Verbannung.

Die ersten Ergebnisse unseres Forschungsprojekts sind als Festvortrag 2004 von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften publiziert worden.[4] Sie waren bereits zu der Feststellung gekommen, dass Guddens Gutachten über den Geisteszustand des Königs nicht haltbar ist. Die historische Bedeutung und das weit verbreitete Interesse an diesem Thema waren Anlass, das Projekt auf erweiterter interdisziplinärer Grundlage fortzusetzen. Die gemeinsame Förderung durch die beiden Stiftungen erlaubte mir die Beschäftigung eines Historikers, Felix Sommer, M.A., als wissenschaftlichen Mitarbeiter, dem wir – der Autor und Paul Kirchhof – für die Unterstützung bei der Quellenarbeit, die zuweilen detektivische Fähigkeiten erforderte, sehr zu danken wissen.[5]

In der psychiatrischen Fachliteratur ist die angebliche Krankheit des Königs auf der Grundlage der gegenwärtig gültigen internationalen Diagnosenklassifikation überwiegend als paranoide Schizophrenie bezeichnet worden.[6] Die Psychiatrie verfügte jedoch zur Zeit der Begutachtung Ludwigs II. weder über eine verbindliche Diagnosenklassifikation noch über verlässliche Erkenntnisse der infrage kommenden Erkrankungen. Die Vorstellungen der Mitgutachter über die Krankheit des Königs spiegeln diesen Mangel wider. Mit Ausnahme einiger weniger kritischer Historiker der jüngsten Zeit wird noch heute in der Literatur und der öffentlichkeit vorherrschend die Annahme vertreten, Ludwig II. sei wegen Geisteskrankheit und Geistesschwäche über eine lange Zeitspanne seines Königtums tatsächlich regierungsunfähig gewesen.


«Es unterliegt keinem Zweifel, daß seine Persönlichkeit nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist. Dabei entzieht es sich der Kompetenz des Historikers, die Fragen beantworten zu wollen, ob, seit wann, und in welchem Grad Ludwig II. wahnsinnig war.»[7]



Mit der Beantwortung dieser Frage kann tatsächlich nur der Psychiater den Historiker bei seinen Bemühungen um Aufklärung der Zusammenhänge unterstützen. Die angebliche Geisteskrankheit Ludwigs II. hat im Urteil der Nachwelt viele seiner Leistungen entwertet und seine Person in der bayerischen Geschichte zu einer politisch wenig bedeutsamen Größe schrumpfen lassen.[8]

Mit Blick auf die Bewertung der Person Ludwigs II. und seiner historischen Rolle und angesichts des ausschlaggebenden Beitrags, den das psychiatrische Gutachten dazu leistete, habe ich die Beurteilung der psychischen Gesundheit Ludwigs II. im Gutachten Guddens zu einem Schwerpunkt unserer Studie gemacht. Ich beschränke mich dabei nicht auf die Nachprüfung der psychiatrischen Beurteilung, sondern versuche auch, die Grundlagen und die Hintergründe zu erhellen.

Ich analysiere die historische Situation der Psychiatrie zur Zeit Ludwigs II., die Persönlichkeit, Kompetenz und den Beurteilungshorizont des führenden Gutachters, um den Inhalt seines Gutachtens vom 8. Juni 1886 über König Ludwig II. angemessen beurteilen zu können. Ich studiere die Rolle und das Verhalten Guddens im Absetzungsverfahren gegen den König, um auch im Hinblick auf die geltenden ethischen und ärztlichen Regeln die Belastbarkeit des Gutachtens besser einschätzen zu können.

Die verwunderliche Tatsache, dass das persönliche Leben, die geistige Gesundheit und das politische Schicksal des Königs immer noch unzureichend aufgeklärt sind, verlangt nach einer Begründung. Eine Erklärung bietet die Tatsache, dass die Herren des Verfahrens bemüht waren, alle Zeugen der Ereignisse zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Zeitungsredakteure, die nach dem Tod des Königs kritische Analysen publizierten, wurden unnachsichtig verfolgt und mit Freiheitsentzug bestraft. Der modernen Geschichtswissenschaft wird heute noch der Zugang zum wichtigsten Archiv für dieses Thema, dem Geheimen Hausarchiv der Familie Wittelsbach im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, vermittels individueller Zugangserlaubnis durch den Chef des Hauses Wittelsbach beschränkt. Das hat den Strauß früh gewachsener Legenden über Ludwig II. in Blüte gehalten, die historische Wahrheitsfindung jedoch nicht gerade uneingeschränkt gefördert. Unsere diesbezüglichen Erfahrungen verdienen Erwähnung, zumal sie unser Vorgehen entscheidend beeinflusst haben.

Der Autor hatte in der ersten Phase unseres damals von einer Person (Häfner) getragenen Projekts eine zeitlich unbegrenzte Zugangserlaubnis. Als wir nach dem erwähnten Akademievortrag unser mittlerweile von zwei renommierten Stiftungen gefördertes Forschungsvorhaben interdisziplinär fortsetzen wollten, unterrichtete uns der Leiter des Geheimen Hausarchivs (GHA), Dr. Immler, dass der Chef des Hauses Wittelsbach der Erneuerung unseres Benutzungsgesuchs im Grundsatz zugestimmt, die Genehmigung jedoch mit zwei Auflagen verbunden habe. In der beabsichtigten Publikation sei an einer geeigneten, mit dem GHA abzustimmenden Stelle darauf hinzuweisen, dass Herr Prof. Dr. Hans Förstl und Herr Dr. Rupert Hacker unter Mitwirkung des derzeitigen Leiters des GHA, Dr. Gerhard Immler, schon seit längerer Zeit als wir an einem Forschungsprojekt zu demselben Thema arbeiten und dazu ebenfalls eine Publikation beabsichtigen.[9] Mit Fragen der politischen Geschichte, soweit sie im Zusammenhang mit der Entmündigung König Ludwigs II. stehen, sollten wir uns in dem Buch nur insoweit befassen, als dies zur Bewertung der Objektivität des ärztlichen Gutachtens von 1886 erforderlich sei.[10]

Wir erklärten uns selbstverständlich bereit, auf das genannte Forschungsprojekt ähnlicher Zielrichtung bei der Veröffentlichung unserer Ergebnisse hinzuweisen. Zu dem sich unserer Beurteilung entziehenden und für eventuelle Prioritätsansprüche bedeutungslosen Vergleich des Beginns beider Projekte sahen wir uns hingegen nicht imstande.

Es ging aber nicht ausschließlich um Konkurrenz, die wir auch in der Wissenschaft als fruchtbar ansehen und mit einem Kooperations- und Abstimmungsangebot für unsere Wettbewerber entschärfen wollten. Die zweite Bedingung war bedenklicher: die Verbindung der Zugangserlaubnis zum GHA mit einem umfassenden Publikationsverbot zu Fragen der politischen Geschichte im Zusammenhang mit der Entmündigung Ludwigs II., soweit sie nicht der Bewertung der Objektivität des Gutachtens von 1886 dienen. Auf meinen Einspruch hin wurde das unbeschränkte Publikationsverbot, das offenbar irrtümlich so formuliert worden war, auf ein Befassungsverbot aus Quellen des GHA begrenzt.

Mit guten Gründen habe ich als Projektleiter noch einmal um eine Aufhebung dieses Verbots gebeten[11] Am 6. Juni 2005 wurde uns dann mitgeteilt, es würden ausschließlich Archivalien vorgelegt, die sich auf den Geisteszustand von König Ludwig II. beziehen. Archivalien, die das politische Entmündigungsverfahren betreffen, seien hingegen nicht Gegenstand der Benützungserlaubnis.

Die Eindeutigkeit des Verbots, sich mit dem Verfahren gegen König Ludwig II. zu befassen, wurde durch den persönlichen Entscheid des Chefs des Hauses Wittelsbach unterstrichen. Damit war evident geworden, dass die Aufdeckung bisher unveröffentlichter Dokumente und Informationen aus dem Entmündigungs- und Machtentzugsverfahren gegen Ludwig II. dem Chef des Hauses Wittelsbach unerwünscht waren.

Das Bedürfnis des Familienoberhaupts um Bewahrung des Ansehens seiner Vorfahren ist verständlich und ehrenwert. Allerdings ist König Ludwig II. eine Person der Zeitgeschichte und ein «Erinnerungsort» der bayerischen und deutschen Historie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die lebende Generation und die historische Wissenschaft in einem Verfassungsstaat, der die Freiheit der Forschung als Grundrecht anerkennt, haben ein berechtigtes Interesse an einer unbehinderten Aufklärung der mit seiner Person verbundenen historischen Zusammenhänge.

Wir sind nicht die ersten und einzigen, die bei ihrer unabhängigen historischen Forschung Behinderungen durch Nachkommen ehemaliger Herrscherfamilien deutscher Staaten hinzunehmen hatten. Hinweise darauf sind in vielen Publikationen unabhängiger Historiker und Psychiater zu finden. Eine der besten und umfangreichsten Biographien über König Ludwig II., jene von Ludwig Hüttl,[12] musste ohne Zugang zu den Quellen des GHA verfasst werden.[13]

Wir bedanken uns bei unseren Förderern – die Fritz Thyssen Stiftung hat noch den vergeblichen Versuch unternommen, auf persönlicher Ebene eine forschungsfreundlichere Haltung des Entscheidungsträgers zu erreichen –, die Finanzierung unseres Forschungsvorhabens nie infrage gestellt zu haben, obwohl wir im Gefolge der bayerischen Entscheidung auch von Prinz Bernhard von Baden den erbetenen Zugang zum Geheimen Hausarchiv der großherzoglichen Familie versagt bekamen. Dort wollten wir Quellen zu den rechtlichen und psychiatrischen Aspekten des Verfahrens zum Regierungsentzug Erbgroßherzog Ludwigs von Baden (1824–1858) wegen Geisteskrankheit bearbeiten. Der Gutachter in diesem Fall war Christian Roller, der psychiatrische Lehrer des Gutachters von Ludwig II., Bernhard von Gudden. Wir haben auf anderem Wege Zugang zu den wichtigsten Informationen gefunden. Der Leiter des Geheimen Hausarchivs beim Badischen Hauptstaatsarchiv in Karlsruhe, Professor Dr. Rödel, hat uns im Rahmen seiner Möglichkeiten nach besten Kräften unterstützt, wofür wir ihm zu danken haben. Zu danken haben wir auch Frau Dr. Gigl, die uns bei der Quellenarbeit im Bayerischen Hauptstaatsarchiv hilfreich zur Seite stand.

Die Beschränkung des Archivzugangs hat unser Bedürfnis nach Aufdeckung der verborgenen Informationen erheblich gefördert. Historische Wissenschaft ist schließlich der Aufklärung vergangener Ereignisse und Zusammenhänge, wenn sie aus partikularen Interessen vorenthalten werden, in besonderem Maße verpflichtet.

Um die für uns nicht mehr zugänglichen Quellen des GHA zu ersetzen, haben wir mehrere Wege gewählt: so die Quellenarbeit in allen relevanten und für uns zugänglichen Archiven. In hohem Maße konnten wir uns auf publizierte Primärquellen, auch aus dem GHA, stützen. Sie liegen zu Ludwig II. glücklicherweise in beachtlicher Zahl in sorgfältigen Sammlungen und belegreichen Darstellungen vor.[14] In jüngster Zeit haben einige unvoreingenommene Historiker, beispielsweise Franz Merta,[15] voll belastbare Informationen über den König vorgelegt, die beachtliche Schneisen in das Dickicht der Verschleierung geschlagen haben.

Methodisch haben wir versucht, die wesentlichen Traditionen, Ideen und Ereignisfelder, in denen sich das Leben, die Politik sowie das Selbst-und Weltverständnis Ludwigs II. entfaltet haben, in das Verständnis des Königs, seiner Ideen und seines Handelns einzubeziehen.[16] Das bedeutet, dass wir den drei königlichen Vorfahren Ludwigs II., ihren politischen Ideen in einer Zeit des Übergangs und ihren Schöpfungen einige Aufmerksamkeit gewidmet haben. Wir haben den fürstlichen Schlossbaustil der neoabsolutistischen Epoche zum Verständnis der Konzeption und des Stils der Schlösser Ludwigs II. sowie die einschneidenden politischen Veränderungen in seiner Regierungszeit zu berücksichtigen versucht. Wir haben die persönliche Entwicklung des Monarchen in dieser von tiefgreifenden Veränderungen und Unsicherheiten bestimmten Umwelt und die Geschichte seiner Freundschaften und seines intimen Lebens analysiert. Die Lebensgestalt dieses ungewöhnlichen Königs soll aus diesem Mosaik erhellender Zusammenhänge verständnisnäher hervortreten, als sie uns bisher überliefert ist.

Ein methodisches Sonderproblem ist die Beurteilung der angeblichen Geisteskrankheit Ludwigs II. Die Nachprüfung der medizinischen bzw. psychiatrischen Beurteilung einer Person nach mehr als 100 Jahren ist ein fragwürdiges Unterfangen, auch wenn sich dies im historischen Kontext nicht immer vermeiden lässt. Im vorliegenden Fall bestanden jedoch insofern günstige Voraussetzungen, als die Gutachter den König nicht persönlich gekannt[17] und nicht untersucht hatten. Wir konnten deshalb bei unserer Beurteilung von denselben Informationen ausgehen, die ihrem Gutachten zugrunde lagen. Wir sind aber in der glücklichen Lage, diese einseitigen, ausschließlich negativen Zeugenaussagen und Dokumente durch die in der Zwischenzeit publizierten und die von uns ermittelten Quellen zu ergänzen,[18] so dass wir von einer ziemlich umfassenden Datengrundlage zu Lebensführung, Verhalten und psychischer Gesundheit des Königs ausgehen können. Es ist uns auch möglich, die von den Gutachtern unverantwortlicherweise nicht eingeforderten Zeugnisse der Hofärzte und die Ergebnisse der Schädel- und Hirnsektion des Königs heranzuziehen. Der Auswertung dieser vervollständigten Datenlage können wir das erweiterte Wissen zugrunde legen, das uns in rund 120 Jahren psychiatrischer und neurowissenschaftlicher Forschung zugewachsen ist.

Unsere Vorgehensweise und die gefundene Auflösung einiger Kernfragen lassen an einen Kriminalroman denken, ohne dass die Methoden der Ermittlung und der Analyse etwas von ihrem wissenschaftlichen Charakter verlieren würden. Wir hoffen, dass das nun in Buchform vorliegende Ergebnis unserer Forschungen ein wenig neues Licht auf König Ludwig II. und einige seiner bayerischen Zeitgenossen, vor allem aber auf das Verfahren seiner Entmachtung und sein tragisches Schicksal werfen kann.[19]

Wir sind bei unserer Archiv- und Literaturarbeit auch durch unabhängige Personen großzügig unterstützt worden, von denen wir hier nur wenige nennen können: durch den Amateurforscher Erich Adami, der über eine private, mehr als 4000 Bände umfassende Bibliothek über Ludwig II. verfügt, von dem Ururenkel des Leibarztes Ludwigs II., Professor Dr. Max von Gietl, Herrn Max Krettner, der uns wichtige Dokumente seines Vorfahren zugänglich machte, und von Sandra Borkowsky aus Füssen, die uns Belege über Schlossbesuche zur Lebenszeit des Königs vermittelte.

Wir danken unseren Kollegen von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und von der Universität Heidelberg – ihre Namen sind an den entsprechenden Stellen aufgeführt –, die uns berieten. Professor Dr. Dr. h. c. mult. Paul Kirchhof danken wir für die kritische Durchsicht der rechtserheblichen Passagen dieses Buches. Wir danken vor allem dem Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Professor Peter Graf Kielmansegg, der unser Projekt nachhaltig unterstützte. Wir danken der Robert Bosch Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung für die großzügige Bewilligung unseres Forschungsvorhabens. Der Robert Bosch Stiftung gilt ein besonderer Dank für die Gewährung einer Druckkostenbeihilfe, die es dem Autor erlaubt, die Ergebnisse in Form eines bebilderten Bandes zu veröffentlichen. Mein persönlicher Dank gilt noch meiner Forschungsassistentin, Frau Auli Komulainen-Tremmel, und meiner Sekretärin, Frau Angelika Heimann. Beide haben mit unendlicher Geduld und Präzision meine zahlreichen überarbeitungen ins Werk gesetzt und mich bei der Bebilderung erfolgreich unterstützt. Frau Komulainen-Tremmel hat mir darüber hinaus bei der Erarbeitung des Literaturverzeichnisses kompetente Hilfe angedeihen lassen. Ich danke auch dem Verlag C.H.Beck und vor allem meinem Lektor, Dr. Stefan Bollmann, der unter der akribisch-sorgfältigen Mitwirkung von Frau Angelika von der Lahr sich der beachtlichen Mühe unterzogen hat, das umfangreiche und vielfältige Manuskript kritisch und für den Autor ausgesprochen hilfreich durchzuarbeiten und stilistisch zu polieren.



	Heidelberg und Mannheim, Oktober 2008

	Heinz Häfner





 

 

Die zweite Auflage erscheint bei unveränderter Sachlage ohne eingreifende inhaltliche änderungen. Fehler und Unklarheiten sind beseitigt. Für Anregungen dazu danke ich einigen meiner Freunde. Vor allem danke ich einem Rezensenten des Buches, Herrn Albert Teschemacher, der mir seine kompetente Unterstützung bei der Korrektur angeboten hat. Er hat den Text noch einmal Zeile für Zeile gelesen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Korrektur geleistet.



	Heidelberg und Mannheim, November 2010

	Heinz Häfner






1. KAPITEL
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Persönlichkeitsbildung

Um die angebliche Krankheit Ludwigs, sein Thronverständnis und Verhalten verlässlich einzuordnen, ist es notwendig, seine familiär-dynastische Herkunft und politische Tradition,[1] seinen Lebenslauf, seine Persönlichkeit sowie alle relevanten Informationen, die sein Welt- und Selbstverständnis, seine körperliche und seelische Gesundheit betreffen, zu analysieren, soweit es die Quellen zulassen. Dieses Kapitel wird den Versuch unternehmen, zentrale Einflüsse auf Ludwigs Persönlichkeitsentwicklung und seine wesentlichen Persönlichkeitszüge zu skizzieren.

Geburt und Aufwachsen

Ludwig II. wurde am 25. August 1845 in Schloss Nymphenburg als ältester Sohn des bayerischen Königs Max II. (1811–1864) und der 1825 geborenen Königin Marie, Tochter des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, geboren (Abb. 1).

Weil er am Geburtstag und zur Geburtsstunde seines darüber hocherfreuten Großvaters, König Ludwigs I., zur Welt gekommen war, bot dieser sich als Taufpate und Namensgeber seines ersten Enkels an.[2] Die Entbindung soll nach handschriftlichen Aufzeichnungen des Hofarztes Dr. Gietl wegen eines engen Beckens der Mutter sehr schwer gewesen sein und zehn Stunden gedauert haben.[3] Die ärztliche Betreuung der Schwangeren trug Dr. Gietl den persönlichen Adel durch Ludwig I. ein. Der Säugling gedieh gut, bis er im März 1846 im Alter von sieben Monaten nach seiner Amme, die in wenigen Tagen daran verstarb, an einer akuten eitrigen Meningitis erkrankte.[4]

Die ausgedehnten narbigen Veränderungen der Hirnhäute über den vorderen Abschnitten des Großhirns, die er davongetragen hatte, waren die Ursache der chronischen Kopfschmerzen, vermutlich auch der Schlafstörungen, unter denen Ludwig lebenslang zu leiden hatte (s. Kapitel 13: «Der Beitrag von Schädel- und Hirnsektion zur Erklärung der Krankheit Ludwigs II.»).
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1 Die königliche Familie mit den beiden Kindern, Otto und Ludwig, Lithographie von]. Woelffle nach einer Zeichnung von Erich Correns, 1850

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

2 Erbprinz Ludwig mit Bilderbuch, Aquarell von Ernst Rietschel, 1847

Von einzelnen Biographen werden Entwicklung und Persönlichkeit Ludwigs II. aus nicht objektivierbaren psychoanalytischen Interpretationsmustern erklärt.[5] Davon wollen wir, ohne über ihre Validität zu urteilen, aus Gründen der Methode Abstand nehmen. Wir werden versuchen, unsere Analyse durch beobachtbare und belegbare Fakten zu stützen.

Am 15. November 1845, kaum drei Monate alt, wird Ludwig der Titel Erbprinz zuteil. 1848, im Alter von fast drei Jahren, wird er durch die Abdankung seines Großvaters und die Thronbesteigung seines Vaters Kronprinz.[6]

Ludwigs Eltern, so wird von mehreren Zeugen, vor allem von dem lange in einer Vertrauensstellung tätigen Kabinettssekretär Franz von Pfistermeister, geurteilt, hätten nicht nur seine und die seines jüngeren Bruders, Prinz Ottos, Erziehung vernachlässigt, sondern auch versäumt, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen – ein Versäumnis, das in vergleichbaren Herrscherhäusern eher die Regel als die Ausnahme gewesen sein dürfte. Ludwig II. soll deshalb als Erwachsener seinen Eltern mit Kälte und Hass gegenübergestanden haben. Ein bildhafter Aspekt dieser Behauptung, «Hass auf die Eltern», wird durch Trauminhalte des Königs begründet, die in das psychiatrische Gutachten über die Regierungsfähigkeit des Königs Eingang gefunden haben (s. Kapitel 10). Die Erinnerung an das kühle Verhältnis zu seinem Vater, an einen verfehlten Erziehungsgang und an die unzureichende Vorbereitung auf das Herrscheramt habe den König zeitlebens belastet, so behauptet jedenfalls Hacker.[7] Bemerkenswert ist, dass sowohl Ludwigs Vater, Max II., als auch sein Großvater, Ludwig I., eine ausgesprochen schlechte Beziehung zu ihren Vätern hatten (s. Kapitel 2: «Die Vorfahren Ludwigs II. …»).

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

3 Schloss Hohenschwangau nach einer im Alter von 13 Jahren angefertigten Zeichnung des Kronprinzen Ludwig

Von früher Kindheit an verbringt Ludwig die Sommermonate auf Schloss Hohenschwangau (Abb. 3), im nahe gelegenen Schweizer Haus Elbigenalp und bis zum Alter von 19 Jahren zeitweise auch in der königlichen Villa zu Berchtesgaden. In vielen Briefen vor allem an seinen verehrten Paten und Großvater Ludwig I. beschreibt er eine genussreiche Jugendzeit mit Fischen, gelegentlich auch mit Entenjagden,[8] Schwimmen und Schmetterlingsfangen, Wandern und Reiten meist im bayerischen Allgäu, im und am Starnberger See oder in Berchtesgaden.

Von Ludwigs Mutter, Marie von Preußen, wird gesagt, sie sei bar jeder musischen Neigung gewesen und habe wenig Wärme ausgestrahlt.[9] Ob diese akzentuierte Bewertung die unverzerrte Wahrheit wiedergibt, muss dahingestellt bleiben. Zur kindlichen Erlebniswelt des Kronprinzen zählten jedenfalls auch Spiele und vom achten Lebensjahr an zahlreiche Bergwanderungen und Gipfelbesteigungen mit der Mutter.
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4 Königin Marie, König Ludwig II. und Prinz Otto im Landhaus Elbigenalp, Photographie von Joseph Albert, 1864

Die Mutter notierte in ihr Tagebuch, Ludwig habe als Kind mit Freuden zugehört, wenn sie ihm biblische Geschichten erzählte und Bilder dazu zeigte. Er hätte eine Vorliebe für die Frauenkirche in München gehabt, sich gerne als Klosterfrau kostümiert und Freude am Theaterspielen gezeigt. Von der Adoleszenz an ist eine Abneigung Ludwigs gegen seine Mutter unübersehbar. So schreibt er in einem undatierten Brief aus den ersten Jahren seines Königsamts an die Oberhofmeisterin, Gräfin von der Mühlen:


«Die Königin hat eine mir gegenüber sich äußernde, nur Ihr allein eigene höchst unsympathische Art zu sprechen. In Ihrem ganzen Wesen, Ihren Blicken und Worten legt sie nicht selten ein gewisses Mißtrauen, einen hie und da sich zeigenden lauernden Argwohn an den Tag … nie in meinem Leben werde Ich es vergessen, wie Ihr im allerhöchsten Grade unangenehmes, um nicht viel ärgere Ausdrücke zu gebrauchen, Benehmen gegen mich im Sommer 1864, 1865 und 1867 war.»[10]



Am 1. Februar 1869 lesen wir in einem Befehl an Kabinettssekretär Lorenz von Düfflipp: «… die Königin tötet mich durch ihre Geistlosigkeit und Langweile.»[11]

Menschliche Nähe erfuhr Ludwig II. in seiner Kindheit und Jugend bei anderen Personen wahrscheinlich häufiger als von seinen Eltern, was wiederum für königliche Prinzen nicht ungewöhnlich sein dürfte. Auch der Vater hatte Schwierigkeiten, Zugang zu seinem Sohn zu finden.[12] Nach dem Bericht des langjährigen Kabinettssekretärs Franz von Pfistermeister sah er seine beiden Söhne, Ludwig und Otto, mittags zum zweiten Frühstück und abends bei der Hoftafel. Er reichte ihnen die Hand zum Gruß und empfahl sich rasch. Es kostete Mühe, den König dazu zu bewegen, seinen ältesten Sohn auf den Morgenspaziergang in den Englischen Garten mitzunehmen, was sich nur wenige Male ereignet habe. Der König soll in diesem Zusammenhang einmal geäußert haben: «… was soll ich mit dem jungen Herrn sprechen? Es interessiert ihn nichts, was ich anrege.»[13]

Max II. soll im Rahmen der strengen, asketischen Erziehung des Kronprinzen, den er zu einem gewissenhaften christlichen König machen wollte, auch vor Prügelstrafen nicht zurückgeschreckt sein.[14] Als Dreißigjähriger, so berichtet Hacker, schreibt Ludwig an den Kronprinzen Erzherzog Rudolf von Österreich, der ihn am 27. Juni 1878 auf der Roseninsel besucht hatte:


«Du bist sehr zu beglückwünschen, eine so durch und durch ausgezeichnete, verständnisvolle Erziehung genossen zu haben, ein Glück ferner ist es auch, daß der Kaiser persönlich so lebhaft für Deine Ausbildung sich interessiert. Bei meinem Vater ist dies leider ganz anders gewesen, stets hat er mich de haut en bas [von oben herab] behandelt, höchstens en passant einiger gnädiger, kalter Worte gewürdigt. Diese eigentümliche Art und sonstige Erziehungsmethode wurde aus dem sonderbaren Grunde beliebt, weil es bei seinem Vater ebenso gehalten wurde.»[15]



Bis zum Alter von acht Jahren war Ludwig der liebevollen Betreuung und Erziehung seiner ihn sehr verehrenden Gouvernante, Sibylle Meilhaus, spätere von Leonrod (Abb. 5), überantwortet. Sie wurde ihm zu einer Art Ersatzmutter. Danach wurde seine Erziehung dem Generalmajor Theodor Graf Basselet de la Rosée, der dabei von Baron Wulffen und später von Major von Orff unterstützt wurde, übertragen.

1856 begann die quasigymnasiale Ausbildung. Der Kronprinz erhielt Privatunterricht u.a. in den Gymnasialfächern Religionslehre, Philosophie, bayerische Geschichte und dazu eine gründliche militärische Unterweisung in Theorie und Praxis. Zeichenunterricht erhielt Ludwig von dem angesehenen Münchner Maler Leopold Rothmann, und er entwickelte früh – wie das Beispiel erkennen lässt – ein ansehnliches Talent (Abb. 6).
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5 Sibylle Meilhaus (verh. von Leonrod), Kinderfrau und Erzieherin Ludwigs, um 1860

Am Kriegshandwerk war Ludwig II. ausgesprochen uninteressiert. Obwohl er in der Jugend selbst Wildenten gejagt und zuweilen an Hofjagden teilgenommen hatte, lehnte er als Erwachsener auch den fürstlichen Sport der Jagd ab,[16] der als vorbereitender Einstieg in die «militärische Tugend des Tötens» verstanden wurde. Literarisch und künstlerisch war er dagegen hoch interessiert. Er lernte in jungen Jahren Opernlibretti auswendig, ließ sich Kostüme schneidern und deklamierte Rollen aus klassischen Schauspielen. Wagners Opern faszinierten ihn früh. Am 2. Februar 1861 durfte er erstmals einer Oper Richard Wagners, dem «Lohengrin», im Hoftheater beiwohnen.[17] Von diesem Tag an hatte sich seine Begeisterung für Wagner enorm verstärkt. Am 22. Dezember desselben Jahres besuchte er eine Aufführung des «Tannhäuser», die ebenfalls großen Eindruck auf ihn machte. Am 18. Dezember 1862, siebzehnjährig, schrieb er an seine Gouvernante, Sibylle von Leonrod:


«… am Sonntage in Faust, worauf ich mich sehr freue, Otto darf noch nicht hinein. – Wir lernen jetzt wieder viel, von 7 Uhr morgens bis 7 oder 1/2 8 Abends mit nicht großen Unterbrechungen. – Ich lese jetzt den Fliegenden Holländer v. Marryat u. Lohengrin u. Thannhäuser v. Wagner … französisch geschrieben, beide interessieren mich ungeheuer.»[18]



Im September 1863 berichtete er an Sibylle von Leonrod: «später … werde ich eine Universität besuchen!»[19]

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

6 Baumzeichnung Ludwigs mit Schwan, 1861 im Alter von 16 Jahren

Zu einem regelhaften Universitätsstudium ist der Kronprinz nicht mehr gekommen. 1863 hatte Ludwig begonnen, einzelne Vorlesungen an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität über Geschichte der Philosophie, Englisch, Französisch und Physik zu hören. Auch das chemische Laboratorium von Justus von Liebig besuchte er. Nach seinen frühzeitig beendeten Studien in München erbat er sich auch nach der Thronbesteigung noch weiter einigen Philosophieunterricht durch Professor Huber. Ludwig II. glaubte sich später zuweilen durch seine begrenzten Kenntnisse im Gespräch unterlegen,[20] obwohl er in Kunst und Literatur durch sein früh aufgebrochenes Interesse und seine enorme, ziemlich umfassende Lektüre ein hohes Maß an Bildung besaß und auch gerne darüber sprach.

Als er sich an den Antritt seines Königsamts – am 10. März 1864 im Alter von achtzehneinhalb Jahren – bei einem seiner Gespräche mit dem Romancier Felix Dahn im August 1873 erinnerte, soll er gesagt haben:


«… Ich bin überhaupt … zu früh König geworden. Ich habe nicht genug gelernt. Ich hatte so schön angefangen, … Staatsrecht zu lernen. Plötzlich ward ich herausgerissen und auf den Thron gesetzt. Nun, ich suche noch zu lernen.»[21]



Der Erzieher des Kronprinzen, Theodor Graf Basselet de la Rosée (Abb. 7), beurteilte seinen Zögling am Ende seiner Erziehungsaufgabe – etwa ein halbes Jahr vor Thronbesteigung:


«Der Kronprinz ist aufgeweckt und sehr begabt, er hat viel gelernt und besitzt schon jetzt Kenntnisse, die weit über das Gewöhnliche hinausgehen. Er hat eine so reiche Phantasie, wie ich sie ihresgleichen selten bei einem so jungen Manne angetroffen habe. Aber er ist auffahrend, und äußerst heftig. Ein mehr als stark entwickelter Eigenwille deutet auf einen Eigensinn, den er vielleicht von seinem Großvater geerbt hat und der sich nur schwer wird meistern lassen.»[22]
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7 Ludwigs Erzieher Theodor Graf Basselet de la Rosée

Prinz Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen, Generaladjutant des preußischen Königs Wilhelm I., berichtete von der Begegnung mit dem Kronprinzen anlässlich des mehrtägigen Besuchs mit dem preußischen König und Minister Bismarck in München im August 1863:


«Dieser junge Prinz stand damals in seinem achtzehnten Jahre, und man mußte seinen geweckten Geist, seine körperliche Gewandtheit wie seinen Mut bewundern. Er ritt und fuhr mit seltenem Geschick und hatte Sinn und Talent für Kunst und Wissen.»[23]



Im September 1870, gut sechs Jahre nach Ludwigs Thronbesteigung, beurteilt der ob seiner politischen Leistungen für das Königreich Württemberg hochgeschätzte Ministerpräsident Hermann von Mittnacht nach Gesprächen mit Ludwig II. über die Kaiserfrage den König als eine «ungewöhnlich begabte, unterrichtete, gewinnende … Persönlichkeit».[24]

Dynastische Tradition und Jugend am Hofe

«Deine ewige Vorsehung hat mich berufen, über andere zu herrschen,
Dein göttlicher Plan, Dein heiliger Wille hat mir diese Stellung zugeteilt.»[25]

In der höfischen Welt und in der Fürstenfamilie, in der Ludwig aufgewachsen war, besonders bei Großvater Ludwig I. und Vater Max II., standen nicht nur das monarchische Prinzip und die neoabsolutistische Herrschaftskultur, sondern auch Kunst, Dichtung, Wissenschaft und repräsentatives Bauen im Mittelpunkt der dynastischen und bayerisch-nationalen Identität. Prunkvolles Bauen war ein klassisches Instrument der majestätischen Macht- und Prachtentfaltung. Als Erbe seiner vielen Fürstentümer ist Deutschland reich an großartigen, oft mit herrlichen Parkanlagen, prachtvollen Einrichtungen und Kunstsammlungen versehenen Schlössern. Die hohen Kosten und die Fron, die die Erbauer oft ihren Untertanen auferlegt haben, sind vergessen. Gewaltige Prachtbauten, wovon etliche das Prunkschloss des Sonnenkönigs, Versailles, zum Vorbild hatten, waren das traditionelle Legat der Bayernherzöge und der Kurfürsten aus der Familie Wittelsbach. Die meisten anderen deutschen Reichsfürsten, etwa die Hohenzollern, standen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Wittelsbachern nicht nach.[26] Als Folge von überdimensionierten Bau- und Ausstattungsprogrammen hatten mehrere wittelsbachische Fürsten beachtliche Schuldenberge angehäuft (s. Kapitel 2: «Der wiederkehrende Absolutismus»). Vor der Abtrennung der Zivilliste (bayerisches Zivillistengesetz von 1834) vom Staatshaushalt mussten die Untertanen für die Schulden ihres Königs aufkommen. Das hatte sich im Königreich Bayern zuletzt unter König Ludwig I. ereignet und einmal auch zur Staatskrise geführt (s. Kapitel 2: «Die Vorfahren Ludwigs II.»). Ludwig II. hatte dieses «Vorbild» gegenüber der Regierung angesprochen, als er am 26. Januar 1886 Innenminister Max von Feilitzsch aufforderte, «dringend … alles aufzubieten, um zur Erfüllung meines sehnlichsten Wunsches [weiterzubauen] beizutragen».[27]

Großvater König Ludwig I. hat in seiner Residenzstadt München eine außergewöhnliche Zahl repräsentativer Bauten und eine majestätische Prachtstraße in historischen Stilformen errichten lassen. Nach der Krise senkte er die Staatsschulden durch ein drastisches Sparprogramm zu Lasten von Beamtenschaft und Bevölkerung. Vater Max II. hat sparsamer gewirtschaftet. Er konnte ein Barvermögen von mehreren Millionen Gulden hinterlassen.[28]

Vor der großartigen Kulisse der Allgäuer Alpen hat König Max II. ein ziemlich verfallenes Schloss erworben, als trutzige Ritterburg Schloss Hohenschwangau wiederaufbauen und mit Wandbildern wittelsbachischer Vorfahren und germanischer Heldensagen ausmalen lassen. Die in großer Geste dargestellten Könige, mythischen Helden und Ritter prägten die Einbildungskraft des jungen Prinzen nicht minder als die historisch-dynastischen Bildprogramme in der Münchner Residenz und unter den Hofgartenarkaden. Max II. gab in Hohenschwangau seinem Sohn auch das beherrschende Symbol seiner eigenen Bauten vor, den Schwan.[29]
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8 Adam Schall von Bell, Jesuit aus Köln, Astronom, Mathematiker und Berater des Kaisers von China, mit dem kaiserlichen Symbol des Schwans, Kupferstich von Athanasius Kircher, 1667

Dieses uralte, majestätische Reinheitssymbol war beispielsweise kaiserliches Symbol in China, was der Kupferstich des kaiserlichen Beraters und Hofastronomen, des Jesuitenpaters Adam Schall von Bell, erkennen lässt (Abb. 8). Der Schwan findet sich im Namen der Landschaft und des väterlichen Schlosses (Hohenschwangau). Ludwig II. hat den Schwan in die Zeichnungen seiner Jugend (s. Abb. 6), in Schmuckstücke, theatralische Spiele und schließlich in die Dekorationen seiner Schlösser als immer wiederkehrendes Symbol übernommen. Durch Richard Wagner wurde das Symbol des Schwanes mythisch weiter aufgeladen. Vom ersten Opernerlebnis an scheint für Ludwig der Schwanenritter als Welterlöser zu einer Idolfigur seines Lebens geworden zu sein.[30]

Begeisterung für die Alpen

Die Seen, Wälder und Berge rund um Schloss Hohenschwangau und Berchtesgaden hinterließen lebenslang einen tiefen Eindruck auf den jungen Kronprinzen: «Wundervoll ist der Alpsee am frühen Morgen, wenn der Nebel sich zerteilt und das Schloß in hehrer Pracht sich zeigt»,[31] schrieb er mit poetischer Wortwahl am 10. August 1863 an seine ehemalige Gouvernante, Sibylle Meilhaus. Der Grundstein zur Begeisterung des Kronprinzen für Alpenlandschaften ist früh gelegt worden. Seine Mutter, Marie von Preußen, entwickelte sich in den bayerischen Bergen zur Gipfelstürmerin, die mit ihren beiden Söhnen auf immer anspruchsvollere Bergwanderungen ging, zum Edelweißpflücken an Felshängen ermunterte und schließlich viele Gipfel vom Säuling im Allgäu bis zum Watzmann bei Berchtesgaden bestiegen hat.[32] Mit Extravaganzen, etwa der nächtlichen Bergwanderung im Fackelschein von der königlichen Villa Berchtesgadens zur Eiskapelle, der die weniger sportbegeisterte Hofgesellschaft folgen musste, gab sie ihrem Sohn Ludwig ein Vorbild nächtlicher Ausflüge in die bayerischen Berge. Auch Vater Max war alpenbegeistert. Ein herausragendes Beispiel ist seine fünfwöchige «Quer-Alpen»-Wanderung, die er vom 20. Juni 1858 an von Lindau bis Berchtesgaden mit einigen Getreuen unternommen hat.

Ludwig[33] und sein Bruder Otto hatten einige gleichaltrige Spielgefährten. An Samstagen kamen beispielsweise die beiden Söhne des Prinzen Luitpold, Ludwig – der spätere König Ludwig III. war gleich alt – und der ein Jahr jüngere Leopold – die Tochter Therese und der jüngste Sohn Arnulf waren jünger – in die Residenz zum Spielen. Auch im Park des Schlosses Nymphenburg spielten die Prinzen mit auserlesenen Kindern hofnaher Eltern, etwa des Hofarztes Dr. von Gietl. Eine der Spielkameradinnen Ludwigs, Helene von Dönniges, die Tochter des Historikers Wilhelm von Dönniges,[34] berichtete später, die Kinderspiele seien zuerst rein phantastischer Art gewesen: «Elfensein war unser höchstes Ideal.»[35] Doch erinnert Helene auch echte Kinderstreiche, etwa Hinunterspucken aus dem Schloss oder Kopfumdrehen bei Zinnsoldaten. Bei Großmutter Therese, die am Samstagmittag alle anwesenden Kinder im Wittelsbacher Palais in München versammelte, wurden lithographische Bilderbogen mit Wasserfarben koloriert.[36]

Bauen – vom Spiel zur Repräsentation

Dem jungen Kronprinzen Ludwig scheint die Lust am repräsentativen Bauen schon früh nahegebracht worden zu sein. Königin Marie notierte über ihren sechsjährigen Sohn, er baue besonders gerne Kirchen und Klöster (Abb. 9).[37] Sein verehrter Pate und Großvater, Ludwig I., hat ihn mit einem Set von Holzbausteinen zur Errichtung des Münchner Siegestors beschenkt und den Kronprinzen in dieser traditionellen Leidenschaft wittelsbachischer Fürsten wahrscheinlich durch viel Lob früh bestärkt.

Als Ludwig II. sieben Jahre alt war, schrieb sein Großvater an seinen Sohn, König Otto von Griechenland, den Onkel Ludwigs II., über ihn:


«Zu bauen liebt er, vorzüglich, überraschend, mit gutem Geschmack sah ich Gebäude von ihm ausgeführt. Ich erkenne auffallende Ähnlichkeit im künftigen Ludwig II. mit dem politisch-toten Ludwig I., auch in seiner Anhänglichkeit an seine Erzieherin [Sibylle Meilhaus] finde ich mich wieder …»[38]



Die politische Epoche der monarchistischen Restauration in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach der gescheiterten Revolution von 1848 brachte eine neue Mode mit sich: trutzige Prachtbauten im Stil mittelalterlicher, die Landschaft beherrschender majestätischer Burgschlösser, die kühn auf Felsen oder Bergen erbaut wurden. Es entstand der pompös-historistische Stil der Fürsten im neoabsolutistischen Zeitalter (s. auch Kapitel 4).[39]

Der ehemalige Leiter der bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Gerhard Hojer, und Michael Petzet beschreiben den Stil dieser spätabsolutistischen Burgen und Schlösser als eklektische Verwendung so gut wie aller Stilelemente der Vergangenheit.[40] Sie sprechen von überzüchteter Delikatesse, von sentimentalen und nicht zuletzt erotischen Raffinements der Malerei und Plastik, der prunkvollen überladenheit der Architektur und der skurrilen Dekors, aber auch von bahnbrechenden industriellen Erzeugnissen dieser in Pomp und (falscher) Pracht schwelgenden zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.[41] Dieser Beschreibung lässt sich Schloss Neuschwanstein uneingeschränkt zuordnen. Linderhof und vor allem Herrenchiemsee sind im Entwurf den «absolutistischen» Barockschlössern Ludwigs XIV. nachempfunden. Daran wird deutlich, dass nicht nur das Denken und Handeln Ludwigs II., sondern auch das Bauen aus dem Stil und der neoabsolutistischen Fürstendämmerung seiner Epoche mit verstanden werden muss. Es ist keinesfalls Ausdruck von «Verrücktheit», wie eine Gruppe bayerischer Landtagsabgeordneter 1886 nach einem Besuch von Schloss Herrenchiemsee am 25. Juni 1886, 12 Tage nach Ludwigs Tod, urteilte: «… man braucht nur dieses Schloß zu sehen und die übermenschliche Pracht, die in demselben erstrebt wird, um die Gewißheit zu haben, daß Seine Majestät geistig gestört war.»[42] überdies hatte Ludwig aus einer vorausschauenden Begeisterung für die moderne Technik dafür gesorgt, dass alle seine Bauten in vielfacher Hinsicht dem neuesten Stand der technischen Entwicklung – Petzet[43] spricht von richtungweisender Technik – entsprachen (s. Kapitel 4).[44]
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9 Kronprinz Ludwig mit Trommel und Baukasten, nach einem Aquarell von Ernst Rietschel, Weihnachten 1850

Dimensionen der Persönlichkeit Ludwigs II.

Wir wollen versuchen, die weitere Entwicklung der Persönlichkeit des Königs anhand von vier Entwicklungslinien zu skizzieren.

Die erste Entwicklungslinie: Hohe Phantasiebegabung, Neigung zu idealistisch-theatralischen Fiktionen

In den letzten Jugendjahren werden von Personen seiner höfischen Umgebung, etwa von seinem Erzieher Graf Basselet de la Rosée, vom Hofarzt Dr. von Gietl, vom Kabinettssekretär Pfistermeister, aber auch von Gesandten am Hofe neben der außergewöhnlichen Begabung Ludwigs eine rege, spielerische Phantasie und eine idealgesinnte Weltsicht hervorgehoben. Darin wird er von seiner Umgebung nachhaltig bestärkt.


«Der Kronprinz hatte eine sehr rege Phantasie, einen erhabenen Gedankenflug und ein hohes Streben; sein Geist beschäftigte sich am liebsten mit poetischen Gestalten; alles Unschöne, Unfeine lag seiner ideal gestimmten Natur ferne und berührte ihn peinlich»,[45]



sagte Marie Schultze, Freundin der Mutter Marie, über ihn. Ludwig liest unendlich viel, vor allem deutsche Klassiker und Schauspielliteratur, und wird deshalb mit anspruchsvollen musik- und literaturtheoretischen Schriften beschenkt.

1863 schreibt er im Alter von achtzehn Jahren an Sibylle Meilhaus:


«Neulich erhielt ich von Grf. La Rosée ‹Oper und Drama› von R. Wagner; der erste Theil behandelt die Oper und das Wesen der Musik, der zweite die dramatische Dichtung, der dritte beide im Kunstwerke der Zukunft.»



Und am 24. Juni 1863 schreibt er ihr:


«Du meintest aus meinem letzten Briefe zu ersehen, daß ich das ‹Nibelungenlied› läse; dieses kenne ich bereits von früher her und schwärme sehr dafür … Ich lese immer noch viel in Shakespeare; welche herrlichen Werke! – Neulich erhielt ich die jüngst erschienene Trilogie von R.Wagner: ‹Der Ring des Nibelungen› …»



Einen Monat später setzt er seinen Bericht an seine Gouvernante fort:
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10 Ludwigs Schlafzimmer in Hohenschwangau, Aquarell von Gustav Seeberger mit persönlicher Widmung Ludwigs II. an Richard Wagner vom u. November 1865


«Ich lese jetzt immer beim Fischen, was sich sehr gut vereinigen läßt. – Wundervoll ist die Trilogie von R. Wagner: ‹Der Ring des Nibelungen›, heute werde ich sie beenden. … Eben spielt Otto den Pilgerchor aus ‹Tannhäuser›! Wundervoll!»[46]



Der Österreichische Gesandte am bayerischen Hof, Gustav Graf von Blome, berichtete im Oktober 1864 kurz nach der Thronbesteigung Ludwigs über einen Hang zu weichlicher Sinnlichkeit und zu «unschuldigen Spielereien» und führte als Beispiel dafür die Inszenierung des königlichen Schlafzimmers im Schloss Hohenschwangau an: Eine Felsengruppe, über die ein Wasserfall strömte, füllte die eine Ecke. Mehrere Orangenbäume in Kübeln und ein künstlicher Nachthimmel mit Mond und Sternen, die durch ein kompliziertes Spiegelsystem vom Obergeschoss aus beleuchtet werden konnten, vollendeten die romantische Naturszene. Später kam noch ein Apparat zur Erzeugung eines künstlichen Regenbogens dazu (Abb. 10).[47] Graf Blome berichtete auch von heftigen Weinanfällen des Königs im Theater bei der Aufführung von Schillers «Kabale und Liebe». Diesen «verzärtelt sinnlichen» Seiten, die «unschuldig, kindisch» auf den Beobachter wirken, stellte Graf Blome als wunderlichen Kontrast die Wissbegierde und das ernste Pflichtgefühl des jungen Königs gegenüber.[48] Sehr differenziert wird der neunzehnjährige König von seinem Justizminister Eduard von Bomhard gesehen und beurteilt.[49] Auch er findet Ludwig geistig in hohem Grade begabt, vermisst aber die geregelte Ordnung im Denken, die bewusste übersicht über das geistig Angeeignete und meint, dies sei die Folge des Mangels an systematisch geordnetem Unterricht.
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11 Ludwig II. 1864 (links) und in Generalsuniform mit Krönungsmantel 1865 (Bildnis von Ferdinand Piloty) (rechts)

Bomhard bedauert, dass, was wir schon im Kontext des Aufwachsens in der Königsfamilie angesprochen haben, dem König ein Korrektiv seines «unreifen» Verhaltens – so würden wir es heute nennen – fehlte, denn: «Monarchen haben keinen Freund, der ihnen die Wahrheit sagt …»[50]

Der Mangel an väterlichen Freunden oder ebenbürtigen Partnern, die eine Korrektur seines abnormen Verhaltens hätten anstoßen können, blieb, von wenigen Ausnahmen abgesehen, lebenslang ein ungelöstes Problem des Königs.

Die besondere Phantasiebegabung des Königs und sein phantasiereicher, unerschöpflicher Gestaltungswille schlagen sich in seinen ausgreifenden Plänen, in seiner Lust am spielerischen Konstruieren, an spielerisch übernommenen Schauspielrollen und in einer unerschöpflichen Lesebegeisterung bei Ablehnung gewöhnlicher Lustbarkeiten nieder.

Nach der Thronbesteigung im Alter von achtzehneinhalb Jahren (Abb. 11) setzte sich Ludwigs Lust am phantasievollen, manchmal kindlichen Spiel, am Theater und am prächtigen dekorativen Bauen, seine Freude am Lesen und die Begeisterung für Richard Wagner und seine Werke fort. Der Schauspieler Ernst Possart, nach der Aufführung von «Kabale und Liebe» zur Audienz geladen, berichtete, dass sich der König versteckt habe und unerwartet aus Palmen hervorgetreten und auf ihn zugekommen sei. Auch die Schauspielerin Philomene Hartl-Mitius, die der König im gleichen Jahr zur Audienz gebeten hatte, betrat einen vermeintlich leeren Saal, bis der König nach einiger Zeit in Uniform mit Ordensband und Federhut geschmückt hinter einem goldenen Blumenkorb mit Palme hervortrat.[51] Die geschilderten jungenhaften Scherze stehen am Übergang zu reiferen Formen seiner königlichen «Rollenspiele» mit Menschen seiner Umgebung und charakterisieren den Reifegrad seiner Persönlichkeit zum Zeitpunkt der Thronbesteigung.

Ein großer Teil von Ludwigs späterer Lebensführung – seine unermüdliche künstlerische Gestaltungskraft, Standortwahl, Stil und Ausgestaltung seiner Schlösser, seine Einverleibung französischer Kunst- und Hofgeschichte des Absolutismus und von Wagners Musikdramen und mythischen Helden – schöpft aus dieser Quelle: der Phantasiebegabung, der Idealisierung (natürlich auch des bayerischen Königtums und seiner selbst), der Begeisterung für eine «unendlich schöne» Welt, für seine majestätischen Alpenschlösser, bei gleichzeitiger Verachtung der «gemeinen Menschen und der gemeinen Liebe».

Die zweite Entwicklungslinie: Narzisstische Selbstherrlichkeit und Dominanzstreben

Die zweite Entwicklungslinie seiner Persönlichkeit ist ein narzisstisch übersteigertes Selbstbewusstsein und die Instrumentalisierung anderer für die eigenen Interessen. Dieser Zug wird bereits aus seiner Kindheit berichtet, von Marie Schultze, einer Freundin seiner Mutter, mit freundlicher Bewertung: «Dazu hatte er ein bei seiner ungewöhnlichen Begabung naheliegendes, sehr ausgesprochenes Selbstgefühl.»[52]

Gottfried von Böhm, ehedem Beamter im Kabinettssekretariat und später Biograph des Königs, erzählt:


«Schon bei den kindlichen Spielen wollte der Kronprinz immer der erste sein und wenn Fronleichnamsprozession gespielt wurde, schritt er bereits in der stolzen Art einher, die ihm später eigen war.»[53]



Luise von Kobell, die spätere Gattin des Hofsekretärs August von Eisenhart, die nicht immer objektiv urteilte, schilderte Ludwigs Attitüde gegenüber Otto,[54] seinem jüngeren Bruder:


«Obgleich er seinen [zwei Jahre jüngeren] Bruder Prinz Otto gern mochte, machte er doch stets seine Überlegenheit ihm gegenüber geltend, umso mehr als sich der liebenswürdige, jovialere Prinz Otto den Launen und Wünschen des Thronerben meist willig fügte.»[55]



Helene von Dönniges, die erwähnte Spielkameradin Ludwigs, berichtete, dass ihr der Kronprinz einmal im Streit um ein Bilderbuch «eine Handvoll meines goldroten Haares ausgerissen»[56] habe, um Sieger zu bleiben, eine, um das Mindeste zu sagen, unfreundliche Form der Konfliktbewältigung.

Der Redakteur Ludwig Schaufert wurde 1859 – Ludwig war damals vierzehn, Otto etwa zwölf Jahre alt – Zeuge eines ähnlichen Vorfalls. Ludwig hatte seinem Bruder einen großen Schneeball, größer als Ludwigs Kopf, aus der Hand gerissen und die Mahnung des Erziehers mit dem erregten Hinweis auf seine Kronprinzenrolle zurückgewiesen. Ein Ereignis zwei Jahre zuvor war dramatischer: Beide Brüder spielten ohne Aufsicht im Park der königlichen Villa zu Berchtesgaden. Ein Hofbeamter entdeckte, dass Ludwig seinen Bruder an Händen und Füßen gefesselt, mit einem Knebel im Mund und einem Sacktuch um den Hals auf den Boden gelegt hatte und heftig an dem Tuch zerrte. Der Hofbeamte wollte den schwächeren Prinzen Otto befreien, doch Ludwig widersetzte sich zornig mit den Worten: «Er ist mein Vasall und wagt es, ungehorsam zu sein – ich muss ihn hinrichten.» [57] Der Beamte musste Gewalt anwenden, um Otto zu befreien. Vater Max II. war über das Verhalten Ludwigs erschrocken und erzürnt. Er diktierte ihm eine empfindliche Strafe. Ludwig war darüber seinerseits so erbittert, dass er eine heftige Abneigung gegen Berchtesgaden fasste und lange Zeit dorthin nicht zurückkehrte. Diese frühe Vermeidungsreaktion einer Unlustquelle ist für einen Zug seiner Persönlichkeit charakteristisch.

Wollte man aus bürgerlicher Sicht und Sprachpraxis über den jungen Ludwig urteilen wie die psychiatrischen Gutachter später über seinen Geisteszustand, so müsste man ihn als einen mitunter rücksichtslosen Bengel mit starkem Dominanzbedürfnis bezeichnen, der nicht viel Mitleid für den Unterlegenen empfand.

Der dynastisch subkulturelle Kontext

Eine Ursache für dieses selbstherrliche Verhalten ist in der Tradition des Herrscherhauses, in der er aufgewachsen ist, zu suchen – eine Tradition, die es mit den meisten Herrscherhäusern im 19. Jahrhundert teilte. Der heranwachsende Kronprinz war zum König «von Gottes Gnaden» bestimmt, der in der bayerischen Verfassung von 1818 als «heilig und unverletzlich» bezeichnet wird.[58] Das seiner Sendung entspringende Selbstbewusstsein wurde nicht nur von seiner Umgebung – vielleicht mit Ausnahme des Vaters – nachhaltig bestärkt. Es resultierte auch aus der ständigen rituellen Erhöhung über andere Menschen, etwa durch die direkte Anrede des Kronprinzen als «Königliche Hoheit» oder des Königs als «Majestät». Man denke auch an die unzähligen, Überlegenheit betonenden und Distanz schaffenden Details im Umgang mit Untertanen, die wir in Kapitel 2 skizziert haben, oder an die Großschreibung der Initialen von Personalpronomen der königlichen Hoheiten im Schriftbild. Unter diesen Bedingungen dürfte es ziemlich schwergefallen sein, ein hinreichendes Maß an Bescheidenheit und Selbstkritik zu nähren und auf Ebenbürtigkeit gründende Freundschaften zu finden und zu unterhalten. Nur wenigen regierenden Fürsten Europas ist diese Quadratur des Kreises gelungen (vgl. Kapitel 2: «Vorbereitung auf den Thron»).

Zahlreiche adlige und bürgerliche Herrscher haben ihre Untertanen für ihre Belange instrumentalisiert, sichtbar etwa am menschenverachtenden Verkauf von Soldaten zur Geldbeschaffung oder am Missbrauch ganzer Völker für den Kriegsdienst im Interesse einer expansiven Politik. Auch König Max I. Joseph zählt mit dem Verkauf von 12.000 Soldaten an England und seine «Militärhilfe auf Gegenseitigkeit» für Napoleon dazu. Ludwig II. bildet diesbezüglich eine Ausnahme. Er verurteilte den Krieg[59] – obwohl er sein Königreich nicht davor bewahren konnte.[60] Im März 1871, nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges, dem Beitritt Bayerns zum Deutschen Bund und der Kaiserproklamation schreibt er an Sibylle von Leonrod:


«… traurige, entsetzensvolle Zeiten, die wir zu durchleben haben, in meiner kurzen Regierungsepoche nun schon zwei unselige Kriege! Sehr hart für einen Fürsten, der den Frieden liebt! Das raue Kriegshandwerk, lange geübt, verwildert die Sitten der Menschen, macht sie unfähig, große, erhabene Ideale zu fassen, stumpft sie ab für geistige Genüsse, denn diese allein sind imstande, dauernd zu fesseln, diese allein gewähren wahre Wonne und innere Befriedigung.»[61]



Die Instrumentalisierung von Untertanen beschränkte sich jedoch nicht auf Kriegsdienste. Ein anderes Feld war die Rekrutierung von Frauen für die Befriedigung von erotischen Bedürfnissen der Herrscher. Vorbilder dafür existieren aus allen Zeiten, auch aus der pfälzisch-bayerischen Kurfürsten- und der Königsfamilie.[62] Das Schicksal der Fürstentöchter, die noch im 19. Jahrhundert unter dynastischen Zielen des Macht- und Landgewinns und zur Sicherung der Nachfolge zwangsverheiratet wurden, kam in einigen Fällen einem würdelosen Missbrauch nahe.

Mit dem Hinausgehobensein über Gesetze und Lebensformen des gemeinen Volkes, mit der «Verfügungsgewalt» über die «Untertanen» – auch wenn diese in Ludwigs Zeit, vom Militär abgesehen, schon beschränkt war – hat sich ein für bescheidene Bürger kaum vorstellbares Maß an exklusivem Macht- und Selbstbewusstsein der Herrschenden verbunden. Natürlich hat sich diese Position des Herrschers, abhängig von seiner Persönlichkeit, auch im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen niedergeschlagen. Ludwigs Großvater, König Ludwig I., wird als «äußerst unausgeglichen» geschildert. Er habe stets darauf beharrt, dass man sich «seiner Persönlichkeit anbequeme, die die Vorsehung an die Spitze des Landes gestellt» habe.[63] Zu Selbstkritik sei der König unfähig gewesen. Sein Sohn und Ludwigs II. Vater, Max II., forderte von seiner Frau, dass sie sich seinen Vorstellungen unterwerfe.

Der ehemalige Hofsekretär Ludwig von Bürkel berichtet von einem Gefühl subjektiv unermesslicher Machtfülle des erwachsenen Königs Ludwig II., was in einem wiederholt zitierten Ausspruch seiner Cousine Kaiserin Elisabeth, mit der er sich ernsthaft verbunden fühlte, zum Ausdruck kam: «Du und ich: wir beide können uns alles erlauben!»[64] In einem undatierten Brief schreibt Ludwig seinem Großvater: «Ich bin der König, und was mir zu tun gefällt, ist wohl getan, so muß jeder gute Untertan denken und sich dem Herrscherwillen unterwerfen.»[65]

Diese zweite Entwicklungslinie der Persönlichkeit Ludwigs – narzisstische überheblichkeit, verbunden mit einem «majestätischen» Selbstbewusstsein – wurde im Laufe der Zeit, wohl auch mangels korrigierender Erfahrungen, zum Hochmut und führte zu einer dünkelhaften Behandlung vieler Personen seiner Mitwelt. Die Entwicklung dieses Persönlichkeitszugs ist von der dynastischen Tradition, der höfischen Subkultur und von seinem Paten, König Ludwig I., stark mitgeprägt worden. Unterfüttert von den traditionellen Kultmustern des Königsstatus, blieb dieses narzisstische Überlegenheitsbedürfnis Ludwigs auch für seine Neigung zum Gebrauch bzw. Missbrauch junger Menschen lebenslang bestimmend.

Die spätere psychiatrische Bewertung dieses Verhaltensmusters des Königs als Größenwahn durch die Gutachter ist vermutlich dem Bedürfnis entsprungen, dem König Wahn als Symptom von Geisteskrankheit anzudichten. Sie kam jedoch nur um den Preis zustande, alle dynastischen und individual-psychologischen Hintergründe auszublenden, die dieses Verhalten als keineswegs ungewöhnlich erscheinen lassen.[66]

Die dritte Entwicklungslinie: Von früher Schüchternheit zur sozialen Phobie

Auch die dritte Entwicklungslinie ist als dauerhaftes Reaktionsmuster zu erkennen. Von mehreren Zeitzeugen, die Ludwigs Kindheit und Jugend beschreiben, werden seine Schüchternheit und Verletzlichkeit erwähnt. Er ging als Kind fremden Menschen aus dem Wege, so auch in der Jugend bei Spaziergängen durch den Englischen Garten. Wurde er gekränkt, zog er sich scheu zurück.

Kronprinz Ludwig beschäftigte sich lieber allein mit Literatur und zeigte wenig Interesse an «standesgemäßen» menschlichen Kontakten.[67] Von der Familie wurde er wegen seiner überspanntheit mehrfach ausgelacht, was ihn «bis ins Mark» verdrossen habe, wie Luise von Kobell berichtet. Missfällige Bemerkungen oder Begebenheiten habe er kaum vergessen.[68]

Professor Philipp von Jolly, dessen Vorlesungen über Physik Ludwig II. als Achtzehnjähriger besucht hatte, meinte, der Kronprinz sei der einzige von den bei ihm hörenden Prinzen gewesen, der im Kolleg einen abgesonderten Platz beanspruchte.[69]

Die gesellschaftlichen Hemmungen der Jugendjahre setzten sich nach einer kurzen Phase von Umgänglichkeit im Anschluss an die Thronbesteigung fort. Sie äußerten sich in zunehmend schweren Erwartungsängsten vor gesellschaftlichen Anlässen wie Dinners, größeren Audienzen und Empfängen und führten zu Rückzugstendenzen aus der höfischen und bürgerlichen Gesellschaft und aus deren bevorzugtem Aufenthaltsort, der Residenzstadt München – Ähnlich dem Verhalten seines angstkranken Vaters Max II. und des homoerotischen Königs Karl von Württemberg (1823–1891; s.S. 68). Die Erwartungsängste, die mitunter Tage oder Wochen vor dem Ereignis auftraten, wurden gelegentlich mit Champagner betäubt. Andererseits war Ludwig II. bereit, ausgewählte Personen, etwa einige Adjutanten, Schauspieler, Kabinettssekretäre, Reitknechte und homoerotische Partner aus den unteren Schichten des Volkes, ohne Scheu in sein Vertrauen oder auch in seine Intimsphäre aufzunehmen. Diese offene Aufnahme von geistesverwandten Personen und Intimpartnern trotz sozialer Ängste gegenüber jenen, von denen man sich entwertet glaubt, der «besseren» Gesellschaft, ist nicht ungewöhnlich.

Schüchternheit seit Kindheitstagen, Menschenscheu in späteren Lebensjahren, erhebliche Erwartungsängste und hohe Empfindlichkeit gegenüber erfahrenen oder nur eingebildeten Erniedrigungen oder Kränkungen und die konsequente Abwehr dieser Ängste durch das Vermeiden von Orten und Menschen, die zu Anlässen solcher Verletzungen geworden waren oder werden könnten, sind Ausdruck einer sozialen Phobie.[70]

Eine kurze Periode politisch-gesellschaftlicher Initiative ohne große Ängste

In den ersten Monaten nach der Thronbesteigung war Ludwig einige Monate lang ausgesprochen kommunikativ. Offenbar war es ihm, angeregt durch die Befriedigung seiner Geltungs-, Überlegenheits- und Machtbedürfnisse im neuen Königsamt, gelungen, seine Ängste vor herabsetzender Kritik für einige Zeit zu überwinden und die Privilegien seiner Rolle zu genießen. Am 11. Juni 1864 war das russische Kaiserpaar mit einem Gefolge von 83 Personen zur Kur in Bad Kissingen eingetroffen, wo es zur Begegnung mit dem russischen und dem österreichischen Kaiserpaar kam. Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth waren erst in München eingetroffen und hatten den jungen König nach Kissingen mitgenommen (Abb. 12). Ludwig hatte wahrscheinlich vor, sich als junger König unter Seinesgleichen vorzustellen und zu amüsieren. Den Eindruck von Trauer über den Tod des Vaters scheint er nicht gemacht zu haben.

Er wurde allenthalben bewundert, vor allem von den Frauen. Prinz Alexander fand ihn «wahrhaft anziehend und mit einer ‹deliziösen Physiognomie›». Wegen seiner Sympathie für die beiden Kaiserinnen blieb Ludwig volle vier Wochen, viel länger als vorgesehen. Die Damen fanden ihn bildschön und im Gespräch anziehend.[71] Nach seiner Rückkehr nach München am 1. Oktober 1864 – er hatte noch eine Reise durch das mittlere Rheintal unternommen und danach Hohenschwangau aufgesucht – nahm Ludwig seine Regierungsgeschäfte wieder auf. Er lud – wie Graf Blome, der Österreichische Gesandte, berichtete – Gäste aus Diplomatie, Wissenschaft und Bürgertum oft einzeln und einmal sogar alle Mitglieder des Landtags an die königliche Tafel.[72] Er führte geistreiche Konversation, «ist um eine Anrede nie verlegen, drückt sich leicht und einfach aus … – alle sind des Lobes und der Bewunderung voll».[73]

[image: Image]

12 König Ludwig II. und sein Bruder Otto im Gespräch mit dem russischen Kaiserpaar in Bad Kissingen

Selbst am Oktoberfest 1864 nahm er in festlichem Aufzug unter großem Jubel teil (Abb. 13) und schrieb danach am 9. Oktober 1864 an Sibylle Meilhaus: «Oh, meine Bayern sind ein gutes, biederes Volk, das treu zu seinem König hält!»[74]

Diese genussvolle Ausübung königlicher Pflichten im unmittelbaren Kontakt mit Ministern und anderen Schlüsselpersonen,[75] die ihm die Sympathien der Bayern eintrug, währte nur einige Monate. Psychiatrisch ist diese Phase aktiver und offener Kommunikation mit vielen Personen dennoch von Bedeutung. Eine solche Unterbrechung der sozialen Hemmungen durch die Dynamik einer starken, soziale Kontakte fördernden Motivation ist bei einer sozialen Phobie nicht ungewöhnlich. Bei einer schizothymen Persönlichkeit hingegen, einer genetisch verankerten, lebenslangen Verhaltensdisposition, die Rupert Hacker und andere[76] diagnostizieren, ist ein solches viele Monate dauerndes Verschwinden des krankhaften Defizits sozialer Kompetenz schwer vorstellbar.
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13 König Ludwig II. und sein Bruder Otto auf dem Münchner Oktoberfest am 2. Oktober 1864

Anfang 1865 nahmen die Audienzen ab. Am 22. Januar 1865 findet sich in einem Brief an Sybille Meilhaus eine Ankündigung von Rückzug: «Im ganzen lebe ich, soviel als tunlich, zurückgezogen.»[77] Im April 1865 berichtet der Österreichische Gesandte Graf Blome: «So von der praktischen Welt abgeschlossen, gewinnt die Phantasie begreiflicherweise immer größeren Spielraum.»[78]

Die «Flucht» vor der «besseren Gesellschaft» in München führte Ludwig nach Berg am Starnberger See und nach Hohenschwangau, in die Landschaften seiner Kindheit. Am 30. Juni 1865 notierte der hannoversche Gesandte Freiherr von Ompteda:


«Von verschiedenen Seiten erfahre ich übereinstimmend, daß Seine Majestät sich selbst von ihrer nächsten … Umgebung fast ganz isoliere und hauptsächlich an langen scharfen Ritten, sogar an mehrtägigen Ausflügen zu Pferde im strengsten Inkognito und nur in Begleitung eines Reitknechtes Gefallen finde.»[79]



Als Junge hatte er mit seiner Mutter die umliegenden Gipfel bestiegen.[80] Mit der Krönung verlor sich das Band gemeinsamer Unternehmungen mit seiner Mutter indessen rasch. An seine Stelle traten in späteren Jahren spielerische Unternehmungen mit Höflingen, Schauspielern und Reitersoldaten, Reisen, Ausritte, winterliche Schlittenfahrten, Lagerfeuer, Trinkgelage und erotische Spiele.

Die Alpenlandschaft, das Schloss, die Bautätigkeit und bald auch die anfangs diskret gepflegten homoerotischen Beziehungen waren Ludwig zum Refugium vor Familie, Regierung und Gesellschaft und zur Quelle von Lebensfreude und Geborgenheit geworden. Persönliche Verachtung fürchtete er wahrscheinlich mehr als ein Urteil über versäumte Repräsentationspflichten. Seinen politischen und administrativen Regierungspflichten kam er jedenfalls – anders als sein Vater Max II. bei seinen Fluchtperioden in Italien oder Griechenland – mit unermüdlicher Sorgfalt nach, wo immer er sich aufhielt.[81]

Die Angstkrankheit und Residenzflucht des Vaters König Max II.

Nach den Notizen des langjährigen Leibarztes der beiden Könige, Max II. und Ludwig II., Dr. von Gietl, litt auch Ludwigs Vater, Max II., an schweren Angstkrisen.[82] Dieser Umstand, der für das Verständnis von Angstkrankheit und Vermeidungsverhalten Ludwigs II. bedeutsam ist, ist in der Literatur über Ludwig II. bisher nicht berücksichtigt worden.

Dr. von Gietl berichtete aus Anlass einer Angstkrise Ludwigs II. (1871) an den damaligen Oberappellationsgerichtsrat Dr. Johann Lutz, Beamter im Kabinettssekretariat des Königs, späterer Vorsitzender des Ministerrats, Ludwig wollte in diesem Zustand die Regierung an seinen Bruder Prinz Otto abgeben:


«Mir aber ist dieser Vorgang nur eine Wiederholung, welche ich bei dem König Max im Jahre 1849 beobachtet und durchgemacht habe. König Max wollte in seiner Praecardialangst [mit Herzsensationen verbundene Angst] in diesem Jahr sich auf zwei Jahre zurückziehen und eine Regentschaft unter Prinz Luitpold [seinem Bruder!] errichten, worauf ich bei dem beängstigten König eine halbe Nacht von 8 Uhr bis morgens 1 Uhr in der angestrengtesten Überredung und solchem Zuspruche hinbrachte. Dieses Verlangen, sich zurückzuziehen, trat beim König Max fortwährend mehr oder minder bis zu seinem Sterbejahr auf. Diesen Zustand S.M. des Königs sollen verehrter Herr Staatsrat und Oberappell. Lutz mit aller Ruhe behandeln …»[83]



Max II. unternahm mehrere, viele Monate dauernde Reisen, meist nach Italien[84] oder zu seinem Bruder Otto nach Griechenland. Ähnlich wie seinen Sohn Ludwig II. brachten die Ängste zusammen mit der subjektiv erlebten Überlastung durch das ernsthaft betriebene Königsamt Max II. mehrmals dazu, sich als unfähig zu fühlen, die Regierung weiterzuführen. Er wollte seinem Bruder Luitpold – dem späteren Prinzregenten nach der Absetzung Ludwigs II. – das Regieren überlassen.[85] Seit 1852 hielt sich Max II. beispielsweise in Neapel auf, was zunehmend Unzufriedenheit in der Bevölkerung auslöste. Nach seiner Rückkehr im Mai 1853[86] fuhr er gleich nach Hohenschwangau und später nach Berchtesgaden, wo die königliche Familie meist den Sommer und Herbst verbrachte.[87] Im September 1853 soll er auf Rat des Philosophen Schelling in Berlin wegen häufiger Kopfschmerzen den Nervenarzt Romberg konsultiert haben.[88] Erst ab Ende November 1853, nach Eröffnung des Landtags, hielt er sich wieder länger in München auf.[89] Anders als sein Sohn Ludwig hat er während seiner Abwesenheiten seine Regierungspflichten vernachlässigt. Bis zu seiner Rückkehr nach München Ende November 1853 hatten sich rund 800 Vorlagen angesammelt, die darauf warteten, vom König signiert zu werden.[90] Nach einiger Zeit gewann Max II. jeweils seine Selbstsicherheit und damit den Mut zum Regierungsamt zurück.

Auch in den Folgejahren – so Wolfgang Müller[91] – hielt er sich in den Wintermonaten in Italien auf. Der Süden und die Berge waren für Max II.


«eine andere Welt als die Residenzstadt, in der sich der König [Max II.] ständig in Frage gestellt fühlte, in seinem königlichen Selbstverständnis verletzt, von schwierigen Entscheidungen gejagt, die seine psychischen Fähigkeiten überforderten. … Um sich nicht zu sehr anpassen zu müssen, wählte er vielfach den Rückzug in die Abgrenzung.»[92]



Die Ähnlichkeit dieser Angstkrisen und der nachfolgenden Verhaltensmuster – sehr wahrscheinlich Ausdruck einer Angsterkrankung – des Vaters Max II. mit den von sozialen Ängsten angetriebenen Fluchttendenzen aus den königlichen Repräsentationspflichten im Leben Ludwigs II. ist unverkennbar. Obwohl Max II. seine verfassungsgemäßen Aufgaben während seiner Aufenthalte im Süden vernachlässigte, ist er im Gegensatz zu seinem Sohn Ludwig II., der seine Regierungsaufgaben immer verlässlich und ohne Aufschub erledigte, nie das Opfer einer Machtentzugsinitiative geworden oder in den ernsten Verdacht einer Geisteskrankheit geraten.

Worauf ist nun die kindliche Schüchternheit und die soziale Phobie, die sich bei Ludwig daraus entwickelt hatte, zurückzuführen? Als genetisch determinierende Faktoren, die zu verminderter Kommunikabilität und sozialer Kompetenz führen, kommen einmal schizoide oder schizotype Persönlichkeitszüge in Frage – sie treten im familiären Umkreis der Schizophrenie gehäuft auf –, zum anderen die mit einer durchschnittlichen Erblichkeit von 20 bis 30 Prozent belastete Angststörung mit Panikattacken.[93]

Hinreichende Merkmale zur Diagnose einer schizotypen oder schizoiden Persönlichkeitsstörung fehlen bei Ludwig II.: etwa eine dauerhafte und umfassende Beeinträchtigung der sozialen Kompetenz, eine Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses oder anderer kognitiver Leistungen, eine deutlich verminderte Gefühlsintensität oder Abstumpfung. Eher ist eine stark schwankende Stimmungsintensität, eine Neigung zu starken Affektreaktionen und eine selektive soziale Phobie mit Erwartungsängsten, Panikattacken und Vermeidungsverhalten zu registrieren, von der intime und vertraute Beziehungspartner ausgenommen sind.[94] Zur Erklärung der sozialen Komponenten der Persönlichkeitscharakteristik Ludwigs trägt die Annahme einer (selektiven) sozialen Phobie mit den geschilderten Begleitphänomenen eindeutig bei, während eine schizothyme oder schizotype Persönlichkeitsstörung nicht wahrscheinlich ist.[95]

Die Familiengeschichte Ludwigs ist sowohl in der mütterlichen als auch in der väterlichen Linie mit einigen komplex vererblichen psychischen Erkrankungen – wahrscheinlich zum Teil schizophrener Natur – belastet, nicht aber bei Verwandten ersten Grades. Das bedeutet, dass ein höheres oder hohes Risiko für Schizophrenie oder schizophrenieähnliche Syndrome nicht erkennbar ist.[96]

Da die Angststörung des Sohnes erscheinungsgleich beim Vater nachgewiesen ist, liegt hier die Annahme einer risikoerhöhenden genetischen Belastung (interaktiv) verstärkt durch lerngeschichtlich-familiäre Faktoren nahe.[97] Damit haben wir uns bei der Diskussion des Gutachtens Bernhard von Guddens (s. Kapitel 10) nochmals zu befassen!

Die vierte Entwicklungslinie: Homoerotische Passion und ihr Fortgang im Lauf des Lebens

Schließlich war noch ein vierter Persönlichkeitszug in der Kindheit Ludwigs II. angelegt, der sich später als lebensbestimmend erweisen sollte: seine homoerotische Neigung.[98] Gutachter, Regierung und vor allem das Königshaus haben dieses Thema – wenn auch in unterschiedlicher Dichte – mit Geheimhaltung gedeckt, weshalb es bisher in der unendlich umfangreichen Literatur über Ludwig II., von Ausnahmen abgesehen, meist nur andeutend abgehandelt wurde. Wir müssen dieses Kapitel deshalb etwas ausführlicher behandeln, weil das homoerotische Verhalten des Königs zu einem Teilmotiv seiner Absetzung wurde. Das nötigt uns auch dazu, sein diesbezügliches Verhalten in den gesellschaftlichen Kontext seiner Zeit zu stellen und mit homoerotischen Herrscherkollegen zu vergleichen.

Bernhard von Gudden hatte geäußert, «es sei besser für den König, als geisteskrank deklariert zu werden, da man ihn … für ‹einen der perversesten Menschen› halten müsse».[99] Der Oberststallmeister Graf Maximilian von Holnstein wünschte, die Untersuchungen vor der Begutachtung nicht auf die geschlechtlichen Beziehungen auszudehnen, der Psychiater Dr. Franz Carl Müller bedauerte die Unterdrückung dieser wichtigen Informationen,[100] und Minister Lutz erklärte nach dem Tode des Königs vor dem Besonderen Ausschuss:


«Viele Zeilen, die in den Bericht hätten eingesetzt werden können, haben wir nicht aufgenommen aus Pietät, das Andenken des Höchstseligen Königs nicht zu belasten.»[101]



Doch die Ausblendung dieses Bereichs aus dem Leben des Königs führt zu schwerwiegenden Verlusten an Verständnismöglichkeiten, was das Verfahren gegen den König und dessen Verhalten anbelangt. Beginnen wir mit ersten, noch ergebnisoffenen Hinweisen aus frühen Tagen.

Als Kind, so berichtete Ludwigs Mutter Marie, habe er sich besonders gerne kostümiert, bevorzugt als Klosterschwester. Seiner Lust an Verkleidungen folgend, ließ er sich später Schauspielkostüme schenken oder bringen und übte sich im Deklamieren von Theaterrollen. Dieses bei homoerotischer Disposition aus dem Bedürfnis der überwindung der Festlegung auf die biologische Geschlechtsrolle häufig zu beobachtende Verhalten setzte sich erkennbar in seiner Freude an Verkleidungen und am Rollenspiel fort. Auch seine Begeisterung für schöne Gestalten junger Männer und die fehlende sinnliche Zuneigung zum weiblichen Geschlecht sind frühe Hinweise.[102]

Liest man die dramatischen, mit Verzweiflung und Selbstkasteiung verbundenen Schuldbekenntnisse Ludwigs II. in seinen Tagebüchern[103] und nimmt man dort die heftige Verurteilung und die beständige Wiederholung sexueller Handlungen zur Kenntnis, dann fällt der Blick zurück auf seine religiöse Erziehung. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat ihm die Mutter ihre bigotten Vorstellungen von Sünde und Reinheit und der Vater die Prinzipien seiner strengen moralischen Erziehung mitgegeben. Als Erwachsener hat sich Ludwig mehr als in frühen Tagen von seiner Mutter distanziert und zuweilen unbeugsame Ablehnung bis zur Verachtung erkennen lassen. Im März 1869 schreibt er an Cosima Wagner u.a.: «… Sie wissen, wie einsam ich hier und wie unter Fremden leben [muss] [und] den Umgang mit einer geistlosen Mutter, faden Umgebung auszuhalten habe …»[104]

Im April 1876 heißt es in einem Brief an die Schauspielerin Marie Dahn-Hausmann:


«Meine Mutter, die Königin, verehre ich, liebe sie, wie es sein muß. Daß ein intimes Verhältnis absolut unmöglich ist bei einer solchen Natur, wie die ihrige ist, dafür kann ich nichts.»[105]



Der ehemalige Kabinettssekretär Dr. Friedrich von Ziegler berichtete am 5.Juni 1886 dem Prinzen Luitpold, der König habe seine Mutter als «bornirt, dumm, gänsehaft»[106] bezeichnet. In Aussagen der Diener, die dem Gutachten Guddens (s. Kapitel 10) mit zugrunde liegen, wird von Träumen des Königs mit aggressiv-sadistischem Inhalt gegenüber der eigenen Mutter berichtet. Aus diesen Hinweisen dürfen wir vorsichtig ableiten, dass ihm die Mutter den Zugang zum anderen Geschlecht nicht hinreichend zu erschließen vermochte.

Zum strengen Vater, der an denselben Ängsten litt, fand Ludwig ebenfalls wenig persönlichen Zugang, obwohl dessen kunstliebende Seite, seine mythologischen und dynastischen Bilderprogramme und seine ästhetischen Vorlieben ihn nachhaltig prägten. Einzelne Eigenschaften Ludwigs entsprangen möglicherweise der Reaktion auf die pädagogische Härte des Vaters. Der langjährige Kabinettssekretär der beiden Könige, Franz von Pfistermeister, schilderte einige Charakterzüge von Vater und Sohn. Er meinte, König Max habe nie gelogen, nicht einmal aus Höflichkeit. Lieber habe er geschwiegen oder ausweichend geantwortet, was einem Fürsten leichter falle. Im Gegensatz dazu habe sein Sohn Ludwig II., der mit herrlichen Eigenschaften des Geistes und des Körpers ausgestattet war, fast beständig in Wort, Blick, Geste und Gang geschauspielert und gelogen, was auf die Dauer schädlich wirken musste. König Max sei wahrheitsliebend gewesen, aber vorsichtig und verlässlich in seinen Äußerungen und habe sein Wort gehalten. Er habe einen vortrefflichen Charakter, besäße aber wenig Herzensgüte und nicht den mindesten Sinn für Humor oder Scherz. Dagegen sagte der Nachfolger Pfistermeisters, der kompetente und verantwortungsbewusste Kabinettssekretär Düfflipp, über Ludwig:


«Die Auffassung des Königs …, den ich nie eine Lüge sagen hörte, war eine leichte und schnelle.»[107]



Seine schauspielernd-theatralische Lebensform, die hohe Empfindsamkeit seiner Gefühle und der Mangel an militärisch-jagdlichem «Kampfgeist» entsprachen nicht den männlichen Idealen seiner Klasse. Anders als sein Bruder Otto empfand Ludwig, wie erwähnt, Abneigung gegen jegliches Kriegshandwerk und später sogar gegen die Jagd, den rituellen Sport des männlichen Adels.
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14 Der Heldentenor Albert Niemann als Lohengrin

Frühzeitig begeisterte er sich hingegen für die Schönheit des jungen männlichen Körpers. Im Alter von achtzehn Jahren schrieb er an seine ehemalige Gouvernante Sibylle Meilhaus, verehelichte von Leonrod, er habe in der Ramsau einen jungen Mann mit entblößtem Oberkörper in einer Sägemühle gesehen, der ihm «durch seine Schönheit und Heldengestalt» aufgefallen sei.[108] Auch die im Februar 1864 beginnende Sympathie für den Sänger Albert Niemann (Abb. 14) könnte ein Zeichen früher homoerotischer Verliebtheit sein. Niemann machte als Schwanenritter Lohengrin auf Ludwig einen so tiefen Eindruck, dass der Kronprinz eine Zeit lang jede Vorstellung besuchte, in der Niemann auftrat. Der Achtzehnjährige lud Niemann – wie später den Schauspieler Josef Kainz – zu langen Audienzen und gestand ihm – wie Gottfried von Böhm berichtete – «in schüchternen Worten sein Entzücken über seine Darstellung der Rolle».[109]

Er beschenkte Niemann reich mit Blumen, Manschettenknöpfen mit Schwänen und Brillanten sowie mit einem Kreuz. Seiner Cousine Anna von Hessen-Darmstadt, mit der er einen Briefwechsel unterhielt, schrieb er im März 1864, drei Tage vor dem Tod seines Vaters: «In diesen Tagen habe ich viel von Goethe gelesen und war so beschäftigt mit dem Sänger Niemann, daß ich wirklich keine Zeit zum Briefeschreiben fand.»[110]

Obwohl Ludwig wegen seiner «schönen» Erscheinung und des romantischen Charismas, das er verströmte, von Frauen umschwärmt wurde, ließ er kein erotisches Interesse am anderen Geschlecht erkennen.[111] Als er, fast neunzehnjährig, im Sommer 1864 in Bad Kissingen zusammen mit dem russischen und dem österreichischen Kaiserpaar kurte und die Kaiserinnen über mögliche Heiraten von Prinzen und Prinzessinnen plauderten, wurde ihm kein «Heiratsprojekt» zugetraut, denn man war in Petersburg «über den König zu gut orientiert».[112] Im April 1865 hatte Graf Blome auf der gesellschaftlichen Ebene beobachtet, der König «findet überhaupt bis jetzt keinen Wohlgefallen an Damengesellschaften und Umgang mit dem weiblichen Geschlecht».[113]

An den seit Ende 1864 als Außenminister und Minister des Königlichen Hauses tätigen Ludwig von der Pfordten schreibt Ludwig am 19. Juli 1865:


«Sehr interessiert hat es mich, was Sie über die Frauen sprachen; seien Sie überzeugt, daß ich ihren Wert durchaus nicht unterschätze. Bei den meisten jungen Leuten mischt sich Sinnlichkeit in ihre Neigung zum anderen Geschlecht, diese verdamme ich. Da ich Gottlob davon nichts weiß, so ist, wie ich sicher glaube, meine Verehrung für die Reinheit der Frauen eine umso tiefer empfundene … Was ich Ihnen jetzt sage, kommt aus meiner vollsten Überzeugung: in Ihnen erblicke ich das Ideal des Mannes. Stets werde ich Sie hoch verehren, stets aufrichtig lieben als meinen treuesten Freund …»[114]



Das sind Worte, die sich wie ein Vorspiel zu der schwärmerischen Verehrung für Richard Wagner lesen, der in den Tagen, als dieser Brief geschrieben wurde, bereits in München angekommen war.

Erste Liebesbeziehungen

Über homoerotische Handlungen aus der Zeit vor der Thronbesteigung sind uns keine verlässlichen Quellen bekannt geworden. Homoerotische Partner des Königs nach seiner Thronbesteigung waren in der ersten Zeit einzelne Adelige, etwa Paul von Thurn und Taxis oder Baron Lambert Varicourt, und einige Schauspieler. Aber bereits am 23. Oktober 1865 fährt der König alleine mit einem Reitknecht nach Tirol und Vorarlberg, um erst acht Tage später zu einem Treffen mit dem Kabinett in Hohenschwangau wieder aufzutauchen. «… keiner weiß, wo er sich in der Zwischenzeit befindet.»[115]

Während der Kriegsvorbereitungen im Juni 1866 zieht sich Ludwig auf die Roseninsel im Starnberger See zurück. Graf Blome berichtet:


«Seit Montag befindet sich der König auf der Roseninsel. Er hat dahin drei Betten bringen lassen, eines für sich, eines für den Adjutanten Fürst Taxis, eines für den Reitknecht Völk. Dort wohnt er nun, und drei Tage hindurch haben ihn weder die Minister noch die Kabinettssekretäre sprechen können.»[116]
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15 Kabinettssekretär Friedrich von Ziegler

Der Kontakt mit der Regierung und die Erfüllung seiner Regierungsaufgaben per Kurier waren jedoch, wie Merta[117] inzwischen belegen konnte, in dieser ereignisreichen Zeit nicht einen Tag abgebrochen.

Im Gegensatz zur Menschenscheu, so wird es im Gutachten Guddens dargestellt, stehe die schwärmerische Zuneigung des Königs insbesondere zu den Kabinettssekretären Ziegler und Müller. Der ehemalige Kabinettssekretär Dr. Ludwig von Müller (1879–1880), der später aussagte, er habe nie Anlass gehabt, an der Zurechnungsfähigkeit Seiner Majestät zu zweifeln, hatte an den Prinzen Luitpold berichtet, der König habe ihm die Anrede «Du» befohlen und eigenartige Briefe geschrieben, z.B.:


«Noch einmal rufe ich zu, daß ich unaussprechlich glücklich bin, Sie kennengelernt zu haben», «Mein vielgeliebter Ludwig», «Mein vielgeliebter, angebeteter Ludwig», «Sei tausendmal gegrüßt, geküßt mein angebeteter Ludwig.»[118]



Einige Briefe an den Kabinettssekretär Ziegler sind ebenfalls Zeugnisse schwärmerischer Zuneigung.[119] Der Ministerialrat Dr. von Ziegler berichtete dem Prinzen Luitpold am 5. Juni 1886 über seine Wahrnehmungen als Nebenbeamter im Kabinettssekretariat und als Kabinettssekretär des Königs.[120] Dabei sprach er die auffälligen Freundschaften des Königs zu Legationssekretär Anton Freiherr von Hirschberg, Schauspieler Josef Kainz und Stallmeister Richard Hornig an. Dr. Friedrich von Ziegler (Abb. 15) hatte dem Staatsminister Lutz einige Briefe des Königs an ihn übergeben, woraus dieser vor dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats berichtete, Seine Majestät habe Dr. von Ziegler mit «Mein geliebter Friedrich» angesprochen und «In treuer Liebe, Dein Ludwig»[121] unterzeichnet.

Anfang 1879 schreibt der König: «Ich werfe mich ganz in Deine Arme …, ja Friedrich, umschließe mich fest und bleibe mir treu.»[122] Der König habe Dr. von Ziegler auch in einem Gedicht besungen.[123]

Am 21. März 1873 traf Ludwig zum ersten Mal den neuen Flügeladjutanten Lambert Baron von Varicourt. Begeistert schließt er Freundschaft und zieht sich mit Varicourt auf Schloss Berg zurück. Nach fünf Wochen schreibt er an Varicourt:


«… ich danke dem Himmel, der Uns in Freundschaft verband! In meinem Herzen herrschen Sie als unumschränkter König, Ihnen wird es gehören bis zu seinem letzten Schlag. Traumgleich wonnevoll ist mir zumute, seit ich Sie kenne. Auf einer Insel in des Äthers Höhe hab ich gelebt in diesen letzten Wochen.»[124]



Doch diese Verliebtheit endete nach ein paar Wochen. Am 27. Mai 1880 lernte Ludwig Anton Freiherr von Hirschberg kennen, einen auffallend schönen siebenundzwanzigjährigen Mann, dritter Staatsanwalt und Unterleutnant. Er lässt ihm in seinen Berghäusern Schachen und Vorderriss je ein Zimmer herrichten. Diese Liebschaft, wahrscheinlich die letzte mit einem Partner aus dem akademischen Milieu, wurde ziemlich rasch durch die Affäre mit dem Schauspieler Josef Kainz abgelöst.

Eine besondere Sympathie empfand der König für herausragende Schauspieler und Sänger. Über die vollkommene Darbietung einer Rolle oder einer Arie konnte er sich unermesslich begeistern. Er lud mehrfach Schauspielerinnen und Schauspieler zur Audienz und machte ihnen kostbare Geschenke. Ernst Possart berichtete beispielsweise 1877, der König habe ihm nach sechs Separatvorstellungen einen Brillantring, einen goldenen Renaissancebecher, eine Busennadel mit Rubinen und Brillanten, zwei Manschettenknöpfe, ein Medaillon von Türkisen sowie ein massiv silbernes Petschaft mit Steinen und Figuren geschenkt.[125]

Die Affäre mit dem Schauspieler Josef Kainz (1858–1910) (Abb. 16) wurde weithin bekannt.[126]
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16 Ludwig II. und Josef Kainz während der Schweizer Reise, 1881

Ihn hat Ludwig am 30. April 1881 in einer Separatvorstellung als Didier in Victor Hugos «Marion de Lorme» gesehen. Er war so fasziniert, dass er die Aufführung zweimal wiederholen ließ, Kainz fürstlich beschenkte und ihn nach Linderhof einlud. Er empfing ihn nachts in der blauen Grotte. Danach reiste er mit Kainz zunächst in die Umgebung und schließlich an den Vierwaldstättersee. Er hatte Kainz das Du angeboten, später aber auf teils kritische, teils naive Worte von Kainz empfindlich reagiert. Die durchweg literarisch-theatralisch, aber auch mit bergsteigerischen Strapazen inszenierte Reise endete mit der Enttäuschung, dass der Schauspieler den Erwartungen des Königs nicht gerecht werden konnte.[127] Dennoch gewährte er Kainz reiche Geschenke und bewahrte ihm lange seine Sympathie.[128]

Das akademisch gebildete Personal bei Hofe und die höheren Beamten – Kabinetts- und Hofsekretäre – scheinen die erotischen Avancen des Königs häufig nicht erwidert zu haben. Allerdings liegt hier vieles im Dunkeln. Die Weigerung, eine offensive Zuneigung des Königs zu dulden oder zu erwidern, dürfte den Aufenthalt in der Nähe des Königs auf beiden Seiten unerfreulich gemacht haben.

Homoerotik wird zur Passion

Homoerotisches Verhalten hat in Wechselwirkung mit der Umwelt eine Verlaufscharakteristik, die erheblichen Einfluss auf den individuellen Lebensstil hat. Sie kann beispielsweise zu stabilen Zweierbeziehungen führen oder zur Promiskuität fortschreiten. Solange der junge König seine abweichenden Triebbedürfnisse geheim halten konnte, war er durch sie gesellschaftlich wenig beeinträchtigt. Der konsequente Rückzug aus dem Kontakt mit der «besseren Gesellschaft», deren Urteil er fürchten musste, beginnt wahrscheinlich mit Ausübung seiner Passion «bei Hofe», was nicht lange verborgen bleiben konnte. Mit zunehmendem Bekanntwerden seiner Passion dürfte das Bedürfnis zur Vermeidung von Kontakten mit jenem Teil der Gesellschaft zugenommen haben, von dem er bereits aus seiner sozialen Phobie heraus Verurteilung oder Verachtung erwartete.

Den im Laufe der Jahre steigenden Bedarf Ludwigs an männlichen Partnern bei gleichzeitig wachsenden Schwierigkeiten der Rekrutierung einigermaßen ebenbürtiger Männer – die relative Einsamkeit des Königs hat eine persönliche Partnersuche ernsthaft erschwert – sollte der Vertraute des Königs, der Stallmeister Karl Hesselschwerdt, aus anderen Quellen befriedigen.[129]

Die Eignungskriterien, die ihm Ludwig für diese Aufgabe nannte, waren teilweise von anatomischer Direktheit. Diese Billets des Königs enden meist mit «Vorsicht stets!» oder mit «Verbrenne dieses Blatt», ein Befehl, den Hesselschwerdt vielfach nicht ausgeführt hat.


«Rasch noch diese Zeilen, lieber Karl!

Schon im April 82 kam Mir der Kunis [Geschlechtsteil, Penis] bei Joseph schöner und größer vor als er bei Krumper früher war. Du schriebst aber, er sei so wie er bei diesem gewesen ist. Du schriebst außerdem, er wäre bei Joseph etwas gewachsen. Ist das wahr, muß er ja viel sehenswerter sein als wie er bei Krumper war, nochmals also genauere Meldung. – Sieh Dir auch Niebler ohne Aufsehen an. Wie ist der Heizer Nagler?

Vorsicht stets!

Ludwig» [130]



Holzschuh verweist darauf, dass viele der aus Hofpersonal und Militär rekrutierten, meist um zwanzig Jahre alten Männer das Verlangen des Königs nicht erwidert haben, zumal Gewichtszunahme und Zahnverluste des Königs den im Laufe der Jahre zunehmenden Altersunterschied deutlich hervortreten ließen. Man kann sich das Erschrecken junger Soldaten vom Lande ausmalen, wenn sie, bei Hofe angekommen, mit den sexuellen Ansprüchen ihres Königs konfrontiert wurden. Die differenzierten, einfühlsamen Liebeserklärungen der ersten Jahre machten mit dem Wechsel der Adressaten zunehmend einem rüderen Umgangsstil Platz.[131]

Wie die nachstehenden Aufforderungen an Hesselschwerdt zeigen, bat Ludwig, über einen Vermittler namens Schmalholz auch in der Halbwelt europäischer Städte Ausschau zu halten (Abb. 17):
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17 Befehl Ludwigs II. an Karl Hesselschwerdt


«Lieber Karl!

Nachdem, wie du weißt, vor 2 Jahren ein französischer Arbeiter hier war, so könnte in der großen Weltstadt Paris möglicherweise auch ein Deutscher oder Österreicher sich aufhalten (wie Johann war); vielleicht wäre es gut, Schmalholz auch einmal dorthin zu schicken. Schreibe mir, ob du es nicht auch für ratsam hältst. Was meinst du ferner wegen Innsbruck, Meran und Bozen? -

Viele Grüße. – Ludwig

(Verbrenne dieses Blatt.)»[132]




«Lieber Karl!

Lasse dir durch Schmalholz nochmals den Kunis [Geschlechtsteil, Penis] wie er bei jenem Menschen in Nizza war, explizieren u. schicke mir denselben aufgezeichnet. Verbrenne dieses Blatt. – 

Ludwig.»[133]



Der übliche Weg war die Beischaffung einer Fotografie des Kandidaten und danach Auswahl und gegebenenfalls Einladung durch Ludwig:


«Lieber Karl!

Du weißt, wie unglücklich es bis jetzt stets mit jenen … gegangen ist und kannst Dir denken, daß ich ganz bestimmt will, daß es diesmal geht. Am besten wird es sein, wenn Du wieder hinreisest … Du kannst also etwa am 9. Oktober fort. … Mache selbst einen Fußfall, dies und der Ring müssen ihre Wirkung tun; hoffentlich bist Du dann recht intim und bringst mir das Bild sicher mit. Das Original selbst könnte ich vielleicht dann im November in Hohenschwangau kennenlernen. Lasse nicht nach, bis Du das Bild hast. – Viele Grüße, mein lieber Karl. Ludwig.»[134]



Sehr erfolgreich war diese Partnerwerbung in der Ferne offenbar nicht.

Schließlich ließ sich der Bedarf nur noch per Befehlsgewalt decken, über die der König als Oberkommandierender der Armee verfügte. Ludwig ließ sich junge Reitersoldaten zuweisen, aus denen er geeignete Partner auswählte.

Die Mehrheit akademisch gebildeter Bediensteter bei Hofe ertrug offenbar die zunehmende Promiskuität des Königs und den vergröberten höfischen Umgangsstil immer weniger. In den letzten Regierungsjahren Ludwigs II. waren nur noch Personen zweiter Wahl für Hofämter in dieser moralisch belasteten Umgebung zu gewinnen. Der König selbst wollte vermutlich immer weniger, dass man Einblick in seine homoerotische Hofhaltung mit Chevauxlegers und Reitknechten gewann.

Ziegler, der seinen Rücktritt damit begründet hatte, dass «die Situation am Hofe unerträglich und nicht auszuhalten sei»,[135] gab vor dem Besonderen Ausschuss an:


«Mit seiner Entlassung habe der regelmäßige Verkehr in Staatsgeschäften mit gebildeten Personen geendet.»[136]



Der König habe sich immer mehr mit ungebildeten Personen umgeben.[137] Informationen über die Zustände am Hofe sind frühzeitig durchgesickert. Bereits am 20. Dezember 1879 hatte Georg von Werthern an Herbert von Bismarck, den Sohn des Reichskanzlers, noch ohne Aufdeckung der wahren Hintergründe geschrieben:


«Vor sechs Wochen, nach seinem [des Königs] 14-tägigem Aufenthalt in der Stadt, war in reichsrätlichen Kreisen die Rede von einer Regentschaft wie von einer Sache, die sich von selbst verstünde. Bei Toerring auf der Jagd bin ich fast von nichts anderem unterhalten worden. Heute ist dieses Gerede in jenen Kreisen wieder verstummt, wird aber sehr viel in bürgerlichen Kreisen herumgetragen. … Minister Feilitzsch leugnet die Wahrheit jener Geschichten und ein Fortschreiten des Krankheitszustandes des Königs ganz ab und sucht hinter denselben ultramontane Einflüsse auf die öffentliche Meinung … Dagegen hat Moy den Oberstzeremonienmeisterstab auf ein Jahr in Perglas reine Hände gelegt und seinem Spezial v. Piloty gesagt, er könne den Verkehr mit dem König nicht mehr ertragen …»[138]



In einem Schreiben Karl von Brucks vom 30. November 1877 war in diesem Zusammenhang bereits von einer «medizinischen Celebrität», die Werthern als Professor von Gudden benennt, erstmals die Rede.[139] Die Zuspitzung der Situation bei Hofe wird aus einem Bericht Wertherns an Herbert von Bismarck vom 18. Juli 1882 deutlich:


«Der [ehemalige] Flügeladjutant S. M. des Königs, Baron Lerchenfeld, der ständig in Berg ist, hat vor einigen Tagen an einen seiner Freunde geschrieben: ‹Bei uns werden die Geschichten immer toller und es ist traurig zu sehen, daß sie sehr bald bis zur gänzlichen Unmöglichkeit gelangen … ›»[140]



Der Stallmeister Hornig[141] hatte am 5. Juni 1886 – beeidigt am 15. Juni 1886 nach dem Tode des Königs – ausgesagt, seit zwei Jahren hätten einhundert Diener gewechselt. Schon im Jahre 1867 «seien mit kostümierten Stallleuten Zechgelage und Spiele im Walde arrangiert worden, später auf dem Schachen und in Linderhof, denen S. M. anwohnte.»[142]

Der gut informierte Gottfried von Böhm berichtet:


«Wie bei den Trinkgelagen … muß es hiebei zuweilen etwas gar zu formlos hergegangen und das Faustrecht ganz an die Stelle der Hofetiquette getreten sein. Wurde doch einmal S. M. selbst in eine Ecke des engen Raumes geschleudert von einem der Bärenhäuter, welchem er einen Beweis Allerhöchster Ungnade in Form einer Ohrfeige eigenhändig hatte zukommen lassen. Hornig erzählte auch, daß der König von besonders wohlgestalteten Soldaten Tänze aufführen ließ, bei welchen gar kein Kostüm sogar dem maurischen vorgezogen wurde.»[143]



Das Abkommandieren der Reitersoldaten (Chevaux-legers = leichte Kavallerie) an den Hof leitete eine kritische Entwicklung ein.[144] Am 14. Mai 1885 schreibt der Sekretär der preußischen Botschaft in München, Philipp Fürst zu Eulenburg und Hertefeld, der 1907 selbst zum Opfer eines Skandals wegen homoerotischer Beziehungen im Berlin Wilhelms II. wurde,[145] an Herbert von Bismarck:


«Es ist Ihnen bekannt, daß König Ludwig neuerdings in seiner Zuneigung zu dem jüngeren Stallpersonal sehr energisch geworden ist. Psychologisch ist mir der Übergang aus einer mehr als zwanzigjährigen platonischen Liebe für schöne Jünglinge zu erotischen [Kundgebungen] durchaus nicht unklar. … Durch verwandtschaftliche Beziehungen zu dem einen seiner ‹Lustbuben zu Pferd›, war der Bursche eines Rittmeisters der Cheveaux-legers in das königliche Schloß geraten, wo er mit seinem Landesvater während einer langen Zaubernacht in den hängenden Gärten vertraulich wandelte. … Ein Freund hat den anderen in den Zaubergarten eingeführt. Welche Folge aber wird diese neue Auflage der Leibtrabanten Karls VII. im Pfalz-Zweibrückner Hause haben? Ich fürchte eine unglückliche Konstellation von nicht deckbaren Schulden mit einem öffentlichen Skandale zur Bockbierzeit von besoffenen ‹Lustbuben zu Pferde›.» [146]



Ein Brief des österreichischen Gesandten Bruck vom 1. Mai 1886 an den Wiener Außenminister Kálnoky bringt denselben Sachverhalt zurückhaltender zum Ausdruck:


«Die Nachrichten aus Hohenschwangau lauten trostlos, besonders soweit dieselben auf die Chevaux-legers (sic!) Bezug nehmen, die noch hinauscommandirt (sic!) werden. … Man spricht nur mehr von dem unnatürlichen Hange des Königs, der in den Orient, aber nicht nach Bayern passen kann. Unter so traurigen Verhältnissen wäre eine definitive Entscheidung mehr als erwünscht und alles wartet darauf, ohne das Wie und Wann noch absehen zu können.»[147]



Der bayerische Gesandte in Berlin, Lerchenfeld, äußerte in diesen Tagen (vor dem 25. Mai 1886): «Durch die Chevauxlegers kommt nun alles auf.»[148]

Die Entwicklung der homoerotischen Passion[149] von frühen Liebesbeziehungen bis zu kurzfristigen Sexualkontakten mit geistig und gesellschaftlich unterlegenen Partnern hat natürlich auch zur weiteren Vereinsamung des Königs geführt. Die Ausdünnung seiner Beziehungen zu Regierung, Familie und zur «besseren» Gesellschaft hat hier eine der drei wichtigsten Quellen. Die andere ist die soziale Phobie, die durch die starken Schuldgefühle und Verurteilungsängste wegen des Missbrauchs von Soldaten verstärkt wurde. Als dritte Quelle kommt wahrscheinlich auch der subtotale Zahnverlust mit seinen ästhetischen und sprachlichen Folgen dazu.

Der Missbrauch von Reitersoldaten[150]

Der Brief des Gesamtministeriums vom 5. Mai 1886[151] an den König, in Stil und Inhalt eine «Majestätsbeleidigung», muss als einer der letzten vorbereitenden Schritte der Regierungsenthebung Ludwigs II. verstanden werden. Er spricht den Missbrauch der Reitersoldaten offen an:


«Es ist ebenso wahr als bedauerlich, daß der Aufenthalt einer Mehrzahl von Reitersoldaten am Königlichen Hoflager allenthalben besprochen und im Sinne eines unsittlichen Verhältnisses gedeutet wird. Da der Schein für die spricht, die in solchem Sinne sich äußern, wird kein Dementi Abhilfe bringen; Entfernung der Soldaten für alle Zeit allein kann Abhilfe schaffen.»[152]



Es war nicht die erste Reaktion auf Regierungsebene. Der 1870 geadelte Kriegsminister Joseph Ritter von Maillinger hatte die wachsende Zahl der in raschem Wechsel an den königlichen Hof abkommandierten Chevauxlegers mitzuverantworten.[153] Er war seit Beginn der 1880er Jahre in Unstimmigkeiten mit dem König geraten, weil er verstärkt «den privaten Wünschen des Königs soviel Widerstand als möglich entgegenzusetzen» versuchte. Da er den König nicht von seinen lustvollen Praktiken abbringen konnte und sich außerdem einer großen Zuwendung aus dem Militärfiskus an den Adjutanten des Königs, Graf Dürckheim-Montmartin, zum Kauf des Gutes Rottenbuch widersetzte, entschied er sich im April 1885, gegen den Wunsch des Königs und seiner Ministerkollegen von seinem Amt zurückzutreten.[154] Das hat in unterrichteten Kreisen Aufsehen erregt.

Naturgemäß war mit den abkommandierten Soldaten, die nach dem erotischen Missbrauch wieder zu ihrer Garnison oder in ihre Heimat zurückkehrten, Kunde über die Ereignisse bei Hofe unters Volk gekommen. Diese Geschichten hatten sich zu einem beliebten Thema bei Stammtischgesprächen entwickelt, was der preußische Gesandtschaftssekretär Philipp von Eulenburg-Hertefeld am 2. Oktober 1885 in einem Brief an Herbert von Bismarck dokumentierte:
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18 Brief von Ludwig II. an Friedrich Brandt vom 6. auf 7. Februar 1883


«Um Majestätsbeleidigungen aus dem Wege zu gehen, werden in den Bierkneipen die bösen Geschichten auf den Namen ‹Huber› erzählt. Die Chevauxlegers spielen dabei eine schlimme Rolle. Wie ich höre, lässt der König die unglücklichen zum Kammerdienerdienste kommandierten Opfer seiner Laune häufiger denn je ablösen. Die derben, aber plumpen Bewegungen der Bauernsöhne reizen ihn bald zur Liebe, bald zum Zorn …»[155]



Nur kurze erotische Affären oder dauerhafte Freundschaften?

Man würde Ludwig jedoch Unrecht tun mit der Annahme, seine intimen Kontakte hätten sich auf kurze Liebschaften mit geistig und sozial unterlegenen Partnern beschränkt. Der König war auch zu jahrelangen Männerfreundschaften fähig.

Die längsten und intensivsten Beziehungen, die wahrscheinlich schon an die Anfangsphase der homoerotischen Aktivitäten des Königs heranreichen, scheint Ludwig mit dem zum vertrauten Partnervermittler herangewachsenen Marstallfourier Karl Hesselschwerdt[156] und dem Stallmeister Richard Hornig gehabt zu haben; Letzterer war am 6. Mai 1867 zu ihm gekommen. Am 6. März 1872 schreibt Ludwig in sein Tagebuch:


«Gerade zwei Monate bevor es fünf Jahre sind, daß wir uns an jenem seligen 6ten Maitag 1867 kennenlernten, um uns nie mehr zu trennen und nie voneinander zu lassen bis zum Tode.»[157]



Beide – Hesselschwerdt bis in die Tage der Katastrophe – haben sich über viele Jahre hin, von kurzen Krisen abgesehen, der königlichen Zuneigung erfreut.

Ein ernstzunehmendes Beispiel einer langen, liebevollen Freundschaft gibt sein Briefwechsel (Abb. 18) mit dem Hoftheatermaschinisten Friedrich Brandt (1846–1927), der außer an Ludwigs Hoftheater teilweise in Darmstadt, teilweise in Berlin tätig war.


«Herzlich geliebter Friedrich! Es drängt mich, es Dir in diesen Zeilen aus zu sprechen, daß der heutige traurige Tag mich recht melancholisch gestimmt hat. Er war ein solcher für Dich in Folge Deines unseligen Unwohlseins sowie für mich durch das Bewußtsein, Dich erkältet zu wissen, und Dich nicht haben sehen u. sprechen zu können, was mich stets so glücklich macht. Getröstet hat mich der Gedanke, daß es für Dich so besser ende und Hoffnung vorhanden ist, Dich bald wieder hergestellt wissen zu dürfen. Herzinnige Freundes-Grüße von Deinem Dich innig liebenden Ludwig. 6. auf 7. Febr. 1883.»[158]



Wann Ludwig II. Friedrich Brandt zum ersten Mal begegnete, wann sich die «wunderschönen Stunden herzlichen, poesiedurchwehten Beisammenseins»[159] im Wintergarten der Residenz ereigneten, deren sich Friedrich Brandt in seinen «unendlich herzlich, liebevoll und freundlich» geschriebenen Briefen erinnerte, wissen wir nicht.[160] Jedenfalls bestand diese Liebesbeziehung bereits 1870, als Ludwig an den Hoftheatermaschinisten nach Darmstadt schreibt:


«Mein Geliebter Friedrich! O glaube nicht, daß ich, wie ich lange kein Lebenszeichen von mir gab, nicht an Dich dachte. … Sei versichert, dass kein Tag verging, an dem ich in Gedanken Dich nicht grüßte.»’[6]’



Er schreibt dann von «entsetzlich trauriger Stimmung» und von seinem schweren Amt und schließt:


«… einig in treuer Liebe umfassen wird. Auch ich bin in entsetzlich trauriger Stimmung wie fast noch nie in meinem Leben durch mein ohnehin so schweres Amt. Lebe Wohl und vergiss mich nicht. Hoffentlich auf recht baldiges Wiedersehen. Dein bis zum Tod getreuer Freund und Bruder Ludwig.»[162]



Dreizehn Jahre später, im Brief vom 6. Februar 1883,[163] ist Ludwig «sehr erschrocken und betrübt» bei dem «schmerzlichen Gedanken», dass Friedrich sich «bei Gelegenheit eines durch mich vorgeschlagenen Ausflugs … so erkältet» hat. Er findet in ästhetisch anmutender Formulierung – die alle seine Liebesbriefe auszeichnet – besorgte, tröstende und liebevolle Worte. Er empfiehlt seinem Freund «Münzenthee» gegen die Erkältung, sendet herzlichste Grüße und schließt: «… in inniger Freundschaft Dein treuer Ludwig».

Der Brief vom 26. März 1886,[164] sechzehn Jahre später geschrieben, mit der Anrede «Theurer, viellieber Freund», dankt für die letzten erhaltenen Briefe, und entbietet seinen «wärmsten, innigsten Dank … ebenso für die theure Locke des vielgeliebten Hauptes, die ich sehr in Ehren halten will». Mit diesen kurzen Briefausschnitten sind Intensität und Beständigkeit dieser Männerfreundschaft hinreichend illustriert.

Anderer Art sind die vielfältigen Liebesbeziehungen zu Stallmeister Richard Hornig und Marstallfourier Karl Hesselschwerdt.[165] Aber Hornigs Heirat Anfang 1870 hat Ludwig tief getroffen, angeblich schwerer als der Kriegsausbruch gegen Frankreich und das ganze Jahr 1870.[166] Ludwig ist verbittert, trägt neue keusche Vorsätze und Gelübde in sein Tagebuch ein, aber empfängt den «angebeteten Freund nach langer Trennungsfrist» wieder am 17. Juli 1871, am Tage des Festbanketts mit dem preußischen Kronprinzen, das er vorzeitig verlassen hat, abends gegen halb elf im Wintergarten der Residenz. Hornig, der den König um Vergebung bittet, wird wieder in Gunst aufgenommen. Von einigen Beziehungskrisen abgesehen, bleibt dies so, bis er 1885 an das Gestüt Rohrenfeld bei Neuburg an der Donau versetzt wird.[167] Er war «der gefügige, folgsame und getreue Freund des Königs», hatte aber auch den harten Dienst als Stallmeister und die anstrengenden nächtlichen Ausritte in die Berge zu bewältigen. Er diente im letzten Jahr als Bote der Geheimkorrespondenz des Königs, was Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst mit der Bemerkung kritisierte, dass sich Ludwig mehr und mehr auf die schlechte Gesellschaft des Bereiters Hornig beschränke.[168]

«Unzucht zwischen Männern», wie es im deutschen Strafgesetzbuch bis zur Abschaffung des Paragraphen 175 heißen wird, war seit der Integration des Code Napoleon in das bayerische Strafrecht in Bayern nicht unter Strafe gestellt. Das mag eine liberale Einstellung gegenüber homoerotischen Beziehungen gefördert haben.[169] Die Homosexualität war jedoch nach der Naturrechtsethik der katholischen Kirche mit dem religiösen Makel der Todsünde belastet, was sich in den Tagebucheintragungen Ludwigs über Sünde, Schuld und immer von neuem scheiternde Vorsätze niederschlug.[170]

Erst nach dem Beitritt Bayerns zum Deutschen Bund und damit zum Deutschen Kaiserreich war das 1871 in Kraft getretene RStGB als Reichsgesetz auch in Bayern und damit der Paragraph 175 wirksam geworden. Das mag für das Rechtsempfinden der Gesellschaft von Bedeutung gewesen sein, aber der König konnte für strafbare Handlungen nach der Verfassung nicht belangt werden. Damit konzentriert sich das Problem auf die Frage nach gesellschaftlicher und höfischer Akzeptanz der Homosexualität von Herrschern.

Diese Frage erinnert daran, dass das monarchische Prinzip kein asketisches Programm ist. Es hat eine sehr gewichtige hedonistische Komponente etwa auf dem Felde der Erotik, die von vielen regierenden Fürsten, auch von einigen Vorfahren Ludwigs II. weidlich genutzt worden war. Dem König gesteht es die Gestaltung seines Privatlebens nach seinen eigenen Wünschen zu, wie es Glaser definierte.[171] Lustbarkeiten und Genuss waren als Lebensinhalt für viele Fürsten wichtiger als das Regieren. Konkret bedeutet dies, dass Könige bei ihrem Anspruch auf den raffiniertesten Genuss, die schönsten Kunstwerke, die herrlichsten Juwelen[172] und in der Regel auch bei den erotischen Lustbarkeiten qualitativ und quantitativ keine engen Grenzen zogen. Das schlug sich auch in einer oft beträchtlichen Zahl außerehelicher Nachkommen vieler christlicher Fürsten nieder.

Verglichen mit der heterosexuellen Libertinage spielen homosexuelle Beziehungsmuster regierender Fürsten, soweit bekannt, quantitativ eine geringere, aber meist mit besonderem Aufsehen bedachte Rolle.[173]

Die Akzeptanz eines homosexuellen Königs (Karl von Württemberg) zu Lebzeiten Ludwigs II.

Ein Beispiel homosexueller Verstrickungen eines deutschen Königs und Zeitgenossen Ludwigs II.[174] ist König Karl von Württemberg (1823–1891) (Abb. 19). Er war mehr als 20 Jahre älter als Ludwig, den er deutlich überlebte. Sein Schicksal vollzog sich in der gleichen monarchischen Kultur, aber unter sehr unterschiedlichen Reaktionen von Familie und Regierung.

Karl soll schon in Kindheit und Jugend wenig starken Willen gezeigt und kein Interesse am soldatischen Leben gehabt haben. Ähnlich wie Ludwig hatte er Interesse und Begabung für alles Musische und einen Hang zum Spielerischen. Auch sein Vater, König Wilhelm, versuchte durch eine strenge Erziehung Karl für sein Königsamt vorzubereiten und ihm die spielerischen Eskapaden abzugewöhnen.
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19 König Karl von Württemberg, 1886

Sein Interesse an Frauen war gering. Schon in jungen Jahren fühlte er sich mehr von Männern angezogen. Nach dem Tod König Wilhelms und nach seiner Thronbesteigung gewann Karl viele Sympathien in der Bevölkerung, die ihm, trotz seines ungewöhnlichen Lebenswandels, lange erhalten blieben. Der protestantische Adel war dagegen mehrheitlich nicht auf seiner Seite. Freiherr Hans Otto von Ow sagte über den Lebenswandel seines Herrn:


«Ein solcher Zustand ist eine Beleidigung für den gesamten schwäbischen Adel, der vernachlässigt wird gegenüber diesen Günstlingen. Ich danke Gott, daß ich nicht an diesem Hofe leben muß, das ist kein Boden, auf dem deutsche Edelleute wachsen und herangezogen werden.»[175]



Karl fand unter dem Einfluss seiner Familie noch die Kraft, eine Ehe zu schließen und seiner Herrscherpflicht insoweit nachzukommen. Die Beziehungen zu seiner Frau blieben jedoch dürftig und kinderlos.

Den Souveränitätsverlust Württembergs mit dem Beitritt zum Deutschen Bund und die Krönung des preußischen Königs als Kaiser Wilhelm I. empfand König Karl Ähnlich wie Ludwig II. als «höchst widerwärtig …».[176]

Im März 1858 war bekannt geworden, dass König Karl einem jungen Amerikaner zweifelhafter Herkunft namens Charles Woodcock verfallen war. Außerdem stand ein 23-jähriger amerikanischer Musikstudent namens Richard Jackson, den Karl als Vorleser kennen gelernt hatte, in hoher königlicher Gunst. Mit seinen homoerotischen Partnern verbrachte Karl immer häufiger mehrmonatige Aufenthalte an der Cote d’Azur. Bis in die 1880er Jahre drang wenig davon an die öffentlichkeit. Karls Ministerpräsident, seit 1876 der politisch hochbegabte und erfolgreiche Hermann von Mittnacht, registrierte ein zunehmendes Desinteresse des Königs an seinem Regierungsamt.[177] Gegenüber seiner Residenzstadt Stuttgart entwickelte er, Ähnlich wie Ludwig II. gegenüber der seinen, zunehmend Abneigung. Vor der Rückkehr aus Aufenthalten mit seinen Partnern in Südfrankreich, wo er ein ausschweifendes Leben als Privatmann führte, fühlte er sich kränklich, klagte über Nervosität und empfand die Ansprüche, die man an ihn stellte, als über die Maßen ermüdend. Er verkürzte deshalb seine Anwesenheit in Stuttgart immer mehr. Er errichtete für sich, seinen Freund und dessen Begleiter Donald Hendry am Bodensee eine Villa. Im Laufe dieser Zeit entwickelte der König mehr und mehr Misstrauen gegenüber seiner Umgebung, in Sonderheit gegenüber der adeligen und bürgerlichen Gesellschaft. Auch in diesem Verhalten weist er große Ähnlichkeit mit Ludwig II. auf.

In der Presse waren immer häufiger Anspielungen und hämische Kommentare über den König zu finden, dem man Günstlingswirtschaft zugunsten seiner homosexuellen Liebhaber vorwarf.[178]

Die Nachricht vom Tod Ludwigs II. und von den Umständen seiner Absetzung erschütterten König Karl. Er fürchtete, dass nun auch sein Thron in Gefahr geraten werde, eine Vermutung, die auch in der bayerischen Presse auftauchte. Karl bemühte sich deshalb, seinen Regierungsgeschäften wieder gewissenhafter nachzukommen, hielt dies aber nur kurze Zeit durch, um dann über Friedrichshafen erneut nach Nizza zu verreisen und dort mehrere Monate zu verbringen.

Aus der Umgebung Karls wurden Initiativen gestartet, mit dem Ziel, ihn zur Wahrnehmung seiner königlichen Pflichten zu bewegen. Ministerpräsident Mittnacht konnte im Februar 1889 den König sogar dazu bewegen, seinen Favoriten Woodcock gegen eine hohe Abfindung vom württembergischen Hof zu verbannen. Danach litt der König an nervösen Erregungszuständen. Während Karl seine Regierungspflichten, anders als Ludwig, schwerwiegend vernachlässigte, wurde seine Regierung durch den Ministerpräsidenten Mittnacht verlässlich und erfolgreich geführt.

Obwohl auch über Karls seelische Gesundheit Gerüchte und Anspielungen verbreitet waren, äußerte Hermann von Mittnacht in Übereinstimmung mit dem königlichen Leibarzt Berthold von Fetzer (1846–1931), in schwäbischer Direktheit:


«Der König ist nicht geisteskrank. Er ist sich der Tragweite seiner Entscheidungen bewußt, ja, er ist sogar sehr schlau und zäh in der Verfolgung seiner Pläne. Nur darin ist er abnorm, daß er seiner Leidenschaft für den schlimmen Freund keinerlei Zügel anzulegen vermag.»[179]



Die Briefe Karls an seine homosexuellen Partner – etwa an Charles Woodcock – weisen einen ähnlichen Stil erotischer und religiöser Idealisierung auf wie viele Briefe Ludwigs II.:[180]


«Ich danke Gott, daß er uns, durch so manche Prüfung, doch so sichtbar beschützt. Möge uns die Vorsehung nie mehr trennen … auch in der anderen Welt! … Gott möge uns gegenseitig einander lange erhalten und Du an meiner Seite noch lange leben bleiben. Dein Tully.»[181]



Im Laufe der Jahre hatte sich die finanzielle Lage Karls erheblich verschlechtert. Die schwäbischen Hofbeamten folgten dem König keineswegs blindlings. Hofkammerpräsident Kerning verweigerte den Kauf eines Besitzes, den der König seinem Liebhaber Woodcock schenken wollte, aus Mitteln der Kabinettskasse. Offensichtlich war dem König seine homoerotische Fixierung so peinlich geworden, dass er sich – man denkt wieder an Ludwig II. – mehr und mehr zurückzog. Seine als «paranoid» bezeichneten Ängste vor dem Verlust seines Ansehens, vor der Verachtung seines Verhaltens in der Gesellschaft und schließlich vor dem Gesehenwerden trugen zu seinem Fernbleiben von der Hauptstadt und zur Vermeidung öffentlicher Veranstaltungen bei. Er vermied Theater und Kirche, weil er dort «alle Augen auf sich gerichtet» sah.[182] Die Vernachlässigung seiner Regierungsaufgaben spitzte sich ebenfalls zu.

Anders als Ludwig II. hatte Karl weder in der eigenen Familie noch unter der politischen Führungsschicht Gegner, die entschlossen waren, ihm die Regierung zu entziehen. Er wurde auch nicht für geisteskrank gehalten. Von seinen Ärzten wurde die Meinung vertreten, der König sei sich seiner Handlungen bewusst. Er habe sich nur nicht immer voll unter Kontrolle.[183] Seine homoerotische Passion wurde mit ungleich größerer Offenheit angesprochen und mehrere Jahrzehnte länger geduldet als jene König Ludwigs II. In Bayern war immer nur mit dunklen Andeutungen von Perversion oder von Handlungen die Rede, die man nicht bekanntgeben konnte – obwohl man sie dem Beweismaterial für die Notwendigkeit einer Regierungsänderung gerne hinzugefügt und öffentlich mitgeteilt hätte –, «da sie in zu grauenhafter Weise das Bild des Monarchen, das in so idealer Form im Herzen seines Volkes eingegraben war, zerstört hätten».[184]

Schließlich stellte ausgerechnet die Reichsregierung Überlegungen zum Regierungsentzug König Karls an.[185] In Berlin befürchtete man «eine akute Gefährdung des monarchischen Prinzips» wegen der Beziehung Karls zu seinen homoerotischen Günstlingen und der daraus erwachsenden Machtfülle dieser intimen Freunde. Kaiser Wilhelm II. schickte naiverweise zunächst den homosexuell veranlagten Fürsten Philipp Eulenburg-Hertefeld,[186] der zwischen 1881 und 1886 aus München über die Homosexualität Ludwigs II. berichtet hatte. Er sollte König Karl «auf den rechten Weg» zurückbringen.[187] Nachdem sich erwartungsgemäß die Verhältnisse durch Gespräche Eulenburgs mit dem König nicht ändern ließen, sollte Eulenburg die Abdankung Karls in die Wege leiten. Dazu benötigte er aus staatsrechtlichen Gründen den Ministerpräsidenten Mittnacht, der dazu nicht bereit war. Nach dem Ausbleiben eines Erfolgs wurde Eulenburg im März 1891 als preußischer Gesandter wieder nach München versetzt.

Aufschlussreich sind die Überlegungen, die von Seiten Berlins zu möglichen Verfahren der Absetzung angestellt wurden. Der Preuße Marschall von Bieberstein, ganz dem monarchischen Prinzip ergeben, wollte eine Fürstenkommission im Deutschen Kaiserreich bilden, die König Karl zur Abdankung bewegen sollte. Dieser Kommission sollte, und dies ist eine der seltsamen Verstrickungen der Geschichte, Prinzregent Luitpold von Bayern angehören, der offenbar bereits als Experte für die Absetzung homoerotischer Könige galt. Aufgabe der Kommission war auch, ähnliche Szenen, wie sie sich in München 1886 ereignet haben, zu verhindern. Der Ministerpräsident Mittnacht, der verfassungsrechtlich-württembergischen Grundsätzen näher stand als der Marschall von Bieberstein, wollte im September 1891 die Initiative der württembergischen Königsfamilie zuweisen. Doch der nächste Agnat, König Karls Neffe Prinz Wilhelm, war in Erinnerung an das Drama um Ludwig II. und aus Sorge um einen Skandal nicht an der Einleitung eines Verfahrens interessiert. Am 6. Oktober 1891 verstarb König Karl. Damit war die von Berlin auf den Weg gebrachte Initiative der Absetzung des Königs vom Tisch.

Die Folgerung, die sich daraus zur Akzeptanz homoerotischen Verhaltens von Fürsten in der Epoche Ludwigs II. ziehen lässt, ist komplex. Es scheint eine weit verbreitete Ablehnung existiert zu haben, aber das Ausmaß und die Folgen sind verschieden. Die preußisch-wilhelminische Reaktion im Falle Eulenburg war archaisch, ohne menschliches Verständnis und Mitgefühl, die schwäbische Reaktion im Fall König Karl dagegen besonnen und ziemlich tolerant. Ohne die Intervention der Preußen hätte wahrscheinlich das Ministerium Mittnacht ungestört weiterregiert und Karl seinen erotischen Spielereien überlassen, vielleicht weil man in Württemberg anders als in Preußen vom Nutzen eines regierenden Königs für Land und Leute nicht mehr sehr überzeugt war.[188]

Sicher ist, dass die eindeutig gesetzwidrige und höchst anstößige Abordnung von Soldaten zum homosexuellen Gebrauch des bayerischen Königs auf schwerwiegende Ablehnung beim Generalinspektor der Armee, Prinz Luitpold, und beim Kriegsminister Maillinger, vermutlich auch bei Mitgliedern der wittelsbachischen Familie und bei Teilen der Bevölkerung gestoßen ist.

Der Umgang mit der Homosexualität Ludwigs II. im Entmachtungsverfahren

Für den Initiator des Absetzungsverfahrens, Prinz Luitpold, dürfte die Abordnung von Soldaten zum königlichen Missbrauch neben den erfahrenen Kränkungen und Erniedrigungen und der finanziellen Belastung seiner Familie das entscheidende Motiv gewesen sein.[189] Die Schlusssätze des letzten Briefes der Minister an den König (vom 5. Mai 1886) weisen auch auf eine ablehnende Reaktion der Bevölkerung hinsichtlich des Missbrauchs von Reitersoldaten hin:


«Wer Euerer Majestät die Wahrheit nicht … vorenthält, muß zugeben, daß ob dieser Verhältnisse [die ‹Bedienung› des Königs durch Chevauxlegers] im ganzen Lande große Mißstimmung herrscht.»[190]



Wir haben schon gezeigt, dass Prinz Luitpold, Regierung und Gutachter darin einig waren, die homoerotischen Aktivitäten des Königs zu verschleiern. Im Gutachten Guddens findet sich der Satz: «Die geschlechtlichen Beziehungen berührt Herr Ministerialrath von Ziegler in seinen Aufzeichnungen Bogen 16.»[191] Alles Übrige wurde im Gutachten, wie erwähnt, aus «Pietätsgründen» ausgespart.[192]

Nach der Katastrophe berichtete die damals von gebildeten Lesern in Deutschland geschätzte Vossische Zeitung von der öffentlichen Verhandlung in der Bayerischen Kammer der Reichsräte am 22. Juni 1886:


«Nicht was den Kammern öffentlich gesagt wird, sondern was ihnen verschwiegen werden muß, obwohl es von Mund zu Mund geht, bildet den schwärzesten Punkt in dieser traurigen Episode … Das zur Sittengeschichte Gehörige ist nur gestreift, weil es unmöglich war, die Chevauxlegers von Hohenschwangau zur Vernehmung kommen zu lassen, da der König Verdacht geschöpft hätte. Von Gudden hatte in seinem Gutachten keinen Wert darauf gelegt, weil dasselbe eine Schwäche sei, die auch bei gesunden Menschen vorkomme.»[193]



Die Abordnung von Soldaten zum königlichen Missbrauch war zur damaligen Zeit eindeutig widerrechtliches Handeln (Unzucht mit Abhängigen), das sich nur ein über dem Gesetz stehender König leisten konnte. Es war aber auch ein tiefer Bruch soldatischer Moral und eine Belastung des Ansehens der bayerischen Armee. Dagegen musste etwas getan werden. Unbeantwortet bleibt, weshalb Prinz Luitpold den König nie aufgesucht hat, um ihn zur Änderung seines Verhaltens und, was die Verschuldung betrifft, zur Sparsamkeit anzuhalten oder zur Einwilligung in die Abdankung zu bewegen. Der Verzicht auf eine verwandtschaftliche Lösung eröffnete mangels gangbarer Alternativen die Möglichkeit eines radikalen Absetzungs- und Entmündigungsverfahrens und damit die außergewöhnliche, destruktive Handlungsweise gegen den eigenen königlichen Neffen. In Gang gesetzt wurde das Verfahren von Menschen, die dem «monarchischen Gedanken» und der Religion tief ergeben waren.

Die Biographie von Ludwigs Zeit- und Ranggenossen König Karl von Württemberg zeigt auf faszinierende Weise die Ähnlichkeit der Schicksale zweier homosexueller Herrscher im Deutschland der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Beide Biographien spiegeln die fälschlich als paranoid bezeichneten sozialen Ängste der Monarchen gegenüber der besseren Gesellschaft und ihre Vermeidungsstrategien mit Flucht aus der Residenzstadt und aus den Augen ihrer vermeintlichen Kritiker. Unterschiedlich ist allerdings, dass sich Karl auf die eigene Partnerbeschaffung beschränkte, seine Regierungsaufgaben erheblich vernachlässigte und dennoch seiner königlichen Macht nicht enthoben wurde. König Ludwig II. dagegen, der seine Aufgaben, von den repräsentativen Pflichten abgesehen, mit unermüdlicher Sorgfalt wahrnahm, musste zunehmend auf die Beschaffung von Partnern zurückgreifen. Er fiel schließlich dem gegen ihn eingeleiteten Absetzungsverfahren zum Opfer.


2. KAPITEL
[image: image]

Historische Determinanten und Selbstverständnis

Eines der Kernthemen dieses Buches ist der Versuch einer plausiblen Erklärung von Erleben und Verhalten Ludwigs II. und einer objektiven Beurteilung seiner psychischen Gesundheit. Wir wollen die Verhaltensweisen eines Königs begreifen, die aus seiner exklusiven, von der übrigen Welt nachhaltig verschiedenen Lebensform hervorgehen, und den Motiven und Ideen hinter seinem Handeln gerecht werden, die aus den Besonderheiten seiner dynastischen Tradition und seiner Erziehung erwachsen sind.[1]

Die Entstehung des Königreichs Bayern[2]

Die Geschichte der vier bayerischen Könige des 19. Jahrhunderts ist im Kontext unseres Buches nur insoweit relevant, als sie ein Licht auf das Erbe, die Gesundheitsprobleme, das Denken und Verhalten des vierten bayerischen Königs, Ludwig II., und auf sein politisches Umfeld wirft, das sein Handeln bestimmt hat.[3] Die Periode des Übergangs vom barocken Absolutismus zu verschieden weit entwickelten Formen von Staatlichkeit und konstitutioneller Monarchie stand unter dem Einfluss der vorrevolutionären Sozialphilosophen, der enormen politischen und geistigen Wirkung der Französischen Revolution und der Folgen der napoleonischen Kriege. Aus diesem Prozess, der mit dem Wiener Kongress seinen vorläufigen Abschluss fand, ist auch das Königreich Bayern hervorgegangen.
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20 Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Baiern, Gemälde von Moritz Kellerhoven

Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz (1724–1799) (Abb. 20), der ab 1777 auch in München als Kurfürst von Bayern regierte, hatte den Traum eines wittelsbachischen Königreichs Burgund. Er ließ mit dem österreichischen Staatskanzler Fürst Kaunitz verhandeln mit dem Ziel, Ober- und Niederbayern gegen die österreichischen Niederlande zu tauschen. Die wittelsbachischen Besitzungen am Niederrhein sollten mit den Residenzen Düsseldorf und Mannheim und den österreichischen Niederlanden mit Brüssel vereint werden.[4] Kurz nach dem Abschluss des Tauschvertrags im Juni 1778 marschierten Österreichische Truppen in Niederbayern und Oberpfalz ein. Karl Theodors Pläne scheiterten am Widerstand Preußens und Russlands gegen einen österreichischen Machtzuwachs und an der verweigerten Zustimmung des nächsten wittelsbachischen Agnaten, des Herzogs Karl August von Pfalz-Zweibrücken. Friedrich II. von Preußen marschierte in Böhmen ein und bedrohte die österreichischen Kernlande. Im Vertrag von Teschen vom Mai 1779 trat Bayern das Innviertel an Österreich ab. Österreich erkannte die für Karl Theodor, der zwei Ehefrauen hatte und sich, wie Hans-Jörg Probst[5] zeigte, eine beachtliche Zahl von jungen Frauen aus Ballett, Hoftheater oder aus dem Hofpersonal zuführen ließ, aber keine thronberechtigten Kinder hatte, wichtigen Hausverträge mit gegenseitigem Erbrecht der pfälzischen und der bayerischen Wittelsbacher an. Dem König von Preußen verdankt Alt-Bayern insoweit sein staatliches Überleben. Dieser versuchte Ländertausch eines bayerischen Kurfürsten[6] – es ist nicht der einzige unter deutschen Reichsfürsten – ist insofern lehrreich, als Ludwig II. der vorübergehend ventilierte Plan, das Königreich Bayern gegen einen südlichen Inselstaat – etwa die Kanaren – zu tauschen, später als ein Zeichen von Geisteskrankheit ausgelegt werden sollte. Die Behauptung, er habe die Absicht gehabt, Bayern an Preußen zu verkaufen, wurde hingegen aller Wahrscheinlichkeit nach erfunden.

Nach dem Kurfürsten Karl-Theodor trat Maximilian IV. Joseph aus der wittelsbachischen Nebenlinie Pfalz-Zweibrücken die Herrschaft der Kurfürstentümer Bayern und Pfalz an (1799–1825). Max IV. Joseph hatte seine Mutter, Maria Franziska Dorothea von Pfalz-Sulzbach, früh verloren. Sie war wegen Ehebruchs in ein Kloster verbannt worden. Sein Vater verstarb, als er elf Jahre alt war.[7] Die Kurfürstentümer waren in eine dramatische Zeit geraten. In den drei napoleonischen Koalitionskriegen waren große Teile Bayerns mehrmals durch französische und Österreichische Truppen besetzt und von Verwüstungen und Hungersnöten heimgesucht worden.

Bayern war zunächst mit Österreich im Bündnis. Die Österreichische Armee konnte aber den napoleonischen Truppen nicht standhalten. Am 3. Dezember 1800 siegte Napoleon bei Hohenlinden (im Ebersberger Forst). Im Frieden von Lunéville 1801 verlor Bayern die linksrheinische Pfalz an Frankreich. Minister Graf Montgelas, der geniale Schöpfer des bayerischen Staates, bewegte den sich sträubenden Kurfürsten schließlich doch zum Bündnis mit Napoleon 1801 gegen Österreich. Diese Entscheidung hat das überleben des Kurfürstentums Bayern gesichert und seinen Aufstieg zum Königreich vorbereitet.

Unter der Regie Napoleons haben sich die deutschen Reichsfürsten mit dem Reichsdeputationshauptschluss am 25. März 1803 in Regensburg für die linksrheinischen, an Frankreich verlorenen Besitzungen entschädigt. Sie ordneten die Herrschaft der alten Reichsstände neu, lösten den dritten Stand, die Reichskirche (ausgenommen Kurfürstbistum Mainz und die Ritterorden), auf und begruben damit praktisch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.

Die meisten Kleinstaaten und Reichsstädte wurden mediatisiert.[8] Die fürstbischöflichen Hochstifte und Reichsabteien wurden säkularisiert und wie die landständischen Klöster der Mehrzahl ihrer Besitztümer beraubt.[9]

Mit der Säkularisierung der Hochstifte und Klöster war der wichtigste Kulturträger des deutschen Mittelalters, der Schrift, Geschichtsschreibung, die Ausbreitung deutscher Sprache und Bildung getragen und fortentwickelt hatte, durch die weltlichen Reichsfürsten beseitigt worden. Gewaltige Werte fielen in den Besitz der Fürsten oder ihrer Staaten.[10]

Viele kulturelle und soziale Leistungen der Klöster und Hochstifte, etwa Armen- und Behindertenfürsorge, Schulen und andere Ausbildungseinrichtungen, wurden abrupt beendet. Den vertriebenen Klosterbrüdern und – Schwestern wurde eine bescheidene Pension ausgesetzt, die kaum zur überschreitung der Armutsgrenze ausreichte. Das bis dahin als Flickenteppich imponierende Kurfürstentum Bayern und sein Herrscher, Kurfürst Max IV. Joseph, aber hatten, von der Pfalz abgesehen, ein geschlossenes Staatsgebilde und einen enormen Gelände-, Macht- und Ansehensgewinn erworben (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Bevölkerungsgewinne und -verluste durch den Reichsdeputationshauptschluss[11]



	 

	Baden

	Bayern

	Württemberg

	Preußen




	Linksrheinische Verluste

	25.000

	730.000

	14.000

	127.000




	Rechtsrheinische Gewinne

	237.000

	880.000

	110.000

	558.000





Mittlerweile hatte sich das Kriegsglück wieder gewendet. Am 6. September 1805 ließ der Österreichische Heerführer Fürst Schwarzenberg, der Südbayern besetzt hielt, das Schloss Nymphenburg von seinen Truppen umstellen. Er forderte die Eingliederung der bayerischen Truppen in die Österreichische Armee. Der kurfürstliche Hof floh nach Würzburg unter den Schutz französischer Truppen.[12] Bayern musste mit den anderen deutschen Südstaaten, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt, 1806 dem französisch dominierten «Rheinbund» beitreten.

Napoleons Armee marschierte gegen Österreich und Russland. Am 17. Oktober 1805 kapitulierte das Österreichische Heer bei Ulm. Am 24. Oktober zogen französische Truppen erneut in München, am 13. November in Wien ein. Am 2. Dezember siegte Napoleon in der «Drei-Kaiser-Schlacht» bei Austerlitz über die vereinte russisch-österreichische Armee. In weitschauender politischer Strategie wollte Napoleon die zwischen Frankreich und Österreich gelegenen Staaten, das Kurfürstentum Bayern, das Herzogtum Württemberg und die Markgrafschaft Baden, als Pufferstaaten stärken. Im Vertrag von Linz vom 8. November 1805 garantierte er die bayerische Souveränität. Im Vertrag von Brünn einen Monat später machte er dem bayerischen Kurfürsten große Territorien aus weltlichen Herrschaften zum «Geschenk»[13] und verlieh ihm die erbliche Königswürde.[14] In diesem Vertrag legte Napoleon fest, dass der König von Bayern die volle Souveränität über sein Königreich und dieselbe Würde genießen solle, derer sich auch der Kaiser von Österreich und der König von Preußen in ihren Reichen erfreuten.[15] Das macht die Rivalität Ludwigs II. mit Wilhelm I. von Preußen und den Hass nach dessen Proklamation zum Deutschen Kaiser verständlich.[16]

Napoleon drang auf eine rasche Krönungszeremonie. Er fuhr am letzten Tag des Jahres 1805 nach München und nahm in der Residenz Wohnung. Der Kurfürst – der Königskrone durchaus geneigt – hatte ernsthafte Probleme mit einer Krone von der Gnade eines selbsternannten Herrschers aus bescheidener Herkunft. Nach Jahrhunderten der Zugehörigkeit der Familie Wittelsbach zum regierenden Hochadel Europas sah er sich nicht auf derselben Stufe wie Napoleon. Am Tag darauf versammelte er deshalb den Kronprinzen, die Inhaber der vier Hofämter sowie die Staats- und Konferenzminister und den Abbé Salabert zu einer intimen Krönungszeremonie im Apartment der Kurfürstin um sich.[17] Er erklärte den Anwesenden, er habe sich


«durch die vielen Beweise von Treue und Anhänglichkeit der Bayern an ihren Fürsten und Vatterland bewogen befunden, Baierns Unabhängigkeit zu begründen, indem Allerhöchst Sie in dem gegenwärtigen Zeitpunkt, wo es durch die Vorsehung Gottes dahin gediehen, daß das Ansehen und die Würde des Herrschers in Baiern seinen alten Glanz und vorige Höhe zur Wohlfahrt des Volkes und zum Flore des Landes wieder erreicht, den dem Regenten Baierns angestammten Titel eines Königs von Baiern anzunehmen und öffentlich proklamieren zu lassen.»[18]



Dann setzte er sich selbst die in Paris rasch angefertigte Krone auf (Abb.21).[19], [20]

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

21 Die Geburtsstunde des Königreichs Bayern 1806: Max I. Joseph, König von Bayern, setzt sich selbst die Krone (von Napoleons Gnaden) auf.
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22 Napoleon als Königsbäcker, Karikatur von James Gillray 1806 (Ausschnitt)

Napoleon war in der Münchner Residenz anwesend, aber nicht zur Zeremonie geladen. Es wurde auch auf einen geistlichen Krönungsakt verzichtet. Der Kurfürst hat seine Erhebung zum König so dargestellt, als sei sie eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, nämlich in ein mythisches Königtum Bayern, das den Agilolfingern unterschoben wurde.[21] Diese den höchsten herrscherlichen Rang beanspruchende Strategie des ersten bayerischen Königs und die Verachtung desjenigen, der den Rang gewährt hatte, wirft einen Blick voraus auf das dynastische Selbstbewusstsein seines dritten Nachfolgers, Ludwigs II.

Bayern war größte Mittelmacht auf deutschem Boden geworden, und seine Könige strebten in die erste Riege europäischer Monarchen – auch das ist bei Ludwig II. noch deutlich erkennbar.

Napoleon hat auch die anderen mit ihm verbündeten Staaten vergrößert und geadelt: Württemberg erhob er zum Königreich, Baden und Hessen-Darmstadt erhielten per Erlass den Titel Großherzogtum (s. Abb. 22).[22] Alle von Napoleon begünstigten Fürsten hatten der französischen Armee als Gegenleistung erhebliche Truppenkontingente zu stellen.

Im Tausch für die Königswürde forderte Napoleon vom bayerischen König, dessen Tochter Auguste Amalie seinem Stief- und Adoptivsohn Eugène de Beauharnais, Vizekönig von Italien, zur Ehe zu geben.[23] Die ausersehene Braut – der das zeitgemäße Schicksal von Fürstentöchtern widerfuhr, dem wir bei der Braut Ludwigs II., Sophie Charlotte, der späteren Herzogin von Alençon, wiederbegegnen werden – soll nach kurzer Besinnung die Ehe im Interesse des jungen Königreichs akzeptiert haben. Am 13. Januar 1806, keine zwei Wochen nach der Thronbesteigung, erfolgte bereits die Ziviltrauung im grünen Salon der Münchner Residenz. Das Kaiserpaar und das Königspaar saßen nebeneinander auf einer Estrade während der Zeremonie (Abb. 23).[24]

Die zweite Gegengabe – den Einsatz der bayerischen Armee unter dem Oberkommando Napoleons[25] – gewährte der neu gekrönte König in einem geheimen Vertrag mit Napoleon in München am 16. Januar 1806: Bei den napoleonischen Feldzügen 1806/07 gegen Preußen und gegen Österreich haben sich die bayerischen Truppen bewährt.[26]

Max I. Joseph hatte noch als Kurfürst 12.000 bayerische Soldaten an England verkauft, die gegen die Republik Frankreich kämpfen mussten, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.[27]
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23 Die Ziviltrauung von Eugène de Beauharnais und Prinzessin Auguste Amalie von Bayern in der Münchner Residenz, Ausschnitt aus einem Gemälde von François-Guillaume Ménageot, 1808

1809 hatten französische Truppen im Krieg gegen Preußen und Österreich Bayern erneut besetzt. Es kam zu einer ernsten Notlage für die Bevölkerung. Die Sympathie für Frankreich, seinen Kaiser und seine Truppen sank.[28] 1812 stellte der König etwa 33.000[29] bayerische Soldaten für Napoleons Russland-Feldzug zur Verfügung. Die französisch-bayerische Armee eroberte zwar Moskau, das jedoch die Russen in Brand gesteckt hatten. Der Rückzug wurde zur Katastrophe. Etwa 30.000 bayerische Soldaten kamen im Kampf oder in einem äußerst leidvollen, chaotischen Rückzug ums Leben.[30] Es war ein teurer Preis für die Königskrone. Das bayerische Volk hatte den größten Verlust an Menschenleben seit dem Dreißigjährigen Krieg zu beklagen. Die russische Tragödie hat eine ganze Generation junger bayerischer Männer dezimiert (Abb. 24).[31]
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24 Totentafel für die drei Brüder Sebastian, Matthias und Johannes Pfaffenhuher aus Wassing-Frontenhausen, in Napoleons Russlandfeldzug umgekommene bayerische Soldaten

Nachdem Napoleon seinen Nimbus als unbesiegbarer Feldherr verloren hatte, schöpften seine Gegner, der russische und der Österreichische Kaiser sowie der preußische König, wieder Hoffnung. Für Bayern wurde die politische Lage bedrohlich. Österreich hatte das Königreich Bayern, das immer noch von französischen Truppen besetzt war, von Osten und Süden her eingeschlossen. Unter diesen Umständen entschloss sich Max I. Joseph, wiederum auf Rat von Graf Montgelas, erneut zum Frontwechsel[32] – eine Woche vor dem Beginn der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813, die mit der vernichtenden Niederlage Napoleons endete.
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25 Königreich Bayern in den Grenzen von 1800 – vor dem Reichsdeputationshauptschluss – und danach, um 1816

In der Neujahrsnacht 1814 überschritten die preußische Armee und nachfolgend die alliierten Truppen den Rhein. Im April dankte Napoleon ab. Im Juni 1814 vereinbarten Bayern und Österreich die Abtretung von Tirol und Vorarlberg an Österreich gegen Würzburg und Aschaffenburg, die Abtretung von Salzburg mit dem Inn- und Hausruckviertel gegen eine später zu präzisierende Entschädigung: die Eingliederung einzelner Ämter aus Fulda und Hessen und den Anschluss der linkrheinischen Pfalz an das Königreich. Damit hatte Bayern seine bis 1918 bestehende Gestalt erlangt (Abb. 25). Die Schlussakte des Wiener Kongresses und der Münchner Vertrag von 1816 bestätigten die bayerischen Grenzen.

Eine wichtige Aufgabe der bayerischen Regenten in den nachfolgenden Jahrzehnten – und das gilt selbst noch für Ludwig II. – war die Integration der neu erworbenen schwäbischen und fränkischen Bevölkerungsteile ins Königreich. Unter einer klugen, national-historischen Politik (Ludwig I.) oder Volkskultur (Max II.) wurden den neugewonnenen Völkerschaften Franken und Schwaben die Zugehörigkeit zu einer bayerischen Nation nähergebracht.[33]

Das monarchische Prinzip in einem vielschichtigen Prozess von Auflösung und Reparatur[34]

Eine gute Beschreibung des monarchischen Prinzips, das in dieser Form eine zentrale Position in Ludwigs II. politischem Denken einnahm, gibt Glaser:


«… das monarchische Selbstbewußtsein [besteht im] … Festhalten an der durch Aufklärung und Revolution erschütterten Auffassung, daß Gott die Fürsten für den Beruf des Herrschers ausgewählt und mit besonderen Gnadengaben ausgestattet habe, sodann daß … demgegenüber die Theorie, der Staat sei auf einen Vertrag zwischen Fürst und Volk gegründet, ein moderner Irrtum sei, ferner daß eine Verfassung, die gewisse Rechte in die Hand der Staatsbürger lege, an diesen Grundsätzen nichts ändere, daß sie vielmehr auf dem monarchischen Prinzip basiere und daß der König dieses Prinzip in den politischen Wechselfällen zur Geltung bringen müsse und nicht daran rütteln lassen dürfe, und schließlich noch, daß die Rolle, die dem König von Gottes Gnaden zugewiesen sei, ihn nicht daran hindere, ein Privatleben nach seinem Geschmack zu führen.»[35]



Das Königsamt, seine Ideologie und seine persönliche Ausfüllung waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – in der Regierungszeit Ludwigs II. – großen Veränderungen ausgesetzt. Die mitteleuropäischen Kaiser- und Königreiche und souveränen Fürstentümer befanden sich auf einem unterschiedlich weit fortgeschrittenen Weg zu konstitutionellen Monarchien. Der «Geist der Zeit» war von demokratischen und sozialen Ideen der vorrevolutionären Sozialphilosophen, der Französischen Revolution, der Arbeiterbewegung und der deutschen nationalrepublikanischen Bewegung geprägt. Die Erschaffung eines modernen Staatswesens im Königreich Bayern mit funktionierender Regierung, regional organisierter Verwaltung, mit einiger Pressefreiheit, nahezu unabhängigen Gerichten und zunächst ständischer Volksvertretung durch Graf Montgelas hatte dem Regieren der bayerischen Könige nach dem monarchischen Prinzip Grenzen gesetzt und die Bürgerrechte gestärkt.

Nachdem der Übergang vom barocken Absolutismus zu konstitutionellen Monarchien schon beschritten war, kam es durch den Wiener Fürstenkongress 1815 zu einem Rückfall in einen nostalgischen Absolutismus. Im Königreich Bayern fiel die Wiederbelebung absolutistisch-monarchischer Tendenzen auf fruchtbaren Boden. Das Gottesgnadentum als Legitimation fürstlicher Macht und das monarchische Prinzip als Regierungsmaxime wurden, sofern noch nötig, durch Metternichs neue Ordnung nachhaltig gefestigt.

Dem Wiener Spätabsolutismus der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts folgten eine Periode expansiver kriegerischer Politik der Großmächte, in erster Linie Preußens, und eine Serie von Befreiungskriegen. Zu erwähnen sind die mit blutigen Schlachten verlaufenden italienischen Befreiungskriege, der Krim-Krieg, der erste Preußisch-Dänische sowie der zweite Preußisch-Österreichisch-Dänische Krieg, sodann der erste – von Ludwig II. mitgetragene – Deutsche Bruderkrieg zwischen Österreich, den deutschen Südstaaten, Hannover und Sachsen einerseits und Preußen andererseits mit rund 200.000 Toten und schließlich der große Deutsch-Französische Krieg 1870/71.

Die bayerischen Könige von Max I. Joseph bis Ludwig II. zählten nicht zu den expansiven, nach Eroberungen strebenden «Heldenkönigen» wie die preußischen Herrscher und die wilhelminischen Kaiser. Sie versuchten, die Bevölkerungs- und Geländegewinne ihres von Napoleon geschaffenen Königreichs zu konsolidieren und ihre geographisch ungünstige und militärisch schwache Position, die ihnen in den napoleonischen Koalitionskriegen vorgeführt worden war, durch Friedens- und Bündnispolitik mit starken Nachbarn (Frankreich, Österreich-Ungarn und Preußen) zu sichern. Dennoch musste sich Bayern unter Ludwig II. zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Deutschen Bund am Deutschen Bruderkrieg 1866 und ein zweites Mal nach dem Geheimen Bündnisvertrag vom 22. August 1866 mit Preußen am Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) beteiligen.

Der wiederkehrende Absolutismus und sein Einfluss auf den Baustil fürstlicher Residenzen und Schlösser

Die deutschnationale Volksbewegung schritt innerhalb der deutschen Eliten und zunehmend auch der ganzen Bevölkerung auf breiter Front voran. Das kommt beispielsweise im Beschluss des Deutschen Nationalvereins vom 4. September 1860 zum Ausdruck:


«Das deutsche Volk wird seinen Anspruch auf bundesstaatliche Einheit, welcher durch das Gesamtorgan des Bundes und alle einzelnen deutschen Regierungen anerkannt ist und in der Reichsverfassung von 1849 seinen rechtlichen Ausdruck gefunden hat, nimmermehr aufgeben.»[36]



Auf dem antirepublikanischen deutschen Fürstentag vom 17. bis 19. August 1863 in Frankfurt wurde König Johann von Sachsen im Auftrag von dreißig Fürsten mit dem Anerbieten der Kaiserkrone zu König Wilhelm von Preußen nach Baden-Baden geschickt. Wilhelm und mit ihm Bismarck lehnten jedoch am 20. August 1863 die damalige Konstruktion des Deutschen Reiches und die Kaiserkrone ab. Kraus[37] sieht im kompromisslosen Festhalten am monarchischen Prinzip und in der unerschütterlichen Treue zur katholischen Religion unveränderliche Konstanten der Grundhaltung der bayerischen Könige. Ihr Antagonismus gegenüber den republikanischen und den deutsch-nationalen Bewegungen erhielt sich im Fortgang des 19. Jahrhunderts bis zum Untergang der Monarchie.

Die Wiedererweckung des Absolutismus angesichts seines drohenden Untergangs spiegelt sich in pompösen Bauprogrammen dieser Zeit (s. Kapitel 1), in majestätischen, prachtvoll ausgestatteten, aber ziemlich nutzlosen Burgen und Schlössern der Könige, in Fürstenresidenzen[38] und zunehmend auch in den Bauten der zu Reichtum gekommenen Adels- und großbürgerlichen Gesellschaft. Die pompöse Schlossarchitektur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Demonstration des sozialen Rangs und der mythischen Größe ihrer Erbauer und Ausdruck des von Macht und Prestige besessenen Geistes dieser Epoche[39] (s. Abb. 50, 51, 52 und 53 in Kapitel 4). In diesem vielschichtigen Prozess der Monarchendämmerung, der sich mit einigen mehr oder weniger ausgreifenden revolutionären Sprüngen – etwa 1830, 1837 und 1848 – auf das Ende der souveränen Adelsherrschaft zubewegte, war gegen den Willen seiner Könige auch das bayerische Königtum eingebettet. Die meisten von Ludwig II. berufenen Minister der bayerischen Regierung und der überwiegend aus dem Bürgertum rekrutierte höhere Beamtenapparat bewegten sich auf konstitutionell rechtsstaatliches Denken und auf eine demokratisch kontrollierte Politik und Staatslenkung zu. Die Monarchen büßten mit der zunehmenden Vielfalt der notwendigen Entscheidungen in Technik, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung, Kirchenangelegenheiten, Rechts- und Sozialwesen, Finanzen und Außenpolitik an Sachverstand ein. Der König thronte politisch fiktiv und gesellschaftlich real über dem bayerischen Staat. Seine Regierungsgewalt und Kompetenz nahmen ab. Die Erhebung der bürgerlichen Minister in den damals gesellschaftlich noch gewichtigen Adelsstand blieb wie viele andere Reparaturakte am monarchischen System politisch wenig wirksam.[40]

Die Entstehung des bayerischen Verwaltungsstaates und der bayerischen Verfassung

Die Ausarbeitung des von Montgelas vorbereiteten Entwurfs einer bayerischen Verfassung erfuhr wesentliche Anstöße im Erfurter Fürstenkongress am 30. Oktober 1808, an dem außer Napoleon auch der erste bayerische König, Max I. Joseph, teilnahm.[41] Die bürgerlichen Grundrechte, Gleichheit vor dem Gesetz und vor der Steuer, Unabhängigkeit der Justiz und religiöse Toleranz, wurden verankert.[42] An die Stelle von Privilegien trat der gleiche Zugang aller zu öffentlichen Ämtern. Die Leibeigenschaft wurde, wo sie noch bestand, abgeschafft, Sicherheit und Eigentum der Bürger, Religionsfreiheit, Seelsorge und religiöse Stiftungen und in Grenzen auch die Pressefreiheit wurden garantiert.

Ein einheitliches Strafrecht,[43] die Unabsetzbarkeit der Richter und die Organisation des Rechtswesens wurden realisiert, während die Schaffung eines einheitlichen Zivilrechts erst später gelang.[44] Die finanziellen Entscheidungen des Königs bedurften nun der Zustimmung der Kammern. Die verfassungsrechtliche Verankerung einer wirklichen Volksvertretung gelang in der von Revolutionsangst beeinflussten Zeit vor 1848 hingegen noch nicht. Die Regierung bestand aus Ministern, denen der Geheime Rat zugesellt wurde. Ihm gehörten König, Kronprinz, die Minister und bis zu zwölf Geheime Räte an, darunter die Spitzenbeamten der Ministerien. Der Geheime Rat übte die Funktion eines Verwaltungsgerichtshofes aus und hatte die Gesetze zu beraten. Justiz und Verwaltung wurden sowohl in den zentralen als auch in den Mittelbehörden und bei den Stadtgerichten getrennt. Montgelas und vielen seiner Zeitgenossen soll deshalb, wie Weis[45] betont, die Reformbedürftigkeit der Verfassung im Hinblick auf die Beteiligung der Bürger an Gesetzgebung und Selbstverwaltung schon bald klar geworden sein.

Das Ergebnis intensiver Kommissionsberatungen mit mehrmaliger Intervention des Königs Max I. Joseph und unter Einflussnahme des Kronprinzen Ludwig – des späteren Königs Ludwig I. – wurde am 26. Oktober 1818, begleitet von zehn Edikten (Beilagen), in Kraft gesetzt.[46] Kern der Verfassung blieb die Verankerung im monarchischen Prinzip. Der König übt seine Gewalt durch ein nach Verantwortungsbereichen (Ressortprinzip) gegliedertes Ministerium aus. Die Verantwortlichkeit von Ministern und Beamten wurde geregelt. Die Stände waren berechtigt, gegen hohe Beamte aus dem Grunde vorsätzlicher Verfassungsverletzung den obersten Gerichtshof anzurufen. Nach englischem Vorbild wurde ein Zweikammersystem eingeführt. Der ersten Kammer, dem Reichsrat, gehörten die königlichen Prinzen, die höchsten Staatsbeamten, die ehemals reichsunmittelbaren Grafen und Barone, die Bischöfe, die Rektoren der Universitäten und vom König ernannte Reichsräte an.

Die zweite, die Abgeordnetenkammer, auch Landtag[47] genannt, war von einer Volksvertretung noch weit entfernt.[48] Wahlberechtigt und wählbar waren nur Angehörige der Oberschicht und die grundbesitzende bzw. steuerzahlende Mittelschicht. Weis schätzt für das Jahr 1818 die Zahl der aktiv Wahlberechtigten auf etwa 1,8 Prozent, die Zahl der passiv Wahlberechtigten auf etwa 0,4 Prozent der bayerischen Bevölkerung.[49] Der König konnte die Kammern vorzeitig auflösen, er sollte sie mindestens alle drei Jahre einberufen. Der Landtag wurde erst nach der Revolution von 1848 durch die Verfassungsreform vom 4. Juni 1848 einer Volksvertretung ähnlicher.[50] Dieses Verfassungsinstrument wurde im Verfahren der Entmündigung Ludwigs II. bemüht.

Der König behielt das Recht zur Benennung und Absetzung von Ministern und damit ein wirksames politisches Steuerungsinstrument, das Ludwig II. bereits wenige Monate nach seiner Thronbesteigung nutzte.

Der hoch organisierte Verwaltungsstaat führte jedoch nach den Worten Zimmermanns zur «Verstaatlichung der Herrscherrechte» und damit zur rechtlich und bürokratisch geordneten Bändigung absolutistischer Herrschermacht,[51] die auch den absolutistischen Tendenzen Ludwigs II. enge Grenzen auferlegte. Ludwigs II. autokratische Bedürfnisse waren zu einem guten Teil in einem dicht geknüpften Netz von Rechts- und Verwaltungsregelungen gefangen.

Die Vorfahren Ludwigs II., die bayerischen Könige Max I. Joseph, Ludwig I. und Maximilian II.

Der erste bayerische König, Max I. Joseph

Max I. Joseph (Abb. 26), der 1806 den Thron bestieg, folgte in seinen ersten Regierungsjahren (ab 1799) in kriegerischer Zeit weitgehend dem innen- und außenpolitischen Kurs des Grafen Montgelas. Als Persönlichkeit und als Staatsmann wird Max I. Joseph von kritischen Historikern nicht besonders hoch geschätzt. Für Richard Bauer war er mit den Worten des Schweizers Gustav Diezel ein


«gutmüthiger, aber durchaus beschränkter, kindischer Mann, ohne alle Bildung, jeder ernsten Beschäftigung unfähig, aus langer Weile übellaunig, in lustiger Stimmung nur allzu großmüthig.»[52]



Ob ihm dieses kritische Urteil gerecht wird, mag dahingestellt bleiben. Die Mehrheit seines Volkes scheint nach der bald vergessenen russischen Katastrophe den ersten bayerischen König verehrt zu haben. Die Persönlichkeitseigenschaften dieses Königs haben wohl dazu beigetragen, dass ein hochbegabter, leitender Minister, Montgelas, sein umfassendes Reformwerk Schritt für Schritt realisieren und Bayern mit einem modernen Verwaltungsstaat und einer fortschrittlichen Verfassung in eine konstitutionelle Monarchie transformieren konnte.

Das 25. Regierungsjubiläum von Max I. Joseph im Jahre 1824 wurde mit großem Pomp begangen. Gleichzeitig wurden in vielen bayerischen Städten aber auch Verfassungsdenkmäler errichtet, die die neue Staatsordnung und die Bürgerbeteiligung an der Regierung feierten.[53]

Ludwig I.

Der zu Ausschweifungen neigende König Max I. Joseph starb am 14. Oktober 1825 nachts nach einem Ballbesuch. Sein 39-jähriger Nachfolger, König Ludwig I. (Abb. 27, 28), der älteste Sohn aus erster Ehe, war seit langer Zeit auf sein Amt gut vorbereitet worden. Als Kronprinz hatte er die Welt bereist und liberale Positionen vertreten.

Auf Geheiß Napoleons gewann Ludwig bei der französischen Armee in Paris Einblicke in die «Militärwissenschaft». Er übernahm die militärische Verantwortung für die bayerischen Truppen unter französischem Oberkommando gegen den Tiroler Bauernaufstand. Die Härte, mit der die französischen Kommandeure durchgriffen, lehnte er jedoch ab. Wegen seiner wachsenden Abneigung gegen Napoleon und gegen die administrative Allmacht des Grafen Montgelas, ging er als Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises[54] in das damals bayerische Salzburg, wo er sich ausgesprochen wohl fühlte.
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26 König Max I. Joseph am Schreibtisch, Gemälde von Joseph Stieler, 1814

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

27 Kronprinz Ludwig von Bayern, Moritz Kellerhoven zugeschrieben, um 1808

Zwischen Vater und Sohn bestand Disharmonie – ein wiederkehrendes Problem aller bayerischen Kronprinzen bis Ludwig II. Ludwig kritisierte die Geldverschwendung und die «Lumpenwirtschaft» [55] seines königlichen Vaters, der seinerseits seinen «maßlos ehrgeizigen und stets extravagant auftretenden Sohn»[56] als «ce fou»[57] («diesen Verrückten») bezeichnete. Die schwierige wirtschaftliche Lage und die Not breiter Kreise der bayerischen Bevölkerung nach der Periode endloser kriegerischer Auseinandersetzungen, Besatzungen und großer Menschenverluste führten zur Unzufriedenheit mit dem Regime Montgelas und dem König. Kronprinz Ludwig betrieb den Sturz des Ministers. 1817 ließ Max I. Joseph Montgelas ohne vertretbaren Anlass fallen, obwohl dieser Mann sein Reich und seine Herrschaft entscheidend mitgestaltet hatte.[58]

Ludwig schloss sich als Kronprinz bei seinem zweiten Romaufenthalt der deutschen Künstlergesellschaft an. Er führte dort ein ziemlich freies, der Kunst und seiner Kunstsammlung gewidmetes Leben.[59]

Nach der Thronbesteigung 1825 wurde Ludwigs Rückkehr zum monarchischen Prinzip rasch deutlich:


«Seit 100 Jahren hat dieses Land keinen Herrn und Meister mehr gehabt … vor mir war der Souverän nichts; der Hof, die Intriganten, die Mätressen, jeder verschwendete, wie es ihm paßte. Ich will der Herr sein und zeigen, daß ich es sein muß»,[60]



erklärte er bald nach seiner Thronbesteigung. In seinem Tagebuch setzte sich Ludwig I. mit seinem Vater Max I. Joseph auseinander:


«Wir waren in zuvielem das Gegenteil von einander. Er voll Vorliebe für die Franzosen, für Tricolore, für Republik, für Napoleon … ich … ein glühender Feind der Franzosen, … voll teutschem Sinn – ihm völlig fremd. Ich für das Geschichtliche, Bestehende, er für Neuerungen, kein Sinn für jenes, für Aufhebung der Klöster, ich für Erhaltung, er sorglos für guten Finanzstand, ich sehr dafür. Die Pfalz gab er hin, das treue, angestammte Land, ich sehnte mich nach ihr …»[61]



Ludwig I. hatte das Glück, in einer außenpolitisch friedvollen Zeit zu regieren. Im Inneren führten das anwachsende bürgerliche Selbstbewusstsein, der soziale Wandel und die nationalen Bewegungen zu revolutionären Aufbrüchen. Ludwig reagierte mit konsequenter Unterdrückung aller nationalen und republikanischen Aufstände. Die Julirevolution in Paris 1830 führte zu einer Welle von Protesten. Im Dezember 1830 randalierten die Studenten auch in München. Der König schloss die Universität, führte die Zensur wieder ein und verweigerte oppositionellen Abgeordneten den Eintritt in die Kammer. Sein übriges Regierungshandeln war fortschrittlicher: Er reorganisierte die Ministerien, belebte durch einen Zollverein mit den Nachbarstaaten und durch das ehrgeizige Projekt des Rhein-Main-Donau-Kanals die Wirtschaft, holte die Universität Landshut in die Hauptstadt, befreite die Staatsbibliothek aus der Abhängigkeit von der Akademie der Wissenschaften und verfolgte eine ganze Reihe von Reformplänen.

Persönlich zeigte Ludwig I. früh großes Interesse an Kunst und Literatur. Er hatte die deutschen Klassiker gründlich gelesen und sich früh für deutsche Lyrik begeistert. Bis ins hohe Alter verfasste er selbst Gedichte und vaterländische Dramen (z.B. «Deutschlands Errettung»). Während seiner beiden Rom-Aufenthalte sog er den Geist der Antike ein, für den er sein Leben lang begeistert blieb. Er erwarb Kunstwerke der Klassik in Rom und Griechenland, ergänzte die bayerischen Skulpturen- und Gemäldesammlungen. Sein Bauprogramm wurde sowohl im Stil als auch in der Auswahl der Objekte zur majestätischen Demonstration seiner historischen Ideen von deutscher Kunst und bayerischem Herrschertum. Architektur und Bildkunst verkörperten für ihn Macht und Größe von Herrscher und Staat in der jeweiligen geschichtlichen Epoche.[62]

Ludwig errichtete die Walhalla bei Donaustauf als nationales Denkmal der großen Deutschen. Er machte den Königsplatz in München zu einer königlichen «Agora» mit Propyläen und Glyptothek. Er baute die Feldherrnhalle und das Siegestor[63] und legte zwischen beiden die Ludwigstraße, eine Prachtstraße, an. Dort ließ er die Bayerische Staatsbibliothek, die Universität und die Ludwigskirche errichten, dazu die Allerheiligenhofkirche nach dem Vorbild der Capella Palatina in Palermo, die Mariahilfkirche in der Au und das Kloster St. Bonifaz. Er hat eine römische Villa bei Aschaffenburg mit kopierten pompeijanischen Wandmalereien und eine königliche Villa bei Edenkoben (Pfalz) bauen lassen. Auf der Münchner Theresienwiese über dem zum königlichen Volksfest ausgewachsenen ehemaligen Viehmarkt «Oktoberfest» ließ er die Kolossalfigur der Bavaria, von Ferdinand von Miller in Erz gegossen, aufstellen. Um sie herum ließ er als Walhalla bayerischer Größen die Ruhmeshalle errichten. Darüber hinaus trug er zur Renovierung des Bamberger und des Regensburger Doms sowie zum Bau beziehungsweise Wiederaufbau der Dome von Köln und Speyer bei, die er als monumentale Zeugnisse deutscher Vergangenheit, katholischen Glaubens und herrscherlicher Größe verstanden wissen wollte. Den Dom von Speyer ließ er mit monumentalen Wandmalereien versehen.

Außer Klassik überzeugte ihn auch der Stil der florentinischen Renaissance als Umsetzung majestätischer Gesinnung in Architektur. Er ließ die alte und die neue Pinakothek für die Unterbringung der gewaltig angewachsenen Gemäldesammlungen erbauen. Er erweiterte die Residenz in München durch den Königsbau im Süden und den Festsaalbau im Norden und schuf damit zwei Kronsäle von eindrucksvoller repräsentativer Architektur und Dekoration.[64] Allein dieses Bauprogramm macht seinen Anspruch auf Rang und Bedeutung des Königs von Bayern deutlich, den er zweifellos seinem Enkel, Ludwig II., vermacht hat.[65] Die Bautätigkeit Ludwigs II. konnte sich, was Ausmaß und Kosten anbelangt, mit der seines Großvaters nicht messen. 1825 drohte bei einem Haushaltsdefizit von 16 Millionen Gulden und einer Schuldenlast von 116 Millionen[66] der Staatsbankrott. Ludwig setzte eine «Ersparungskommission» ein, die unter seinem Vorsitz ein Sparprogramm zu Lasten des Staates, der Beamtenschaft und der Bürger erarbeitete, das in den Folgejahren rücksichtslos durchgesetzt wurde und den Haushaltsausgleich herstellte.[67]

Mit der Einführung der permanenten Zivilliste im Gesetz vom 1. Juli 1834 war schließlich der Haushalt des Hofes und der Königsfamilie vom Staatshaushalt rechtlich getrennt worden.[68] Dennoch kam es 1843 nochmals zu einem Verfassungskonflikt mit dem Landtag, weil der König überschüsse des Staatshaushalts zur Finanzierung seiner Bauten eingesetzt hatte.[69] Auf diesen Vorgang hat sich sein Enkel Ludwig II. in der Schuldenkrise 1886 gegenüber seiner Regierung berufen (s. Kapitel 6).

Das wesentliche Motiv der Fürsten für die Einführung und Fortentwicklung von Verfassungen war die Abwehr des Revolutionsrisikos. Die nationale und demokratische Protestbewegung machte dennoch Fortschritte. 1819 erstach der Student Karl Ludwig Sand unter Einfluss der revolutionär gesinnten Jenenser Burschenschaften den Dichter und Agenten Russlands, August von Kotzebue, in Mannheim. 1820 wurde mit den Schlussakten des Deutschen Bundes das monarchische Prinzip proklamiert. 1832 trafen sich bei der Burgruine Hambach in der Pfalz demokratische, liberal und national gesinnte Oppositionelle aus der Pfalz, dem Elsass und den umliegenden Fürstentümern mit polnischen Emigranten zu einer großen patriotischen Verfassungsfeier. Einige der dort gehaltenen Reden kritisierten die von den Fürsten zu verantwortenden Missstände und verlangten, die Fürstenherrschaft durch Volkssouveränität zu ersetzen.[70] Im unterfränkischen Gaibach fand eine Parallelveranstaltung statt.

Ludwig I. sandte sofort eine Truppe von 8000 Mann in die Pfalz. Eine Welle von Verhaftungen und Prozessen setzte ein. Von 1831 bis 1839 sollen es in Bayern 800 gewesen sein.[71] Selbst einige Todesurteile wurden verkündet, aber nicht vollstreckt.[72] Der Staatsrechtslehrer und Oberbürgermeister von Würzburg, Behr, und der Herausgeber des Würzburger Volksblatts, Eisenmann, wurden wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung zu Festungshaft von unbegrenzter Dauer verurteilt, aber später begnadigt. Sie mussten öffentlich vor dem Bild des Königs Abbitte leisten. Der König ließ an allen Universitäten Polizeidirektorate einrichten, Studenten und Professoren verhaften,[73] Beamte maßregeln und trat den repressiven Karlsbader Beschlüssen (60 Artikel vom 12. Juni 1839) bei. Das Rad der Geschichte wurde erneut zurückgedreht.

Als die preußische Regierung 1837 im Kulturkampf den Kölner Erzbischof Clemens August von Droste-Vischering und den Erzbischof von Gnesen in Festungshaft nahm, weil sie die staatliche Regelung der Kindererziehung in Mischehen nicht mehr dulden wollten, machte sich Ludwig I. zum Schutzherrn des deutschen Katholizismus und der kirchlichen Rechte.[74] Mit eindeutig katholisch motivierten Anordnungen – etwa der Kniepflicht evangelischer Soldaten in der katholischen Messe – heizte er den Konflikt der Konfessionen an und berief besonders romtreue katholische Geistliche auf die Bischofsstühle.
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28 Ludwig I. im Alter, aufgenommen im Atelier von Franz Hanfstaengl, 1860

Mit dem Aufbruch nationaler und republikanischer Bewegungen in den Revolutionsjahren 1847/48 geriet Ludwigs autokratisches Festhalten am monarchischen Prinzip erneut in Bedrängnis. Sein Privatleben folgte dem monarchischen Prinzip, nicht aber den christlich-katholischen Grundsätzen seiner Politik. Sein Verhältnis mit der 27 Jahre jüngeren «spanischen» Tänzerin Lola Montez – unklarer Herkunft – provozierte den Protest der oppositionellen Kreise. Als Ludwig schließlich seine Mätresse als Gräfin von Landsfeld in den Adelsstand erhob, verlor er auch in konservativen Kreisen an Sympathie. Dazu kam die Revolution von Paris mit der Absetzung von Louis Philippe. Sie löste Unruhen in der Bevölkerung aus und führte in Bayern zu revolutionären Forderungen («Märzbewegungen»). In der Universität München kam es zu Demonstrationen. Nach der Schließung der Universität brach, angeheizt durch das provozierende Verhalten der Lola Montez, ein Bürgeraufstand in der Hauptstadt aus. Um den Untergang der Monarchie zu vermeiden, dankte Ludwig I. mit großem innerem Widerstand am 19. März 1848 zugunsten seines Sohnes ab:


«Ich habe 23 Jahre als wahrer König geherrscht und soll jetzt noch ein bloßer Unterschreibkönig sein, gebunden und gefesselt an beiden Händen. Nein, das kann ich nicht.»[75]



Dennoch war Ludwig I. zweifellos der bedeutendste der bayerischen Könige (Abb. 28). Es ist ihm gelungen, die verschiedenen Volksstämme in einem bayerischen Staatsbewusstsein zu vereinen.[76] Seine Hinterlassenschaft an Kunst und Architektur ist beachtlich. Sein Enkel Ludwig II. wird ihm in vielem nacheifern: mit seiner neoabsolutistischen Vision des monarchischen Prinzips, seinem Kunstverständnis und seinem traditionsorientierten, majestätischen Bauprogramm.[77]

Maximilian II.

Ludwigs I. ältester Sohn, Maximilian (Max) II. (1811–1864) (Abb. 29), übernahm in der revolutionären Krise von 1848 unverzüglich das Königsamt. Anders als sein Sohn, Ludwig II., war er durch ein Universitätsstudium in Göttingen und Berlin mit historischen und staatsrechtlichen Kenntnissen gerüstet und durch Aufenthalte an fremden Herrscherhöfen vorbereitet. In seiner Thronrede am 20. März 1848 waren neue, liberale Töne zu vernehmen.[78] Max II. hatte sich bis zu seiner Thronbesteigung im Alter von 37 Jahren zu einem ernsten und gewissenhaften Gelehrtentyp mit asketischen Neigungen entwickelt. Er hat von sich selbst einmal gesagt, wenn er nicht König hätte werden müssen, wäre er am liebsten Professor geworden.[79] Auf dem Thron setzte er die Minister, die sein Vater entmachtet hatte, wieder in die Regierungsgewalt ein.

Für Max II. wurde jedoch der deutsche Patriotismus vor allem in der Pfalz und in den neuen Landesteilen zum Problem. Wie sein Vorgänger versuchte er durch Förderung des historischen Bewusstseins das bayerische Nationalgefühl und das Gefühl der Zusammengehörigkeit von Fürst und Volk zu stärken. Seinen außenpolitischen Bemühungen, unter Bayerns Führung die süddeutschen Mittelmächte gegenüber den erstarkenden Großmächten Preußen, Frankreich und Österreich ins Spiel zu bringen, war hingegen wenig Erfolg beschieden.

Innenpolitisch mäßigte Max II. vorsichtig das autokratische System seines Vaters. Er setzte die beiden Kammern wieder in ihre Rechte ein, stellte die Pressefreiheit wieder her, schaffte durch eine Ergänzung der Verfassung von 1818 die verbliebenen Adelsprivilegien der Grundherrschaft und der Patrimonialgerichtsbarkeit ab, reformierte das Gerichtswesen, gewährte dem Landtag ein Initiativrecht für die Gesetzgebung und ließ ihn am 4. Juli 1848 über die Verantwortlichkeit der Minister abstimmen. Dieses Gesetz verlangte die Gegenzeichnung des zuständigen Ressortministers bei allen Verfügungen des Königs und die Zeichnung aller ministeriellen Anordnungen und Verwaltungsakte der Minister durch den König. Es schränkte damit die Macht des Königs ein, durch Befehle unabhängig zu regieren, wie Ludwig I. es noch getan hatte.[80] Damit schaffte Max II. die Voraussetzungen dafür, dass wir heute die administrativen und politischen Aktivitäten Ludwigs II. während seiner gesamten Regierungszeit untersuchen können.[81]

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

29 König Maximilian II., Gemälde von Joseph Stieler, 1837

Max II. setzte einen ständigen Vorsitzenden Minister mit Aufsicht über den Vollzug der Ministerbeschlüsse ein. Der Vorsitzende Minister hatte die Entscheidung bei Stimmengleichheit im Ministerrat und konnte bei der Neuberufung von Ministern durch den König mitwirken. Auch diese Regelung schränkte faktisch den politischen Einfluss des Königs ein, der bis dahin über Ministerberufungen und -absetzungen allein entscheiden konnte.[82] Das Kabinettssekretariat des Königs wurde zu einer politischen Instanz, die den König unterrichtete und beriet. Abhängig von Persönlichkeit und Kompetenz wurde der Kabinettssekretär zu einer Art Nebenregierung.

Max II. zog ehemalige Staatsmänner und Professoren als Ratgeber heran. Dennoch, oder gerade deswegen, war es mit seiner Entscheidungsfreudigkeit nicht weit her. Im Laufe seiner Regierungszeit gewannen vor allem die Kabinettssekretäre zunehmend größere Macht über die Tagespolitik und über weiterreichende Entscheidungen. Unter Ludwig II. sollte sich diese Entwicklung, solange er fähige Sekretäre hatte, weiter fortsetzen.

Max II. erwies sich – mit langen Unterbrechungen – als arbeitsamer, um Gründlichkeit bemühter Regent, der sich notgedrungen wie ein konstitutioneller Herrscher verhielt, dennoch fortwährend zur autokratischen Machtausübung seines Vaters zurückfinden wollte. Gelungen ist ihm dies nicht.

In seiner Regierungszeit machte die Industrialisierung große Fortschritte; damit verbunden kam es zu dem neuen sozialen Phänomen der Massenarmut.[83] Bei der angestrebten umfassenden sozialen Gesetzgebung konnte sich der König aber gegen die Landtagsmehrheit und die Regierung nicht vollständig durchsetzen.[84]

Max II. ließ die Fürsorge gegen die Armut zur Staatsaufgabe erklären. 1853 gründete er den «St. Johannis-Verein für Freiwillige Armenpflege». Er ließ Getreidemagazine und Arbeiterwohnungen errichten und förderte die Fürsorge für Geisteskranke, Taubstumme und Strafentlassene. Seine jährlichen Spenden aus der Kabinettskasse für Aktivitäten gegen soziale Not erreichten fast ein Viertel seiner jährlichen Dotation durch den Staatshaushalt.[85] Max II. betrieb eine sparsame Haushaltsführung und ließ nicht mehr benötigte Staatsgebäude veräußern.[86] Sein Sohn, Ludwig II., erwies sich zwar gegenüber einzelnen Personen als ungeheuer freigiebig, zeigte jedoch deutlich weniger sozialpolitische Initiative als sein Vater.

Die dynastische Tradition repräsentativen Bauens hat Max II. auf etwas bescheidenere Weise als sein Vater fortgeführt. Der klassizistische Stil Ludwigs I. wurde unter seiner Regentschaft durch einen gotisch-historistischen Baustil abgelöst. Auf einer großartig gelegenen Anhöhe in den Allgäuer Bergen erwarb Max II. ein ziemlich verfallenes Schloss – Hohenschwangau -und baute es im Stil einer mittelalterlichen Burg um. Damit schuf er ein Ensemble, das auf Denken und Handeln seines Sohnes Ludwig II. großen Einfluss ausübte. In München ließ Max II. das Maximilianeum mit einer Stiftung für Hochbegabte errichten. Dem Vorbild seines Vaters folgend, wurde die Maximilianstraße zu einer Prachtstraße mit Blick auf das Maximilianeum ausgebaut. Darüber hinaus gründete er die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und sorgte für die Berufung bedeutender Professoren («Nordlichter») an die Universität. Der Bau des 1855 eröffneten Bayerischen Nationalmuseums sollte mit der Sammlung von Altertümern und Volkskultur die nationale Einheit Bayerns stärken. Der für Kunstausstellungen 1854 in München errichtete Glaspalast fiel mit ca. 3000 Gemälden am 6. Juli 1931 leider einer Brandkatastrophe zum Opfer.

Max II. war von seinem Vater sehr streng erzogen worden. Als Erwachsener urteilte er: «Aus diesem unnatürlichen Verhältnisse erwuchs zu großem Teil ein Zustand von Unsicherheit und Mangel, der mir noch später zur großen Plage gereichte.» Seiner Jugend, meinte er, habe er nichts zu verdanken.[87] Er wurde als eher schüchtern geschildert[88] und klagte über «psychische Überanstrengung».[89]

Max II. litt häufig unter Kopfschmerzen ungeklärten Ursprungs. Vor allem litt er, wie sein Leibarzt Dr. von Gietl berichtete, an schweren «präkordialen» Angstzuständen[90] – der Schilderung nach eindeutig Panikzustände. Ähnlich wie sein Sohn Ludwig II. verlor er – möglicherweise nach solchen Panikzuständen – mehrere Male für längere Zeit das Selbstvertrauen und den Mut zum Regieren und trug sich mit Gedanken an Abdankung. Für die Dauer mehrerer Monate – 1852 für elf, 1856 für neun Monate – unternahm er «Kuraufenthalte» und Reisen in südliche Länder, meist nach Italien oder zu seinem Bruder Otto nach Griechenland, die er als Entlastung vom Amt empfand.[91] Sein Verhalten wurde als Rückzug bezeichnet. Seine administrativen Verpflichtungen hat er in diesen Zeiten vernachlässigt. So sollen sich 800 unerledigte Vorlagen aufgestapelt haben.[92] Von dieser Krankheitsgeschichte und den individuellen Verhaltensmustern des Vaters fällt ein erklärender Blick auf vergleichbare Probleme des Sohnes, die fälschlich als Zeichen von Geisteskrankheit gedeutet worden waren.

Die dynastische, verfassungsrechtliche und politische Position König Ludwigs II.

Auch in ihrer «demokratischen» Überarbeitung aus dem Jahre 1848 räumte die bayerische Verfassung nach wie vor dem König eine überragende Stellung ein. Titel II §1 lautete:


«Der König ist das Oberhaupt des Staates, vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt und übt sie unter dem von ihm gegebenen, in der gegenwärtigen Verfassungsurkunde festgelegten Bestimmungen aus. Seine Person ist heilig und unverletzlich.»[93]



Der führende bayerische Staatsrechtslehrer zur Zeit des Verfahrens gegen Ludwig II., Max von Seydel, vertrat in seiner Staatsrechtslehre einen «verhüllten Absolutismus».[94] Er verdeutlichte das monarchische Prinzip in der Verfassung durch die Darstellung des Königs als Schöpfer des Staates: Der Staat ist «ein Erzeugnis menschlichen Wollens» und «der Herrscherwille ist ein Wille über dem Staat».[95] Seydel konstatiert, dass der König «sein Recht in sich selbst und von niemandem zu Lehen trägt, und dass seine Gewalt eine allumfassende ist».[96]

Die Souveränität des Königs von Bayern und der Herrscher der übrigen deutschen Mittelstaaten[97] war jedoch von den anschwellenden Lawinen des deutschen Nationalismus, der Demokratiebewegung und des Sozialismus bedroht. Die Art und Weise, wie sie ihr Amt in jener unsteten Übergangsperiode ausübten, war vom Geist ihrer Zeit und von ihrer Persönlichkeit mit bestimmt.

Den größten Einfluss auf die monarchische Weltsicht des jungen Kronprinzen und Königs Ludwig II. hatte wahrscheinlich sein Großvater und Taufpate, König Ludwig I. Dieser bezeichnete sich noch als «Selbstherrscher».[98] Einem neu berufenen Professor des Staatsrechts empfahl er: «In Bayern herrscht und regiert der König – das muß gelehrt, das muß festgehalten werden!»[99]

In einer Denkschrift an die neuen Minister, die er nach Entlassung der opponierenden Minister in der europäischen Verfassungskrise 1831 eingesetzt hatte, sagte er:


«Ein bayerischer Minister soll nicht streben, das sein zu wollen, was ein französischer oder englischer ist, wie denn auch Bayern eine andere Verfassung hat, und Bayerns König wird sich nie zu der Rolle bequemen, welche deren Könige haben. In den Schranken der Verfassung wird sich Bayerns König halten, aber keine anderen von seinen Ministern sich ziehen, sich nicht den Geschäftsgang von ihnen vorschreiben lassen. Mühevoll ist es, König zu sein, nicht mehr sollen dies die Minister erschweren, nicht wenn der König etwas entschieden hat, wieder darauf zurückkommen, sei es unmittelbar oder mittelbar, und gar Partei gegen ihren König machen.»[100]



Vor diesem Hintergrund bedarf es nicht des «Größenwahns» und der «Geistesschwäche», die ihm seine Gutachter unterstellten, um die absolutistischen Fiktionen Ludwigs II. und sein immenses Bauprogramm zu erklären. Es reicht vollständig, ihn in jener Tradition zu verorten, in der er sich selbst sah: der seines Großvaters Ludwig I.

Von substantieller Bedeutung für das politische Handeln Ludwigs II. ist aber nicht nur seine herrscherliche Ideologie – etwa die absolutistische Herrschaftsform –, sondern vielmehr auch die bereits erwähnten realistischen Ziele und die strategische Lage Bayerns zwischen militärisch überlegenen Großmächten. Sie zwangen zu einer auf Vermeidung von Kriegen zielenden Nachbarschaftspolitik. Mit diesem politischen Ziel haben die beiden Vorgänger, Vater Max II. und Großvater Ludwig I., den Mittelstaat Bayern im expansiven Spannungsfeld der Großmächte erhalten. Für einen «Heldenkönig» wie in Preußen und später im Kaiserreich war in Bayern kein vernünftiger Platz. Die militärische Macht Bayerns hatte nur bescheidene Bedeutung. Sie blieb auf die Einbringung des militärischen Gewichts in Koalitionen mit stärkeren Mächten begrenzt. Im Bewusstsein der betroffenen Bevölkerung wirkte die von König Max I. Joseph verantwortete Katastrophe des napoleonischen Russland-Feldzugs, die viele Witwen und Halbwaisen hinterlassen hatte, noch lange nach. Schon deshalb konnte eine militärische Kultur der Gesellschaft wie in Preußen auch nicht an erster Stelle der politischen Prioritäten König Ludwigs II. stehen, unabhängig von seiner friedliebenden Einstellung als Person.[101]

Dem außenpolitischen Ziel aller bayerischen Könige, die Souveränität Bayerns zu erhalten, entsprach nach innen – von einigen Rückschlägen unterbrochen – die Weiterführung der Integration der bayerischen Staatsvölker zu einer nationalen Einheit und die wirtschaftliche und technische Entwicklung des Landes. Dieser Modernisierungsprozess schritt seit Max II., besonders aber unter dem technikfreundlichen Ludwig II. rasch voran – ergänzt durch eine Gesetzgebung zum sozialen und Gesundheitsschutz der Bevölkerung.[102] Die «liberale» Komponente der Politik, die ihren Niederschlag in der Berufung «liberaler» Minister selbst bei konservativen Landtagsmehrheiten während der Regierungszeit Ludwigs II. fand, sollte indessen den konservativen, auf Souveränitäts- und Machterhalt bedachten Absichten des Königs dienen. Widersprüche ließen sich da nicht immer vermeiden. Die bayerische Volkspartei mit ihrer streng katholischen Orientierung und ihrer Abhängigkeit von Rom empfand Ludwig II. eher als Bedrohung seiner Souveränität.[103]

Von Gottes Gnaden König von Bayern

Zentral für den dynastischen Machterhalt war das von den meisten europäischen Herrschern und besonders von den Wittelsbachern selbst im 19. Jahrhundert noch vertretene Gottesgnadentum[104] als transzendentales, von jeglicher Volkssouveränität unabhängiges Legitimationskonstrukt (Abb. 30).[105] Ludwig II. vertrat diese Ideologie noch uneingeschränkt.

Seit der Abdankung seines Großvaters, Ludwigs I., der noch sagen konnte:
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30 König Ludwig II., umgeben von bayerischen Herrschern aus dem Hause Wittelsbach, Gemälde auf Porzellan von Franz Xaver Thallmeier, 1880

«Ich brauche gar keine Minister. Ich bin mein eigener Minister, die Minister sind meine Schreiber»,[106] hatte sich die Welt auch in Bayern verändert. König Ludwigs I. autokratischer Regierungsstil hatte zum Ausbruch der Revolution in Bayern beigetragen. Der Fortgang der wirtschaftlichen, sozialen, demographischen und technischen Entwicklung belastete jedoch das Regieren mit so vielfältigen und komplexen Aufgaben, dass ein Alleinherrscher angesichts dieser unaufhaltsamen Entwicklung als Phantast erscheinen musste oder – wie Ludwig II. – nur noch fiktiv daran festhalten konnte, alle wichtigen Entscheidungen zu treffen. Kraus betont, bereits König Ludwig I. stand der Regierung «unvermeidlich als Dilettant gegenüber».[107] Die wachsende Bildung breiter Schichten, die notwendige Kompetenz im Regierungsapparat, die zunehmende Unabhängigkeit des Rechts- und des Staatswesens und die anschwellenden Finanzströme vereinten immer mehr Macht in den Händen der Regierung und in herrschaftsferneren Machtstrukturen.[108] In großen Teilen der Bevölkerung bestand allerdings noch die naive Erwartung, der König möge selbst zum Besten seines Volkes und zum Machterhalt seines Herrscherhauses – möglichst mit Prunk und majestätischem Auftreten – sichtbar regieren.

Vorbereitung auf den Thron

Ludwigs II. Vorbereitung auf das königliche Amt war mangelhaft. Dies wird besonders deutlich, vergleicht man seine Jugend etwa mit derjenigen von zweien seiner Zeitgenossen, den Söhnen des badischen Großherzogs Leopold. Sie haben nicht nur eine deutlich freiere, demokratisch orientierte Erziehung genossen[109] als Ludwig, sondern nach einer «Grand tour» an den Wiener Hof mit Unterweisung in politischen und militärischen Angelegenheiten unter anderem durch Fürst Metternich auch zwei Jahre Studium an der Universität Heidelberg absolviert.[110] Die Thronbesteigung Ludwigs II. erfolgte kurz nach Erreichen der Mündigkeit im Alter von achtzehneinhalb Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er weder ein Studium noch hinreichende Auslandserfahrungen oder Verwaltungs- und Regierungspraxis vorzuweisen. Seine Persönlichkeitsbildung war nicht wie bei den badischen Prinzen auf Bescheidenheit und Volkstümlichkeit ausgerichtet gewesen. Vielmehr war ihm von Erziehern und Hofleuten frühzeitig uneingeschränkte Bewunderung entgegengebracht worden; sein Selbstbewusstsein entsprach seiner überragenden Stellung als Kronprinz. Die Wissensvermittlung, die Ludwig im Elternhaus von seinen Erziehern erfahren hatte, und die quasigymnasiale Ausbildung durch Privatlehrer erreichten etwa das Niveau der Matura. Aber Ludwig II. musste sein königliches Amt unmittelbar nach diesem vorläufigen Bildungsstadium in persönlicher Unreife, mit unzureichendem Wissen, fehlender Weitläufigkeit und mit völligem Mangel an politischer und administrativer Erfahrung antreten.

Die psychologische Wirkung von Rang, Tradition und Zeremoniell

Die Vorstellungen, die Ludwig II. von Rang und Bedeutung seiner Person als Kronprinz und später als König entwickelt hat, erschließen sich noch jenseits persönlicher Vorbilder und dem Einfluss höfischer Erziehung vor dem Hintergrund der dynastisch-monarchischen Tradition der bayerischen Könige. Die «Ehrenrechte» des Königs, die ihm die Verfassung gab, unterstrichen seinen «höchsten» Rang gegenüber allen anderen Personen, was auch auf den Kronprinzen ausstrahlte.[111]

Ein Beispiel dafür ist die Anrede als «Majestät», «Königliche Hoheit» oder – indirekt – «Allerhöchstderselbe». Sie hatte einen stark rangdifferenzierenden Einfluss auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Eindrucksvoll ist auch die Formel, mit der Fürst Bismarck Briefe an Ludwig II. unterzeichnete: «In tiefer Ehrfurcht ersterbe ich Eurer Majestät unterthänigster treugehorsamster Diener.»[112]

Selbst die regierenden Fürsten Deutschlands wurden in hierarchischer Über- oder Unterordnung gesehen, was Ludwig gegenüber den in seiner Sicht weniger bedeutenden Fürsten mitunter taktlos betonte. Protokoll und Hofzeremoniell[113] sorgten für die Bezeugung eines höheren Rangs in allen Begegnungen.

Das Haus Wittelsbach konnte 1830 bereits auf eine 600 Jahre währende Regentschaft zurückblicken. Das war eine Gelegenheit, den dynastischen Kult zu pflegen. 1829 wurde ein historischer Zyklus von Fresken Wittelsbacher Herrscher in den Arkaden des Hofgartens eröffnet, die vom Landtag zwei Jahre später wegen der Überbetonung des dynastischen Elements heftig kritisiert wurden. Im Thronsaal der Münchner Residenz sind die Wittelsbacher Kurfürsten und Könige dargestellt; die Zwölfzahl stellt sie in eine Reihe mit den Aposteln. Dieser dynastische Kult prägte zweifellos Selbstbewusstsein und Weltverständnis des Kronprinzen und späteren Königs Ludwig II., der in dieser Umgebung aufgewachsen war.[114]

Dazu kommt eine große Zahl traditioneller und abgeleiteter Vorrechte des Königs, die wir hier nicht aufzählen können. Sie bringen alle auf reale oder symbolische Weise seine überlegene Stellung gegenüber den «Untertanen» zum Ausdruck[115] und prägten von Kindheit an Ludwigs Selbstbild und seine Beziehungen zu anderen Menschen.

Eine Kindheit in einem Herrscherhaus, das systemgemäß kaum einen liebevollen, natürlichen Umgang kannte, eine Jugend als Kronprinz, das künftige Herrscheramt vor Augen, sind andererseits kein einfaches Schicksal. Angesichts dieser extremen, um nicht zu sagen abnormen Determinanten menschlicher Beziehungsmuster ist eine Persönlichkeitsreifung hin zu normaler menschlicher Kontaktfähigkeit ziemlich unwahrscheinlich. Es gibt oder gab kaum ein größeres Risiko für persönliches Unglück und menschliche Fehlentwicklungen – oft mit politischem Erfolg verbunden –, als in eine Herrscherfamilie hineingeboren zu werden, allenfalls das Aufwachsen im gegenteiligen Extrem, am unteren Rand der Gesellschaft.

Zur persönlichen Tragik des jungen Königs – und vieler seiner Standesgenossen – zählen das Fehlen eines Freundeskreises Gleichgestellter und der Mangel an aufrichtigen persönlichen Beziehungen. Es ist die Konsequenz des supremativen Rangs und der überlegenen Machtposition. Otto von Völderndorff, bayerischer Jurist, hat die Umwelt der Herrscher 1898 mit deutlichen Worten beschrieben:


«Die, seit Eva in den Apfel gebissen, dem Menschen als Haupteigenschaft innewohnende Speichelleckerei schafft um die Fürsten und Großen dieser Erde einen Nebel von Unwahrheit, der für die klarer sehenden Mitlebenden ein bedauerndes Lächeln bewirkt, für die Nachwelt aber undurchdringlich wird, und so pflanzt sich die Schönfärberei und Lüge von Generation zu Generation fort.»[116]



Der preußische Gesandte Werthern beschrieb dieses Phänomen, das ihm aus der Umgebung Ludwigs II. bekannt war, in einem Brief an Otto von Bismarck als «das widerliche Gemisch von Doppelzüngigkeit, Impotenz und Borniertheit, in dem wir hier leben».[117] Nur wenige aufrichtige, starke und kluge Personen, die das Vertrauen Ludwigs II. besaßen, hätten ihn zur kritischen Selbstreflexion und zur Korrektur einiger destruktiver Verhaltensmuster anhalten können. Gerade an solchen Personen aber fehlte es, vermutlich auch, weil der König selbst für wohlwollende Kritik nur eine begrenzte Sympathie aufbringen konnte.


3. KAPITEL
[image: image]

Thronbesteigung, politisches Handeln und private Interessen

Am 10. März 1864 verstarb König Max II. von Bayern im Alter von 52 Jahren unerwartet an einem Erysipel, wahrscheinlich mit nachfolgender Sepsis.[1] Am selben Tage, im Alter von achtzehneinhalb Jahren, wurde Kronprinz Ludwig II. zum König ausgerufen.[2] Ludwig war durch den plötzlichen Tod seines Vaters und von seiner unerwarteten Inthronisation sehr angegriffen. Der Hofarzt, Dr. von Gietl, sprach von einer «Ohnmacht», in die der junge König gefallen sei, so dass die Eidesleistung auf die Verfassung auf den nächsten Tag verschoben werden musste.[3]

Einstieg in die Politik[4]

Nach dem Regierungsantritt setzte Ludwig die Politik seines Vaters Max II. fort: die Wahrung der bayerischen Eigenstaatlichkeit, die Einigung der süddeutschen Mittelstaaten unter bayerischer Führungsrolle und den Versuch der Mäßigung des preußisch-österreichischen Hegemonialkonflikts.

Wenige Monate nach der Thronbesteigung wechselte der König einige seiner Minister aus. Er entließ, noch ohne einen Nachfolger zu haben, auch den Vorsitzenden Minister Karl Freiherr von Schrenck. Wegen dessen Widerstands gegen den Beitritt Bayerns zum Deutschen Zollverein – ohne Österreich – berief er Ludwig Freiherr von der Pfordten, der schon die Politik seines Vaters vertreten hatte, zum neuen Vorsitzenden Minister. Dieser trat sein Amt erst nach einigen Monaten an, was eine erste Ministerkrise zur Folge hatte.[5] Von der Pfordten hatte sich im Schleswig-Holstein-Konflikt für das Erbrecht des Herzogs von Augustenburg eingesetzt, zumal auf dem Legitimitätsprinzip, das dieser Politik zugrunde lag, auch der Deutsche Bund und mit ihm die Existenz der Mittelstaaten ruhte.[6]

Nach dem zweiten Deutsch-Dänischen Krieg fielen mit dem Frieden von Wien am 30. Oktober 1864 die Herzogtümer Holstein und Lauenburg an den Kaiser von Österreich und Schleswig an den König von Preußen. Der legitime Erbe wurde übergangen. Der Konflikt zwischen den beiden Großmächten spitzte sich zu. Bismarck versuchte 1866 durch den Antrag auf eine Bundesreform, Österreich aus dem Deutschen Bund zu drängen. Der Kaiser beantragte die Bundesexekution gegen Preußen nach Artikel 19 der Bundesakte mit Mobilmachung der nichtpreußischen Bundesarmee. Am 14. Juni 1866 stimmten neben Österreich, Sachsen, Hannover und Württemberg auch Kurhessen, Hessen-Darmstadt und einige kleinere Staaten diesem Antrag zu. Auch Bayern stand in bundesrechtlicher Pflicht. Es kam zum Deutschen Bruderkrieg. Preußen erklärte den Deutschen Bund für erloschen. Preußische Truppen rückten in Sachsen, Hannover und Kurhessen ein. Damit stand der friedliebende jugendliche König schon zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung vor der unausweichlichen Entscheidung, den Eintritt Bayerns in den Krieg gegen ein anderes deutsches Königreich, gegen Preußen – aus dem seine Mutter stammte –, befehlen zu müssen.

Vor dieser tief beunruhigenden Perspektive büßte er seine Zuversicht und seinen Mut ein. Er spielte mit dem Gedanken, zugunsten seines damals noch nicht erkrankten Bruders Otto abzudanken, zu Richard Wagner in die Schweiz zu ziehen und ein Leben für die Kunst zu führen.[7] Am 22. Mai 1866, dem Geburtstag Wagners, unternahm er einen Kurzbesuch beim Meister in Triebschen in der Schweiz. Diese Reise in drohender Kriegsgefahr wurde ihm verübelt. Ludwig aber gab sie den Mut zurück.

Im Anschluss an Vermittlungsversuche, die Anfang April 1866 an Österreich scheiterten, unterzeichnete Ludwig am 10. Mai widerstrebend die Mobilmachung der bayerischen Truppen zum 22. Juni. Am 15. Mai berichtete Kabinettssekretär Pfistermeister an den Hofarzt Dr. von Gietl:


«… der König war … so aufgeregt, daß Er ganz elend aussah und mir Aufträge an Sie erteilte, die ich gar nicht in die Feder nehmen kann. Er sprach von Abdanken unter dem Vorgeben, daß er geistig nicht ganz gesund sei, um dann in die Schweiz zu gehen und dort leben zu können …»[8]



Der Anlass für die Fluchtgedanken Ludwigs II. war der Umstand, dass er beide Kammern hätte eröffnen und damit seine Entscheidung für den Kriegseintritt Bayerns vertreten müssen. Ludwig II. lagen kriegerische Unternehmungen noch ferner als seinem Vater. Die bayerischen Truppen waren nicht gut vorbereitet. Seit vielen Jahren hatten sie kein landesweites Manöver mehr durchgeführt.

Nach Pfistermeisters Schilderungen erreichten die Erwartungsängste des Königs hier wahrscheinlich schon das Ausmaß einer Panik. Nach einer Beruhigungsphase von mehreren Tagen eröffnete er den Landtag mit Verspätung am 27. Mai 1866. Solche Ereignisse weckten naturgemäß Phantasien von einer psychischen Krankheit des Königs.

Von Richard Wagner, Hof und Regierung gedrängt, besuchte der König am 24. und 25. Juni 1866 das Hauptquartier der bayerischen Armee in Bamberg, sein einziger Besuch bei der Truppe in Franken. Er wurde stürmisch begrüßt.

Doch die verlustreiche Niederlage Österreichs bei Königgrätz am 3. Juli sowie die Verluste der bayerischen Armee bei Kissingen versetzten ihn erneut in bedrückte Geistesverfassung. Er sprach von Selbstmord und teilte seinem Freund Richard Wagner mit, dass er abdanken und nur noch für die Künste leben wolle. Wagner schrieb ihm einen langen Brief, durch den sich Ludwig II. wieder aufgerichtet fühlte: «Selig durch Liebe».

Der Friedensvertrag von Berlin verschaffte ihm Erleichterung, da sich die Gebietsverluste Bayerns auf zwei Amtsgerichtsbezirke beschränkten. Bismarck wollte den bayerischen König nicht demütigen. Er wollte das Deutsche Reich auf Initiative der Reichsfürsten und nicht der Volksvertretungen schaffen.[9] Die Kriegsentschädigung in Höhe von 30 Millionen Gulden und die Unterstellung der bayerischen Armee unter das Kommando des preußischen Königs im Kriegsfall trafen Ludwigs Souveränitätsbewusstsein jedoch in empfindlicher Weise.

Auch innenpolitisch setzte Ludwig den Weg seines Vaters fort. 1868 führte er eine fortschrittliche Gewerbeordnung ein, die allen Staatsangehörigen den Weg zum Betreiben eines Gewerbes öffnete, er ratifizierte wegweisende Sozialgesetze mit Gleichstellung der Geschlechter und der Glaubensbekenntnisse, etwa das Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16. April 1868, er unterzeichnete ein Gesetz, das ein Recht auf öffentliche Armen- und Krankenfürsorge einführte, und eine neue Gemeindeordnung, die Ende April 1868 in Kraft traten. Am gleichen Tag wurde mit dem Gesetz zur Vervollständigung der Bayerischen Staatsbahnen der Bau von 19 neuen Bahnlinien beschlossen. Die mit einer Heeresreform verbundene Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht konnte erst nach einem Scheitern in beiden Kammern am 30. Juni 1868 in Kraft treten. Den St.-Georgs-Orden, dessen Großmeister er war, veranlasste er, zusätzlich zur Unterstützung der katholischen Kirche, karitative Aufgaben wahrzunehmen. In seinen ersten Regierungsjahren kamen die Modernisierung des Wohlfahrtswesens, die Gleichstellung der Bürger, der freie Zugang zum Gewerbe und die technische Entwicklung einen großen Schritt voran.

Mit seinem Anspruch, den höchsten Herrschern in Europa gleichgestellt zu werden, hatte Ludwig II. hingegen weniger Glück. Im Herbst 1866 ordnete er an, in den bayerischen Kirchen das Gebet für den König in die Liturgie der Heiligen Messe aufzunehmen, wie dies in Österreich für den Kaiser und in Frankreich für Napoleon III. seit 1857 der Fall war. Der Papst indessen verweigerte die Zustimmung.[10]

Ludwig II. und Richard Wagner

Die Beziehung zwischen Ludwig II. und dem 32 Jahre älteren Richard Wagner (1813–1883) (Abb. 31) ist eine der bemerkenswertesten Männerfreundschaften der Geschichte.

Der intellektuell und künstlerisch hochbegabte Ludwig hatte sich frühzeitig mit Mythen und Sagen beschäftigt und war von Jugend an mit schöngeistiger Lektüre, Schauspiel und Musik vertraut.[11] In den Schriften und Werken Richard Wagners offenbarte sich ihm eine verwandte Seele. In Wagners romantisch-heroischer Musik, seinen hochtrabend schwülstigen Texten und ihren Bühnenaufführungen spürte er eine Nähe zu seiner eigenen Phantasiewelt.[12]

Bereits im Alter von zwölf Jahren stieß Ludwig während eines Besuchs bei seinem Onkel Herzog Max in Bayern auf Wagners Schrift das «Kunstwerk der Zukunft».[13] Am 28. Februar 1858 kam im Münchner Hoftheater Wagners «Lohengrin» zur Erstaufführung. Dem Wunsch des kaum dreizehnjährigen Kronprinzen, die Vorstellung zu besuchen, entsprach sein Vater jedoch nicht. Martha Schad meint, es sei ihm wichtiger erschienen, den Kronprinzen zur Verinnerlichung des «christliche(n) Herrscherethos eines Königtums von Gottes Gnaden»[14] zu bewegen.

Zum 14. Geburtstag schenkte sein Erzieher, Theodor Graf Basselet de la Rosée, Ludwig Wagners Schrift «Oper und Drama». Auch die Hofdame der Königin, Gräfin Fugger, bedachte ihn mit Werken Wagners. Im Tagebuch des Kronprinzen ist notiert, dass er im Juni und August 1863 – also vor und zum 18. Geburtstag – von seinem Lehrer Steininger den «Ring des Nibelungen» und «Die Meistersinger von Nürnberg» geschenkt bekam.[15] Diese Geschenke schürten das bereits lodernde Feuer der Begeisterung.

Das erste Opernerlebnis – «Lohengrin» – am 2. Februar 1861 im Alter von 15 Jahren hat Ludwig tief bewegt. Laut Gottfried von Böhm[16] soll er Tränen höchster Entzückung vergossen haben. Ludwig schrieb darüber etliche Jahre später an Richard Wagner:
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31 Richard Wagner, Photographie von Franz Hanfstaengl, 1865


«So schlecht sie war, so verstand ich doch das Wesen dieses göttlichen Werkes zu erkennen: in seiner Aufführung ward der Keim gelegt zu Unsrer Liebe und Freundschaft bis zum Tod, von dort an ward der bald zur mächtigen Flamme werdende Funke für Unsre heiligen Ideale in mir entzündet.»[17]



Diese Worte zeugen nicht nur von der außergewöhnlichen Phantasiebegabung Ludwigs II. (s. Kapitel 1), sondern auch von deren Entwicklung zu einer schwärmerischen Passion im Leben.

Wagner am Hofe Ludwigs II.

Der 1813 in Leipzig geborene Richard Wagner, seit 1842 Hofkapellmeister in Dresden, verfasste revolutionäre Schriften im Geist des Anarchisten Bakunin und nahm 1849 an Straßenkämpfen in Dresden teil. Vor dem sächsischen Haftbefehl floh er erst in die Schweiz, dann nach Wien, Venedig, Moskau, Petersburg und wieder nach Wien und tauchte schließlich wegen der zusätzlich drohenden Schuldhaft in der Nähe von Stuttgart unter.[18]

Sogleich nach seiner Thronbesteigung erteilte der junge König seinem Kabinettssekretär den Auftrag,[19] Wagner aufzuspüren. Dieser fand ihn Anfang Mai 1864 in Stuttgart, überbrachte ihm einen kostbaren Ring mit rotem Stein, ein Porträt und die Einladung des Königs. Unverzüglich reiste Wagner mit Pfistermeister nach München und wurde am Tag nach seiner Ankunft vom König in Privataudienz empfangen (Abb. 32).

Am 5. Mai 1864 schrieb Ludwig II. an Wagner:


«Unbewußt waren Sie der einzige Quell meiner Freuden von meinem zarten Jünglingsalter an, mein Freund, der mir wie keiner zum Herzen sprach, mein bester Lehrer und Erzieher.» [20]



Wagner schwärmte in einem Brief an seine Freundin Elisabeth Wille:

[image: Image]

32 Ludwig II. und Richard Wagner


«Er liebt mich mit der Innigkeit und Glut der ersten Liebe: er kennt und weiß alles von mir und versteht mich wie meine Seele. Er will, ich soll immerdar bei ihm bleiben, arbeiten, ausruhen, meine Werke aufführen; er will mir alles geben, was ich dazu brauche; ich soll die Nibelungen fertig machen, und er will sie aufführen, wie ich will. Ich soll mein unumschränkter Herr sein, nicht Kapellmeister, nichts als ich und sein Freund.»[21]



Anfang November 1864 schreibt Ludwig an Wagner im Geist musikalisch-literarischer Weltverbesserung:[22]


«Meine Absicht ist, das Münchener Publikum durch Vorführung ernster, bedeutender Werke, wie die des Shakespeare, Calderón, Goethe, Schiller, Beethoven, Mozart, Gluck, Weber in eine gehobenere, gesammeltere Stimmung zu versetzen, nach und nach dasselbe jenen gemeinen, frivolen Tendenzstücken entwöhnen zu helfen und es so vorzubereiten auf die Wunder Ihrer Werke …»[23]



Im zitierten Brief vom 5. Mai 1864 erwies sich Ludwig für Richard Wagner als lebensentscheidender Gönner:


«Ich beauftragte Hofrat Pfistermeister, mit Ihnen eine entsprechende Wohnung zu besprechen. – Seien Sie überzeugt, ich will alles tun, was irgend in meinen Kräften steht, um Sie für vergangene Leiden zu entschädigen. – Die niedern Sorgen des Alltagslebens will ich von Ihrem Haupte auf immer verscheuchen, die ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten, damit sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können! … Oh, wie habe ich mich auf die Zeit gefreut, dies tun zu können. – Ich wagte kaum die Hoffnung zu nähren, schon so bald imstande sein zu können, Ihnen meine Liebe zu beweisen. -

Mit den herzlichsten Grüßen

Ihr Freund Ludwig

König v. Bayern»[24]



Tatsächlich hatte der König Wagner ein beachtliches Jahresgehalt in Höhe von 4000 Gulden,[25] die sofortige Auszahlung eines weiteren Jahresgehalts für Umzugskosten sowie freie Wohnung in einer Villa in der Briennerstraße in bester Wohnlage Münchens zugesagt. Für die Sommermonate stellte er Wagner das Landhaus «Pellet» in Kempfenhausen nahe Schloss Berg am Starnberger See zur Verfügung. Wagner erklärte dazu: «Ich habe reich und reichlich gefordert, um auf alles gerüstet zu sein …»[26] Aber Ludwig ließ sich nicht ohne jede Gegenleistung ausnehmen. Für Komposition und Aufführung des «Ring des Nibelungen» innerhalb der drei folgenden Jahre gewährte der König Wagner ein Voraushonorar von 30.000 Gulden (damals ca. 51.000 Mark, heute mehrere 100.000 Euro) gegen Abtretung der Aufführungsrechte.[27] Das erwies sich als kluge Investition. Die Erben Ludwigs im bayerischen Königshaus konnten die Tantiemen (50 Prozent) von Aufführungen der Wagneropern zur Deckung der hinterlassenen Schulden des Königs mit verwenden. Die schwärmerische Freundschaft des romantischen Königs mit dem genialen Komponisten währte, abgesehen von einigen Konflikten und leichter Abkühlung, bis zum Tode Wagners am 13. Februar 1883 in Venedig.

Ludwig hat in Wagner, mit dem er mythische Erlöserphantasien und eine elitäre Weltverachtung teilte, einen geistesverwandten Partner gefunden. Dazu kam wahrscheinlich eine erotisch gefärbte Sohnesliebe Ludwigs zu einem abgöttisch verehrten Vateridol, woraus man jedoch keine homosexuelle Beziehung ableiten kann. Ludwig schrieb viele romantische Liebesbriefe oder Liebesgedichte an den 32 Jahre älteren Meister,[28] so beispielsweise im Dezember 1864:


«Geliebter, Heiliger! – Einem Funken bin ich gleich, der sich sehnt, in Ihrer Strahlensonne aufzugehen, von ihr beschienen zu werden und die Erde zu verlassen, wenn sie ihr nicht mehr leuchtet. – Oh, wäre der Abend schon da, senkte sich doch die Sonne, käme der Mond, strahlten die Sterne, zum Zeichen, daß die Wonnen ihr Weben beginnen! – Ach, was ich glücklich bin! – In ewiger Liebe Ihr bis in den Tod getreuer, glückseliger Ludwig.»[29]



Wagners Antwort war nicht weniger ekstatisch:


«Oh, ich Kleinmütiger!!! Also selbst in meiner Liebe zu Ihm, dem Einzigen, muß Er mich immer wieder mit Mut erfüllen! – Ich bin nichts mehr ohne Ihn! Selbst zu lieben lehrt Er mich erst. … Aber auch nichts ist mehr in mir und um mich als dieses göttliche Element der erlösenden Liebe, wie es aus dem wunderbar tiefen Bronnen des Herzens meines himmlischen Freundes sich in mich und über mich ergießt! Hier bin ich selig, los und frei, ganz Ich, ganz Er! – Gesegnet sei der göttliche König meines Lebens!»[30]



Aus einem Gedicht Ludwigs an Richard Wagner zitieren wir die zweite Strophe:


«Es weicht die Nacht mit ihren Zweifelsqualen,
Die Wolken nun zertheilt ein hehres Licht,
Und siegend sendest Du uns goldne Strahlen,
Wir seh’n auf Dich und wir verzagen nicht.
Wir schlürfen Wonnen wie aus lichten Schalen; -
Dir treu stets beizusteh’n sei unsere Pflicht! – 
Schwer ist der Kampf; doch wolle nicht verzagen,
Es folgt der Sieg den Streitesmüh’n und Plagen!»[31]
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33 Malwine und Ludwig Schnorr von Carolsfeld bei der Uraufführung von «Tristan und Isolde» in München, 1865

Die Aufführung von «Tristan und Isolde» im Hoftheater am 10. Juni 1865 mit dem Sängerehepaar Schnorr von Carolsfeld (Abb. 33) in den Hauptrollen hat Ludwig in unbeschreibliche Begeisterung[32] versetzt:


«Einziger! – Heiliger! – Wie wonnevoll! – Vollkommen. So angegriffen von Entzücken! – … Ertrinken … versinken – unbewußt – höchste Lust. – Göttliches Werk! Ewig treu – bis über den Tod hinaus.»[33]



Die reale Seite der Beziehung des Königs zu Richard Wagner führte in eine politische Krise. Wagner forderte exzessiv Gelder von seinem Mäzen. Ab Dezember 1864 wurde Wagners Jahresgehalt auf 5000 Gulden erhöht. Zur Deckung von Schulden und Umzugskosten gewährte Ludwig ihm im Juni 1864 20.000 Gulden und im Oktober 1865 weitere 30.000 Gulden. Wagner indessen forderte vom König weitere 40.000 Gulden. Diese Summe, so sagte er, sei nötig für sein Gedeihen als Künstler. Trotz Bedenken gab der König nach.[34] Insgesamt soll Wagner in den etwa eineinhalb Jahren seines Aufenthalts in München 190.000 Gulden (ca. 323.000 Mark oder heute mehr als 1 Million Euro Kaufkraft) aus der Kabinettskasse Ludwigs II. erhalten haben, eine gewaltige Alimentation eines völlig freigestellten Hofmusikers.[35] Außerdem hat der König 1874 der Familie Wagner ein Darlehen in Höhe von 216 152 Mark gewährt und 1878 nach dem finanziellen Fiasko der Bayreuther Festspiele erneut 100.000 Mark geliehen.[36] Die Darlehen sind zusammen mit den Tantiemen aus den durch Ludwig II. erworbenen Aufführungsrechten an Wagners Opern bis 1906 von den Erben Richard Wagners an die Kabinettskasse zurückbezahlt worden.[37]

Wagner holte den Dirigenten Hans von Bülow und dessen Frau Cosima, die Tochter des Komponisten Franz Liszt, aus Dresden nach München. Bald lebte er mit Cosima zusammen, mit der ihn ein Liebesverhältnis verband, was ihm im katholischen München keinen Zuwachs an Sympathie einbrachte. Auf die Eheschließung mit Cosima reagierte Ludwig vorübergehend mit einer ernsten Krise ihrer Beziehung.

Der Anfang vom Ende des Aufenthalts in München war die im folgenden Kapitel näher erörterte Planung eines großen Festspielhauses in München, das der Verherrlichung von Wagners Werken dienen sollte (Abb. 34). Das teure Vorhaben, vom bedeutendsten Theaterarchitekten der Epoche, Gottfried Semper, ausgearbeitet, geriet zum Konfliktthema. Wagner selbst hat das Interesse an einem Festspielhaus in München bald verloren. Ludwig gab den Plan wegen des breiten Widerstands von Familie, Regierung und Bürgerschaft schließlich auf. Die Gründung der deutschen Musikschule in München, der Vorläuferin der Musikakademie, setzte der König noch durch. Sein großes Interesse für moderne Technik führte 1866 auch zur Gründung einer polytechnischen Lehranstalt, aus der am 6. August 1877 die Technische Universität München hervorgegangen ist,[38] und der bayerischen Kriegsakademie.
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34 König Ludwig II., Richard Wagner und der Architekt Gottfried Semper vor dem Modell des geplanten Münchner Festspielhauses
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35 Zeitgenössische Karikatur im Wiener Floh zum im Volk, Parlament und Kabinett befürchteten allzu massiven Einfluss Wagners auf Ludwig II.

Wagner wählte danach für seine Festspielhauspläne einen Ort in Bayern, der weit genug von der Residenzstadt entfernt war. Am 27. Mai 1872 kam es zur Grundsteinlegung in Bayreuth.

Die hohen finanziellen Zuwendungen, die expansiven Pläne für Wagners Festspielhaus und schließlich der politische Einfluss Wagners auf den König brachten die Öffentlichkeit zunehmend gegen Wagner auf (Abb. 35). So viel Anmaßung wurde nicht geduldet.[39]

Richard Wagner und der König flohen noch einmal vor dem aufziehenden Gewitter. Vom 11. bis 18. November 1865 weilte der Komponist bei Ludwig im Schloss Hohenschwangau. Beim Abschied jubilierte der König in einem Brief an Cosima von Bülow:


«Ich bin im Himmel! – Ach, welche schönen, herrlichen Tage! – Und er nannte sich glücklich – o Übermaß der Seligkeit! Geloben wir uns Beide feierlich … Ihn zu lieben, zu lieben mit allen Kräften, die Gott der Seele gab!»[40]



Die Stimmung von Bevölkerung, Regierung und königlicher Familie war jedoch auf dem Tiefpunkt angelangt. Gegen einen Pressekommentar, der ihm Einmischung in die Politik vorwarf, setzte sich Wagner noch in einem anonymen, aber leicht zuschreibbaren Artikel in den Münchner Neuesten Nachrichten am 29. November 1865 mit scharfen, unsachlichen Angriffen gegen die Minister und den Kabinettssekretär Pfistermeister zur Wehr.

Nur wenige Tage später erhob der Minister von der Pfordten schwere Vorwürfe gegen Wagner und erinnerte den König an seine realen Pflichten.[41] Am 6. Dezember – der König war am Vortag in München eingetroffen – beschlossen die Minister in einer gemeinsamen Sitzung, Ludwig ihren Rücktritt anzudrohen, falls er sich nicht von Wagner trenne.[42] Ludwig sprach mit den königlichen Prinzen und mit mehreren hohen Würdenträgern, darunter auch seinem Leibarzt Dr. von Gietl und holte deren Meinung über Wagner ein.[43] König Ludwig I., Prinz Karl, die Königinmutter, der Erzbischof und der Gemeinderat Münchens schlossen sich der Initiative gegen Wagner an. Dem König wurde eine Petition mit zahlreichen Unterschriften überreicht. Noch am selben Abend ließ Ludwig Wagner durch seinen Kabinettsbeamten Lutz, den späteren Minister Lutz mitteilen, er möge München für einige Monate verlassen. Am 7. und 8. Dezember sandte er jeweils einen persönlichen Verabschiedungsbrief ähnlichen Inhalts an Wagner.[44] Dem Minister von der Pfordten schrieb er am 7. Dezember:


«Mein lieber Herr Staatsminister! Mein Entschluß steht fest – R. Wagner muß Bayern verlassen. Ich will meinem teuren Volke zeigen, daß sein Vertrauen, seine Liebe mir über alles geht. – Sie werden ermessen, daß es mir nicht ganz leicht wurde; doch ich habe überwunden …»[45]



Am 10. Dezember 1865 verließen Wagner und Cosima Bayern in Richtung Schweiz. Wagner bezog dort weiterhin ein Jahresgehalt, das der König auf 8000 Gulden erhöht hatte.[46] Ein Jahr später unterzeichnete Ludwig II. das Entlassungsgesuch des Wagner-Gegners von der Pfordten und ermunterte in einem Brief Cosima von Bülow zur Rückkehr.[47]

Die Trennung von seinem geliebten Idol[48] hat Ludwig schwer belastet und bedrückt. Am 22. Mai 1866, dem Tage, an dem er den Landtag hätte eröffnen sollen, reiste Ludwig unter dem Pseudonym Walther von Stolzing in die Schweiz, um dort Wagners 53. Geburtstag mitzufeiern. Die einzige Begleitung war sein Freund Paul von Thurn und Taxis. In den Münchner Zeitungen tauchte der Satz auf: Der König ist durchgebrannt.

Man fragt sich natürlich heute, ob die schwülstigen Liebesäußerungen zweier nach Persönlichkeit und Werk außerordentlicher Menschen wahre Empfindungen des Herzens zum Ausdruck brachten. Zu berücksichtigen ist, dass diese exaltierten Äußerungen in geistiger Nähe zur Bühnenkultur und dem romantischen Stilempfinden der Zeit entstanden sind.[49] Denkt man an Wagner, so ist nicht auszuschließen, dass die exotischen Blüten seiner Liebesäußerungen aus dem Stamm seiner hohen Geldforderungen hervorwuchsen. Was hingegen Ludwigs schwärmerische Zuneigung zu dem gealterten Komponisten Wagner anbelangt, kann man kaum daran zweifeln, dass hinter dem Schwulst der Worte Beweggründe des Herzens walteten. Das wird auch an seiner Traurigkeit nach der erzwungenen Trennung, an der Fortdauer der Zuneigung und der finanziellen Unterstützung bis zum Tode Wagners erkennbar.

Was immer die psychologischen Wurzeln der Verbindung zweier äußerst unkonventioneller Persönlichkeiten gewesen sein mögen, Ludwig II. kommt jedenfalls das Verdienst zu, einen hochbegabten, aber faszinierend egoistischen und ziemlich schwierigen Menschen gefördert zu haben,[50] der wesentlich zur Reform des Musiktheaters, zu den Grundlagen moderner Komposition und zur Gestaltung der Schlösser und Hütten Ludwigs beigetragen hat. Ohne seinen überaus großzügigen Mäzen wäre Richard Wagners Lebensweg wahrscheinlich anders verlaufen.

Der Eindruck nahezu totaler Abhängigkeit Ludwigs von dem geliebten Vateridol Richard Wagner gibt jedoch nicht die ganze Wahrheit ihrer Beziehung wieder. Einige Konflikte zwischen den beiden sind dokumentiert, und Ludwig hat sich dabei auch konsequent durchgesetzt: So wollte er zu seinem 24. Geburtstag die Aufführung des «Rheingold» erleben. Obwohl Wagner, aus der Überzeugung, ohne ihn könne die Aufführung nicht gedeihen, alles daransetzte, diese zu verhindern, fand sie, wenn auch verspätet, dennoch statt, sogar mit großem Erfolg. Der König schrieb in der Sache an seinen Hofsekretär Lorenz von Düfflipp: «Wahrhaft verbrecherisch und schamlos ist das Gebaren von Wagner und dem Theatergesindel …»[51]

Das war kein Einzelfall. Am 9. Dezember 1867 heißt es an denselben Hofsekretär:


«Jüngst erhielt ich einen Brief von Richard Wagner, der mich bittet, Frau v. Schnorr zu strafen; in welcher Weise lehrt der Teil des Briefes, den ich hier beilege; … Mir sind die ewigen Streitigkeiten und Klagen von Seiten Wagners, Bülows, Porges, Fröbel und Anhang in Grund und Boden zuwider geworden. Ich habe soviel Nachsicht und Geduld mit diesen Leuten gehabt, ihnen wirklich Wohltaten erwiesen, sodaß sie allen Grund haben, endlich zufrieden und dankbar zu sein …»[52]



Offenbar war der König etwas reifer geworden.[53]

Die aufgekündigte Verlobung mit Sophie Charlotte und ein Sympathieverlust des Königs

Zu den elementaren Pflichten eines Herrschers, der sein Amt wie Ludwig II. durch Geburt erhalten und auf gleiche Weise einem Nachfolger zu vermachen hatte, zählen Heirat und die Zeugung von erbberechtigten Nachkommen. Das entscheidende Hindernis, das diesem Schritt im Wege stand, war Ludwigs homoerotische Orientierung. Ludwig hatte vermutlich niemals intime Beziehungen zu Frauen. Dagegen war er durchaus in der Lage, eine persönliche, vertrauensvolle Zuneigung zu seiner quasimütterlichen Gouvernante, Sibylle Meilhaus, zu seiner Cousine Elisabeth, Kaiserin von Österreich, und Bewunderung für einzelne Schauspielerinnen zu empfinden. Der gut aussehende, romantische König war der Schwarm vieler Frauen, aber er blieb unnahbar für sie.

Es kann als sicher gelten, dass Ludwig von Mitgliedern der königlichen Familie, besonders von seiner Mutter Marie[54] und von seinem Großvater und Paten, Ludwig I., beraten und schließlich gedrängt wurde, sich zu einer Ehe bereit zu finden. Seinem Großvater hat er gleich nach seiner Verlobung am 23. Januar 1867 «ein freudiges Ereignis» mitgeteilt (Abb. 36), das für


«mein ganzes Leben und unser Haus von entscheidender Wichtigkeit ist: Ich habe mich nämlich gestern verlobt mit meiner Cousine Sophie, Tochter des Herzogs Max in Bayern. Auf das innigste würde es mich freuen, wenn meine Wahl Ihren Beifall hätte …»[55]



Einige Tage darauf erteilte Ludwig I. aus Rom dem Paar seinen Segen und schrieb: «Wie hoch erfreut würde ich sein, wenn ich Deinen Erstgeborenen, meinen Urenkel, auf meinen Armen halten kann.»[56] Königin Marie hat allerdings König Ludwig I. bald verraten, dass ihr Sohn «nur in Engelsehe mit Sophie zu leben vorhabe».[57]

Herzogin Sophie Charlotte (1847–1897) und Cousine Ludwigs II., war die jüngste Tochter des Herzogs Max in Bayern (1808–1888), eines zweifellos außergewöhnlichen Mannes. Verheiratet mit Ludowika, der Schwester König Ludwigs L, führte er ein unkonventionelles, den Künsten und der Liebe aufgeschlossenes Leben. Er hatte acht eheliche Kinder, wovon die zweitälteste Tochter, Elisabeth, an Kaiser Franz Joseph von Österreich verheiratet wurde. Kaiserin «Sisi» hatte einen ungebändigten Freiheitsdrang, eine romantische Seele und die Freude am Reiten von ihrem Vater mitbekommen.
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36 Ludwig II. als Bräutigam mit Sophie Charlotte, 1867

Herzog Max hatte sich in der Münchner Ludwigstraße von Hofbaumeister Leo von Klenze ein Palais entwerfen lassen, das in mehr als einer Hinsicht vom wittelsbachischen Repräsentationsstil abwich. Es enthielt nicht nur ein Café Chantant, in dem der Herzog mit seinen Sangesbrüdern zusammentreffen konnte, sondern auch einen Tanzsaal mit freizügigem Bacchusfries und als besondere Attraktion eine Reithalle. Herzog Max betätigte sich dort als Zirkusreiter mit Clowns, jungen Reiterinnen und Theaterleuten in vielfältigen Inszenierungen und Staffagen. Er veranstaltete eine Artus-Tafelrunde mit Künstlern und Geistesgrößen. Er verfügte über eine vielseitige Bildung, zu der er den Grundstock durch ein Universitätsstudium gelegt hatte. Er komponierte und dichtete wie die meisten seiner wittelsbachischen Zeitgenossen, schrieb Schauspiele und sang begeistert «altbayerische Bänkelgesänge» zur Zither. Auf einer Reise in den Orient im Jahr 1838[58] kaufte er auf dem Sklavenmarkt in Kairo vier junge Schwarze, die er nach München mitnahm und dort katholisch taufen ließ.

Die Mutter Ludowika hielt sich mit den Kindern überwiegend im Schlösschen Possenhofen auf, während der Vater meist im Münchner Palais residierte. Possenhofen, auf der Westseite des Starnberger Sees, liegt Berg, dem von Ludwig II. häufig bewohnten Schlösschen an der Ostseite des Sees, gegenüber. Mit seiner Cousine Sisi, der späteren Kaiserin Elisabeth, verband Ludwig eine lebenslange, ausgesprochen romantische Freundschaft, die sich bei gelegentlichen Besuchen Ludwigs in Possenhofen, vor allem aber in einer lyrisch angereicherten Korrespondenz entfaltete. Diese platonische Liebe ist später zu einer Romanze glorifiziert worden.
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37 Die Familien des königlichen und des herzoglichen Hauses Wittelsbach

Da sie darin von ihrem Mann nicht entscheidend unterstützt wurde, hatte Mutter Ludowika mit der Verheiratung ihrer fünf Töchter einige Probleme. Der älteste Sohn, Ludwig, heiratete aus eigener Initiative eine Bürgerliche, die Schauspielerin Henriette Mendel, die später als Gräfin Wallersee in den Adelsstand erhoben wurde.[59] Ludwig II. lernte Sophie Charlotte, die ein Jahr jünger war als er, in Possenhofen kennen. (Abb. 37 zeigt die Familien im Wintergarten König Max’ II. der Münchner Residenz.) Von wem die Initiative für die sich seit 1864 anbahnende Freundschaft ausging, ist schwer auszumachen. Ludwigs Mutter, Königin Marie, scheint jedenfalls keine große Sympathie für Sophie gehabt zu haben.[60] Ludwig kam in den frühen Jahren seiner Regierungszeit mehrfach von Berg, entweder zu Pferd oder per Kahn, nach Possenhofen, um Sophie zu besuchen. Er scheint auch gewaltige Blumengebinde und andere Geschenke präsentiert zu haben. Sophie hatte eine gute Stimme, spielte ausgezeichnet Klavier und begeisterte sich für Richard Wagner. Damit hatte Ludwig eine Partnerin gefunden, die seine schwärmerische Begeisterung für Wagners Gedanken, Dichtung und Musik teilte. Er nannte sie Elsa und verstand sich selbst als Lohengrin.

Auf dem Klavier, in Gesang und Gespräch zelebrierten Ludwig und Sophie Auszüge aus Wagners Opern. 1866 hatten die gemeinsamen Stunden in Possenhofen oder auf der Roseninsel – zwischen beiden Schlössern im See gelegen – an Zahl deutlich zugenommen: «… wir beide leben inmitten einer Umgebung, die uns nicht begreift und falsch beurteilt; wir leben wie auf einer Oase im Sandmeer der Wüste»,[61] schrieb Ludwig an Sophie.

In der Häufigkeit dieser Treffen sah Sophies Mutter, Herzogin Ludowika, eine Kompromittierung ihrer Tochter. Deshalb forderte sie Ludwig auf, sich entweder zu erklären oder die Beziehung zu ihrer Tochter zu beenden. Seiner Neigung zu Überreaktionen folgend, ritt Ludwig daraufhin erregt nach Berg zurück und schrieb Sophie folgenden Brief:


«Liebe Cousine, Wie beschauderhaft misslungen war mein gestriger Besuch, wie unangenehm die Unterbrechung. Der Eindruck, den ich erhielt, war für mich ein so fataler, daß ich wahrscheinlich im ganzen heurigen Sommer nicht wieder hinüberkommen werde (sage das aber niemandem). – Um eines ersuche ich Dich noch, zweifle deshalb nicht an meiner treuen und aufrichtigen Freundschaft für Dich … Es thut mir wirklich leid, Dich jetzt längere Zeit nicht mehr zu sehen, aber unter den gegebenen Umständen ist mir das Kommen sehr verleidet. Dir, liebe Cousine, von ganzem Herzen einen vergnügten Sommer … wünschend, verbleibe ich zeitlebens dein treuer Vetter Ludwig.»[62]



Mitte Januar 1867 bat Ludowika ihren Zweitältesten Sohn, Prinz Carl Theodor, bei Ludwig anzufragen, ob er Heiratsabsichten habe.[63] Ludwig verneinte. Die Herzogin erklärte daraufhin Ludwig, dass die platonische Beziehung und der Briefwechsel mit Sophie beendet seien. Am 19. Januar 1867 schrieb Ludwig einen langen, werbenden, von romantischem Mitleid erfüllten Abschiedsbrief, der bereits ein Sehnen nach Wiederanknüpfung erahnen lässt:[64]


«Du nahmst so herzlichen, so wahren und aufrichtigen Anteil an meinem Geschicke, liebe Sophie, daß ich dir dafür innig dankbar sein werde, mein Leben lang. Der Hauptinhalt Unseres Verkehrs war stets, Du wirst es mir bezeugen, R. Wagners merkwürdiges, ergreifendes Geschick; – Oh, zürne mir nicht, sende mir einige freundliche Zeilen, die mir beweisen, daß du mir gut bleibst, bedenke, Dein Freund hat vielleicht nur mehr wenige Jahre zu leben, soll seine karg gemessene Lebenszeit ihm durch den qualvollen Gedanken verbittert werden, daß eines von den wenigen Wesen, die ihn verstanden, denen er teuer war, ihn nunmehr im stillen haßt? Oh, das verdiene ich nicht, ich darf es kühn sagen. – Lebe wohl, meine liebe Sophie; willst Du es, so schreibe ich nie wieder, lebe glücklich und gedenke mein. – In inniger Freundschaft Dein treuer, aufrichtiger Vetter Ludwig.»



Am Abend dieses Tages nahm Ludwig ausnahmsweise am Münchner Hofball teil, wo er Sophie begegnete. Zwei Tage danach, am 22. Januar 1867, trafen sich beide wieder auf dem Ball des «Museums» in München, einer Bildungsgesellschaft für Adelige und prominente Bürger. Zwischen 12 und 1 Uhr nachts bat Ludwig seine Mutter, als seine Brautwerberin Sophie aufzusuchen. Er schrieb ihr:


«Die Knospe …, die in meiner Seele keimte, ist aufgegangen, ist Liebe zu Dir … Willst Du meine Gattin werden? Genossin meines Thrones? Königin von Bayern?»[65]



Schon am nächsten Morgen um 9 Uhr gab Sophie ihr Jawort. Am Abend holte Ludwig gemeinsam mit seiner Mutter, der Königin, die Braut aus der herzoglichen in die Königsloge und erntete dafür enormen Beifall. Er telegrafierte an Richard Wagner: «Dem teuren Sachs theilt Walther selig mit, daß er sein treues Evchen, daß Siegfried seine Brünhilde fand.»[66]

Die Münchner Bevölkerung, die Regierung und teilweise auch der Hof waren begeistert. Ein großartiges Hochzeitsfest wurde vorbereitet, eine prachtvolle Hochzeitskutsche bestellt. Papst Pius IX. erteilte den wegen der nahen Verwandtschaft der Brautleute erforderlichen Heiratsdispens. Nach einem Bericht Gottfried von Böhms holte sich Ludwig die bayerische Königinnenkrone aus dem Thronschatz der Münchner Residenz, brachte sie nach Possenhofen und setzte sie Sophie aufs Haupt.[67]

Wagner und Cosima von Bülow hatten dank ihrer Nähe zu Ludwig seine homoerotische Veranlagung erkannt, so meint zumindest Gebhardt.[68] Sophies Begeisterung für Wagners Werk hat die Sorgen der beiden etwas zerstreut.
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38 Edgar Hanfstaengl, um 1867

Am 14. Februar 1867 hatte Sophie an Wagner geschrieben und ihn am 16.3. erstmals persönlich getroffen:


«Parzival, Ihr treuester Freund, hat mich vertrauensvoll in sein inniges Bündnis mit Ihnen eingeweiht: Ich kenne die ewige Liebe und Freundschaft, die er Ihnen geschworen, ich weiß Was Sie Ihm sind. Nichts hat er mir darüber verschwiegen – doch je mehr ich mich versicherte, wie es um Sie Beide steht, wie unauflöslich dieser Bund, wie heilig er sei, desto fester schloß sich mein Herz an Ihn, der mein Theuerstes auf Erden ist, und nur das eine Sehnen bewegt mich: mein ganzes Leben an das Seinige zu ketten, sein Loos und Schicksal zu theilen!»[69]



Während der Verlobungszeit verstrickte sich Sophie in eine Liebesaffäre. Das photographische Atelier Franz Hanfstaengl (1804–1877) gehörte damals zu den bedeutendsten in Bayern. Hanfstaengl porträtierte die Mitglieder von Höfen und der vermögenden bürgerlichen Gesellschaft, so auch Herzog Max und seine Tochter Kaiserin Elisabeth. Hanfstaengls Sohn Edgar (1842–1910) (Abb. 38), fünf Jahre älter als Sophie, hatte eine internationale Ausbildung erfahren und war ein weltoffener, geistreicher und gut aussehender Mann.

Am 25. Januar 1867 war Sophie im Atelier Hanfstaengl porträtiert worden (Abb. 64). Diese Begegnung mit Edgar Hanfstaengl einige Tage nach ihrer Verlobung und kurz vor ihrem 20. Geburtstag läutete die Liebesaffäre der beiden ein. Vermittelt von zwei Hofdamen und unter dem Schutz ihres jüngeren Bruders, Herzog Carl Theodor, kam es am 27. Juni zu einem Treffen mit Edgar auf dem Landsitz der Familie Hanfstaengl in Schloss Pähl am Ammersee, unweit von Possenhofen. Sophie schrieb mehrere Liebesbriefe an Edgar Hanfstaengl. Die Chancen zu weiteren geheimen Begegnungen waren aufgrund von Sophies gesellschaftlicher Stellung gering. Es blieb weitgehend bei Besuchen Edgars in Possenhofen, die mit der Erfüllung von Aufträgen für das Photolabor begründet wurden. Der letzte Liebesbrief Sophies datiert vom 10. September 1867. Aus der Zeit danach ist uns kein weiteres Zeugnis dieser Liebesaffäre mehr bekannt geworden. Edgar Hanfstaengl übernahm das photographische Atelier seines Vaters. Er erweiterte es zum Kunstverlag und blieb lange ledig, bis er 1882 die in Berlin geborene Katharina Heine heiratete.[70]

Auf Ludwig lastete die Vorstellung der bevorstehenden Hochzeit wie ein Alptraum. Die höfischen und gesellschaftlichen Verpflichtungen, die von der Verlobung ausgelöst worden waren, beunruhigten ihn und verstärkten seine Fluchtbedürfnisse. Bereits beim königlichen Verlobungsball, den der Minister des Königlichen Hauses, Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst,[71] für 750 Gäste am 1.März 1867 veranstaltete, wirkte Ludwig nicht sehr engagiert. Er war gegen 9 Uhr erschienen, beteiligte sich anfangs am Gesellschaftstanz und zog sich schon eine Stunde später vom Fest zurück. Die Flucht führte Ludwig in das Hoftheater, wo er noch die letzte Szene von Schillers «Maria Stuart» sehen konnte. Danach verließ er das Theater und ließ die Kutsche nach Schloss Berg lenken: «weg von dieser ‹liebeleeren Hauptstadt!›» Zu seinem Hofsekretär, der ihm in der Kutsche gegenübersaß, äußerte er: «Lieber spring’ ich in den Alpsee … lieber in den Alpsee!»[72]

Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Ludwig während der Verlobungsphase mit Sophie seine homoerotischen Bedürfnisse nicht weiterverfolgte. Inwieweit Ludwig je von den Eskapaden seiner Braut erfahren hat und dies in die Motivation eingegangen ist, die Beziehung zu ihr schließlich zu lösen, muss genauso offenbleiben wie die Antwort auf die Frage, ob Sophie Ludwigs homoerotische Beziehungen durchschaut hatte.

Wegen seiner wachsenden Angst angesichts der bevorstehenden Hochzeit verschob Ludwig mehrmals den Hochzeitstermin. Seine tiefe Beunruhigung teilte er vor allem Richard Wagner mit. In der Hofgesellschaft und Öffentlichkeit machte sich Verwunderung breit, und daraus erwuchsen naturgemäß Gerüchte. Am 27. September 1867 schrieb die Brautmutter, Herzogin Ludowika, aus Besorgnis um ihre Tochter an Ludwigs Mutter, Königin Marie. Als auch diese Initiative erfolglos blieb, kündigte Ludowika am 4. Oktober 1867 ein Ultimatum von Herzog Max an:


«Das öfter wiederholte Hinausschieben der Hochzeit hat eine für uns so ungünstige Stimmung hervorgerufen, und zu so unangenehmen Gerede Anlaß gegeben, daß Max sich genöthigt glaubt dem König zu schreiben, daß, da es sich nicht länger mit Sophies Ehre vertrüge, er den König unterthänig bitten müsse, entweder den Termin in den letzten Tagen des November einzuhalten, oder das vor mehr als acht Monaten an uns gerichtete Verlangen um Sophies Hand als ungeschehen betrachten zu wollen …»[73]



Diese eindeutigen Worte gaben schließlich den Anstoß, dass Ludwig drei Tage später den Trennungsbrief verfasste und in sein Tagebuch eintrug: «Sophie abgeschrieben, das düstere Bild verweht, nach Freiheit verlange ich, nach Freiheit dürstet mich, nach Aufleben von qualvoller Alp.»[74] An Sophie schrieb er:


«Meine geliebte Elsa! Da, wie damals die Verlobung, so auch der Vermählungstag durchaus wie eine Treibhauspflanze gewaltsam gezeitigt werden soll, so halte ich es für meine heilige Pflicht, jetzt, da es noch Zeit ist, Dir einige Mitteilungen zu machen. Stets warst Du mir von Herzen wert und teuer, ich hänge an Dir mit inniger, wahrer und aufrichtiger Zuneigung, liebe Dich wie eine teure Schwester. … Ich hatte nun Zeit, mich zu prüfen, mit mir zu Rate zu gehen, und sehe, daß nach wie vor meine treue, innige Bruderliebe zu Dir tief in meiner Seele wurzelt, nicht aber die Liebe, die zur Vereinigung in der Ehe erforderlich ist.[75] Ich war dir diese offene Mittheilung schuldig, liebe Elsa; ich bitte Dich um Fortdauer Deiner Freundschaft; wenn Du mir mein Wort zurückgibst und wir voneinander scheiden, so bitte ich Dich, tun wir es ohne Groll und Bitterkeit …»[76]



Gegenüber seinem Intimfreund Richard Wagner bezeichnete er die Auflösung der Verlobung «als Genesung von einer lebensgefährlichen Krankheit». An seine neue platonische Freundin, Cosima von Bülow, schrieb er:


«… ich bin erwacht aus qualvollfolterndem Traum, fühle die alte, ungebeugte Heldenstärke in mir, die ihrer hohen Sendung nicht untreu werden muss, Heil Wagner, für Dich vergiesse ich froh mein letztes Herzensblut!»[77]



Der von Herzogin Ludowika angekündigte Brief von Herzog Max hatte sich mit Ludwigs Brief an Sophie gekreuzt. Ludwig war wütend und fand, es komme einem Untertan nicht zu, dem König solches zu schreiben. Am 11. Oktober wurde mit Ludwigs Anweisung die Auflösung der Verlobung in beiderseitigem Einvernehmen durch den Hofsekretär Lorenz von Düfflipp der Presse mitgeteilt. Am 29. November 1867, dem vereinbarten und widerrufenen Hochzeitstermin, schrieb Ludwig in Hohenschwangau in sein Tagebuch:

«Gott sei gedankt, nicht ging das Entsetzliche in Erfüllung! (Mein Hochzeitstag sollte heute sein.)»[78]

Mit seinem Rückzug aus der Verlobung mit der Tochter aus einer ihm verwandtschaftlich nahestehenden, weithin bekannten Familie zog sich Ludwig II. wenig Sympathien zu. Kaiserin Elisabeth reagierte empört: «… Es gibt keinen Ausdruck für ein solches Benehmen.»[79] Richard Wagner denkt in einem Brief vom 25. Oktober 1867 über mögliche Konsequenzen nach:


«Sie haben – wissen Sie das recht deutlich und genau? – eine ganze, mächtige Partei tödlich verletzt. Sie sinnt auf Rache. Nichtsnutzige, aber immerhin bezeichnende Gerüchte werden wieder in Umlauf gesetzt: das alte Spiel vom vorigen Jahr, in eine Regentschaft zu setzen! Nun! Sie werden besser wissen als ich, was hierauf zu geben ist!»



Wagner meinte, der Bevölkerung werde von dieser mächtigen Partei wiederum eingetrichtert:


«Der König bekümmert sich nicht um die Regierung, er geht nur seinen phantastischen Neigungen nach, hat nur Wagnersche Opern im Kopf und überlässt die wichtigsten Geschäfte der Krone dem Belieben seines Kabinettssekretärs zur Abmachung!»[80]



Der Fortgang politischen Handelns

Am 10. November 1866 trat Ludwig seine erste und einzige große Rundtour mit riesigem Gefolge (119 Herren) in die neuen fränkischen Bezirke Bayerns an. Der 21-jährige König genoss die begeisterte Huldigung der Bevölkerung, interessierte sich besonders für Theater und moderne Technik, besuchte zahlreiche Fabriken und sah sich die elektrische Straßenbeleuchtung in Nürnberg an. Wie zu Anfang seiner Regierungszeit fielen auf dieser Reise soziale Ängste, Distanz und Hochmut von ihm ab – offenbar fühlte er sich von den einfachen Leuten nicht verurteilt oder verachtet und behandelte sie deshalb mit Liebenswürdigkeit. Mit Ausdauer tanzte er auf dem Bürgerball zu Nürnberg.[81]

Mit dem Vorsitzenden Minister Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, einem national-liberalen Staatsmann, verfasste der König am 9. April 1869 eine «Zirkulardepesche» an die europäischen Regierungen und regte eine gemeinsame Position gegen die erwartete Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit während des Vatikanischen Konzils (1869–71) an. Ihn bewegte die Besorgnis, der Papst könnte einen Machtzuwachs gegenüber den katholischen Monarchen gewinnen und Könige nicht nur exkommunizieren, sondern auch absetzen. In Bayern trug seine Initiative zu einer Protestwahl mit Stimmenzuwachs der konservativ-katholischen Partei bei.

Nachdem sich der neue Landtag, in dem die Konservativen eine hauchdünne Mehrheit besaßen, nicht über die Wahl eines Präsidenten einigen konnte, löste der König die Kammer am 6. Oktober 1869 auf. Die Neuwahl am 2. November führte zu einer weiteren leichten Stärkung der Konservativen, was die Spannungen mit dem liberalen Ministerium erhöhte. Der König versuchte, die Wogen durch die Entlassung von zwei Ministern und durch eine zur Versöhnung aufrufende Thronrede am 17. Januar 1870 zu glätten.[82] Landtag und Reichsrat, beide mit konservativen Mehrheiten, setzten ihre Opposition mit Angriffen gegen Hohenlohe fort und forderten vom König seine Entlassung. Ludwig nahm nur die Adresse der Zweiten Kammer, nicht jene des Reichsrats an.[83] Nach längerem Schwanken entschied sich Ludwig am 8. März 1870, entgegen dem Rat Bismarcks, Hohenlohe die erbetene Entlassung zu gewähren. An dessen Stelle berief er den bisherigen bayerischen Gesandten in Wien, Otto Graf Bray-Steinburg, als Staatsminister des Königlichen Hauses und des Äußern sowie als Vorsitzenden des Ministerrats.

Die nächste bedeutsame Episode in der Regierungszeit Ludwigs II. wurde durch die Beteiligung Bayerns am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71[84] unter dem Oberkommando des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, durch die politischen Folgen des ersten «deutschen» Sieges bei Sedan, die Gefangennahme Napoleons III. und die Kapitulation Frankreichs angestoßen. Bismarck stand unmittelbar vor seinem politischen Ziel der Konstruktion des kleindeutschen Bundes und der Kaiserproklamation Wilhelms I.

Kaiserbrief und Kaiserproklamation – der Beitritt des Königreichs Bayern zum Deutschen Bund

Dazu benötigte Bismarck die Zustimmung der deutschen Reichsfürsten und der Freien Reichsstädte, denn er wollte nach dem monarchischen Prinzip eine Reichsgründung als Zusammenschluss der Herrschenden und keine Volkssouveränität. Den Anstoß dazu erwartete er von Ludwig II., dem König aus dem ältesten Herrschergeschlecht und des größten der Mittelstaaten. Ludwig sollte im Namen der Reichsfürsten und der Freien Reichsstädte König Wilhelm I. von Preußen die Kaiserwürde antragen.[85] Damit war ein neues Kapitel deutscher Geschichte eröffnet. Leider endete dieses Kapitel weniger festlich, als es am 18. Januar 1871 mit der Kaiserproklamation in Versailles begonnen hatte: nämlich mit der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, der Abdankung Kaiser Wilhelms II. im Jahr 1918 und dem Vertrag von Versailles.

Der Beitritt Bayerns zum Krieg gegen Frankreich fiel dem König schwer.[86] Danach war er wieder ziemlich niedergeschlagen und trug sich abermals mit Abdankungsabsichten.

Zusammen mit dem neuen Kriegsminister, Freiherr von Pranckh, legte Graf Bray dem König in Schloss Berg die Entscheidung zum Eintritt in den Krieg gegen Frankreich auf der Seite Preußens nahe. Ludwig sprach sich zwar für Friedensverhandlungen aus, erachtete aber am 19. Juli 1870 den Bündnisfall als gegeben und unterzeichnete mit Weisung an Minister Bray den Mobilmachungsbefehl:[87]


«Ich habe von der Note des am hiesigen Hofe beglaubigten preußischen Gesandten vom 18. Juli d. ]. Einsicht genommen und ermächtige Sie, dem Vertreter der preußischen Regierung sofort zu erklären, daß Ich den casus foederis [Bündnisfall] als gegeben erachte, wonach die weiteren Maßnahmen unverzüglich einzuleiten sind.»[88]



Als Oberbefehlshaber der bayerischen Truppen kam Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen am 27. Juli 1870 nach München. Er wurde vom König mit einer Festvorstellung von Schillers «Wallensteins Lager» in der Königsloge einem begeisterten Publikum vorgestellt. Ludwig umarmte den Kronprinzen – eine niemals wiederkehrende Geste –, was mit exzessivem Beifall gefeiert wurde.[89] Der König gab dem preußischen Kronprinzen einen Brief mit ins Feld, worin er ihn bat, sich für die Wahrung von Bayerns Selbständigkeit bei einem glücklichen Frieden einzusetzen.[90]

Am 28. August 1870 schrieb Ludwig an Frau von Leonrod:


«Ich hoffe, was auch sehr möglich ist, die badische Pfalz zu erhalten, Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen … damit so die Verbindung des eigentlichen Hauptlandes Bayern mit der Rheinpfalz hergestellt werde; dies wäre von großem Vorteile.»[91]



Die 1848 erneuerte und danach immer wieder verbreitete Idee eines deutschen Nationalstaats und eines deutschen Kaisertums gewann im Deutsch-Französischen Krieg in vielen Kreisen der Bevölkerung neue Sympathien. Der Sieg über den vermeintlichen «Erbfeind» unter preußischem Oberkommando ließ Wellen der nationalen Begeisterung hochgehen. Gegen diese dominierende Stimmung anzugehen, wäre für den König von Bayern kaum noch möglich gewesen.[92]

Nach dem großen Sieg über die französische Armee bei Sedan beauftragte der König den Minister Bray-Steinburg, Bismarck die Bereitschaft Bayerns zu deutschen Verfassungsverhandlungen im preußischen Hauptquartier zu Versailles zu signalisieren. Außerdem ließ er bei deutschen Höfen die Position zur Kaiserfrage erkunden.[93]

Am 17. September 1870 forderte Ludwig II. von den Ministern und seinem Philosophielehrer, Professor Huber, ein Gutachten zur deutschen Verfassungsfrage. Huber empfahl seinem König einen raschen und positiven Entschluss zur Kaiserfrage, weil die stürmische nationale Entwicklung den süddeutschen Fürsten die Entscheidung aus den Händen nehmen werde. Er fordert Ludwig II. auf, den «einzigen welthistorischen Moment» zu ergreifen und sich damit eine «unvergleichliche Stellung in der Unsterblichkeit der Geschichte» zu sichern.[94] Die Minister übersandten dem König am 20. September 1870 die Skizze eines Verfassungsvertrags nach Berg. Mit Bedenken stimmte Ludwig zu. Ein kaiserliches Inspektionsrecht über die bayerische Armee lehnte er ab.[95]

Die erheblichen Bedenken Ludwigs II. werden in Briefen erkennbar, die er den wichtigsten Mitgliedern der königlichen Familie schrieb, etwa am 1. Oktober 1870 an seinen Onkel Luitpold:


«Ein Bündnis der deutschen Staaten ist selbst im Interesse Bayerns nicht mehr zu umgehen, und fallen auch hiedurch wie bei den früheren Bundesverhältnissen gewisse Rechte an den Bund, so müssen doch Militär, Justiz, Verwaltungshoheit, überhaupt die Hauptattribute der Selbständigkeit und Souveränität Bayerns gewahrt bleiben. Dies habe ich dem jüngst hier anwesenden Delbrück, der Bismarcks Helfershelfer und rechte Hand ist, kategorisch durch meine Minister erklären lassen. Die Frage wegen der Annahme der deutschen Kaiserkrone spukt auch in den Köpfen der jetzt so erregten Menschen. Dies ist eine höchst fatale, bedenkliche Sache, die hoffentlich fernzuhalten sein wird. König Wilhelm scheint großes Gewicht darauf zu legen und das Anerbitten von meiner Seite zu wünschen; das fehlte noch. Dieu m’en préserve! Mit Zuversicht zähle ich auf ein[en] Ländererwerb.»[96]



Weder Sachsen noch Württemberg wollten ernstlich gegen die Kaiseridee auftreten, was Minister Bray am 9. Oktober dem König berichtete. Wahrscheinlich aus Sorge, der bayerische König könne die ehemals bayerischen Besitzungen im Norden Badens mit den Schlössern Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen fordern, warb der badische Großherzog Friedrich I. mit Brief vom 31. Oktober 1870 um die Initiative Ludwigs II., «um auch die Reichskrone dem ruhmvollen Heerführer der Deutschen durch einen hochherzigen Akt königlicher Initiative und in Gemeinschaft mit den Fürsten Deutschlands anzubieten.»[97]

Ludwig II. sandte die Minister Bray, Lutz und Pranckh am 20. Oktober ins Hauptquartier zu Verhandlungen mit der Auflage, wichtige Reservatsrechte für Bayern auszuhandeln.[98] Dem König war kein Ausweg mehr geblieben, als den von seinen Ministern bereits vereinbarten Beitritt Bayerns zum Deutschen Bund zu akzeptieren.[99] Er forderte Minister Bray auf, zwei Millionen für seine Kabinettskasse zu verlangen, aber Bray lehnte ab. Ein weiteres Verhandlungsanliegen Ludwigs II. war der erwähnte Landzugang durch Nordbaden zur bayerischen Pfalz. Später, am 23. November 1870, drohte Friedrich von Baden Ludwig bereits, dass, wenn er nicht die Initiative ergreifen werde, «die übrigen deutschen Fürsten genötigt seien diese Frage zu lösen».[100] Bray sondierte während der Verhandlungen in Versailles bei Friedrich I. von Baden die Möglichkeiten eines Tausches des ehemals bayerischen Nordbaden gegen das Elsass. Friedrich antwortete: «Das Anerbieten von Elsaß mit der Königskrone für eine nationale Pflichterfüllung betrachte ich als Beleidigung …»[101]

Außerdem ließ Ludwig den Vorschlag unterbreiten, die Kaiserkrone zwischen Hohenzollern und Wittelsbach alternieren zu lassen. Bismarck und König Wilhelm lehnten beide Vorschläge ab.

Am 23. November 1870 wurde «als ewiger Bund» der Versailler Vertrag zwischen dem König von Preußen und dem König von Bayern geschlossen.[102] Bayern trat dem Norddeutschen Bund bei, dem Baden und Kur-Hessen zu diesem Zeitpunkt bereits angehörten.

Die bayerischen Verhandlungsführer erreichten aus der Kriegskontribution Frankreichs eine Zusage über 157,9 Millionen Gulden, etwa 300 Millionen Mark, für Bayern. Auch die Kriegsschulden gegenüber Preußen, die 1866 mit 30 Millionen Gulden angesetzt waren, wurden storniert. Eine private finanzielle Zuwendung, die sich bis zum Tod des Königs auf insgesamt 5 Millionen Mark belaufen sollte, bekam Ludwig II. durch Separatverhandlungen des Grafen Holnstein von Bismarck in Aussicht gestellt.

Nachdem sich Ludwig gegen den Rat Brays geweigert hatte, zu Verhandlungen bzw. zur Überreichung des Kaiserbriefs nach Versailles zu kommen, entwarf Bismarck den Text eigenhändig und gab ihn Graf Holnstein zur Vorlage beim König mit.[103]

Holnstein, der mit dem Minister Bray von Versailles nach München im selben Zugabteil zurückfuhr, fand Ludwig in Hohenschwangau mit Zahnschmerzen im Bett liegen. Erst nach mehreren Versuchen erhielt er Einlass zu einem ungnädigen König. Ludwig unterschrieb den leicht abgeänderten Kaiserbrief am 30. November 1870.[104] Er erbat dazu die Zustimmung aller deutschen Bundesfürsten und Freien Reichsstädte und erhielt sie auch. Die tiefen Zweifel, die Ludwig bei diesem historischen Schritt erfüllten, kommen in einem Brief zum Ausdruck, mit dem er den Kaiserbrief am 30. November 1870 seinem damaligen Kabinettssekretär Eisenhart in München zuleiten ließ:


«Mittlerweile werden Sie Näheres über die deutsche Verfassungsfrage durch meine Minister gehört haben und … imstande sein, die Sachlage richtig beurteilen zu können. Sollte ein anders gefaßter Brief daher als besser und angemessener sich herausstellen, sollten die Opfer, die man im Verfassungsentwurfe von mir verlangt, zu groß sein, gut, so zerschlägt sich die Sache und ich ermächtige Sie, den Brief an den König von Preußen zu zerreißen.»[105]



Eisenhart hat den Brief nicht zerrissen. Vielmehr hat ihn Graf Holnstein unverzüglich nach Versailles gebracht. Damit war die Errichtung des zweiten deutschen Kaiserreichs auf den Weg gebracht. Die Proklamation fand am 18. Januar 1871 in Versailles statt (Abb. 39). Ludwig ließ sich durch seinen Oheim, Prinz Luitpold, vertreten. Luitpold, der über den Kaiserbrief entsetzt war, hat ihn am 3. Dezember 1870 «in sehr nüchterner Form» überreicht.[106]
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39 Kaiserproklamation, Ausschnitt aus einem Gemälde von Anton von Werner, 1885

Etliche Monate später gewährte Bismarck, wie erwähnt, dem König «ein Darlehen ohne Hoffnung auf Rückzahlung».[107] Es wurde ab 1873 in jährlichen Zahlungen von 300.000 Mark an die Kabinettskasse vermittelt (270.000 nach Abzug von 10 Prozent Provision für den Grafen Holnstein[108]) und von den Empfängern lange erfolgreich streng geheim gehalten.[109] Die Mittel entnahm Bismarck dem von ihm verwalteten Welfenfond.[110]

Karl Amery hat die These vertreten, Ludwig II. habe «von Beginn der entscheidenden Verhandlungen an ein finanzielles Arrangement mit Bismarck angestrebt und seine Delegation beauftragt, den Kanzler wissen zu lassen, dass er der Bestechung zugänglich sei».[111] Auch andere vertreten in gemäßigten Worten dieselbe Auffassung:


«Es ist belegt, daß nicht nur die Zustimmung Ludwigs zum Kaiserbrief, sondern weitergehend auch diejenige zum Reichsbeitritt Bayerns im Zusammenhang mit der Befriedigung seiner Geldforderungen stand.»[112]



Das ist aber gerade nicht belegt, sondern eher unwahrscheinlich.

Hacker[113] und Botzenhart[114] machen in sorgfältiger Analyse der Quellen deutlich, dass ein Motivzusammenhang zwischen den Zahlungen Bismarcks an Ludwig und dem Beitritt Bayerns zum Deutschen Bund nicht nachzuvollziehen ist. Es sei verständlich, dass der König von der gewaltigen Reparationssumme, die dem bayerischen Staat zufließen sollte, einen bescheidenen Anteil auch für seine Kabinettskasse beanspruchte. Wie alleine die zitierten Briefe Friedrichs I. von Baden belegen, waren der Beitritt Bayerns zum Bund und die Kaiserproklamation schon ohne jede Möglichkeit der Umkehr eingefädelt, als Ludwig seine Forderung unterbreiten ließ. Bray hatte dem König telegraphisch das Kaiserangebot als unvermeidbar dargestellt. Die Großherzogtümer Baden und Hessen waren dem Norddeutschen Bund bereits beigetreten, für Württemberg konnte dies als sicher gelten.[115] Der Großherzog von Baden machte, wie erwähnt, deutlich, dass er, sollte Ludwig zurückstehen, sich seinerseits an einer Initiative anderer Fürsten beteiligen werde.[116] Ein «Bestechungsziel» Bismarcks, Ludwig II. für das Angebot der Kaiserwürde an König Wilhelm zu gewinnen, bestand also nicht mehr. Was aber wahrscheinlich bleibt, ist, dass Bismarck mit seinem jährlich ausbezahlten Geldgeschenk von 300.000 Mark sich den Herrscher des preußenfeindlichen, katholischen deutschen Teilstaats langfristig geneigt machen wollte.
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40 Nach der Kaiserproklamation: Deutsche Reichsfürsten umgeben das vergrößert dargestellte Portrait Kaiser Wilhelms I. Ludwig II. von Bayern steht als einer der 14 deutschen Könige, Großherzöge und Herzöge unter dem Kaiser, was den Souveränitätsverlust der bayerischen Krone anschaulich macht.

über den Kaiserbrief waren einige der nächsten Verwandten des Königs entsetzt. Noch vor der Absendung hatte Prinz Otto seinen Bruder im dynastischen Geist der Wittelsbacher beschworen:


«Höre noch einmal meine Stimme; ich beschwöre Dich, das Schreckliche nicht zu tun! Wie kann es denn für einen Herrn und König eine zwingende Gewalt geben, seine Selbständigkeit dahinzugeben und außer Gott noch einen Höheren über sich anerkennen zu müssen! Wird der Name Bayern noch geachtet, nur noch genannt werden im Ausland?!»[117]



Bereits in der Frühphase der Verhandlungen, die er in München verbrachte, war Ludwig wieder in Resignation verfallen. Er wollte zugunsten des Prinzen Otto abdanken und ließ seinen Bruder gleichsam über Nacht aus Versailles zurückrufen.[118] Dieser weigerte sich jedoch, das Königsamt zu übernehmen. Ludwig hingegen kam nach wenigen Tagen wieder von seinen Abdankungsplänen ab.

Nach der Kaiserproklamation war Ludwig erneut in einer bedrückten Verfassung. Er fühlte sich zerrissen zwischen der Bewunderung, die ihm als einem Mitschöpfer des deutschen Kaiserreiches zufloss, und dem Souveränitäts- und Rangverlust seiner Krone (Abb. 40). An Frau von Gasser, eine Hofdame der Königin-Mutter, schrieb er im März 1871:


«Ich kenne Ihr und Ihres Gatten bayerisches Herz und bin überzeugt, daß es oft gleich dem meinen bluten wird über so tief Bedauernswertes, welches die Gestaltung des neu entstandenen deutschen Reiches mit sich bringt. Wehe, daß gerade ich zu solcher Zeit König sein mußte, selbst genötigt war, um gerade im bayrischen Interesse, jene schmerzlichen Opfer zu bringen. … Ich habe seit dem Abschluß jener unseligen Verträge selten frohe Stunden, bin traurig und verstimmt, was bei allem, was ich durch die politischen Vorkommnisse zu dulden und zu leiden habe, nicht anders sein kann. – Dazu kommt, daß ich als der ‹deutsch gesinnte König Ludwig, der Deutsch» – und wie jene Phrasen alle heißen, verschrien werde; die verblendete Volksmasse meint mir die größte Freude mit solchen sogenannten Huldigungen zu machen.»[119]



An seine ehemalige Erzieherin, Sibylle von Leonrod, schrieb er am 24. März 1871:


«In Bayerns Interesse lag es, daß ich so handelte, denn hätte ich jene so schweren Opfer für die Krone wie für das Land nicht gebracht, so wären wir über kurz oder lang (was mit Bestimmtheit vorauszusagen war) zu noch viel größeren, schmerzlicheren gezwungen worden, ohne daß der Schein der Freiwilligkeit zu retten gewesen wäre, und dies hätte unsere ganze politische Zukunft und unsere Stellung im neuen Reiche verdorben.»[120]



Das Königreich Bayern im Deutschen Kaiserreich

Mit dem Beitritt Bayerns zum Deutschen Bund und Kaiserreich begann ein neuer Abschnitt in Ludwigs politischer und persönlicher Geschichte: die verstärkte Flucht in die Gegenwelt seiner Schlösser, der Hass auf Preußen und in besonderer Weise auf den preußischen Kronprinzen. In die nahe Folgezeit – zwischen 1873 und 1875 – fallen überwiegend auch die Fluchtpläne Ludwigs II. aus dem «unterworfenen» Bayern und sein Auftrag an den Vorstand des bayerischen Reichsarchivs, Franz von Löher, einen südlichen Inselstaat zu entdecken, der sich absolutistisch regieren ließe.[121] Im Gutachten Bernhard von Guddens wurde dies zum Symptom von Geisteskrankheit hochstilisiert.

Nach Überstehen einer langen Krise wurde Ludwig politisch wieder aktiv. Er griff mehrfach in die Regierungstätigkeit von Ministern ein, etwa im Kulturkampf um das Unfehlbarkeitsdogma oder während der Ministerkrisen der Jahre 1872, 1875 und 1881–82.[122] Die Wahrnehmung seiner repräsentativen Aufgaben nahm jedoch weiter ab. Zunehmend wandte sich der König, Ähnlich wie sein Vater, Max II., an seine Minister nur noch schriftlich über das Kabinettssekretariat. Audienzen der Minister wurden zur Seltenheit, in seinem letzten Lebensjahr unterblieben sie ganz. Solange dem König befähigte Kabinettssekretäre zur Verfügung standen, war die Verbindung zwischen Hof und Regierung dennoch intakt.

Allerdings berücksichtigte Ludwig zu wenig, dass sich ein Herrscher immer wieder seinem Volke zeigen muss, auch wenn es die Verfassung nicht ausdrücklich fordert. Zu seinen Zeiten war die Symbolik königlicher Repräsentanz wahrscheinlich ebenso wichtig wie die Ausübung der Regierungsgewalt. Wenn der König aus der öffentlichen Sichtbarkeit weitgehend verschwindet, entsteht der Verdacht, er komme seinen herrscherlichen Aufgaben nicht mehr nach und lebe nur noch seinem Genuss. Auf diese Weise – am Ende noch gefördert durch Gerüchte über Ludwigs Missbrauch von Soldaten – verlor der König mehr und mehr die Sympathie des Volkes, während die luitpoldinischen Prinzen, die seine Repräsentationspflichten übernommen hatten, an Ansehen in der Bevölkerung, Presse und bei benachbarten Dynastien gewannen. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass es Prinz Luitpold mit Unterstützung der Regierung Lutz mittels eines sorgfältig ausgeklügelten und scheinbar rechtmäßigen Staatsstreichs gelang, den König abzusetzen und gefangennehmen zu lassen, ohne einen größeren Volksaufstand der traditionell königstreuen Altbayern zu provozieren.

Die letzten Jahre des Königs Das Hofsekretariat des Königs war vornehmlich mit Hof-, Verwaltungs-, Kassen- und Theaterangelegenheiten sowie Bauprogrammen befasst. Das Kabinettssekretariat hatte politische Aufgaben und die Kontakte des Hofes mit der Regierung zu pflegen.[123]

Wegen des zuweilen distanzlosen Verhaltens des Königs gegenüber seinen Sekretären, dem Hofpersonal und wegen der zunehmend ungewöhnlichen Lebensumstände bei Hofe[124] kam es mehrfach zum freiwilligen Ausscheiden qualifizierter Kabinetts- und Hofsekretäre. Der Kabinettssekretär Friedrich von Ziegler und der Hofsekretär Ludwig von Bürkel traten im Februar 1883 bzw. im Januar 1884 zurück.

Bis zur Festnahme des Königs in Neuschwanstein diente Graf Dürckheim-Montmartin (Abb. 41) dem König als Flügeladjutant in Vertrauensstellung. Der Graf war ein achtenswerter Mann. Er hatte seinen König in der Not nicht verlassen wollen und ihm Fluchthilfe angeboten. Nach kurzer, vom Prinzregenten Luitpold angeordneter Haft in München wegen angeblichen Hochverrats – aus der er durch Intervention Bismarcks befreit wurde – brachte er noch eine erfolgreiche militärische Karriere bis zum General hinter sich.[125] Eine bevorzugte Vertrauensstellung beim König hatte der Marstallfourier Karl Hesselschwerdt inne, der am Ende rücksichtslos gegen den König aussagte.

Im Gutachten Guddens vom 8. Juni 1886 heißt es, Ministerialrat Ziegler sei der letzte Mann von Bildung gewesen, mit dem Ludwig II. fortlaufend Verkehr pflog und persönliche Dinge von Bedeutung verhandelt habe.[126] Seither sollte der persönliche Vortrag in Staatssachen aufgehört und die Kommunikation mit der Regierung überwiegend auf Briefe, Telegramme oder auf mündliche Aufträge, vermittelt durch untergeordnete Hofbedienstete, übergegangen sein.
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41 Alfred Graf von Dürckheim-Montmartin, Photographie von Joseph Albert, um 1880

Nach Ziegler und Bürkel – und einem Zwischenspiel mit Franz Gresser – wurden als letzte Kabinettssekretär Alexander von Schneider und Hofsekretär Ludwig Klug berufen. Beide waren «gebildet» und wurden später in den Adelsstand erhoben. Vom Prinzen Luitpold mit Datum vom 1.Juni 1886 persönlich aufgefordert, Aussagen für die psychiatrische Begutachtung des Königs zu machen (s. Kapitel 6), berichtete Ludwig von Bürkel, dass ihn Ludwig II. – solange er in seinem Dienst gestanden hatte (bis Januar 1884) – durch die Präzision seines Gedankengangs verblüfft habe. Nur im Kontext seiner Bauprojekte sei ihm Ludwig als ein eigenwilliger, selbstherrlicher Despot entgegengetreten. Doch Bürkel erinnerte sich auch mit aufrichtigem Vergnügen an viele Gespräche mit dem König über bildende Kunst, Literatur, Theater und über Personen. Es sei ein Genuss gewesen, ihm zuzuhören. Es sei ein eigener Zauber von diesem Manne ausgegangen, der zwei Seelen in seiner Brust beherbergte, die eines Tyrannen und die eines Kindes. Grauenvolles und Zartes, Hohles und Tiefes, Prunksucht und Bescheidenheit hätten sich zu einem Charakterbild von seltener Mannigfaltigkeit verbunden.[127] Auch Dr. von Müller, Kabinettssekretär von November 1879 bis Mai 1880, berichtete Prinz Luitpold auf dessen Anfrage, er habe nie Anlass gehabt, an der Zurechnungsfähigkeit des Königs zu zweifeln, «da eine besondere Schärfe des Urtheils wahrzunehmen gewesen sei».[128] Im Gutachten tauchen diese positiven Äußerungen nicht auf. Aber Müller berichtete auch über düstere Gemütsstimmungen, Phantasien von einem Land mit absoluter Regierung und von den Plänen, ein geheimes Netz königstreuer Leute – eine «Coalition» – zu gründen (s. Kapitel 10).[129]

Der letzte Kabinettssekretär, Alexander von Schneider, hat nach der Katastrophe etwa 300 schriftliche Befehle des Königs aus den letzten drei Jahren zusammengestellt. Dazu meinte der zeitgenössische Beobachter Gottfried von Böhm: «Keiner von ihnen trug Spuren geistiger Störung.»[130]

Schneider hatte auch keinerlei Anzeichen von Geisteskrankheit beim König beobachtet,[131] selbst nicht beim letzten Gespräch mit ihm im Mai 1885. Das Gleiche hatte der Flügeladjutant Graf Dürckheim-Montmartin ausgesagt. Aussagen dieser beiden Zeugen, die bis unmittelbar vor der Katastrophe aus direkter Wahrnehmung berichten konnten,[132] haben in das Gutachten keinen Eingang gefunden. Beide wurden auch in den Ausschüssen der Kammern nach der Katastrophe nicht gehört, wahrscheinlich weil sie dem Gutachterurteil eindeutig widersprachen. Schneider hat sich, mit den Briefen als Beweisstücke, vergeblich darauf vorbereitet.

Der Chevauxleger Alfons Weber – er war vom 28. April 1885 bis zum 1. November 1885 und dann noch einmal vom 28. Mai bis 12. Juni 1886 im Kammerdienst des Königs – wird aus einer Gerichtsverhandlung mit der Zeugenaussage zitiert:


«Über die angebliche Geisteskrankheit … habe ich gar keine Wahrnehmungen gemacht. Auch habe ich keinerlei Veränderungen wahrgenommen. Ich war stets beim König in unmittelbarster Nähe. Ich habe ihn angekleidet und ihm serviert. Er hat oft mit mir Gespräche geführt dienstlicher Natur. … Der König zeigte niemals eine Spur von Geisteskrankheit.»[133]



Was meinten die Leute, wenn sie Ludwig für verrückt hielten?

Die Laienvorstellungen von der Verrücktheit des Königs konzentrierten sich auf seine Prunk- und Bauleidenschaft sowie seine Schulden – wie jene Landtagsabgeordneten, die nach Ludwigs Tod Schloss Herrenchiemsee besuchten und zu dem Urteil kamen, dass «die übermenschliche Pracht» nicht nur verrückt, sondern Ausdruck einer geistigen Störung sei.[134]

Zwischen dem volkstümlichen Ausdruck «verrückt» – der damals wie heute eine unvernünftige Abweichung von sozial Erwartetem bezeichnet – und geisteskrank im medizinischen Sinne ist zu unterscheiden: Ein großer Teil der Informationen, die vor dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats nach dem Tod des Königs ausgebreitet wurden, waren nach Meinung des Reichsrats Graf Ortenburg im Ausland bereits bekannt gewesen, weshalb der König auch dort als verrückt gegolten habe. Doch habe man im Ausland die Sonderbarkeiten Ludwigs nicht als Geisteskrankheit verstanden.[135] Minister Lutz erklärte am 26. Juni 1886 vor dem Landtag:


«Von so manchen Sonderbarkeiten, die bei Seiner Majestät sich zutrugen, hatten wir freilich Kenntnis, … so gut wie Sie alle. … Es mag wohl das eine oder andere Mal in Hofkreisen, auch in unseren Kreisen das Wort gefallen sein, das Verhalten Seiner Majestät in bezug auf seine Prachtliebe und auf seine Bauten sei ein verrücktes; … niemand hat dabei an eine wirkliche geistige Erkrankung gedacht … Noch im November und Dezember (1885) [das ist allerdings, wie wir in Kapitel 6 zeigen werden, unwahr] hat keiner von uns geglaubt oder auch nur den Gedanken sich auszusprechen getraut, daß Seine Majestät geistig erkrankt seien.»[136]



Ein weiterer Grund, weshalb man den König für «verrückt» gehalten haben könnte, waren seine erotischen Verstrickungen, die in Stammtischgesprächen die Runde machten. Der bayerische Historiker Albrecht hat dies unter unrichtiger Verwendung psychiatrischer Begriffe folgendermaßen ausgedrückt:


«Eine Fülle erschütternder Zeugnisse erweist seine dunkle Verstrickung, den fortschreitenden Zerfall seiner Persönlichkeit. Dieser wurde vorangetrieben durch seine homoerotische Veranlagung, die früh bezeugt ist. In zerfleischenden Selbstanklagen, religiösen Übungen und dem Kult eines ‹reinen Grals› versuchte er vergeblich, seine Natur zu überwinden, um schließlich die letzten Jahre mehr oder weniger in einem engen Kreis von kleinen Hofbediensteten und abkommandierten Soldaten zu verbringen.»[137]



Es darf als eher unwahrscheinlich gelten, dass viele bayerische Bürger in den homoerotischen Aktivitäten des Königs einen Ausdruck von Geisteskrankheit erblickten. Dazu kannte die überlieferung zu viele Herrscherpersönlichkeiten – auch Vorfahren Ludwigs II. – mit beachtlichen, allerdings meist heterosexuellen erotischen Eskapaden. Wegen seiner umfangreichen Bauprogramme, wachsender Schulden und vor allem seines Eskapismus hatte sich jedoch ein Teil der Volksmeinung gegen den König gewendet. Das Ansehen der Krone war am Ende deutlich belastet, zumal die schwebenden Klagen gegen die Zivilliste veröffentlicht worden waren. Andererseits waren die hohen Schulden wittelsbachischer und anderer Fürsten in der Erinnerung des Volkes noch so präsent, dass auch daraus kaum auf Geisteskrankheit geschlossen werden konnte. Bismarck meinte (1883), Ludwig II. habe «Schrullen», aber «er versteht das Regieren heute noch besser wie alle seine Minister».[138] Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der König in der Bevölkerung nicht nur als verrückt im Sinne von exzentrisch oder spleenig, sondern als wirklich Geisteskranker galt, bevor Prinz Luitpold, die Minister sowie die Psychiater ihn als solchen etikettierten.

Insbesondere in der eigenen Familie hat der Hochmut Ludwigs II. tiefe Spuren hinterlassen:[139] «Ich bin der König, und was mir zu tun gefällt, ist wohl getan, so muß jeder gute Untertan denken und sich dem Herrscherwillen unterwerfen.»[140] Mit der unglückseligen, aus seiner narzisstischen Persönlichkeitsstruktur und seiner absolutistischen Fiktion gespeisten Überzeugung, sich alles erlauben zu können, hat Ludwig seinen Oheim Luitpold und dessen ältesten Sohn – also die nächsten Agnaten – ohne Rücksicht auf deren eigenes dynastisches Selbstbewusstsein mehrmals taktlos behandelt und auf diese Weise Hass gegen seine Person gesät (s. Kapitel 6).

Belege der Regierungsarbeit Ludwigs II. bis zum Ende

In der Mehrzahl historischer Darstellungen wird die Meinung vertreten, Ludwig II. habe seine Regierungsaufgaben während der gesamten Zeit seiner Regentschaft vernachlässigt und sich fast ausschließlich der Literatur, dem Theater, seinen Schlossbauten und seinen Günstlingen gewidmet. Als Beispiel solcher Pflichtversäumnisse wird berichtet, Ludwig habe sich in den dramatischen Tagen vor dem Eintritt Bayerns in den Deutschen Bruderkrieg 1866 mit Paul von Thurn und Taxis und einem Reitknecht auf Schloss Berg zurückgezogen und den Kontakt zu seiner Regierung abgebrochen. Ähnliches wird auch für spätere politische Krisentage behauptet. Die Notwendigkeit, diese für die Entmachtung des Königs ausschlaggebenden Vorwürfe sorgfältig zu prüfen, zwingt zur Analyse der administrativen und politischen Tätigkeit des Königs im Detail und über seine gesamte Regierungszeit. Das bedeutet, dass wir einer gewissen Sprödigkeit der Darstellung in diesem Kapitel nicht entrinnen können.

Richtig ist, dass sich der König seinen von der Verfassung nicht ausdrücklich geforderten Repräsentationspflichten und dem sichtbaren Kontakt zu seinen Ministern, der königlichen Familie und der besseren Gesellschaft in beachtlichem Ausmaß entzogen hat. Die Bevölkerung, die Hauptstadt und mehr noch die bayerischen Provinzen bekamen den König nur ziemlich selten oder gar nicht zu sehen. Das hatte, wie erwähnt, ungünstige Folgen. Der König galt vielen als Phantast, der seine politischen Aufgaben vernachlässigte. Das beschädigte Ansehen des Königs kam den Absichten des Prinzen Luitpold und der Regierung von Lutz entgegen, den König durch geeignete Psychiater als einen geisteskranken Mann etikettieren zu lassen.

Nach dem Tod Ludwigs schloss der bayerische Amtsarzt Dr. Josef von Kerschensteiner, der der Leichenöffnung als einer der Zeugen beigewohnt hatte,[141] aus dem Sektionsbefund, die Geisteskrankheit des Königs sei bald nach der Thronbesteigung aufgetreten. Auch Grein[142] glaubt in den von ihm publizierten, großenteils unkorrekt wiedergegebenen[143] Tagebuchaufzeichnungen Ludwigs II. «den von eigener Hand geschriebenen und daher nicht mehr abzuleugnenden Beweis erbracht zu haben, dass er bereits am Anfang seiner Regierung geisteskrank war».[144]

Es ist den gründlichen Quellenstudien von Franz Merta[145] zu danken, dass dieses manipulierte Bild König Ludwigs II. und die darauf gründenden Fehldeutungen korrigiert werden können. Auf der Grundlage von zum großen Teil unveröffentlichten Quellen aus staatlichen Archiven, Nachlässen von Hof- und Kabinettssekretären, Schlosschroniken, Berghäusern, Hüttenbüchern sowie unterstützt von umfangreichen Aktenrecherchen der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns hat Merta ein umfassendes Aufenthalts- und Signatenitinerar (Verzeichnis unterzeichneter Vorlagen und Anordnungen) Ludwigs rekonstruiert. Es gelang ihm, über die gesamte Regierungszeit Ludwigs II. Signate mit Angaben des Ausstellungsorts und des Datums zu ermitteln.

Grundlage der Bewahrung dieser Quellen war das 1848 unter Max II. in die Verfassung aufgenommene Gesetz über die Ministerverantwortlichkeit. Es forderte bei Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsakten sowohl die Unterschrift des zuständigen Ministers als auch jene des Königs.[146] Die administrative und politische Tätigkeit Ludwigs II. spiegelt sich nahezu vollständig in Mertas Itinerar, dessen akribische Verlässlichkeit wir an den Originalen von acht ausgewählten Jahrgängen der Signatenbücher im Bayerischen Hauptstaatsarchiv prüfen konnten.[147]

Die Zeit zwischen Antragsdatum und Signaturdatum erlaubte die Feststellung der Bearbeitungszeit der Vorlagen. Das waren, wie wir in Übereinstimmung mit Merta feststellen konnten, meist nur wenige Tage, vor allem bei kommentarlos genehmigten Anträgen. Häufig enthalten die Abschriften jedoch ausführliche Kommentare, Begründungen oder Rückfragen des Königs. Aber auch dann wurden sie durchweg kurzfristig bearbeitet. Für die Kommunikation der Sekretariate und der Regierung mit dem König an seinen verschiedenen Aufenthaltsorten war verlässlich gesorgt.[148] Eine Anhäufung unbearbeiteter Akten – wie dies während der Italienaufenthalte von Max II. oder bei dem homoerotisch aktiven König Karl von Württemberg in erheblichem Ausmaß vorkam –, ist während der gesamten Regierungszeit König Ludwigs II. nicht zu registrieren.

Merta führt aus:


«Tausende von Belegen beweisen dagegen, daß die gesamte Regierungsarbeit im Gegensatz zu diesen offensichtlichen Zweckbehauptungen vollkommen verfassungskonform bis zum 8. Juni 1886, dem vorletzten Tag vor der Gefangennahme des Königs, in der Weise abgewickelt wurde, daß von der Gesamtregierung oder den jeweils zuständigen Ministerien zur Sanktionierung der beabsichtigten Maßnahmen Anträge an den König gerichtet oder bei Initiative des Königs entsprechende Anträge vom Gesamtministerium bzw. dem zuständigen Ministerium erbeten wurden, denen dann der König durch seine Unterschrift in der Regel seine Zustimmung erteilte, sie gelegentlich auch modifizierte oder ablehnte, wobei er dann meist andere Vorschläge erbat.»[149]



Merta bringt damit zum Ausdruck, dass der König seine Regierungsarbeit formal von der Inthronisation bis zum 8. Juni 1886, zwei Tage vor seiner Festnahme, ohne Nachlässigkeit erfüllt hat.[150]

Wir haben die Zahl der jährlich vom König erledigten Geschäftsvorgänge, einschließlich seiner eigenen Anfragen und Initiativen, ermittelt. Sie bewegten sich während der Regierungszeit König Ludwigs II. von 1865 bis 1886 zwischen jährlich 500 und 1000 Signaten: z.B. 1865: 739; 1868: 597; 1872: 726; 1883: 640; 1884: 657 und 1885: 562. Die letzten Anträge vor seiner Festnahme waren dem König vom 3. Juni bis 6. Juni vorgelegt worden. Am 8. Juni zeichnete er 16 Vorlagen ab. Vom 1. Januar bis zum 8. Juni 1886 – in seinem letzten Lebensjahr – hat der König 267 Anträge bearbeitet.[151]

Die Behauptung der Gutachter und des Ministers Lutz, der König habe in den letzten Jahren seine Regierungsgeschäfte zunehmend vernachlässigt, ist also schlicht unwahr. Mertas Folgerung lautet: «In Bezug auf die von der Verfassung vorgeschriebene Mitwirkung des Königs an der Regierungsarbeit entbehrt deshalb der Vorwurf der Pflichtvernachlässigung gegen Ludwig II. jeder tatsächlichen Grundlage.»[152]

Im Gutachten wird zudem behauptet, der König habe Vorlagen des Kabinetts oft tagelang offen vor der Dienerschaft liegen lassen, auf Zettel geschriebene Weisungen an die Kabinettssekretäre geschickt und die staatlichen Angelegenheiten als «Staatsfadesen» bezeichnet.[153] Diese «unglaubliche Behandlung der Staatssachen» habe sich durch die von Hofdiener Mayr vorgelegten Briefe zu einem «wahrhaft erschreckenden Beweis» für die Krankheit des Königs verdichtet – so eine der fragwürdigen auftragsgemäßen Beweisführungen Guddens.

Ludwigs Nachfolger, Prinzregent Luitpold, hat nach vorläufigem Regierungsantritt am 10. Juni 1886 erstmals am 26. Juni Geschäftsvorlagen bearbeitet. Vier Anträge, die zwischen dem 7. und 8. Juni im Kabinettssekretariat in München eintrafen und beim König in Neuschwanstein kaum vor dem 9. Juni eingetroffen sein dürften, sind nicht mehr vom König und auch nicht vom Prinzregenten bearbeitet worden. Sie wurden schlichtweg vergessen. Vergleicht man die Zahlen Ludwigs II. mit den Signatenbüchern der folgenden Jahre, worin sich die Regierungstätigkeit des Prinzregenten Luitpold niederschlägt, so werden inhaltlich und quantitativ keine Unterschiede gegenüber den Eintragungen in der Regierungszeit Ludwigs II. erkennbar.

Die medizinisch haltlose Deutung des Sektionsprotokolls durch Dr. Kerschensteiner (s. Kapitel 13) und die gleichlautenden Behauptungen der Psychiater, der König sei während seiner gesamten Regierungszeit geisteskrank gewesen, entpuppen sich vor diesen sorgfältigen Analysen der Regierungstätigkeit Ludwigs II. als zweckgerichtete Erfindung.

Rall & Rall,[154] die Mertas Ermittlungsergebnisse übernehmen, vertreten die Ansicht, von Lutz habe im Machtkampf um seinen Verbleib als leitender Minister Ludwig als arbeitsunfähig darstellen lassen und dazu Diener des Königs zu Aussagen gegen ihn veranlasst. Das ist eine zutreffende, aber nur vordergründige Sicht des Verfahrens.

Liest man die inzwischen in großer Zahl publizierten politischen Briefe des Königs, etwa seine staatsmännische Korrespondenz mit Bismarck, lässt sich daran das Gutachterurteil «geisteskrank» auch für die letzten Jahre des Königs und für den Zeitpunkt der Absetzung nicht nachvollziehen. Das gilt auch für die unkonventionellen Freundschaftsbriefe und sogar die Aufträge zur Beschaffung homosexueller Partner. Die private Korrespondenz des Königs mit vielen Freunden, Schriftstellern und Künstlern – stilistisch anspruchsvoll und grammatikalisch fehlerfrei –, etwa sein Briefwechsel mit Richard[155] und Cosima Wagner[156] oder sein sehr persönlicher Briefwechsel mit seiner ehemaligen Gouvernante, Sibylle Meilhaus, zeigen – was schon Felix Dahn nach seinem mehrstündigen, offenen Gespräch mit dem König beschrieben hatte – «genau unterrichtet wie grundgescheit, scharf, ja sogar ein wenig rabulistisch, dialektisch, spitzfindig in seinen Erwiderungen».[157]

Den Kontrast zwischen der behaupteten Verrücktheit des Königs und der aus seinen persönlichen Briefen aufscheinenden Wirklichkeit macht ein Brief von Werthern an Herbert von Bismarck vom 27. März 1886 deutlich:


«Ich bin durch diese drei Briefe in große Überraschung versetzt worden. Seit dem October stellt man den König dar als einen im Schnapsgenuß und gemeiner Wollust untergehenden Narr und weist auf eine Regentschaft hin als Erlösung aus dem unhaltbaren und scandalösen Zustande. Zwar Gewißes weiß niemand, aber alle machen sich bange … und alle wenden sich in der Stille dem künftigen Regenten zu. In seinen Briefen steht der König ganz anders da. Ich habe sie selbst gelesen; sie sind ein jeder vier Actenseiten lang, mit ganz gleicher Hand geschrieben, einfach, natürlich und verbindlich … Aber er ist nicht entfernt der Cretin, der ohne Eisbeutel auf dem Kopf nicht leben kann … der reif ist fürs Irrenhaus.»[158]



Auch Christof Botzenhart,[159] der die Einstellung Ludwigs zum Parlamentarismus und sein Verhältnis zu den politischen Parteien u.a. an den Thronreden von 1866 bis 1870 und an den Landtagsadressen von 1870 und 1875 untersuchte, kommt wie Merta und Rall & Rall zu der Feststellung, dass sich der König vom politischen Geschehen nicht in dem Ausmaß zurückgezogen habe, wie gemeinhin angenommen.

Selbst in der Rolle als Oberbefehlshaber der Armee – von dem Problem der Reitersoldaten einmal abgesehen – erscheint Ludwig als vernünftig, wenn auch nicht immer optimal handelnder Monarch, der auch politische Entscheidungen fällte, die seiner persönlichen Überzeugung zuwider liefen. Nirgends in seinem politischen und administrativen Handeln findet sich ein Hinweis auf Geistesschwäche oder -krankheit.[160] Ein Mangel an politischer oder administrativer Pflichterfüllung, abgesehen von den repräsentativen Aufgaben, ist über seine gesamte Regierungszeit hinweg nicht zu registrieren. Die Geschichtswissenschaft, allen voran Michael Doeberl[161] mit seinen größtenteils wertvollen Beiträgen zur bayerischen Staats- und Monarchiegeschichte, hat Ludwig II. – mit der Behauptung vielfältig defizitären oder abnormen Verhaltens und dessen Erklärung mit Geisteskrankheit – über viele Jahrzehnte hin zu einer «politisch vernachlässigbaren Größe» gemacht.[162] Erst in den letzten zwei Jahrzehnten haben einige bayerische Historiker wieder Wege unvoreingenommener Aufklärung beschritten.

Deutlich wird allerdings auch, dass Ludwig trotz seiner hohen Intelligenz weder im persönlichen Umgang mit seinen Höflingen – wobei seine autoritätsmindernde homoerotische Orientierung zu bedenken ist – noch im politischen Handeln eine starke und strategisch besonders gewandte Persönlichkeit war. In seiner Regierungszeit musste er einige einschneidende Niederlagen seiner unzeitgemäßen Politik hinnehmen, die auf die ungeschmälerte Souveränität des Königreichs Bayern angelegt war. Seine Reaktion auf ernste politische Misserfolge oder Niederlagen war auf psychologischer Ebene meist mit Zeichen erheblicher Schwäche und kritischen Versagens belastet, was glücklicherweise nie lange anhielt. Jedenfalls war er nicht in der Lage, den gegen seine Absichten voranschreitenden Prozess der Auflösung des bayerischen Königreichs aufzuhalten.


4. KAPITEL
[image: image]

Majestätisches Bauen – von der Passion zur Sucht

König Ludwig II. ist in erster Linie aufgrund seiner großartigen Schlossbauten bekannt. Seine Förderung des Kunsthandwerks, des Theaters und der Musik, vor allem der Person und des Werks Richard Wagners, sein Interesse an Innovationen, seine Förderung moderner Technik und seine politische Tätigkeit sind im öffentlichen Bewusstsein weniger gegenwärtig. Von seinen Bauten wird am häufigsten Schloss Neuschwanstein wahrgenommen, weil es als romantische Schlossburg, großartig in die wundervolle Bergkulisse eingefügt, auf einer felsigen Anhöhe hoch über dem Alpsee thront. Am 13. Mai 1868 schrieb Ludwig II. an Richard Wagner:


«… der Punkt ist einer der schönsten, die zu finden sind, heilig und unnahbar, ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund, durch den einzig Heil und wahrer Segen der Welt erblühte.»[1]



Neuschwanstein und das «bayerische Versailles» Herrenchiemsee zählen heute zu den meistbesuchten Touristenattraktionen der Welt; das etwas abgelegene Schloss Linderhof folgt mit einigem Abstand – doch das Bauprogramm Ludwigs II. hat sich keineswegs auf Schlösser beschränkt. Bald nach seiner Thronbesteigung begann er, den Nibelungengang und seine Gemächer, die «Königswohnung», in der Residenz auszubauen und neu auszustatten und einen als tropische Landschaft gestalteten Wintergarten mit per Kahn befahrbarem See (Abb. 42) anlegen zu lassen. Den Wintergarten auf dem Kaiserbau der Residenz überdachte eine gewagte halbkreisförmige Eisenkonstruktion von ca. 100 Meter Länge, gebaut von der MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg). Ernst von Destouches bezeichnete sie als «europäisches Wunderwerk».[2] Auch ein «Volkstheater» war schon früh geplant worden. Am 25. August 1864 erfolgte die Grundsteinlegung am Gärtnerplatz in München. Von Beginn an waren für alle seine Bau-, Ausgestaltungs- und Einrichtungsmaßnahmen modernste Technik, ein hoher ästhetischer Anspruch, phantasiereiche Dekorationen und ein romantisch-eklektizistischer Stil (Historismus) kennzeichnend.

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

42 Vorderer Abschnitt des Wintergartens mit dem maurischen Kiosk
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43 Das von Gottfried Semper geplante Wagner-Festspielhaus an der Isar

Zur großartigsten Planung Ludwigs II., eine städtebauliche Prachtentfaltung, die jene seiner beiden Vorfahren, Ludwig I. und Max II., noch übertreffen sollte, zählte das Richard Wagner gewidmete Festspielhaus am Isar-Hochufer in München (Abb. 43). Der neue Musikpalast sollte mit dem Hofschauspiel und der Hofoper und diese mit dem Hauptbahnhof durch zwei Prachtstraßen in der Innenstadt Münchens verbunden werden. Mit dem Entwurf des Festspielhauses wurde der bedeutendste Theaterarchitekt jener Zeit, Gottfried Semper, beauftragt.

Mit diesen majestätisch ausgreifenden Plänen wollte der junge Ludwig der Residenzstadt München seinen königlichen Stempel aufdrücken. Doch das Projekt, das die begrenzten Möglichkeiten seiner Zeit herausforderte, endete im Misserfolg. Die Regierung, führende Mitglieder der königlichen Familie, der Erzbischof, die Presse und grosso modo auch die Bevölkerung Münchens wandten sich gegen den großmannssüchtigen Richard Wagner, der sich überdies bereits in die hohe Politik eingemischt hatte (s. Kapitel 3: «Ludwig II. und Richard Wagner»). Damit stieß auch der über seine Grenzen hinausgreifende König mit seinen Plänen auf unüberwindlichen Widerstand. Ludwig II. wurde gezwungen, Richard Wagner am 10. Dezember 1865 aus Bayern auszuweisen. Den König hat der Verlust des geliebten und verehrten Freundes, mit dem er ein hohes Maß romantischer Geisteshaltung, ein Stück Weltanschauung, viele Ideen und einen wesentlichen Bereich seiner schwärmerisch-weltentrückten Lebensgestaltung geteilt hatte, tief getroffen. Wagners Opponenten betrachtete er forthin als seine Feinde.

Nachdem der Bau des Festspielhauses und damit verbunden die Anlage königlicher Prachtstraßen gescheitert waren, begann Ludwig seine Residenzstadt zu meiden. Als bescheidener Teil der Festspielhauspläne überlebte die von Ludwig II. gegründete deutsche Musikschule in München, aus der später die Königlich-Bayerische Musikakademie hervorging. Ludwig selbst jedoch verlagerte den Mittelpunkt seines Lebens zurück in die Landschaften seiner Jugend.

Seine Absicht war, in der Synthese von Alpenlandschaft und Architektur vollkommene Schönheit zu schaffen. Er verband diese Idee mit majestätischen Schlössern, mit seiner Begeisterung für das absolute Königtum Ludwigs XIV., für die Inszenierung Wagner’scher Musikdramen, Heldensagen und Erlösermythen. Beides zusammen bestimmte Ortswahl, Architektur, Einrichtung und den historistisch-pompösen Stil seiner Schlösser.[3] An Cosima von Bülow schrieb er am 29. August 1867: «Dieses Paradies der Erde [Hohenschwangau], das ich mit meinen Ideen bevölkere und dadurch glücklich bin.»[4]
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44 Ansicht des Maurischen Saales im Obergeschoss des Königshauses auf dem Schachen

Außer Neuschwanstein ließ Ludwig das im einsamen Graswangtal gelegene Schloss Linderhof (Baubeginn am 30. September 1870) und auf der Herreninsel im größten bayerischen See Schloss Herrenchiemsee (Grundsteinlegung am 21. Mai 1878) errichten. Dazu kam der Ausbau des Königshauses auf dem Schachen in 1866 Meter Höhe, ausgestattet mit einem reich dekorierten maurischen Salon (Abb. 44). Dort veranstaltete er mit orientalisch verkleideten Dienern und Reitersoldaten Wasserpfeifensessionen und Gelage oder beging alleine sein Geburtstagsfest.

Darüber hinaus ließ Ludwig mehrere Berghütten bauen, die nach dem Vorbild von Bühnenbildern aus Inszenierungen von Wagners Musikdramen in der Münchner Hofoper ausgestattet wurden (Abb. 45).

Vorbild für die Inneneinrichtung der Hundinghütte im Ammerwald, nahe Schloss Linderhof, war ein Bühnenbild aus dem ersten Akt der «Walküre». Die Hütte war um eine alte Buche mit Eschenstammumhüllung herum gebaut; in dem Stamm steckte Siegfrieds Schwert ‹Notung›. In der Hundinghütte hatte sich Ludwig ein Bärenfelllager richten lassen und veranstaltete dort mit jungen Männern, meist Chevauxlegers oder Reitknechten, altgermanische Gelage, bei denen aus Trinkhörnern Met gereicht wurde. Nahe der Hundinghütte ließ er 1877 die Einsiedelei des Gurnemanz (Abb. 46) nach der Bühnenkulisse aus dem dritten Akt von Richard Wagners «Parsifal» errichten. Beide Hütten wurden 1945 von einem bayerischen Forstbeamten niedergebrannt.[5]

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

45 Innenansicht der Hundinghütte bei Schloss Linderhof, Aquarell von Heinrich Breling, 1882

Neuschwanstein (Abb. 50) nahe der väterlichen Burg Hohenschwangau, auf steiler Felsenhöhe in ein wundervolles Berg- und Seepanorama gesetzt, war zunächst als altdeutsche Ritterburg nach dem Vorbild der Wartburg geplant. Unter dem Einfluss der Begeisterung für Richard Wagner wurde der Bauplan geändert und der Idee der Gralsburg des Ritters Parzival angenähert.[6]

Schloss Neuschwanstein und seine malerische Umgebung nutzte Ludwig für romantische Inszenierungen. Am 21. November 1867, wenige Tage vor dem Abschied von Richard Wagner, veranstaltete er beispielsweise ein großes Feuerwerk am Alpsee. Im Anschluss daran wurde die Ankunft des Schwanenritters Lohengrin auf einem großen, als Schwan gestalteten Boot zelebriert. Das Boot, worin damals Ludwigs Flügeladjutant Paul von Thurn und Taxis als Lohengrin verkleidet stand, wurde von einem Kahn über den See gezogen. Die Orchester spielten Passagen aus Lohengrin. Diese Aufführung wurde am Abend darauf auf Wunsch des Königs wiederholt.

Diese Abbildung kann aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im eBook angezeigt werden.

46 Ansicht der Einsiedelei des Gurnemanz bei Schloss Linderhof, Aquarell von Heinrich Breling, 1881
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47 Entwurf zu einer Burg auf dem Falkenstein, Ideal-Vedute von Christian Jank, 1883

Den ursprünglichen Plänen Ludwigs zufolge sollte Neuschwanstein mit einer weiteren Ritterburg in etwa 20 Kilometer Entfernung durch einen großartigen Landschaftspark verbunden werden. Burg Falkenstein (Abb. 47) wurde jedoch niemals gebaut.

Parallel zum Bau von Neuschwanstein wurde im Graswangtal anstelle eines Jagdhauses das Schloss Linderhof gebaut. Es sollte den Lustschlössern Trianon und Marly nachgebildet werden, die König Ludwig XIV. dazu dienten, «dem Zwang des lästigen ewigen Einerlei des Hofceremoniells zu entgehen».[7] Schloss Linderhof (Abb. 48), das in einem eklektizistisch modifizierten Barock- und Rokokostil erbaut wurde, blieb in seiner Größe jedoch weit hinter Versailles zurück. Es wurde von einem großartig in die Alpenlandschaft eingefügten Park mit Wasserspielen und zahlreichen Skulpturen umgeben.
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48 Schloss Linderhof von Süden, um 1887

Linderhof ist das einzige der drei Schlösser, das zu Ludwigs Lebzeiten vollendet wurde und bewohnt werden konnte – was der König häufiger, aber meist nur für die Dauer einiger Tage praktizierte.[8] In einer Schlucht nahe dem Schloss ließ der König mit großem technischen Aufwand die von Wagners «Tannhäuser» inspirierte Hauptgrotte mit zwei Nebengrotten von Hofbaumeister Georg Dollmann und Gartenarchitekt Carl von Effner errichten. Neben dem etwa zehn Meter hohen Hauptsaal – mit dem Gemälde «Tannhäuser bei Frau Venus» (August von Heckel) im Hintergrund – entstand eine der blauen Grotte von Capri nachempfundene künstliche Tropfsteinhöhle, die Werner von Siemens mit 24 Bogenlampen in drei Farben und einem eigenen Elektrizitätswerk ausstattete. Grotte und Grottensee waren beheizbar. Die Illusion wurde durch einen anschaltbaren künstlichen Wasserfall noch gesteigert.[9] Um das optimale Blau der Venusgrotte zu schaffen, woran der König offenbar höchste Ansprüche stellte, wurden mehrere Versuche von Farbauftrag an Wänden, von Färbung der Beleuchtung und des Wassers unternommen. Zweimal hatte der König den Stallmeister Hornig zur Blauen Grotte nach Capri entsandt, um die richtige Farbe zu studieren,[10] was ihm im Gutachten von Guddens als Merkmal krankhaften Verhaltens angerechnet werden sollte.

Ludwig führte seine Günstlinge und Liebhaber in die farbig beleuchtete Venusgrotte und bestieg mit ihnen einen dekorativen Muschelkahn, der sanft von den mit einer Wellenmaschine erzeugten Wellen geschaukelt wurde[11] (Abb. 49).
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49 Die Venusgrotte von Linderhof, nach einer Zeichnung von Robert Assmus, 1886

Auf der Weltausstellung in Paris, die der König 1867 persönlich besuchte, sah er einen maurischen Kiosk. Nachdem der Besitzer des Objekts, der Bankier und Eisenbahnspekulant B. H. Stonsberg, in Konkurs gegangen war, konnte Ludwig den Kiosk erwerben. Er ließ ihn am Herrenkopf, einer Anhöhe nahe Schloss Linderhof, aufstellen, reich in maurischem Stil ausstatten und mit einem Pfauenthron krönen. Ein auf derselben Weltausstellung entdecktes zerlegbares marokkanisches Haus ließ er ebenfalls nach Schloss Linderhof bringen. Dieses Objekt wurde nach Ludwigs Tod verkauft.

Für alle seine Bau- und Einrichtungsprogramme holte sich Ludwig Informationen und Anregungen aus erster Hand. In den beiden letzten Maitagen des Jahres 1867 besuchte er gemeinsam mit seinem Bruder Otto die Wartburg bei Eisenach, um Anregungen für seine Schlossbaupläne zu gewinnen.[12] Die das Land weithin überragende Bergfeste war im romantischen Stil der Zeit wiederaufgebaut worden. Der Festsaal, am Ort des alten Sängersaals, der den Mythos vom Sängerkrieg auf der Wartburg verherrlichte, war erst kurz vorher vollendet worden. Er wurde zum Vorbild des Festsaals in der vierten Etage auf Schloss Neuschwanstein.[13]

Auf der ersten, zum Besuch der Weltausstellung unternommenen, von insgesamt drei Frankreich-Reisen war Ludwig II. von Kaiser Napoleon III. am 22. Juli 1867 persönlich empfangen worden, eine politisch motivierte Bevorzugung vor anderen Gästen seines Ranges. Der Kaiser begleitete Ludwig zur Weltausstellung und zu vier Opernaufführungen in der Grand Opéra.[14] Der Rundgang Ludwigs auf dem Gelände der Weltausstellung dauerte, wie Ludwig Cosima von Bülow schrieb, mehr als sechs Stunden.[15]

Ein wichtiger Teil von Ludwigs erstem Frankreichbesuch war die Besichtigung des Schlosses Pierrefonds, nahe Compiègne, wozu ihn Napoleon eingeladen hatte und begleitete. Die Besichtigung des Schlosses inspirierte seine eigenen Bau- und Einrichtungsprogramme.

Eine zweite Frankreichreise unternahm Ludwig vom 21. bis 28. August 1874 bei Gelegenheit seines 29. Geburtstags unter dem Pseudonym eines Grafen von Berg. In Paris wurde er vom deutschen Botschafter, dem ehemaligen bayerischen Minister Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, als Gast aufgenommen. Bei diesem Aufenthalt in Paris gelang ihm der Besuch von Versailles, wo für ihn eigens die Fontänen und Wasserspiele im Barockgarten angestellt wurden. Wegen der hohen Kosten allein für die Inbetriebnahme der Brunnen – von 50.000 Francs war die Rede – hat dies einigen Ärger verursacht.[16] Ludwig verbrachte zwei Tage in Versailles, feierte dort seinen 29. Geburtstag, besuchte danach Fontainebleau sowie in Paris den Louvre. Das Schloss Versailles wurde zum Modell für Herrenchiemsee.

Die dritte und letzte Reise nach Frankreich führte Ludwig an seinem 30. Geburtstag vom 24. bis 27. August 1875, diesmal unter strengster Geheimhaltung, in Begleitung des Grafen Holnstein und des Generaldirektionsrats der bayerischen Eisenbahnen, Schamberger, nach Reims. Dort ging er incognito in der Stadt spazieren, besichtigte die Kathedrale Notre Dame, den ehemaligen Krönungssaal der französischen Könige und die Kirche Saint-Rémi. Die Überzeugung, dass ihn in der Stadt niemand kannte, trug zur Beruhigung seiner sozialen Ängste bei. Als er indessen bemerkte, dass er doch erkannt wurde, entschied er sich, abzureisen und nach Hohenschwangau zurückzukehren.[17]

Nostalgische Schlösser im historistischen Stil der neoabsolutistischen Epoche

Der historistische, die großen Stilperioden deutscher Vergangenheit (Romanik, Gotik, Barock, Rokoko und Klassizismus) zitierende Stil Ludwigs II., der bis heute viele Kritiker findet, ist nicht seine Erfindung. Dieser – mit den Worten Hojers[18] – pompöse Stil der restaurativen Periode des 19. Jahrhunderts muss aus dem Geist seiner Zeit verstanden werden. Die von Metternich mit und nach dem Wiener Kongress wiederbelebten Fürstenträume von absoluter Macht verbanden sich mit einer Rückwendung des Geschmacks und des Stilempfindens besonders auf die glanzvolle Epoche Ludwigs XIV. – und sein Prunkschloss Versailles. Diese weltfremde Sichtweise verfolgte Ludwig II. ein Leben lang mit Inbrunst.

Die traditionellen Kunst- und Architekturschulen jener Zeit sahen ihre Aufgabe in der Wiederbelebung großer Werke und repräsentativer Stile vergangener Epochen und nicht in einer schöpferischen Gestaltung von gegenwärtigem Lebensgefühl und Zukunftsperspektiven.[19] Auch wenn sich nach der Revolution von 1830 in Frankreich und in den deutschen Ländern nach der Meinung von Claude-Henri de Saint-Simon das bürgerliche Zeitalter ankündigte, auch wenn sich damals bei Teilen des Bürgertums und der Intelligenz Aufbruchstimmung bemerkbar machte, die nostalgische Wiederbelebung verklärter Vergangenheit absolutistischer Herrscher, unterstützt von der herrschenden Schicht der Fürsten und des hohen Beamtentums, sollte noch lange währen. Der letzte, von der Idee der «monarchischen Selbstregierung» zutiefst überzeugte deutsche Kaiser Wilhelm II. hat diesen antiquierten Geist erst mit der Katastrophe des Weltkriegs 1918 zu Grabe getragen.

Wie Hojer überzeugend darstellt, war der Bau majestätischer Schlossburgen und pompöser Schlösser in den Residenzstätten im mittleren und letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zur fürstlichen Mode geworden: «Allerorten wurde eine Welt des schönen Scheins errichtet.» Zweck dieser Bauten war nicht mehr – wie noch im Barock und Rokoko – die Schaffung repräsentativer Wohnungen oder die majestätische Präsenz vor dem Volk: In den Königsschlössern und Burgen dieser Zeit ist


«das Königsmärchen einmal sichtbar, ja greifbar geworden. … Vielmehr sollte in einer Zeit der Schattenmonarchen dem Königtum von Gottes Gnaden noch einmal ein Denkmal gesetzt werden. … doch als Kunstwerke sind sie nicht nur ein bayerisches, sondern ein europäisches Phänomen.»[20]



Anders als zu Zeiten des Absolutismus, als die Schlösser Orte herrscherlicher Repräsentation und zugleich der Kommunikation mit dem Adel und der hohen Beamtenschaft waren, hat Ludwig seine Schlösser beinahe allen verschlossen, oder wenigstens glaubte er, es zu können. Zugänglich nur für ausgewählte Freunde, Gäste und Favoriten, sollten sie majestätische Inszenierungen seiner Fiktionen bleiben. Hier sollte sich die unangefochtene Gegenwelt manifestieren, «fern der verhaßten Erdenwelt, die mich von je empört hat, von der ich stets mich abgestoßen fühlte»,[21] und vor allem fern der «guten Gesellschaft», die Ludwig beinahe um jeden Preis mied.

Begreift man die Bauleidenschaft Ludwigs II. aus den Quellen seiner Persönlichkeit und im Kontext seiner Zeit, so wird deutlich, dass sie keineswegs Ausdruck von Geistesgestörtheit ist. Nicht alles, vor allem nicht die Inspiration an Richard Wagners Musikdramen und den Bühnenbildern ihrer Aufführungen lässt sich aus dem zeitgemäßen Wunsche ableiten, in der Architektur jene absolutistische Machtentfaltung zu kompensieren, die dem König im Politischen versagt blieb.[22] In der restaurativen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbauten regierende Fürsten in Deutschland gleich an mehreren Stellen Burgschlösser, die Neuschwanstein (Abb. 50) auf verblüffende Weise ähneln. Markante Beispiele dafür sind die Burg Lichtenstein der Herzöge von Württemberg-Urach (Abb. 51), die auf den gleichnamigen Roman des Märchendichters Hauff 1840/41 zurückgeht. Diese auf einem steilen Felsen hoch über dem Echaztal gelegene fürstliche Ritterburg ist ein Paradebeispiel für romantische Fiktionen in der Schlossarchitektur jener Zeit.[23] Markante Beispiele sind auch das Schloss Hohenzollern in Schwaben (Abb. 52) und das Schloss Stolzenfels am Rhein (Abb. 53).
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50 Schloss Neuschwanstein
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51 Schloss Lichtenstein

Auch bei Architekten und Künstlern gibt es Überschneidungen zu anderen, Ähnlich gelagerten Bauvorhaben der Zeit: So war der in Neuschwanstein tätige Architekt Julius Hofmann bereits am habsburgischen Schloss Miramare beteiligt gewesen, und auch der Maler Wilhelm Hauschild, der schon für den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. gearbeitet hatte, malte im Bayerischen Nationalmuseum und für König Ludwig II. in den Schlössern Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein.
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52 Burg Hohenzollern

Dieses historische Umfeld neoabsolutistisch-romantischer Schlossbauten und sein pompöser Stil prägten die Schlösser Ludwigs II. Dieses großartige Bauprogramm ist keineswegs nur Kulisse seiner Traumwelt,[24] auch nicht vornehmlich «ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund» (Richard Wagner)[25] oder gar Machwerk einer absonderlichen Gedankenwelt. Es gestaltete die nostalgische Fiktion eines absoluten Königtums, die Ludwig II. mit vielen deutschsprachigen Herrschern seiner Zeit teilte.

Ludwig hat sich vor dem Bau und der Einrichtung seiner Schlösser nicht nur bei bedeutenden Vorbildern umgesehen, er hat auch in großem Umfang die einschlägige Literatur konsultiert. Seine Zusammenarbeit mit Architekten, Bildhauern, Malern und Kunsthandwerkern erstreckte sich in der Regel bis ins kleinste Detail der Ausführung. Er hat seine Bauten persönlich mitgestaltet. Das sichtbare Streben nach Vollkommenheit – angefangen von der Wahl der Bauplätze in großartiger Landschaft, der Architektur, der verwendeten Materialien, der Farbe und der Bildwirkung bis hin zur Gestaltung der Auffahrten und der Parks – lassen eine hohe Gestaltungskunst des Königs erkennen. Nichts ist technisch unmodern, dürftig, von – im Verständnis der Zeit – schlechtem Geschmack, und nichts war billig.
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53 Schloss Stolzenfels

Herrenchiemsee

1871 hatten württembergische Holzhändler die Herreninsel im Chiemsee mit der Absicht erworben, sie abzuholzen. Eine Bittschrift Chiemgauer Bürger veranlasste den König, die Herreninsel am 26. September 1873 zu kaufen. Auf dieser Insel hatte Bayerns Herzog Tassilo III. bereits 765 ein Benediktinerkloster gegründet, das der Erzbischof von Salzburg 1130 in ein Augustinerchorherrenstift verwandelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg dienten die Klostergebäude als Tagungsstätte für den Verfassungskonvent der Bundesrepublik Deutschland.

Nach dem Besuch von Versailles hatte Ludwig II. die Absicht, seinerseits ein Prunkschloss nach diesem Vorbild zu bauen. Er begann diese Idee bereits bei der Planung von Linderhof umzusetzen, dem er den Decknamen «Meicost-Ettal» verliehen hatte (ein Anagramm von «L’état c’est moi», der berühmten absolutistischen Formel Ludwigs XIV.). Mit dem Kauf der Herreninsel änderte er seine Pläne, denn dies schien der geeignetere Ort für einen großen Prachtbau zu sein (Abb. 54). Am 21. Mai 1878 wurde der Grundstein für Schloss Herrenchiemsee gelegt. Die Bauzeit sollte 16 Jahre betragen und die Baukosten wurden auf 6,5 Millionen Gulden geschätzt. Die größte Aufmerksamkeit verwandte Ludwig auf die Spiegelgalerie und das Paradeschlafzimmer, das im Hofzeremoniell der absolutistischen Monarchie eine zentrale Funktion einnahm.[26] Ludwig galt dieser Raum als sakrosankt. Er sollte von ihm nie benutzt werden.
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54 Neues Schloss Herrenchiemsee, Westfassade, aufgenommen um 1887

Wie bereits in Linderhof, so ließ Ludwig auch in Herrenchiemsee einen Speisetisch einrichten, der im darunterliegenden Geschoss fertig gedeckt und mittels einer Hebebühne hochgefahren werden konnte. Er ließ außerdem ein großes Hallenbad installieren. Ein Optimum an Pracht und Prunk ist die Spiegelgalerie mit einer Länge von 98 Metern. Sie kann durch Lüster und Kandelaber mit 1848 Kerzen erleuchtet werden. Ludwig besuchte am 29. September 1881 zum ersten Mal die Baustelle und konnte bereits den Rohbau des Haupttraktes besichtigen. Im September 1884 ordnete er für seinen Besuch eine Illumination der Insel an, wozu Dampfmaschinen den Strom für zahlreiche Scheinwerfer und bunte Lichtkaskaden erzeugten. Vom 7. bis zum 16. September 1885 wohnte er zum einzigen Mal in dem halbfertigen Schloss.[27]

Bald danach mussten die Bauarbeiten eingestellt werden. Der Bauleiter und Architekt Julius Hofmann schrieb am 23. September 1885:


«Ich stehe ganz verloren da, die Kgl. Cabinettscassa gibt mir gar kein Geld und das Kgl. Hof-Sekretariat kann mir keine Ausgabe bewilligen. Es thut einem das Herz wehe, wenn man so gut organisierte Werkstätten mit den tüchtigsten Arbeitern, welche man jahrelang gesammelt, sieht und denken soll, daß alles, was so viel Mühe gekostet hat, soll nicht mehr erhalten bleiben. … Sich berufen zu fühlen, die großartigsten und idealsten Werke der Gegenwart zu errichten, begeistert zur doppelten Willens- und Tatkraft, muß man vor solch unüberwindlichen Schwierigkeiten, von keiner Seite angehört, der wahnsinnigen Verzweiflung verfallen.»[28]



Mit der Bausucht gerät der König in die Krise und wird in die Katastrophe gesteuert

Im Gutachten Bernhard von Guddens heißt es:


«Das Bauen sei die einzige Lebensfreude seiner Majestät, aber die Bauten gerade waren der Ruin der königlichen Finanzen und der Grund der Beschleunigung des Einbruches der Katastrophe … Seine Majestät muß bauen, und in einer Weise, die ebenfalls wieder den Verfall der geistigen Kräfte nur zu deutlich zu Tage treten läßt, werden Versuche gemacht, das Geld dazu, gehe es, wie es gehe, herbeizuschaffen.»[29]



Danach werden mehrere Beispiele für teilweise verzweifelte Maßnahmen aufgeführt, die der Geldbeschaffung dienen sollten.[30] Obwohl kein Geld vorhanden gewesen sei, gingen die Aufträge, «als wenn die Mittel in ungemessener Fülle vorhanden wären, … bis in die allerletzte Zeit unverändert fort», heißt es im Gutachten.[31] Tatsächlich hat der König bis in die letzten Tage seines freien Lebens einzelne Baumaßnahmen mit seinen Bauleuten besprochen und kleinere Aufträge erteilt.

Dieses Verhalten des Königs, das den Gutachtern mit zur Begründung seiner Geisteskrankheit diente, bedarf der Erklärung. Zunächst ist festzuhalten, dass die hektischen und teilweise rechtswidrigen Aktivitäten vergeblicher Mittelbeschaffung erst in den letzten Lebensmonaten Ludwigs II. zu beobachten sind. Eine expansive Auftragsvergabe für Bau- und Einrichtungsmaßnahmen war trotz wachsender Verschuldung und schrumpfender Verfügbarkeit finanzieller Mittel bereits in den vorausgehenden Jahren erfolgt. Bis zum Frühjahr 1877 vor Baubeginn des Schlosses Herrenchiemsee war unter dem fähigen Kabinettssekretär Lorenz von Düfflipp keine wesentliche Verschuldung der Kabinettskasse vorhanden. Düfflipp hatte den ersten Bau- und Finanzierungsplan vom April 1876 für Herrenchiemsee noch vorgelegt, dann aber seinen Abschied genommen, weil Ludwig die vorgeschlagenen Einschränkungen seiner Ausgaben nicht akzeptieren wollte.[32] Nach Erhalt des Bankdarlehens in Höhe von 7,5 Millionen Mark im Jahr 1884 setzte der König entgegen seiner Zusage sein Bauprogramm uneingeschränkt fort. Im darauffolgenden Jahr, als sechs Millionen Mark neuer Schulden angefallen waren und etliche Gläubiger unruhig wurden, versuchte der König erstmals die rechtliche Grenzlinie der Zivilliste zu überschreiten. Er forderte den Finanzminister am 29. August 1885 auf, seine Finanzen zu regeln, damit seine begonnenen Bauten «eine angemessene Fortsetzung und Vollendung» finden[33] würden.

Bereits aus dieser absehbar auf eine finanzielle Krise zulaufenden Entwicklung wird deutlich, dass das Bauprogramm Ludwigs II. eine hohe persönliche Dynamik hatte, die sich mit wachsendem Risiko über den gegebenen finanziellen, politischen und moralischen Rahmen hinwegsetzte. Am 3. September 1885 schrieb der Finanzminister direkt an den König, dass es unmöglich sei, weitere Mittel zu beschaffen.[34] Er deutete das Risiko eines Konkurses der Kabinettskasse an und riet zu strengen Sparmaßnahmen. Über diesen Brief geriet der König nicht zur Einsicht, sondern in hellen Zorn.[35] Er erteilte dem Finanzminister einen Verweis, weil er es gewagt habe, sich direkt an den König zu wenden, und forderte seinen Rücktritt. Die Minister reagierten mit einer Rücktrittsdrohung des gesamten Kabinetts, um die Entlassung des Finanzministers zu verhindern und ihren mit dem Prinzen Luitpold ausgeheckten Plan des Entmündigungsverfahrens gegen Ludwig II. fortsetzen zu können (s. Kapitel 6). Sie legten dem König eine gründliche Analyse der finanziellen Probleme und Perspektiven seiner Kabinettskasse vor und rieten zur Einstellung der verschwenderischen Ausgaben, widrigenfalls der Konkurs drohe und selbst der Thron gefährdet sei.

Der König bezeichnete es als Majestätsbeleidigung, dass seine Minister die Entlassung eines Ministers zum Anlass nähmen, ihrerseits Entlassung zu verlangen. Da der König über keinen geeigneten Kabinettssekretär mehr verfügte, verzieh er dem Finanzminister Riedel und beließ die Regierung im Amt. Im Dezember 1885 forderte der König den Vorsitzenden Minister Lutz auf, sich über die kritische Lage der Kabinettskasse zu äußern. Dieser legte unter dem 6. Januar 1886 ein Schreiben an den Hofsekretär Klug vor.[36] Er nannte darin eine vom König gewünschte Summe von 20 Millionen Mark. Er teilte dem König mit, dass die Mittel bei Privaten nicht aufzubringen seien und «jeder Versuch, den Landtag zur Willigung irgendeiner Summe über den Betrag der Zivilliste hinaus zu bewegen, mit einer Niederlage enden [müsse], durch welche das Ansehen der Krone auf das schwerste geschädigt würde».[37] Beabsichtigt war damit, den Maßnahmen des Königs zur Geldbeschaffung einen Riegel vorzuschieben. Lutz ersuchte Ludwig erneut, die Baumaßnahmen «auf einige Zeit zu sistieren».[38] Am 28. Januar 1886 forderte der König seinen Flügeladjutanten Graf Dürckheim-Montmartin – widerrechtlich – auf, wenn es nicht gelänge, eine ausreichende Summe herbeizuschaffen, dann solle er ein Kontingent zustande bringen, das fest und treu zu ihm, dem König, stehe und «das rebellische Gerichtsgesindel»[39] (aus den Schlössern) hinauswerfe. «Ich verlasse mich darauf, dass Sie dies auf geschickte Art und unter der Hand zustande bringen.»[40] Im selben Schreiben erklärte der König:


«Wenn dies [die Beschlagnahme seiner Schlösser] nicht rechtzeitig verhindert wird, werde ich mich entweder sofort töten oder jedenfalls das verfluchte Land, in welchem so Schauderhaftes geschah, sofort und für immer verlassen.»[41]



Dürckheim-Montmartin legte dem König nahe, irgendwelche Gedanken an Machtmittel gegen eine gerichtliche Vollstreckung aufzugeben, da ihre Verwirklichung «die denkbar schwersten Folgen für die Allerhöchste Autorität und für die Allerhöchste Person Euer Majestät nach sich ziehen müsste».[42]

Der Brief des Königs an den Innenminister Feilitzsch vom 26. Januar 1886 verlangt noch einmal finanzielle Hilfe aus dem Staatshaushalt mit der Begründung:


«Seit der beklagenswerte Zustand in der Kabinettskasse herbeigeführt wurde und die Stockung bei meinen Bauten, an welchen mir so unendlich viel gelegen ist, eingetreten ist, ist mir die Hauptlebensfreude genommen, alles andere ist gegen diese verschwindend.»[43]



Die Blockade seiner «krankhaften Bauwut», wie der Historiker Hacker[44] es nennt, würde ihn, davon war Ludwig überzeugt, an den Rand seines Lebenswillens bringen. Der König wies darauf hin, dass unter der Regierung seines Großvaters, König Ludwigs I., 20 Millionen Mark aus den Überschüssen (des Staatshaushalts) für Baukosten verwendet werden konnten (was allerdings eine Staatskrise auslöste), und wünscht, das sei auch für ihn zu ermöglichen. Wiederum machte er im erwähnten Brief vom 26. Januar 1886 deutlich, dass er weiterbauen muss:


«Wäre nur … die Summe, welche zur Deckung der Rückstände erforderlich ist, zu erlangen und nicht die, welcher ich zum Weiterbauen so dringend bedarf, so würde mir hiermit nicht im geringsten gedient und geholfen sein. Ich fordere Sie daher nochmals dringend auf, alles aufzubieten, um zur Erfüllung meines sehnlichsten Wunsches beizutragen und widerstrebende Elemente zum Schweigen zu bringen.»[45]



Ludwig II. hatte versucht, den Innenminister Feilitzsch für eine Scheininventarisierung der im königlichen Privateigentum befindlichen Schlösser in den Inventarien der Zivilliste zu gewinnen, um die Beschlagnahmung zu verhindern. In seiner Antwort vom 19. Januar 1886[46] verwies der Minister auf ein Verzeichnis sämtlicher auf die Zivilliste übergehender Gebäude vom 1. Juli 1834. Es stehe den Kammern des Landtags jederzeit zur Einsicht offen. Wöbking kommentiert diesen Vorschlag des Königs als «quasi illegale Vollstreckungsvereitelung (richtig: als Versuch der Vollstreckungsvereitelung) im Sinne des §288 StGB», der aber auf den König nicht anwendbar war. Feilitzsch bezeichnete eine Mittelbeschaffung für weitere Baumaßnahmen «außerhalb der Sphäre der Möglichkeit».[47]

Durch die Überschuldung und die gerichtliche Sistierung der Kabinettskasse mit der Folge der Zahlungsunfähigkeit und der drohenden Einstellung der Bau- und Einrichtungsmaßnahmen und durch die Blockade seiner Post- und Fernmeldeverbindungen war der König in die Verzweiflungsphase seiner Bausucht geraten. Er unternahm unter großem inneren Druck, Unruhe und zunehmender Gereiztheit zahlreiche und immer fragwürdigere Versuche der Geldbeschaffung. Am 6. April 1886 wandte sich Ludwig – bereits ziemlich verzweifelt angesichts der leeren Kasse – mit der Bitte um Unterstützung an seinen alten Förderer Reichskanzler Bismarck. In seiner Antwort schlägt Bismarck vor, die Angelegenheit vor den Landtag zu bringen, was Ludwig bereitwillig aufnahm. Am 17. April erteilte er dem Gesamtstaatsministerium den Befehl:


«Es ist Mein Wille, daß zur Ordnung der Verhältnisse Meiner Kabinettskasse von Meiner Regierung noch dem gegenwärtig versammelten Landtage eine Vorlage gemacht und mit thunlichster Beschleunigung die hierauf bezüglichen Vorschläge Mir unterbreitet werden.»[48]



In dieser Zeit bemühte sich der König um Finanzmittel, wo immer sie ihm erreichbar schienen.[49] Einige Darlehensangebote wurden im Auftrag der Regierung verhindert. Die Annahme eines ausreichenden Angebots hätte die Schuldenkrise vorläufig beendet, aber die Schuldenlast für die königliche Familie, so auch für die kinderreichen luitpoldinischen Prinzen, steigen lassen.

Die robuste Verweigerungstaktik der Minister und der von Lutz befragten Abgeordneten, dem König in seiner Finanzkrise beizustehen, gab dem König Anlass zu heftigen Äußerungen. Er bezeichnete die Minister als Pack, Gesindel und Geschmeiß, sprach von schändlicher Aufführung der Kammern, von Beseitigung der Schlechten und der Hetzer, von der Auflösung der Kammern und von der Bearbeitung des Volkes, was im Gutachten als Mangel an «Berücksichtigung der Autorität der höchsten Beamten»[50] gegeißelt wird.

Es ist unmöglich, all diese Zeugenaussagen von Lakaien und Stallpersonal auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Böhm[51], Rall & Petzet[52] und andere verweisen in diesem Zusammenhang auf die Häufigkeit, mit der Ludwig II. von seinen Dienern belogen und betrogen wurde, und auf den Mangel an Unabhängigkeit. Viele dieser Zeugen waren aus guten Gründen beim König in Ungnade gefallen. Durch eine beträchtliche Zahl handschriftlicher Befehle des Königs, die er in der Regel auf DIN-A5-Bögen mit eingedrucktem Königswappen und nicht auf «Zetteln» niederschrieb, sind jedoch genügend verlässliche Informationen vorhanden, aus denen sich der Zustand des Königs in diesen Wochen annäherungsweise rekonstruieren lässt.

In einem Brief des Königs an Hesselschwerdt vom 11. Mai 1886 spiegelt sich nach Wöbkings Meinung die «wirre, irreale Gedankenwelt des Königs».[53] Auf die nicht nachvollziehbare Verkennung von Brieftexten des Königs als schizophrene Denkstörung durch den von Wöbking als Sachverständigen zugezogenen Dr. Harms[54] gehen wir an anderer Stelle ein. Das Schriftbild des zitierten Briefes weicht von der Mehrzahl der Schriftbilder aus vergangenen Jahren nur dadurch etwas ab, dass es etwas stärker nach rechts geneigt ist und die Zeilen ein wenig mehr ineinanderfließen. Dies und der voll verständliche Inhalt des Briefes, der an Telegrammstil anklingt, sind durch hohe Eile beim Schreiben und durch großen inneren Druck gekennzeichnet. Das inhaltlich ersichtliche Motiv sind Geldnot sowie der verzweifelte Wunsch des Königs, seine Bauten fortsetzen zu können. Ähnlich bringt es ein zweiter Brief (ohne Datum) an Hesselschwerdt zum Ausdruck:


«Nicht vielleicht nur, sondern bestimmt muß das Weiterbauen ermöglicht werden, es muß erzwungen werden. Du hast es ja selbst erst kürzlich eingesehen, daß mir die Lebensfreude nicht verdorben werden darf. – Der Grund zum beständigen Melancholischsein, Selbsttötungsgedanken müssen durch verschiedene Herbeiführung der Mittel genommen werden, wenn es noch so schwer geht. Sorge bestimmt dafür und erwäge in welcher Stimmung ich bin, es kann und darf nicht so bleiben.»[55]



Wir beschränken uns hier auf Zitate aus einer kleinen Auswahl eigenhändiger Briefe des Königs – einige weitere sind in Kapitel 6 genannt – aus den letzten Monaten vor der Katastrophe. Wöbking fasst die Berichte über die letzten Wochen des Königs diesmal adäquat zusammen:


«Der König, unfähig, realitätsbezogen zu reagieren, verfällt in größte Hektik, erteilt Anweisungen über Anweisungen …, die seinem Wunsch zum Weiterbauen entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen …»[56]



Dieses hier zutreffend geschilderte Verhalten, bei ungebrochener Vernunft und konsequenter Erledigung seiner administrativen Aufgaben, wachem Geist, war keine Psychose, keine Geisteskrankheit. Das realitäts- und rechtswidrige Verhalten des Königs – soweit die diesbezüglichen Aussagen einen glaubhaften Kern enthalten – war durch dessen absolutistische Fiktion und seine reale Stellung über dem Gesetz unterstützt. «… da Ich doch tun kann, was Mir beliebt», war seine Antwort an Dürckheim, der ihm die schwerwiegenden Folgerisiken eines rechtswidrigen Verhaltens vorgehalten hatte.[57]

Die Botschaft dieser Ereignisse ist, dass die Leidenschaft des Bauens majestätischer Schlösser und alles, was damit zusammenhängt, zum tragenden und treibenden Zentrum seiner Lebensdynamik geworden war.

Wie entsteht und wie verläuft eine nicht stoffgebundene Sucht?

Ludwig hatte von Kindheit an Lust am Bauen, von Jugend an Lust an großartigen Bauplänen und von der Thronbesteigung an Freude an majestätisch-pompösen Bauprogrammen entwickelt. Das Bauen und Gestalten seiner Schlösser und seiner romantischen Hütten wurde ihm immer mehr zum Lebensmittelpunkt. Seine Präsenz im königlichen Amt und in der «gemeinen» Welt wurde zur lästigen Pflicht. Viele seiner Aktivitäten und Unternehmungen, seine überaus umfangreiche Lektüre, seine Reisen und selbst seine Opern- und Theaterbesuche dienten der Gestaltung seiner Bauten. Planen, Bauen und Einrichten, Auswahl und Gestaltung der umgebenden Landschaft mit höchstem ästhetischem Anspruch waren ihm zur Passion geworden.

Im Laufe seines im Grunde einsamen Lebens ist Ludwig mehr und mehr von dieser Passion eingeholt worden. Er hat, wenn auch vorwiegend aus anderen Gründen, viele Beziehungen zu jener höfischen, bürgerlichen und politischen Welt, der er ursprünglich zugehörte, eingebüßt. Die Vereinsamung, unterstützt durch die soziale Phobie und die homosexuellen Bedürfnisse, hat wahrscheinlich ihrerseits die Abhängigkeit von seiner Passion des Bauens beschleunigt. In den letzten Jahren hat sie sein Leben so sehr beherrscht, dass ihr kaum noch andere Kräfte, etwa die herannahende finanzielle Katastrophe, Einhalt gebieten konnten. Dass Bauen und Leben für den König identisch waren, lässt eher süchtiges Erleben vermuten, meinte der Psychiater Johannes Kemper.[58] Der erzwungene Abbruch der Bautätigkeit hat den König mit Verzweiflung und mit Suizidgedanken erfüllt. Ludwig war im Zwang süchtigen Verhaltens verstrickt und abhängig geworden. Das schlägt sich in den Begriffen nieder, mit denen seine nichtpsychiatrischen Biographen das Phänomen seiner Bauwut zu beschreiben versuchten.[59]

Die Bausucht des Königs war nach unserem heutigen psychiatrischen Wissen eine «nicht stoffgebundene Sucht».[60] Die häufigsten Formen solcher Süchte sind das Glücksspiel – neuerdings auch das süchtige Spiel am Computer (Spielsucht) –, die Kaufsucht[61] (Konsummanie), die hetero- oder homosexuelle Erotik (Erotomanie), das pathologische Stehlen (Kleptomanie) und die pathologische Brandstiftung (Pyromanie).[62] Jede menschliche Passion kann zur Sucht entarten. Die Dynamik süchtigen Verhaltens, stoffgebunden oder nicht stoffgebunden, liegt im Bedürfnis nach Verminderung oder Unterdrückung von Unlust und Leid und der Erzeugung von möglichst unbegrenzter Lust und Befriedigung. Eine Sucht kann sich deshalb zu einem zentralen Motiv der Lebensgestaltung entwickeln, was in Dostojewskis Roman «Der Spieler» gerade für nicht stoffgebundene Sucht auf faszinierende Weise gezeigt wird. Mit der Ausführung der Suchthandlung treten Erleichterung und Lust ein. Dem folgen mehr oder weniger rasch wieder Unruhe und das Verlangen nach neuer Erregung und Lust. Die medizinischen Kriterien einer voll entwickelten Sucht – die letztlich Ausfluss des beschriebenen psychologischen Zirkels sind – bestehen im übermächtigen, mitunter bis zur Zwanghaftigkeit ansteigenden Wunsch, das Suchtmittel zu beschaffen und das süchtige Verhalten fortzusetzen. Im Verlaufe der Sucht kommt es durch Gewöhnung und zunehmende Toleranz zur Steigerung der Suchtmitteldosis bzw. der Ausbreitung oder Intensivierung des nicht stoffgebundenen Suchtverhaltens. Die entstehende Abhängigkeit äußert sich bei Unterbrechung der Sucht in Entzugssymptomen, die nach Stoffwirkung (z.B. Alkohol: Beschaffungsdrang, Schweißausbruch, Unruhe, Entzugsdelir, Heroin: extreme Erregbarkeit, Tremor, Schlaflosigkeit, Kreislaufkrise etc.) unterschiedlich sind und bei nicht stoffgebundener Sucht meist mit Unruhe, Gereiztheit, verminderter Impulskontrolle etc. einhergehen. Mit den Worten: «Ein Leben ohne das Suchtmittel Bauen ist nicht denkbar» beschreibt Kemper[63] dieses fortgeschrittene Stadium der Bausucht. Alle Süchte führen im Verlauf mit unterschiedlicher Zeitperspektive zu sozialen Folgen, etwa Entdifferenzierung von Beziehungen, Kontaktverarmung etc.

Der beschriebene psychologische Zirkel und mit ihm der oft langfristige Verlauf von nicht stoffgebundener Sucht lassen sich am Glücksspiel demonstrieren. Etwa ein bis drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands, überwiegend Männer, leiden derzeit an irgendeiner Form von Spielsucht.[64] Die Spielsucht hat ein Verlaufsmuster, das uns das Verständnis der naturgemäß seltenen Bausucht Ludwigs II. erleichtert.

Auf ein meist einige Jahre dauerndes Anfangsstadium, worin das Spielen auf die Freizeit beschränkt bleibt, folgt die Gewöhnungs- oder Verlustphase. Mit wachsenden Verlusten steigt die Intensität des Spiels. Höhere Einsätze erzwingen die Geldbeschaffung etwa durch Beleihen von Besitz oder durch Kredit von Angehörigen. Der Bezug zum realen Geldwert schwindet. Mit dem Fortschreiten der Verlustphase folgt schließlich die letzte, die Verzweiflungsphase, in der die Selbstkontrolle schwindet und eine Beendigung des Suchtverhaltens aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist.[65] Trotz zunehmender innerer Unruhe und erkennbarer Folgen wird weitergespielt, Geld um jeden Preis beschafft. Etwa die Hälfte der Spieler versucht in der Verzweiflungsphase, Geld auch durch kriminelle Handlungen zu beschaffen.[66]

In der Verzweiflungsphase der Sucht

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass Ludwig in den letzten Monaten vor seinem Tod wegen der erzwungenen Blockade seiner Mittel und Unterbrechung seiner Baumaßnahmen in eine solche Verzweiflungsphase mit Kontrollverlust geraten ist. In dieser Verzweiflungsphase hat er, wie am Glücksspiel beschrieben, alles getan, was er tun konnte, um Geld zu beschaffen.[67] Allerdings hatte die Regierung alle aussichtsreichen Quellen blockiert. Seine nicht verlässlich abzuschätzende Neigung, gesellschaftliche und gesetzliche Schranken zu überschreiten – die für den König strafrechtlich nicht sanktionsbewehrt waren –, entspricht einem typischen Verhalten Suchtkranker im letzten Stadium der Verzweiflungsphase. Bernhard von Gudden und seine Kollegen haben offensichtlich dieses Krankheitsbild noch nicht gekannt, auch wenn im Gutachten vom «süchtigen Bauen» gesprochen wird.

Die Symptome dieser letzten schweren Krise in Ludwigs Leben, der Verzweiflungsphase seiner Sucht, sind im Gutachten in die Diagnose von primärer Verrücktheit und Paranoia mit eingeflossen, obwohl sie nichts damit zu tun haben.

Das Verhalten des Königs nach seiner Festnahme und auf Schloss Berg bis zu seinem Tode scheint im Widerspruch zu unserer Annahme zu stehen. Tatsächlich reagierte der König trotz großer innerer Spannung ziemlich besonnen, emotional niedergeschlagen und pessimistisch, aber situationsgerecht und im Verhalten würdig und kontrolliert.

Dieser Umschlag aus einem Zustand hektischer Unruhe und verzweifelter Aktivitäten in besonnenes Verhalten ist wahrscheinlich von außen bewirkt worden: Die Festnahme brachte einen radikalen Entzug aller Möglichkeiten süchtigen Verhaltens, auch jeglicher Versuche der Geldbeschaffung und der Homoerotik mit sich. Die Folge war, was für nicht stoffgebundene Süchte durchaus charakteristisch ist, dass der König in totale Abstinenz versetzt wurde. Alle seine hektischen Aktivitäten waren blockiert. Damit war er in einen Zustand der Ernüchterung geraten – meist als psychisches Entzugssyndrom bezeichnet –, der emotional meist mit Depressivität und nicht selten mit Suizidwünschen, rational aber mit klarem Verstand einhergeht. Die negativen Folgen dieses radikalen Entzugs waren zweifellos durch den totalen Rangverlust – den Sturz vom Königsthron in die Position des unfreien, abhängigen psychiatrischen Patienten – und durch eine fatale Lebensperspektive gesteigert worden. Hier dürfte die Selbstmordhandlung des Königs, wenn sie stattgefunden hat, ihr zentrales Motiv gefunden haben.


5. KAPITEL
[image: image]

Die Beseitigung unerwünschter Herrscher[1]

Von der physischen Beseitigung zur psychiatrischen Internierung

Herrscher und andere herausragende Personen mit großer Macht, bedeutendem Einfluss oder enormem Vermögen waren von jeher Ziel von Beseitigungsversuchen. Die Mittel dazu haben sich im Laufe der Geschichte von der Auslöschung der körperlichen Existenz zu zivilisatorisch fortschrittlicheren Verfahren hin weiterentwickelt. Die «humaneren» Methoden verzichteten auf die Tötung ihrer Opfer und erlaubten ein Weiterleben mit erheblichen Einschränkungen, etwa Einkerkerung oder Verbannung. Die wechselvolle Geschichte der Beseitigung unerwünschter oder ungeeigneter Herrscher und die im Zusammenhang damit fortschreitende Rechtsentwicklung kann hier lediglich anhand einzelner beispielhafter Fälle behandelt werden, die bei der Planung des Verfahrens gegen Ludwig II. als Modell dienen konnten oder einer beispielhaften Erhellung der praktizierten rechtlichen und tatsächlichen Vorgehensweisen in den konstitutionellen Monarchien und Fürstenfamilien – auch des Hauses Wittelsbach – im 19. Jahrhundert dienen können. Verfahren der Entmachtung ungeeigneter oder unerwünschter Herrscher und der Korrektur anstößigen Verhaltens nicht regierender Mitglieder von Fürstenhäusern waren in den europäischen Monarchien der Neuzeit keine Seltenheit.

Vom 19. Jahrhundert an hat die junge medizinische Disziplin Psychiatrie in mehreren europäischen Staaten dazu beigetragen, die noch in der Französischen Revolution gängige populistische Verurteilung und nachfolgende Hinrichtung unerwünschter gekrönter Häupter durch humanere Absetzungsverfahren mit dem Nachweis von «Regierungsunfähigkeit» abzulösen.[2] Die psychiatrische Expertise ermöglichte eine «objektive» Feststellung von Geisteskrankheit oder Geistesschwäche als mögliche Ursache von Regierungsunfähigkeit und damit eine Begründung und Legitimierung des Regierungsentzugs. Sie enthob die Herren des Absetzungsverfahrens der problematischen Verantwortung, die Regierungsunfähigkeit des eigenen Herrschers selbst feststellen zu müssen. Gleichzeitig wurden in den konstitutionellen Monarchien Verfassungen entwickelt, die für den Fall der Regierungsunfähigkeit von Herrschern rechtliche Regelungen des Machtentzugs vorsahen. Der zweite Schritt, den die Psychiatrie im Verfahren der Entmachtung unerwünschter Personen anbieten konnte, war die Internierung in geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen. Das ermöglichte den Verzicht auf inzwischen als inhuman empfundene Methoden physischer Beseitigung eines immer noch als Risiko erneuten Machtwechsels empfundenen entmachteten Herrschers.

In mehreren Verfassungen deutscher Monarchien des 19. Jahrhunderts, so auch in der bayerischen von 1818, war für den Fall der Regierungsunfähigkeit des Monarchen entweder eine Stellvertretung – wie im Fall des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen oder des Großherzogs Leopold von Baden tatsächlich praktiziert – oder die Einsetzung eines Regenten (Reichsverwesung[3]) vorgesehen (s. Kapitel 6). Jegliche Einschränkung der Regierungsfähigkeit hatte der verfassungsrechtliche Experte des Prinzen Luitpold und der bayerischen Regierung Lutz, Max von Seydel, als körperliches oder geistiges Außerstandesein[4] zu regieren definiert. Zu den häufigsten Gründen von Regierungsunfähigkeit zählten Geistesschwäche oder Geisteskrankheit. Die Ausfüllung dieses Kriteriums durch ein unabhängiges Expertenurteil konnte die Psychiatrie anbieten.[5]

Mit der geschlossenen psychiatrischen Internierung, die sich an die Entmachtung anschloss, wurde der entmachteten Person nicht nur die Freiheit, sondern in der Regel auch jedwede Öffentlichkeit entzogen. Auf diese Weise war der abgesetzte Herrscher auch der Sichtbarkeit, als Symbol, oder der Verfügbarkeit als Rechtfertigung für Aufstände oder Staatsstreiche zum Zweck seiner Wiedereinsetzung in die Macht entzogen.

Der Humanitätsgewinn, den die damalige Psychiatrie in das Vorgehen gegen unerwünschte Herrscher einbringen konnte, war begrenzt. Ohne hinreichendes Verständnis der Ursachen psychischer Erkrankungen, ohne wirksame Therapie wurden psychisch Kranke in geschlossenen Asylen, streng abgeschieden von der äußeren Welt, mitunter lebenslang interniert (s. Kapitel 7). Erst mit der Entwicklung der Psychiatrie zu einer weitgehend wissenschaftlich begründeten und therapeutisch erfolgreichen medizinischen Disziplin ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, erst mit der Ablösung der absolutistischen Herrscher von Gottes Gnaden, erst mit der Einführung eines Grundrechtsschutzes für alle Bürger durch Verfassungs- und Rechtsnormen in demokratischen Staaten konnten tatsächlich humanitäre Methoden der Absetzung unfähiger Herrscher entwickelt werden.

Dieser historische Prozess verlief jedoch keineswegs in allen Staaten synchron. Der Nachzügler unter den europäischen Staaten ist Russland, worauf wir am Ende dieses Kapitels zurückkommen werden.

Das Königreich Bayern hat den zivilisatorischen Weg der Verrechtlichung und Humanisierung mit Blick auf einige nachstehend referierte Vorbilder vollzogen. Wie sehr das Urteil der psychiatrischen Gutachter über Ludwig II., «geisteskrank und regierungsunfähig», das Vorgehen der Regierung noch aus einem weiteren Grund als humanen Akt darzustellen half, weist das Zitat aus der Verteidigungsrede des Ministers Lutz vor dem bayerischen Landtags aus:


«Ich will nicht davon reden, daß der Psychiater uns wiederholt und wiederholt gesagt hat, nach seiner Meinung sei der Weg der Bestellung einer Regentschaft auf Grund … einer geistigen Erkrankung der humanste, weil dann eine Reihe von Dingen Seiner Majestät nicht zugerechnet werden können, die außerdem doch nicht verschwiegen geblieben wären und Seiner Majestät wenigstens in der Geschichte sicherlich zugeschrieben worden wären.»[6]



Diese Äußerung des verantwortlichen Ministers und gleichartige, noch deutlicher formulierte Äußerungen des Hauptgutachters Bernhard von Gudden[7] und anderer Zeitzeugen lassen an den homoerotischen Missbrauch von an den Hof abkommandierten Reitersoldaten denken (s. Kapitel 1: «Homoerotik wird zur Passion»). Der überlebende Gutachter Hubert von Grashey, der am 13. Juni 1886 den Ablauf der Katastrophe zwar nicht beobachtet, aber auf gleiche Weise geschildert hatte, wie sie später von Wöbking[8] dargestellt wurde, hat selbst die Tötung Guddens durch den König zum Anlass einer analogen Deutung genommen: «… so könne nur ein Geisteskranker oder ein Verbrecher handeln.»[9]

Damit wird deutlich, dass der Herr des Verfahrens, Prinz Luitpold, und mit ihm die gegen den König handelnde Regierung die Diagnose einer Geisteskrankheit zugleich als fehlende Schuld- oder Zurechnungsfähigkeit Ludwigs interpretierten und damit eine mitleidvolle Absolution über sein terminales Handeln ausbreiten konnten. So haben sie das Ansehen des Königshauses geschützt und wesentliche historische Fakten dem Vergessen anheimgegeben.

Historische Beispiele von König Wenzel «dem Faulen» bis zu den Opfern Stalins

In der Geschichte der europäischen Fürstenhäuser war, wie eingangs angesprochen, die Absetzung von Herrschern und anderen herausragenden Personen keine Seltenheit. Ohne auf die vielfältigen Motive solcher Taten einzugehen, lässt sich mit Schubert feststellen, dass im Hochmittelalter in der an Königsmorden reichsten europäischen Region – Skandinavien – nur die wenigsten Herrscher das Glück gehabt hätten, im Bett zu sterben.[10] In England ragte König Heinrich VIII. durch die Zahl seiner Morde an abgelegten Königinnen, bedeutenden weltlichen Adeligen und Kirchenfürsten aus dem Durchschnitt heraus[11] Seine beiden Töchter, Maria Tudor («Bloody Mary») und Elisabeth I., setzten seine Tradition mit abnehmender Opferzahl fort.[12] Aber auch Schottland, Frankreich, Spanien und das Deutsche Reich wiesen eine beträchtliche Zahl von Königs-, Fürsten- oder Prinzenmorden auf, die meist von «Untertanen» ausgeführt wurden. Einige dieser historischen Taten dienten den großen Dramatikern, vor allem William Shakespeare und Friedrich Schiller, als Vorlage ihrer Tragödien.

Naturgemäß war die Beseitigung von Herrschern nicht auf die europäische Kultur beschränkt. Sie spielte in ziemlich allen großen Dynastien der Geschichte, etwa bei den Pharaonen und den Kaisern Chinas, aber auch bei den Mogulkaisern Indiens, die häufig vom eigenen Sohn beseitigt wurden, eine bedeutsame Rolle. Motivation und Radikalität des Königs- oder Fürstenmordes sind nicht alleine Resultat von Neid, Macht- oder Rachsucht von Nebenbuhlern, minder privilegierten oder gedungenen Untertanen, sondern auch Folge der totalitären, gottähnlichen, über Gesetz und Ordnung stehenden und mitunter auf keine andere Weise zu begrenzenden Macht der (absolutistischen) Herrscher oder Diktatoren.

Ein Vorläufer humaner, die Grundrechte auch des Herrschers schonender Verfahren zur Wahl und Abwahl wurde im Hochmittelalter eingeführt: Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das immer ein Wahlkönigtum war, hatte sich unter dem Einfluss römischen und kirchlichen Rechts frühzeitig ein Rechtsbewusstsein für die Herrschernachfolge entwickelt. Mit der Goldenen Bulle (1356), dem «Grundgesetz des Alten Reichs»,[13] beschlossen auf den Hoftagen in Nürnberg und Metz unter Kaiser Karl IV., wurden die Rechte der Kurfürsten definiert und die Königswahl und -abwahl unter dem Vorsitz des Bischofs von Mainz als Mehrheitswahl geregelt.[14]

Im Jahr 1400 wurde dann der deutsche König Wenzel IV., «der Faule», König von Böhmen,[15] der als schwerer und erregbarer Alkoholiker seine Regierungsgeschäfte vernachlässigt hatte, durch Mehrheitsurteil der Kurfürsten zum Verzicht auf die deutsche Krone gezwungen. Eine Tötung wurde nicht angestrebt. Ein anderes, formal weniger begründetes Verfahren praktizierten ungarische Barone 1401. Sie nahmen ihren unbeliebten König Sigismund, der ebenfalls ein Sohn Kaiser Karls IV. war, gefangen, gaben ihn aber nach viereinhalb Monaten wieder frei. Sigismund, seit 1410 römischdeutscher König und von 1433 bis 1437 deutscher Kaiser, hat 1414 das Konzil von Konstanz angeregt, dem tschechischen Reformator Jan Hus freies Geleit versprochen und ihn dennoch als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen.[16]

Eine allgemeinrechtliche Sanktion wurde 1488 gegen Kaiser Maximilian I. wegen hoher Verschuldung verhängt. Die Bürger zu Brügge nahmen den überschuldeten Kaiser, wahrscheinlich widerrechtlich, in «Schuldhaft».

[image: Image]

55 König Georg III. von England
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56 Zarin Elisabeth I. von Russland

Die frühe Überwindung der Suprematie des Monarchen über die Volksvertretung in England ermöglichte bereits 1777 ein geregeltes Verfahren der Absetzung König Georgs III. (1738–1820) (Abb. 55) wegen Geisteskrankheit. Das Parlament beauftragte den Arzt Sir Francis Willis (1718–1807) mit der psychiatrischen Begutachtung des Königs. Georg wurde als geisteskrank und regierungsunfähig abgesetzt, in einem abgelegenen Palast interniert und ärztlich behandelt. Die Therapie bestand in einer Art gewaltsamer Disziplinierung und schrittweiser Wiedergewährung von Freiheit des anfangs schwer erregten und sich selbst völlig vernachlässigenden Königs unter Leitung des Arztes.[17] Tatsächlich beruhigte sich Georg nach einiger Zeit wieder und konnte auf den Thron zurückkehren.[18]

Das niedrigste zivilisatorische Niveau bei der Beseitigung unerwünschter Mitglieder von Herrscherhäusern wiesen im 18. und 19. Jahrhundert russische Zaren- und Adelsfamilien auf. Unerwünschte Zaren und Zarinnen oder ihre präsumptiven Thronfolger wurden zuweilen mit ihren ganzen Familien in einsame, abgeschiedene Festungen in Sibirien verbannt.[19] Prinzessin Elisabeth Petrowna (1709–1762) (Abb. 56), Tochter Peters des Großen, hatte vor ihrer Lieblingsikone gelobt, wenn sie dereinst Zarin würde, solle niemand durch ihren Befehl sterben. Dennoch stellte sie ihre Vorgängerin, Anna Leopoldowna, und deren braunschweigischen Gemahl samt den beiden Kindern, Iwan und Katharina Antonowna, zunächst unter Arrest im Sommerpalast. Die Minister der gestürzten Regentin ließ sie zum Tode verurteilen, verwandelte aber die Urteile in Verbannung nach Sibirien. Auf Rat des Königs Friedrich II. von Preußen schickte sie ihre Vorgängerin mit Familie, um sie verlässlich auszuschalten, in eine einsame Festung nördlich von Archangelsk. Den kleinen Sohn Iwan des abgesetzten Zarenpaars, den Friedrich in einem Brief an die Kaiserin als künftiges Risiko eines Aufstands gegen ihre Macht bezeichnet hatte, trennte sie von der Familie und setzte ihn unter Isolationshaft. Der Junge wuchs ohne Familie, ohne Gespielen und ohne Ausbildung auf, bis ihn Zarin Elisabeth nach Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 1756 zur besseren Beaufsichtigung in die Festung Schlüsselburg nahe St. Petersburg überstellen ließ.[20] Dort lebte Iwan, streng abgeriegelt, von Soldaten bewacht, unter elenden Verhältnissen unter dem Namen «Gefangener Nr. 1».

Friedrich II. hatte Elisabeth mit Krieg und der Entführung Iwans gedroht, falls sie gegen ihn in den Siebenjährigen Krieg einträte. Als der Zarewitsch Iwan nach einer Auseinandersetzung mit den Wächtern, die ihn quälten, sich als kaiserlicher Prinz von Russland bezeichnete, wurde er als geisteskrank ausgegeben. Den Wärtern wurde befohlen, ihn an die Kette zu legen und zu schlagen, bis er wieder Ordnung halte.

Am 5. Januar 1762 starb Elisabeth. Ihrem Testament zufolge bestieg Peter III. den Thron (Abb. 57). Der russische Psychiater Professor R.J. Kowalewskij[21] beschrieb unter dem Titel «Wahnsinnige Herrscher als Führer der Völker» mit beschränkter Genauigkeit nicht nur das Ende Ludwigs II. von Bayern, sondern auch das Ende der Zaren Peter III. (1728–1762) und Paul I. (1754–1801) «nach bisher unveröffentlichten, glaubwürdigen Berichten ihrer Zeitgenossen».[22] Kowalewskij glaubte


«den Beweis geliefert [zu haben], dass Russland von Geisteskranken beherrscht wurde, von denen man sich nur durch Mord befreien zu können glaubte und die dann auch von ihrer nächsten Umgebung umgebracht wurden.»[23]
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57 Zar Peter III. von Russland, um 1760

Peter III. war ein Verehrer Friedrichs II. und ein von westlich aufklärerischen Ideen erfüllter Monarch. Er schloss am 5. Mai 1762 trotz der territorialen und Machterfolge Russlands im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 den Separatfrieden mit Preußen unter Verzicht auf russische Eroberungen – ein schweres Ärgernis für russische Nationalisten und Militärs. Seine ersten vorsichtigen Reformschritte mobilisierten den Widerstand des Adels.

Peter wurde durch einen Staatsstreich zugunsten seiner Frau, Katharina II., abgesetzt, unter Hausarrest gestellt und sechs Monate nach seiner Thronbesteigung bei einem inszenierten Handgemenge getötet. Um sich nach Peters Tod gegen einen Umsturz – mit Iwan als neuem Zaren – abzusichern, suchte die Zarin den inhaftierten Iwan auf und behauptete, sie habe einen bedauernswerten Halbidioten vorgefunden. Katharina befahl seinen Bewachern, ihn bei einem Befreiungsversuch zu töten und auf keinen Fall lebend in andere Hände zu geben. Bei einem grotesken Befreiungsversuch durch einen verschuldeten Offizier mit ein paar Kameraden im Sommer 1764 wurde Iwan befehlsgemäß durch seine Wärter getötet.

Ein Schicksal, das – abgesehen von den präzivilisatorischen Handlungsmustern der russischen Herrscherfamilien – mehr noch als das Ende Peters III. Ähnlichkeiten mit jenem König Ludwigs II. von Bayern aufweist, erfuhr Paul I. Petrowitz (1754–1801) (Abb. 58), der nach dem Tod Katharinas II. 1796 den Zarenthron bestieg (1797). Paul I. hatte sich wegen seiner Reform- und Friedenspolitik mit Abschaffung der Wehrpflicht, Besteuerung des Adels und

Verminderung der Leibeigenschaft, aber auch wegen der Einführung der Erblichkeit des Zarenthrons ein Heer von Feinden geschaffen. Nach zahlreichen Morddrohungen und einem knapp misslungenen Staatsstreich legte er sich im Michaelsschloss in St. Petersburg eine festungsähnlich gesicherte Residenz zu. Seine Gegner warfen ihm, was dem Schicksal Ludwigs II. nicht unähnlich ist, Verfolgungswahn vor. In seiner Biographie des Zaren schreibt Zubow, die Mörder hätten es unternommen, Paul «als wahnsinnig zu bezeichnen, um in den Augen der Zeitgenossen und vor der Nachwelt bestehen zu können».[24]
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58 Paul I. von Russland, um 1780

Tatsächlich scheint Paul niemals geisteskrank, vielmehr eine politisch modern denkende Persönlichkeit gewesen zu sein. Zubow charakterisiert ihn mit den Worten:


«… heterogenes Gemisch von Edelmut, Güte, hoher geistiger und künstlerischer Kultur sowie staatsmännischem Verstand [, aber] mit grotesken Erscheinungen von Willkür, Grausamkeit und bis ins Närrische gesteigertem Hochmut.»[25]



Paul hatte seit seinen Jugendjahren die absolutistischen Herrscher, Peter den Großen und Heinrich IV. von Frankreich, bewundert, Ähnlich wie Ludwig II. den Sonnenkönig. Er selbst sei ein empfindsamer, aber argwöhnischer Junge gewesen, der zu exaltierten Gesten und Beziehungen neigte.

Die Schilderungen seines Verhaltens und seiner Persönlichkeit vermitteln den Eindruck eines zu Hochmut und extremer Selbstüberschätzung neigenden, narzisstischen Herrschers mit sadistischen Zügen. Paul behandelte seine Untergebenen nicht selten erniedrigend, wenn nicht grausam. Er forderte auch von seinen Angehörigen groteske Unterwerfungsgesten. Nicht hinreichend unterwürfig empfundene Personen hat er mitunter durch Verbannung vom Platz weg nach Sibirien hart bestraft. Am 25. März 1801 wurde Paul mit Wissen seines Sohnes Alexander in einem Staatsstreich von Gardeoffizieren abgesetzt und getötet.

Wenn man Verfolgung und Holocaust im nationalsozialistischen Deutschland trotz furchtbarer Menschenverachtung und kaum vorstellbarer Grausamkeit in diesen thematischen Zusammenhang nicht einfügen kann, so ragt doch ein anderer, der russischen Tradition verhafteter Exzess, die stalinistischen Säuberungswellen[26] in der Sowjetunion, in unser Thema der Beseitigung einflussreicher Führungsgestalten und ihrer vermuteten Sympathisanten in unsere jüngste Vergangenheit herein. Die erste Welle stalinistischer Schauprozesse nach der Niederlage Trotzkis im Kampf um die Nachfolge Lenins begann 1936. Die alte Führungsgeneration der Bolschewiki und einige prominente europäische Emigranten wurden als mögliche Nebenbuhler Stalins meist ohne jeglichen Realitätsgehalt «beispielloser Verbrechen» bezichtigt, gefoltert, zu grotesken Geständnissen bewegt, zum Tode verurteilt und exekutiert. Die zweite «Säuberungswelle», im Januar 1937, und die dritte und letzte, im März 1938, richteten sich wiederum gegen Anführer der Revolution und des Bürgerkriegs, darunter einige der engsten Gefährten Lenins, aber auch gegen jüdische Ärzte, Wissenschaftler und Künstler. Wiederum wurden die Angeklagten, die in Schauprozessen nach Folterung frei erfundene Verbrechen gestanden, rasch danach erschossen.[27] Dieses grausame System erzwungener Selbstbezichtigung machte die Unterstellung von Geisteskrankheit unnötig. Erst mit dem nahenden Zweiten Weltkrieg ließ der Terror nach.

Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat in den beteiligten Staaten und ihren Bevölkerungen eine Besinnung auf Menschen- und Bürgerrechte und eine Sehnsucht nach Frieden hinterlassen. Auch die Sowjetunion blieb von diesem Humanisierungsprozess nicht gänzlich verschont. Es kam zu keinen neuen Tötungswellen mehr, aber zu erneuten «Säuberungswellen» zur Beseitigung politisch unerwünschter Personen mit der gegenüber dem Westen mehr als ein Jahrhundert verspäteten Indienststellung der Psychiatrie. «Gefährliche» Oppositionelle wurden zur psychiatrischen Begutachtung in das von Professor Schesnewskij geleitete Serbski-Institut für Gerichtliche Psychiatrie in Moskau eingewiesen. Dort wurden ihre «abweichenden politischen Überzeugungen» als «rationaler Wahn» definiert und als Kriterium für die Diagnose einer Psychose benutzt. Der Etikettierung als geisteskrank folgte die zwangsweise Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt unter Bedingungen, die an die Frühzeit psychiatrischer Asyle in westeuropäischen Ländern erinnerten (s. Kapitel 7). In der Regel hatten die internierten Systemgegner keine Möglichkeit mehr, sich vernehmbar zu machen oder sich gar in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Erst die Flucht einiger oppositioneller Psychiater in den Westen und die Initiative der psychiatrischen Weltvereinigung (WPA) hat den Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion beendet. Die WPA drohte der psychiatrischen Gesellschaft der Sowjetunion mit dem Ausschluss und konnte so den Besuch einer Kommission westlicher Psychiater im Serbski-Institut und in mehreren psychiatrischen Asylen durchsetzen. Das war hoffentlich der letzte große Missbrauch einer in die Inhumanität abgeglittenen Psychiatrie im Dienste menschenverachtender Systeme.

Entmachtung von Herrschern im 19. Jahrhundert als Vorbilder für das Verfahren gegen Ludwig II.

Die Machtentziehung Ludwigs II. erfolgte bereits in einem verfassungsrechtlich gestützten Verfahren im frühen Stadium der Verrechtlichungs- und Humanisierungsprozesse europäischer konstitutioneller Monarchien.

Einige Fälle von Herrschern oder Mitgliedern fürstlicher Familien, die im 19. Jahrhundert unter Zuhilfenahme psychiatrischer Expertise entmündigt, abgesetzt und interniert worden waren, bildeten wahrscheinlich Vorbilder für das Verfahren gegen Ludwig II.: Herausragende Beispiele sind der Sultan des Osmanischen Reiches, Murad V., Erbgroßherzog Ludwig von Baden und König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Einige vergleichbare Fälle sind im Kontext der fortschreitenden Humanisierung noch von Interesse: Sophia, Fürstin zu Wied, Sophie Charlotte in Bayern, Herzogin von Alençon – die ehemalige Braut Ludwigs –, Prinzessin Luise von Toscana, Karl II. von Braunschweig-Lüneburg und Herzog Siegfried in Bayern. Die Schicksale dieser Herrscher und Fürstinnen, von denen zwei die historische Entwicklung von Handlungsmustern der wittelsbachischen Familien widerspiegeln, erschließen auch das Verständnis des Verfahrens gegen Ludwig II.

Ludwig, Erbgroßherzog von Baden

Ludwig (1824–1858)[28] war der älteste Sohn des Großherzogs Leopold von Baden. Er wurde mit seinem jüngeren Bruder Prinz Friedrich von 1832 bis 1841 von K. F. R. Rinck erzogen.[29] Rinck hat in seinen «Briefen über Fürstenerziehung» (1850) seinen Erziehungsstil niedergelegt: «Wissens- und Charakterbildung», die stärker «bürgerlich als militärisch eingestellt war» und Vorurteile äußerlicher Standeserziehung zu vermeiden suchte. Die jungen Prinzen (Abb. 59) sollten sich im Geiste dieser Pädagogik bei der Eröffnung des Landtags «ohne alles Gepränge in der fürstlichen Halle» einfinden.[30] Das sind deutliche Gegensätze zur Erziehung von Ludwig II. von Bayern.
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59 Erbgroßherzog Ludwig (links) und Prinz Friedrich, der spätere Großherzog Friedrich I., Lithographie von Franz Hanfstaengl nach einem Gemälde von Johann Grund, 1841

Ludwig wurde als hochintelligenter, aber sensibler und zerbrechlicher Jüngling geschildert.[31] 1842 unternahm er mit seinem jüngeren Bruder, dem späteren Großherzog Friedrich I., die übliche Kavalierstour, die Ludwig II. von Bayern versagt blieb, an den Wiener Hof. Die beiden Prinzen wurden herzlich aufgenommen und vom alten Feldherrn Erzherzog Karl und vom ehemaligen Staatskanzler Metternich über militärische und politische Wissensfelder unterrichtet. Nach ihrer Rückkehr im Juli 1843 setzten beide ihre aufgeklärt-freiheitliche Erziehung mit einem Studium an der Universität Heidelberg fort. Der Maler Moritz von Schwind schrieb vor seinem Abschied aus Karlsruhe am 20. August 1843:


«Eine einzige Person ist hier, die ich ungern verlasse, das ist der Erbgroßherzog [Ludwig], mein größter Gönner. Der schönste junge Mann, den es gibt, voll Feuer und Gesinnung.»[32]



1844 erkrankte Ludwig an einer Psychose.[33] Er wurde vom Direktor der Illenau, Dr. Christian Roller, der mit dem badischen Fürstenhaus und dem Minister Jolly in guten Beziehungen stand, in jener Irrenanstalt untersucht, an der Bernhard von Gudden und einer der Mitunterzeichner des Gutachtens, Wilhelm Hagen, den größten Teil ihrer psychiatrischen Ausbildung erfahren hatten. Das Leiden verlief offenbar in Schüben mit zunehmender Verschlimmerung. Nach 1848 wurde Erbgroßherzog Ludwig in dem kleinen, für seine Internierung hergerichteten Schlösschen Aubach in der Nähe der Anstalt IIlenau untergebracht.[34] Nachdem Großherzog Leopold ernstlich erkrankte und Ludwig als dauerhaft regierungsunfähig beurteilt worden war, übernahm dessen jüngerer Bruder Friedrich am 21. Februar 1852 zunächst im Auftrag seines wegen Krankheit behinderten Vaters die Stellvertretung des Großherzogs bis zu dessen Tode. Danach übernahm er die Regentschaft für seinen als regierungsunfähig bezeichneten Bruder Ludwig.

Das Verfahren zur Errichtung der Regentschaft und zur Bestellung des Regenten wurde in zwei Schritten vollzogen.


«Das Großherzogliche Staatsministerium hat in einem Protokolle [vom 20. März 1852], gestützt auf die Gutachten der behandelnden Ärzte und die Erklärung des dienstthuenden Offiziers, einstimmig ausgesprochen, daß die Regierungsunfähigkeit des Erbgroßherzogs genügend constatirt und daß dieselbe begründende Geisteskrankheit als nicht heilbar zu betrachten sei.»[35]



Gemäß dem monarchischen Prinzip, der übergesetzlichen Stellung des Regenten, hat sich die Regierung auf diese Feststellung beschränkt und weder am Regierungsausschluss des erkrankten Erbgroßherzogs noch wie in Bayern an der Einsetzung des Regenten mitgewirkt. Noch im Jahr 1852 wurde rechtlich Rückgriff auf die Goldene Bulle von 1356 genommen, was vier Jahre später aus Anlass der Annahme des Titels «Großherzog» durch Friedrich erklärt wurde:


«welche in diesen Beziehungen gemeinschaftliche Geltung erlangt haben und welche im Großherzoglichen Hause maßgebend sind, die Succession durch die Fähigkeit zum Regieren bedingt ist und daß daher die schon vor dem Anfalle derselben vorhandene bleibende Regierungsunfähigkeit von der Nachfolge vollständig und in der Art ausschließt, daß der Untüchtige als nicht vorhanden betrachtet wird.»[36]



Die rechtlich maßgebende Entscheidung über die Regentschaft trafen die als «Familienrath» zusammengetretenen, zur Thronfolge berechtigten nächsten Agnaten des großherzoglich badischen Hauses, was der Staatsrechtler Max von Seydel in Bayern ausgeschlossen hat, am 24. März 1852. Die Großherzogin trat unter dem 25. März 1852 dieser Erklärung bei.[37]

Am 24. März 1852 wurde Ludwigs Bruder Friedrich anstelle des regierungsunfähigen Ludwig zum Nachfolger des verstorbenen Großherzogs bestellt. Er überließ den Titel Großherzog zunächst seinem geisteskranken Bruder. In seiner Ansprache beim Tod des Vaters sagte Friedrich, der Prinzregent, u.a., die tiefe Trauer sei


«gesteigert durch die schwere Geistes- und Laibskrankheit Unseres innigst geliebten Bruders, des mündigen Großherzogs Ludwig, Königliche Hoheit, welche ihn nach dem übereinstimmenden Ausspruch Unserer Durchlauchtigsten Frau Mutter und der Agnaten unseres Hauses unmöglich macht, die kraft der Haus- und Landes-Grundgesetze auf ihn übergegangene Regierung anzutreten oder für deren Verwaltung Fürsorge zu treffen …»[38]



Prinzregent Friedrich wählte die preußische Prinzessin Luise, die einzige Tochter des späteren deutschen Kaisers Wilhelm I., zur Frau und nahm am 5. September 1856, zwei Wochen vor der festlich begangenen Hochzeit am 20. September 1856, den ihm rechtlich zustehenden Titel Großherzog an. Sein kranker Bruder Ludwig verstarb am 22. Januar 1858.[39]

Dieses Regentschaftsverfahren ist wegen des Rückgriffs auf die Goldene Bulle verfassungsrechtlich interessant. Die zitierte Bestimmung, dass die bleibende Regierungsunfähigkeit den zur Sukzession berufenen Agnaten vom Antritt des Herrscheramts ausschließt, als wäre er nicht vorhanden, hatte auch in die bayerische Verfassung von 1818 Eingang gefunden. Das Verfahren selbst war vergleichsweise unproblematisch, weil der Erbprinz schon vor Anfall der Krone dauerhaft regierungsunfähig war. Denn «an einen Unfähigen hätte die Übertragung [der Krone] mit rechtlicher Wirkung ohnehin nicht stattfinden können».[40]

Ein Regierungsentzug gegen den Willen des Herrschers wie die in Bayern realisierte, hochproblematische Absetzung eines regierenden Königs von Gottes Gnaden war unnötig. Nur die Nachfolge des Vorgängers, denn der regierungsunfähige Prinz war formal gar nicht ins Herrscheramt eingetreten, musste geregelt werden, und dafür bot die Goldene Bulle die in der damaligen badischen Verfassung noch fehlende rechtliche Handhabe. Unklar, wegen des verweigerten Zugangs zum großherzoglichen geheimen Hausarchiv, blieb allerdings die Regelung der Vermögensangelegenheiten (Entmündigung) und des Freiheitsentzugs (psychiatrische Internierung). Die Indienststellung der Psychiatrie im Verfahren entsprach dagegen in vollem Umfang dem Vorgehen gegen Ludwig II.

Sultan Murad V.

Murad V. (1840–1904) (Abb. 60) war in einer kritischen Lage des Osmanischen Reichs am 30. Mai 1876 an die Macht gekommen, nachdem sein Vorgänger und Onkel, Abdul-Aziz, nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen Reformgegnern und Reformbefürwortern am 30. Mai 1876 zum Abdanken gezwungen worden war. Dieser fand am 4. Juni 1876, wahrscheinlich durch Erdrosseln, den Tod.[41] Murad V. war ein gut aussehender, sehr begabter und beliebter, an Kunst und Musik von Jugend an interessierter Prinz. Sein Biograph, Djemaleddin Bey, beschreibt ihn:


«Murads Auftreten war das eines Intellektuellen, seine großen, gefühlvollen Augen, die Zartheit seiner Gesichtszüge, seine außerordentliche Gutmütigkeit und feminine Sanftheit, die Aura von Melancholie und Unentschlossenheit, die ihn umspielte, verrieten jedoch einen bedenklichen Mangel an Willenskraft und Männlichkeit.»[42]



Ähnlich wie Ludwig II. war er im Umgang mit Frauen nicht erfolgreich. Im Alter von 14 Jahren klagte er, dass amouröse Gespräche sein Blut nicht in Wallung brächten, sondern komplett frieren ließen. Er habe, so sagte er später, immer von einer Liebe der Reinheit und Mäßigung geträumt.[43] Murad V. las englische und französische Schriftsteller, von Lafontaine bis Shakespeare, und arabische Werke. Er verfügte über gute Kenntnisse der osmanischen, aber auch der europäischen Geschichte.

Am 2. Juni 1876 kündigte Murad V. an, die Apanage – seine eigene Finanzquelle – aus dem Staatshaushalt erheblich zu kürzen und die Verwaltung des Osmanischen Reiches zu prüfen. Sein Ziel war es, «Einklang mit den liberalen Ideen des Zeitalters und mit den Bedürfnissen des Landes» herzustellen. Später kündigte er an, dem Volk eine Verfassung nach westlichem Muster zu geben, was auf breite Widerstände stieß.[44]
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60 Sultan Murad V., um 1890

Abdul-Aziz, sein Onkel, dem er am 30. Mai 1876 auf den Thron folgte, sagte über ihn, die Türkei brauchte einen Mann und nicht einen Musiker,[45] und hielt ihn für ungeeignet, seine Nachfolge anzutreten. Murads aufklärerische, westlich orientierte Reformpläne stießen auf starke Widerstände bei den konservativen islamischen Kräften. Murad V. litt unter der Feindseligkeit und dem skrupellosen Taktieren seiner Umgebung. Nach der Ermordung mehrerer Minister in wenigen Wochen[46] schien Murad Ende Juli bereits regierungsmüde zu sein. Hinter seinem Rücken wurde seine Beseitigung vorbereitet und um die Neuverteilung der Macht gekämpft, die der Großwesir auszuüben versuchte. Von türkischen Ärzten wurde, wahrscheinlich unter dem Einfluss von Murads Gegnern, eine psychische Störung mit Zornausbrüchen,[47] nervösem Fieber und Halluzinationen[48] festgestellt.[49] Zunehmend war auch von einer Gehirnerweichung die Rede. Murads Bruder wurde unter Druck gesetzt, den Thron nicht in den Händen eines «Irren» zu belassen,[50] sondern ihn selbst zu übernehmen.

Murads Gegner verlangten vom Hofarzt, Dr. Capoleone, ein Gutachten. Offenbar waren sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weshalb der Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in Wien (1860–1889), Professor Maximilian Leidesdorf (s. Kapitel 6, S.262f.), Vorgänger von Richard Krafft-Ebing, um ein psychiatrisches Gutachten gebeten wurde.[51] Er hat Murad V. in Konstantinopel untersucht. Leidesdorf diagnostizierte «intensive nervöse Reizbarkeit und vorübergehende geistige Umnachtung», die jedoch mit Geisteskrankheit nichts zu tun habe und zur Regierungsunfähigkeit und damit zur Abdankung keinen Anlass gebe.[52] Sie könne bei angemessener Behandlung in ein paar Monaten behoben werden. Nachdem der Psychiater Konstantinopel wieder verlassen hatte, wurde behauptet, der Sultan leide an Verfolgungswahnsinn (Paranoia), fürchte, ermordet zu werden, und habe Selbstmordgedanken. Dabei sei völliger Stumpfsinn und Aufhören des Gebrauchs der Sprache eingetreten. Eine fortschreitende Gehirnerweichung wurde angenommen.[53] Die Gegner Murads behaupteten danach, Leidesdorf sei von dem «verrückten» Sultan in klaren Momenten getäuscht worden,[54] was auch die überlebenden Gutachter Ludwigs II. zur Erklärung des völlig normalen Verhaltens des Königs in Schloss Berg vorgetragen hatten.

Professor Leidesdorf wurde verpflichtet, über sein Gutachten Stillschweigen zu bewahren. Nach unbestätigten Gerüchten soll eine große Summe Geldes dafür geflossen sein. Die Gegner Murads V. brachten dann den Hofarzt Dr. Capoleone dazu, den Sultan in einer zweiten Beurteilung dennoch für «verrückt» zu erklären. Aus der Umgebung des Sultans wurden zu diesem Zweck fragwürdige Geschichten verbreitet, etwa, er habe eine Frau die Treppe hinabgeworfen und dabei fast getötet, in einer «verrückten Angst vor Feuer» [55] seinem Diener einen Stuhl am Kopf zerschlagen, weil dieser ungeschützt mit einer Kerze hantierte – Berichte vom Hofe, die an die Aussagen des Kammerdieners Lorenz Mayr[56] und anderer Lakaien über Ludwig II. erinnern. Auch das Gerücht, Murad V. sei an der Ermordung seines Vorgängers beteiligt gewesen, wurde verbreitet.


«Die beiden [regierenden] Minister hatten es vorher nicht eilig, einen Thronwechsel zu erstreben, da sie in Ruhe regieren konnten. Nun, da ihnen ihr Amt erhalten bleiben soll, steht dem Wechsel am Thron nichts mehr im Wege»,[57]



Constantinopel berufen sei, um an einer Consultation über den Zustand des Sultans Murad V. teilzunehmen. Der Herr Minister nimmt an, daß es sich darum handelt, die Unzurechnungsfähigkeit desselben in unpartheiischer und den Mächten glaubwürdiger Weise zu constatieren und davon die weiteren Maßregeln wegen des herbeizuführenden Thronwechsels abhängig zu machen» (Stoibergan das AA Berlin, PAAA Berlin R12 415). berichtete der Gesandte Graf Werthern[58] am 30. August 1876 nach Berlin. Auch das ist der Vorgeschichte des Verfahrens gegen Ludwig II. nicht unähnlich.

Murad wurde offenbar ohne Widerstand am 31. August 1876 erst vom Sultanspalast in ein Landgut verbracht, abgesetzt und danach, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, im Çiragan-Palast untergebracht, der wie eine Festung bewacht war. Aus Angst vor einem neuen Regierungssturz und seiner Wiedereinsetzung als Sultan wurde er später gemeinsam mit seiner Mutter in den Malta-Kiosk im Yeldiz-Park umgesiedelt und konsequent von der Außenwelt abgeriegelt.[59] Sein Bruder und Nachfolger, Sultan Abdul-Hamid, verbot Ende 1876 jegliche Berichterstattung über Murad – auch das ist dem Vorgehen der Nachfolger Ludwigs II. nicht unähnlich. Viele Jahre später war Murad V. schließlich ermordet worden. Werthern berichtete über den Nachfolger Abdul-Hamid: «Der Verleihung einer Constitution, von der weder die Anhänger noch die Gegner genau wissen, was sie wollten, ist er nicht hold.»[60] Die konservativen antieuropäischen Kräfte der damaligen Türkei siegten.

Diese finstere Geschichte der Absetzung und Einschließung eines zu diesem Zweck fälschlich als geisteskrank etikettierten Herrschers mit Unterdrückung einer unabhängigen, diesem Urteil widersprechenden psychiatrischen Expertise und der missbräuchlichen Beschaffung erwünschter ärztlicher Urteile fand ihren Weg in die europäische Öffentlichkeit. Sie macht verständlich, weshalb König Ludwig II. bei seiner Festnahme auf Schloss Neuschwanstein zu Gudden sagte, man könne «es ja so machen wie mit dem Sultan, es ist ja leicht, einen Menschen aus der Welt zu schaffen»[61], worauf Gudden verständnisverweigernd mit der Leerformel antwortete: «Majestät, darauf zu antworten, verbietet mir meine Ehre.»[62]

Bemerkenswert sind mehrere Ähnlichkeiten des Vorgehens zur Entmachtung der beiden Herrscher. Die Absetzung des Sultans wegen Geisteskrankheit wurde gegen das Urteil eines prominenten ausländischen Psychiaters – wahrscheinlich derselbe, der im Verfahren gegen Ludwig II. befragt, aber nicht beauftragt worden war (s. Kapitel 6) – mit einem falschen, offensichtlich manipulierten Urteil abhängiger Hofärzte vollzogen.

Friedrich Wilhelm IV. von Preußen

Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) (Abb. 61) war 1840 mit großen Erwartungen auf den Königsthron gelangt. Er galt als begabter christlich deutscher Romantiker und befreite nach seiner Thronbesteigung die im Kulturkampf zur Festungshaft verurteilten katholischen Erzbischöfe von Köln und Gnesen-Posen. Er beendete den 1837 wegen der Mischehefrage ausgebrochenen Kölner Kirchenstreit. Später unternahm er einen konservativen Schwenk, betonte das monarchische Prinzip, löste das Verfassungsversprechen seines Vaters nicht ein und beendete die Revolution durch die Ablehnung des von der Frankfurter Nationalversammlung angebotenen Erbkaisertums.[63] 1855 erkrankte er erstmals an «Wechselfieber», das in den folgenden Jahren immer wieder auftrat. 1856 – der König war 60 Jahre alt – wurden erste Gedächtnislücken registriert:[64]


«Das zunächst bemerkbare Zeichen der Störung war das Verwechseln der Worte, welches mit der eintretenden Verwirrung in den gut und klar begonnenen Sätzen zusammenhing. Hiermit war auch die Schwierigkeit des Verstehens in größerem oder geringerm [sic!] Maße verbunden.»[65]



Im darauffolgenden Jahr wurden von mehreren Zeitzeugen Affektausbrüche berichtet, abgelöst wieder von ausgesuchter Liebenswürdigkeit.[66]

1857 wurde registriert, dass Friedrich Wilhelm nicht mehr ausreichend in der Lage war, seine Regierungsgeschäfte zu erledigen, was bei Ludwig II. niemals vorgekommen war. Unerledigte Akten häuften sich. Um die Ausübung der Regierungsverantwortung sicherzustellen, wurde der Bruder, Prinz Wilhelm von Preußen, als Stellvertreter des Königs bestellt und mit der Wahrnehmung der königlichen Geschäfte für zunächst drei Monate beauftragt. Die Kabinettsorder vom 7. Oktober 1858[67] zur Bestellung unterzeichnete der König selbst, nachdem man sich versichert hatte, er sei insoweit seines eigenen Verständnisvermögens und seines Willens fähig.[68] Nachdem das Leiden fortschritt, wurde die Beauftragung des Prinzen Wilhelm mit der Vertretung des an fortschreitender Demenz leidenden, «geistesschwachen» Königs bis zu dessen Tode 1861 verlängert.
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61 Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, Photographie von Hermann Biow, 1847

Das Leiden Friedrich Wilhelms wurde von Friedrich Vogel[69] eingehend analysiert.[70] Er diagnostizierte auf der Grundlage der aufgezeichneten Symptome und Verhaltensweisen des Königs mit modernem Wissen eine Gefäßerkrankung des Gehirns, die mit Wortfindungsstörungen begonnen habe, mit mehreren Schlaganfällen verbunden gewesen sei und im späteren Verlauf zu allgemeiner Hirnleistungsschwäche und Affektinkontinenz geführt habe. Einen schweren Schlaganfall erlitt Friedrich Wilhelm im August 1859. Als Folge des Abbaus höherer Hirnfunktionen versagte die Steuerung von Affekten, was sich in Erregungsausbrüchen oder im Weinen bei harmlosen Anlässen äußerte. Friedrich Wilhelm ist psychiatrisch begutachtet worden. Die Diagnose lautete Gehirnleiden (Erkrankung der Hirngefäße). Eine spätere Genesung schlossen die Gutachter nicht aus. Vogel teilte die Meinung der Gutachter, eine Hirngefäßerkrankung sei keine Geisteskrankheit.[71]

Die Besonderheit dieses Falles liegt in der Tatsache, dass die Vertretung des übergesetzlichen Herrschers in allen politischen Geschäften gemäß der preußischen Verfassung durch seinen Bruder mit der wirksamen Zustimmung des bereits ernsthaft erkrankten, aber noch einwilligungsfähigen Friedrich Wilhelm IV. korrekt angeordnet und vom preußischen Landtag ratifiziert werden konnte. Auch hier tauchte das nach dem monarchischen Prinzip unlösbare Problem einer Absetzung oder Entmündigung des über dem Gesetz stehenden Königs gar nicht auf.

Karl II. von Braunschweig-Lüneburg

Karl II. (1804–1873) (Abb. 62), Großneffe des geisteskranken englischen Königs Georg III., wurde schon in der Kindheit als scheu und schüchtern geschildert. Er hatte beide Eltern früh verloren. Als Zehnjähriger kam er auf den Thron unter Vormundschaft des englischen Königs Georg IV. und übernahm am 30. Oktober 1823 im Alter von 19 Jahren Ähnlich schlecht vorbereitet wie Ludwig II. die Regierung in Braunschweig. Seine Weigerung, alle nach seinem 18. Geburtstag von der Vormundschaft erlassenen Befehle anzuerkennen, brachte ihn rasch in Konflikt mit dem englischen König und dem Frankfurter Bundestag. 1830 kam es zum Aufstand der Bevölkerung. Karl musste seine Hauptstadt verlassen. Wegen seiner Prunksucht hatte er in kurzer Zeit beachtliche Schulden angehäuft. Dies und sein schlechter Begierungsstil[72] schufen ihm viele Feinde. Man erwog deshalb, ihn zu einer freiwilligen Verzichtserklärung auf den Thron zu bewegen oder – eine neue Variante der Rechtskonstruktion zur Entmachtung regierender Fürsten – mit Hilfe des Bundestags seine Absetzung als regierungsunfähig zu erwirken.[73] Da er sich unter Berufung auf Metternich nur Gott, nicht aber seinen Untertanen für verantwortlich erklärte, schien der Entzug der Regierungsgewalt rechtlich unvertretbar.[74] Den Bürgeraufstand gegen Karl definierte der Bundestag jedoch als Gefährdung der inneren Sicherheit des Deutschen Bundes, eine andere interessante Rechtskonstruktion. Unter der Drohung, abgesetzt zu werden, stimmte Karl 1830 einer befristeten Regierungsübernahme durch seinen Bruder Wilhelm zu.

Fürst Metternich, einstmals Ziehvater des unmündigen Fürsten, betrachtete ohne psychiatrische Expertise das Verhalten des Braunschweigers als Geisteszerrüttung[75] und erhoffte, damit die unbefristete Regierungsunfähigkeit begründen zu können, was im Bundestag misslang. Erst durch die preußische Intervention wurde Karl vom Bundestag endgültig entthront, und zwar wegen Fehlverhaltens bei geistiger Gesundheit:
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62 Karl II. von Braunschweig-Lüneburg


«Eine in Ausübung der Regierungsgewalt bewiesene Bösartigkeit, die gerade wegen der dabei vorhandenen völligen Zurechnungsfähigkeit die Gemüter seiner Untertanen gegen ihn empört hat, machte ihn unfähig zu regieren, weil der Eindruck seiner Handlungen nicht ausgelöscht zu werden vermag. … Solche Pflichtverletzungen würden, von einem Privatmann begangen, nicht nur zur Entmündigung führen, sondern ganz andere Folgen haben.»[76]



«Bösartigkeit», Pflichtverletzungen, in voller Verantwortlichkeit begangen, sind eine neue, ungewöhnliche Begründung für den «legalen» Regierungsentzug, der durch ein übergeordnetes Gremium, den Bundestag, vorgenommen wurde. Einer vergleichbaren rechtlichen Instanz zum Machtentzug sind wir bisher nur beim Wahlkönigtum in Gestalt der Kurfürsten begegnet. Die übergesetzliche Stellung und das letztlich unaufhebbare Gottesgnadentum des Herzogs Karl wurden offenbar nicht berücksichtigt.[77]

Psychiatrie: Wegschließen und Zwangspädagogik

Sophia, Prinzessin von Solms-Braunfels, Fürstin zu Wied

Sophia, geboren 1796, heiratete nach einer angeblich glücklichen Kindheit im Alter von 16 Jahren den Fürsten Johann August Carl zu Wied, der im Schloss Monrepos bei Neuwied residierte. Sie wird in der Stammtafel ihrer Familie von 1828 als schöne Fee mit einem reizvollen Körper geschildert, der an griechische Urbilder erinnere. In ihren ersten sechs Ehejahren brachte sie vier Kinder zur Welt. Ihre Enkelin Elisabeth (bekannt unter ihrem Künstlernamen Carmen Sylva) wurde später durch Heirat Königin von Rumänien.
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63 Dominialhof des Klosters Eberbach, Gaisgarten

Nach der Geburt des jüngsten Sohnes 1818 im Alter von 22 Jahren erkrankte Sophia erstmals.[78] Sie war nicht mehr in der Lage, Haushalt und Kindererziehung weiterzuführen. Inhaltlich und aus dem Schriftbild ihrer Briefe entsteht der Eindruck einer Manie mit maßlosen Stimmungsausschlägen und Affektausbrüchen. Ihrer Umgebung fiel es schwer, ihr Grenzen zu setzen. Dennoch hielt Sophia an ihrer Position als «Fürstinhausfrau» fest. 1832 suchte die Familie Rat beim Direktor der Irrenanstalt Eberbach, dem herzoglich-nassauischen Rat Philipp Lindheimer, der, wie damals noch häufig, Beamter und Jurist und nicht Arzt war (s. Kapitel 7). Er brachte die kranke Fürstin Wied im Gutshof Gaisgarten (Abb. 63) unter,[79] der einige hundert Meter hinter der als psychiatrisches Asyl geführten Abtei Eberbach lag, damit «… die durchlauchtigste Frau Fürstin obgleich unter der täglichen Fürsorge der Institutionsbeamten stehend, von den übrigen Geisteskranken völlig und von aller sonst mehr oder minder unvermeidlichen Berührung mit der Außenwelt möglichst abgeschieden»[80] bleibe.

Um die Fürstin ausreichend zu verbergen, wurde ihr ein neuer Name, Sophia von Roth, gegeben. Sie wurde in strenger Abgeschiedenheit unter Betreuung eines Ehepaars gehalten, dessen Kinder im Alter von fünf Jahren ihre Eltern und die Anstalt verlassen mussten, um die Diskretion zu sichern. Erst mit der Bestellung des Psychiaters Dr. Snell als Anstaltsdirektor in der Nachfolge des Juristen wurde der Patientin mehr Freiheit in Gestalt von Ausfahrten eingeräumt.

Frau von Roth alias Fürstin Wied verstarb am 23. Januar 1855 im Alter von 58 Jahren an einem Lungenleiden.[81] Zur Besorgung ihrer Vermögensangelegenheiten war die Fürstin entmündigt worden. Ein richterlicher Akt zur Legalisierung des Freiheits- und des Namensentzugs, was einer gesellschaftlichen Annihilierung gleichkommt, ist nicht belegt.

Sophie Charlotte, Herzogin in Bayern und von Alençon, ehedem Braut Ludwigs II.

Die nächste Episode kann, weil erst im Todesjahr Ludwigs II. in Gang gesetzt, nicht mehr als Modell für das Verfahren gegen Ludwig gedient haben. Sie hatte sich aber in unmittelbarer Nähe zu Ludwig abgespielt und zeigt die direkte Inanspruchnahme der Psychiatrie durch wittelsbachische Familienmitglieder ohne Beteiligung von Regierungsmitgliedern.

Die Geschichte der Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern[82] und der acht Jahre jüngeren Schwester der Kaiserin Elisabeth von Österreich, Sophie Charlotte (1847–1898), Herzogin in Bayern (Abb. 64), bis zur Auflösung ihrer Verlobung mit König Ludwig II. haben wir in Kapitel 3 dargestellt. Sie hatte sich, um kurz daran zu erinnern, während ihrer Verlobungszeit in den Sohn Edgar des Münchner Hoffotografen Franz Hanfstaengl verliebt.

Nach dem Ende der Verlobung mit Ludwig bemühte sich Sophies Mutter, Herzogin Ludowika, um eine standesgemäße Ehe für ihre allmählich Überreife Tochter. 1868 wurde Sophie mit dem Enkel des Königs Louis Philip, dem Prinzen Ferdinand Philip Marie du Bourbon Orleans, Herzog von Alençon, verheiratet. «Das ‹Ja› der Herzogin klang, als wollte sie sagen, ‹von mir aus ja› oder ‹meinetwegen›»,[83] berichtete Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst über die Hochzeit.
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64 Herzogin Sophie Charlotte in Bayern, aufgenommen im Atelier Hanfstaengl, 1867

Bald nach der Eheschließung traten Verstimmungen auf. Die Herzogin war unzufrieden mit der zunächst gewählten Residenz in London. Man reiste in den Süden, musste aber das sonnige Sizilien aus politischen Gründen bald wieder verlassen, um den Wohnort mehrfach zu wechseln: Rom, Meran, Paris. Im Todesjahr Ludwigs II. verliebte sich Sophie in einen verheirateten Arzt, Dr. Glaser, aus München, den sie wegen angeblicher Depressionen aufgesucht hatte. Glasers Frau hatte das Verhältnis bald entdeckt, mit Scheidung und einem öffentlichen Skandal gedroht. Der Briefwechsel der Liebenden wurde überwacht, eindeutige Liebesbriefe als Beweismittel sichergestellt. Von einer Reise nach Meran brachte der Herzog von Alençon seine Frau zu ihrem Bruder, dem Augenarzt Dr. Carl Theodor, Herzog in Bayern, nach München. Er hoffte, der Bruder könne Sophie von ihrem «sündige[n] Verhältnis» kurieren.[84]

Herzog Carl Theodors Versuche, seiner Schwester den Liebhaber auszureden, scheiterten. Er erklärte sich als Augenarzt für unzuständig und empfahl einen Psychiater. Nun wurde Sophie unter Vermittlung des ehemaligen Gutachters über Ludwig II., Professor Grashey, den die Regierung und der Prinzregent, vermutlich aus Dankbarkeit für seine bereitwilligen Dienste in der Aufarbeitung des Verfahrens gegen Ludwig II. geadelt und zum obersten Arzt des Königreichs gemacht hatten, zu dem damals bedeutendsten deutschsprachigen Psychiater, Richard Krafft-Ebing, nach Graz verbracht. Krafft-Ebing hatte sich unter anderem auf sexuelle Abartigkeiten spezialisiert. Er diagnostizierte eine «vorübergehende Nervenschwäche» und internierte Sophie in seiner 1885 gegründeten Privatirrenanstalt Mariagrün bei Graz[85] (Abb. 65). Vorher hatten die Psychiater Dr. Nagy und Dr. von Kaan Sophie in der Grazer Psychiatrischen Universitätsklinik untersucht und «moral insanity», eine sogenannte «moralische Farbenblindheit», diagnostiziert.[86] Diese Diagnose war von Professor Hagen und Dr. Franz Carl Müller auch Ludwig II. zugeordnet worden.
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65 Das Sanatorium «Mariagrün» 1885, gegründet von Richard Freiherr von Krafft-Ebing, in dem. die ehemalige Braut Ludwigs II., Sophie Charlotte, Herzogin von Alençon, psychiatrisch «behandelt» wurde.

Im Parksanatorium Mariagrün am Grazer Rosenberg waren mehrere Personen der deutschen Hocharistokratie versorgt worden.[87]

Nach den Ausführungen Brigitte Hamanns brachte Sophies Schwester Elisabeth «… zwar Mitleid, aber keine Nachsicht, schon gar kein Verständnis [für Sophie] auf».[88] Die herzogliche Familie, der dieser Skandal peinlich war, bezeichnete Sophie als nicht zurechnungsfähig. In einer nicht eindeutig zuzuordnenden Zeitungsquelle aus dem Nachlass Krafft-Ebings, wahrscheinlich aus Graz 1886, heißt es, die Herzogin


«sei nämlich nicht irrsinnig, sie sei von ihren hohen Verwandten in eine Irrenanstalt verbracht worden, weil sie mit dem Geliebten habe fliehen wollen, also eine Sequestration! … Der Gemahl der Herzogin von Alençon sei als ein durch Ausschweifungen gebrochener Mann in die Ehe getreten. Die Ehe sei sehr unglücklich gewesen. Die Herzogin sei verstimmt und schließlich nervenkrank geworden. Ein berühmter Münchner Arzt habe sie behandelt. … Der Arzt besitzt aber neben seiner Kunst alle Eigenschaften eines schönen und interessanten Mannes. … Bald war es ihrer Umgebung klar, daß die Herzogin ihren Arzt liebte. Sie wurde isoliert und mit einem förmlichen Spionirsysteme umgeben. … man verbreitete Gerüchte von ihrer geistigen Erkrankung, man lanzirte Notizen hierüber in die Blätter. … Für die in den Gang dieser Liebestragödie Eingeweihten ist es aber zweifellos, daß die Theorie von der ‹moral insanity› eine recht bedenkliche Seite hat, denn sie führt den gesunden Menschen unter Umständen wider seinen Willen in eine Heilanstalt für Gemüthskranke.»[89]



In den «Special Collections» der Wellcome Library in London fand sich ein weiteres Zeitungsdokument aus dem Nachlass Krafft-Ebings. Dort ging man in der Schärfe der Kritik einen Schritt weiter:


«Es giebt keinen Menschen, der nicht mit irgend einer moral insanity behaftet wäre, und keinen daher, den ein Psychiater nicht für eine ‹Heilanstalt für Gemüthskranke›, wie man sich euphemistisch ausdrückt, erklären könnte.»[90]



Der «Trostlosigkeit» dieses Ehebündnisses – mit Ferdinand von Orléans, Herzog von Alençon – habe Sophie versucht, durch das Liebesverhältnis mit dem Arzt, Dr. Glaser, zu entkommen. Das «Spionirsystem» ermöglichte es Sophies Familie, Briefe an Dr. Glaser abzufangen und als Beweismittel für die «schon lange geplante Maßregel» zu nutzen. Als die Herzogin


«den ersten Besuch der Irrenärzte erhielt, welche ihren geistigen Zustand untersuchen sollten … Mit der Kraft der Verzweiflung wehrte sie sich dagegen. Diese nervöse Aufregung, welche die Aerzte wahrnahmen, die Briefe, welche ihnen mitgetheilt wurden, die eigens präparirte Krankheitsgeschichte bewogen die Herren, ihr Parere dahin abzugeben, daß die Herzogin von einer ‹moral insanity› befallen sei, welche in einer Heilanstalt behoben werden müsse.»[91]



In Graz suchte Sophie lange Zeit immer wieder Kontakt zu Dr. Glaser, was man konsequent verhinderte. Schließlich wurde ihr die Rückkehr zu ihrem Gatten und den Kindern erlaubt. Durch den langen Aufenthalt in der Psychiatrie war Sophie bekehrt worden.[92] Sie trat in eine katholische Laienvereinigung ein, wurde sehr fromm und übernahm in Paris aufopferungsvolle, karitative Dienste selbst bei Bettlern und Obdachlosen. Sie kam in einem Wohltätigkeitsbasar des dominikanischen Klosters, dem ihre Laienvereinigung angehörte, bei einem Großbrand ums Leben.[93]

Auf dem Weg zur Wahrung der Rechte und zu humanerer Behandlung im 20. Jahrhundert

Herzog Siegfried in Bayern

Beispiel für ein zivilisatorisch fortschrittlicheres Vorgehen von Königshaus, Staat und Psychiatrie wegen Geisteskrankheit eines Fürsten ist Herzog Siegfried in Bayern (1876–1952), der Sohn des Herzogs Maximilian in Bayern und seiner Frau Amalie, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Gotha. Wir verzichten auf die Darstellung früher Abschnitte der Biographie des Herzogs und konzentrieren uns auf seine Krankheit. 1912 teilte Prinzregent Luitpold erstmals dem Justizministerium mit, Herzog Siegfried leide an einer «unheilbaren geistigen Erkrankung».[94] Das königlich bayerische Justizministerium nahm sich der Sache sehr zögerlich an. Tatsächlich gab der Geisteszustand des Herzogs häufiger Anlass zu ernsten Besorgnissen, so dass Siegfried in das private psychiatrische Sanatorium Neufriedenheim in München, offenbar zunächst freiwillig, aufgenommen werden musste.

Als Herzog in Bayern wurde Siegfried privilegierte Behandlung gewährt. Sie bestand u.a. aus Ausflügen in die Umgebung Münchens. Einer der Ausflüge an den Starnberger See, den Herzog Siegfried mit seinem Psychiater, Dr. Ernst Rehm, einem Schüler Guddens, unternommen hatte, führte zu einem Skandal. Am 10. November 1917 berichtete das oberste bayerische Landesgericht in München:


«… in Seeshaupt ging [Siegfried] in die Badeanstalt, zog sich aus, ging dann aber nicht in das Bad, sondern auf den Platz vor der Badeanstalt, wo viele Leute, darunter auch Damen und Kinder, versammelt waren. Er ließ die Badehose fallen und stand nackt. Dabei wurde er geschlechtlich erregt und onanierte. Der Vorfall rief begreiflicherweise bei den Anwesenden große Entrüstung hervor. Es wurde die Gendarmerie gerufen, ob der peinlichen Scene [sic!] ein Ende zu machen. Zur Rede gestellt, tat der Herzog, als ob nichts gewesen wäre. Wie sich nachträglich herausstellte, ist der Herzog schon einige Tage vorher ohne Erlaubnis nach Seeshaupt gefahren und hat sich in ähnlicherweise benommen. … Eine Einsicht in das Verkehrte und Strafbare seiner Handlungsweise hat er nicht. Er meinte nur, als ihm gesagt wurde, daß er nun nicht mehr ausfahren könne, er sehe ein, daß er eine rechte Dummheit gemacht hat.»[95]



Dieser Vorfall hatte den Anstoß zu einem Entmündigungsverfahren gegeben. Im Antrag des Justizministeriums vom 30. Juni 1917 ist zu lesen, dass «die Wiederkehr ähnlicher bedauerlicher – Vorgänge – das Ansehen der königlichen Familie» verletze und daher «verhütet» werden solle.

Das Verfahren wurde juristisch und medizinisch mit großer Sorgfalt geführt. Das Ministerium des Königlichen Hauses, des Äußern und der Justiz betonte dazu am 24. Juli 1917: «Die Entmündigung S. K. H. des Herzogs Siegfried ist der erste Fall einer Entmündigung im K. Hause.»[96]

Die Entmündigung Ludwigs II. und seines Bruders Otto waren bereits vergessen. Im Antrag ist dargelegt, dass nach dem königlichen Familienstatut vom 5. August 1819


«für die [nicht regierenden] K. Prinzen und Prinzessinen [sic!] die jeweils geltenden bürgerlichen Gesetze maßgebend sind, soweit nicht im Familienstatute ein anderes bestimmt ist. Hienach [sic!] beantwortet sich die Frage, unter welchen materiell-rechtlichen Voraussetzungen die Entmündigung S. K. H. Herzogs Siegfrieds zulässig ist, nach §6 BGB. Von den im §6 vorgegebenen Gründen der Entmündigung kommt im vorliegenden Falle Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in Betracht. In Ermangelung einer Vorschrift des K. Familienstatuts bestimmen sich auch die Wirkungen der Entmündigung eines Mitglieds des K. Hauses nach den Vorschriften des BGB. Über das Verfahren, in welchem die Entmündigung eines Mitglieds des K. Hauses erfolgt, sieht weder das K. Familienstatut vom 5. August 1819 noch ein sonstiges Gesetz ausdrückliche Vorschriften vor. Das K. Familiengesetz vom 28. Juli 1808 bestimmt in Art. 79, daß Real- und vermischte Klagen gegen ein Mitglied des K. Hauses bei den einschlägigen Appellationsgerichten angebracht werden. Für andere persönliche gerichtliche Angelegenheiten der Prinzen und Prinzessinen (sic!) des K.Hauses ordnet der König einen Familienrat an. … Demgemäß ist davon auszugehen, dass der Tit. X §2 des Familienstatuts von 1819 auf Entmündigungsverfahren Anwendung findet. Zur Entscheidung über die Entmündigung ist daher der König allein berufen, sofern er nicht einen Familienrat anordnet.»[97]



Der Prinzregent hat darauf verzichtet, wie König Ludwig II. über seinen Bruder Otto selbst über die Entmündigung von Herzog Siegfried zu entscheiden. Um Gewähr für unabhängige und objektive Feststellung der Tatsachen zu bieten, wurde dem Präsidenten des obersten bayerischen Landesgerichts empfohlen, Ermittlungen aufzunehmen und dem zu Entmündigenden selbst «Gelegenheit zur Bezeichnung von Beweismitteln zu geben», und gefordert, «S. K. H … persönlich unter Zuziehung eines oder mehrerer Sachverständiger zu vernehmen».[98]

Herzog Siegfried wurde durch die Psychiater Dr. Rehm und Professor Kraepelin (Lehrstuhlinhaber an der Universität München) persönlich untersucht. Die Sachverständigen stellten fest, dass


«bei Seiner Königlichen Hoheit Herzog Siegfried die gesetzlichen Voraussetzungen der Entmündigung wegen Geisteskrankheit nach §6 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gegeben sind».[99]



Ihre Diagnose lautete Dementia praecox. Die Vernehmung des Herzogs erfolgte nach §654, Absatz 1 ZPO, nachdem er als vernehmungsfähig beurteilt worden war. Aufgrund der Ergebnisse wurde Herzog Siegfried entmündigt. Staatsminister a.D. Dr. von Miltner wurde am 29. Mai 1918 zum Vormund bestellt.[100]

Siegfried hat mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich an einer Geisteskrankheit, und zwar an der von Emil Kraepelin als Dementia praecox beschriebenen, in die internationalen Klassifikationssysteme unter dem Namen Schizophrenie aufgenommenen Krankheit gelitten. Seine Krankheitsgeschichte beginnt 1899 im Alter von 22 Jahren. Nach einem Sturz vom Pferd soll sich seine Persönlichkeit allmählich verändert haben. Im Militärdienst versagte er. Es traten echte Verfolgungsideen und akustische Halluzinationen auf. Der Herzog glaubte, die Leute würden ihn in öffentlichen Lokalen fixieren, auslachen und sich mit Gebärden des Abscheus von ihm abwenden. Im Jahr 1902 wurde seine Verlobung mit Maria Anunziata von Österreich aufgehoben.[101]

In den Folgejahren wurde der Zustand dramatischer. Aus Furcht vor Ermordung zückte Siegfried einen Revolver und schoss wahllos aus dem Fenster. Am 2. Juni 1912 berichtete der Hofarzt Dr. Bredauer:


«S. K. Hoheit Herzog Siegfried, der, wie Ew. Exc. ja wissen, seit ca. 12 Jahren geisteskrank ist, … bekam vor vier Tagen … einen durch Geruchshallucinationen bedingten Erregungszustand mit Verfolgungs- und Vernichtungsideen. [Er] glaubte sich von Leichendüften und Leichenteilen umgeben, die auf Befehl S. K. H. des Prinzregenten, der ihn beseitigen lassen will, unter sein Bett gebracht wurden.»[102]



Siegfried habe ständig einen geladenen Revolver mit sich getragen, um eventuell Schluss machen zu können. Wegen der Gefahr der Selbstvernichtung und der Gemeingefährlichkeit habe er – Dr. Bredauer – mit Zustimmung der Familie, Herzog Siegfried am 1. Juni 1912 nach Neufriedenheim überführt, was ohne große Schwierigkeiten gelungen sei. Aus den Aufzeichnungen des Psychiaters Dr. Rehm, Leiter der Anstalt Neufriedenheim, geht noch hervor, dass Siegfried bereits 1905 gewalttätige Erregungszustände hatte. Dr. von Grashey, der von der Familie eingeschaltet wurde, habe von einer gewaltsamen Überführung in eine Anstalt abgeraten.

In diesem mehrfach untersuchten und gut beschriebenen Fall ist an einer Schizophrenie kaum zu zweifeln. Im Gegensatz zu der Geisteskrankheit beim Bruder König Ludwigs II., König Otto, einer paralytischen Demenz, kommt es bei der schizophrenen Erkrankung des Herzogs Siegfried in der Regel nicht zu einem schweren geistigen Abbau im Sinne einer Demenz.

Die Unterschiede im rechtlichen und tatsächlichen Vorgehen der Jahre 1905 bis 1918 gegen den psychisch kranken Herzog Siegfried in Bayern und des Jahres 1886 gegen den angeblich kranken König Ludwig II. von Bayern sind unübersehbar. Ludwig war ohne Untersuchung und ohne Anhörung entmündigt und zwangsweise, ohne Beteiligung eines Gerichts, psychiatrisch interniert worden, obwohl er nicht geisteskrank war und keine vergleichbar schwereren Gewalttätigkeitsrisiken erkennen ließ.

Prinzessin Luise von Toscana

Ein weiteres Beispiel, das den Lebensformen unserer Epoche bereits näher steht, ist Prinzessin Luise von Toscana (1870–1947) (Abb. 66), Tochter des Großherzogs Ferdinand IV. von Toscana und der ebenfalls aus habsburgischer Familie stammenden Erzherzogin Alice von Parma. Luise wird in der Kindheit als begabt, heiter und frei beschrieben.[103] Der ihr angedachten Erziehung war sie eher unzugänglich. Auch später sollten ihr «jede Besonnenheit im Handeln und jede Überlegung» und die Fähigkeit, «ihre Gefühle und Triebe» zu kontrollieren, gefehlt haben. Luise empfand «den Hof als Zwangsjacke».[104]

1891 wurde sie mit dem sächsischen Kronprinzen und späteren König Friedrich August von Sachsen verlobt. Ihr Verlangen nach geistiger Beschäftigung und philosophischen Gesprächen und ihre Liebessehnsucht erfüllten sich in dieser Ehe nicht. Nachdem eine sexuelle Beziehung mit dem 23-jährigen Hauslehrer ihrer Kinder, André Giron, entdeckt wurde, kam es zu Eheproblemen. Ihre Liebessehnsucht war der Anlass zu mehreren Affären.

Der Schwiegervater, König Georg von Sachsen, ließ Luise unter anderem durch ihre Oberhofmeisterin bespitzeln. Im Dezember 1902 war die Ehe mit Friedrich August soweit zerrüttet, dass dieser drohte, sie in ein Irrenhaus einzuweisen. Ihr Biograph Mörgeli meint, Luise habe tatsächlich an einer erblichen Charakterabnormität mit pathologischer Impulsivität, hysterischer Suggestibilität und mangelhafter Gefühlstiefe[105] gelitten – Merkmale, die eine Persönlichkeitsstörung mit verminderter Impulskontrolle und narzisstisch-hysterischen Zügen charakterisieren. Luise dokumentierte ihre Erlebnisse in einem königsblau eingebundenen Tagebuch mit dem Zeichen des Sonnenkönigs auf dem Deckblatt.[106]

[image: Image]

66 Prinzessin Luise von Toscana mit Töchterchen Anna Monica Pia, ca. 1910

Nachdem ihr der König mit Einweisung in ein Irrenhaus gedroht hatte, floh Luise von Dresden über Salzburg nach Zürich, wo ihr Bruder, Erzherzog Leopold, mit einer Prostituierten verheiratet war. Von dort aus reiste sie an den Genfer See und fand Unterschlupf in der von Professor Auguste Forel, dem Schüler Guddens, geleiteten psychiatrischen Privatanstalt La Métairie. Ihre Ehe mit Kronprinz Friedrich August von Sachsen wurde auf dessen Antrag geschieden. Ihr Geisteszustand wurde im psychiatrischen Spital trotz gegenteiliger Behauptungen des sächsischen Königs und ihres Gemahls als normal bewertet. Später lebte Luise als Antoinette Marie, Comtesse d’Ysette, in Belgien mit einem wesentlich jüngeren Ingenieur zusammen. Der geschiedene Ehemann, König Friedrich August von Sachsen, übernahm die Erziehung der Kinder. 1918 wurde Friedrich August zum Thronverzicht gezwungen. Er soll es mit den Worten getan haben, «macht euren Dreck alleene». Luise wurde vom «Allgemeinen Verband tugendhafter Frauen» wegen ihres amoralischen Lebensstils «aus dem weiblichen Geschlecht ausgeschlossen».[107]

An diesem Schicksal, das sich nach der Wende zum 20. Jahrhundert abspielte, ist bereits eine gewisse Humanisierung der Psychiatrie und eine größere Unabhängigkeit der Psychiater von den manipulativen Wünschen der herrschenden Fürsten erkennbar. Die Versuche unumschränkter Indienststellung der Psychiatrie für die Entmündigung und Wegschließung unerwünschter Familienmitglieder sind nicht mehr durchweg erfolgreich. Ihre nationale Unabhängigkeit ermöglichte es beispielsweise den Schweizer Psychiatern, ihre inkriminierte Patientin gegen die Etikettierungs- und Wegschließungswünsche des Königs von Sachsen zu schützen.

Schlussbemerkungen

Die skizzenhafte Auflistung der Anlässe und Verfahrensweisen zur Beseitigung unerwünschter oder unfähiger Mitglieder europäischer Fürstenfamilien, von frühen Beispielen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, hat zweierlei deutlich gemacht. Erstens einen zivilisatorischen, sehr ungleich verlaufenden, von Rückfällen bedrohten Prozess der Verrechtlichung und Humanisierung der Verfahren und des konkreten Vorgehens gegen die unerwünschten Personen. Er führt von ungeregelten und fragwürdigen Verfahren und der physischen Auslöschung oder Einkerkerung der unerwünschten Personen und mancher ihrer Angehörigen und Anhänger über vielfältige Zwischenstufen zu eindeutigen Rechtsnormen und milderen Formen des Machtentzugs und der nachfolgenden Behandlung des abgesetzten Herrschers.

Mit der langsam fortschreitenden Verankerung von Grundrechten in den Verfassungen von konstitutionellen Monarchien setzt sich im 19. Jahrhundert der zivilisatorische Verrechtlichungs- und Humanisierungsprozess, wenn auch mit großen nationalen Unterschieden, fort. Die Indienststellung der Psychiatrie ermöglicht unabhängige und deutlich später auch kompetente Expertenurteile über die Regierungsfähigkeit der Herrscher. Sie bietet dazu die noch keineswegs humane Wegschließung der abgesetzten Symbolträger.[108]

Zweitens, der Humanisierungsfortschritt ist an die Zurückdrängung unbeschränkter (absolutistischer) Macht und an die Entstehung von Verfassungs- und Rechtsnormen zum Schutz der Grundrechte auch des Herrschers gebunden. Das zeigt bereits der mit der Goldenen Bulle früh geregelte Regierungsentzug deutscher Könige im Wahlverfahren der deutschen Kurfürsten.

Die von den Schulden und von dem anstößigen Verhalten Ludwigs II. betroffenen Mitglieder der königlichen Familie und die dem Verfahren gegen den König beigetretenen Minister der Regierung Lutz haben die Manipulation psychiatrischer Gutachten zur Absetzung des osmanischen Sultans Murad V., die Konstituierung einer königlichen Amtsvertretung bei Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und einer Regentschaft bei Erbgroßherzog Ludwig von Baden unter Mitwirkung der Psychiatrie mit hoher Wahrscheinlichkeit gekannt und studiert. Nachdem Ludwig II. in seiner Umgebung, in Presse und öffentlichkeit mehrmals als verrückt bezeichnet worden war und die bayerische Verfassung von 1818 interpretationsfähige, aber ergänzungsbedürftige Bestimmungen für eine rechtskonforme Beseitigung geisteskranker Herrscher erkennen ließ, lag für die Gegner des Königs der Gedanke nahe, dem Ziel seiner Entmachtung und Entmündigung durch die Feststellung einer Geisteskrankheit seitens willfähriger Psychiater näherzukommen. Die rechtergänzende Interpretation von Titel II §11 der bayerischen Verfassung von 1818 durch Max von Seydel hat dann für Prinz Luitpold und die Regierung Lutz ein optimales, wenn auch im Kern höchst fragwürdiges rechtliches Instrumentarium geschaffen (s. Kapitel 6). Nachdem insoweit ein verfassungskonformes Vorgehen möglich erschien, führte die Suche nach einem geeigneten Psychiater zur Mitwirkung am Verfahren schließlich bei Bernhard von Gudden zum Erfolg.

Im 20. Jahrhundert hat mit dem Niedergang der regierenden Monarchien und dem Ausbau von Menschen- und Bürgerrechten in Verfassungen und Gesetzgebung der Staaten der Zivilisationsprozess auch beim Regierungsentzug unerwünschter oder ungeeigneter Herrscher und bei der Beseitigung oder Entmündigung herausragender Personen beachtliche Fortschritte gemacht. Auch in der Psychiatrie breitete sich international – nach der Mitte des 20. Jahrhunderts –, abgesehen vom Grundlagenwissen über Aufbau und Funktion des Gehirns, eine verbindliche Diagnostik mit definierten Krankheitskategorien, ein wachsendes Krankheitswissen, ein differenzierter Beurteilungskanon, ein Repertoire wirksamer Behandlungsmethoden und ein geschärftes Bewusstsein ärztlicher Ethik aus.


6. KAPITEL
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Das Verfahren

Motive und Entschluss zur Entmachtung

Von vielen Kränkungen zur dauerhaften Verbitterung in der Familie

Bereits am 19. Juni 1866 berichtete die Neue Freie Presse aus Wien – Bayerns Eintritt auf Österreichs Seite in den Deutschen Bruderkrieg war gerade vier Tage zuvor erfolgt –, ein Familienrat habe beschlossen, den zwanzigjährigen König auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen.[1] Kurz darauf, am 17. August 1866 – der Krieg gegen Preußen hatte mit einer Niederlage geendet –, schrieb Prinz Carl an seinen Bruder, den ehemaligen König Ludwig I.:


«Mit bangem Herzen sehe ich für Bayern der Zukunft entgegen. Unseren jungen König … berühren diese höchst kritischen Zeitumstände nicht im Geringsten, und das weiß man nur zu gut im Publikum. Als ich meinen ersten Adjutanten Oberst von Struntz zu ihm mit wichtigen Aufträgen schickte, stellte er demselben nicht eine einzige Frage bezüglich der Armee und was darauf sich bezieht. Man sieht daraus nur zu deutlich die Teilnahmslosigkeit, die ihn beherrscht. Du wirst es erleben, dass es mit einer erzwungenen Abdankung enden wird.»[2]



Die düstere Prophezeiung des alten Feldherrn ist in schlimmerer Form, als Absetzung, in Erfüllung gegangen.[3]
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67 Prinz Luitpold (Mitte, aufgenommen von Franz Hanfstaengl, um 1870) und seine Söhne, die Prinzen Leopold (links, aufgenommen von Joseph Albert) und Ludwig (rechts, um 1876)

Die Wurzeln einer Disharmonie Ludwigs II. mit der luitpoldinischen Familie reichen weiter zurück. Zwei Söhne des Prinzen Luitpold, Ludwig und Leopold, waren etwa gleich alt. Ludwig mochte schon in Jugendjahren seine beiden Cousins nicht gerade herzlich leiden.[4] Nach seiner Krönung scheint sich diese Abneigung eher verstärkt als vermindert zu haben.[5]

Die Beziehung des Königs zu seinem Onkel Luitpold und seinen Cousins (Abb. 67) gewann hohes dynastisches Gewicht, als Ludwigs Verlobung mit seiner Cousine Sophie Charlotte gescheitert war. Vom Bekanntwerden seiner homoerotischen Orientierung an konnte mit einem Nachkommen Ludwigs II. nicht mehr gerechnet werden. Von 1875 an war auch deutlich geworden, dass der einzige Bruder Ludwigs II., Prinz Otto, an einer schweren Hirnkrankheit ohne Aussicht auf Heilung litt und keine Nachkommen mehr zeugen würde. König Ludwigs I. zweitältester Sohn, Otto, König von Griechenland, war ebenfalls kinderlos geblieben. Luitpold und seine Söhne, vor allem der älteste, Ludwig, waren damit als Träger der bayerischen Krone nach Ludwig II. ausersehen. Das brachte eine naturgegebene Rivalität zwischen dem König und seinen geborenen Nachfolgern mit sich. Das Konfliktpotential wuchs durch die zunehmenden Schulden des Königs; denn mit dem Defizit in der Kabinettskasse schrumpften auch die pekuniären Zukunftsperspektiven der kinderreichen luitpoldinischen Prinzen.[6]

Der stets ausgezeichnet informierte preußische Gesandte Werthern hat schon am 9. April 1867 an Bismarck geschrieben: Man bemühe sich,


«… den König um alle Popularität zu bringen, vielleicht gar für verrückt erklären zu lassen, und auf diese Weise, mit Umgehung des Prinzen Otto, die Thronbesteigung des Prinzen Ludwig, Sohn des Prinzen Luitpold, vorzubereiten.»[7]



In dem Maße, wie Ludwig II. sich repräsentativen Pflichten entzog, vertrat in erster Linie Prinz Luitpold den König von Bayern und das Haus Wittelsbach.

Die Disharmonie zwischen Ludwig II. und der luitpoldinischen Königsfamilie ist früh auch außerhalb Bayerns wahrgenommen worden.[8] Eine bedeutende Rolle hat das überhebliche, seine Würde als König mitunter dünkelhaft übertreibende Verhalten Ludwigs II. gegenüber seinen Familienangehörigen gespielt. So wird von Möckl[9] berichtet: Bei einer festlichen Gelegenheit sandte der König seinen Flügeladjutanten zu seinem viel älteren Oheim Luitpold mit der Botschaft, es sei nicht üblich, den König anzusprechen, wenn man nicht gefragt sei.[10] Der preußische Gesandtschaftsrat Eulenburg berichtete am 14. Mai 1885 an Bismarck[11] über «autokratische Launen» des Königs gegen die königlichen Prinzen.

Ernste, politisch ausgelöste Dissonanzen ereigneten sich 1867 und 1870. Bei der ersten Krise ging es um die Entscheidung, ob Bayern dem Zollverein beitreten und damit eine engere Bindung an den Norddeutschen Bund in Kauf nehmen solle. In der Kammer der Reichsräte scheint die Mehrheit der bayerischen Prinzen eine Gegenposition zu Ludwigs Plan eingenommen zu haben. Der König, der das wirtschaftlich vielversprechende Projekt nicht scheitern lassen wollte, forderte die jungen Prinzen, die gegen die Regierungsvorlage stimmen wollten, auf, der Sitzung fernzubleiben.[12] Damit hatte er in die verfassungsgemäßen Rechte von Reichsratsmitgliedern eingegriffen.

Die luitpoldinischen Prinzen haben sich seiner Forderung widersetzt, was ihn mit Zorn erfüllte. Er ließ ihnen durch seinen Adjutanten, Generalleutnant von der Thann, mitteilen, dass sie bis auf weiteres die Residenz nicht betreten dürften.

Der Streit zwischen dem König und seinen nächsten Agnaten hat keinen glücklichen Eindruck in der öffentlichkeit hinterlassen. Ludwig II. war außerordentlich nachtragend. So hat er es abgelehnt, den Prinzen Ludwig mit seiner neuvermählten Gattin, der Erzherzogin Marie Therese von Österreich, persönlich in München zu empfangen. Dem Prinzen Arnulf, dem jüngsten Sohn des Prinzen Luitpold, schlug er die Bitte ab, ihm und seiner neuvermählten Braut das leer stehende Wittelsbacher Palais zur vorübergehenden Unterkunft zu überlassen.

Ohne Datum findet sich ein Brief Ludwigs II. an Johann Krahl, den ersten Leiter der «Coalition» des Königs (s. Kapitel 10), dessen erste Sätze lauten:


«Der hiesige Prinz Ludwig, der so sehr rührig, aber höchst unsympathisch ist, nüchtern, unideal schwunglos, der sehr taktlos und unehrerbietig und burschikos mir gegenüber ist (erst heute wieder!!), auffallend frech und gleich und gleich mit mir. Dieses Luder muß gleichfalls unschädlich gemacht werden, denken Sie über die Art und Weise recht nach. Lassen Sie ihn diskreditieren, unausgesetzt gegen ihn hetzen!»[13]



Am 17. April 1875 schrieb Ludwig II. an seinen Cousin:


«Durchlauchtigster Fürst! Wie schon früher habe Ich auch bei Gelegenheit des jüngsten Besuches Eurer Königlichen Hoheit und Liebden bemerkt, daß dieselben mit Mir in einem zu freien und die verwandtschaftlichen Beziehungen unpassend hervorkehrenden Tone sich bewegen, wie solcher vor dem Könige nicht angemessen erscheint. Ich bin der Überzeugung, daß Eure Königliche Hoheit, deren treu ergebene Gesinnung Mir wohl bekannt ist, in künftigen Fällen jene Form des Benehmens wählen, welche in Gegenwart des Königs von allen Untertanen beobachtet werden muß. Ich verbleibe denselben mit Königlicher Gnade beigetan. Euerer Königlichen Hoheit und Liebden gutwilliger Vetter Ludwig.»[14]



Prinz Ludwig entschuldigte sich bereits am folgenden Tag schriftlich beim König.[15] Ungute Gefühle hat diese Kränkung bei ihm sicher hinterlassen.

Der zweite politisch ausgelöste Konflikt ereignete sich 1870, wieder aus dem Reichsrat heraus nach einer Landtagswahl, die den konservativen Parteien eine schmale Mehrheit in den Kammern gebracht hatte. Im Januar 1870 wollten die konservative ultramontane Partei und die ihr zuneigenden Prinzen den Vorsitzenden Minister Hohenlohe und seine Ministerkollegen wegen der verlorenen Mehrheit stürzen und Platz für eine konservative Regierungsmannschaft machen. Der König hat dies als Infragestellung seiner königlichen Autorität zugunsten einer ihm unerwünschten Volkssouveränität empfunden.[16] Nachdem alle königlichen Prinzen, nicht jedoch Herzog Carl Theodor, gegen Ludwigs ausdrücklichen Wunsch den Rücktritt Hohenlohes gefordert hatten, intervenierte der König – letztlich erfolglos für Hohenlohe. Ludwig II. war erbost und erteilte erneut den luitpoldinischen Prinzen Hofverbot. Diesmal nahm Prinz Luitpold die Kränkung nicht mehr unwidersprochen hin. Mit Schreiben vom 4. Februar 1870 rechtfertigte er sein Verhalten als verfassungsgemäß und beklagte eine schwere Verletzung seines dynastischen Ehrgefühls:


«Durch die von Euerer Königlichen Majestät gegen mich und meine Söhne ergriffene Maßregel, welche, soweit mir bekannt, in unserer Familie noch ohne Beispiel ist, auf das Tiefste gekränkt…»[17]



Ludwig antwortete Ähnlich unversöhnlich mit dem Vorwurf beispiellosen Verhaltens am 16. Februar 1870. Es gehe um eine Frage,


«welche nicht im Fortbestande des gegenwärtigen Ministeriums gipfelt, sondern welche als eine prinzipielle für das Königtum erscheint. Seit dem Bestande unserer Verfassung ist es das erste Mal, daß eine Kammer unter Hinweis auf die Tatsache der zudem knappen Majorität in sehr entschiedenem Tone ohne Anführung politischer Momente geradezu die Entlassung des ganzen Ministeriums anstrebt und Mich im Erfolge wenigstens dahin bringen will, Meine Räte aus den Gesinnungsgenossen einer Kammermehrheit zu wählen. Hierin wird ein objektives Auge den ersten Keim zu dem bisher in Bayern nicht gekannten System der Kammer-Regierungen erblicken und folgerichtig eine unleugbare Schwächung der Königlichen Macht und Geltung … Er ist somit … eine staatsrechtliche Prinzipienfrage, die Mir ernste Besorgnisse einflößte.»[18]



Botzenhart meint, die gereizte Reaktion Ludwigs II. gegenüber den Prinzen Luitpold und Ludwig sei nicht primär auf seinen Unmut über ihr Abstimmungsverhalten zurückzuführen. Er hätte sonst seinen Bruder Prinz Otto und Prinz Adalbert, die in gleicher Weise stimmten, ebenso streng behandeln müssen, was er nicht tat. Er sieht deshalb die Gerüchte um Prinz Ludwig und dessen Ambitionen auf den Thron als Grund für Ludwigs Gereiztheit an. Auch der badische Gesandte am bayerischen Hof, Robert von Mohl, der von einem vollständigen Bruch zwischen dem König und der Familie des Prinzen Luitpold sprach, berichtete am 3. Februar 1870:


«Schon vorher war eine gereizte Stimmung zwischen ihnen, welche sich bei manchen untergeordneten und zufälligen Gelegenheiten äußerte, und es ist keineswegs unglaublich, was mir versichert wird, daß der König nicht ohne Mißtrauen in Betreff von Plänen sei, welche wenigstens in der Umgebung der Prinzen gegen ihn ventiliert werden.»[19]



Der vom Misstrauensvotum betroffene Minister Hohenlohe bat trotz Unterstützung des Königs am 14. Februar 1870 um seine Entlassung. Ludwig sprach mit ihm über die Verhandlungen in der Kammer und äußerte sich entrüstet über die Prinzen. Eine vorübergehende Versöhnung der beiden Zweige des Königshauses gelang dann dem Großonkel des Königs, Prinz Carl.[20] Auf Rat Hohenlohes berief Ludwig II. Graf Otto von Bray-Steinburg, den Gesandten Bayerns in Wien, als Außenminister und Minister des Königlichen Hauses.

Der Kriegseintritt Bayerns 1870 hat die Konflikte mit den luitpoldinischen Prinzen kurzzeitig in den Hintergrund treten lassen. Mit den Siegen über Frankreich und dem Näherrücken der Reichsgründung erbat Ludwig II. mit Brief vom 25. November 1870 den Rat der Prinzen Carl, Luitpold, Ludwig, Adalbert, seines Bruders, Prinz Otto, und des Herzogs Carl Theodor in Bayern:

«… dient es Mir zur Beruhigung Derselben gutachtliche Äußerung in das Bereich Meiner Erwägungen ziehen zu können.»[21]

Die Prinzen Ludwig und Adalbert sowie Herzog Carl Theodor rieten Ludwig II., König Wilhelm die Kaiserkrone anzubieten. Die Prinzen Carl, Luitpold und Otto waren entschieden anderer Ansicht.[22]

Der Kaiserbrief, der Beitritt Bayerns zum Deutschen Bund und die Proklamation König Wilhelms von Preußen zum deutschen Kaiser führten erneut zu einer deutlichen Meinungsverschiedenheit zwischen Luitpold und Ludwig II.[23] Am 21. November 1870 schrieb Luitpold und eine Woche später Prinz Otto[24] an Ludwig II. Beide rieten ihm erneut vom Kaiserprojekt und der Aufgabe der bayerischen Souveränität ab. Am 4. Dezember 1870 schrieb Luitpold einen derzeit nicht mehr auffindbaren[25] vorwurfsvollen Brief an Ludwig II., den der König mit längeren Rechtfertigungen erwiderte. Weil sich Ludwig II. aus verständlichen Gründen weigerte, nach Versailles zu gehen, musste Prinz Luitpold bei der feierlichen Kaiserproklamationszeremonie am 18. Januar 1871 den Kaiserbrief überreichen. In nationalistisch gesinnten Kreisen war der Eindruck entstanden, Ludwig habe mit dem Kaiserbrief einen entscheidenden Beitrag zur Reichsgründung geleistet. Als Ludwigs radikale Ablehnung des preußischen Königs und Kaisers und seine Abdankungspläne zugunsten des Prinzen Otto bekannt wurden,[26] tauchten wieder Phantasien über eine Nachfolge durch die luitpoldinische Linie auf.[27] Friedrich, Großherzog von Baden, notierte am 1. März 1871 in seinem Tagebuch:


«Der König geht von der Ansicht aus, sein Ansehen sei durch die Behandlung der Kaiserfrage so herabgesunken, daß er nicht mehr fortregieren könne und daher abdanken müsse. Dieser Zustand wird angeblich von der Jesuitenpartei ausgebeutet, und soll dieselbe beabsichtigen, im Falle der Abdankung des Königs den ältesten Sohn des Prinzen Luitpold [den späteren König Ludwig III.] auf den Schild zu heben und den Prinzen Otto zum Verzicht zu bewegen.»[28]



Auch Cosima und Richard Wagner sowie Werthern haben dem Prinzen Ludwig Ambitionen auf den Thron zugeschrieben. Die Tatsache, dass er sich von den Patrioten trotz ihres gespannten Verhältnisses zum König als Kandidaten für den Reichstag aufstellen[29] ließ, führte dazu, dass solche Gerüchte nicht als völlig substanzlos erschienen. Ludwig II. hatte dem zwar zugestimmt, aber in einem Brief an den Onkel Prinz Luitpold schrieb er, die Position seines Vetters im Berliner Reichstag sei wegen dessen politischer Einstellung äußerst problematisch.[30] Prinz Ludwig hat daraufhin wieder Abstand von seiner Kandidatur genommen.

Nach kurzfristigen Schritten der Annäherung, etwa der Vermählung seines Cousins, des Prinzen Leopold, mit der von Ludwig hochgeschätzten österreichischen Kaisertochter Gisela – der König richtete dem Brautpaar ein grandioses Fest aus[31] –, kam es 1883 zu einem ernsten Konflikt mit dem Prinzen Arnulf, dem vierten Sohn Luitpolds. Graf Dürckheim-Montmartin, der spätere Generaladjutant Ludwigs II., war von 1874 bis 1883 Hofmarschall bei Prinz Arnulf. Er war mit der «bildschönen» Gräfin Lobinski, einer Ururenkelin der Zarin Katharina von Russland, verheiratet. Prinz Arnulf scheint sich in die Gräfin verliebt zu haben. Er ließ sie durch einen Brief per Boten bitten, ihn während der Abwesenheit ihres Mannes zu empfangen. Die Empfängerin übergab den Brief ihrem Ehemann, Graf Dürckheim, der seinen Vorgesetzten, den Prinzen Arnulf, zum Duell forderte. Die Frauen der streitenden Männer unterrichteten den König, der das Duell verbot, den beiden Männern befahl, sich gegenseitig zu entschuldigen, und Dürckheim durch die Berufung zum Flügeladjutanten auszeichnete. Der König unterstützte auch die Schwester Dürckheims in ihrem Vorhaben, den Hof des Prinzen zu verlassen, an dem sie als Hofdame diente.[32]

Eine Zuspitzung des Konflikts mit den luitpoldinischen Prinzen brachte der Kredit in Höhe von 7,5 Millionen Mark, den bayerische Banken der Kabinettskasse im Frühjahr 1884 zusagten. Zur Sicherung wurde die Mitunterzeichnung des Darlehensvertrags durch die nächsten Agnaten verlangt. Sie erfolgte «mit widerwilliger Zustimmung»[33] (s.S. 244ff.) durch Prinz Luitpold und seine Söhne.[34] Zinsen und Amortisation des Kredits von 1884 waren vom Königshaus bis 1901 zu leisten.[35]

In einem gut informierten Bericht, der am 13. Juni 1885 in New York erschien, war zu lesen:


«Es ist kaum anzunehmen, daß die Agnaten des königlichen Hauses gesonnen sein dürften, die Einkünfte des Familienoberhaupts, welche jetzt schon auf 18 Jahre hinaus mit jährlichen Abzügen von 600.000 Mark belastet sind, noch auf weitere Jahre darüber hinaus zu belasten und das umso weniger, als des Königs Nervosität in den letzten Monaten einen höchst bedenklichen Charakter angenommen hat und das Schlimmste befürchten läßt. So läßt sich ein in Bayern erscheinendes Blättchen vernehmen, ohne daß ihm der Staatsanwalt zu Laibe gegangen wäre. Was hat das zu bedeuten? Will man von maßgebender Seite das Publikum darauf vorbereiten, daß eines schönen Tages die besagte ‹Nervosität› sich zu einem solchen Grade steigern könnte, daß ärztliches Einschreiten und die Isolierung [sic!] des Königs notwendig wird wie bei seinem Bruder Prinz Otto?»[36]



Am 22. Juli 1885 bezeichnete das Neuigkeits-Weltblatt aus Wien unter der Überschrift «Der Kronprinz von Bayern» den Prinzen Ludwig als neuen König von Bayern in unmittelbarer Nachfolge von Ludwig II.[37] Genau in diesen Tagen ergriff Prinz Luitpold die Initiative zur Einleitung des Verfahrens.

Ein schwerer Konflikt zwischen dem Prinzen Ludwig und König Ludwig II. spielte sich 1882 weitgehend im Verborgenen ab. Minister Lutz berichtete darüber am 28. Januar 1882 dem Kabinettssekretär Ziegler und damit auch dem König: Bei einer Besprechung der allgemeinen Lage mit Prinz Ludwig hatte Lutz


«sehr bald Anlaß … zu erklären, er [Ludwig] möge doch ja nicht glauben, daß ich aus rein persönlichem Interesse an meinen Platze ausharre, sondern für meine Person, wenn es im Interesse des Landes läge, gerne ausscheiden würde … Diese Äußerung griff der Prinz mit einigem Eifer auf und meinte, es würde für das Land und auch für Seine Maj. den König sehr gut sein, wenn ich aus dem Amte ginge …»[38]



Nach der Verfassung hatte alleine der König das Recht, Minister zu entlassen und zu berufen, und Ludwig II. achtete eifersüchtig darauf, dass ihm diese königliche Prärogative nicht streitig gemacht wurde.


«Auf meine Bemerkung, daß, wenn diesmal dem Andrängen der Kammer nachgegeben werde, die parlamentarische Regierungsform durch Landtagsmajoritäten [die «ultramontane» Position hatte eine leichte Mehrheit in der Kammer] für alle Zukunft statuiert sein würde, erwiderte der Prinz, die wolle er auch nicht. Sodann sagte ich, ich begriffe sehr wohl, daß die Krone unter Umständen auf die Wünsche des Landtages in Bezug auf die Zusammensetzung der Regierung Rücksicht nehmen werde, aber das könne doch nicht dann geschehen, wenn die Entfernung eines Ministers sozusagen bloß deshalb gefordert werde, weil dessen Gesicht der Majorität nicht gefalle, sondern dann müßten jedenfalls ernsthafte Beschwerden vorliegen 	 Darauf sagte der Prinz, solche Beschwerden könne er mir genug nennen, und bezeichnete auf meine weitere Aufforderung den Abschluß der Versailler Verträge als in erster Reihe stehend (!) [wozu es keine politische Alternative gab!], die ganze Haltung der Regierung zu Berlin … Schließlich meinte der Prinz, die Sache ließe sich vielleicht auf dem Wege arrangieren, daß mein Austritt aus dem Ministerium nur jetzt nicht erfolgen, aber im Prinzipe für die nächste Zukunft festgesetzt werde.»[39]



Der König, der über die Angelegenheit informiert worden war, sandte am 23. Februar 1882 ein Handschreiben an Lutz, womit er die Position des Ministers – öffentlich – und nachhaltig unterstützte:


«… finde Mich bewogen, die bestimmte Erwartung auszusprechen, daß Sie und Ihre Amtsgenossen, die von Mir berufenen Räte der Krone, auch fernerhin fest ausharren, und mit aller Kraft für die Rechte Meiner Regierung eintreten werden, wie es bisher geschah.»[40]



Dieser außergewöhnliche Versuch des Prinzen Ludwig, in die eigenen Rechte des Königs einzugreifen und den Vorsitzenden Minister Lutz aus dem Amt zu treiben, wirft ein Licht auf eine wahrscheinlich nicht leicht heilbare Kontroverse zwischen der Regierung Lutz und den luitpoldinischen Prinzen. Die Kontroverse dürfte 1884 durch die Aufnahme des von einem Minister der Regierung Lutz vermittelten Bankenkredits mit Sicherheitsleistungen der nächsten Agnaten, auch des widerstrebenden Prinzen Ludwig, nachhaltig vertieft worden sein. Daraus wird auch verständlich, weshalb sich von Lutz bis zum Sommer 1885 königstreu verhielt und die verlangte Mitwirkung an dem von Prinz Luitpold – und Ludwig – beabsichtigten Machtentzug des Königs verweigerte, solange er konnte.

Die Schuldenkrise und ihre Steuerung im Verfahren[41]

Entgegen immer noch kursierender Fehldeutungen[42] ist vorweg festzuhalten: Die Schulden König Ludwigs II. fielen nicht dem bayerischen Staat, sondern seinem eigenen Vermögen und dem seiner engeren Familie zur Last.

Die finanziellen Quellen der Zivilliste bestanden einmal in den jährlichen Zuweisungen der Staatskasse in Höhe von 4,23 Millionen Mark seit 1877, den Erträgen des Max-II.-Fideikommiss von jährlich etwa 250.000 Mark und einiger kleinerer Einnahmen aus anderen Quellen sowie den von Bismarck gewährten Zuwendungen aus dem Welfenfonds in Höhe von jährlich 270.000 (300.000 abzüglich 10 Prozent Provision für Graf Holnstein). Um die Größenordnung der Apanage, der staatlichen Zuwendung an den König, vorstellbar zu machen: Der Staatshaushalt des Königreichs Bayern betrug 1882 ca. 228 Millionen Mark. Die Ausgabenseite setzte sich aus den Unterhaltskosten für königliche Immobilien – das waren ziemlich viele – und für die königliche Familie, für Hoftheater, Hofkapelle und für Schuldentilgung zusammen.[43] Da die Kinderzahl der luitpoldinischen Prinzen, vor allem jene des ältesten, Prinz Ludwig, beachtlich zugenommen hatte,[44] stieg auch hier der Bedarf. Nur der verbleibende Restbetrag, der unter die Millionen-Grenze gesunken war – Wolfgang Müller[45] schätzt ihn auf 0,9 Millionen Mark –, konnte für Bau- und Einrichtungskosten verwendet werden. Der Absicht einer Erhöhung der Zuweisung zur Zivilliste um 800.000 Mark im Jahr 1886 wurde, weil das Absetzungsverfahren bereits in Planung war, ein Riegel vorgeschoben. Die Mittel, die dem deutschen Kaiser Wilhelm I. zur gleichen Zeit zur Verfügung standen, betrugen etwa 22 Millionen Mark an jährlicher Zuwendung aus der Staatskasse und 20 Millionen aus privaten Quellen, das heißt insgesamt 42 Millionen Mark, ein deutlich höherer Betrag.[46]

Drei Gründe werden für die Verschuldung der Kabinettskasse Ludwigs II. angeführt: erstens die aufwendigen Bau- und Einrichtungsmaßnahmen der Schlösser, zweitens großzügige, zuweilen außergewöhnlich wertvolle Geschenke an Schauspieler und Schauspielerinnen, Freunde und Favoriten sowie drittens die Privatvorstellungen des Königs in den Hoftheatern wegen Ausfall des Kartenverkaufs (insgesamt 209 Vorstellungen, teils im Residenz-, teils im Nationaltheater, von 1872 bis 1885, davon waren, von 1875 an gezählt, 44 Opernaufführungen[47]).

Bis 1877 scheint es noch nicht zu einer Verschuldung der Kabinettskasse gekommen zu sein.[48] Zu diesem Zeitpunkt hatten allerdings auch die Bau- und Einrichtungskosten für die Schlösser ihren Zenit noch lange nicht erreicht. Nachdem ein Memorandum des Hofsekretärs Düfflipp 1876, das bereits eine Einschränkung der Bauprojekte vorschlug, nicht fruchtete – angeblich der Grund, weshalb Düfflipp 1877 um seine Entlassung bat[49] –, wuchsen die Probleme. Nach einer Meldung des ehemaligen Polizeirats, Hofsekretär Pfister, an den König vom 4. März 1884 waren zwischen 1879 und 1882 fünf Millionen Mark neuer Schulden aufgelaufen.[50] Lutz hielt sich unter Hinweis auf das Zivillistengesetz von 1834 «unendlich reserviert», da «diese Frage das Ministerium ganz und gar nichts angehe».[51]

Anfang 1884 hatten die Schulden der Kabinettskasse 8,25 Millionen Mark[52] erreicht. Der Hofsekretär Pfister, Nachfolger Bürkels, wandte sich an den preußischen Gesandten Werthern mit der Bitte, Bismarck «die Not zu klagen und vor allem höchstdessen Unterstützung zu erbitten».[53] Nach intensiven Verhandlungen, von Philippi[54] eingehend dargestellt, ließ Bismarck Pfister in Berlin Anfang Februar 1884 eine weitere Million Mark zur Begleichung der dringlichsten Forderungen auszahlen.
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Bismarck und Kaiser Wilhelm I. erblickten in der Nichtbereinigung des königlichen Schuldenwesens eine Gefahr für das monarchische Prinzip.[55] Der preußische Kronprinz wollte über die von Bismarck gewährte Summe noch hinausgehen, allerdings mit der politisch motivierten Absicht, Ludwig II. und sein Haus in stärkere Abhängigkeit von Preußen zu versetzen.

Finanzminister Emil von Riedel (Abb. 68), der als einziges Mitglied der Regierung damals beabsichtigte, die Verschuldung des Königs vor den Landtag zu bringen und damit am Vorsitzenden Minister Lutz scheiterte, konnte Ende Mai 1884 ein Darlehen in Höhe von 7,5 Million Mark mit einer Laufzeit von 16,5 Jahren und 5 Prozent Zinsen durch ein bayerisches Bankenkonsortium einwerben.[56]

Dafür sollten den Banken ein Teil der Zivilliste für Zinsen und Amortisation abgetreten, Wertpapiere des privaten Max-II.-Fideikommiss als Pfand bestellt und – worüber wir schon kurz berichtet haben – die bürgende Unterschrift der nächsten Agnaten eingeholt werden,[57] was Minister Riedel gegen einigen Widerstand[58] auch besorgte.[59]

Ludwig II. wurde auferlegt, keine weiteren Schulden zu machen. Er stimmte nach etlichem Widerstand zu. Tatsächlich setzte er aber schon während der Kreditverhandlungen eine Privatvorstellung des «Parzival» mit Kosten von ca. 70.000 Mark an und erhöhte bis Anfang 1886 mit der Fortsetzung seiner Bau- und Einrichtungsprogramme den Schuldenstand um weitere sechs Millionen Mark. Die ursprünglich auf einen Betrag von insgesamt 12,4 Millionen Mark veranschlagten Bau- und Einrichtungskosten der drei Schlösser Linderhof (Überschreitung der geplanten Kosten um 5 Millionen, das sind 143 Prozent), Neuschwanstein (Überschreitung um 3 Millionen, das sind 99 Prozent) und Herrenchiemsee (Überschreitung um 10,9 Millionen, das sind 191 Prozent) verursachten über die gesamte Bauzeit hinweg eine Kostensteigerung in Höhe von 18,9 Millionen Mark bis 1886, so dass die gesamten Baukosten bis zu diesem Zeitpunkt 31,3 Millionen Mark betrugen.[60]

Als Nachfolger des verantwortungsbewussten Beamten Pfister, der schon am 1. Juli 1884 wieder zurückgetreten war, wurde der ziemlich hilflose Hauptmann Gresser[61] angestellt. Etwa zur selben Zeit wurde bekannt, dass der König am 16. Mai 1884 die auf einem steilen Felsen bei Pfronten gelegene Ruine Falkenstein – angeblich hinter dem Rücken von Hofsekretär Pfister – erworben hatte und Pläne für ein Großprojekt Burg Falkenstein (s. Kapitel 4), entwerfen ließ. Darüber hinaus plante er ein chinesisches Schloss am Plansee. Die neuen Pläne des Königs erfüllten die luitpoldinischen Prinzen mit Sorge. Dennoch unternahmen die «schwer gekränkten und wutschnaubenden Prinzen […] keinen Schritt aus Furcht vor dem Zorn des Tyrannen, der sie unzweifelhaft nach Lindau, Bamberg usw. verbannen würde, wenn sie ihm Vorstellungen machen», wie Graf Philipp zu Eulenburg-Hertefeld in seiner meist etwas dramatisierenden Darstellungsweise am 2. Oktober 1885 an Bismarck berichtete.[62]

Mit sechs Millionen Mark neuer Schulden und dem Kredit von 7,5 Millionen aus 1884 waren die Schulden bis Anfang 1886 auf etwa 13,5 Millionen Mark angewachsen.[63] Der König hatte am 29. August 1885 Finanzminister Riedel aufgefordert, die Probleme seiner Kabinettskasse zu regeln.[64] Er zwang damit die Regierung zur Auseinandersetzung mit seiner Verschuldung und löste eine Kaskade von Briefen aus, die in die Katastrophe mündete. Von Riedel lehnte im Benehmen mit dem gesamten Ministerium in einem direkt an den König gerichteten Brief vom 3. September 1885[65] jegliche Unterstützung durch den Staat ab und riet zu Einsparungen und zur Vermeidung neuer Schulden.

Der König beanstandete, dass Riedel sich direkt an ihn gewandt hatte, und verfügte seine Entlassung als Minister.[66] Die Minister stellten sich geschlossen hinter ihren Kollegen und drohten mit Rücktritt. Der König erklärte die Rücktrittsdrohung des gesamten Ministeriums als Majestätsbeleidigung. Aus opportunistischen Gründen – er hatte keine neuen Minister und keinen fähigen Kabinettssekretär zur Verfügung – schrieb der König bald danach einen gnädigen Brief an Riedel, und die Minister blieben im Amt. Dem König waren die gegen ihn gerichteten Aktivitäten nicht verborgen geblieben. Im Januar 1886 wollte er deshalb, wie der Gesandte Karl von Bruck am 5. Februar 1886 nach Wien berichtete, nach München fahren und sich in Gesprächen – wir wissen nicht, wer alles dafür vorgesehen war – um eine Sanierung seiner Finanzlage bemühen. Der Innenminister Feilitzsch hielt ihn jedoch mit der Begründung von seinem Plan ab, er halte es «im persönlichen Interesse S. M. für geboten, daß König Ludwig II., solange die Schwierigkeiten in der Kabinettskasse nicht vollständig behoben sind, von München fernbleiben».[67] Offenbar sollte das bereits Ende Juli 1885 in Gang gesetzte Absetzungsverfahren durch den König nicht mehr gestört werden.[68]

Minister Johann von Lutz (Abb. 69), im Dezember 1885 vom König zum Bericht über die kritische Lage der Kabinettskasse aufgefordert, kam im Schreiben vom 6. Januar 1886[69] an den Hofsekretär unter Berücksichtigung der Mittel, die zur Fertigstellung der Bauten noch erforderlich wären, auf ein Defizit von 20 Millionen Mark. Er zeichnete in diesem «Memorandum» seinem Auftraggeber ein absolut pessimistisches Bild hinsichtlich der Mittelbeschaffung – denn der Entmündigungsplan war zu dieser Zeit bereits fest vereinbart. Lutz erklärte, dass jeder Versuch, den Landtag anzugehen, «mit einer Niederlage enden [werde], durch welche das Ansehen der Krone auf das schwerste geschädigt würde».[70]
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Verärgerte Gläubiger des Königs haben ihre Ansprüche gegen die Kabinettskasse erstmals Anfang 1886 eingeklagt.[71] Minister von Lutz ließ die Gerichtsverfahren taktisch hinauszögern. Ohne Wissen des Königs hat er im Januar 1886 eine Anleihe von 500.000 Mark aufgenommen,[72] um vor der Absetzung des Königs akut drohende Forderungen abwenden oder verzögern zu können.[73] In dieser katastrophennahen Lage passierte zweierlei: Von den letzten Monaten des Jahres 1885 an erschien eine Flut nicht beanstandeter, ungünstiger Zeitungsberichte in, aber auch außerhalb Bayerns.[74] Es ist kaum daran zu zweifeln, dass die Regierung diesen Presserummel zur Vorbereitung der Öffentlichkeit auf das geplante Verfahren angestoßen und toleriert hat.[75] Der Adjutant des Königs, Graf Dürckheim-Montmartin – eine Vertrauensperson, die dem König bis zuletzt mit korrekter Anrede, diskret, treu und hilfreich zur Seite stand – erwähnt in seinen Aufzeichnungen:


«Während des Winters und Frühjahrs 1886 verliert sich plötzlich die Loyalität und Diskretion in der Besprechung der Privatangelegenheiten des Königs. Zeitungsartikel hierüber mehren sich, zuerst in ausländischen Zeitungen, dann aber gehen sie auch in bayerische Blätter über. Gegenstand der öffentlichen Besprechung und Kritik auf allen Bierbänken sind nun nicht mehr Geldkalamitäten und Kabinettskasse, und daran anschließend die Bauten des Königs, sondern es werden (und zwar tauchen überall Leute auf, die das mit dem größten Zynismus, der größten Illoyalität thun) alle Gewohnheiten des Königs, seine Lebensweise (…) einer Kritik unterzogen, es tauchen ganz ungeniert Insinuationen schlimmster Art auf über die Chevauxlegers, welche seit einiger Zeit Dienst beim König an Stelle der Lakaien versehen; es werden übertriebene Geschichten erzählt, von Geschenken an diese Leute, über Mißhandlungen derselben durch S. M. … Merkwürdigerweise hört man nirgends von einem Einschreiten der Polizei – obwohl in allen öffentlichen Lokalen fortwährend die gröbsten Majestätsbeleidigungen ausgesprochen werden.»[76]



Aber der Presserummel löste auch eine beachtliche Zahl von Darlehensangeboten aus.[77] Sie konnten allerdings nicht korrekt aufgenommen und bearbeitet werden, einmal wegen der Postzensur, zum anderen mangels loyaler und befähigter Unterhändler bei Hofe. Einige wenige Beispiele mögen diese Aussage illustrieren. So berichtete der Hofsekretär Klug bereits am 10. Dezember 1885 aus München an den Kammerlakai Mayr mit nachdrücklicher Empfehlung an den König wegen der außerordentlich günstigen Bedingungen, ein Herr Schönlein biete ein Darlehen über 10 Millionen Mark vorbehaltlich der Verleihung eines Adelsprädikats.[78] Der König soll – telegraphisch durch Mayr übermittelt – abgelehnt haben, was Wolfgang Müller nachvollziehbar für unwahr hält.[79] Müller hat zudem begründete Zweifel an der Loyalität Mayrs. «Die gesamte Umgebung des Königs, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Kammerdieners Welker, war schon seit einiger Zeit aus München über das ihrem Herrn Bevorstehende unterrichtet»,[80] stellt Müller unter Berufung auf ein Schreiben eines ungenannten Zeitzeugen[81] fest. Ein anderes Angebot vermittelte Ferdinand Neustätter am 29. März 1886. Er berichtete, er habe mit ihm bekannten Kapitalisten ein Angebot bis in Höhe von maximal 80 Millionen Mark besprochen. Der Hofsekretär Klug habe aber nur 3,5 Prozent Zinsen zugestanden. Man verlange jedoch 4 bis 5 Prozent.[82] Am 16. März 1886 berichteten die Münchner Neuesten Nachrichten, Hofsekretär Klug verhandle mit der preußischen Bodenkreditbank. Das Bankhaus Landau in Berlin habe 13 Millionen Mark mit 3 Prozent Zinsen angeboten und die von Klug gestellten Bedingungen akzeptiert. «Trotzdem wurde die Offerte abgelehnt, was darauf hinzudeuten scheint, daß die Aufnahme einer größeren Anleihe überhaupt nicht beabsichtigt [war].»[83]

In München schlossen sich, nachdem die finanzielle Notlage des Königs weithin bekannt geworden war, im Frühjahr 1886 fünf einflussreiche bayerische Bankiers und Industrielle zusammen und schrieben an den König mit der Bitte, in die Hauptstadt zurückzukehren. Für die Rückkehr boten sie finanzielle Hilfe mit Beseitigung seiner Schulden. Dieser Brief kursierte in der Münchner Gesellschaft, aber der König hat ihn vermutlich nie erhalten.[84] Wahrscheinlich wurde er bei der etwa seit Jahresanfang 1886 eingeführten Briefzensur aussortiert.

Der Direktor der Frankfurter Versicherungsgesellschaft für Wasserleitungsschäden, Kleeberg, richtete am 13. März 1886 einen Brief über den Kammerdiener Welker an Ludwig II. mit dem Angebot einer Anleihe in Höhe von 20 Millionen Mark.[85] Er nahm die Nichtbeantwortung seines Angebots nicht einfach hin, sondern wandte sich am 19. Mai mit der Bitte an Reichskanzler Bismarck, seinerseits dem König das Angebot bekannt zu machen:


«Die Geldkalamitäten der königlichen bayerischen Kabinettskasse wären jeden Augenblick zu beheben und alle Interessenten sofort zufrieden zu stellen, wenn es überhaupt ‹in der Absicht gewisser Persönlichkeiten läge, den öffentlichen Scandai zu beseitigen›. … Die ‹absurdesten Gerüchte› über den König … würden «vertraulich› kolportiert, um ihn nach Möglichkeit zu diskreditieren. Zu welchem Zweck dies geschehe, darüber bestehe kaum noch Zweifel. … ‹daß unerhörte Intrigen gegen diesen deutschen Fürsten, dem das ganze deutsche Volk zu Danke verpflichtet ist, im Werke sind›.»[86]



Bismarck vermerkte am Rand des Briefes am 22. Mai 1886: «Durch die Ereignisse überholt, ad acta.»[87]

Die Berliner Börsenzeitung (35/1886) sah die Probleme bereits nüchterner:


«Die Höhe des Defizits der Kabinettskasse wird übrigens bedeutend übertrieben. … Durch Veräußerung der entbehrlichen Wertobjekte würde sich dasselbe auf eine unbedeutende Summe reduzieren.»[88]



Die Initiative zum Verfahren und der Auftrag an die Regierung

Finanzminister Riedel führte vor dem Besonderen Ausschuss der Kammer der Reichsräte laut Protokoll vom 17./18. Juni 1886 nach dem Tod Ludwigs aus: Er


«und Kabinettssecretär Schneider habe erst nach dem Selbstmord Seiner Majestät die Ueberzeugung von Geisteskrankheit gewonnen. Selbst die Mitglieder des Königlichen Hauses hätten Seine Majestät nicht für geisteskrank gehalten. Seine Majestät hätten auch alle Angelegenheiten so sachkundig, klug, und vernünftig zu ordnen verstanden, daß man kein Bedenken haben konnte. Es sei auch nicht die geringste Störung in Staatsangelegenheiten vorgekommen. Sie und Ihre sämtlichen Collegen könnten schwören, daß sie bis zur kürzesten Zeit nicht an eine Geisteskrankheit Seiner Majestät gedacht haben. ››[89]



Vor diesem Hintergrund wirkt auch die lange durchgehaltene Ablehnung des Vorsitzenden Ministers Lutz gegen eine Beteiligung der Regierung an der Absetzung des Königs gut vertretbar. Im Frühjahr 1884 auf die Deckung der Schuldenlast des Königs aus der Staatskasse unter Einschaltung des Landtags angesprochen, winkte er energisch ab mit der Begründung, dass er sich keinesfalls in die Privatangelegenheiten des Königshauses einmischen wolle. Noch bis zum Herbst 1885 soll die Regierung die Behauptung, dass die Regierungsgeschäfte unter der Abwesenheit des Königs nicht zu leiden hätten, häufig wiederholt haben.[90]

Die mangelhaften Möglichkeiten eines unmittelbaren Meinungsaustausches mit dem König waren von der Regierung Lutz über viele Jahre toleriert, wenn nicht begrüßt worden. Die Regierung hat jedenfalls die Geschicke des Landes souverän geführt. Sie hat lange kein ernsthaftes Bemühen um eine stärkere Regierungsbeteiligung des Königs erkennen lassen.

Der Österreichische Gesandte berichtete zur Frage des Einschreitens in der Schuldenkrise noch im November 1885: «Ministerpräsident von Lutz [hält] sich in dieser Frage unendlich reserviert», nachdem seiner Meinung nach dieselbe «das Ministerium ganz und gar nichts angehe».[91] Seine Behauptung vor dem Besonderen Ausschuss der Reichsräte, erst Anfang März 1886 habe sich ihm der Gedanke aufgedrängt, «daß der geistige Zustand Seiner Majestät alterirt sein könne»,[92] entspricht indessen, wie sich zeigen wird, nicht den Tatsachen.

Bereits im Januar 1883 war der Anschein entstanden, Prinz Luitpold wolle eingreifen. Der Prinz hatte den Hofsekretär Ziegler – der die Finanzen des Königs verwaltete – bald nach dessen Ausscheiden aus dem königlichen Dienst zum Essen geladen. «… seit Zieglers Abreise von Hohenschwangau [sitzt] das Haus Luitpold in permanenter Beratung.» Man richtete sich, wie Werthern am 30. Januar 1883, vor dem Treffen mit Ziegler, an Rantzau nach Berlin berichtete, «allmählich auf die Regentschaft ein..».[93] Doch es geschah nichts dergleichen; denn als nächster Agnat und vorgesehener Regent ohne die Mitwirkung der Regierung gegen den König vorzugehen, war dem Prinzen Luitpold nach dem Gutachten Seydels verfassungsrechtlich nicht möglich. Gegen die Verfassung zu handeln war realpolitisch hochriskant.[94]

Die Regierung aber war noch nicht zum Handeln zu bewegen.[95] Die Abneigung Luitpolds, eine mildere, mit dem König zu vereinbarende Lösung ohne Beteiligung der Regierung zu versuchen, etwa ein Vertretungs- oder Abdankungsgespräch mit Ludwig ins Auge zu fassen, kann auch aus Furcht vor dem hochfahrenden und nicht voll berechenbaren Verhalten seines Neffen entstanden sein. Selbst das Risiko, von ihm des Hochverrats bezichtigt zu werden, war nicht auszuschließen.
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70 Friedrich August Krafft von Crailsheim, Staatsminister des Königlichen Hauses und des äußern

Im Sommer 1885 legten die beiden älteren Cousins Ludwigs II., Ludwig (1845–1921) (der spätere König Ludwig III.) und sein ein Jahr jüngerer Bruder Leopold (1846–1930) – wahrscheinlich nicht zum ersten Mal – ihrem Vater Luitpold die Entmachtung des Königs und die Übernahme der Regentschaft mit dem Argument der Geisteskrankheit nahe.[96]

Der erste Bericht über die Indienststellung der Regierung durch den künftigen Regenten, Prinz Luitpold, kommt von einem unverdächtigen Zeitzeugen: Im Zusammenhang mit dem Wunsch des Königs, den unfähigen Hofsekretär Gresser zu ersetzen[97] – die Position fiel dann dem Hofsekretär beim Hoftheater, Ludwig von Klug (1838–1913), zu –, erschien am 27. Juli 1885 Karl Hesselschwerdt, der Privatagent des Königs, beim ehemaligen Legationsrat im Kabinettssekretariat des Königs, Gottfried von Böhm, und legte ihm die Leitung des Hofsekretariats nahe. Fünf Tage zuvor hatte Kabinettssekretär Alexander von Schneider diesen Wunsch des Königs Böhm bereits mitgeteilt. Böhm konsultierte unverzüglich seinen vorgesetzten Minister, Crailsheim (Abb. 70), der ihm eröffnete, «… Prinz Luitpold habe den Ministerpräsidenten Lutz zu sich rufen lassen, um ihn zu fragen, ob denn die Minister nicht gegen ein Gebaren des Königs Einsprache erhöben, das der Dynastie und dem Lande so sehr zum Nachteil gereiche?»[98]

Selbst bei dieser Audienz – im Juli 1885 – war der Versuch des späteren Prinzregenten, die Minister zum Mithandeln gegen den König zu veranlassen, noch nicht von Erfolg gekrönt. Crailsheim berichtete Böhm:


«Wir haben die Sache wohl in Erwägung gezogen … und zweifeln nicht, daß ein solcher Schritt von uns auf den König der – ängstlich ist, vielleicht Eindruck machen würde; aber man würde uns auslachen, wenn wir es täten, denn wir müßten ja dann gehen.»[99]



Im selben Gespräch soll Minister Crailsheim noch geäußert haben:


«… über unsere Dummheit würde man lachen [wenn die Minister wegen ihres Vorgehens gegen den König entlassen würden]. Die Agnaten müssen anfangen … sie haben ein größeres Interesse daran, als wir. Prinz Luitpold hat sich auch bereit erklärt, es zu tun und wartet nur auf einen Wink von uns über den richtigen Zeitpunkt.»[100]



In der nachfolgenden Sitzung des Ministerrats am 28. Juli 1885 nahm Luitpold jedoch «seine Zusage betreffs einer Vorstellung bei dem König» schon wieder zurück.[101]

Der Erzgießer Ferdinand von Miller, ein Jagdfreund des Prinzen Luitpold, berichtete:


«Es war ungefähr ein Jahr vor der Katastrophe, als mir Prinz Luitpold schon sagte: ‹Man hat mir die Übernahme der Regentschaft nahegelegt. Das werde ich aber nie tun, bis nicht von allen Ärzten die Krankheit genau festgelegt ist›.»[102]



Nach Ferdinand von Miller fiel diese Äußerung des Prinzregenten Luitpold bereits im Januar 1885, als die Regierung jeder Initiative einer Entmachtung des Königs noch fern stand.[103] Offenbar hatte man zu diesem Zeitpunkt bereits die Entmachtung des Königs wegen Geisteskrankheit in Aussicht genommen.

Da in der historischen Literatur Anstoß und Durchführung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ludwig II. überwiegend der Regierung Lutz zugerechnet wird, bedürfen selbst diese eindeutigen Hinweise auf die Initiative des Prinzen Luitpold der kritischen Prüfung.[104] Wir erinnern in Übereinstimmung mit Minister Crailsheim, dass Motive zur Absetzung und Entmündigung des Königs – persönliche Kränkungen,[105] Verschuldung der Familie, sexueller Missbrauch von Soldaten und die mögliche Machtübernahme mit der Chance zur Besserung von Finanzen, Rang und Status – zunächst nur den nächsten Agnaten, vorweg dem Prinzen Luitpold, zugeschrieben werden konnten. Bedenkt man die bayerische Verfassung von 1818 und das monarchische Prinzip, die den König über den Staat stellten und ihm die Minister unterordneten – Ludwig I. hatte die Minister noch als seine Sekretäre bezeichnet –, so ist, vom Fehlen vergleichbarer Motive der Regierung abgesehen, schwerlich vorstellbar, dass bayerische Minister 1885 beschlossen hätten, den König abzusetzen und zu entmündigen. Sie hätten sich zu diesem Zweck zu Prinz Luitpold begeben und ihn bitten müssen, sich für diesen Staatsstreich verantwortlich zur Verfügung zu stellen.

Abgesehen von der eindeutig unterschiedlichen Motivlage des Prinzen Luitpold und der Regierung verkennt eine solche Deutung der Ereignisse auch die aus der Verfassung folgende realpolitische Situation. Nur der nach dem Familienstatut vorgesehene nächste Agnat, Prinz Luitpold, konnte sich mit Zustimmung der Regierung vorläufig an die Stelle des angeblich regierungsunfähigen Königs setzen, seine Regierungsbefugnisse bis zu seiner Ratifizierung durch den Landtag kommissarisch ausüben und die Regierung beauftragen, ein durch die Verfassung gestütztes Verfahren gegen den König einzuleiten. Tatsächlich hat Prinz Luitpold der Regierung die Durchführung des Verfahrens unter seiner, des künftigen Regenten Verantwortung übertragen. Prinz Luitpold blieb bis zum Antritt der Regentschaft bzw. bis zur Bestätigung ihrer Notwendigkeit durch den Landtag Herr des Verfahrens; er hatte den Vorsitz bei allen über das Schicksal Ludwigs entscheidenden Staatsratssitzungen. Er unterzeichnete alle Anordnungen, etwa die «Befehle» zur Begutachtung des Königs,[106] entschied über die Entmachtung und Entmündigung des Königs, die Bestellung der Kuratoren und seine eigene Berufung zum Reichsverweser oder Regenten. Die einzelnen Schritte waren von der Regierung vorbereitet worden und einige davon, etwa die Bestellung des Regenten, bedurften ihrer Zustimmung.

Prinz Luitpold hat auch die Aufforderung an mehrere im Dienst des Königs stehende oder ehemals bei Hofe tätige Personen zu Zeugenaussagen zum Zweck der psychiatrischen Begutachtung und des Regierungsübergangs unterzeichnet. Den «unfeinen» Teil der Arbeit, die konspirativen Verhöre von Hofbediensteten in der Privatwohnung von Lutz, die Besorgung von Teilen des Tagebuchs und von Handschreiben des Königs, aber auch die Kontroverse mit Bismarck haben Lutz und Crailsheim übernommen. Das hohe Maß an Zurückhaltung, das sich der künftige Regent in der Darstellung seiner Rolle nach außen auferlegte, hat das Ansehen des Königshauses nachhaltig geschützt.[107] Prinz Luitpold hat sich nach der Katastrophe als Regent in eine von Bescheidenheit getragene, durchaus sympathisch wirkende Opferrolle begeben.

Die von Minister Crailsheim vorgetragenen und begründeten Bedenken der Minister, sie würden durch eine Beteiligung am Verfahren ihr Amt verlieren, hat Prinz Luitpold ausgeräumt. Das erste Motiv der Minister, der Aufforderung des Prinzen Luitpold zum Eintritt in das riskante Unternehmen der Absetzung ihres Königs zu folgen – und sich nicht selbst absetzen zu lassen –, scheint die Garantie des Prinzen gewesen zu sein, Lutz und die derzeitigen Minister nach dem Thronwechsel in ihren Ämtern zu belassen.[108] Minister von Lutz hat auf diese Weise die vom König bedrohte Stellung seiner Regierung vorläufig sichern können. Nachdem es Prinz Luitpold gelungen war, das Ministerium Lutz ins Boot zu holen und die Befriedigung eigener Interessen der Minister ihr Engagement im Entmachtungsverfahren gegen den König erheblich gestärkt hatte, änderte sich die prinzliche Haltung gegenüber der Regierung: Der Österreichische Gesandte Bruck berichtete am 19. März 1886 nach Wien: «Prinz Luitpold spricht sich in den lobendsten Ausdrücken über Freiherrn von Lutz und Finanzminister von Riedel aus.»[109]

In der historischen Literatur werden die Motive des Ministers Lutz nicht nur in der persönlichen Machterhaltung, sondern häufig auch in der Verteidigung der von der Monarchie getragenen, enorm privilegierten und in großer Zahl in den Adelsstand erhobenen hohen Beamtenklasse gesehen.[110] Das mag stimmen. Dem Prinzen Luitpold brachte jedenfalls der Einstieg der Regierung in das Verfahren außer der Erfüllung der verfassungsrechtlich zwingenden Voraussetzungen seiner Regentschaftspläne die große Erleichterung, dass der für solche problematische Aufgaben offenbar hinreichend befähigte Vorsitzende Minister Lutz das Management des Absetzungsverfahrens mit in die Hand nahm.[111]

Einen gewichtigen Grund, der die Bereitschaft der Minister zur Mitwirkung am Machtentzug nachhaltig verstärkte, lieferte der Brief des Königs vom 29. August 1885 an den Finanzminister Riedel:


«Mein königlicher Wille ist es, daß die von Mir unternommenen Bauten nach Maßgabe Meiner getroffenen Anordnungen angemesse Fortsetzung und Vollendung finden. … Ich beauftrage Sie, Herr Minister, die nötigen Schritte zur Regelung der Finanzen zu tun und so Meine Unternehmungen zu fördern.»[112]



Damit hatte der König den Versuch unternommen, finanzielle Hilfe durch die Regierung zu bekommen – auf welchem Wege, war wohl nicht angesprochen. Dieses Ansinnen hat Ludwig mehrmals und mit zunehmender Deutlichkeit auf staatliche Hilfe gerichtet wiederholt. Er hat damit die Regierung zwangsläufig in seine pekuniären Probleme mit einbezogen. Die Regierung geriet dadurch selbst in Handlungszwang. Lutz und Crailsheim – von den übrigen Ministern liegen weniger eindeutige Zeugnisse ihrer Motive vor – erhofften durch das Absetzungs- und Entmündigungsverfahren, sich auch die finanziellen Ansprüche des Königs vom Halse schaffen zu können.[113]

Die ausschlaggebenden Gründe für die Absetzung des Königs waren nicht nur finanzieller Natur

«Viele Zeilen, die in den Bericht hätten eingesetzt werden können,
haben wir nicht aufgenommen aus Pietät,
um das Andenken des Höchstseligen Königs nicht zu belasten.»
Minister Johann von Lutz vor der bayerischen Kammer der Abgeordneten[114]

Der bayerische Gesandte in Preußen, Graf Lerchenfeld (Abb. 71), äußerte bei einer Unterredung mit Herbert von Bismarck am 23. oder 24. Mai 1886, dass die finanzielle Frage zwar den Anstoß gegeben habe, eine baldige Abhilfe ins Auge zu fassen, dass dieser Punkt aber an sich nebensächlich gegenüber anderen traurigen Dingen sei.[115] Selbst in der Presse fanden sich ähnliche Überlegungen. «Diese ängstliche Isolierung [der Rückzug des Königs in seine Bergschlösser und -hütten] ist noch nachteiliger als das Derangement in der Zivilliste»,[116] schrieb die Frankfurter Zeitung am 31. August 1885. Aber auch dies war noch nicht der ausschlaggebende Grund.

Dieser war vielmehr in dem überaus anstößigen Missbrauch von Reitersoldaten der bayerischen Armee zu suchen.[117] Wir haben dieses Problem in Kapitel 1 eingehend dargestellt. Diese Angelegenheit musste das Ansehen der bayerischen Armee und des Königshauses ernsthaft tangieren.[118]

[image: Image]

71 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering, königlich bayerischer Gesandter bei der Krone Preußens von 1880 bis 1918

Für Ludwig hatte der peinliche Missbrauch der Soldaten in Verbindung mit seiner sozialen Phobie ziemlich fatale Folgen; denn er führte einerseits zum fast vollständigen Verlust des direkten Umgangs mit seiner Regierung, mit Angehörigen der königlichen Familie und den höheren Gesellschaftsschichten und andererseits zur Schrumpfung seiner höfischen Lebensgemeinschaft auf eine ziemlich schlichte, um nicht zu sagen primitive Männergesellschaft von Reitersoldaten, Stallpersonal und Lakaien. Beides dürfte dazu beigetragen haben, dass der König Achtung und Sympathie verlor. Die homosexuellen Aktivitäten mit abkommandierten Reitersoldaten, die den – insoweit vergeblichen – Rücktritt eines Kriegsministers im März 1885 mit veranlasst hatten[119] (s. Kapitel 1 «Homoerotik wird zur Passion») und von der Regierung im Brief vom 5. Mai 1886 an den König offen angesprochen wurden – ein erstaunlicher Akt ungestrafter Majestätsbeleidigung –, blieben den Mitgliedern der königlichen Familie sicher nicht verborgen.[120] Als Generalinspektor der bayerischen Armee war Prinz Luitpold diesbezüglich auch in seiner offiziellen Verantwortung angesprochen.[121]

Der schwerwiegende Bruch ethischer und militärischer Normen und der dadurch verursachte Ansehensverlust zwangen zum Einschreiten. Prinz Luitpold hatte zweifellos eigene Motive, aber vermutlich geriet er auch als Generalinspekteur der bayerischen Armee in Handlungszwang, nachdem ein anderer Verantwortungsträger, der Kriegsminister, in dieser Angelegenheit schon gescheitert war. Die entscheidende Frage, vor der Luitpold und die Seinen damals standen,[122] lautete, auf welche Weise dieses heikle Problem zu lösen war und welche Risiken ein Eingreifen mit sich brachte. Ihre Antwort darauf war dieselbe wie jene im Kontext der Schuldenkrise. Sie lautete: Machtentzug wegen Geisteskrankheit und Regierungsunfähigkeit.

Die fortschreitende Umsetzung der Verfahrensziele

Der künftige Regent und die Regierung haben ihren Plan der Entmündigung und Absetzung König Ludwigs II. mit einer Konsequenz verfolgt, die vor zweifelhaften, teilweise rechtswidrigen Methoden nicht zurückschreckte.

Eine Maßnahme der Verfahrensvorbereitung war die Postzensur. Die vom Königshof aufgegebene und die an den König gerichtete Post – Briefe und Telegramme – wurden an das Ministerium von Crailsheim umgeleitet. Die Kabinettskasse war ab Anfang Januar 1886 gerichtlich sistiert.

Der König war damit seiner Handlungsmöglichkeiten weitgehend beraubt (s. Kapitel 4). Bis in die letzten Tage seines Lebens erteilte er dennoch Aufträge – die nicht mehr bezahlt werden konnten –, bewertete künstlerische Arbeiten, verlangte Änderungen und machte neue Pläne. Die Folgen der Blockade seines Handelns waren zunehmende Katastrophenstimmung und zahlreiche Versuche der Geldbeschaffung. Er war, wie im Kapitel 4 dargestellt, in einen hilflosen Zustand verzweifelter Aktivitäten verfallen.

Nachdem der König realisiert hatte, was gegen ihn im Gange war, richtete er am 6. April 1886 noch einmal über seinen ehemaligen Kabinettssekretär Schneider und seinen Flügeladjutanten Graf Dürckheim[123] Hilferufe an seinen großen Förderer Fürst Bismarck.[124] Am 14. April 1886 riet dieser dem König nicht zum ersten Mal, sich persönlich an den Landtag zu wenden:


«Es unterlieget nach meinem alleruntertänigsten Dafürhalten keinem Zweifel, daß die Landesvertretung in Bestätigung der bewährten Anhänglichkeit des Bayerischen Volkes an sein Herrscherhaus nicht nur die Rückstände der Kabinettskasse, sondern auch die Mittel für den Abschluß der begonnenen Bauten bewilligen werde …»[125]



Bismarck rechnete dem König die jährliche Gesamtbelastung der Kabinettskasse durch einen neuerlichen Kredit in Höhe von 6 Millionen Mark zu 3,5 Prozent Zinsen, zusätzlich der Zins- und Tilgungssummen des alten Kredits aus dem Jahr 1884 in Höhe von 7,5 Millionen Mark zu 5 Prozent Zinsen, vor. Der bayerische Staat würde eine Verzinsung von 3,5 Prozent «mit Leichtigkeit» erhalten. Der Rat Bismarcks kam Ludwig sehr entgegen. Unverzüglich, am 17. April 1886, erteilte er dem Ministerium den Befehl:


«Es ist Mein Wille, daß zur Ordnung der Verhältnisse Meiner Kabinettskasse von Meiner Regierung noch dem gegenwärtig versammelten Landtage eine Vorlage gemacht und mit thunlichster Beschleunigung die hierauf bezüglichen Vorschläge Mir unterbreitet werden.»[126]



Auch der Gesandte am preußischen Hof, Lerchenfeld, und der Staatsrat und ehemalige Kabinettssekretär Ludwigs, Müller, empfahlen dringend die sofortige Einschaltung des Landtags. Das brachte die Minister, die mit dem Psychiater Gudden bereits Zeugenvernehmungen vorgenommen hatten, in ernste Verlegenheit.[127] Lutz besprach sich am 30. April 1886 mit den Präsidenten und den ersten Sekretären der Kammern und teilte danach dem König mit, es sei aussichtslos, den Landtag zur Bewilligung von Mitteln zu bewegen.[128] Der Brief des Gesamtministeriums vom 5. Mai 1886,[129] der diese Botschaft enthielt, ist eine Philippika gegen den König, die nicht nur sein Finanzgebaren, sondern auch das Problem der zu «unsittlichen» Zwecken an den Hof geholten Reitersoldaten ansprach. Der Inhalt und der teilweise ziemlich taktlose Stil dieses Briefes an den König sind nur aus dem Erfolgsoptimismus des bereits weit gediehenen Verfahrens nachvollziehbar.[130]

Mehrere Autoren haben später das erfolglose Gespräch mit Repräsentanten der Kammern aus der Absicht des Ministers Lutz gedeutet, «den König in die Verzweiflung» zu treiben.[131] Offenbar hat Lutz das Vorhaben des Entzugs der Regierungsgewalt und der Festsetzung des Königs nicht erwähnt. Wie er nach dem Tod des Königs vor dem Landtag einräumte,[132] hatte er die Absicht, die Abgeordneten zu einem negativen Beschluss zu veranlassen, denn anderenfalls wären er und Prinz Luitpold in ernste Schwierigkeiten geraten. Albrecht[133] meint mit guten Gründen, das Motiv, eine aussichtsreiche Anfrage im Landtag zu vermeiden, sei die Befürchtung gewesen, eine Geldbewilligung durch den Landtag wäre mit der Forderung des Rücktritts der Minister verbunden worden, zumal der König bereits nach neuen Ministern Ausschau hielt. Der bayerische Gesandte am Berliner Hof, Lerchenfeld, erklärte Bismarck das Verhalten der Regierung mit der Absicht, den taktischen Vorteil eines «fait accompli» nicht aus der Hand zu geben. Bismarck kommentierte: «Er habe den Eindruck, daß unsere bayerischen Minister, weil sie sich nicht mehr halten könnten, den König ‹schlachten wollten›»[134] Er hatte zwar den Spiritus rector des Verfahrens nicht angesprochen, war aber ansonsten der Realität ziemlich nahe gekommen.

Der letzte Versuch, Bismarck um Hilfe zu bitten, war ein Telegramm, das Dürckheim aus Reutte (Tirol) am 10. Juni 1886 aufgab:


«Um 2 Uhr auf Allerhöchsten Befehl hier [Neuschwanstein] eingetroffen, habe 2 Stunden mit Seiner Majestät gesprochen. … die Stimmung des Königs [sei] eine im höchsten Grade entrüstete, sonst aber durchaus normal und ruhig … Seine Majestät baue auf Ihre Unterstützung.»[135]



Lerchenfeld-Koefering und Crailsheim forderten von Berlin «Mitteilung über Inhalt und Aufgabeort des Telegramms».[136] Bismarcks Reaktion lautete: «Ich bitte, den Vorgang in Abrede zu stellen oder totzuschweigen.»[137] Die Absicht, durch Postzensur und eine gerichtlich blockierte Kabinettskasse die Schuldenkrise zu dramatisieren und damit auch die öffentlichkeit auf die Absetzung des Königs vorzubereiten, verlief erfolgreich:[138] «Die Verhältnisse der Kabinettskasse beschäftigten seit geraumer Zeit die in- und ausländische Presse in einer Weise, daß diese Angelegenheit nicht mehr als Privatsache angesehen werden kann», berichtete das Bayerische Vaterland am 23. März 1885.[139]

Der Briefwechsel zwischen dem König und seinen Ministern von August 1885 bis Januar 1886 lässt erkennen, dass der König von der Absicht weiterer Ausgaben für seine Bauten bis zu den letzten Wochen vor der Katastrophe nicht abzubringen war. Erst am 24. April 1886 hat der König an seinen Hofsekretär Klug geschrieben:


«Mit Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse ist eine Einschränkung der Ausgaben in allen Zweigen meines Hofdienstes geboten. Es ist deshalb Mein Wille, daß der Bedarf meiner Hofstäbe auf das Notwendigste beschränkt und durchgreifende Vereinfachungen und Ersparungen bei denselben herbeigeführt werden. Ich beauftrage Mein Hofsekretariat, im Benehmen und mit Unterstützung der Chefs Meiner Hofstäbe, die hiernach erforderlichen Einleitungen alsbald zu treffen.»[140]



Nach einem Brief des österreichischen Gesandten Bruck an seine Regierung vom 1. Mai 1886 ließ der König Lutz vertraulich mitteilen, er sei bereit, sein Ausgabenbudget einer Kontrolle unterstellen zu lassen, falls die Regelung der Verhältnisse der Kabinettskasse und Königlichen Zivilliste eine solche erheischen sollte. Das war eine hoffnungsvolle Absichtserklärung. Die Minister waren uneins über die Frage, ob der König nicht doch zum vernünftigen Handeln bewegt werden könnte.[141] Aber das Verfahren der Absetzung war schon so weit gediehen, dass eine Abwendung nicht mehr in Aussicht stand.

Die Bereitschaft zum Verzicht auf die sexuelle Dienstleistung junger Reitersoldaten hat Ludwig offenbar nicht erkennen lassen. Damit war bis zuletzt beim ausschlaggebenden Grund des Verfahrens keine Entlastung eingetreten.[142] Dennoch, der für Staatsbürger rechtswidrige homoerotische Missbrauch abgeordneter Soldaten – der kein charakteristisches Symptom einer Geisteskrankheit ist – stützte kein Entmündigungsverfahren gegen den über dem Strafgesetz stehenden König. Man wollte Ludwig auch nicht öffentlich diskreditieren und keinen Skandal provozieren. So bemühten sich die Gegner des Königs, das «verabscheuungswürdige» Verhalten des Königs lediglich anzudeuten und ansonsten eine Geisteskrankheit zu erfinden und die Schuldenkrise aufzubauschen.[143]

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Verfahrens

Eine hinreichende Kontrolle des Ausgabeverhaltens und der homoerotischen Passion des Königs schien demnach nicht sehr hoffnungsvoll zu sein. Zwischen Prinz Luitpold und der Regierung war die Entmachtung des Königs seit Ende Juli 1885 beschlossene Sache. Hätte man lediglich das Ausgabeverhalten und die anstößige Befehlsgewalt des Königs über die Armee im Blick gehabt, wäre eine verfassungsrechtlich optimale Form die freiwillige Übergabe der Regierungsgewalt an einen Stellvertreter im persönlichen Auftrag des Herrschers gewesen. Sie bedurfte der schriftlichen Beauftragung durch den König, wie im Fall Friedrich Wilhelms IV. von Preußen geschehen (s. Kapitel 5). An der Geschäftsfähigkeit des Königs hat die Regierung bis zum 6. Juni 1886, dem Termin der letzten Vorlage von 16 Vorgängen zur Unterzeichnung durch den König – die letzte gültige Signatur Ludwigs II. erfolgte noch zwei Tage später[144] –, faktisch, im Gegensatz zur Behauptung von Lutz in der Landtagsdebatte, nicht gezweifelt. Eine verfassungsrechtlich korrekte Übergabe der Regierungsgewalt wäre auch die freiwillige Abdankung gewesen.[145] Gänzlich aussichtslos erscheint uns beides heute nicht, denn Ludwig hat mehrmals Neigungen zu Abdankung und Rückzug aus dem ungeliebten Regierungsgeschäft erkennen lassen. Nach seiner Festnahme hat er geäußert, er wäre bereit gewesen, für Prinz Luitpold abzudanken, wenn man ihn gefragt hätte. Ob Luitpold dies rechtzeitig erfahren oder wenigstens als Chance gesehen hat, ist ungeklärt. Man wird ihm zugute halten müssen, dass er dem als unberechenbar beurteilten König zugetraut haben könnte, im Fall einer solchen Initiative auch gegen seinen Onkel mit peinlichen Konsequenzen vorzugehen.

Eine Vertretung oder Abdankung des Königs war den Akteuren jedoch unerwünscht, wahrscheinlich weil sie in jedem Fall – Erfolg oder Misserfolg des Verfahrens – zu riskant erschien. Die vorgeschobenen Zweifel an der Geschäftsfähigkeit des Königs ließen außerdem, was Gudden in der Ministerratssitzung vom 7. Juni 1886 artikulierte, die Unterzeichnung einer Vertretungs- oder Abdankungsurkunde als anfechtbar erscheinen.

Die «milderen Formen» des Machtentzugs wurden damit aufgegeben.[146] Zivilrechtliche Maßnahmen gegen die Zivilliste, etwa eine Pfändung, waren möglich, nicht aber strafrechtliche Schritte gegen den König. So schien, ohne rechtsgültige Zustimmung des Königs, nur die Absetzung einen rechtlich gangbaren Weg des Machtentzugs zu bieten. Nachdem man sich über die Form des Vorgehens geeinigt hatte, wurden, wie Franckenstein[147] notierte, der Geisteszustand des Königs und der Plan für das Verfahren erörtert. Der Autor des «Bayerischen Staatsrechts»,[148] Professor Max von Seydel (1846–1901), wurde vom Staatsministerium – wahrscheinlich im Auftrag des Prinzen Luitpold – 1884 mit einem Gutachten zur Klärung verfassungsrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit Reichsverwesung und Regentschaft in Bayern beauftragt.[149] Seydel hat das in der bayerischen Verfassung von 1818 verankerte monarchische Prinzip nachdrücklich vertreten: «Der Monarch, von dem das Recht ausgeht, steht über dem Recht»[150], erklärte er, und: «Der Monarch ist kein Organ des Staates, er steht als Herrscher, als Souverän über ihm.»[151]

Den Kern des staatsrechtlichen Instrumentariums bot nach dem 1886 vorgelegten Gutachten[152] Titel II § 11 und 16 der Verfassungsurkunde des Königreichs Bayern vom 26. Mai 1818.[153] §11 lautet:


«‹Sollte der Monarch durch irgendeine Ursache, die in ihrer Wirkung länger als ein Jahr dauert, an der Ausübung der Regierung gehindert werden, und für diesen Fall nicht selbst Vorsehung getroffen werden oder treffen können, so findet mit Zustimmung der Stände, welchen die Verhinderungs-Ursachen anzuzeigen sind, gleichfalls die für den Fall der Minderjährigkeit bestimmte gesetzliche Regentschaft statt›, wobei (Tit. II §10 Abs. 2) die ‹Reichs-Verwesung [= Regentschaft] demjenigen volljährigen Agnaten› gebührt, ‹welcher nach der festgesetzten Erbfolge-Ordnung der Nächste ist›.»[154]



Da der Bruder Ludwigs II., Prinz Otto, zu dieser Zeit bereits geistig schwer erkrankt und regierungsunfähig war, kam nach der Erbfolgeordnung des Königreichs Bayern (Titel II, §10, Abs. 2[155]) als Regent nur der Onkel Ludwigs II. – Sohn König Ludwigs I. –, der 65-jährige Prinz Luitpold infrage.

Den Antrag auf Anordnung der Regentschaft, wofür die Verfassung keine Regelung enthielt,[156] sollten weder der aus eigenem Machtinteresse möglicherweise voreingenommene künftige Regent noch die dem Monarchen untergeordnete Regierung stellen. Spieß hatte deshalb in seinem Verfassungskommentar von 1842 vorgeschlagen, die mündigen Prinzen des Königshauses mögen über das Verfahren beraten und gegebenenfalls die Verhinderungsgründe den Ständen aufzeigen.[157] So war beim Regierungsentzug des geisteskranken Erbgroßherzogs Ludwig von Baden und der Einrichtung der Regentschaft Friedrichs I. vorgegangen worden (s. Kapitel 5).

Die bayerische Verfassung wies in dieser Hinsicht Mängel auf. Der badische Staatsrechtslehrer Mohl, der sein Land von 1867 bis 1871 als Gesandter in Bayern vertrat, urteilte entsprechend: Ein Familienrat der mündigen Prinzen des königlichen Hauses sollte unter Ausschluss des künftigen Regenten über die Notwendigkeit der Reichsverwesung beraten und beschließen.[158] Ein Familienrat als Verfassungsorgan zur vorläufigen Feststellung der Notwendigkeit der Bestellung eines Regenten hätte den Prinzen Luitpold und seine Auftragnehmer in ernste Schwierigkeiten gebracht.

Das erwähnte Gutachten «Zum Recht der Regentschaft in Bayern», das Seydel 1886 vorlegte, wurde zusammen mit dem 1884 erschienenen Band I des Bayerischen Staatsrechts von demselben Verfasser zur Rechtsgrundlage des Verfahrens gegen Ludwig II. Die staatsphilosophischen Kernaussagen Seydels stellten die Macht des (bayerischen) Staates und seiner Gesetze im Sinne einer fortschrittlichen konstitutionellen Bindung der «übergesetzlichen Macht» des Monarchen gegenüber und zogen der Idee des Gottesgnadentums irdische Grenzen:


«Das Wesen des Staates erheischt, daß derselbe keinen Augenblick ohne Herrscher sei; es fordert aber auch nicht minder, daß die Ausübung der Herrschaft, die Regierung, keine Unterbrechung erleide. Allein der König ist ein Mensch, allen Zufällen und Unfällen, Bedürfnissen und Schwächen der menschlichen Natur unterworfen. Es kann daher der Fall eintreten, daß das Staatsoberhaupt zeitweilig oder dauernd nicht in der Lage ist, die Regierungsgeschäfte wahrzunehmen.»[159] Aus den Gründen, die nach Seydel den König von seinen Regierungsobliegenheiten fernhalten können, ist hier nur der dritte[160] relevant:

«daß er regierungsunfähig d.h. körperlich oder geistig außer Stand ist, die Staatsgeschäfte persönlich wahrzunehmen.»[161]

«Für all diese Fälle muß Vorsorge getroffen werden, damit der Fortgang der Regierung keine störende Unterbrechung erleidet.»[162]

«… die mangelnde Regierungsfähigkeit des Herrschers kann nur [sagt Max von Seydel] durch die Thätigkeit Anderer ersetzt [werden]. Ein … Ersatz kann nach bayerischem Staatsrechte entweder in Folge eigener Verfügung des Königs oder kraft des Gesetzes eintreten. Im ersten Falle spricht man von Stellvertretung, im zweiten Falle von Reichsverwesung oder Regentschaft.»[163]



Die außerordentliche Regentschaft – die ordentliche Regentschaft tritt nur bei Minderjährigkeit ein –, um die es im Verfahren gegen Ludwig II. ging, tritt nach Titel II §4 der Verfassung ein, «wenn der König an der Ausübung der Regierung längere Zeit verhindert ist».[164] «Reichsverwesung tritt nicht ein, wenn der König für seine Stellvertretung Vorsorge getroffen hat.»[165] Das aber hatte Ludwig II. nicht getan.

Regentschaft wahrt (oder entzieht) des Königs Macht, Vormundschaft wahrt (oder entzieht) des Königs Recht.[166] Die einschlägigen Bestimmungen der bayerischen Verfassung in Titel II §9 und § 11 geben, abgesehen von Minderjährigkeit, keinerlei Hinweis auf Hinderungsgründe.[167] Seydel erklärt:


«Die Regierungsunfähigkeit besteht in der Unfähigkeit, die zur Regierung erforderlichen Willensakte selbständig vorzunehmen. Die Regierung ist eine geistige, keine körperliche Thätigkeit. Geisteskrankheit macht daher unbedingt regierungsunfähig. Körperliche Gebrechen dagegen können niemals unmittelbar, sondern nur mittelbar Regierungsunfähigkeit begründen.»[168]



Die außerordentliche Reichsverwesung bei Regierungsunfähigkeit eines gekrönten Monarchen ohne dessen eigene Vorsorge für die Nachfolge stellte die schwierigste Form des Übergangs der Staatsgewalt in andere Hände dar. Sie erfordert die Absetzung eines regierenden Königs, der nach der bayerischen Verfassung «heilig und unverletzlich» ist und, als Erwählter von Gottes Gnaden, über der Verfassung, über den Gesetzen und so auch über jenen Menschen steht, die ihn absetzen wollen. «Die außerordentliche Reichsverwesung tritt … nicht von selbst ein.»[169] Titel II §11 fordert, die gesetzliche Regentschaft soll


«mit Zustimmung der Stände, welchen die Verhinderungsursachen anzuzeigen sind, stattfinden.»[170]

«Es wird hier die Thätigkeit von irgend jemandem vorausgesetzt [, sagt von Seydel], der dem Landtage anzeigt, daß der Fall einer außerordentlichen Reichsverwesung vorliegt, und der die Zustimmung der Volksvertretung … einholt.»[171]

«Daß der König … die Einleitung [eines Verfahrens gegen sich selbst] treffen kann, ist selbstverständlich [, aber wer sonst könnte es?]»[172]

«Darüber aber, wer dieser Jemand sein solle, schweigt die Verfassung.»[173]



Das ist nicht ganz unverständlich, denn welche Person oder Institution hätten die monarchistisch denkenden Verfassungsväter von 1815 bis 1818 mit dem Recht versehen sollen, ein Absetzungs- und Entmündigungsverfahren über einen gekrönten König von Gottes Gnaden einzuleiten? Das könnte jedenfalls der Grund dieser Lücke in der bayerischen Verfassung sein.

Die Forderung einzelner fürstlicher Mitglieder, «als Familienrath zusammenzutreten» und über die Regentschaft zu beschließen, ist für Seydel mit dem Bekenntnis zur Souveränität des Staates gänzlich unvereinbar: «Der Staat ist kein Erbgut der landesherrlichen Familie. Dieselbe hat als solche kein Recht am Staate.»[174]

Auch Robert von Mohl vertrat eine Beschränkung der Rechte des königlichen Familienrats auf das Antragsrecht: «Die Agnaten als solche haben kein Recht zu staatsrechtlichen Handlungen und keinen Anspruch auf Gehorsam.»[175] Anders hingegen entschied die preußische Verfassung vom 31. Januar 1850.[176] In Artikel 54–55 übertrug sie demjenigen volljährigen Agnaten, welcher der Krone am nächsten steht, die Entscheidung, ob Reichsverwesung nötig sei. Er muss sofort die Kammern zur Ratifizierung rufen.[177]

Dnter der Vorbemerkung: «Die Bestimmungen lassen … der auslegenden Thätigkeit ziemlich weiten Spielraum»,[178] lautete Seydels Lösung für das Königreich Bayern:


«Es können hienach, zumal wenn man die Bestimmungen anderer deutscher Verfassungen in Vergleich zieht [die entgegen dieser Aussage überwiegend andere Regelungen aufweisen], überhaupt nur zwei Faktoren als solche in Betracht kommen, welchen das Recht der Anregung einer außerordentlichen Reichsverwesung und der Berufung des Landtags … zum Zwecke der Einführung derselben allenfalls zugestanden werden kann: das Gesamtstaatsministerium und derjenige, welcher, wenn es zur Regentschaft kömmt, verfassungsmäßig zu derselben berufen ist.»[179]



Das wichtigste Resultat dieser rechtergänzenden Interpretation von Titel II §11 der bayerischen Verfassung von 1818 ist, dass dem künftigen Regenten zwar das Recht der «Anregung» gebührt, ohne die Regierung kann er jedoch die Kammern nicht zur Abstimmung einberufen und nicht tätig werden. Dieser Vorschlag ist problematisch. Der König wird auf diese Weise der Initiative und dem verfahrensbestimmenden Urteil seines – und daran denkt man im Fall Ludwigs II. sofort – nicht unbedingt unvoreingenommenen Nachfolgers und der ihm verfassungsrechtlich eindeutig nachgeordneten Regierung ausgeliefert.

Seydel hat dieses staatsrechtliche Gutachten erstattet, während Ludwig noch unangetasteter Herrscher war. Man liest im Gutachten: «Da nun der bayerische Staat, wie es den Anschein hat, in die Lage gekommen ist, daß er vielleicht während eines Menschenalters [Ludwig war 41 Jahre alt], wenn nicht länger unter Regentschaft stehen wird …»[180] In einem staatsrechtlichen Gutachten ist eine solche Mitteilung der Absichten des Auftraggebers – die Einführung der Regentschaft gegen einen noch regierenden König – ungewöhnlich.[181]

Den Empfehlungen Seydels folgend, berief Prinz Luitpold die Abgeordnetenkammer zum 15. Juni 1886 zur Feststellung der Notwendigkeit der Reichsverwesung ein. Weil der König am 13. Juni 1886 den Tod fand, kam es zur Landtagssitzung erst am 26. Juni 1886. Die Nachwelt hat, bis in die Gegenwart, Zweifel an der Korrektheit des Verfahrens geäußert.[182]

Die Frage, weshalb die luitpoldinischen Prinzen und die Regierung Lutz eine so radikale Lösung ins Auge fassten – Absetzung (Machtentzug), Entmündigung (Geschäftsunfähigkeit, Entzug der freien Disposition über die eigenen Angelegenheiten), Freiheitsentzug mit lebenslanger geschlossener Unterbringung unter Aufsicht einiger Irrenwärter und desselben Psychiaters, der bereits Ludwigs geisteskranken Bruder unter seiner Verantwortung in leidvoller Verwahrung hatte –, haben wir bereits angesprochen. Die Gründe der Nachfolger im Herrscheramt, dem König jede Möglichkeit freien Auftretens in der Öffentlichkeit und seiner Person alle Symbolkraft zu nehmen, sind plausibel (s. Kapitel 5). Ob dieser Schritt moralisch und verfassungsrechtlich gerechtfertigt war, ist eine andere Frage.[183]

Die Wahl des psychiatrischen Gutachters, «Beweiserhebung» und Einstieg in die Endphase des Verfahrens

Nachdem die Vorbereitung des Verfahrens – so die Beweisaufnahme in Gestalt von Vorermittlungen mit geeigneten Zeugen und die Sammlung beweiskräftiger Schriftstücke – in Gang gekommen war, mussten sich Luitpold und die Regierung auf die Suche nach einem angesehenen Psychiater machen, dem man den sensiblen Auftrag, den König zu begutachten, übergeben konnte. Eventuelle Erwartungen und Befürchtungen der Minister, die bereits bei der Auswahl und Beauftragung der Gutachter eine entscheidende Rolle gespielt haben dürften, wurden in der Ministerratssitzung am 7. Juni 1886 unter Vorsitz des Prinzen Luitpold in Anwesenheit Guddens deutlich angesprochen:


«Würden die Sachverständigen die Frage verneinen [= länger als ein Jahr dauernde Verhinderung des Monarchen an der Ausübung der Regierung] oder das Vorhandensein der Voraussetzungen für die Annahme einer Behinderung auch nur in Zweifel stellen, so würde den dermaligen Ministern, da sie der Allerhöchsten Gnade sich nicht mehr zu erfreuen glauben, die Vorstellung des Gesamtstaatsministeriums vom 5. Mai I. J. noch gar keiner Allerhöchsten Erwiederung gewürdigt worden sei und sie sich unter den dermalen bestehenden Verhältnissen nicht mehr imstande fühlen, die Regierungsgeschäfte gedeihlich fortzuführen, nichts Anderes erübrigen, als Seine Majestät den König um ihre Entlassung zu bitten. Werde aber in den Gutachten der ärztlichen Sachverständigen in überzeugender Weise festgestellt, daß eine dauernde Behinderung Seiner Majestät des Königs an der Ausübung der Regierung vorliege, dann sei der Weg der Entlassungsbitte den vorhandenen Staatsministern verschlossen und liege denselben vielmehr die Pflicht ob, auf verfassungsmäßigem Wege dafür zu sorgen, daß eine Reichsverwesung bestellt und die Ausübung der Staatsgewalt für den Herrscher in die Hände des hierzu durch die Staatsverfassung berufenen höchsten Agnaten geleistet werde. Mit dem schon öfters angewagtem [sic!] Gedanken, ob nicht zunächst der Versuch zu machen sei, Seine Majestät den König zur Thronentsagung zu bewegen, vermöchten sie sich nicht zu befreunden.»[184]



Den Ministern war klar, dass jeder Anteil von Entscheidungsgewalt, der beim König verblieb, das Ende ihres Amtes und vielleicht noch größere Gefahren bedeuten konnte – und Prinz Luitpold stand mit ihnen im Risiko. Das Scheitern des Verfahrens konnte eine Anklage wegen Hochverrats zur Folge haben. Man benötigte also einen «Hauptgutachter», der ein zweifelsfreies Urteil «geisteskrank und regierungsunfähig» über den König garantieren konnte.

Dem österreichischen Gesandten Bruck vertraute Minister Lutz im Januar 1886 an, er wolle die Abdankung Ludwigs II. herbeiführen, «um das Wohl des Landes und die dynastischen Interessen des Königshauses zu wahren».[185] Das war der Inhalt des Auftrags, den ihm Prinz Luitpold im Juli 1885 erteilt hatte. Am 1. Mai 1886 berichtete Bruck nach Wien «in ganz vertraulicher Weise», dass


«seitens des Ministeriums bereits confidentielle Schritte gemacht worden sind, um ärztliche [Meinungen] über den Gemütszustand Seiner Majestät einzuholen. Unter anderen wurde auch der Direktor der hiesigen Kreis-Irrenanstalt gefragt, welcher das Wort irrsinning fallen gelassen haben soll. Es läßt sich aber nicht bestreiten, daß alle in dieser Beziehung gemachten Äußerungen ebensoviel Anfechter haben und andere Ärzte wieder der Meinung sind, es handle sich bei Seiner Majestät bloß um gewisse Gewohnheitsphantasien, in welche man den königlichen Herrn seit ca. 20 Jahren hinein gewohnt hat.»[186]



Gudden war indessen nicht der Einzige, den man für die außergewöhnliche Aufgabe der Begutachtung des Königs in Erwägung gezogen hat. Im «Wiener Historischen Lexicon» fanden wir die Notiz,[187] dass der angesehene Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie an der Universität Wien, Professor Dr. Max Leidesdorf (1818–1889), der auch Sultan Murad V. (s. Kapitel 5) begutachtete und behandelte, ebenfalls über Ludwig II. ein psychiatrisches Gutachten erstattet hat.[188]

Wenn diese Information korrekt ist, dann liegt die Vermutung nahe, der Kronrat habe sich zunächst auch im deutschsprachigen Ausland umgesehen, um einen ebenso prominenten wie dienlichen Psychiater zu finden. Leidesdorf scheint diese Erwartungen nicht erfüllt zu haben.

Aber Leidesdorf ist nicht der einzige Name, der in diesem Kontext gefallen ist. In den Münchner Neuesten Nachrichten vom 7. Juni 1886 stand – allerdings erst am Tage des formalen Gutachterauftrags an Bernhard von Gudden – zu lesen:


«Nachdem im Laufe des heutigen Tages im Palais Seiner kgl. Hoh. des Prinzen Luitpold abermals wichtige Verhandlungen gepflogen worden waren, fand um 2 Uhr … Tafel statt … Um 1/2 5 nachmittags begaben sich der Staatsminister des kgl. Hauses und des Äußeren, Freiherr von Crailsheim, Oberststallmeister Graf von Holnstein, Reichsrat Graf von Törring, Oberstlieutenant Freiherr von Washington, Obermedizinalrat Dr. von Gudden, Direktor Dr, Erb aus Heidelberg … nach Schloss Hohenschwangau zu Seiner Maj. dem Könige …»[189]



Professor Erb war Lehrstuhlinhaber für Innere Medizin an der Universität Heidelberg mit besonderer Kompetenz für Nervenkrankheiten. In Hohenschwangau ist seine Gegenwart nicht belegt. Denkbar ist jedenfalls, dass auch er zu den fachlich kompetenten Ärzten zählte, die der Staatsrat als mögliche Gutachter erwogen, aber nicht beauftragt hat.

Man kam schließlich auf den königlich bayerischen Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in München, Bernhard von Gudden, der dem künftigen Regenten und der Regierung untergeordnet war.[190] Als Arzt des Prinzen Otto, als Freund eines der Minister und als zweiter Vorsitzender des höchsten ärztlichen Beratungsgremiums des Innenministeriums stand er dem Königshaus und der Regierung nahe. Er schien jedenfalls geeigneter zu sein als der unabhängige Ausländer Leidesdorf.

Nach der Katastrophe und der Eröffnung der Diskussion im Landtag (Protokoll vom 26. Juni 1886) warf der Abgeordnete Dr. Stamminger[191] die Frage auf,


«konnte man denn einen Brief des Königs unterschlagen [ein an den König gerichteter Brief mit Datum 4. bis 6. Januar war durch die Regierung angehalten und unterschlagen worden], wenn man nicht wenigstens zu dieser Zeit an seinem geistigen Zustand schon gezweifelt hat? … Am 15. März, da sind die Räthe der Krone ganz sicher der Ueberzeugung gewesen, es müsse die geistige Verfassung des Staatsoberhaupts nicht mehr die rechte sein; denn damals hat man zuerst den Herrn Dr. von Gudden herbeigezogen …»[192]



Nach der am 15. März 1886[193] getroffenen Entscheidung des Kronrates für Gudden konnte die Regierung Lutz ihn in die Vorbereitung des Verfahrens, vor allem in die Beweisaufnahme für sein Gutachten, mit einbeziehen.

Eine Woche später, am 23. März 1886, kam es dann abends in der Privatwohnung des Vorsitzenden Ministers in München, Luisenstraße 6, zur angeblich ersten konspirativen Unterhaltung zwischen Lutz und Crailsheim mit Gudden, dem zuvor «belastendes Material» zugestellt worden war.[194] Alleine diese Tatsache belegt, dass die Wahl Guddens nicht erst am 23. März 1886 erfolgt sein konnte. Bei dieser Gelegenheit gab jedenfalls Gudden, der den König einmal, und zwar vor zwölf Jahren, gesehen hatte, die Versicherung ab, dass er Ludwig II. für geisteskrank und regierungsunfähig halte. Dieses Urteil hat er auftragsgemäß während des gesamten Verfahrens aufrechterhalten.

In der Sitzung des Staatsrats (Ministerrat) am 12. Juni 1886[195] und vor dem Landtag[196] gaben die beiden Minister eine Darstellung des Gesprächs mit Gudden am 23. März 1886. Crailsheim gab zu Protokoll (protokolliert in indirekter Rede):


«… Herr Staatsminister Dr. Frh. v. Lutz und der Herr Referent [haben] Ende März d. Jahres mit dem Obermedizinalrat Dr. v. Gudden, einer psychiatrischen Kapazität ersten Ranges, private vertrauliche Unterhaltung gepflogen. Frh. v. Lutz hätte hierbei die Gründe auseinandergesetzt, welche gegen die Annahme einer geistigen Erkrankung zu sprechen scheinen. Sofort habe aber Dr. von Gudden seine Ansicht in eingehender wissenschaftlicher Deduktion dahingehend ausgesprochen, daß nur geistige Störung in Mitte liege.»[197]



Lutz erklärte ein wenig glaubhafter:


«Da trat am 23. März die erste (!) Unterredung zwischen mir und dem Herrn Obermedizinalrath von Gudden ein. In einer fast dreiviertel Stunden lang dauernden Auseinandersetzung habe ich dem Herrn von Gudden die Vorgänge bei Hof, die Art wie die Kabinettskasse gehandhabt wurde, die Bestellungen, kurz, was mir bekannt war von dem Gebaren Seiner Majestät, mitgeteilt und ihm eröffnet, ich und viele mit mir seien der Meinung, daß es an der entsprechenden Ausbildung des Charakters Seiner Majestät fehle, daß Seine Majestät, als jung auf den Thron gekommen, von allen möglichen Leuten verzogen, die eigene Stellung überschätzen. Kurz, ich setzte ihm die Ansicht auseinander, daß es bei Seiner Majestät nur daran fehlen könne, den rechten Willen zu fassen. Ich schloß dann damit, daß freilich manche Personen mit dem Räthsel des Verhaltens Seiner Majestät nicht fertig würden, indem sie die Meinung aussprächen, Allerhöchstdieselben seien geistig krank. Darauf erklärte mir von Gudden: Ja, Seine Ansicht sei ganz bestimmt die, daß Seine Majestät originär verrückt seien. Er hat mir dann – Zeuge meiner Unterredung war mein Kollege von Crailsheim – des näheren auseinandergesetzt, aus welchen Gründen er das glaube. Damals lag ihm freilich noch nicht entfernt das Material vor, was Ihnen jetzt unterbreitet ist und wovon er auch Kenntnis bekommen hat. Von diesem Zeitpunkt an war mein Standpunkt freilich nicht mehr in demselben Maße naiv, wie er vorher gewesen ist. Ich mußte jetzt in alles Thun und Handeln den Gedanken hineinverweben, daß wir es mit einem kranken Manne zu thun haben.»[198]
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Diese nach dem Tod des Königs den Kammern vorgetragene Darstellung enthält den Versuch der Minister, sich zum Nachteil des Ansehens des toten Gudden von Verantwortung zu entlasten.

Nach dem 23. März wurden die konspirativen Gespräche fortgesetzt und teilweise in Zeugenvernehmungen überführt. Am 18. Mai erschien Minister Crailsheim persönlich in Guddens Wohnung mit der Mitteilung, Graf Max von Holnstein (Abb. 72) habe eine Vernehmung des Marstallfouriers Karl Hesselschwerdt und des Kammerdieners Adalbert Welker, der sich seit 15 Jahren im Dienst des Königs befand, vermittelt. Sie erfolgte am selben Abend, wiederum in der Privatwohnung von Lutz in Anwesenheit Holnsteins.[199]

Am 20. Mai 1886 schrieb Gudden an seinen Schwiegersohn, Professor Hubert von Grashey, nach Würzburg:


«Die Entscheidung rückt immer näher. Im Auftrage seiner Exzellenz des Herrn Ministers Freiherrn V. Lutz soll ich bei Dir, aber in ganz vertraulicher Weise, anfragen, ob Du eventuell bereit bist, Dich an der Abgabe eines Gutachtens über den geistigen Zustand Seiner Majestät des Königs zu betheiligen. Käme es zur Abgabe eines solchen Gutachtens, so würde ich an Dich, an Hagen [Erlangen] u. Hubrich [Werneck] einfach telegrafieren u. in dem Telegramm die Stunde bezeichnen, zu der wir uns bei mir treffen würden.»[200]



Am 24. Mai hat Gudden sein Urteil, der König sei geisteskrank und regierungsunfähig, im Schloss Fürstenried dem Personal und seinen Assistenten vorgetragen und damit das ärztliche und politische Geheimhaltungsgebot gebrochen.[201] Guddens Assistenzarzt, Dr. Franz Carl Müller, berichtete:


«Mein Chef … schwieg wie das Grab. Da, es war am 24. Mai, als er auf dem sonntäglichen Besuche nach Fürstenried kam, führte er plötzlich ohne jede äußere Veranlassung eine Unterhaltung herbei und sprach fast eine Stunde lang vom König, daß er ihn für krank halte, und zwar für verrückt, daß seine Krankheit der des Prinzen Otto sehr Ähnlich sei, daß es nicht mehr lang so fortgehen könne und dgl. mehr. Wir waren über diesen Offenheitsausbruch sehr erstaunt, und ich sagte zu dem diensttuenden Kavalier Rittmeister von Schubaert: ‹Soviel ich den Chef kenne, hat er einen bestimmten Grund gehabt, darüber zu sprechen …› »[202]



Das Vorgehen gegen König Ludwig II. im Urteil des Reichskanzlers Otto von Bismarck

Prinz Luitpold und die bayerische Regierung hielten es für angebracht, den Reichskanzler Otto von Bismarck (Abb. 73) von der geplanten Entmachtung und Entmündigung des Königs und der Einsetzung einer Regentschaft rechtzeitig zu unterrichten. Prinz Luitpold hat das preußische Kaiserhaus durch einen Besuch seines jüngsten Sohnes, des Prinzen Arnulf, informieren lassen.

Im Artikel des Börsencouriers vom 17. September 1885 wurde über den «jüngsten» Besuch des Prinzen Arnulf am preußischen Hofe berichtet. Arnulf erfuhr «außerordentliche … Beweise von Anerkennung und Freundschaft», die als Zeichen dafür gedeutet wurden, «daß man hier gern die Hand zu bieten bereit ist, den beklagenswerthen Fall in einer für das Bayerische Könighaus wie das Land befriedigenden Weise zu regeln.»[203]

Am 22. April 1886, zwei Tage nachdem das Ministerium Lutz die Regierung in Berlin durch einen Brief informiert hatte, um die Meinung Bismarcks und die eventuelle Reaktion des deutschen Kaisers zu erkunden, schrieb der bayerische Gesandte Lerchenfeld-Koefering an Minister Crailsheim:


«Euer Exzellenz! Beeile ich mich auf den Brief v. 20. d. M. folgendes zu berichten: Daß die Stimmung gegen den König in Berlin umgeschlagen hat … Man spricht bei Hof ganz unverhohlen von der Eventualität einer Regentschaft …»[204]
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73 Otto von Bismarck in seinem Arbeitszimmer in Friedrichsruh, 1886

Als Vorbereitung der weiteren Unterrichtung Bismarcks wurde Lerchenfeld-Koefering nach München beordert und von den Ministern Crailsheim und Lutz eingehend unterwiesen. Lerchenfeld erhielt schriftliches Material, das angeblich die geistige Zerrüttung des Königs belegte. Im deutschen Kanzleramt war man durch die Berichte des preußischen Gesandten Werthern bereits gut unterrichtet. Lerchenfeld besuchte Fürst Bismarck am 23. und 24. Mai 1886 in Friedrichsruh. Er übergab dem Kanzler einen Entwurf des Gudden’schen Gutachtens mit «Belegen» zur Vorlage bei Kaiser Wilhelm.[205] Der Kaiser gab die Schriftstücke am 31. Mai wieder an Bismarck zurück mit der Bemerkung, dass er sich nicht in diese bayerische Angelegenheit einschalten werde.[206] Nach den persönlichen Aufzeichnungen Lerchenfelds hat Bismarck im Gespräch zunächst Zweifel an der Notwendigkeit des Vorgehens gegen Ludwig II. geäußert. Er zeigte dem Gesandten einen kürzlich erhaltenen Brief des Königs, der absolut vernünftig geschrieben war.[207]

Lerchenfeld stellte Bismarck das Verhalten des Königs, den Schuldenstand und die Stimmung in Bayern überaus kritisch dar und unterstrich die vorausgreifende Beurteilung des Königs als geisteskrank und regierungsunfähig durch den künftigen ärztlichen Gutachter. Auf zweifelnde Fragen Bismarcks legte er weitere von der bayerischen Regierung gesammelte Dokumente vor. Der Reichskanzler äußerte sein tiefes Bedauern, betonte aber – in Übereinstimmung mit dem Kaiser – seine und des Reiches Nichteinmischung in diese rein bayerische Angelegenheit.[208] Kritisch äußerte er sich jedoch zur Konstruktion des Verfahrens. Bismarck meinte, die Minister könnten mit einer Vorlage zur Schuldendeckung vor die Kammern treten und erklären, dass sie auf allerhöchsten Befehl handelten und dann zurücktreten. «Dann werde, wenn in der Tat die Dinge liegen, wie er nach meinen Mitteilungen annehmen müsse, aus der Volksvertretung der Anstoß erfolgen, der nötig ist, um dem König die Regierung zu entziehen.»[209]

Bismarck wusste um das Defizit in der Kabinettskasse, dessen Deckung nur durch Verkäufe einiger Grundstücke und gegen Sicherheiten sowie Verzicht auf weitere Bauten möglich schien. Er wusste aber auch, dass der König nicht beabsichtigte – oder nicht in der Lage war –, auf die Fortsetzung seiner Bautätigkeit zu verzichten. Deshalb hielt Bismarck die Einschaltung des Landtags für erforderlich. Die Stände Bayerns bedurften keiner Sicherheit und würden «die von S. M. zur Zierde des Landes begonnenen Bauten nicht dem Verfall, sondern der Vollendung» entgegenführen. Er schätzte bei einem Zinssatz von 3,5 Prozent eine zusätzliche jährliche Belastung der Kabinettskasse mit 225.000 Mark und meinte, der Landtag würde diesen Betrag zusätzlich zu einem Kredit in Höhe von sechs Millionen Mark gewiss bewilligen.[210] Bei den luitpoldinischen Prinzen hat Bismarcks Vorschlag, die Verschuldung der Kabinettskasse weiter zu erhöhen, um Ludwig die Vollendung seiner Bauten zu ermöglichen, sicher keine Begeisterung ausgelöst.

Bismarck hat von einer «Palastrevolution der Übelwollenden»[211] gesprochen; er befürchtete von der Rechtskonstruktion des Absetzungsverfahrens eine Gefährdung des Ansehens des Prinzen Luitpold, die nach dem Tod des Königs dann in der Tat auch eintrat. Bismarck hatte auch Bedenken gegen «den Irrenarzt als einzigen Königsbeseitiger»,[212] ein Einwand, dem mit der Beauftragung eines Gutachterkollegiums Rechnung getragen wurde.[213]

In einem 1890 mit dem Würzburger Redakteur Anton Memminger[214] geführten Gespräch erklärte Bismarck zum bayerischen Vorgehen gegen König Ludwig II.:


«War aber die Entmündigung aufgrund maßloser Verschwendung und schlechter Verwaltung anzustreben, dann hätte man … die Königin und die Prinzen vorschicken müssen, die die Entmündigung beschlossen hatten, nicht die Büttel des Irrenhauses.»[215]



Bismarcks kritische Äußerungen über das Verfahren und über einige der ihm vorgelegten Schriftstücke verstärkten das Bemühen des Prinzen Luitpold und der bayerischen Regierung um eine ausreichende Begründung der Geisteskrankheit des Königs.[216] Am 2. Juni 1886, wenige Tage vor der ersten entscheidenden Sitzung des Ministerrats, empfing Gudden erneut einen Brief des Ministers Lutz:


«… das Material, welches Ihnen bisher zur Verfügung gestellt worden ist, möchte doch kaum genügen, zumal es im Wesentlichen auf dem Zeugnisse zweier untergeordneter Bediensteter des Marstalls und des Hofmarschall-Stabes beruht. Es genügt möglicher Weise Ihnen nicht, obschon Sie aus eigener Wahrnehmung schon genau unterrichtet sind, wahrscheinlich aber noch weniger den aus der Ferne zu berufenden Psychiatern und ganz gewiß nicht den beiden Kammern des Landtags, welche es selbstverständlich … sehr genau mit dem Nachweise der Erkrankung des Königs nehmen werden. Herr Minister Baron v. Crailsheim wird deshalb morgen Abends um 7 Uhr im Bureau des Oberststallmeisters [von Holnstein], das Sie bereits kennen, die Herren Welker und Hesselschwerdt nochmals vernehmen und hierüber ein amtliches Protocoll aufnehmen, dann wird auch noch Herr Stallmeister Hornig vernommen werden. Ich ersuche Sie nun, diesem Verhöre anzuwohnen und sich zu diesem Behufe Abends 3/4 auf 7 Uhr am Marstallplatz einzufinden, wo Sie Graf Holnstein erwarten wird. Gegen Ende der Woche werde ich Ihnen noch mehr Material übergeben. Es ist freilich morgen ein Feiertag, aber ich hoffe, daß es Ihnen doch möglich ist, den Abend um der Wichtigkeit der Sache willen uns zur Verfügung zu stellen.»[217]



Am Vortag (1. Juni 1886) erging ein seltsamer Brief – in zwei Versionen –, unterzeichnet vom Prinzen Luitpold, an «vertrauenswürdige» Personen in der unmittelbaren Umgebung des Königs. Die entscheidenden Passagen daraus lauten:


«Die unverkennbar hervortretende Erkrankung Seiner Maj. hat … das Land in eine traurige Lage gebracht. Unter diesen Umständen erachte Ich Mich für verpflichtet, diejenigen Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, welche die Verfassung darbietet, um einen geordneten Fortgang der Regierung zu sichern. Zu diesem Zwecke erscheint es vor allem erforderlich, verlässige Mitteilungen über den geistigen Zustand … des Königs zu erhalten. [Von hier an alternativ:]

Version (1) für Vorgesetzte: Da nun von seiten der Ihnen unterstellten Bediensteten, welche sich im unmittelbaren Dienste Seiner Maj. des Königs befinden oder befanden, zweifellos hierüber Angaben gemacht werden können, welche eine psychiatrische Verwertung gestatten, so ersuche Ich Sie, das einschlägige Personal zur Mitteilung seiner Beobachtungen veranlassen zu wollen.[218]

Version (2) für nachgeordnete Bedienstete am Hof des Königs: Da Sie lange Zeit in der Umgebung S. M. des Königs sich befanden, werden Sie in der Lage sein, verläßliche Tatsachen anzugeben, welche eine Verwertung bei Abgabe des psychiatrischen Gutachtens gestatten.»[219]
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74 Auszug aus einem Brief des Grafen Holnstein an seine Frau Maximiliane vom 4. Juni 1886

Diesen Brief hat Prinz Luitpold auch an Graf Max von Holnstein[220] gesandt, welcher am 4. Juni 1886 an seine Frau von einem «Schlachtplan» schrieb, von dem es kein Zurück mehr gebe (Abb. 74).[221] Der Brieftext lautet:


«… Ich bin wieder in Ordnung – die Memoires von Hornig – Ziegler – Reg:rath Müller werden so erschöpfend, daß den Leuten die noch zweifeln – die Haare zu Berg stehen werden über diesen Grad von Krankheit [Betr.: Gesundheitszustand Ludwigs II; M. Irl, Archivar]. Die Sitzung gestern Abend mit Crailsheim & Guten [= von Gudden] hat bis 10 1/2 gedauert … 1 1/2 Uhr. Jetzt war ich seit 11 Uhr thätig – im Ministerium ist doch viel geschehen & bis Mittwoch 9ten wird die Proclamation [Betr. Absetzung Ludwigs II.; M. Irl] erlassen – 10 gehen Castell – Crailsheim ich & Dr. Guten ans Hoflager – wo noch nicht bekannt & nach Eröffenung durch Crailsheim treten wir in Function & richten den reduzierten Hof ein. 16ten sind die Kammern dann einberufen – so der Schlachtplan – daß ich bis dahin noch zimlich aufgeregt bin kannst Du dir denken zurück geht es nicht mehr – nur heißt es an Alles denken, damit es keine Dummheit giebt, denn das wäre bös.»
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75 Richard Hornig, königlicher Stallmeister

Die Aufforderung Prinz Luitpolds zu verwertbaren Zeugenaussagen für die psychiatrische Begutachtung des Königs, wobei sich der Briefschreiber mit den einleitenden Worten mindestens andeutungsweise als künftiger Regent vorstellte, ist ein schwerwiegender Akt der Zeugenbeeinflussung. Dieser Brief musste die Höflinge des Königs in ernste Loyalitätskonflikte stürzen.[222]

Vorbereitet durch diese Aufforderung wurde, wie im Ministerbrief vom 2. Mai 1886 an Gudden angekündigt, am 4. Juni Stallmeister Hornig vernommen (Abb. 75), der 18 Jahre im Dienst des Königs gestanden hatte. Die früheren Kabinetts Sekretäre Friedrich von Ziegler – er legte unter dem 3. Juni 1886 einen ausführlichen schriftlichen Bericht vor[223]-, Ludwig von Müller und Ministerialsekretär Friedrich Thelemann wurden zu «zweckdienlichen Aussagen» veranlasst. Thelemann war noch im Mai 1886 vom König als künftiger Kabinetts Sekretär in Aussicht genommen worden.

Die Hauptzeugen Hornig, Hesselschwerdt und Lakai Welker wurden am 8. und 9. Juni zur Unterzeichung der Protokolle ihrer Aussagen gebeten. Die Vereidigung der Zeugen fand hingegen erst nach dem Tod des Königs (!) am 15. Juni statt.

Das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Informationssammlung war ein bunter Strauß von Dokumenten und Zeugenaussagen. Zusammen mit eigenhändigen Schriftstücken des Königs, einschließlich solcher, die seine verzweifelten Geldbeschaffungsaktionen in den letzten Wochen vor seinem Ende belegen (s.S. 179f.), bildeten sie die Grundlage für das psychiatrische Gutachten.[224]

Unabhängige Zeugen oder gar solche, die in der Lage gewesen wären, die geistigen Gaben und Leistungen des Königs unvoreingenommen zu beurteilen, wurden nicht vernommen. Das Gutachten ging ausschließlich von negativen Urteilen über den König aus. Weder Professor Dr. von Gietl, der als Hofarzt den König von dessen Geburt bis 1884 ärztlich betreut hatte, noch der Hofchirurg, Dr. Schleiß von Löwenfeld, der Ludwig mindestens bis 1881 ärztlich beraten hatte – seine Anwesenheit am Hofe Ludwigs II. in Berg ist noch am 11. Juni 1886 belegt[225] –, noch der frühere Hofarzt Dr. Brattler wurden über Gesundheit und Verhalten des Königs befragt oder um einen ärztlichen Bericht gebeten.

Das Versäumnis, für eine Begutachtung ohne Untersuchung wenigstens die Ärzte des Begutachteten zu befragen, ist ein schwerwiegender Bruch von Regeln korrekter ärztlicher Begutachtung. Als Motiv Bernhard von Guddens wurde von seinem Ururenkel und Biographen Wolfgang Gudden erwogen, Gietl habe während des Münchner Berufungsverfahrens an der Qualifikation Bernhard von Guddens gezweifelt und versucht, seine Berufung zu verhindern.[226] Dieses Argument, das nicht zur Ehrenrettung Bernhard von Guddens ausreicht, erklärt weder, weshalb die übrigen Gutachter nicht für einen Bericht Gietls sorgten, noch, weshalb die übrigen Hofärzte nicht befragt wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die beiden Leibärzte vor dem Tod Ludwigs II. gegen die Annahme einer Geisteskrankheit des Königs geäußert hatten und so als Informationsquellen für die Gutachter ungeeignet erschienen.

Am 10. Juni 1886, einen Tag nach Eröffnung des Gutachtens, erhielt die Allgemeine Zeitung München ein Telegramm: «Zur Berichtigung: Von der Existenz eines schweren Leidens, welches Seine Majestät den König Ludwig II. an der Ausübung der Regierung dauernd verhindert, ist durchaus nicht überzeugt. Dr. Schleis von Löwenfeld, Leibchirurg Sr. M.»[227]

Offenbar war der Leibarzt der Ansicht, dass dem König Unrecht geschehe und man zu seinem Schutz rasch die Wahrheit ans Licht bringen müsse, und er besaß auch den Mut, seine Meinung öffentlich zu äußern. In einem Gutachten, das in der Wiener Presse erschien, erklärte Schleiß von Löwenfeld, nur Dr. von Gietl und er seien die Leibärzte des Königs gewesen, und sie stimmten in der Anschauung überein, der König sei nicht geisteskrank.[228] Er sei nur verschwenderisch, gutherzig bis zum Exzess und leidenschaftlich baulustig. Dieser Text ist in einem Extrablatt des Gemeindebürger[229] und in einigen anderen bayerischen Blättern am 15. und 16. Juni 1886 und am 17. Juni 1886 in der Süddeutschen Presse nachgedruckt worden. Seine ärztlichen Zweifel an der Diagnose einer Geisteskrankheit bei Ludwig II. hat Dr. Schleiß von Löwenfeld am 10. Juni 1886 auch in einem Brief an Otto von Bismarck artikuliert: «Retten Sie, hochherziger Fürst, wie einst Bayern so jetzt seinen König …»[230]

Vor der Abgeordnetenkammer entwertete Minister Lutz am 26. Juni 1886 die Veröffentlichungen von Dr. Schleiß von Löwenfeld durch die unrichtige Behauptung, dieser habe den König seit zehn Jahren nicht mehr ärztlich betreut.[231]

Die Regierung hat beide Hofärzte zu einer Gegendarstellung bewegen können. So äußerte sich Dr. von Gietl über das Urteil seines Kollegen:


«Zu meinem ungeheuren Erstaunen las ich heute in der Beilage der allgemeinen Zeitung vom 16. Juni ein Gutachten des Dr. von Schleiß aus der Wiener Presse … ‹Wir beide stimmen in der Anschauung überein, daß der König nicht geisteskrank ist.› Das ist eine offenbare Unwahrheit! … Im Anschluß an die Krankheitsgeschichten des nun verstorbenen Königs … sehe ich mich zu der Erklärung gezwungen: daß ich durch Jahre den Geisteszustand des Königs als getrübt und gestört erkannte und erklärte, daß eine Katastrophe herankommen werde.»[232]



Eine Erklärung des Dr. Schleiß von Löwenfeld, die der Redaktion der Allgemeinen Zeitung durch die königliche Polizeidirektion zugeleitet wurde, lautete, er habe weder ein Gutachten über den


«Geisteszustand Seiner Majestät des Königs abgegeben, noch einen Bericht darüber in Zeitungen veröffentlicht. Die in der Sektion vorgefundene chronische Entzündung der Gehirnhäute begründet nach meiner Ansicht die Phantasieabnormitäten (Verrücktheit) während des Lebens Seiner Majestät. Die normale Beschaffenheit des kleinen Gehirns erklärt die neben den kranken geistigen Funktionen einhergehende zeitweise klare Urteilskraft.»[233]



Man mag sich fragen, ob die falsche Behauptung über die Funktion des Kleinhirns in der Absicht gemacht wurde, um auf die Fragwürdigkeit der Erklärung hinzuweisen, oder tatsächlicher Unkenntnis entsprang. Am 17. Juni erschien auch noch eine Erklärung Gietls, er sei sich mit dem Leibarzt Dr. Brattler darin einig, dass «die Geistesstörung des Königs eine tiefe sei und viele Ähnlichkeit mit jener des Prinzen Otto habe».[234]

Vermutlich mussten die beiden Hofärzte, dem Drängen der Regierung folgend, eine solche opportunistische Erklärung präsentieren. Loyalität gegenüber ihrem ehemaligen Patienten, dem verstorbenen König, war nicht mehr gefordert. Öffentlich geäußerte Zweifel der hoch angesehenen Hofärzte an einer Geisteskrankheit des Königs hätten in dieser mit dem Risiko eines Aufruhrs behafteten Situation eine schwere Krise in Bayern auslösen können.

Methodische Grundlagen der historischen Analyse des Gutachtens und der darauf gründenden Verfahrensschritte

Wir haben die Motive, die staatsrechtlichen Grundlagen und die vorbereitenden Schritte des Verfahrens gegen König Ludwig II. skizziert. Die wichtigste staatsrechtliche Voraussetzung für die Feststellung, ein Herrscher sei wegen Geisteskrankheit oder -schwäche nicht mehr in der Lage, «die zur Regierung erforderlichen Willensakte»[235] vorzunehmen, war die sachverständige Beurteilung dieses Sachverhalts. Das hat auch Seydel betont. Nur wenn das psychiatrische Gutachten das Vorliegen einer dauerhaften Regierungsunfähigkeit nach Titel II §11 der bayerischen Verfassung von 1818 uneingeschränkt bejahte, konnte über die Reichsverwesung mit Einsetzung eines Regenten entschieden werden.

Inhaltlich werden wir uns mit dem Gutachten in Kapitel 10 auseinandersetzen. An dieser Stelle beschränken wir uns auf die Klärung einiger Methodenfragen der historischen Analyse des Gutachtens.

Die Verlässlichkeit der Informationen, die dem Gutachten zugrunde lagen, kommentierte Böhm – mit ähnlichen Worten wie Bismarck – aus zeitnaher Sicht: «Aus den Zetteln, welche die Bediensteten dem Papierkorb und Klosett entnahmen, und welche die Minister als Anklagematerial benutzten, könne man kein Todesurteil[236] über Ludwig II. bestätigen.»[237]

Ein erster Schritt der historischen Analyse besteht demnach in dem Versuch, die Verlässlichkeit und Vollständigkeit der Beurteilungsgrundlagen zu prüfen. Die Gutachter des Jahres 1886 haben den König weder körperlich untersucht noch psychiatrisch interviewt. Wir verfügen über dieselben Informationen, die ihnen zur Verfügung standen, wir können mehrere davon validieren, fehlende Aspekte ergänzen und auf diese Weise die Beurteilungsgrundlage der Realität annähern. Wir sind in der Lage, die Beobachtungen nach der Festnahme des Königs, die nicht berücksichtigten Befunde der Leibärzte, das Sektionsprotokoll des verstorbenen Königs und viele damals noch unbekannte oder unzugängliche Quellen zu nutzen. Vor allem stehen uns eine beträchtliche Zahl von Beobachtungen unvoreingenommener Zeitzeugen, die bei der Beweisaufnahme ausgeschlossen worden waren, und zahlreiche Handschreiben und die Korrespondenz des Königs zur Verfügung.

Diesen Anspruch an ein korrektes ärztliches Gutachten muss auch Gudden gekannt haben, denn er ist mit klaren Worten von Krafft-Ebing, dem Wiener Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie, in dem damals führenden «Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie» niedergelegt: «…vorurteilslose Auffassung der gesamten Tatsachen müssen die Diagnose herbeiführen».[238] Das zusammengetragene, hinreichend vollständige Material[239] lässt sich dann hinsichtlich seiner psychiatrischen Relevanz mit unserem modernen wissenschaftlichen Instrumentarium analysieren. Es muss nicht mehr dem Mangel an Krankheitswissen jener Tage überlassen bleiben (s. Kapitel 7 und 8).[240]

Unserer methodischen Position[241] hat kürzlich (2007) der forensische Psychiater Norbert Nedopil[242] widersprochen: Entscheidend sei, so meint er, «ob sich die Gutachter an die damals gängigen Lehrmeinungen und Gepflogenheiten gehalten haben, ob ihr Gutachten somit dem damaligen Stand der Wissenschaft und Praxis genügt hat».[243] Er folgert, dass «das Gutachten und die darin enthaltene Diagnose auch im kritischen Rückblick nicht wirklich angreifbar zu sein [scheint], wenn man das damalige Wissen und die damaligen Gepflogenheiten berücksichtigt».[244]

Nedopil[245] versäumt jedoch, zwei historische Analyseebenen zu unterscheiden. Die erste, von ihm ins Auge gefasste Ebene zielt auf die qualitative oder ethische Beurteilung historischer Persönlichkeiten. Wenn wir Gudden als Person vor unser historisches Gericht laden, um sein Handeln nach Normen zu beurteilen, dann fragen wir, ob er als Gutachter korrekt gehandelt habe. In diesem virtuellen Verfahren hätten wir ihm das beschränkte Wissen seiner Zeit zugute zu halten und sein Gutachten an der damals geforderten beruflichen Kompetenz und Sorgfalt als Krankenhausarzt und Professor der Psychiatrie zu messen. Wir müssten ihn also mit den Kriterien der ärztlichen, wissenschaftlichen und ethischen Normen seiner Zeit beurteilen.

Die zweite Beurteilungsebene, die Nedopil in der ersten aufgehen lässt, betrifft das heute zu erarbeitende wertfreie Urteil über den historischen Sachverhalt. Die Grundlagen des Gutachtens, die Krankheit des Königs und das Verfahren seiner Begutachtung, Entmündigung und Festsetzung müssen nach bestem Wissen und Gewissen aufgeklärt werden. Dazu ist eine umfassende historische Beweisaufnahme mit möglichst gründlicher und objektiver Quellenarbeit nötig und nicht nur die im Gutachten Guddens betriebene einseitige Auswahl zielführender Informationen. Erarbeitung, Analyse und Beurteilung dieser Quellen hat mit den besten, heute verfügbaren wissenschaftlichen Methoden zu erfolgen. Näher an unserer Sichtweise beurteilt Ludwigs Biograph Gottfried von Böhm 1922[246] die Wege der Erkenntnisgewinnung zur sachverständigen Beurteilung der Krankheit des Königs: «Das Charakterbild Ludwigs II. ist eine Krankengeschichte, die zu schreiben der Psychiater eines Tages berufen sein wird, der in den Besitz des lückenlosen historischen Materials gelangt ist.»[247]

Für den Psychiater Christoph Biermann, der 1973 die Krankheitsdiagnose Ludwigs II. neu zu justieren versuchte, war die Verschleierungsstrategie von Regierung und Königshaus Ärgernis und Verdachtsmoment zugleich: Er beurteilte das Gutachten mit den Worten: «Der Beitrag von Nervenärzten an der Krankengeschichte Ludwigs II. bestand wohl mehr darin, dem Zwang einer Politik zu folgen und als Geheimwissenschaft dem angeblichen Staatsinteresse zu dienen.»[248]

Bernhard von Gudden, so sagt Biermann, «war eigentlich kein Arzt, sondern Gehilfe zur Wahrung der Autorität von Krone und Staat»,[249] womit er den Auftrag des Prinzregenten Luitpold ansprach, dem König Entmachtung und Entmündigung zu eröffnen und ihn festzusetzen. Erst danach habe Gudden eine mehr oder weniger fragwürdige Arzt-Patient-Beziehung etablieren können.

Peter Gauweiler[250] hat in methodisch korrekter Analyse das Gutachten Guddens an den 1875 veröffentlichten Begutachtungsregeln der forensischen Psychiatrie aus der Feder des nach dem Tode Griesingers 1867 (Berlin) wohl bedeutendsten deutschsprachigen Psychiaters jener Tage, Professor Richard Krafft-Ebing[251] (Graz, später Wien), gemessen. Sein Ergebnis lässt einen historischen Freispruch Guddens nicht zu.[252] Gauweiler kritisiert schwerwiegende «Verstöße gegen berufsfachliche Vorgaben bei der Erstellung des Gutachtens».[253] Wir haben die Ergebnisse unserer Quellenarbeit und unserer Analysen des Gutachtens von Gudden in Kapitel 10 niedergelegt.

Rechtliche Aspekte der einzelnen Verfahrensschritte

Gauweiler hat in seiner Kritik des Verfahrens außer auf die bayerische Verfassung vom 26. Mai 1818 auch auf das wittelsbachische Familienstatut vom 5.August 1819 verwiesen. Auf Grundlage dieses Statuts konnte Ludwig II. als König seinen kranken Bruder Prinz Otto entmündigen. Aber für die Entmündigung eines regierenden Königs ist dort keine Regelung zu finden. Der führende Staatsrechtslehrer Max von Seydel hatte in seinem Gutachten von 1886 der Familie Wittelsbach mit Ausnahme des vorbestimmten Regenten – des nächsten Agnaten – jedes Recht einer Mitwirkung an der Entscheidung über Vertretung des Königs oder Regentschaft bestritten.[254]

Gauweiler hat den aufschlussreichen, in seiner rechtlichen Substanz jedoch fragwürdigen Versuch unternommen, das Vorgehen des Prinzen Luitpold und der Regierung gegen den König im Hinblick auf die damals geltenden Gesetze zu beurteilen. Unter Verweis auf Titel IV §8 der Verfassung – «Niemand darf verfolgt oder verhaftet werden, als in den durch die Gesetze bestimmten Fällen und in der gesetzlichen Form» – hat er zum Thema Freiheitsberaubung und Nötigung das deutsche Strafgesetzbuch vom 15. Mai 1871 und zum Thema Entmündigung die deutsche Zivilprozessordnung vom 30. Januar 1877 (in Kraft getreten: 1. Oktober 1879) herangezogen. Beide Gesetze waren durch Zusatz zur bayerischen Verfassung auch bayerisches Recht geworden. Demnach konnte eine Person als geschäftsunfähig wegen Geisteskrankheit nur durch den Beschluss des zuständigen Amtsgerichts nach Anhörung und unter Beiziehung eines oder mehrerer Sachverständiger erklärt werden. Dies und die rechtlich gebotene Unterrichtung über einen entsprechenden Antrag, die Anhörung und ein rechtlicher Beistand seien dem König versagt worden. Ob diese Untertanen-(oder Bürger-)Rechte auch auf den König Anwendung finden konnten, ist jedoch keineswegs sicher.

Die Verhaftung, die Verbringung in das zur geschlossenen psychiatrischen Station verwandelte Schloss Berg und die Anordnung psychiatrischer Zwangsbehandlung bedurften jedenfalls einer Rechtsgrundlage. Diesen schwerwiegenden Eingriff in die Rechte des Königs mit dem erwähnten einfachen Ermächtigungsschreiben des Prinzen Luitpold vom 11. Juni 1886 für Professor von Gudden zu legitimieren,[255] hält Gauweiler zutreffend für rechtswidrig. Nach dem von Ludwig II. erlassenen Polizeistrafgesetzbuch des Königreichs Bayern vom 29. Dezember 1871 war die Unterbringung in einer Irrenanstalt gegen den Willen eines Kranken überdies nur dann zulässig, wenn eine psychisch kranke Person einen Angriff gegen Personen oder gegen fremdes Eigentum verübt oder die öffentliche Sicherheit verletzt hatte.[256] Wendet man diese Kriterien analog auf den König an, dann war Ludwig ohne einen rechtsfähigen Grund seiner persönlichen und königlichen Macht und Würde, seiner Geschäftsfähigkeit und seiner Freiheit auf unbegrenzte Zeit beraubt worden.
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Gauweiler geht davon aus, dass der über dem Gesetz stehende König von Gottes Gnaden, der «für seine Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden kann»,[257] seinerseits den Schutz der staatlichen Gesetze beanspruchen kann. Dazu führt Seydel aus: «Die Unverletzlichkeit des Königs äußert sich nicht nur in der Unverantwortlichkeit, sondern auch in einem erhöhten strafrechtlichen Schutz seiner Person.»[258]

Strafrechtliche Bestimmungen, die expressis verbis dem Schutz des Königs dienen, sind das Verbot des Hochverrats (es dient der Erhaltung der königlichen Macht) und das Verbot der Majestätsbeleidigung (es schützt das Ansehen des Königs). Darüber hinaus waren alle dem Schutz jedes Bürgers dienenden rechtlichen Bestimmungen, auch zum Schutz des Königs, auf Prinz Luitpold und die Minister anwendbar, was Gauweiler[259] nachdrücklich betont. Das war jedoch in concreto weder unproblematisch noch praktikabel. Juristisch setzten sie eine Widerrechtlichkeit des Machtentzugs und der begleitenden Maßnahmen gegen den König voraus, woran in unserer Sicht kein Zweifel besteht. Doch wer sollte den Beweis der Wahrheit gegen die Behauptungen der Gutachter, der Regierung und des künftigen Regenten einem Gericht und der Öffentlichkeit zur Überzeugung bringen, um eine positive Eilentscheidung zu erreichen? Wer vor allem sollte eine solche Entscheidung zugunsten des Königs durchsetzen? Die eigene Sicht des Königs zu dieser Frage geben die Aufzeichnungen des Gendarmeriewachtmeisters Boppeler wieder, der am 10. Juni zum Schutz des Königs befohlen worden war. Demnach sagte Ludwig in Neuschwanstein zu ihm:


«… mich für irrsinnig lebend begraben, mich von den Wärtern mit Fäusten schlagen lassen wie mein Bruder Otto nein! Dies ertrag ich nicht, ich bin ärmer wie ein Bettler, der kann die Gerichte in Anspruch nehmen, ich als König nicht.»[260]



Mit anderen Worten: Im Verfahren gegen Ludwig II. blieben jedenfalls alle rechtlichen Bestimmungen, die den König wie jeden anderen Staatsbürger schützen sollten, rein theoretischer Natur.

Die Entmündigung des Königs und die Bestellung des Reichsverwesers (Regenten)

Nachdem das am 7. Juni 1886 vom Prinzen Luitpold in Auftrag gegebene Gutachten am folgenden Tag um 9 Uhr morgens durch Gudden fertiggestellt, danach von seinen drei Kollegen mitunterzeichnet und noch am selben Abend dem Minister Lutz übergeben worden war, wurde in der darauffolgenden Ministerratssitzung am 9. Juni 1886 mit der Ladung an beide Kammern die Notwendigkeit der Regentschaft zur Ratifikation gestellt. Das einseitige, rasche Vorgehen Prinz Luitpolds und des Ministerrats hatte nicht nur eine objektive und sorgfältige ärztliche Beurteilung des Geisteszustands Ludwigs II. unmöglich gemacht.[261] Das konsequente und in der Endphase Schlag auf Schlag durchgezogene Verfahren verhinderte auch, dass der König wirksamen Beistand, welcher Art auch immer, zu seinem Schutz hätte mobilisieren können. Die Proklamation der Regentschaft erfolgte bereits einen Tag nach dieser Ministerratssitzung, am 10. Juni 1886. Das einfache Ermächtigungsschreiben des Prinzen Luitpold zur psychiatrischen Unterbringung erhielt Gudden wiederum einen Tag später, am 11. Juni 1886, ausgehändigt. Offensichtlich sollten aufkommende Zweifel und Proteste rasch durch vollendete Tatsachen im Keim erstickt werden.

Die Zielsetzung des künftigen Prinzregenten (Abb. 76) und der Minister war durchaus konsequent. Der entmachtete König musste von der Öffentlichkeit ferngehalten werden. Hätte man den Entmündigten, den seiner Krone und seines Amts beraubten König, in Freiheit weiterleben lassen, dann wären Unruhen durch monarchistisch gesinnte Sympathisanten des Königs nicht auszuschließen gewesen. Anders als die unerwünschten Herrscher früherer Zeiten, die man verbannte, einkerkerte oder tötete (s. Kapitel 5), sollte Ludwig mit den Mitteln der Psychiatrie auf «humanitäre» Weise unschädlich gemacht werden. Dazu wurde er als geisteskrank etikettiert. Durch die Unterbringung im psychiatrischen Privatasyl Schloss Berg, Ähnlich wie es König Otto in Fürstenried widerfuhr, zerstörte man die ihm noch verbliebene gesellschaftliche Reputation. Hätte Ludwig seinem Leben nicht selbst ein Ende gesetzt, wäre das Kalkül des Prinzen Luitpold und seiner Minister mit großer Sicherheit aufgegangen.[262]

 


7. KAPITEL
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Psychiatrie zu Lebzeiten Ludwigs II.

Die Beseitigung unerwünschter Herrscher in vordemokratischen Monarchien oder Diktaturen verfolgte, wie im Kapitel 5 demonstriert, in der Regel zwei Ziele: einmal die Entmachtung des Herrschers, zum anderen seine sichere Fernhaltung von jeglicher Verfügbarkeit als Legitimations- oder Symbolfigur für Umsturzbewegungen gegen seinen Nachfolger.

Was aber hatte die Psychiatrie zur damaligen Zeit für ihre an den beiden Verfahrenszielen zu messende Aufgabe anzubieten?

Psychiatrie im 19. Jahrhundert

Die Geburt der Psychiatrie[1] als medizinische Disziplin ereignete sich im Wesentlichen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.[2] Zwar gab es einige Tollhäuser und Asyle für Tobsüchtige und Geisteskranke schon seit dem späten Mittelalter, beispielsweise in Valencia (1409), Barcelona (1412), Zaragossa (1425), Sevilla (1436), Toledo (1483) und Amsterdam (1562). Sie waren überwiegend aus karitativen Motiven von katholischen Orden, von reichen Kommunen oder Staaten eingerichtet und geführt worden. Ärzte waren dort nur für körperliche Leiden der Insassen verantwortlich.

Die vorherrschende Tendenz des Wohlfahrtswesens europäischer Städte und Staaten war im 18. und bis weit hinein ins 19. Jahrhundert die Wegschließung sozial auffälliger, anstößiger und hilfsbedürftiger Personen in Zucht-, Arbeits- und Armenhäusern oder sogenannten Zentralhospizen.[3] Dr. Buffet, von 1883 bis 1908 Direktor des «Centralhospizes» Ettelbruck zu Luxemburg (Abb. 77), das 1855 in der verlassenen preußischen Artilleriekaserne eingerichtet worden war, berichtete gegen Ende des 19. Jahrhunderts über die Zusammensetzung der Insassen dieses Hauses:
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77 L’Hospice Central Ettelhruck zu Luxemburg, 1855[4]


«Lange Zeit hindurch blieb es nur ein Sammelplatz von einem unbeschreiblichen und uneingestehbaren Durcheinander, wo der Kranke und der Greis, die verlassene Gattin und das Waisenkind, alle in jeder Hinsicht sympathiewürdig, mit dem strafwürdigen Landstreicher und dem abstoßenden Trunkenbold, der ‹fille-mère› und der Straßendirne zusammenleben musste.»[545]



Die Zahl solcher Einrichtungen in deutschen Landen um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zeigt Tabelle 2.[6]

Tabelle 2: Anzahl von Einrichtungen zur Wegschließung, um 1800



	Jahr

	Land/Gebiet

	Zahl der Arbeits- und Zuchthäuser




	1775

	Preußen

	22




	1775

	Österreich

	16




	1800

	Deutsche Staaten ohne Preußen

	77





Eine Unterscheidung zwischen dem schuldlos regelwidrigen Verhalten Geisteskranker, den schuldhaften Regelverstößen psychisch Gesunder und den schuldlos sozial Hilfebedürftigen hatte sich im damaligen Wohlfahrtswesen noch nicht hinreichend durchgesetzt.[7]

Dementsprechend hat sich im Wohlfahrtswesen die Trennung von Bestrafen und verschiedenen Formen der Fürsorge, die Scheidung von Strafrecht mit Gefängniswesen und Psychiatrie mit Irrenhäusern trotz früher Ansätze in der Antike und im europäischen Mittelalter erst lange nach der Aufklärung konsequent verwirklichen lassen.

Die erste Psychiatriereform: Entstehung und Konjunktur der Anstaltspsychiatrie

Den entscheidenden Anstoß zur Befreiung der psychisch Kranken aus dieser Art Gefangenschaft, die bei Michel Foucault[8] zur Begründung seiner sozialhistorischen Theorie der «Gefängnisgesellschaft» beitrug, gab die Französische Revolution. Das Ende der in monarchisch-autoritärer Struktur erstarrten Gesellschaftsordnung ermöglichte die Wahrnehmung der Bürgerrechte der Ausgeschlossenen und gab Anlass, die Geisteskranken aus ihrer unsäglich leidvollen Gefangenschaft zu befreien. Der französische Psychiater Philippe Pinel hat die Befreiung von den Ketten in der Pariser Anstalt Bicêtre am 24. Mai 1793 paradigmatisch vollzogen. Pinels Worte machen deutlich, in welchem Ausmaß die barbarischen Methoden der Unterbringung zum antisozialen Verhalten dieser Menschen beigetragen hatten:[9]


«Sogar die Irren, die in einem Dauerzustand von Raserei geblieben waren, unterhielten sich nun mit jedem, der sich vorher ohne größte Gefahr nicht annähern konnte.»[10]



Pinel hat auch den Anspruch der Kranken auf eine gesellschaftliche Krankheitsrolle[11] formuliert: «Diese Menschen sind nicht als schuldige, sondern als Kranke zu behandeln, die alle Rücksicht verdienen, die man einem leidenden Menschen schuldig ist.»[12]

Die aus dem gesellschaftlichen Umsturz entsprungene Bewegung des humanitären Umgangs mit Geisteskranken hat sich auf ideeller Ebene in den mitteleuropäischen Staaten und England rasch ausgebreitet; die Umsetzung in die Alltagsrealität der Irrenhäuser scheiterte aber an der Hilflosigkeit der Ärzte. Der Mangel an Wissen über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der großen psychischen Erkrankungen ließ die Psychiatrie im 19. Jahrhundert wieder zurückfallen auf die Maßnahmen des Wegsperrens und der Disziplinierung der Insassen, die das Programm der Zucht- und Arbeitshäuser bestimmt hatten.[13]

Psychiatrie in Bayern

Ausgelöst durch Anträge auf Unterbringung von störenden oder gefährlichen Geisteskranken im überfüllten Münchner Herzogspital, empfahl der bayerische Hofrat 1792 die Einrichtung eines staatlichen Irrenhauses:


«… diese bedauerlichen Personen, die schon ihren Verstand verloren hätten, [verdienten] keine weiteren Strafen unter einer gott- und morallosen Horde von Dieben, Räubern und Mördern. … Unter solchen Umständen [ist] keine Heilung möglich. … die Tollhäusler [störten] auch das Arbeitsreglement im Zuchthaus und stellten eine Gefahr dar, besonders für andere schwache und kranke Gefangene. … das Zuchthaus [ist] überfüllt mit gewöhnlichen Kriminellen und die Gefängniswärter [sind] schon genug damit belastet, die Anstaltsordnung zu sichern, Ausbrüche zu verhindern und Misshandlungen oder gar Morde durch andere Insassen zu vermeiden, nicht zu reden von der Selbstmordgefährdung.» [14]



Das Giesinger Tollhaus in München

1803 ist in Giesing (München) die erste ärztlich geleitete bayerische Anstalt für psychisch Kranke zunächst mit 23 Insassen eröffnet worden. Sie war die Vorläuferin der Kreisirrenanstalt Haidhausen in München (eröffnet 1858) (Abb. 78) und der psychiatrischen Klinik (eröffnet 1904) der Universität München. Dr. Maximilian Christimiller, der 1839 die Leitung der Anstalt Giesing vom ersten Direktor, Dr. J. B. Sax, übernommen hatte, berichtete in einer umfangreichen Monographie[15] über ständige überbelegung, miserable Lebensbedingungen der Kranken, antiquierte Behandlungsmethoden[16] und «Schwierigkeiten ohne Ende». Er verlangte eine komplette Reform im Namen von «Wissenschaft und Humanität».[17]
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Dies gab mit Anstoß zur großen Irrenhausreform des Königreichs Bayern, die von Christimiller, Langermann (Bayreuth) und Solbrig (ab 1864 München) geplant wurde. Sie führte zur Errichtung von sechs Kreisirrenanstalten um die Mitte des 19. Jahrhunderts: 1846 Erlangen, 1849 Irrsee, 1852 Karthaus-Prüll, 1855 Werneck, 1858 Klingenmünster (Pfalz), 1858 Haidhausen/München. Damit hatte sich Bayern, nach Kapazität psychiatrischer Anstalten gerechnet, vorübergehend an die Spitze des Ausbaus der Anstaltsfürsorge für Geisteskranke in Deutschland gesetzt.[18]

Lederer[19] beschrieb die Irrenanstalt zu Giesing als eine Einrichtung, die einem doppelten Zweck gedient hatte: väterliche Fürsorge unter quasi monastischen Bedingungen und Erhalt der öffentlichen Sicherheit. Der ärztliche Direktor bediente sich dazu eines «disziplinarischen Regimes mit physischer Unterordnung», bestrafte unerwünschtes Verhalten mit Entzug von Nahrung, Bier und Ausgang, oder mit der Einschließung in düster beleuchtete oder vollkommen dunkle Zellen. Zur Beruhigung Erregter wurden die Zwangsjacke, die Gudden zur Festnahme Ludwigs II. mitgebracht hatte, der Zwangsstuhl, Hand- und Fußfesseln, zur «Behandlung» kalte Duschen und Bäder sowie Medikamente oder Instrumente, die Schmerzen verursachten, etwa heißes Eisen, benutzt. Als obligat für jedes Irrenhaus empfahl er Elektrizität und Galvanismus.[20]

Die psychiatrische Ausbildung zur Zeit Ludwigs II.

Die Einführung der Psychiatrie in den medizinischen Unterricht an den deutschen Universitäten wurde spät und gegen erhebliche Widerstände der medizinischen Fakultäten vollzogen, weil kaum sinnvolle Krankheitslehre und wirksame Therapie zu vermitteln waren. 1862 gelang die Einführung des obligatorischen Unterrichts in Bayern, erst 1902 etablierte sich die Psychiatrie als Prüfungsfach im medizinischen Staatsexamen in Deutschland.[21] Die Weiterbildung in Psychiatrie konnten junge Ärzte, die sich der Versorgung von Geisteskranken widmen wollten, nur an Irrenanstalten erwerben. K. A. von Solbrig,[22] nach Ablehnung eines Rufes an die Charité (Berlin) 1864 zum Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in München ernannt, und nach ihm Bernhard von Gudden, ernannt 1872, haben zu diesem Zweck jeweils einige Jahre als Assistenzärzte an Irrenanstalten verbracht.

Die Einführung der Psychiatrie als obligatorisches Unterrichtsfach in die Medizinerausbildung in Bayern im Jahr 1862 gab dann den Anstoß zur Einrichtung psychiatrischer Lehrstühle auch an den Universitäten Würzburg und Erlangen.[23]

Unterbringung und «Behandlung» in den psychiatrischen Anstalten der Zeit

Die Entwicklung der Psychiatrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war von einem gewaltig wachsenden Bedarf an Einrichtungen für psychisch Kranke und Behinderte bestimmt. Der soziale Wandel von der agrarischen Großfamilie zur städtischen Kleinfamilie durch Industrialisierung und Landflucht führte zu einem gewaltigen Versorgungsbedarf für pflege- und aufsichtsbedürftige Kranke. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Zahl der Kranken wider, die in psychiatrischen Anstalten des Deutschen Reiches untergebracht waren. Sie stieg von 47 228 im Jahr 1880 um das Fünffache auf 239 583 im Jahr 1913. Die Zahl psychiatrischer Krankenanstalten nahm hingegen in den Jahren von 1877 bis 1913 um das Zweieinhalbfache von 93 auf 233 zu.[24] Die junge Disziplin Psychiatrie hatte von den letzten Regierungsjahren Ludwigs II. an quantitativ einen gewaltigen Aufschwung erfahren, der zu erheblichen personellen Engpässen führte.

Angestoßen durch die Erfolge der naturwissenschaftlichen Medizin, speiste sich das Wachstum der Psychiatrie auch aus der Hoffnung, sie könne entscheidend zur Heilung der schweren psychischen Krankheiten beitragen. Doch diese Hoffnung sollte sich im 19. Jahrhundert nicht mehr und auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur in geringem Ausmaß erfüllen.[25]

Die Hilflosigkeit der Psychiater angesichts der leidvollen Realität der Kranken, für die sie Verantwortung trugen, verleitete zu spekulativen Theorien.[26] Wie Menschen, die in Not und Hilflosigkeit Kraft aus der Hoffnung auf die Erlösung in einem besseren Jenseits schöpfen, vertrat die romantische Schule der deutschen Psychiatrie religiöse Deutungen von Krankheit und Heilung, z.B. Heinroth.[27] Der erste Münchner Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie, K. A. Solbrig, sah wie sein Lehrer Leupoldt den Ursprung der Krankheiten in der Sünde, «im Zerfall des Menschen mit Gott».[28] Er stimmte darin mit dem einflussreichen katholisch-romantischen Münchner Mediziner Professor Ringseis und mit dem Leibarzt von Max II., Ludwig II. und Otto I., Geheimrat Professor Dr. von Gietl, überein. Von den Bestrebungen einiger weniger humanitärer Reformer einmal abgesehen, bestanden die bittere Wirklichkeit der dürftig untergebrachten und entrechteten Geisteskranken und die romantisch überhöhte Scheinwelt vieler angesehener Anstaltsdirektoren bis zum Einbruch der nationalsozialistischen Mordprogramme parallel nebeneinander.

Die Münchner Psychiatrie unter Gudden hat der nach Griesinger wohl bedeutendste Psychiater seiner Zeit, Emil Kraepelin (1856–1926), in seinen Lebenserinnerungen charakterisiert.[29] Kraepelin war 1903 von Heidelberg, wo er das Ordinariat für Psychiatrie seit 1891 innehatte, auf den Lehrstuhl in München berufen worden.[30] Er hatte seine psychiatrische Ausbildung von 1878 bis 1882 als Assistent Guddens an der Kreisirrenanstalt in München begonnen. Einer Anregung seines Chefs, als «Prinzenarzt» die Betreuung des geisteskranken Prinzen Otto zu übernehmen, war er nicht gefolgt.[31] Nach kurzer Tätigkeit und Habilitation in Leipzig 1884 kehrte er erneut zu Gudden zurück, verließ aber die Klinik nach wenigen Monaten wieder, um an eine schlesische Irrenanstalt (Leubus) zu wechseln. Kraepelin beschreibt seine ersten Erfahrungen in der Münchner Klinik zur Lebenszeit König Ludwigs II.:


«Die ersten Eindrücke, die ich von meiner neuen Tätigkeit hatte, waren entmutigend. Das verwirrende Gewimmel ungezählter verblödeter, bald unzugänglicher, bald zudringlicher Kranker, mit ihren lächerlichen oder ekelerregenden, bedauernswerten oder gefährlichen Absonderlichkeiten, die Ohnmacht des ärztlichen Handelns, die sich meist auf Begrüßungen und gröbste körperliche Pflege beschränken mußte, die völlige Ratlosigkeit gegenüber all diesen Erscheinungsformen des Irreseins, für die es keinerlei wissenschaftliches Verständnis gab, ließen mich die ganze Schwere des von mir gewählten Berufs empfinden. … Allmählich indessen half mir die abstumpfende Gewöhnung und namentlich der angenehme Verkehr mit den gleichgestimmten Kollegen. Ich begann, mich als Glied einer Arbeitsgemeinschaft mit hohen Zielen zu fühlen und schöpfte Befriedigung aus den nach unserer damaligen Ansicht vollendeten Einrichtungen unserer Anstalt, die mit ihren schönen Parkett- und Terrazzoböden, ihrer gewaltigen Zentralheizung, ihrem Küchen- und Wäschebetrieb, ihrem fast nie benutzten Zentralbade uns ganz auf der Höhe der Zeit zu stehen schien. Dazu kam unser Stolz auf die wissenschaftliche Bedeutung unserer Klinik, wie sie sich hauptsächlich in unseren anatomischen Laboratorien und Tierställen ausdrückte. Hier lag das Gebiet, das uns für die Unfruchtbarkeit und Unerquicklichkeit unserer Tagesarbeit entschädigte.»[32]



Diese für Kraepelins Zeit erstaunlich offene Aussage spiegelt die Hilflosigkeit des Arztes, aber auch ein beachtliches Ausmaß an Unverständnis und menschlicher Distanz gegenüber den Kranken. Als Ausweg aus der belastenden Erfahrung wandte sich Kraepelin nicht der moralisch-religiösen Deutung eines Solbrig, sondern zunächst der von Gudden eingerichteten neuro-anatomischen Forschung an Tieren zu.

Die führenden psychiatrischen Krankheitstheorien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Isolierungstheorie und Degenerationslehre

In der Medizingeschichte wird weithin die Auffassung vertreten, die Theoriebildung der Psychiatrie habe sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in zwei Hauptströmungen entwickelt: einer romantisch-religiösen und einer naturwissenschaftlichen Richtung. Vertreter beider Richtungen haben wir bereits vorgestellt.[33] Tatsächlich gibt es zwischen beiden Richtungen viele Überschneidungen. Der bedeutendste deutsche Psychiater vor Kraepelin, der «Somatiker» Wilhelm Griesinger (1817–1868), trat zwar für das Prinzip «Geisteskrankheiten sind Hirnkrankheiten» ein, lehrte aber auch die psychische Verursachung verschiedener psychopathologischer Störungsmuster, ihre psychologische Behandlung und soziale Nachsorge.

Einen bedeutenden Einfluss auf das Irrenwesen des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der gesamten zivilisierten Welt hatte der Heidelberger Psychiater C.F.W. Roller (1802–1878). Er verwandelte die romantische Lehre der Psychiker Heinroth und Ideler in eine umweltpathogene Theorie. Geisteskrankheit verstand er, wie schon Immanuel Kant, als eine Entgleisung der Vernunft. Die Ursachen sah Roller in fehlgeleiteter Erziehung, ungeordnetem Umgang in Familie und Umwelt und ausschweifender Lebensführung.[34] Zur Ausschaltung dieser Krankheitsursachen forderte Roller:


«Jeder Seelengestörte muß von den Personen getrennt werden, mit welchen er früher Umgang pflog. Er muß an einen anderen, ihm unbekannten Ort verbracht werden; die, welche ihn pflegen, müssen ihm fremd sein. Er muß mit einem Wort gesagt, ISOLIERT werden.»[35]



Das ist ein fundamentalistisches Behandlungsprinzip. Das psychiatrische Krankenhaus sollte als abgeschlossene Gegenwelt zur pathogenen eine ideale Umwelt bieten, in der die Kranken auf den rechten Weg des Denkens und Handelns zurückgeführt werden konnten.[36] Die Unterbringung des von Roller begutachteten und ärztlich betreuten geisteskranken Erbgroßherzogs Ludwig von Baden im Schlösschen Aubach[37] und des geisteskranken Prinzen Otto von Bayern im Schlösschen Fürstenried durch K. A. von Solbrig und den Roller-Schüler Bernhard von Gudden folgte diesen Grundsätzen.

Roller[38] entwarf die Pläne für die psychiatrische Musteranstalt Illenau (Abb. 79). Der Plan – in Zentralbauweise – unterschied sich positiv von den vielen nach dem Observationsprinzip mit kreuzförmigem Grundriss in Gefängnisbaumanier entworfenen Anstalten jener Zeit, etwa der vier Jahre nach der Illenau 1846 in Bayern eröffneten Kreisirrenanstalt Erlangen (Abb. 80). Leiter der Erlanger Anstalt war einer der Gutachter Ludwigs II., Dr. Hagen.
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79 Die großherzoglich badische Irrenanstalt Illenau, geplant durch C. F.W. Roller, eröffnet 1842

In der Anstalt Illenau unter Rollers Leitung haben zwei Gutachter Ludwigs II. ihre psychiatrische Ausbildung erfahren, Bernhard von Gudden und Friedrich Wilhelm Hagen. Dort hat Roller auch die Tante Ludwigs II., Prinzessin Alexandra von Bayern, die nach unserer Diagnose an einer Zwangskrankheit litt, behandelt.
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80 Panoptisches Modell der bayerischen Kreispflegeanstalt für Mittelfranken, Erlangen, eröffnet 1846

An der Spitze der Heilanstalt Illenau stand der mit «der Gewaltsamkeit des Zuchtmeisters»[39] handelnde Direktor. Das pädagogische System dieser patriarchalisch geleiteten, hierarchisch organisierten Institution hat der spätere Direktor der Kreisirrenanstalt und späterer Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in München, Karl August von Solbrig, 1858 beschrieben:


«Das Asyl ist … Schule, Uebungsfeld für ein geordnetes Leben in der Familie und in der Gemeinde, ja, geradezu ein aus mehreren Familien bestehendes Gemeinwesen selbst. In diesem Gemeinwesen gibt es keine Vereinsamung der Kranken. Es besteht eine feste Hausordnung, Arbeit und Erholung lösen einander in geregelter Folge ab unter Berücksichtigung der ‹sittlichen, beruflichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und allgemein geselligen Instinkte› des Einzelnen. Als Rektor aber muß eine Persönlichkeit walten, ‹mit ebensoviel Macht als Wissen ausgerüstet› mit einem ‹weise gemischten Maß von Ernst und Geduld, Unerbittlichkeit und Milde›.»[4]°



Die fatalen Folgen von Rollers Isolierungstheorie blieben bis weit ins 20. Jahrhundert wirksam: eine große Zahl «isolierter» psychiatrischer Anstalten, fern von Ballungszentren der Bevölkerung, fern auch von Krankenhäusern der Allgemeinmedizin errichtet, vollständig geschlossen und oft mit hohen Mauern umgeben. Ein großer Teil der Kranken brachte dort viele Lebensjahre, mitunter bis zum Tode, zu.[41] Noch 1972 waren in den psychiatrischen Krankenhäusern der Bundesrepublik etwa ein Drittel der Kranken länger als zehn Jahre untergebracht.[42] Die Isolierungstheorie, die einstmals als reformerischer Akt begrüßt worden war, war letztlich ein substantieller Beitrag zur Ausschließung der Geisteskranken aus der menschlichen Gemeinschaft und zur Vorenthaltung ihrer Freiheitsrechte geworden.[43] Der Entfernung abgesetzter Herrscher aus der öffentlichkeit war dieses System sehr dienlich.

Erst die neue große Reformbewegung der Psychiatrie, die mit der Wiederbelebung von Menschen- und Bürgerrechten nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Anfang nahm und durch die Entdeckung einer wachsenden Zahl wirksamer Medikamente und Psychotherapieverfahren gefördert wurde, hat der Isolierungstheorie und ihren Folgen ein definitives Ende bereitet.[44]

Die Degenerationslehre als gemeinsame Überzeugung der Gutachter

Lang anhaltenden und großen Einfluss auf die Krankheitstheorien der Psychiatrie in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten des 20. Jahrhunderts hatte die 1857 von B.A.Morel (1809–1873) mit seinem Buch «Traité des dégénérences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine» (Abhandlung über die physischen, intellektuellen und moralischen Entartungen des Menschen) eingeführte Degenerationslehre. Sie wandte den zoologischen Begriff der Degeneration oder Entartung auf den Menschen an.[45]

Am Anfang der generationsüberschreitenden Entartungsprozesse steht nach Morel der «type primitif», der gute und gesunde Mensch vor dem Sündenfall. Durch äußere Belastungen und falschen, sündigen Lebenswandel – wozu auch der Alkoholismus zählt – kann es zu fortschreitender Entartung kommen, die Morel in vier Stadien beschreibt – von charakteristischen Anomalien, etwa nervöse Reizbarkeit, über körperliche Krankheiten wie Schlaganfall zu psychischen Krankheiten wie Verrücktheit und schließlich zu Abbausyndromen wie Schwachsinn und Demenz. Zur Verbreitung und Differenzierung der Degenerationslehre hat vor allem Paul Julius Möbius beigetragen. In der Folgezeit wurden zahlreiche Entartungszeichen beschrieben – Christof Goddemeier[46] nennt 110. Möbius hat mit der Übernahme der Evolutionstheorie Darwins und ihrer eugenischen Weiterentwicklung aus der Degenerationslehre ein genetisches Erklärungsmodell des generationsüberschreitenden Fortschreitens psychischer Störungen von Neurasthenie bis zu Demenz vorbereitet.

Am Ende fand die psychiatrische Konstruktion progressiver Entartung Eingang in die Literatur (etwa Thomas Manns «Buddenbrooks») und in die eugenische Ideologie der Nationalsozialisten.[48]
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81 Psychiatrische Patienten: abnorme Schädelformen als Degenerationszeichen[47]

Die Anwendung der Degenerationslehre auf Ludwig II. schien seinen Gutachtern durch Geisteskrankheiten in der Familie und die angeblichen Degenerationszeichen am Schädel des Königs plausibel (s. Kapitel 13). Die Degenerationslehre ist aber, zumal mit der Annahme progressiver Vererbung erworbener Eigenschaften, inzwischen als unhaltbar erkannt worden.[49]

Abbildung 81, aus dem grundlegenden Werk der Degenerationslehre (B. A. Morel, 1809–1873), vermag das Verständnis der Spekulationen, die der Amtsarzt Dr. Kerschensteiner auf Form und Größe des Schädels Ludwigs II. gründete, zu erleichtern. Dargestellt sind hier Schädelformen und Missbildungen, die Dr. Morel als Zeichen von Generationen übersteigenden Dispositionen zu körperlichen Anomalien und zu Nerven- und Geisteskrankheiten verstand. Die im Text angesprochene Disposition zu Kriminalität, die auf demselben Wege – der Entartung – entstehen soll, zeigt «Jean Baptiste» (re. oben) mit der «winkligen Stirn».

Dem Gutachten Bernhard von Guddens und den persönlichen Überzeugungen der anderen Gutachter lagen zum großen Teil auf die Degenerationslehre zurückgehende Annahmen zugrunde; diese Feststellung gilt ebenfalls für die vom Gutachten abweichende Krankheitsdiagnose des Gutachters Professor Hagen (s. Kapitel 13). Auch die Deutung des Obduktionsbefunds durch Dr. Kerschensteiner ist von der Degenerationslehre geprägt.

Paranoia oder primäre Verrücktheit hat Bernhard von Gudden bei Ludwig II. diagnostiziert. Der Gutachter Professor Grashey verstand darunter[50]


«eine sog. Degenerationsform … in deren Familien [von Kranken mit Paranoia oder primärer Verrücktheit] geistige Störungen oder intensive Nervenkrankheiten vorgekommen sind: Epilepsie, hochgradige Hysterie, Eklampsie. … sie [die Paranoia] befalle nur Leute, die von Haus aus eine gewisse Widerstandslosigkeit des Nervensystems besitzen, Leute, die mit einer Disposition zu psychischen Störungen behaftet, erblich belastet sind …»[51]



Ein verlässliches, weithin akzeptiertes Klassifikationssystem psychischer Krankheiten existierte zur Zeit Ludwigs II. noch nicht. Die damals häufig benutzten deutschsprachigen Lehrbücher, jenes von Wilhelm Griesinger (Berlin),[52] von Heinrich Schüle (Illenau)[53] und Richard Krafft-Ebing (Graz, später Wien),[54] hatten jeweils eigene Diagnosesysteme mit sehr begrenzten Gemeinsamkeiten. Das macht verständlich, weshalb die überlebenden Gutachter, trotz hohen Konformitätsdrucks, zu unterschiedlichen Diagnosen bei Ludwig II. kamen. Im Gutachten selbst war die Einheitlichkeit der Diagnose dadurch gesichert, dass von Gudden den Text alleine niedergelegt hatte.[55]

Diagnosen über Anstaltsinsassen waren jedoch bereits zur Zeit Ludwigs II. für amtliche Statistiken gefragt. Man behalf sich meist mit inhomogenen, grob definierten Diagnosegruppen. Eine 1886 im Jahr der Begutachtung Ludwigs II. benutzte Klassifikation aus dem Jahresbericht der von Bernhard von Gudden geleiteten Kreisirrenanstalt München soll als Beispiel dienen (Tabelle 3):

Tabelle 3: Jahresbericht der Kreisirrenanstalt München 1886, dem Jahr der Begutachtung Ludwigs II.[56]



	Diagnose

	Anteil Patienten




	Melancholie

	17,9 Prozent




	Manie

	15,5 Prozent




	Sekundäre Seelenstörung

	36,6 Prozent




	Paralytische Seelenstörung

	25,5 Prozent




	Epilepsie

	2,7 Prozent




	Imbecillentum und Idiotie

	1,8 Prozent




	Abgänge:

	




	Genesen

	10,1 Prozent




	Gebessert

	27,2 Prozent




	Ungeheilt

	33,5 Prozent




	Gestorben

	29,2 Prozent




	Progressive Paralyse. Sterberate

	35,7 Prozent





Die Statistik zeigt, dass 1886 in der Münchner Kreisirrenanstalt nahezu dreimal so viele Kranke starben, wie als genesen registriert wurden – eine deprimierende Bilanz. Paranoia und primäre Verrücktheit, die Diagnosen, die Gudden bei Ludwig II. stellte, kommen hier nicht vor. Ein genaues Bild, was Gudden und seine Kollegen unter den am 8. Juni 1886 vergebenen Diagnosen verstanden haben, ist im Hinblick auf den rudimentären Stand von Diagnosenklassifikation und Krankheitswissen nicht zu gewinnen. Die vergleichsweise besten Informationen über Guddens Vorstellungen von Paranoia besitzen wir durch den Bericht seines Assistenten Dr. F. C. Müller.

Die Folgerungen, die wir aus dieser Darstellung der Psychiatrie – ihres Krankheitswissens und ihres Instrumentariums zur Versorgung und Behandlung der Kranken zur Lebenszeit Ludwigs II. – ziehen können, fallen nicht gerade ermutigend aus. Eher schon geben sie Anlass zu ernsthaften Bedenken gegenüber den wissenschaftlichen bzw. erfahrungsgesicherten Kenntnissen der Psychiatrie, die zur verlässlichen Beurteilung des psychischen Zustands König Ludwigs II. notwendig gewesen wären.[57] Die Behauptung einer überdurchschnittlichen Kompetenz des Professors von Gudden, für die sich kürzlich einige psychiatrische Autoren gegen die gut begründeten Einwände des Juristen Peter Gauweiler[58] verwandt haben,[59] werden wir in Kapitel 8 auf den Prüfstand stellen.


8. KAPITEL
[image: image]

Wer war der Psychiater Bernhard von Gudden?

Bernhard von Guddens psychiatrische Schlüsselrolle im Verfahren

Am 8. Juni legte Bernhard von Gudden seinen drei, auf 9 Uhr von ihm geladenen Kollegen das auf Befehl des Prinzen Luitpold erstattete Gutachten vor. Nach ihrer Mitunterzeichnung leitete er das fertige Gutachten noch am selben Tag dem Minister von Lutz und dem Prinzen Luitpold zu. Auf der Grundlage des Gutachterurteils «geisteskrank und dauerhaft regierungsunfähig» wurde die Reichsverwesung, die Entmündigung des Königs, die Bestellung von zwei Kuratoren (Vormündern) in der Staatsratssitzung vom 9. Juni 1886 unter Luitpolds Vorsitz beschlossen[1] und am 11. Juni Gudden durch Prinz Luitpold zur Überstellung des Königs zur psychiatrischen Zwangsbehandlung nach Berg ermächtigt. Die erste Staatskommission unter Leitung des Ministers Crailsheim, die dem König die Absetzung eröffnen und einen Brief seines Nachfolgers Prinz Luitpold übergeben sollte,[2] war in Neuschwanstein kläglich gescheitert. Danach wurde Gudden beauftragt, das Ergebnis des Gutachtens und die Kunde von Absetzung, Entmündigung und Festnahme dem König in Begleitung des Assistenzarztes Dr. Müller und von vier Irrenpflegern in der Nacht vom 11. zum 12. Juni zu überbringen. Es gelang ihm, den König festzunehmen und in geschlossener Kutsche nach Schloss Berg zu überführen.

Allein die Begutachtung, Festnahme, Unterbringung und Zwangsbehandlung durch ein und denselben Arzt ist ein elementarer Verstoß gegen ärztliche Verhaltensregeln. Spätestens nach den Protesten des Königs beim nächtlichen Gespräch, etwa der Art, dass die Feststellung von Geisteskrankheit ohne Untersuchung nicht akzeptabel sei, muss für Gudden «offenkundig gewesen sein, dass es zwischen ihm und dem König keine Basis für eine auf Vertrauen gegründete therapeutische Beziehung geben konnte».[3]

Um ein besseres Verständnis der Ungereimtheiten dieses Verfahrens[4] zu gewinnen, müssen wir die Person Bernhard von Guddens und seine psychiatrische Kompetenz ins Blickfeld rücken.

Biographische Notizen über den Gutachter von Gudden

Bernhard von Gudden (Abb. 82) wurde als dritter von sieben Söhnen und einer Tochter eines Landwirts am 7. Juni 1824 in dem zur preußischen Rheinprovinz gehörenden Kleve geboren. Er studierte an der Universität Bonn ab 1843 zunächst Philosophie und wechselte bereits nach einem Semester zur Medizin.[5] Als Mitglied der Burschenschaft Fredericia und als Gründer und Sprecher der davon abgespalteten Burschenschaft Frankonia verbrachte Gudden eine flotte Studentenzeit, die zu mehreren Duellen und zu einigen bescheidenen Verurteilungen wegen Ruhestörung, Straßenlärm und Schlägerei führte. Zur Psychiatrie brachte ihn wahrscheinlich der in Bonn lehrende und an Psychiatrie interessierte[6] Ordinarius für Innere Medizin Christian Friedrich Nasse (1778–1851). Gudden setzte sein Medizinstudium in Halle fort und promovierte 1849 bei dem Internisten Volkmann «Über das Verhältnis der Zentralgefäße des Auges zum Gesichtsfelde». Die Anatomie und Physiologie der Sehfunktion beschäftigte ihn auch weiterhin.[7]

Vom 8. Juni 1849 bis zum 11. November 1850 war Gudden Hilfsarzt in Siegburg bei dem anfangs als Psychiatriereformer bekannten K. B.M.Jacobi (1775–1858). Jacobi hatte sich bereits zu einem konservativen, stark auf sein äußeres Ansehen bedachten und wenig reformfreudigen Anstaltsdirektor entwickelt. Die Anstalt war mit großen Mängeln behaftet. Der spätere Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in Bonn, Carl Pelman (1838–1916), berichtete in seinen Erinnerungen (1860–1912) über die dortigen «Tobabteilungen», die er als «unbestrittene Sehenswürdigkeit» bezeichnete: «… noch herrschten Zwangsstuhl und Zwangsjacke in voller Macht … [der] Lärm … [aus diesen Abteilungen] schallte … weit in das bergische Land hinein …»[8]
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82 Bernhard von Gudden. um 1880

Die eingesetzten Zwangsmittel hinterließen, so Pelman, den Eindruck einer reich bestückten Folterkammer. Pelmans Erinnerungen geben einen Einblick in die Innenwelt der damaligen Irrenanstalten: sie berichten von der Hilflosigkeit der Psychiater, den heutzutage nicht mehr nachvollziehbaren Grausamkeiten bei der Behandlung der Kranken, den verrohenden Einfluss dieser Behandlung auf das Verhalten des Pflegepersonals.[9] Wolfgang Gudden behauptet in seiner Dissertation über seinen Ururgroßvater, dieser habe während seiner Siegburger Zeit wohl alle von Pelman dargestellten Methoden kennen gelernt und daraus seine Folgerungen im Sinne einer humaneren Krankenbehandlung gezogen.[10] In Siegburg wurde unter Jacobi eine somatisch ausgerichtete Psychiatrie betrieben, wie sie Gudden später auch in München eingeführt hat. Der Reformpsychiater Damerow (1798–1866) hat sie sehr kritisch gesehen:


«Wird ein bestimmter Krankheitszustand gefunden, so wird der Wahnsinn und seine Form danach bestimmt und nun haben wir eine körperliche Krankheit – weiter nichts – die Fülle der psychischen Symptome, die Verrücktheit aller Seelenkräfte kommt weiter nicht in Anschlag. Am Somatischen hält man sich, das Psychische wird seinem Schicksal überlassen.» [11]



Nach Siegburg war von Gudden einige Monate als Arzt und Geburtshelfer in eigener Praxis in Kleve tätig und wechselte dann in die von C. F. W. Roller[12] (1802–1878) geleitete und im vorigen Kapitel beschriebene Musteranstalt Illenau,[13] in der auch Erbgroßherzog Ludwig von Baden psychiatrisch begutachtet worden war (s. Kapitel 5). In der Illenau beschrieb Gudden ansteckende Hauterkrankungen, insbesondere die Krätze und Pityriasis versicolor, die sich aufgrund der unhygienischen Verhältnisse in den damaligen Irrenanstalten ausbreiteten. Er nahm Untersuchungen an freiwilligen Probanden und an sich selbst mit der Inokulation von Milben und Pilzen vor.[14] Die Infektion mit diesen Hauterkrankungen wurde damals von einigen Psychiatern in unheilvoller Weise als Mittel gegen stumpfen Wahnsinn, Melancholie und ähnliche Erkrankungen angewendet.

Am 5. Juni 1855 heiratete Gudden die 21-jährige Clarissa Ernestine Bernadine Voigt, die Enkelin seines Siegburger Chefs Jacobi. Sie gebar ihm neun Kinder und setzte damit die kinderreiche Tradition der bäuerlichen Herkunftsfamilie Guddens fort. Am 26. September 1855 wurde Bernhard von Gudden zum dirigierenden Oberarzt der neu eingerichteten bayerischen Kreisirrenanstalt Werneck mit 120 Patienten ernannt. Hier hatte er zum ersten Mal die Möglichkeit, einen eigenen Stil des Umgangs mit den Kranken zu entwickeln.

Dem folgenschweren Roller’schen Isolierungsdogma entsprechend (s. Kapitel 7: «Die führenden psychiatrischen Krankheitstheorien …»), war Werneck «fern von dem Geräusche einer großen Stadt gelegen».[15] Gudden begrenzte die Aufgaben der Anstalt auf die Unterbringung «heilbarer Kranker», d.h. im Wesentlichen solchen, die unter spontan remittierenden Erkrankungen litten. Die ungleich schwieriger zu versorgenden unheilbar Kranken wurden in einer räumlich getrennten Pflegeanstalt untergebracht.[16] In Werneck unternahm Gudden den Versuch, das von Wilhelm Griesinger in Deutschland geförderte No-Restraint-System eines gewaltlosen Umgangs mit Geisteskranken umzusetzen. Vorbild dafür war die Bayreuther Anstalt, deren Leiter J. G. Langermann (1768–1832) als einer der ersten in Deutschland versucht hatte, ein Zucht- und Tollhaus in eine humanitär geführte Irrenanstalt umzuwandeln.[17] Die Regierung von Unterfranken hat Guddens Arbeit mit euphorischen Worten anerkannt:


«daß sämtliche Kranke in Werneck, gewonnen und angezogen von dem Benehmen des Oberarztes Dr. Gudden, den Anordnungen desselben aus Liebe unbedingt Folge leisten …»[18]



Aus den Berichten Guddens geht indes hervor, dass in der ab 1872 von ihm geleiteten Münchner Kreisirrenanstalt bei unruhigen Kranken Zwangsjacke, Handschuhe und Bettgurten als Zwangsmittel zur Anwendung kamen. Als Disziplinierungsmaßnahmen seien kalte Bäder, leichte Regenbegießungen, Entziehung von Tabak, Bier, Taschengeld und freiem Ausgang angewandt worden. Emil Kraepelin, der als Assistent Guddens tätig war, berichtete:


«Die Isolierung wurde dagegen in größerem Umfang angewendet und führte zu den bekannten, von uns für unvermeidbar gehaltenen Übelständen, namentlich, wo sie, wie in einzelnen Fällen, Monate oder gar Jahre lang fortgesetzt wurde. Wir hatten mehrere Kranke, die beim Besuch jedes Mal eine Art Wagnis darstellten.»[19]



Gudden bemerkte, dass dauernde Isolierung «brutalisierend» wirke, betonte jedoch, dass die Neigung des Pflegepersonals zu gewalttätigen Äußerungen gemäßigt werden konnte.[20]

Bernhard von Gudden als Anstaltsleiter, Hochschullehrer und Forscher

Ein Schlaglicht auf Guddens Forschungsarbeiten, die sich auf das Gebiet der Neuroanatomie konzentrierten, wirft eine Textpassage aus dem von seinem Schwiegersohn Grashey verfassten Nekrolog:


«…Arbeiten …, denen er … mit eisernem Fleiß, peinlicher Gewissenhaftigkeit und strengster Wahrheitsliebe oblag, denen er Hekatomben von Thieren und buchstäblich alle seine Mußestunden opferte.»[21]



Im Mai 1869 erhielt Gudden einen Ruf auf die Professur für Psychiatrie an der Universität Zürich, den er im Juni 1869 annahm. Er hielt Vorlesungen in Psychiatrie mit «besonderer Vorliebe für Hirnanatomie und Hirnphysiologie»[22] und war der erste Direktor der neu erbauten, 1870 eröffneten Irrenanstalt Burghölzli.[23] Obwohl der damals bedeutendste deutsche Psychiater, Wilhelm Griesinger (1817–1868), der von 1860 bis 1865 als Ordinarius für Innere Medizin an der Universität Zürich wirkte, noch seine Reformvorstellungen in die Planung von Burghölzli eingebracht hatte, geriet Gudden in Konflikt mit dem Regierungsrat und dem Verwaltungsdirektor Schnurrenberger. Eine Erklärung steuerte Guddens Schüler und Nachfolger, Auguste Forel,[24] bei. Er fand seinen Lehrer «als Direktor der Anstalt theoretisch wunderbar, praktisch das Gegenteil».[25] Nach nur zweijähriger Tätigkeit gab Gudden wegen unüberwindlicher Schwierigkeiten auf.

In Zürich setzte Gudden seine in Werneck begonnenen neuroanatomischen Untersuchungen an Tieren und Leichen fort. Er untersuchte die Entwicklung des knöchernen Schädelskeletts, die Bahnen der Sehfunktion und mit bescheidenem Erfolg die Lokalisation von Sprache und Intelligenz, aber auch Veränderungen des Organismus nach Kastration junger Tiere, Unterbindung einer Nierenarterie etc. Später in München konnte er seine Mitarbeiter an seinen anatomischen Forschungsarbeiten beteiligen. Als Versuchstiere benutzte er Kaninchen, Katzen und Hunde, aber auch Fische und Spitzmäuse. Aufgrund seiner Eingriffe an neugeborenen Tieren, bei denen er den Sehnerv durchtrennte, Sinnesorgane, etwa ein oder zwei Augen, und Teile des Gehirns entfernte oder die Lider vernähte, um die auftretenden Funktionsausfälle zu untersuchen, gelang es ihm, die von den Defekten ausgehende aufsteigende Degeneration von Leitungsbahnen darzustellen.[26] Gudden veröffentlichte jedoch nur wenige seiner Ergebnisse.[27]

Seine Forschungsarbeiten ergänzten den bescheidenen Wissensstand seiner Zeit über Schädelwachstum, Aufbau und Funktion des Gehirns. Auf einzelnen Teilgebieten (z.B. Beschreibung der Sehbahnen[28]) trugen sie neue Erkenntnisse zur Neuroanatomie des Gehirns bei.[29] Erkennbare Bedeutung für das Verständnis psychischer Krankheiten oder für ihre Behandlungsmöglichkeiten hatten sie jedoch nicht.

Eine Forschungsleistung Guddens verdient allerdings besonders hervorgehoben zu werden, da sie der Humanisierung der Psychiatrie diente: die Untersuchung der Ohrblutgeschwülste. Bei Insassen von Irrenhäusern wurden häufig Blutergüsse der Ohrmuschel, sog. Othämatome, und Deformationen des Ohrknorpels gefunden.[30] In diesen Kontext gehören auch die seltener berichteten Rippenserienbrüche und Dekubitusgeschwüre (meist eiternde, tiefe Defekte der Haut und des Unterhautgewebes an lange aufliegenden Stellen des Körpers) bei den Insassen der Irrenspitäler.[31] Wolfgang Gudden zitiert aus der Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie[32], dass


«fast jeder Irrenarzt, der ein Individuum mit beiderseits verunstalteten Ohrmuscheln sieht, die Vermutung hegen wird, dasselbe Individuum sei geisteskrank oder doch geisteskrank gewesen.»[33]



Mit seiner 1860 publizierten Erklärung des traumatischen Ursprungs dieser Deformationen als Folge von Schlägen löste Gudden eine heftige Auseinandersetzung aus. Gudden hatte das plötzliche Auftreten der Geschwulst häufiger am rechten, dem Faustschlag ausgesetzten Ohr beobachtet. Er beschrieb von Fingernägeln herrührende frische Einrisse und das häufigere Auftreten der Verletzungen bei Männern. Er verglich Verformungen des Ohres verstorbener Kranker mit den entstellenden Verformungen der Ohrmuschel an zwei griechischen Skulpturen in der Münchner Glyptothek. Im Katalog der Ausstellung fand er die Bezeichnung «jugendlicher männlicher Kopf mit vom Faustkampf zerquetschten Ohren». Bei zwei weiteren Figuren stand: «Die gequetschten Ohren geben den Pancratiasten (Faustkämpfer der Antike) zu erkennen.»[34] Rippenserienbrüche und Dekubitus führte er ebenfalls auf Schläge und auf unzureichende Pflege zurück. Dennoch fand Gudden verständnisvolle Worte für das Anstaltspersonal: «Wo schwere Versuchungen sind, wird gesündigt und Menschen bleiben Menschen allüberall.»[35]

Noch 1897 sah Otto Snell in seinem Buch «Grundzüge der Irrenpflege» die Entstehung der Ohrblutgeschwulst als noch nicht abschließend geklärt an.[36] Die Beschönigung von Missständen und Gewalt entsprang wohl dem Konflikt zwischen der inhumanen Verwahrung und der wirkungslosen Behandlung der Kranken und dem eigenen Bedürfnis der verantwortlichen Psychiater nach Schuldlosigkeit und gesellschaftlichem Ansehen.[37]

Im Volksmund wurden die Münchner Irrenpfleger damals als «Schlögel» (= Schläger)[38] bezeichnet. über die Praxis der Gewaltanwendung in den Irrenanstalten dürfte Ludwig II. aufgrund der ihm zugeleiteten ärztlichen Berichte über Prinz Otto durchaus unterrichtet gewesen sein. Vor diesem Hintergrund ist auch seine Reaktion angesichts der ihm auferlegten Unterbringung in Berg zu verstehen. Er wolle, so sagte er, sich nicht von Wärtern schlagen lassen wie sein Bruder.

Als akademischer Lehrer und Professor des damals die gesamten Neurowissenschaften umfassenden Fachs Psychiatrie in München stand Gudden der religiös gefärbten, romantischen Psychiatrie seines Vorgängers Solbrig und des Hofarztes Geheimrat Prof. von Gietl überaus kritisch gegenüber.[39] Das hatte durchaus gute Gründe; allerdings fehlte ihm als Vertreter einer hirnanatomisch und tierexperimentell orientierten Neurologie jedes Gespür für seelische Nuancen. Auch die beiden Habilitationen, die Gudden betreute, jene seines berühmten Schülers Auguste Forel (1848–1931) und die seines Münchner Assistenten Siegbert Ganser, folgten in ihrem Themenstellungen seiner einseitigen tierexperimentell-neuroanatomischen Orientierung.[40] Nach ihrem Weggang aus München wandten sich beide Dozenten verstärkt psychiatrischen Themen in Forschung und Therapie zu. Kraepelin – der bedeutendste Schüler Guddens – hat über die psychiatrische Kompetenz und den Führungsstil Guddens berichtet:[41]


«Mit dem Gefühle der Sicherheit stellte er eigentlich nur eine einzige Diagnose, diejenige der Paralyse, bei der er sich auf körperliche Zeichen stützen konnte. Jedem Versuche, andere Krankheitsbilder abzugrenzen oder den feinen Unterschieden des seelischen Verhaltens nachzugehen, stand er durchaus ablehnend und zweifelnd gegenüber; den dahin zielenden Fragen wich er mit der immer wiederholten Antwort: ‹Ich weiß es nicht› aus. [Den feinen Unterschieden des seelischen Verhaltens nachzugehen] überließ [er] den ‹sublimen Köpfen›. Als ich ihm einmal über die Ergebnisse von psychologischen Reaktionsversuchen berichtete, hörte er mich mit ungläubigem Staunen an und erklärte, das sei ihm alles unverständlich.»[42]



«Der berühmteste Psychiater Deutschlands» und «ein erfahrener Gutachter vor Gericht»?

Vom 27. November 1872 an machte Gudden in München Karriere. Unmittelbar nach seiner Dienstaufnahme im November 1872 erhielt er durch Kabinettssekretär Eisenhart von König Ludwig II. den Auftrag, in Nachfolge Solbrigs «periodische Besuche bei s. kgl. Hoheit, dem Prinzen Otto» zu machen.[43] Die ärztliche Oberleitung verblieb zunächst in den Händen des königlichen Hofarztes Geheimrat Prof. von Gietl.[44]

Am 17. Januar 1874 besuchte die Königinmutter, Marie von Preußen, zusammen mit der österreichischen Kaiserin Elisabeth – beide hatten psychisch kranke Familienmitglieder – die Münchner Kreisirrenanstalt. Nach dem Bericht von Auguste Forel visitierten die beiden Damen die gesamte Anstalt, einschließlich der Männersäle.

Im Mai des gleichen Jahres erhielt Gudden einen Ruf auf den Lehrstuhl für Psychiatrie in Leipzig. Der Ablehnung dieses Rufs folgte am 30. Juni 1874 die Verleihung des persönlichen Adels durch König Ludwig II.[45]

1877 war der Krankenstand auf 514, zum 31. Dezember 1880 bereits auf fast 600 und Anfang 1886 auf über 600 angewachsen.[46] Zu den alltäglichen ärztlichen und administrativen Pflichten kamen Guddens Lehrverpflichtungen, Forschungs- und Beratungsaufgaben. Die Wahrnehmung der leitenden ärztlichen Verantwortung für eine so große Zahl von Kranken ist nur unter der Voraussetzung denkbar, dass eine Beschäftigung mit den persönlichen Problemen der Kranken unterbleibt.

Der Staatsminister des Königlichen Hauses und des Äußern, Crailsheim, sagte vor der Königskatastrophe in der Reichsratssitzung vom 12. Juni 1886 aus, er habe vor Einleitung der Begutachtung gemeinsam mit dem Staatsminister Lutz «mit dem Obermedizinalrat Dr. von Gudden, einer psychiatrischen Kapazität ersten Ranges, private, vertrauliche Unterredung» gepflogen.[47] Der Gudden-Schüler Dr. Ernst Rehm stimmte wie viele der damaligen Regierung und dem Königshaus nahestehende Personen und die Mehrzahl der Historiker in dieses Loblied ein:


«Gudden war zu seiner Zeit der berühmteste deutsche Psychiater, der von allen Seiten aufgesucht und auch bei vielen sensationellen Prozessen beigezogen wurde. Außer seinem hervorragenden Verstand besaß er die für den Arzt und besonders für den Irrenarzt wichtigste Eigenschaft einer großen Herzensgüte, die ihn befähigte, mit größter Geduld die Leiden und Beschwerden seiner Kranken anzuhören. Als wissenschaftlicher Forscher stand er an erster Stelle. Mittels neuer Methoden stellte er unermüdlich Untersuchungen über Bau und Funktion des Gehirns an, die bis heute grundlegend geblieben sind.»[48]



Auch Wöbking übernahm diese Legende: «Gudden war eine anerkannte Autorität, gleichzeitig der wohl berühmteste Psychiater Deutschlands …»[49] Dabei mag die Unfähigkeit, zwischen psychiatrisch weitgehend irrelevanten Forschungsleistungen in Schädel- und Neuroanatomie und solchen auf dem Felde der Psychiatrie zu unterscheiden, eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Inwiefern das Lob Guddens aber auch aus dem Bedürfnis der Rechtfertigung angesichts des zweifelhaften Vorgehens gegen den König resultierte, muss und kann hier offenbleiben.

Zur Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit psychisch kranker Straftäter – rechtlich nicht exakt dasselbe Problem, aber eine wichtige Erfahrungsquelle für die Beurteilung der Regierungsfähigkeit eines als psychisch krank vermuteten Regenten – hat Gudden in einem Vortrag 1882 ausgeführt: «Ein Geisteskranker sei zurechnungsunfähig, er könne für seine Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden.»[50] Solche Kranken, meinte er, müssten wegen ihrer «verbrecherischen Natur» in der Anstalt fortwährend isoliert gehalten werden.[51]

Diese apodiktische Annahme von Zurechnungsunfähigkeit und Kriminalitätsrisiko aller psychisch Kranken mit der radikalen Konsequenz von Freiheitsentzug – Gudden hatte dies auch in die Dienstanweisung für das Pflegepersonal aufgenommen[52] –, deckt sich tendenziell mit der Ansicht des bayerischen Staatsrechtlers Max von Seydel (1886).[53] Dieser hatte die Ausübung der Regierung als eine «geistige Tätigkeit» bezeichnet und daraus gefolgert, dass «Geistes-Krankheit», die nach seiner Vorstellung offenbar jegliche geistige Tätigkeit ausschließt, regierungsunfähig mache.[54] Gottfried von Böhm, Zeitzeuge Ludwigs II. im Hofsekretariat und Autor einer umfassenden Biographie Ludwigs, bezeichnet diese dichotome Sicht als «falsche Deutung»:


«Von der erblichen Belastung, von dem Krankheitskeim bis zu dessen Überwucherung ist ein weiter Weg … Die Intelligenz wird von den Wahnvorstellungen zunächst nur partiell erfaßt und sie ist bei Ludwig … zu einem großen Teil unversehrt geblieben.»[55]



Guddens Mitgutachter Hagen war, nach der Katastrophe, für die Akzeptanz von Übergängen zwischen «krank» und «gesund» eingetreten.[56] Die Frage nach verminderter Einsichts- oder Willensfähigkeit und ihren Folgen für die Regierungsfähigkeit wurde jedoch bei der Begutachtung nicht gestellt. Im Verfahren gegen Ludwig II. herrschte das Bedürfnis nach totalen Entmündigungsgründen, die jeden Rest an Geschäftsfähigkeit und jeden Zweifel ausschlossen. Publikationen aus oder über forensisch-psychiatrische Gutachtertätigkeit – die etwa Krafft-Ebing, ein Zeitgenosse Guddens, in großer Zahl aufzuweisen hatte – liegen aus Guddens Feder nicht vor. Krafft-Ebing hat 1875 ein «Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie» veröffentlicht, das 1881 bereits in zweiter Auflage erschien und Regeln für die Erstattung psychiatrischer Gutachten in Gerichtsverfahren enthielt (s. Kapitel 10). Sie können heute noch als gültig angesehen werden. Norbert Nedopil[57] und Peter Gauweiler[58] nehmen sicherlich zu Recht an, dass Gudden dieses Buch gekannt haben muss. An diesen Regeln muss sich Guddens Gutachten über Ludwig II. messen lassen.[59]

Eine dieser Regeln lautet:


«Von größter Bedeutung ist die persönliche Exploration des Beschuldigten. Wie sie fehlt …, ist nur selten ein sicheres Gutachten möglich.»[60]



Diese Voraussetzung hatte, wie bereits erwähnt, schon der staatsrechtliche Kommentar von Spieß zu Titel II § 11 der bayerischen Verfassung betont.

Krafft-Ebing weist darauf hin, dass die Angaben der Umgebung und der Verwandtschaft der betreffenden Person oft «partheiisch» und nicht «bona fide» hinzunehmen seien. Die Gutachter Ludwigs II. haben ihr Urteil jedoch ausschließlich auf die negativen Aussagen von Hofdienern, Stallpersonal und ehemaligen Kabinettssekretären aufgebaut. Gottfried von Böhm hat in seiner Biographie dieses Vorgehen mit den Worten gegeißelt: «Wann hätte je ein Herr Gnade in den Augen seines Dieners gefunden?»[61]

Zur Untermauerung seines Urteils zitierte Böhm einige Aussagen, die, obwohl eindeutig falsch, in das Gutachten Eingang gefunden hatten.[62] Eine Nachprüfung aller Zeugenaussagen hat man Böhm, obwohl er Leiter des Geheimen Hausarchivs der Königsfamilie war, nicht gestattet.

Verständlicherweise betont Krafft-Ebing: «Von besonderem Werth ist das Zeugnis des Hausarztes.»[63] Gudden hat aber die Hofärzte des Königs weder beigezogen noch zum Bericht ersucht. Keiner der mitunterzeichnenden Psychiater hat sich erkennbar daran gestoßen.

Weshalb hat von Gudden nicht Ludwigs Leibärzte befragt?

Dieser nicht nachvollziehbare Mangel bedarf einer Erklärung. Sie kann mit der Sorge des Königshauses oder der Regierung zusammenhängen, die weithin bekannten und einflussreichen Hofärzte Geheimrat Professor Dr. von Gietl und Dr. Schleiß von Löwenfeld könnten sich dem Vorhaben widersetzen, den König als geisteskrank erklären zu lassen.[64] Die Erklärung kann aber auch in einer Abneigung des Gutachters Gudden gegen den Hofarzt Gietl liegen, eine Sichtweise, die Wolfgang Gudden[65] vertritt. Für Letzteres spricht die Rolle, die Gietl im Berufungsverfahren Guddens nach München gespielt hat.

Der Vorgänger Guddens in München, Karl August Solbrig (1859–1872), der in München die Beruhigung von Kranken mit Opium und Chloroform eingeführt hatte, betonte die Pflicht des Psychiaters zur Untersuchung des Körpers des Patienten und der «Gesamtinnervation». Solbrig muss ein charismatischer, paternalistischer Arzt gewesen sein, dem ein hohes Maß an Verehrung zuteil wurde. Er verband die biologistische Degenerationslehre mit der romantisch-katholischen Krankheitslehre. Geisteskrankheit galt ihm als generationenüberschreitende Folge des sittlich Bösen:


«Selbst da, wo die bösen sündichen Mächte und Kräfte den ersten Anstoß zur psychischen Erkrankung geben, packen sie den Menschen zunächst an seiner Sinnlichkeit und rennen mit ihm von da aus an den Abgrund der Schwermut und des Wahnsinns.»[66]



Solbrig wurde im September 1859 Honorarprofessor für Psychiatrie in München und im März 1861 Direktor der psychiatrischen Klinik. Er spielte als psychiatrischer Partner des Hofarztes Dr. Max von Gietl eine wichtige Rolle bei der Untersuchung, Festsetzung und Behandlung des Prinzen Otto (s. Kapitel 9). Karl August Solbrig erlag am 31. Mai 1872 einer Typhuspneumonie.[67]

Die Entscheidung über die Nachfolge Solbrigs als Direktor der Kreisirrenanstalt und Ordinarius für Psychiatrie der Universität München 1872 verlief kontrovers. Gudden hatte sich von Zürich aus am 11. Juni 1872, elf Tage nach Solbrigs Tod, in München beworben.[68] Als Gründe dafür nannte er den Sturz der früheren Zürcher Regierung, die ihn berufen hatte, und seine Sehnsucht, in sein deutsches Vaterland zurückzukehren. Tatsächlich hatte er in Zürich erhebliche Schwierigkeiten. Er war deshalb dringend an der Münchner Position interessiert.[69] Seine hirnanatomische Sichtweise stand jedoch in scharfem Gegensatz zu der Solbrigs und der Münchner Fakultätsmitglieder Ringseis und Gietl.

Das bayerische Innenministerium sprach sich für Gudden aus. Die medizinische Fakultät hingegen votierte in ihrer Sitzung am 17. Oktober 1872 mit sieben Stimmen für Hubrich, den damaligen Direktor der bayerischen Irrenanstalt zu Werneck – einer der vier späteren Gutachter Ludwigs II. –, und lediglich mit fünf Stimmen für Gudden. Professor von Gietl, der bei der Fakultätssitzung Protokoll führte, war gegen Gudden und wollte die von Solbrig 1864 mühsam errungene ordentliche Professur wieder auf eine Honorarprofessur zurückstufen. Er meinte, die Psychiatrie habe nicht die gleiche Bedeutung und den gleichen Lehrumfang wie die übrigen medizinischen Fächer und die meisten deutschen Universitäten kämen ohne ein Ordinariat für Psychiatrie aus.[70] Das wahre Motiv seiner Intervention dürfte jedoch darin zu suchen sein, dass seine Überzeugungen konträr zu denen Guddens waren.

Gietl und die Mehrheit der Fakultät hielten Hubrich hinsichtlich der praktisch-psychiatrischen Kompetenz Gudden überlegen. In der Bewertung der wissenschaftlichen Leistung stellte Gietl – in heutiger Sicht durchaus nachvollziehbar – «die literarischen Arbeiten und Untersuchungen über das Gehirn» des später als Neuroanatom und Professor für Psychiatrie in Wien berühmt gewordenen Mitbewerbers Dr. Meynert (1833–1892) «beträchtlich» über die Arbeiten Guddens.

Nachdem die Fakultät dem Vorschlag Gietls entsprochen hatte – nur zwei Professoren stimmten für die Erhaltung der ordentlichen Professur –, wurde der Fakultätsbeschluss auf Ernennung von Dr. Max Hubrich zum Honorarprofessor für Psychiatrie dem Ministerium vorgelegt. Gudden wurde dieser Beschluss «unter dem Siegel der Verschwiegenheit» mitgeteilt; somit erhielt er Kunde von der Initiative Gietls gegen seine Berufung und von dessen Bewertung seiner Leistungen.

Das königlich bayerische Staatsministerium des Inneren, Kirch- und Schulangelegenheiten, dem damals Minister Pfeufer vorstand, teilte am 27. November 1872 mit, es habe Gudden zum Lehrstuhlinhaber bestellt. Wer und was Gudden gegen das Votum der Fakultät und des königlichen Leibarztes Dr. von Gietl zum Erfolg verholfen hat, ist uns nicht bekannt.[71] Bereits am 28. Oktober 1872 hatte ihn das Ministerium auch zum Leiter der Kreisirrenanstalt in München ernannt. Mit dem Dienstantritt Guddens wurde die Psychiatrie in München vom spekulativen Himmel der romantisch-religiösen Theorien auf den kargen Boden der neuroanatomischen und neuropathologischen (Tier-)Medizin heruntergeholt.[72]

Nach seiner Amtsübernahme wurde Gudden am 15. Dezember 1872 vom Innenministerium in den Obermedizinalausschuss berufen. Dieses Gremium, dessen Vorsitz lange Zeit Dr. von Gietl, danach der Gutachter über den Sektionsbefund Ludwigs II., Dr. Kerschensteiner, und später noch Professor Grashey innehatte, war die oberste Beratungsinstanz der Regierung in allen Fragen der Medizin und Hygiene. Anfang 1883 wurde Gudden zu dessen zweitem Vorsitzenden bestellt.

Ob aus dem Versuch des Hofarztes und Fakultätsmitglieds Dr. von Gietl, die von Gudden dringend erwünschte Berufung nach München zu verhindern, eine bleibende Abneigung auf Guddens Seite entstand, ist uns nicht bekannt. Die Tatsache, dass auch die übrigen Hofärzte nicht befragt worden waren, ist kein Gegenargument, denn man hätte nicht gut Dr. von Gietl übergehen und sie anhören können.

Ob diese Erklärung das schwer nachvollziehbare Verhalten Guddens begründet oder die Tatsache, dass man beide Hofärzte – Dr. von Gietl und Dr. Schleiß von Löwenfeld – von einer Anhörung ausgeschlossen hat, weil sie Ludwig nicht für geisteskrank hielten, lässt sich aufgrund der verfügbaren Quellen nicht sicher entscheiden.

War von Gudden der richtige Experte für die Begutachtung des Königs?

Da es keinerlei Belege für eine häufige und kompetente Gutachterpraxis Bernhard von Guddens gibt, meint Wolfgang Gudden in seiner Biographie,[73] die euphemistische Aussage Rehms,[74] Gudden sei zu vielen sensationellen Prozessen als Gutachter beigezogen worden, gehe möglicherweise auf den Prozess «Chorinsky» zurück. Zu diesem Verfahren vor dem Schwurgericht München war Gudden in jungen Jahren aus Werneck (Juni 1868) zugezogen worden. Gutachter waren außer ihm B.A.Morel (Rouen, Frankreich), L.Meyer (Göttingen), K. A. Solbrig (München) und der Gerichtsarzt Dr. Martin.

Chorinsky war angeklagt, seine Geliebte zum Mord an seiner Ehefrau angestiftet zu haben. Dr. Martin hatte den Angeklagten gründlicher als Gudden den König, nämlich sieben (!) Monate lang beobachtet und körperlich untersucht, ohne Auffälligkeiten zu finden. Martin, Solbrig und Gudden erklärten den Angeklagten für voll zurechnungsfähig, Morel und Meyer nahmen Geisteskrankheit und Unzurechnungsfähigkeit an. Der Angeklagte wurde als voll verantwortlich verurteilt und in Festungshaft (Rosenberg) interniert. Dort bekam er Tobsuchtsanfälle, wurde in die Kreisirrenanstalt Erlangen eingewiesen und verstarb 1871.[75] Zusammen mit dem späteren Gutachter Dr. Hagen, der den Fall einer sorgfältigen Analyse unterzogen hatte, hält Wolfgang Gudden das gutachterliche Urteil Bernhard von Guddens für fehlerhaft.[76] Es scheint, dass sich die Tätigkeit Bernhard von Guddens als psychiatrischer Sachverständiger in bedeutenden Strafsachen auf diesen Fall beschränkt. Eine Gutachtertätigkeit im zivilrechtlichen Kontext, etwa in Entmündigungsverfahren, ist nicht belegt. Erfahrung und Kompetenz als forensisch-psychiatrischer Experte, die ihn für den epochalen Auftrag der Begutachtung des Königs ausgewiesen hätten, sind nicht erkennbar.

Gudden war also vor der Katastrophe vom 13. Juni 1886 weder «der berühmteste Psychiater Deutschlands» – das wurde er allenfalls posthum durch sein Gutachten und seinen tragischen Tod – noch ein erfahrener Gutachter. Er zählte aber zur Spitzengruppe der wenigen deutschen Neuroanatomen seiner Zeit. Er hat kein Lehrbuch geschrieben wie seine deutschsprachigen Zeitgenossen Wilhelm Griesinger (Berlin, 1817–1868), Heinrich Schüle (Illenau, 1840–1916) und Richard Krafft-Ebing (Graz, Wien, 1849–1903). Griesingers 1861 in zweiter, posthum in vierter (1876) und fünfter (1892) Auflage erschienenes Buch «Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten» war zu seiner Zeit das einflussreichste Lehrbuch des Faches.

Die Regeln korrekter Begutachtung und ärztlicher Ethik

Ein Kernproblem der psychiatrischen Beurteilung der Begierungsfähigkeit des Königs hat der meist gut informierte preußische Gesandte Werthern in seinem Bericht an Bismarck vom 17. Mai 1886, drei Wochen vor dem Begutachtungstag, zum Ausdruck gebracht:


«… ‹die Eigenthümlichkeiten› Seiner Majestät [erstrecken sich] ‹doch nur auf Privatangelegenheiten und die Regierungsgeschäfte wurden glatt und correkt erledigt).»[77]



Es ist heute und war auch damals schwer nachvollziehbar, dass ein psychiatrischer Hochschullehrer, zumal in einer solch delikaten Angelegenheit, ohne gründliche Untersuchung und sorgfältige Abwägung aller Aspekte der Biographie und des gegenwärtigen Verhaltens eine «Ferndiagnose»[78] stellte und bereit war, beim angeblich ersten informativen Gespräch mit seinen präsumptiven Auftraggebern ein definitives, schicksalsschweres Urteil zu fällen. Der angesehene Wiener Psychiater Dr. J. von Mundy der bereits fünf Tage nach dem Tod des Königs den ersten Teil eines kritischen Berichts über die «Königskatastrophe in Bayern» in der Wiener Medizinischen Wochenschrift veröffentlichte, hatte eindeutige, den Begutachtungsregeln Krafft-Ebings entsprechende und unserem wissenschaftlichen Ethos näherstehende Vorstellungen über ein korrektes Begutachtungsverfahren:[79]


«Ehe man sich aber zu diesen Vorbereitungsschritten entschlossen hatte, wäre es die erste Pflicht gewesen, einen oder zwei fremdländische Koryphäen auf dem irrenärztlichen Gebiete nach der Landeshauptstadt zu berufen, auf dass dieselben im Vereine mit ihren Kollegen des Inlandes das vorliegende Material und somit die Krankengeschichte, sowie den Status morbi praesens [den gegenwärtigen Krankheitszustand] in Erwähnung ziehen und über die Maßnahmen schlüssig werden, welche dem gegebenen Falle … am Besten entsprechen.
… hat wohl… die Regierung die Pflicht, Alles aufzubieten, um unparteiische Wahrheit zu erlangen …

Wir können unsere Verwunderung darüber hier nicht unterdrücken, dass … der von den Maßgebenden erwählte gelehrte Irrenarzt [von Gudden] eine solche Verantwortung und die damit notwendig verknüpften Folgen … auf sich nahm … [zumal sich der König bei der von Gudden organisierten und begleiteten] letzte[n] Reise … zum wohlbewachten Irrenschloss [klar darüber war, dort] bis zur Todesstunde eingesargt zu verweilen.»[80]



Der Abgeordnete Dr. Stamminger[81] hat vor dem Landtag der Regierung die Nichtbeachtung einiger der von Dr. von Mundy erwähnten Regeln vorgehalten. In seiner großen Verteidigungsrede hat Lutz die Zurückweisung des Vorwurfs mit verunglimpfenden Andeutungen gegen Mundy verbunden, die ohne jede Berechtigung waren.[82]

Weshalb hat von Gudden den heiklen Auftrag zur Begutachtung König Ludwigs II. übernommen?

Was mag den Münchner Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie, Bernhard von Gudden, bewogen haben, am 15. März 1886 den «Kronräthen»[83] die Abfassung eines Gutachtens zuzusagen mit dem Urteil, «daß seine Majestät an originärer Verrücktheit leide»?[84] Gudden meinte, Ludwig leide an derselben Krankheit wie sein Bruder Otto, und hat das auch im Gutachten zum Ausdruck gebracht. Das Verhalten und der geistige Zustand der beiden Brüder waren jedoch äußerst unterschiedlich.[85]

Zu diesem Zeitpunkt konnte sich Otto nach den Aussagen seines Vormunds, des Reichsrats von Pranckh, «nicht mehr artikulirt ausdrücken».[86] Bei Besuchen der Mutter, Königin Marie, oder eines Kurators[87] «erkennen Seine Majestät dieselben, lachen und springen davon, weil Seine Majestät außer Stande sind, zusammenhängend zu sprechen». [88]

Ludwigs Verhalten hingegen ließ noch nach seiner Festnahme auf Schloss Berg keinerlei mentale Beeinträchtigung erkennen. Es ist wohl auszuschließen, dass Gudden, der seinen Patienten Prinz Otto regelmäßig aufsuchte, diesen enormen Unterschied im psychischen Zustand der Brüder nicht wahrgenommen haben soll.

Wolfgang Gudden sucht in seiner sorgfältigen medizingeschichtlichen Dissertation[89] nach einer Erklärung, wieso sein Ururgroßvater zu einem solchen Urteil kommen konnte, obwohl er den König nur einmal, nämlich 1874, gesehen hatte. Er meint dazu,


«Gudden[, dem] zu diesem Zeitpunkt [Gespräch am 23. März 1886] erst ein Teil des ihm später zugänglichen schriftlichen Materials vorlag, [müsse] … sich zumindest gedanklich, wahrscheinlich aber auch in Gesprächen mit den … ‹Prinzenärzten› und seinem Schwiegersohn Grashey mit einer möglichen Geistesstörung Ludwigs II. seit Jahren, wenn nicht seit 1873/74 auseinandergesetzt [haben].»[90]



Beides kann nicht sein. Denn Auskünfte über den aktuellen Gesundheitszustand des Königs waren von dem geistig bereits schwerwiegend beeinträchtigten Prinzen Otto,[91] der zudem keinen Zugang zu seinem Bruder Ludwig hatte, kaum zu erwarten. Und Grashey verfugte diesbezüglich auch über keinerlei eigene Kenntnisse.

Festzuhalten ist: Für die äußerst schwierige Aufgabe, den komplexen Geisteszustand eines Königs unter extrem hohem Erwartungsdruck zu beurteilen, brachte Gudden – von seiner Obrigkeitstreue abgesehen – weder besonders qualifizierte Erfahrung und hohe fachliche Kompetenz[92] noch die optimalen Voraussetzungen ärztlicher Ethik mit. Im Grunde war er für diesen Auftrag wenig geeignet. Offenbar hat er die ihm eigene Rationalität und Gewissenhaftigkeit in einer aus Obrigkeitshörigkeit gespeisten Dienstfertigkeit den Absichten und Erwartungen der voraussichtlich demnächst höchsten Instanzen des Königreichs und des Staates – König Ludwig war ihm zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon als Auslaufmodell vermittelt worden – zur Verfügung gestellt.

Was immer Guddens tatsächliche Meinung über die Persönlichkeit und Krankheit König Ludwigs II. gewesen sein mag; was immer auch die unvollständigen Unterlagen, die man ihm zugespielt hatte, vermitteln konnten – ein unvoreingenommenes, objektives und psychiatrisch tragfähiges Urteil über Krankheit und Regierungsfähigkeit konnten sie nicht begründen. Dennoch hat Gudden ein seinen konkreten Erfahrungen widersprechendes Urteil gefällt, Einwände unwillig abgewiesen und damit den Lebensperspektiven eines Menschen und Königs ein Ende gesetzt.

Nach der Festnahme des Königs und der Wahrnehmung seines besonnenen und korrekten Verhaltens in einer extrem belastenden Situation ohne jegliche Zeichen von Geistesschwäche oder Geisteskrankheit hat Gudden sein gutachterliches Urteil unverändert aufrechterhalten. Er wusste aus zwölfjähriger Betreuung des Prinzen Otto, welch unmenschliches Schicksal er damit für Ludwig eingeleitet hatte. Verstehen und Mitgefühl haben ihn nicht eingeholt.

Als sein Schwiegersohn und Mitgutachter Grashey nach einem langen Gespräch mit dem König Zweifel an der Dauerhaftigkeit von dessen Erkrankung äußerte – «für rettungslos halte ich den Zustand S. M. nicht»,[93] was Zweifel an der für die Dauer von mindestens einem Jahr geforderten Regierungsunfähigkeit des König hätte auslösen können –, war Gudden Über diese äußerung aufgebracht. Er reagierte mit kurzen Worten: «Darüber sprechen wir ein anderes Mal.»[94] Vom einmal eingeschlagenen Weg wollte oder konnte Gudden nicht mehr abweichen.[95]

Und das galt bis zuletzt: Am 13. Juni 1886 um 17.50 Uhr, ungefähr zehn Minuten vor dem tödlichen Spaziergang, ließ Gudden ein wahrheitswidriges Telegramm an Minister Lutz von Berg aus aufgeben: «… Hier geht es bis jetzt wunderbar gut. Persönliche Untersuchung [die nicht stattgefunden hatte] hat übrigens das schriftliche Gutachten nur bestätigt.»[96] Die freie Beobachtung hätte nur normales Verhalten des Königs registrieren können.

Motive Guddens für die Annahme des Gutachterauftrags

Wie konnte sich ein Hochschullehrer, der von seinem an dem Entmachtungsverfahren beteiligten Schwiegersohn, Professor von Grashey, als aufrechter und gewissenhafter Mann geschildert wird, für ein solches Unternehmen hergeben? Die Antwort dürfte zunächst in der Obrigkeitshörigkeit zu finden sein, genauer der Abhängigkeit von seinen Vorgesetzten, den nach seiner Erwartung demnächst höchsten Repräsentanten der Macht im Land. Wir haben einige seiner Vernetzungen im bayerischen Herrschaftssystem angesprochen. Am 23. März 1886, als sich Gudden über die Regierungsfähigkeit des Königs äußerte, hatte er den König vermutlich bereits abgeschrieben und ihm gegenüber kein subjektives Loyalitätsproblem mehr.

Prinz Luitpold, der Initiator des Verfahrens, und die Minister brachten ihren Untertan und Staatsdiener Bernhard von Gudden in eine exzeptionelle Versuchungssituation. Wir können davon ausgehen, dass sie ihm die Lage Bayerns nicht nur, wie Lutz berichtete, mit «starken Worten» geschildert, sondern ihm auch klargemacht haben, welches Maß an Verantwortung mit diesem für Krone und Staat schicksalbestimmenden Auftrag in seine Hände gelegt würde. Möglicherweise haben sie ihm den Gutachterauftrag als Beitrag zur «Rettung Bayerns und der Dynastie vor einer unabsehbaren Katastrophe» nahegebracht. Nur wenige Psychiater dürften jemals einer solchen Versuchung zur Abgabe eines inkorrekten Gutachtens über ihren Herrscher ausgesetzt gewesen sein.[97] Eine korrekte Reaktion, nämlich die Ablehnung des Auftrags oder wenigstens Bitte um Bedenkzeit, hätte ein außergewöhnliches Maß an Unabhängigkeit und Mut erfordert.

Gudden war vermutlich von der Bedeutung des Auftrags und von dem damit verbundenen Prestigegewinn für seine Person tief überzeugt. Sonst hätte er kaum die Schweigepflicht in einem solch schwerwiegenden Fall gebrochen und sein Urteil über den König rund zwei Wochen vor der Bestellung als Gutachter ausgeplaudert. Hippius betont in seiner Biographie Guddens: «Auch hinsichtlich seines persönlichen Ansehens und seiner Interessen konnte Gudden … empfindlich und verletzbar sein.» Als Beleg zitiert er einen unfreundlichen, von gekränkter Eitelkeit zeugenden Passus aus einem Brief Guddens an seinen psychiatrischen Kollegen H. Laehr.[98]

Eine andere Verständnishilfe bietet der Bericht des Assistenten Dr. F. C. Müller, den sich Gudden bei seiner Neuschwansteiner Mission zum Begleiter auserkoren hatte:


«… mein Ehrgeiz war aufs äußerste angestachelt … Als ich Rehm[99] sagte, ich gehe morgen mit zum König, da mußte ich mich halten, um nicht aufzuschreien vor Freude, daß man mich dazu gewählt …»[100]



Warum sollte dieser exzeptionelle Auftrag – vermutlich mit der Vorstellung verbunden, die Schlüsselrolle bei der Absetzung des bayerischen Königs zu übernehmen – bei Gudden keine vergleichbare Inflation von Gefühlen der Bedeutsamkeit der eigenen Person ausgelöst haben?

Auch die Tatsache, dass Gudden – nach dem riskanten Scheitern der Staatskommission – der Regierung den zweiten schweren Gang nach Neuschwanstein abnahm – Prinz Luitpold hat sich von vornherein von dieser Aufgabe losgesagt –, ist kaum anders zu verstehen, als dass er von der exzeptionellen, staatstragenden Bedeutung seines Auftrags und seiner Person erfüllt war. Wie schon erwähnt, hat Gudden dem bayerischen König das Ergebnis des Gutachtens, die Entmündigung, die Bestellung der Kuratoren, die Amtsenthebung, den Transport nach Berg und die unbefristete Festsetzung unter seiner, Guddens, ärztlicher Obhut persönlich mitgeteilt. Begleitet wurde er lediglich von Irrenwärtern. Ein Mitglied der Königsfamilie oder der Staatsregierung war nicht zugegen. Das war eine ungewöhnliche Form der offiziellen Mitteilung einer dynastischen Entscheidung und eines Staatsakts zur Entmachtung eines unerwünschten Königs. Bismarck und der Wiener Psychiater Mundy (s. Kapitel 6) haben sie deutlich kritisiert. Gudden hatte Unvereinbares verknüpft: die offizielle Mitteilung einer staatspolitischen Entscheidung mit radikaler Einschränkung der Rechte des Königs und die erzwungene Wahrnehmung ärztlicher Verantwortung gegenüber einem angeblich geisteskranken Patienten. All das lässt nur eine Bewertung zu: Gegen die Gebote ärztlicher Ethik und professionell korrekter Begutachtung hat sich Bernhard von Gudden als «verlängerter Arm der Staatsmacht»[101] zum Erfüllungsgehilfen derjenigen Kräfte machen lassen, die beschlossen hatten, den König abzusetzen und aus dem öffentlichen Verkehr zu ziehen.

Ungeachtet ihrer damals nur rudimentären Kenntnis psychischer Krankheiten und ihrer therapeutischen Hilflosigkeit hat nicht nur Gudden als Psychiater, sondern auch die Psychiatrie als Disziplin – wie die Psychiatriehistoriker Burgmair und Weber betonen – im 19. Jahrhundert einen beachtlichen Prestigegewinn erfahren, und zwar gerade dadurch, dass sie sich für die Beseitigung und Betreuung von Herrschenden dienstbar machte:


«Nicht zuletzt die Legitimierung der Psychiatrie als Instrument zur Lösung konkreter politischer Probleme schuf die Basis für ihren Aufstieg zur staatstragenden und staatlich geförderten Wissenschaft, wovon die Professionalisierung und Institutionalisierung dieser jungen medizinischen Disziplin erheblich profitierte. … allen voran der Münchner Ordinarius für Psychiatrie, Bernhard von Gudden, [wurde] … zur Person von historischem Interesse»,[102]



verlor aber – wie man hinzufügen muss – dabei sein Leben. In seine Hand aber war das Schicksal eines Königs gelegt worden, und wenigstens für den naiven Betrachter hatte die «staatsrettende» Mission letztlich auch ein erfolgreiches Ende genommen – auch und vielleicht gerade weil der König und er unglücklicherweise selbst dabei zu Tode kamen.


9. KAPITEL
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Erbliche Belastung? Die psychische Krankheit des Prinzen Otto und der Prinzessin Alexandra

Prinz Otto in psychiatrischer Obhut

Mit der Person und Krankheit des Prinzen und späteren Königs Otto (Abb. 83), des Bruders König Ludwig II. und der Krankheit von Ludwigs Tante Prinzessin Alexandra müssen wir uns aus zwei Gründen beschäftigen: Einmal hat Gudden bereits in den konspirativen Vorgesprächen mit den beiden Ministern Lutz und Crailsheim seine im Gutachten formulierte Überzeugung geäußert, dass:


«Höchstdessen [Ottos] Erkrankung in den Anfängen bis in die Jugend (zu) verfolgen [ist] und Züge erkennen lässt, deren Verwandtschaft mit gewissen Erscheinungen bei Seiner Majestät [Ludwig II.] sich unwillkürlich und unabweisbar aufdrängt.»[1]



Im Gutachten wird die genetische Belastung Ludwigs noch auf Tante Alexandra, Vaters Schwester, erweitert, die ebenfalls «eine lange Reihe von Jahren an unheilbarer Geisteskrankheit» gelitten haben soll.

In «neuen genealogisch-erbbiologischen» Publikationen wird bei beiden Brüdern, Ludwig und Otto, die Diagnose einer «erblichen» oder «klassischen Schizophrenie» als sicher dargestellt[2] und von seriösen Historikern ungefragt übernommen.[3] Zum anderen bekam König Ludwig II. zweimal monatlich Berichte über den Zustand seines Bruders und über dessen geschlossene Unterbringung mit Irrenwärtern in Fürstenried auf den Tisch. Er hat sich daraus ein Bild gemacht, was ihn selbst nach der Festsetzung auf Schloss Berg unter Obhut desselben Arztes, Professor von Gudden, erwartete.

Wir werden die wissenschaftlichen Grundlagen zum genetischen Erkrankungsrisiko König Ludwigs II. abhandeln und den Versuch unternehmen, die Art der Erkrankung Ottos und der Tante Prinzessin Alexandra aufzuklären.[4]
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83 Prinz Otto, Photographie von Joseph Albert, um 1870

Prinz Otto litt an einer bis zum totalen geistigen Verfall voranschreitenden psychischen Erkrankung, die im Laufe der Zeit Unterbringung und Pflege unter ärztlicher Aufsicht zwingend erforderte.

Erkrankungsverlauf und Diagnose bei Prinz Otto

Prinz Otto, geboren am 27. April 1848, soll, so wird aus der Familie und von Zeitzeugen berichtet, ein heiteres, kommunikationsfreudiges Kind gewesen sein, das keine Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen hatte. Im Gegensatz zu Ludwig, der zu Schüchternheit und Selbstherrlichkeiten neigte und schon während seiner Jugendjahre unendlich viel las, wird Otto als ein extrovertierter Junge geschildert, der keine anormalen Verhaltensweisen erkennen ließ. Otto hatte Freude an Soldatenuniformen und strebte in der Tradition seines Oheims, Luitpold, eine militärische Laufbahn an.

Auffällig wurde Otto im Alter von 19 Jahren[5] am Silvestertag 1867. Während einer Teegesellschaft seiner Mutter, Königin Marie, glaubte er, gekränkt worden zu sein, und wollte sich deshalb duellieren. Der Vorfall wurde offenbar als peinlich empfunden. Jedenfalls schrieb Otto am nächsten Morgen an seinen Bruder, den König:


«Noch wollte ich gerne über das gestrige Gespräch über die Mutter gestern Abend sagen, daß sie […] gar nichts Beleidigendes gesagt. – Wegen dessen, was sie mir gesagt, hatte ich auch Niemanden zu fordern gebraucht. – übrigens weiß ich, was ich ihr schuldig, lasse mir jedoch von Niemanden [sic!] etwas gefallen. Ich weiß nicht recht, ob ich nicht etwas vielleicht ganz Anderes Unrichtiges [im Original gestrichen] nach dem Thee gesprochen.»[6]



Burgmair und Weber nehmen an, es habe sich um das Erlebnis einer paranoiden Bedrohung gehandelt. Der Brief vom nächsten Tag lässt jedoch keine paranoide Reaktion oder gar einen Wahn erkennen. Dieser peinliche Vorfall ist als Frühsymptom einer Geisteskrankheit möglich, aber nicht wahrscheinlich. Näher liegt die Annahme einer spätpubertären Entgleisung eines auch sonst noch nicht voll sozialisierten jungen Prinzen. Die Reaktion des Königshauses auf den Vorfall war standesgemäß: Otto wurde nach dem Vorbild der «Grand tour», einem Brauch europäischer Fürstenhäuser, auf eine ausgedehnte Bildungsreise geschickt. Sie brachte ihn in den Jahren 1868 und 1869 nach Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, auf den Balkan, in die Türkei und schließlich ins Heilige Land. Auf dieser Reise erkrankte Otto an einem ungeklärten fieberhaften Leiden. Aus Bethlehem schrieb er am 30. August 1869 an seinen Bruder, dass er seine Reise wegen des Fiebers unterbrechen und Bettruhe halten musste. Er könne schlecht schreiben, weil er noch keine Kraft in der linken Hand habe. Von seinem Zustand unmittelbar nach Rückkehr in die Heimat ist nichts Nachteiliges bekannt.[7]

Auch in seinen frühen Erwachsenenjahren galt Otto als lebhaft, gesellig und zweifellos heiterer als Ludwig. Er war bei Hofe ausgesprochen beliebt. Wie sein Bruder Ludwig schätzte er das Theater, bevorzugte aber nicht die Musik Richard Wagners, sondern seinem frohsinnigen Temperament gemäß die Opern von Jacques Offenbach.[8] Ludwigs Biograph, Gottfried von Böhm, zitierte den Prinzen zu Hohenlohe-Ingelfingen, der als Generaladjutant König Wilhelms nach dem Besuch in München gesagt habe, «… an seiner Logik war schon damals manches auszusetzen».[9]

Ludwig scheint seinen Bruder nicht immer hoch geachtet zu haben. An Cosima von Bülow, die spätere Frau Richard Wagners, schrieb er im Januar 1867 über Otto:


«… er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, ohne nur den geringsten Sinn für Hohes und Schönes. Er ist den ganzen Tag auf der Jagd, viel in Gesellschaft meiner flachen, geistlosen Vettern und des Abends viel im Aktientheater, wo er besonders für das Ballett schwärmt.»[10]



1870 nahm Otto am Deutsch-Französischen Krieg als Angehöriger des Generalstabs teil. Am 30. Oktober 1870 notierte Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen in sein Tagebuch:


«Prinz Otto von Bayern, der behufs Mitteilung wichtiger Aufträge … nach München berufen ist [Ludwig wollte zugunsten seines Bruders abdanken], besuchte mich zum Abschied; bleich, elend, wie im Fieber schauernd, saß er vor mir, während ich ihm die Notwendigkeit der Einheit von Militär, Diplomatie und des Oberhauses darlegte.»[11]



Otto war sofort abgereist und am 5. November in Hohenschwangau eingetroffen. Er hat die Krone abgelehnt. Ludwig seinerseits fand schon nach ein paar Tagen seine Fassung wieder.[12]

Kurze Zeit später, während der Vorbereitungen zur Kaiserproklamation, schrieb Otto seinem Bruder Ludwig II. einen Brief, der sich aus der dynastischen Tradition der Wittelsbacher verstehen lässt, hinsichtlich einer etwa bestehenden Geisteskrankheit hingegen völlig unverdächtig ist:


«Höre noch einmal meine Stimme; ich beschwöre Dich, das Schreckliche nicht zu thun! Wie kann es denn für einen Herrn und König eine zwingende Gewalt geben, seine Selbstständigkeit dahin zu geben und außer Gott noch einen Höheren über sich anerkennen zu müssen! Wird der Name Bayern noch geachtet, nur noch genannt werden im Ausland? Mögen wir auch für den jetzigen Augenblick Vortheile und Zugeständnisse erlangen, die vielleicht von großem Umfang sind, so wiegen sie doch gewiss nicht den hundertsten Theil von jenem Nachtheil auf, den wir mit der Dahingebung der Selbständigkeit erleiden»[13]



Tatsächlich hatte Otto früh Beziehungen zu «Prostituierten niedrigen Standes» in München aufgenommen, von denen ihn seine behandelnden Hofärzte, Dr. Brattler und Dr. Gietl, abzubringen suchten – offenbar erfolglos.

Am 13. Januar 1872 berichtete Dr. von Gietl an den Kabinettssekretär Eisenhart:


«Es besteht ein tiefes Schweigen, wohin Seine Königliche Hoheit in der Nacht gehen und fahren, ob zu einer oder mehreren öffentlichen Mädchen ist unbekannt? Aber das ist gewiß, daß Seine Königliche Hoheit sich verderblichen Genüssen hingibt, wie seine Wäsche nach diesen Nachtfahrten nachweist, wovon ich mich selbst einmal überzeugt habe, indem ich mir, um mich über die Aussagen der Diener zu vergewissern, sie zeigen ließ.»[14]



Was den Beginn der Erkrankung angeht, so enthielt die Vorlage, die der Abgeordnetenkammer im Juni 1886 zur Begründung der Errichtung einer Regentschaft des Prinzen Luitpold nach Titel II §11 der Verfassung von 1818 präsentiert wurde, eine Aussage: König Otto habe schon im 17. Lebensjahr an qualvollen Zuständen von Angst und innerer Unruhe gelitten (s. Anhang 7.1, S. 499f.). Nach der eindeutigen Schilderung des Hofarztes Dr. von Gietl handelte es sich ausschließlich um soziale Ängste, worauf wir auf S. 343f. noch einmal eingehen werden.

Von Angst ist in den ärztlichen Zeugnissen über Otto im weiteren Krankheitsverlauf nur gelegentlich die Rede. Die Berichte der behandelnden Ärzte, Professor Dr. von Gietl, Professor Solbrig, Dr. Wolfsteiner und Dr. Brattler, vom 15. Januar 1872, die in der Regentschaftsvorlage zitiert werden, sprechen von Exaltations- und Depressionszuständen, von Sinnestäuschungen, geistiger Schwäche und Verwirrung. Außerdem ist von einer Neigung zu Gewalttätigkeit die Rede. Das sind keine typischen Symptome einer Angstkrankheit. Durchaus denkbar ist, dass Otto an zwei Krankheiten litt. Ansonsten bewegte er sich frei unter Menschen.

Im Alter von 23 Jahren wurde Otto erstmals wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung[15] vom Leibarzt des königlichen Hauses, Dr. von Gietl, zweieinhalb Stunden exploriert. Gietl teilte ihm mit, dass er ihn für nervenkrank und behandlungsbedürftig halte. Mit Zustimmung Ludwigs II. berief er ein Konsilium, bestehend aus den Hofstabsärzten Wolfsteiner und Brattler und dem Direktor der Münchner Kreisirrenanstalt, Solbrig, ein. Beim vierten Konsilium am 18. November 1871 kamen die Ärzte einstimmig zur Auffassung, dass Otto an einem


«materiellen Nervenleiden [erkrankt sei, das auf eine] krankhafte Reizbarkeit des Gehirns und überhaupt des ganzen Nervensystems [zurückzuführen sei], welches Nervenleiden auch durch Blutleere, Folge einer durch eine ungeordnete Lebensweise bedingte mangelhafte Ernährung unterstützt wird».[16]



Graf Werthern berichtete bereits 1872 an Bismarck, Otto leide an einem «hohen Grad der Zerrüttung des Nervensystems, die hauptsächlich durch den in sittlicher Beziehung mehr als freien Lebenswandel des Prinzen erzeugt worden sei …»[17]

Abweichend von der Mehrheitsmeinung stellte Hofarzt Dr. Brattler fest, das Leiden beruhe auf einer angeborenen Veranlagung. Zur rascheren Entwicklung der Krankheit habe die Reise in den Orient und die dortige wiederholte Erkrankung an Wechselfieber beigetragen. Wie seine Kollegen sah Dr. Brattler keine Aussicht auf Heilung.[18]

Keinesfalls, so meinte er, dürfe der Prinz «ungehindert seinen extravaganten Neigungen und inkorrekten Gewohnheiten nachkommen», da mit der Ausbreitung der geistigen Schwächezustände Verrücktheit und Blödsinn drohe. Der neu nach München berufene Professor von Gudden, der nach der Übernahme der ärztlichen Verantwortung 1874 den Prinzen Otto ärztlich untersucht hatte, hielt jedoch «eine nicht unwesentliche Besserung im hohen Grade [für] wahrscheinlich».[19]

Das war ein Irrtum: Es kam zu fortschreitender Verschlechterung. Gudden änderte sein Urteil und erklärte, die Krankheit sei zu alt, zu tief eingewurzelt und mit der Persönlichkeit verwachsen. Sie werde zu noch größeren Absonderlichkeiten führen. Burgmair und Weber kommentieren die diagnostischen Erwägungen der Hofärzte als Ausdruck der «ätiologischen Hilflosigkeit der zeitgenössischen Psychiatrie».[20]

Die Krankheitssymptome wurden Anfang der 1870er Jahre als Exaltations- und Depressionszustände, Sinnestäuschungen, Verwirrung, geistige Schwäche, Tag-Nacht-Umkehr und fehlende Krankheitseinsicht beschrieben. Der Prinz erschreckte seine Umgebung häufig durch unartikulierte Laute oder Schreianfälle. Er vernachlässigte die Körperpflege, nahm oft zwölf Stunden lang keine Nahrung zu sich, weigerte sich im Winter 1871 eine Woche lang, seine Stiefel auszuziehen, bis die Schmerzen an den Füßen unerträglich geworden waren.

Gietls «moralische Therapie» in der zweiten Jahreshälfte 1871[21] bestand aus mehrstündigen «Mahnreden». Zu Beginn seiner Behandlung berichtete Gietl am 9. Juni 1871 an Ludwig II.:


«Ich habe mich aber diesmal in der Rede vorzüglich darin concentrirt, daß Seine Königliche Hoheit unfehlbar einer schweren Nervenkrankheit verfallen müsse, wenn Höchstdieselbe den Lebenserfahrungen und ärztlichen Anordnungen kein Gehör geben. Ich habe dem Prinz [sic!] in ernsten Worten die Erscheinungen heraufgeführt, welche sicher in nicht mehr langer Zeit herankommen werden, wenn Seine Königliche Hoheit die Lebensweise nicht ändern und den Sommer für Seine Gesundheit verwenden werden.»[22]



Ende 1871 musste Gietl die Erfolglosigkeit seiner moralischen Therapie einsehen. Er berichtete an den König:


«Bei meinen vielen und langen Unterredungen mit Seiner Königlichen Hoheit gelingt es zuweilen den Prinz [sic!] zu dem Ausspruch zu bringen ‹ja Ich bin leidend, Ich will Bäder nehmen und Arzneien brauchen und will Mich in den nächtlichen Stunden zu Bette legen›; aber nach den einlässigsten Besprechungen geschieht weder das Eine noch das Andere, noch das Dritte.»[23]



In der weiteren Behandlung schlug Gietl Bäder und Arzneitherapie vor. Als Arzneistoffe werden nur Chloralhydrat und Opium[24] zur Beruhigung von Erregungszuständen genannt. Des Weiteren schlug Gietl die sogenannte Faradisation mit Wechselstrom vor. Er hoffte sich dadurch eine Besserung der unwillkürlichen, konvulsivischen Bewegungen seines Patienten, die er auf einen Reizzustand des verlängerten Marks zurückführte. Brattler schließlich verabreichte kalte Duschen morgens und abends mit dem Ziel, die Erregung zu bessern. Außerdem erhielt Otto Bäder mit Mutterlaugenextrakt. Gudden änderte die Badekur in kalte Regenbegießungen und Abreibungen und verordnete außer den Beruhigungsmitteln Eisenpräparate zur Anämieprophylaxe. Das waren relativ harmlose Verfahren aus dem Instrumentarium der damaligen Psychiatrie. Otto, der zunächst sogar die Kaltwasserbegießungen akzeptiert hatte, legte im Laufe der Jahre gegenüber den wirkungslosen Maßnahmen immer stärkeren Widerstand an den Tag.

In den Aufzeichnungen der Ärzte wird die fortschreitende Verschlimmerung der Krankheit deutlich. Berichtet wird (15. November und 8. Dezember 1871) u.a. über Halluzinationen von großer Intensität,[25] von schweren Schlafstörungen, von tagelangen Verweigerungen der Nahrungsaufnahme, von sub-stuporöser Sprach- und Bewegungsarmut, von Selbstvernachlässigung und Schreianfällen. Trotz dieses Zustands verließ Otto die Residenz mehrmals wöchentlich zu nächtlichen Spaziergängen (z.B. am 13. Januar 1872), oftmals um Prostituierte aufzusuchen. Bis in die Sommermonate 1872 konnte der Prinz etwa noch an Zirkusvorstellungen oder am Kellerfest zur 400-Jahrfeier der Universität teilnehmen und Abordnungen empfangen. Königin Marie beklagte sich bei ihrem Sohn Ludwig, dass Otto täglich vor Tisch auf die Jagd gehe, «ansonsten thut er fast gar nichts den ganzen Tag».[26] Er sammelte Menukarten und nahm bis 1875 an Herbstjagden teil, hatte allerdings zuletzt jede Treffsicherheit verloren.[27] Im Sommer 1872 fühlte er sich «behext», sprach mit imaginierten Personen und warf Zettel mit der Aufschrift «Ich bin der Schönste. Ich werde immer sehr schön sein» aus dem Fenster.[28]

Am 24. Februar 1872 schlug das ärztliche Konsilium die Übersiedlung von der Residenz nach Schloss Nymphenburg vor, wohin Prinz Otto auf Anordnung seines Bruders, Ludwigs II.,[29] mit dem Hofstabsarzt Dr. Brattler gebracht wurde. Die Verbringung erfolgte nach sorgfältiger Vorbereitung. Für den Notfall der Verweigerung standen Wärter der Kreisirrenanstalt und drei Sanitätssoldaten in dunkler Zivilkleidung in den Zimmern Ottos bereit, ebenso die Königin-Mutter mit ihren Adjutanten. Gietl und Solbrig fanden den Prinzen nackt und aufrecht im Bette stehend. Nachdem Otto die Entfernung des Psychiaters Solbrig verlangt hatte, was ihm zugestanden wurde, gelang es dem vertrauten Leibarzt Gietl, den Prinzen mit der Erklärung, dass er tief nervenleidend sei, unter dem Ausruf: «… bin Ich denn so krank – Sie sagten selbst – Ich sei kein Nar [sic!] – aber Ich werde mich ankleiden, Ich werde freiwillig gehen – Ich bin doch ein Gefangener»[30] zum Mitgehen zu bewegen.

Am 4. März 1872 protestierte Otto in einem Brief an seinen Bruder Ludwig gegen seine Umsiedlung. Er räumte ein, von


«schlimmen, fieberhaften Träumen u. düsteren Ahnungen gepeinigt [zu sein] … Ich protestire hiemit feierlich gegen jenen Gewaltact u. gegen jene Behandlung eines freien, majorennen Prinzen des Königl. Hauses, der sich keiner Schuld bewußt ist! – Du hast nicht das Recht mir im Inlande zu befehlen, mich an diesen oder jenen Ort zu begeben, Du hast nicht das Recht, mich, der ich kein Unrecht begangen, also zu behandeln.»[31]



Bis 1875 war der Zustand des Prinzen erträglich. Er konnte mehrmals ohne Begleitung nach Hohenschwangau oder nach Elbigenalp, dem Jagdhaus der königlichen Familie in den Lechtaler Alpen, reisen. Am Fronleichnamstag 1875 drängelte sich Otto während des Hochamts im Münchner Dom durch die Menge bis zu den Stufen des Hochaltars, fiel dort nieder und flehte laut, Gott möge ihm seine Schuld vergeben. Der Priester musste ihm versichern, er werde Gott in Ottos Namen um Verzeihung bitten. Weshalb ihm verziehen werden solle, sagte er nicht. Das Ereignis machte erhebliches Aufsehen. Otto entschuldigte sich schriftlich für die Störung der Messfeier beim Münchner Erzbischof. Wahrscheinlich bedrängt durch die Familie, räumte er die Notwendigkeit einer ärztlichen Aufsicht ein.[32]

Der Schuldwahn hielt weiter an. Otto versuchte wiederholt, öffentliche Sündenbekenntnisse abzulegen, wollte Wertgegenstände aus seinem Besitz verkaufen und den Erlös an die Armen verteilen.[33] Er verweigerte häufig die Nahrungsaufnahme, versank in dunkles Brüten und beschäftigte sich mit religiösen Wahnvorstellungen, berichtete Dr. Brattler (19. Juni 1875).

Die Krankheit verschlimmerte sich ohne erkennbare Besserungsphasen. Otto halluzinierte die Stimmen des verstorbenen Königs von Sachsen und Bismarcks. Als Zeichen abnehmender Impulskontrolle hatte er häufiger Erregungszustände und schlug mit den Türen. Er erfüllte aber immer noch einzelne repräsentative Pflichten, beispielsweise begrüßte er vom Balkon des Schlosses Abordnungen bayerischer Gemeinden und nahm Ehrengeschenke entgegen.[34] Wiederum reagierte man nach Maßgabe dynastischer Tradition. Otto sollte in Begleitung nach den Niederlanden, Skandinavien und Russland reisen. Bald nach dem Verlassen Münchens verhielt er sich jedoch in der Bahn so auffällig, dass die Reise abgebrochen werden musste. Im Frühjahr 1876 bekam er szenische Halluzinationen, wie sie im Delir häufig sind. Er glaubte sich von verstorbenen Angehörigen oder früheren Bekannten umgeben, die zu ihm sprachen oder in seinen Körper eindrangen. Der Schuldwahn bestand weiter. Er wollte die Bauern von Elbigenalp um Verzeihung bitten, glaubte, Gott und Jesus hätten ihm persönliche Besuche abgestattet und sei von der Todsünde freigesprochen worden, am Georgi-Fest 1868 eine Lüge gesagt zu haben. Als er im Schloss Nymphenburg nicht mehr tragbar war, wurde Otto im Jagdschlösschen Fürstenried (Abb. 84) am Stadtrand Münchens unter Aufsicht von Pflegern aus der Münchner Irrenanstalt untergebracht. Otto war damit unzufrieden. Am 23. August 1878 schrieb er an seinen Bruder Ludwig, er bäte «recht herzlich, endlich, daß ich sobald als möglich von hier fort-komen [sic!] kann. Es ist hier kaum mehr zum aushalten! Man hört u. sieht Nichts und verfinzelt.»[35]
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Die ärztliche Betreuung lag bei Professor von Gietl und dem Hofarzt, Dr. Brattler. 1876 wurde Hofarzt Dr. Brattler von Ludwig abberufen und seine Zuständigkeit auf Gudden, allerdings unter ärztlicher Leitung Gietls, übertragen. Gudden ordnete Assistenzärzte der oberbayerischen Kreisirrenanstalt im monatlichen oder langfristigen Turnus zur Betreuung Ottos als sogenannte Prinzenärzte ab. An den König war zweimal monatlich Bericht zu erstatten.[36]

Am 16. März 1878 wurde Prinz Otto durch König Ludwig II. entmündigt.[37]

Die Kuratoren, Baron Malsen und General von Pranckh, überbrachten Prinz Otto die Nachricht vom Tod seines Bruders Ludwig am 15. Juni 1886. Sie lasen ihm Thronfolge – Otto war, obwohl regierungsunfähig, zum König erklärt worden – und Regentschaftsproklamation vor.[38] Otto blieb ungerührt. Er soll aber bei der ersten Anrede mit «Eure Majestät» gelächelt und den Titel halblaut wiederholt haben.[39]

Am selben Tag erstatteten die überlebenden Gutachter Ludwigs II., Grashey, Hubrich und Hagen, auf Anordnung der Regierung ein Gutachten über Geisteszustand und Regierungsfähigkeit des soeben inthronisierten Königs Otto.[40] Sie beschrieben eine seit Jahren bestehende geistige Störung, die über mehrere Jahre im Wechsel zwischen Exaltations- und Depressionszuständen mit ängstlicher Aufregung oder stuporartigen Anfällen, lebhaften Sinnestäuschungen, Zwangsbewegungen und Wahnideen verlaufen sei. Allmählich sei sie fortgeschritten und in «einen anhaltenden geistigen Schwächezustand mit vorübergehenden Aufregungsparoxysmen und Verwirrtheit übergegangen». Der unheilbare geistige Schwächezustand, der die freie Willensbestimmung ausschließe, hindere Otto an der Ausübung der Regierung für die gesamte ihm verbleibende Lebenszeit.

Der Thron Bayerns wurde «titular», mit einem regierungsunfähigen, in geschlossener psychiatrischer Unterbringung internierten König besetzt. Die Regierungsgeschäfte wurden von Prinzregent Luitpold als Reichsverweser bis zu dessen Tod am 12. Dezember 1912 wahrgenommen.

Nach dem Tod des Prinzregenten Luitpold 1912 wurde zunächst dessen ältester Sohn Ludwig III., der im selben Jahr wie sein Cousin Ludwig II. geboren war, als Regent bestellt. Der bayerische Landtag beauftragte die bayerischen Psychiater Emil Kraepelin, Hubert von Grashey, Friedrich Hoche, Ernst Rehm und Gustav Speck mit der Erstattung eines weiteren Gutachtens zur Frage der dauerhaften Regierungsunfähigkeit des Königs Otto. Ludwig hatte den Wunsch, nicht weiter als Prinzregent zu regieren, sondern zum König gekrönt und damit finanziell und verfassungsrechtlich bessergestellt zu werden. Diesem Wunsch wurde nach dem eindeutigen Ergebnis des Gutachtens und einer Verfassungsänderung durch den bayerischen Landtag stattgegeben.

Den Gutachtern über Otto standen die umfangreichen Krankenberichte über Otto und die Aufzeichnungen der Leib- und Prinzenärzte zur Verfügung.[41] Sie suchten 1913 – anders als die Gutachter Ludwigs II. – Otto in Fürstenried persönlich auf und verschafften sich einen Eindruck von seinem Befinden.
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Der König nahm jedoch keine Notiz von seinen Besuchern. Er stieß, durch kurze Pausen unterbrochen, unverständliche Worte hervor. Er begleitete seine Äußerungen mit stereotypen Gebärden: Vor- und Rückwärtsneigen und leichten Schlägen gegen das Türpolster. «Vorübergehend geriet S. M. in heftigere Erregung, warf unter lautem Schelten seinen Hut zu Boden, nahm ihn wieder auf, schlug auch einige Male heftig gegen die Türe.» Eine Kontaktaufnahme von seiner Seite erfolgte weder auf Annäherung noch auf das Ansprechen von Erinnerungen hin (Abb. 85).

Die Gutachter beschrieben einen «geistigen Schwächezustand mit lebhaften Sinnestäuschungen, der das Endstadium einer lang dauernden psychischen Erkrankung darstellt – unheilbar auf Lebensdauer».

Eine schon damals mögliche Diagnose wurde vermieden, wahrscheinlich aus dem gleichen Motiv, das später zur Verhinderung des Zugangs zu den Protokollen der Hirnsektion führte. In der Darstellung der Vorgeschichte, die sich unter anderem auf das zitierte Gutachten von Grashey, Hagen und Hubrich vom 15. Juni 1886 über Prinz Otto stützte, wurde außer von den dort beschriebenen Symptomen von allmählich zunehmender geistiger Schwäche mit vorübergehenden Aufregungsparoxysmen und Verwirrtheit im früheren Verlauf der Krankheit gesprochen. Für die Zeit ab 1886 wurde eine immer kleinere Vorstellungswelt beschrieben: Der Kranke führe seit vielen Jahren keine Gespräche mehr, auch nicht bei Besuchen; Anreden ignoriere er, weder schreibe noch lese er. Meist zeige er ein zufriedenes Lächeln oder reagiere mit zornigen Schimpfworten. Als Zeichen schwerer Selbstvernachlässigung wurde berichtet, er setze sich nicht mehr ordnungsgemäß zu Tisch, greife mit bloßen Händen in das Essen, vernachlässige die Sauberkeit und widerstehe Reinigungsbemühungen. Seinen Kot setze er in Schränke oder Schubladen ab.

Am 11. Oktober 1916 verstarb König Otto an einer Magenblutung.[42] Die Leiche wurde durch den Pathologen Professor Werner Hueck seziert, das Gehirn von Professor Walter Spielmeyer,[43] beide Universität München, untersucht. Spielmeyers wissenschaftliches Arbeitsgebiet waren die entzündlichen Erkrankungen des Gehirns. Der Befund der Hirnsektion gilt als unauffindbar.[44] Wahrscheinlich wurde er von interessierter Seite aus dem Verkehr gezogen.

Welcher Art war Ottos Krankheit?

Burgmair und Weber (2002) nehmen an, Otto habe an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie gelitten. Das erscheint uns unwahrscheinlich. Offenbar zeigte Otto im jungen Erwachsenenalter zunächst in einzelnen affektiv belastenden Situationen eine verminderte Impulskontrolle und soziale Ängste. Otto wird im Gesamtverhalten eher enthemmt als sozial gehemmt und behindert geschildert. Der Beginn einer sicheren Geisteskrankheit lässt sich an diesem für das jugendliche Alter eines Prinzen nicht ungewöhnlichen Verhalten nicht überzeugend rekonstruieren. Im Vorderen Orient erkrankte Otto an Fieberschüben, deren Art und Ursache nie geklärt werden konnten. Den ersten ernsteren Auffälligkeiten folgten, etwa vom Alter von 22 Jahren an, lange dauernde Depressionen mit schwerem Schuldwahn, die in öffentlichen Sündenbekenntnissen und im Verschenken von Besitz Ausdruck fanden. Hier könnte bereits eine verminderte Selbstkontrolle mitgewirkt haben. Der Frühverlauf des Leidens mit szenischen Verkennungen, Depression mit schwerem Schuldwahn, Halluzinationen im Zusammenhang mit starken Affekten (affektkongruente szenische Halluzinationen), primitiver Größenwahn («der Schönste»), Verwirrtheit und fortschreitende Geistesschwäche sind nicht schizophrenietypisch. Auch die Persönlichkeit des Prinzen ist nicht schizophrenietypisch. Offensichtlich blieb, wenn nicht gerade Depression und Schuldwahn das Verhalten bestimmten, ein Rest an Realitätsorientierung lange erhalten. Der Prinz war zu selbständigen Aktivitäten (Reisen nach den Alpenschlössern oder Häusern der Familie) alltäglicher und gesellschaftlicher Art (Jagd) und zu sozialer Umgänglichkeit bis ins Alter von etwa 30 Jahren fähig. Die ab 1875 «erheblich abnehmende Treffsicherheit» bei den Herbstjagden ist wahrscheinlich die Folge von Koordinationsstörungen (Ataxie, ein neurologisches Symptom).

Die ursächliche Grundlage dieser Symptomfolge ist wahrscheinlich ein fortschreitender neurodegenerativer Prozess, der nach einer Exzitationsphase mit reduzierter Impulskontrolle und Affektsteuerung unter extremen Gefühlsschwankungen, affektkongruenten Schuld-, Größenwahn, Sinnestäuschungen und zunehmender Verwirrtheit schließlich einen radikalen Abbau höherer Hirnfunktionen hervorbrachte. Der Exzitationsphase folgten schwere Sprachstörungen,[45] Selbstvernachlässigung, Essensverweigerung und Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus. Auch Schluckstörungen, Urin- und Stuhlinkontinenz wurden in der Spätphase berichtet. Diese schweren psychischen und neurologischen Funktionsausfälle verschlimmerten sich langsam bis zum extremen Ausmaß eines Endzustands mit Demenz, hochgradiger Selbstvernachlässigung, Unreinlichkeit, Verfall sozialer und gesellschaftlicher Umgangsformen. Die letzten Jahrzehnte des Krankheitsverlaufs sind im Wesentlichen durch stumpfe Demenz mit schwerstem Persönlichkeitsabbau charakterisiert.

Da zweifelsfrei feststeht, dass Prinz Otto von Kindheit an bis weit in die Krankheit hinein keine schizotypischen Züge, etwa in Gestalt sozialer oder kommunikativer Beeinträchtigung, zeigte, ist eine spätere schizophrene Erkrankung möglich, aber nicht wahrscheinlich. Das Erscheinungsbild seiner Krankheit und ihr Verlauf entsprechen jedoch einer anderen Ätiologie. Da er frühzeitig und häufig zu «Prostituierten niedrigen Standes» ging, liegt die Vermutung nahe, er könnte sich relativ früh mit Lues infiziert haben. Als Folge davon könnte sich eine Neurolues, insbesondere eine progressive Paralyse entwickelt haben. Erscheinungsbild und Verlauf des Leidens bei Otto sind für diese Erkrankung typisch. Der zugrunde liegende Krankheitsprozess verläuft mit langsam fortschreitenden entzündlichen Veränderungen des Gehirns durch den Erreger der Syphilis, mit nachfolgendem Untergang von Nervenzellen und Hirngewebe zum Erscheinungsbild der Demenz und eines schweren Persönlichkeitsabbaus. Ein tödlicher Ausgang, meist durch interkurrente Erkrankungen – damals überwiegend Tuberkulose, Lungen- oder Blinddarmentzündung –, war bei Anstaltsinsassen mit dürftiger Hygiene und Pflege sehr häufig. Bei Einzelunterbringung unter gehobenem Versorgungsund Pflegestandard bestand insoweit ein deutlich geringeres Risiko.

Die progressive Paralyse wurde in den letzten Jahren der Tätigkeit Guddens zwar von einigen Psychiatern bereits mit Syphilis in Zusammenhang gebracht, aber keineswegs immer zuverlässig erkannt. So äußerte Gudden 1872 selbst, dass die Dementia paralytica durch eine Vielzahl verschiedener Hirnkrankheiten als Endzustand verursacht sei. Selbst Emil Kraepelin betonte in der ersten Auflage seines Lehrbuchs 1883–89 noch: «Neben Syphilis sind psychische Ursachen von nicht geringer Bedeutung.»

Der Erreger, Treponema pallidum, wurde erst 1905 durch Erich Hoffmann (1868–1959) und Fritz Schaudinn (1871–1906)[46] im Gehirn nachgewiesen.

Progressive Paralyse war zu jener Zeit vor allem bei jüngeren Männern häufiger als bei Frauen. Die Erkrankung stellte 10 bis 20 Prozent der Insassen der Irrenanstalten[47] (im Jahresbericht 1886 der Kreisirrenanstalt München mit zweifelhafter Präzision der Diagnose 25,5 Prozent). Sie trat in der Regel mehrere Jahre nach der Ansteckung mit Lues, mitunter aber auch früher auf:


«Im Verlauf der Krankheit treten … zunehmend schwere, teilweise reversible Ausfälle und Veränderungen auf, die den Eindruck eines stark wechselnden Krankheitsgeschehens vermitteln.»[48]



Auffällig werden Kranke häufig zuerst durch Reizbarkeit, aggressive Ausbrüche, Umtriebigkeit oder durch Gleichgültigkeit und Initiativeverlust. Mitunter kommt es zu einem frühen Verlust an Hemmungen mit groben Taktlosigkeiten. Zugleich wird häufig über Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Ermüdbarkeit und Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit geklagt. Grobes Versagen in frühen Stadien der Krankheit ist meist Folge des sich anbahnenden Gedächtnismangels.[49] Beim weiteren Verlauf werden drei oft vermischte Typen unterschieden. Beim Vorherrschen von Größenideen spricht man von expansiver Paralyse. Die Kranken renommieren nicht selten mit ihren Körperkräften, ihrer schönen Gestalt, sportlichen Leistungen, gewaltigem Vermögen usw. Davon unterscheiden sich die depressiven Verläufe, die mitunter einer Zyklothymie – heute als bipolare Psychose bezeichnet – gleichen können. Bei den selteneren, einfach dementen Formen herrschen frühzeitig Stumpfheit, Gleichgültigkeit und grobe Leistungsausfälle vor.[50]

In späteren Stadien kommen Initiativeverlust, Apathie, vor allem verwaschene (artikulatorische Sprachstörung) und verlangsamte Sprache,[51] Störung des Tag-Nacht-Rhythmus, Essensverweigerung, totaler Verlust von Anstand und Sitte und schließlich zunehmende bis tiefe Verblödung hinzu. Als neurologische Symptome werden Pupillenstörungen – bei Otto nicht beschrieben – bei 50 Prozent der Kranken beobachtet. Charakteristisch sind auch zerebrale Herdzeichen wie Ataxie bzw. Unsicherheit bei zielgerichteten Bewegungen (Verlust der Treffsicherheit).

Eine Schizophrenie, die zu einem solchen kontinuierlich fortschreitenden, am Ende extrem schwerem Abbau von Intelligenz und Persönlichkeit führt, ist denkbar, aber schwer vorstellbar. Sie gäbe keine Erklärung für die neurologischen Symptome – etwa Koordinationsstörungen, artikulatorische Sprachstörung, Schluckstörungen und die schwere Demenz. Die aktive Phase der Krankheit bei Otto spricht eher für eine Mischung der expansiven und der depressiven Form der progressiven Paralyse als für Schizophrenie.

Die progressive Paralyse ist keine erbliche Krankheit. Deshalb wäre die Erkrankung Ottos – wenn unsere Diagnose richtig ist –, anders als im Gutachten Guddens über Ludwig II. vom 8. Juni 1886 angenommen, für das Risiko und die Diagnose einer Geisteskrankheit bei Ludwig II. bedeutungslos. Heute ist die progressive Paralyse durch die antibiotische Frühbehandlung der Syphilis praktisch ausgestorben.

Die Krankheit der Tante Ludwigs II., Prinzessin Alexandra

Bei der Begutachtung Ludwigs II. und in späteren Publikationen zum Thema ist auch die angebliche Geisteskrankheit der Prinzessin Alexandra von Bayern (1826–1875) als Beweis erblicher Belastung Ludwigs angeführt worden. Deshalb müssen wir uns kurz auch mit ihrer Krankheit beschäftigen. Alexandra von Bayern war die jüngste Schwester des Königs Max II. und die Tante Ludwigs II; sie war oberste Vorsteherin und Äbtissin der Königlichen Damenstifte zur heiligen Anna in München und Würzburg. In ihrer Jugend soll sie an der seltsamen «Wahnvorstellung» gelitten haben, ein gläsernes Klavier verschluckt zu haben. Die Legende sagt, man habe hinter ihrem Rücken ein Glas zu Boden geworfen und ihr erzählt, das Klavier sei zerbrochen, wonach sie geheilt gewesen sei. Was an dieser skurrilen Anekdote der Wahrheit entspricht, braucht von uns nicht geklärt zu werden.

Tatsächlich litt Alexandra an einer klassischen Zwangskrankheit: der Angst, verunreinigt zu werden oder andere zu verunreinigen. Sie scheute Schmutz, sogar Staubflöckchen, vermied Regen, die Berührung ihres Kleids und ihres Körpers, und zwar nicht nur durch ärmliche oder unsaubere Menschen, sondern ebenso durch die «reichsten und vornehmsten». Diese Beschmutzungsängste sollen sich zu einer «unbeschreiblichen Qual» gesteigert haben. Sie litt an einem schweren Waschzwang zur Beseitigung der vermeintlichen Verunreinigungen bis zur Beschädigung ihrer Haut. Sie kleidete sich aus Angst vor Verunreinigung häufig neu von Kopf bis Fuß und litt an ihren Ängsten und Zwängen so sehr, dass sie sich zeitweilig nach dem Tod sehnte.[52]

Trotz ihrer schweren Krankheit war sie geistig völlig klar. Sie hatte reges Interesse an Zeitereignissen, an Kunst und Literatur. Sie engagierte sich karitativ, sorgte für Arme und Kranke, leitete das von ihrem Bruder Max II. gegründete Stift für erwerbsunfähige Beamtenwaisen und gründete 1860 mit eigenen Mitteln die «Marien-Armen- und Krankenküche».

Wegen ihrer Zwangskrankheit wurde sie vorübergehend in der von Dr. Christian Roller geleiteten Anstalt Illenau in Baden untergebracht, in der auch der psychisch kranke Erbgroßherzog Ludwig von Baden «behandelt» und die Gutachter von Gudden und von Hagen ausgebildet worden waren. Nach ihrer Rückkehr 1854 hatte sich ihr Zustand – man hatte keine wirksame Therapie – nicht gebessert. Ludwig II. unterstützte seine Tante. Sie verstarb 1875 bei klarem Verstand, ohne eine Besserung ihres Leidens erfahren zu haben. Ein Zweifel an der Diagnose einer Zwangskrankheit ist bei dieser eindeutigen und charakteristischen Symptomatik ohne kognitive Beeinträchtigung nicht zu begründen. Eine wesentliche Erhöhung des Krankheitsrisikos für Schizophrenie bei Ludwig II. ist auch aufgrund der Zwangskrankheit bei seiner Tante Alexandra nicht anzunehmen.

Genealogische Studien

Der Stammbaum der Familie Wittelsbach ist mehrfach Gegenstand genealogischer Studien gewesen. Als Ahnendiagnose ging überwiegend eine «Schizophrenie»[53] in die Stammbaum-Analysen ein. Professor Strohmayer, Leipzig, leitete 1912 eine «Königliche Kommission zur Abstammung Ludwigs II. und Ottos von Bayern».[54] Strohmayer, der die «Sexualkonstitution» des Königs mit «Abneigung gegen das Weib, merkwürdigem Verkehr mit Domestiken» und Grausamkeit beschrieb, was ihn an «homosexuellen Sadismus» denken ließ,[55] kam mit seiner bis ins 16. Jahrhundert geführten, bereits durch Böhm kritisierten Ahnentafel-Analyse[56] zum Ergebnis:


«Will man von einem degenerativ-psychotischen Momente reden, das bei Ausbruch der Geisteskrankheit Ludwigs und Ottos mitgewirkt haben könne, so muß man auf die Mutterseite (Hohenzollern) blicken, wo tatsächlich die Situation von Generation zu Generation sich zuspitzt, und nicht auf die Wittelsbacher.»[57]



Damit war seinem Auftraggeber (Wittelsbach) gedient.

Strohmayer verwies u.a. auf den Ururgroßvater Ottos und Ludwigs II., Herzog Ernst-Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1727–1780), der ein interessantes Beispiel für das kaiserliche Einschreiten gegen die bis zum Ruin geführte Verschwendungssucht bietet.

E. E. Roesle publizierte 1962 eine viel zitierte, von dem italienischen Psychiater Caesare Lombroso (1836–1909), der Kriminalität als vererbbare Eigenschaft beschrieben («delinquente nato») hatte, beeinflusste Studie, die mit den Ergebnissen moderner Erbforschung nicht in Einklang zu bringen ist. Dennoch wird sie noch heute von seriösen Autoren als Quelle benutzt.[8]

Auch bei späteren genealogischen Studien werden mit zunehmender Vervollständigung der Ahnentafeln – bei Schwerdfeger[59] bereits 859 Mehrfachahnen – überwiegend spekulative Annahmen von pathogenen Hauptgenen (mit Mendel’schen Erbgängen) zugrunde gelegt. Die bisher umfangreichste genealogische Analyse der Krankheit von Ludwig II. und Otto I. legte A. Richter 1997 unter rein spekulativer Annahme eines x-chromosomalen rezessiven Erbgangs für die Gesamtheit der psychisch kranken Ahnen vor. Eine per Umfrage konstruierte Ahnentafel bis zur 13., teilweise bis zur 15. Generation wurde mittels Computerprogramm (AHN AUSW. PRG) analysiert.[60]

Solche aufwendigen Analysen vermitteln zunächst ein bekanntes Faktum: die überzufällige Häufung psychischer Erkrankungen im europäischen Hochadel. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Wittelsbach nicht von anderen häufig untereinander und innerhalb der eigenen Familie heiratenden Familien.

Ausgehend von König Philipp dem Schönen von Kastilien (1478–1510) und seiner Ehefrau Johanna der Wahnsinnigen (1479–1555) findet Richter eine 36-fache Abstammung von Königin Johanna und eine 47-fache Abstammung der beiden bayerischen Könige Ludwig II. und Otto von der ebenfalls geisteskranken Maria von Jülich-Berg. Am Ende kommt Richter für die beiden Könige zu einer genetisch determinierten Erkrankungswahrscheinlichkeit von 98,5 Prozent für «klassische Schizophrenie».

Wegen der häufigen Anwendung ihrer Ergebnisse auf Ludwig II. kommen wir nicht umhin, die methodischen Probleme dieser Studien etwas ausführlicher zu behandeln. Die Zuordnung bestimmter Krankheitsdiagnosen zu einzelnen Ahnen aus Stammbäumen, die viele Generationen umgreifen, steht vor kaum lösbaren Schwierigkeiten. Die Diagnose ist retrospektiv schwierig. Die Probleme steigen mit dem zeitlichen Abstand der diagnostischen Zuordnung von der Lebenszeit der betreffenden Person. Das zeigt sich in der Ahnentafel Ludwigs II. bereits an der wahrscheinlich falschen Diagnose einer Schizophrenie bei drei Familienmitgliedern aus nur zwei Generationen. Ludwig II. hat sicher nicht an Schizophrenie gelitten. Otto litt, wie ausgeführt, wahrscheinlich an einer nicht erblichen chronisch-entzündlichen Hirnerkrankung (progressive Paralyse) und Tante Alexandra sicher an einer Zwangskrankheit.

Die zweite Schwierigkeit der medizinischen Genealogie lautet: Nicht jede Geisteskrankheit ist überhaupt und wenn mit gleichen Kosegregationsraten übertragbar. Das Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Erregern (z.B. Lues) zu infizieren und nachfolgend schwere Geistesstörungen (progressive Paralyse) zu entwickeln, war immer abhängig von der Zahl sexueller Kontakte. Unter den männlichen Mitgliedern des Hochadels waren häufige Kontakte eher üblich als selten. Aus zeitlicher Ferne ist eine progressive Paralyse schwer von einigen anderen Geisteskrankheiten unterscheidbar, was die Diskussion der Krankheit des Prinzen Otto in zeitlicher Nähe lehrt. Solche Diagnosen retrospektiv über zahlreiche Generationsfolgen hinweg zu stellen, ist ein wissenschaftlich kaum vertretbares Unterfangen.

Die Annahmen homogener Erbgänge sind das dritte Problem der medizinischen Genealogie. Geisteskrankheit ist keine genetische Einheit. Nur ein Teil der erblichen Geisteskrankheiten und von Geistesschwäche, nämlich die monogenetischen Erbkrankheiten, etwa Phenylketonurie oder Morbus Huntington, werden diskret und homogen vererbt. Schizophrenie und affektive Erkrankungen, einschließlich der paranoiden Schizophrenie, sind keine monogenetischen, sondern komplex vererbte Erkrankungen Ähnlich wie Bluthochdruck und Diabetes Typ II.[61]

An der genetischen Übertragung sind sogenannte Risikogene beteiligt, die im Einzelnen nicht mehr als ein bis drei Prozent zum Erkrankungsrisiko beitragen. Ihre Häufung und wahrscheinlich auch ihre Kombination mit anderen Genen führt zur Erhöhung des Krankheitsrisikos.

Da Bernhard von Gudden die Geisteskrankheit des Königs mit auf erbliche Belastung zurückführte, werden wir die Genetik der Schizophrenie – jener Diagnose, in die Guddens «Paranoia» am häufigsten übertragen wurde – kurz abhandeln.[62]

Das Lebenszeitrisiko für Schizophrenie steigt mit der Nähe der Verwandtschaft zu gleichartig erkrankten Personen an und beträgt zwischen 1 Prozent in der Gesamtbevölkerung und etwa 46 bis 48 Prozent bei monozygoten Zwillingen (Abb. 86). Das bedeutet, dass der Kozwilling eines an Schizophrenie leidenden monozygoten Zwillings trotz identischer Erbausstattung etwas weniger als 50 Prozent Erkrankungswahrscheinlichkeit aufweist. Nach neuesten Untersuchungen sind auch strukturelle Genvarianten – etwa Mikrodeletionen und Mikroduplikationen – und nicht nur Punktmutationen bei schizophren Erkrankten, aber auch bei Autismus und wohl auch bei anderen psychischen und körperlichen Störungen leicht gehäuft (in der Studie von Walsh et al.[63] bei 15 Prozent der Schizophrenkranken gegenüber 5 Prozent der gesunden Kontrollen). Diese Mikrodefekte der DNA-Sequenz entstehen meist spontan, werden aber zum Teil auch vererbt. Die Gesamtheredität unter Berücksichtigung aller genetischen Faktoren, die das Krankheitsrisiko erhöhen, wird derzeit mit 60–80 Prozent geschätzt, aber nicht als homogen und sicher nicht als monogenetisch beurteilt. Die Schizophrenie – soweit sie vererbt wird – ist jedenfalls keine einheitliche genetische, sondern eine durch multiple genetische Risikofaktoren angelegte Erkrankung, die zu ihrem Auftreten überwiegend noch das Hinzutreten von belastenden individuellen oder Umwelteinflüssen benötigt. Diese Voraussetzungen lassen genealogische Studien vom berichteten Typus derzeit nicht als aussichtsreich erscheinen. Der von Richter genealogisch errechnete Wert um 98,5 Prozent für Schizophrenie und die Annahme monogenetischer Vererbung liegen weit außerhalb der derzeit wissenschaftlich vertretbaren familiär-genetischen Erwartungswahrscheinlichkeit.
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Selbst wenn wir von der falschen Annahme ausgehen, Tante Alexandra und Bruder Otto hätten tatsächlich an einer Schizophrenie gelitten, dann betrüge das familiär vermittelte Erkrankungsrisiko für Schizophrenie bei Ludwig II. mit einer erkrankten Tante etwa 2 Prozent und mit einem erkrankten Bruder etwa 9 Prozent. Selbst wenn man beide Raten addierte, bliebe das bescheidene Gewicht der Erblichkeitsannahme sichtbar. Da aber beide nahen Angehörigen an anderen psychischen Krankheiten litten als der König, ist eine wesentliche erbliche Belastung von dieser Seite her nicht anzunehmen.

Im Gutachten berichtet Gudden, dass Prinz Otto «in frühen Phasen seiner Erkrankung» ebenfalls über «qualvolle Zustände von Angst und innerer Unruhe» geklagt habe. Bei einer ersten Residenzwache im Alter von 17 Jahren, als sich die Menge um ihn sammelte, sei ihm zumute gewesen, als stünde er am Schandpfahl. Man erinnert sich hier der sozialen Ängste seines Bruders Ludwig und seines Vaters Max II. Die Möglichkeit einer familiären Risikodisposition zu sozialen Ängsten kann und soll hier keineswegs ausgeschlossen werden. Aber der weitere Verlauf der Geisteskrankheit Ottos entspricht nicht dem einer sozialen Phobie wie bei Ludwig II. Man wird die beiden auffallenden Verhaltensweisen Ottos aus Jugend oder Adoleszenz, Impulsivität und gelegentliche soziale Angst, entweder als Symptome einer von der Geisteskrankheit unabhängigen Störung geringerer Schwere oder als normale Phänomene der spätpubertären Reifephase einordnen müssen. Abschließend ist festzuhalten:

Eine Erbkrankheit im engeren Sinne lässt sich weder bei Ludwig II. noch bei seinem Bruder Otto wahrscheinlich machen. Eine wesentliche erbliche Belastung Ludwigs II. durch die nicht vererbliche Krankheit seines Bruders und die andersartige seiner Tante Alexandra ist unwahrscheinlich. Dass die sozialen Ängste und die normabweichenden Persönlichkeitszüge des Königs genetisch mitdeterminiert sind (s. Kapitel 1: «Persönlichkeitsbildung»), lässt sich zwar stark vermuten, aber nicht verlässlich nachweisen und schon gar nicht mit einer quantitativen Schätzung des genetischen Anteils versehen.[64]


10. KAPITEL
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Das psychiatrische Gutachten

Einführung

Die Ereignisse und Verfahrensschritte, die zur Begutachtung König Ludwigs II. führten, haben wir in Kapitel 6, den Hauptgutachter Bernhard von Gudden in Kapitel 8 vorgestellt.

Um die Frage nach der Richtigkeit des Gutachtens beantworten zu können, sind Klärungen auf mehreren Ebenen erforderlich. Nach der Darstellung seines Schwiegersohns, des Würzburger Lehrstuhlinhabers für Psychiatrie Professor Grashey, hat Gudden den Text am 7. Juni 1886 und in der darauffolgenden Nacht niedergeschrieben.[1] Am 8. Juni um 9 Uhr haben sich die drei ebenfalls erst am 7. Juni 1886 von Prinz Luitpold beauftragten Gutachter – Professor Grashey Dr. Hagen, Professor für Psychiatrie an der Universität Erlangen, und Dr. Hubrich, Direktor der Kreisirrenanstalt Werneck – bei Gudden versammelt, den ihnen vorgelegten Text mit unterzeichnet und zum Kollegialgutachten erhoben. Die Frage nach der Qualität des Gutachtens konzentriert sich auf die Leistungen des Hauptgutachters Gudden. Zu erinnern ist, dass das Gutachten ohne Anhörung und Untersuchung des Königs auf der Grundlage ausschließlich negativer Aussagen einiger abhängiger Bediensteter sowie schriftlichen, von der Regierung beschafften Materials erstattet worden war.[2] Zeugen und andere Quellen, die Positives über den König berichten konnten, wurden ausgeschlossen. Ärztliche Berichte der Leibärzte wurden nicht beigezogen (s. Kapitel 6). Dazu ist an eine im Grunde selbstverständliche Grundregel psychiatrischer Begutachtung zu erinnern, die der Wiener Psychiater Krafft-Ebing[3] in seinem 1881 bereits in zweiter Auflage erschienenen «Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie» niedergelegt hatte: Das Erfordernis einer «persönlichen Exploration». Diese und weitere von Krafft-Ebing formulierten Regeln und Voraussetzungen korrekter psychiatrischer Begutachtung sind in Kapitel 8, S. 316f., aufgeführt. Wir können davon ausgehen, dass Gudden dieses damals führende Werk zum Thema gekannt hat.

Das ärztliche Gutachten «über den Geisteszustand Seiner Majestät des Königs Ludwig II. von Bayern»[4] sollte sich dazu äußern, ob Ludwig II. in seiner Fähigkeit zur Einsicht in die verfassungsgemäßen Aufgaben des Königsamts und/oder in seinem Willen und seinen Fähigkeiten zur Umsetzung der daraus erwachsenden Erfordernisse durch Geisteskrankheit mindestens für die Frist eines Jahres vollständig behindert war.

Gudden hatte sich in Übereinstimmung mit dem Staatsrechtler Max von Seydel darauf festgelegt, dass das Bestehen einer Geisteskrankheit verantwortliches Handeln und damit auch Regierungsfähigkeit uneingeschränkt ausschließe.[5] Verminderte Regierungsfähigkeit gab es für den Mediziner Gudden und den Juristen Seydel nicht; sie fällten ihr Urteil ohne Ansehen darauf, ob sich die Krankheit verschlimmerte oder besserte, schwer oder leicht war oder sich – wie eine Phobie – auf psychische Domänen beschränkte, von denen die Regierungsfähigkeit nicht wesentlich abhängt. Diese Rechtsposition Guddens ließe sich heute so nicht mehr aufrechterhalten. Die Beurteilung der Regierungsfähigkeit eines Herrschers hätte analog zur Beurteilung der Geschäfts- oder Schuldfähigkeit (z.B. §20 und §21 StGB/Betreuungsrecht BGB § 1896–1901[6]) eines Bürgers zu berücksichtigen, welche mentalen Fähigkeiten durch die Krankheit in welchem Ausmaß beeinträchtigt sind. Das ist im Gutachten von Gudden unterblieben.
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87 Zusammenfassung des psychiatrischen Gutachtens vom 8. Juni 1886 zur Frage der Regierungsfähigkeit König Ludwigs II. von Bayern und Unterschriften der Gutachter: kgl. Universitätsprofessoren Dr. von Gudden (München), Dr. Hagen (Erlangen), Dr. Grashey (Würzburg), Dr. Hubrich, kgl. Direktor der Kreisirrenanstalt Werneck[7]

Die Zusammenfassung des Gutachtens (Abb. 87) vom 8. Juni 1886 lautete:


«1. Seine Majestät sind in sehr weit vorgeschrittenem Grade seelengestört und zwar leiden Allerhöchstdieselben an jener Form von Geisteskrankheit, die den Irrenärzten aus Erfahrung wohl bekannt mit dem Namen Paranoia (Verrücktheit) bezeichnet wird;

2. Bei dieser Form der Krankheit, ihrer allmähligen und fortschreitenden Entwicklung und schon sehr langen, über eine sehr große Reihe von Jahren sich erstreckenden Dauer ist seine Majestät für unheilbar zu erklären und ein noch weiterer Verfall der geistigen Kräfte mit Sicherheit in Aussicht;

3. Durch die Krankheit ist die freie Willensbestimmung Seiner Majestät vollständig ausgeschlossen, sind Allerhöchstdieselben als verhindert an der Ausübung der Regierung zu betrachten und wird diese Verrichtung nicht nur länger als ein Jahr, sondern für die ganze Lebenszeit andauern.»[8]



Den Versuch, die Frage nach einer seelischen Erkrankung des Königs gut 130 Jahre nach der ersten Begutachtung zu klären, werden wir, wie in unseren methodischen Bemerkungen bereits dargelegt (s. Kapitel 6), an dem Beweismaterial vornehmen, auf das die Gutachter ihre diagnostischen und forensischen Feststellungen gründeten, und es durch alle erreichbaren relevanten Informationen, einschließlich der nach dem Tod des Königs erhobenen Sektionsbefunde und der Aufzeichnungen der Leibärzte aus jener Zeit, ergänzen. Soweit diese zum Verständnis des Gutachtens und der Ereignisse beitragen, werden wir auch die Angaben der überlebenden Gutachter vor dem Untersuchungsausschuss des Reichsrats und vor dem Landtag mit heranziehen.[9]

Die körperlichen Krankheitserscheinungen und Krankheitsfolgen

Wir beginnen mit einem Beschwerdebild, das in das Gutachten sowie in viele Berichte über den König Eingang gefunden hat, ursächlich aber erst nach seinem Tode geklärt werden konnte: die lebenslang bestehenden erheblichen Kopfschmerzen und Schlafstörungen.

Kabinettssekretär Ziegler notierte in Übereinstimmung mit den Aussagen mehrerer unverdächtiger Zeugen:


«Im Jahre 1882 standen Seine Majestät selten vor abends 5 oder 6 Uhr auf. … Beim Vortrage, der fast immer gleich nach dem Frühstücke erfolgte, hielten Seine Majestät oft mit der Hand das Hinterhaupt und klagten über einen dumpfen Druck im Gehirn. Fast regelmäßig nahmen Seine Majestät vor dem Schlafengehen Chloral-hydrat[10].»[11]



Die Schädel- und Hirnsektion Ludwigs II. (s. Kapitel 13) liefert zusammen mit den dokumentierten Befunden des Hofarztes Professor von Gietl aus dem ersten Lebensjahr des Königs die medizinische Erklärung: Die lebenslangen chronischen Kopfschmerzen, wahrscheinlich auch die Schlafstörungen und die erhöhte Empfindsamkeit des Königs sind ursächliche Folgen einer sogenannten Haubenmeningitis im Alter von sieben Monaten (s. Kapitel 13).

Weitgehend einig waren sich die überlebenden Gutachter und der Amtsarzt Dr. Kerschensteiner in der Deutung einer leichten Asymmetrie eines angeblich aber nicht wirklich zu kleinen Schädels und einiger im Sektionskapitel detailliert beschriebener Knochenveränderungen als Degenerationszeichen. Die zur Interpretation der Befunde bemühte generationenüberschreitende Degenerationslehre ist mangels empirischer Gültigkeit aufgegeben worden. An dieser Stelle ist die Annahme erblicher Belastung des Königs durch die «unheilbare Geisteskrankheit» der Tante, Prinzessin Alexandra, und des Bruders, Prinz Otto, mit angeblich gleichartiger unheilbarer Geisteskrankheit zu erwähnen. Im Kontext der Degenerationslehre wurden auch die Asymmetrie und einige kleine knöcherne Anomalien des Schädels – wahrscheinlich Folgen der erheblichen narbigen Veränderungen der Hirnhäute – als erblich bedingt angenommen. Wir haben die Frage einer familiären (genetischen) Erhöhung des Risikos für die angebliche Geisteskrankheit und die wirkliche psychische Erkrankung des Königs im Licht der Ergebnisse moderner Erbforschung in Kapitel 9 abgehandelt.

Zur geringfügigen Verschmälerung der grauen Substanz an einzelnen Stellen der Windungen des Vorderhirns haben die Gutachter leicht unterschiedliche Erklärungen gegeben. Übereinstimmend meinten sie, und der Berichterstatter des Sektionsbefundes, Dr. Kerschensteiner, stimmte ihnen bei, dass ein Zusammenhang mit der «Verrücktheit» des Königs nicht anzunehmen sei. Dr. Kerschensteiner hat dennoch in diesem Hirnbefund die Erklärung der Krankheit des Königs gesehen und festgestellt: «… stimmt der Hirnbefund genau zu dem zeitlichen über eine Reihe von beiläufig zwanzig Jahren sich ausdehnenden Verlauf der psychischen Erkrankung.»[12] Die Annahme würde sich mit der 22-jährigen Begierungsperiode Ludwigs II. annähernd decken. Widerspruchsfrei ist diese Argumentation nicht.

Die drei überlebenden Gutachter schrieben in ihrem «Nachtrag zum ärztlichen Gutachten vom 8. Juni 1886»[13] in sibyllinischer Formulierung:


«Die vorgefundenen krankhaften Veränderungen des Gehirns und seiner Hüllen sind irreparabel und progressiv und somit ergibt sich eine vollständige Übereinstimmung zwischen der gestellten Diagnose und Prognose einerseits und dem Sectionsresultate andererseits …»[14]



Der Gutachter Hubrich äußerte vor dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats: «Die krankhaften psychischen Erscheinungen hängen mit der fortschreitenden Erkrankung des Gehirns zusammen …»[15] Unter dieser Voraussetzung fasste Reichsrat von Neumayer das Ergebnis der Debatte insoweit zusammen:


«Die Geisteskrankheit [des Königs] im Momente der Proclamation [der Machtenthebung und Einsetzung der Regentschaft am 10. Juni 1886, sei] … im Hinblicke auf das schriftliche Gutachten [und] … dessen mündliche Erläuterung und dessen Bestätigung durch den Sectionsbefund … erwiesen.[16]



Diese Folgerung lässt sich so nicht aufrechterhalten. Vielmehr ist festzustellen:

Von einer frühen eitrigen Meningitis des Vorderhirns, einer Haubenmeningitis, her hat Ludwig II. zwar unregelmäßige narbige Veränderungen der harten Hirnhaut über den vorderen Abschnitten des Großhirns, verbunden mit kleinen, durch lokale Druckwirkung in der Wachstumsphase verursachten Verdünnungen des knöchernen Schädels und geringer Verschmälerung an einzelnen, darunterliegenden Stellen der vorderen Hirnwindungen[17] davongetragen. Aus diesen Veränderungen lässt sich jedoch, wie in Kapitel 13 eingehend begründet wird, keinerlei Hinweis auf ein fortschreitendes Krankheitsgeschehen oder auf eine Verminderung der geistigen Kapazität ableiten, die tatsächlich auch gar nicht feststellbar waren.

Die schweren Kopfschmerzen und Schlafstörungen haben den König zweifellos psychisch belastet und sich auf Stimmung und Lebensgenuss nachteilig ausgewirkt. An einer erhöhten Reizbarkeit lässt sich ebenfalls kaum zweifeln, auch unabhängig von der Frage, ob sie, was häufig der Fall ist, auf die Folgen der kindlichen Hirnhautentzündung oder auf andere Faktoren zurückzuführen war. Daraus mag ein milderes Licht auf seine zuweilen gezeigte Heftigkeit und auf gelegentliche affektive Entgleisungen im Umgang mit dem Personal fallen.

Der subtotale Zahnverlust und seine Folgen

Von mehreren Zeugen berichtet und bei der Sektion festgestellt wird das schwere Zahnleiden.[18] Bei der Obduktion war der Oberkiefer fast zahnlos, mit einer «Zahnpièce» versehen, im Unterkiefer fanden sich noch sechs lose sitzende Zähne (vier Schneide-, zwei Eckzähne). In welchem Umfang dieser erhebliche Mangel beim Kauen und Sprechen hinderlich war, kann nur vermutet werden. Das Gutachten nimmt nur eine Erschwerung der Verdauung als Folge an. Als Ursache ist eine seit langem fortschreitende entzündliche Parodontose zu vermuten. Ludwig II. hat viele Jahre hindurch häufig an schweren Zahn- und Kieferschmerzen gelitten, was ein Zeitgenosse, der sich auf Mitteilungen aus der Dienerschaft stützt, mit den Worten zum Ausdruck brachte:


«Die wechselnden Stimmungen des Königs, seine zunehmende Verbitterung hatten vielfach in körperlichen Leiden ihren Grund. Kopfschmerzen, Zahnschmerzen quälten ihn unaufhörlich; trotz seiner herkulischen Gestalt war seine Gesundheit eine schwache, wozu wohl auch die ungesunde Lebensweise beitrug, die er angenommen.»[19]



Zweierlei ist zu bedenken. Die Zahn- und Kieferschmerzen addierten sich zu den Kopfschmerzen und Schlafstörungen und steigerten die permanente psychische Belastung Ludwigs II. Das Zahnleiden hatte zu ästhetischen und sprachlichen Behinderungen geführt, wie Felix Dahn schon früh beobachtete. Es hat so die Vermeidung offizieller Begegnungen und des Auftretens in der öffentlichkeit begünstigt.

Zusammen mit der im vorigen Kapitel behandelten Frage der erblichen Disposition sind damit die drei biologisch-medizinischen Komplexe abgehandelt, die für eine Beurteilung des Gesundheitszustands des König zum Zeitpunkt der Begutachtung relevant waren. Mit Ausnahme der auf falschen methodischen Voraussetzungen und fachlicher Unkenntnis gründenden und später genealogisch hochgerechneten Erblichkeitsannahme und der Zahnlosigkeit haben körperlich-biologische Befunde bei König Ludwig II. in das Gutachten keinen Eingang gefunden.

Angstsymptome und soziale Phobie

Wir wenden uns nun der Begründung der Geisteskrankheit im Gutachten zu. Das erste Argument Guddens waren die Menschenscheu und der angeblich damit verbundene Rückzug Ludwigs II. aus direkten Kontakten mit Gesellschaft und Regierung.[20] Um dieses zentrale Argument des Gutachtens zu prüfen, das sich auf einen schon jahrelang erhobenen Vorwurf gegen den König stützte, müssen wir etwas weiter ausgreifen.

Ludwig II. litt nach Schüchternheit in Kindheit, in der Jugend und als Erwachsener unter sozialen Ängsten mit erheblicher Unruhe bis zur Panik in der Erwartung gesellschaftlicher Anlässe. Er vermied deshalb große Veranstaltungen, gesellschaftliche und familiäre Anlässe, den persönlichen Kontakt mit seinen Ministern und zusätzliche Reisen nach München über seine regelmäßigen Anwesenheitspflichten hinaus und verschaffte sich vor öffentlichen Auftritten mitunter durch Alkohol Erleichterung von seinen Erwartungsängsten.

Ludwig hat sich im Park zu Berg ein eigenes Kirchlein bauen und alleine die Messe lesen lassen. Von 1872 bis zu seinem Ende ordnete er 208[21] teure Separatvorstellungen in den Hoftheatern an, um den Blicken des Publikums zu entgehen. Der Verkehr mit Menschen wurde ihm immer «entsetzlicher», weshalb er sich (in den letzten Jahren jeweils sieben Monate[22]) nach Berg oder Hohenschwangau zurückzog.

Diese Darstellung spiegelt, wie in Kapitel 1 beschrieben, die Symptomatik einer Angststörung, und zwar einer sozialen Phobie. Die Form dieser Phobie war selektiv. Sie zeigte ihr Maximum gegenüber der «guten Gesellschaft». Ludwigs emotionaler Umgang mit Intimpartnern und mit einigen Künstlern, Dichtern, Bühnen- und Bauleuten, die er nicht als Urteilsmacht über sich empfand, blieb von den phobischen Ängsten ausgespart.

Soziale Phobie[23] besteht in exzessiver Angst vor einer negativen Bewertung der eigenen Person durch andere Menschen, weshalb angstauslösende Kontakte gemieden werden.[24] Die charakteristischen Erwartungsängste vor gesellschaftlichen Veranstaltungen etc. gehen mit Erregung und körperlichen Symptomen wie Pulsanstieg, Schwitzen bis hin zu Panikzuständen – bei etwa drei Prozent – einher und steigern sich zuweilen bis zur lähmenden Panik.[25]

Panikzustände sind bei Ludwig II. und eindeutig auch bei seinem Vater (siehe Beschreibung des Hofarztes Dr. Gietl in Kapitel 2) aufgetreten. Die Disposition dazu kann, wie erwähnt, sowohl auf genetische Übertragung[26] als auch auf frühe Lernprozesse[27] zurückgehen. Verschlimmert wurde die soziale Phobie wahrscheinlich durch die mit dem subtotalen Zahnverlust und die mit dem homosexuellen Missbrauch von Soldaten verbundenen Peinlichkeiten.

Mit sozialer Phobie verbinden sich ein erhöhtes Risiko für Depression und Sucht[28] und – was leicht verständlich ist – häufig hohe Ansprüche an sich und andere, perfektionistische Züge und hohe Empfindsamkeit gegen Kränkung und Kritik, was von Ludwig II. mehrfach berichtet wurde.

Als Reaktion auf soziale Ängste sind drei Wege möglich:[29] Eine aktive Exposition gegenüber den angstbelasteten Situationen ermöglicht korrigierende Erfahrungen und damit eine Verminderung der Angstbereitschaft. Dieses Verfahren wird in der Behandlung der sozialen Phobie systematisch – teilweise mit Anweisungen zur Selbstbehandlung – eingesetzt. Es eröffnet im normalen Leben eine Chance zur Überwindung der Ängste. Gefördert durch eine Inflation des Selbstbewusstseins nach der Thronbesteigung, könnte ein derartiges aktives Verhalten bei Ludwig zur Reduzierung der sozialen Ängste in den ersten Monaten nach der Krönung geführt haben. Später sind die Ängste Ludwigs und seine Ablehnung der besseren Gesellschaft wieder erheblich gewachsen, möglicherweise wegen der mit religiösen Schuldgefühlen und gesellschaftlicher Peinlichkeit belasteten Homosexualität. Ob diese Wende, die im Laufe des Jahres 1865 erfolgte, durch die Aufnahme entsprechender Aktivitäten veranlasst war, ist wahrscheinlich, aber wir konnten dies nicht eindeutig klären.

Der zweite, von Ludwig schon in der Kindheit begangene Weg der Bewältigung sozialer Ängste – Vermeidung von Kränkungen und Angstanlässen – schafft Erleichterung, perpetuiert aber die im Gedächtnis bewahrten Ängste und erweitert so auch die Felder der Vermeidung. Er hilft wenig und fördert eher die Chronifizierung der betreffenden Ängste.

Der dritte von Ludwig zeitweise begangene, aber nie bis zur Sucht fortgeschrittene Weg – Betäubung mit Alkohol oder Schlafmitteln – kann die Ängste nur vorübergehend mildern oder löschen und ist mit Suchtrisiken verbunden.

Die aus der sozialen Phobie resultierenden Vermeidungsstrategien und die Peinlichkeit seiner homoerotischen Handlungen mit Personen von «niedrigem Stande» sind mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Motivation seiner Gesellschaftsflucht eingegangen. Sie haben sich mit der Schaffung einer Gegenwelt, politischen Fiktionen, der Errichtung majestätischer Schlösser und romantischer Hütten synergetisch verbunden. Diese Gegenwelt Ludwigs II. hielt hinreichenden Abstand von der Residenzstadt München, der besseren Gesellschaft, der Familie und ihrer sozialen oder moralischen Kontrolle. Ludwig hat dies mehrfach zum Ausdruck gebracht, etwa wenn er vom «geistigen Herausheben aus der oft kaum zu ertragenden Gegenwart» sprach.[30]

Die Symptomatik der sozialen Phobie einschließlich Weltflucht und Erwartungsängsten gegenüber gesellschaftlichen Veranstaltungen reiht von Gudden weitgehend unter den diagnostischen Titel «krankhafte Verstimmungen und innerliche Hemmungen» ein. Das ist eine für jene Zeit ungewöhnliche und nach heutigem Wissen unzutreffende Klassifikation.

Könnte die soziale Phobie, an der Ludwig II. wirklich litt, ein hinreichender Grund für dauerhafte Regierungsunfähigkeit gewesen sein? Diese Frage ist retrospektiv lediglich pauschal zu beantworten. Die Symptome der sozialen Phobie beschränken sich in der Regel auf eine oft kurzfristig überwindbare Behinderung des sozialen Verhaltens und eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Die Fähigkeit zur Einsicht in die Aufgaben und Normen von Regierungshandeln und die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln, werden in der Regel dadurch ebenso wenig beeinträchtigt wie die Fähigkeit, seine eigenen Angelegenheiten wahrzunehmen. Die Frage, ob eine soziale Phobie, verstärkt durch die Ängste vor Verachtung wegen homoerotischer Exzesse mit Soldaten, die Fähigkeit zur Erfüllung der verfassungsmäßigen Regierungsaufgaben eines bayerischen Königs 1886 erheblich behindert hatte, können wir heute nicht mehr mit hinreichender Verlässlichkeit beantworten, auch wenn eine solche Annahme sehr unwahrscheinlich ist.

«Auffällige Verhaltensweisen»

Im Gutachten wird eine Vielzahl auffälliger Verhaltensweisen des Königs als Beleg für seine angebliche Geisteskrankheit angeführt. Dazu zählen «Illusionen». Als Beispiel dafür wird etwa die mehrfache Beanstandung eines «unziemlichen, besonderen Blick[s]» des Kabinettssekretärs von Ziegler durch den König genannt. Ziegler selbst hat dieses Phänomen zutreffend interpretiert. Der darin zum Ausdruck kommende Argwohn, so hat er gemeint, gehe auf das Gefühl des Königs zurück, «einen absonderlichen Eindruck zu machen», mit anderen Worten auf ein Bewusstsein Ludwigs II. von einer «anormalen Eigenthümlichkeit». Diese Beschreibung einer sozialen Phobie durch einen Laien ist überzeugend, während Guddens Klassifikation, dieses Verhalten stünde «mit dem Wesen der Illusion in Uebereinstimmung»,[31] nicht nachvollziehbar ist.

«Sinnestäuschungen, Hallucinationen und Illusionen»[32] beschrieb A. Mayer (1869) in einer damals grundlegenden Arbeit, die Gudden als Fachvertreter bekannt gewesen sein muss. Sie gründete auf Beschreibungen des französischen Psychiaters Esquirol. Illusionen sind demnach falsch gedeutete, objektiv meist unscharfe Sinneseindrücke, etwa die Verkennung eines Morgenmantels im dunklen Schlafzimmer als Einbrecher oder von Gesprächsfetzen als verächtliche Bemerkungen, meist aus entsprechenden Erwartungen, etwa Angst oder Depression, heraus.[33] Ein alltägliches, von A. Mayer angeführtes Beispiel für Illusion ist die Verkennung eines Baumstamms als Räuber im dunklen Wald. Illusionen treten also auch im normalen Leben auf. Andererseits können Illusionen durch leichte Bewusstseinsveränderungen, etwa bei erhöhter Körpertemperatur oder bei (milden) Hirnfunktionsstörungen, ausgelöst werden.[34] Ein Beispiel für Letzteres sind die Fieberphantasien des Kindes in Goethes Gedicht «Erlkönig».

Stallmeister Hornig hatte berichtet, der König habe bei Kälte und Schneegestöber im Freien gespeist, dabei aber die Phantasie entwickelt, sich in einer Meereslandschaft unter der heißen Sonne des Südens zu befinden. Ist es vertretbar, aus dieser (königlichen) Phantasie (ohne kritische Prüfung) Illusionen oder gar ein Krankheitssyndrom abzuleiten?

Wir haben zu folgern: Diese aus dem Gutachten zitierten Berichte von Ziegler und Hornig, soweit sie tragfähig sind, beschreiben keine Illusionen. Der «unziemliche Blick» ist wahrscheinlich ein Symptom der sozialen Phobie des Königs, die Phantasie von Meer und Sonne eher ein normales Phänomen. Alle im Gutachten beschriebenen Illusionen, und das gilt auch für die dort fälschlich als Halluzinationen bezeichneten Verkennungen (Hören von Geräuschen, Tritten, Stimmen aus anderen Räumen des Schlosses, auf die wir noch zurückkommen werden), kommen auch im normalen Leben vor. Aus den im Gutachten als Illusionen des Königs dargestellten Phänomenen, die wir hier nicht alle aufführen, lässt sich jedenfalls kein Hinweis auf eine psychische Erkrankung gewinnen.

Zu den auffälligen Verhaltensweisen des Königs zählen im Gutachten auch Fälle von Gewalttätigkeit gegen die Dienerschaft, mitgeteilt von den Zeugen Hornig, Welker, Hesselschwerdt und Mayr. Es wird von Ohrfeigen und Stößen und anderen Misshandlungen von Lakaien, Stall- und Reitpersonal berichtet. Im Gutachten lesen wir: «Mindestens gegen 30 Personen seien so misshandelt worden.» Auf den Kammerdiener Welker geht die Geschichte des Vorreiters Rothenanger zurück:


«… der Vorreiter Rothenanger … [wurde] einmal … von Seiner Majestät geschlagen, gestoßen und mit solcher Wucht an die Wand geworfen …, daß die im Vorzimmer befindlichen Leibjäger in Besorgnis, der junge Mann werde totgeschlagen, nahe daran waren, … Rothenanger zu Hilfe zu kommen. Es sei … nicht ausgeschlossen, daß der nach Jahresfrist erfolgte Tod Rothenangers in ursächlichem Zusammenhange stehe mit den Mißhandlungen …»[35]



Zu demselben Vorfall äußerte sich ein Neffe des Vorreiters Rothenanger in einem Leserbrief an den Münchner Merkur vom 10. März 1986:


«Zu den Ausführungen des Historienforschers Wilhelm Wöbking über König Ludwig II. in der Bild-Zeitung vom 6. März 1986 … möchte ich mein Wissen kundtun … Bei König Ludwig II. waren drei Brüder meines Vaters im Dienst. Mein Onkel war Vorreiter und ist keineswegs an Mißhandlungen durch den König gestorben … Mein Onkel war dem König mit einer frechen Antwort gegenübergetreten. Dafür bekam er seine Strafe, jedenfalls ist er nicht daran gestorben … Er starb an Lungenentzündung.»



Dies ist nicht der einzige Bericht über Gewalttätigkeiten Ludwigs II., der wenigstens teilweise unglaubhaft erscheint. Andererseits sind wahrscheinlich nicht alle Aussagen über Grobheiten des Königs reine Erfindungen. Man muss in diesem Zusammenhang an die destruktiven Einflüsse des intimen Umgangs mit Soldaten und Reitpersonal auf Etikette, Contenance und Lebensstil eines Königs denken. Was immer auf dieser Ebene passiert war: Häufige Grobheiten sind kein typisches Symptom von Krankheit, sondern in der Regel ein Merkmal der Persönlichkeit und ihrer intimen Umgebung.

Vernachlässigung der Essenssitten

Der Kammerlakai Lorenz Mayr berichtete über eine «unordentliche, unappetitliche, ekelerregende Art des Speisens … wie Allerhöchstderselbe dabei die Saucen und Gemüse herumspritze, seine Kleider damit beschmiere».[36] Das liest sich beinahe wie die schwere Selbstvernachlässigung des dementen Königs Otto, der seine Speisen mit den Fingern in den Mund schob und damit herumschmierte. Aber zwei Tatsachen erwecken starke Zweifel. Einmal, der König verhielt sich nach seiner Festnahme auch beim Speisen würdig und korrekt und ließ nicht den mindesten Eindruck von Selbstvernachlässigung erkennen. Zum anderen, die Aussagen des Kammerlakaien Mayr sind mit Vorsicht zu werten. Mayr hat Aussagen gegen Ludwig II. hinter dem Rücken des Königs gemacht und am 5. Juni 1886 den Hofsekretär Klug in München telegraphisch darüber unterrichtet, wann und wo der König für die Entmündigungskommission anzutreffen sei. Ernste Zeichen von Selbstvernachlässigung Ludwigs II. sind von keinem der unvoreingenommenen Zeugen berichtet worden, so dass wir hier nicht von einem Krankheitssymptom ausgehen können.

Behandlung von Dienern am Hofe

Als weiterer Beleg der Geisteskrankheit werden die häufigen Strafen genannt, die der König gegen sein Dienstpersonal, aber auch gegen Außenstehende verhängt habe. 1884 habe er beispielsweise angeordnet, Hesselschwerdt möge den Finanzminister Riedel nach Amerika verbringen. Auch Kammerdiener Welker und den Vorreiter Bieler habe er nach Amerika verschicken wollen oder verlangt, die königlichen Prinzen im Burgverlies zu Hohenschwangau einzusperren. Den Lakai Sauer habe er wegen Dummheit auf einen Esel setzen und in der Gegend herumfuhren lassen, Lakai Mayr damit bestraft, dass er ein Jahr lang eine schwarze Maske vor dem Gesicht tragen musste – was später von vier Zeugen bestritten wurde[37] –, dem Lakai Buchner für seine Dummheit Siegellack auf die Stirne verordnet als Zeichen dafür, dass sein Hirn versiegelt sei. Ein Gerichtsarzt, Dr. Harms, den Wilhelm Wöbking als Obergutachter des Gudden’schen Gutachtens gewonnen hatte, hat diese unfreundlichen Spielereien des Königs mit einem Lakaien kurioserweise als «konkretistische[s] Denken, d.h. die Vergegenständlichung des Denkens»[38] und charakteristisch für Schizophrenie klassifiziert. Verwunderlich ist nur, dass der Auftraggeber diese auch für den Laien erkennbare Fehldeutung einfach hingenommen hat. Ins Groteske führt die Behauptung, der König habe Befehl gegeben, in Italien eine Bande anzuwerben, um den deutschen Kronprinzen in Mentone gefangen zu nehmen und in einer Höhle bei Wasser und Brot in Ketten verwahrt zu halten, um ihn zu erpressen. Wenn der Bericht stimmen sollte, was nicht besonders wahrscheinlich ist, dann verweist er auf kriminelle Pläne oder sadistische Phantasien des Königs, aber keinesfalls auf Geisteskrankheit.

Die vielen, ohne kritische Prüfung im Gutachten wiedergegebenen Berichte aus der Dienerschaft des Königs sind nicht leicht zu bewerten. Sie gehen in ihrer Gesamtheit auf Männer zurück, die aus dem Kreis des königlichen Dienstpersonals ausgewählt worden waren, weil man von ihnen Aussagen erwartete, die für ein psychiatrisches Gutachten über den König verwendbar waren. Diese Zeugen waren mit dem teils großspurigen, teils intimen Umgangsstil am Königshof vertraut, der in den letzten Jahren fast ausschließlich aus Männern einfacher Herkunft bestand. Sie wussten von den erotischen Verstrickungen des Königs. Zum Teil – so Hesselschwerdt – hatten sie mit konkreten Aufträgen an der Rekrutierung geeigneter sexueller Partner für den König mitgewirkt. Im Umgang mit ihnen waren Hofetikette, hierarchischer Stil und soziale Distanz dem vertrauten Du, Intimitäten oder auch ordinären Entgleisungen gewichen. Grund dafür, dass der Stil und die Regeln höfischen Umgangs zum großen Teil außer Kraft gesetzt waren, war aber keineswegs Geisteskrankheit, sondern die homoerotische Passion des Königs.

In striktem Gegensatz zu den Schilderungen einer intimen, Wasserpfeifen rauchenden Gesellschaft im türkischen Salon des Berghauses Schachen, den nächtlichen Gelagen auf Fellen mit Genuss von Met aus Trinkhörnern (s. Kapitel 4), den von Böhm[39] berichteten Striptease-Veranstaltungen oder den von Hornig erzählten Kinderspielen steht etwa die Behauptung, die Lakaien hätten sich dem König, ohne ihn anzusehen, nur in tiefer Verbeugung nähern und sich auf gleiche Weise rückwärts wieder wegbegeben müssen. Das Gutachten zeichnet in der Tat ein sehr ungewöhnliches Bild eines Königshofs. Es ist nicht leicht vorstellbar, wie sich ein extrem strenges Hofzeremoniell – bei dem die Lakaien an der Türe kratzen mussten, bis sie vom König Weisung oder Einlass erhielten, oder sich auf allen Vieren zu nähern hatten – mit dem distanzarmen Stil theatralisch inszenierter, teilweise erotisch aufgeladener und mitunter handgreiflich entgleisender Gruppenaktivitäten verbinden ließ.

Keine der vielen, vom König angeordneten und auch im Gutachten berichteten Bestrafungen von Ministern und Hofpersonal ist je vollzogen worden. Der König dürfte den angeblich zur Strafe nach Amerika Versetzten oder zum Tode Verurteilten nicht selten in den nächsten Tagen wieder begegnet sein. Angesichts eines Königs, der in der Fiktion absolutistischer Macht und in einem theatralischen Weltverständnis lebte, muss man sich fragen, ob die Strafanordnungen Ausdruck seiner spielerischen, zuweilen aggressiven Machtphantasien oder gewaltiger Übertreibungen von fragwürdigen Zeugen sind. Im Hinblick auf die der Phantasie zugeneigte Persönlichkeit des Königs und seine Distanzlosigkeit gegenüber einer von höfischem und höflichem Verhalten teilweise entbundenen Dienerschaft ist beides wahrscheinlich.

Um auch andere Aspekte seines Verhaltens kurz zu beleuchten, sollen hier noch einige nicht im Gutachten enthaltene Berichte zu Worte kommen. Mehrere Gäste des Königs erfuhren seinen tiefen Hass auf den deutschen Kaiser und besonders den Kronprinzen – von letzterem sind einige großmannssüchtige Bemerkungen über Bayern und seinen König überliefert –, und sein bitteres Bedauern über den Souveränitätsverlust von 1871.[40] Sie zeigen aber – so Felix Dahn – Ludwig II. selbst in diesem «Hass» als einen klugen, sehr gebildeten und manchmal ausgesprochen liebenswürdigen Gesprächspartner. Auch zum Umgang des Königs mit seinem Hofpersonal gibt es unterschiedliche Stimmen.[41] Der Chevauleger Wilhelm Rutz, später Bürgermeister von Oberammergau, berichtete:


«In seinem Umgang mit den Bediensteten zeigte er nur Güte und Besorgtheit. So erkundigte er sich einmal nach meinem Zuhause … Dabei stellte er mir die Frage, ob ich meine Familie gerne mit einem Besuch überraschen möchte. Als ich dem freudig zustimmte, gab der König mir für den ganzen Tag dienstfrei, und ich konnte nach Oberammergau reiten … Abends zurückgekehrt, mußte ich beim König wieder vorstellig sein und von meinem überraschenden Besuch zu Hause erzählen. Man fühlte, daß der König sich mit mir und den Meinen freute.»[42]



Die Berichte über die Anordnung grausamer Strafen gipfelt in einer im Gutachten vom 8. Juni 1886 noch nicht enthaltenen Behauptung des Grafen Holnstein, der König habe am 10. Juni mit der Gefangennahme der Staatskommission auch angeordnet, den Mitgliedern die Augen auszustechen, die Haut abzuziehen und ihnen nichts zu essen zu geben. An dieser Behauptung hat sogar Wöbking, der im Übrigen die negativen Aussagen über Ludwig II. selektiv anhäuft und wenig hinterfragt, Zweifel angemeldet. Der Gendarmeriewachtmeister Boppeler aus Füssen, der mit seinen Leuten am 10. Juni 1886 vom König zu seinem Schutz befohlen worden war, «da ein Staatsstreich vollführt, und der König mit Gewalt fortgeführt werden sollte»,[43] war der Auftragnehmer des Befehls zur Gefangennahme der Kommission. Sein handschriftlicher, ausführlicher Bericht vom 20. Juni 1886 – unterzeichnet mit «Boppeler Wachtmeister» – erwähnt keine Anordnungen von Misshandlungen der Kommissionsmitglieder, nur den Befehl der Gefangennahme.[44] Boppeler berichtet auch über ein Gespräch mit dem König, der den Kommandanten der kleinen Gendarmerieabteilung zu sich befohlen hatte:


«Ich traf S.My. im Speisezimmer, wo er mir mit den Worten entgegenkam: H. Wachtm. helfen Sie mir – geben Sie mir einen Rat, was muß ich thun? Es ist eine Entmündigungskommission gekommen, man will mich wegbringen und mein Onkel Luitpold Besitz von der Krone ergreifen. – Mich des Thrones entsetzen, schmerzt mich nicht, aber mich für irrsinnig lebend begraben, mich von den Wärtern mit Fäusten schlagen lassen wie mein Bruder Otto nein! Dies ertrag ich nicht, ich bin ärmer wie ein Bettler, der kann die Gerichte in Anspruch nehmen, ich als König nicht. Ich gab My. den Rath, über Tyrol nach München zu gehen und unverzüglich den Landtag einzuberufen. – worauf mir My. erwiederte, dies wäre sicher das einfachste, doch wir leben nicht in der Zeit des Faustrechts, ich wahre mein gutes Recht und gehe nicht, mein Volk soll mich beurtheilen ob ich wahnsinnig [bin] – oder nicht. Darauf gab mir My. den Befehl, aufs alte Schloß zu gehen, die ganze Kommission, wenn nicht mit Güte, dann mit Gewalt aufs Schloß zu bringen und weiterer Befehle gewärtig zu sein.»[45]



Als Boppeler bemerkte, er bedürfe eines Verhaftungsbefehls, erwiderte der König: «… bitte schreiben Sie welchen, ich werde ihn unterzeichnen u. siegeln …»[46] Es geschah, wie besprochen. Der König begleitete Boppeler zur Türe mit den Worten: «… bleiben Sie mir treu u. beweisen Sie Ihren Muth.» Boppeler besetzte dann mit seinen Gendarmen die Ein- und Ausgänge des Schlosses. Er traf dabei zuerst Gudden:


«Ich stellte mich vor, wo mich dann derselbe recht hönisch fixierte u. die Frage stellte, was ich von ihm wolle? Ich sagte er sei wahrscheinlich auch einer dieser Herrn, welche heute Nacht ins Schloß eindringen wollten; er sagte, ja da war ich auch dabei, geht’s vielleicht Sie was an? Mich direkt nicht, antw. ich, doch werde ich die Befehle meines Königs vollziehen u. Sie, sowie die ganze Kom. verhaften. Er sah mich ganz verblüfft an und sagte: Hören Sie mal, das kann Ihren Kopf kosten, der König ist ein Narr u. hat nichts mehr zu befehlen …»[47]



Gudden teilte Boppeler dann mit, Staatsminister Crailsheim sei


«… der Anführer dieser Comm. … Ich ging dann zu diesem, der gebärdete sich wie ein Rasender … Er sagte, er werde sich über mein Vorgehen beschweren … Er sprang wie ein Verzweifelter im Zimmer umher, dann sagte er: H. W. verlangen Sie Alles – Geld, Stellung was Sie wollen, sagen Sie zu My. Sie haben uns nicht getroffen, wir gehen einzeln und heimlich davon … Unterdessen kam der P. Exp. [Postexpedient] und fragte mich, was er denn mit den Depeschen von My. anfangen solle, in den Papierkorb zu werfen oder abzusenden …»[48]



Boppeler nahm die Depeschen später aus dem Papierkorb an sich: «D. Dep. [Die Depeschen] lauten an Kaiser Wilhelm, Kaiser Franz von Österreich, verschiedene Regiments-Commandeure, worin er Hilfe verlangte.»[49] Boppeler wurde dann von Graf Holnstein um Hilfe gegen eine aufgebrachte Menschenmenge gebeten, die sich inzwischen angesammelt hatte.


«Holnstein benahm sich doch wie ein Mann, Exz. von Crailsheim wie eine Mehme [Memme]. … wenigstens haben alle diese hochbetitelten mir ihr theures Leben zu danken. … die Titel wie Bande, Lumpen, Königsmörder, Hochverräther, Staats-Betrüger, Gesindel meineidiges schwirrten nur so in der Luft.»[50]



Boppeler hatte die Festnahme der Kommissionsmitglieder dem König berichtet.


«… derselbe ließ dann bis auf weiteres … jeden einzelnen in einem Zimmer [Räume für Dienstpersonal im Schloss] unterbringen, befahl ihnen die Uniform zu nehmen und in strengem Gewahrsam zu halten. Mayestät befahl dann anzuspannen, Er fahre nach München u. zeige sich seinem Volk, währenddessen kam der Adjutant Graf Dürckheim und rieth Mayestät von S. Vorhaben ab, die Proklamation von der Einsetzung der Regentschaft sei erlassen. May. komme nicht mehr fort, werde abgefaßt und in ein Irrenhaus gesteckt, da alles schon vorbereitet sei … während dem kamen 36 Mann Gend. der St. Kp. München, besetzten alle Zugänge des Schloßes, schlugen sofort die Einsetzung des Regenten am Thore an und der König war ein Gefangener. Ich erhielt den Oberbefehl über die Mannschaften, da man, wenn man einen anderen damit betraut hätte, das Äußerste befürchtete [Boppeler hatte von einer «tausendköpfigen Volksmenge» gesprochen]. Ich kam von S. Mayestät nicht mehr fort bis Er nach Berg abgeführt wurde.»[5]’



Der erste Bericht des Wachtmeisters Boppeler ist insofern von großer Bedeutung, als Boppeler die gesamte Zeit vom Eintreffen der ersten Staatskommission bis zum Abtransport des Königs präsent und ein unvoreingenommener Zeuge war. Im Geheimen Hausarchiv tauchte jedoch ein zweiter Bericht des Wachtmeisters Boppeler auf, der im Inhalt wesentlich vom ersten abweicht.[52] Der zweite Boppeler-Bericht ist undatiert.[53] Er trägt die Überschrift «Die Tätigkeit der Gend. Mannschaft der Brigade Füssen während der Ereignisse am 10. Juni 86 in Hohenschwangau»[54] Er ist, wie Müller bemerkt, in besserem Stil und orthographisch richtiger abgefasst. Die Titulaturen der Kommissionsmitglieder sind im Gegensatz zum ersten Bericht fehlerfrei wiedergegeben. Auch die wenig schmeichelhaften Äußerungen über den Minister Crailsheim sind im zweiten Bericht nicht mehr enthalten. Die Unterschrift des zweiten Berichts wurde nachträglich ziemlich unleserlich gemacht. Die Handschrift dieses Berichts ist mit jener des ersten sicher nicht identisch. Alleine diese Tatsache belegt, dass einer der beiden Briefe eine Fälschung sein muss.

Der zweite Bericht ist als offizielles Dokument aufgemacht. Die sorgfältig beschriebenen Kanzleibögen sind mit einer weiß-blauen Kordel geheftet. Dies alleine macht auf Fälschung verdächtig.

Im zweiten Bericht hat Boppeler keinen direkten Kontakt mit dem König. Er erhält alle Instruktionen durch den von der Regierung als Agent benutzten Kammerlakai Mayr. Entscheidende Unterschiede finden sich bei den Befehlen des Königs. Im zweiten Brief steht:


«Nach Eintreffen dieser Herrn erstatte ich im Schlosse Neuschwanstein wieder Meldung worauf mir Lakai Mayer[55] einen von Sr. M. selbst geschriebenen Auftrag zeigte, wonach die Herren mit Stricken gebunden bis aufs Blut gehaut und die Uniform vom Leibe gerissen werden sollte.»[56]



Auf die Frage der Herren, ob er «sie dann auf Befehl des Königs … erschießen oder den Kopf abschlagen od. gar mißhandeln würde», habe er erwidert, «daß niemand ohne Verurteilung gerichtet werden kann». Der Assistenzarzt Dr. F. C. Müller hatte berichtet, Graf Holnstein, der die zitierten Befehle behauptet hatte, ohne dem König begegnet zu sein – angeblich sollte den Kommissionsmitgliedern auch das Waschen versagt werden, «sie sollten in ihrem Dreck verkommen» –, habe dabei gemütlich in Hemdsärmeln im Bett gelegen.[57]

Es liegt nahe zu vermuten, dass der erste Bericht das von Boppeler verfasste Original ist, der zweite Bericht aber ist eine Fälschung.[58] Die Anordnung von Grausamkeiten gegenüber den Mitgliedern der Kommission, die am 11. Juni 1886 durch von Werthern bereits an Bismarck telegraphisch mitgeteilt worden war,[59] ist eine zweckgerichtete Erfindung. Was die Aussagen zu Strafen und Grausamkeiten des Königs angeht, wird man mit Gottfried von Böhm, der mehrere der Zeugen noch gekannt haben muss, große Skepsis in ihre Glaubhaftigkeit setzen müssen. Wir wissen nicht, was der wahre Kern dieser grotesken Schilderungen ist.[60] Wir haben zu bedenken, dass Höflinge aus einem von bürgerlichen Moralvorstellungen ziemlich weit entfernten höfischen Leben eher zu skandalträchtigen, übertreibenden Erzählungen als zu Objektivität und Aufrichtigkeit neigen. Entscheidend für die Bewertung dieser Zeugenschaft ist auch, dass alle, die vor dem Ministerratsbeschluss vom 10. Juni 1886, der den Machtübergang entschied, gegenüber den Ministern und dem Gutachter negative Aussagen über ihren König gemacht haben, sich des Hochverrats schuldig gemacht hatten. Wenn die Absetzung Ludwigs II. gescheitert wäre, hätte ihnen formal die Todesstrafe gedroht.

Selbst wenn wir hypothetisch annähmen, die Behauptung über die rücksichtslose, teilweise erniedrigende Behandlung der Dienerschaft und die Anordnungen von Strafen ohne Vollzug entsprächen den Tatsachen, lässt sich daraus nicht auf Geisteskrankheit des Königs schließen. Allenfalls hätten wir es mit abnormen Persönlichkeitszügen im Sinne narzisstischer Selbsterhöhung und sadistischer Neigungen zu tun, was der auf diesen Behauptungen ungefragt gründenden Beurteilung Kempers[61] nahekommt. Das Ganze wäre ein Verhalten, das einen König wenig sympathisch macht, unter Herrschern aber nicht einmalig ist und zur Begründung von Regierungsunfähigkeit keinesfalls taugt.

«Erschaudernde Blicke in die Tiefe eines Abgrunds»

Ein Thema des Gutachtens sind auch Ludwigs «Gedanken gegenüber den Eltern»; so soll er – in Gedanken – etwa der Königin Marie eine große Wasserflasche auf dem Kopf zerschlagen, sie an den Zöpfen auf der Erde herumgeschleift, sogar ihr die Brüste mit seinen Absätzen zerstampft oder seinen Vater aus dem Sarge herausgerissen und geohrfeigt haben. Solches ist geeignet, beim unvoreingenommenen Bürger Entrüstung und die Überzeugung von Verrücktheit zu erwecken.

Der ehemalige Kabinettssekretär Ziegler berichtete diese «Gedanken» als Träume.[62] Im Gutachten wird von einem Blick in die Tiefe eines Abgrunds gesprochen, bei dem man schaudern müsse, wenn nicht das tiefste Mitleid mit dem allerhöchsten Kranken wenigstens mildernd dazwischenträte. Das sind schöne Worte. Für drastische Träume tragen wir jedoch keine Verantwortung, sondern nur für unser Handeln und Unterlassen im Wachzustand. Was den Inhalt betrifft, muss man von Gudden zugute halten, dass Sigmund Freuds Veröffentlichungen über den Traum zu dieser Zeit noch nicht erschienen waren.[63] Spätestens aber seit Freud wissen wir, dass unsere Träume archaische Bilder und Handlungen, zuweilen von unmenschlichem Charakter, enthalten können. Vorausgesetzt, die Zeugenaussagen würden der Wahrheit entsprechen, so können wir allenfalls vermuten, dass Ludwig II. gegenüber seinen Eltern aggressive Gefühle im Herzen trug, die sich in den berichteten Traumbildern niederschlugen. Ühnliches ist bei einer Vielzahl seelisch Gesunder anzutreffen. Das Handeln derselben Personen unterliegt aber immer noch der Intervention eines Gewissens und der willentlichen Steuerung. Ein Hinweis auf Geisteskrankheit ist auch darauf jedenfalls nicht zu gründen.

Im Kontext der zitierten Zeugenaussagen stellte Gudden fest:


«Auf normale Gemüthszustände und deren Äußerungen trifft man nirgendwo in den Akten. Sie scheinen ganz und gar zugrunde gegangen zu sein und Haß und unnatürliche Abscheu an ihre Stelle getreten zu sein.»[64]



Mit diesem Satz charakterisiert er jedoch in erster Linie sich selbst sowie seine Auftraggeber, nicht jedoch, wie unterstellt, den König; denn das Beweismaterial für das Gutachten enthielt ausschließlich negative Aussagen. Gudden hat an der Beschaffung aktiv teilgenommen und es ohne kritische Analyse seiner Vollständigkeit, Objektivität und Glaubhaftigkeit seinem Gutachten zugrunde gelegt.

«Abnorme Bewegungen»

Der Marstallfourier Hesselschwerdt und der Kammerdiener Welker haben am 3. Juni bei der letzten Vernehmung berichtet,[65] wenn dieser alleine im Zimmer sei, spreche und lache er oft so laut, dass man glauben könnte, es sei eine große und muntere Gesellschaft im Zimmer versammelt. Andererseits wird berichtet, Ludwig habe tanzende und hüpfende Bewegungen gemacht, vor dem Spiegel das Gesicht verzogen, mit einer Haarlocke gespielt oder das Haar mit einem Kamm in Unordnung gebracht. Man fragt sich ernsthaft, was aus solchen Schlüsselloch-Perspektiven auf einen eher einsamen Junggesellen für dessen Begutachtung anzufangen ist.[66] Gudden hingegen scheint diesen Phänomenen große Bedeutung beigemessen zu haben, denn er hat Hesselschwerdt und Welker am 18. Mai die Bewegungen des Königs nachmachen lassen. Er notierte: «Der Eindruck des Krankhaften derselben war für den mitunterzeichnenden Obermedizinalrath Gudden ein sofort durchschlagender.»[67]

Offenbar hat Gudden das Ergebnis dieses kuriosen Tests, eine Imitation angeblich eigenartiger Bewegungen des Königs, als Symptom von Paranoia gedeutet. Auch unter Berücksichtigung des begrenzten Wissenshorizonts der damaligen Psychiatrie ist dies eine nicht nachvollziehbare Folgerung.

«Wirklichkeitsferne Phantasie»

Näher an der Konstruktion von Geisteskrankheit stehen Guddens Aussagen über «eine ausschweifende … überwuchernde und die Schranken der Wirklichkeit ganz außer Acht lassende Phantasie». Dazu zählt der Gutachter das schwärmerische Verhalten des Königs, wie es etwa in einigen seiner Briefe an Kabinettssekretäre zum Ausdruck kommt, sodann Verhaltensauffälligkeiten wie die, dass er sich im Vorbeireiten vor einem «heiligen Baum» bei Ammerland verbeuge, eine Säule am Eingang von Linderhof umarme, vor der Büste der Königin Marie-Antoinette das Haupt entblöße sowie deren Wangen streichle und vor ihrem Bild in Linderhof niederknie. Darin sah Gudden eine krankhafte Sinnes- und Denktätigkeit. Nehmen wir einmal mehr an, es handle sich um gesicherte Sachverhalte. Im Zeitalter der Romantik und bei einer stark phantasiebestimmten Persönlichkeit wie der Ludwigs ist ein derartiger schwärmerischer Verhaltensstil kaum als krankhaft zu klassifizieren. Angesichts des schwärmerischen Umgangs und der schwülstigen Korrespondenz mit Richard Wagner entspricht dieses Verhalten eher einem persönlichen Stil und einer zeitgemäßen romantischen Attitüde.

Als Ausdruck wirklichkeitsfremder Phantasie wertet das Gutachten auch den Umstand, dass Ludwig den Stallmeister Hornig zweimal nach Capri geschickt hat, um das Blau der blauen Grotte bei Schloss Linderhof zu optimieren. Man könnte die angeführten Beispiele durch eine Fülle vergleichbarer Verhaltensweisen vermehren, etwa die Verkleidung des Königs als Ludwig XIV., seine Fahrten in einem als Schwan gestalteten Kahn in der Venusgrotte oder auf dem Alpsee sowie alle seine phantasievollen, oft sehr bewunderten theatralischen Inszenierungen. Der König soll auch den Wunsch gehabt haben, in einem von Pfauen gezogenen Wagen durch die Lüfte zu fliegen, und dem Maschinenmeister Brandt den Auftrag erteilt haben, eine Flugmaschine zu Fahrten über den Alpsee bei Hohenschwangau zu konstruieren.

Das technische Interesse Ludwigs und seine enorme Modernität, die das Gutachten natürlich nicht registriert, sind von mehreren Autoren belegt.[68] Beim Bau von Neuschwanstein kam eine innovative Stahlkonstruktion zur Anwendung. Das Schloss wurde mit Zentralheizung, Trinkwasser- und Warmwassersystem, Spültoiletten, einer Telefonanlage und einer elektrischen Rufanlage für Diener ausgestattet.[69] Ludwigs Schlitten besaß eine durch einen Akkumulator gespeiste elektrische Beleuchtung, laut Wolfgang Heckl, dem Direktor des Deutschen Museums, das erste elektrisch beleuchtete Fahrzeug der Weltgeschichte. Sein Interesse für moderne Technologien, insbesondere für Elektrizität[70], war wegweisend für die Industrialisierung Bayerns. Ludwig II. gründete 1868 die Polytechnische Lehranstalt München, die 1970 in Technische Universität München umbenannt wurde. Sie ist heute als naturwissenschaftlich-technische Forschungsstätte beinahe Ähnlich herausragend wie Ludwigs Schlösser als Sehenswürdigkeiten. Mit der Beleuchtung seiner Venusgrotte beauftragte Ludwig Werner von Siemens, der diese Aufgabe mit innovativer Technik löste: 26 Scheinwerfer mit Farbfiltern und ein eigenes Elektrizitätswerk.[71]

Auch sein Interesse, mit Friedrich Brandt durch die Lüfte zu fliegen, lag im Geist der Zeit. Von der Plattform in Hohenschwangau sollte über ein Seil eine Gondel in Pfauenform auf die andere Seite des Alpsees zur Sperbers Au geführt werden. Um einem Durchhängen des Seils bei einer Distanz von mehr als tausend Metern entgegenzuwirken, sollte es ein Ballon in der Mitte anheben. Den Anlass zu Ludwigs Flugplänen bildete ein Vortrag in der Versammlung der Fachgruppe Flugtechnik zum Thema Lenkung von Luftballons des Ingenieur- und Architektenvereins am 6. April 1883. Ludwig beauftragte den Architekten Georg Dollmann, dem er eine ingenieurwissenschaftliche Publikation zum Thema überreichte, ein «Funktionsgutachten» zum Flugseilbahn-Projekt über den Alpsee zu erstellen. Ein Vorversuch mit einer Flugmaschine wurde in Anwesenheit des Maschinenmeisters Brandt im Hoftheater unternommen. Zur Verwirklichung dieser Pläne – «das wäre mein großer Wunsch, erdentrückt Du und ich» – kam es nicht.[72] 1891, fünf Jahre nach Ludwigs Tod, gelang Otto Lilienthal nach langer Vorbereitungszeit der erste freie Flug (ohne Seil) über mehrere hundert Meter. Auch der königliche Versuch, das Blau in der Venusgrotte zu optimieren, beschränkte sich nicht auf die Reisen des Stallmeisters Hornig zur Grotte auf Capri. Ludwig beauftragte u.a. den Münchner Chemieprofessor Adolf von Baeyer, der für seine Verdienste um die Indigosynthese den Nobelpreis erhielt und in den Adelsstand erhoben worden war, mit Farbversuchen.

Der Interpretationshorizont des Gutachters war ersichtlich negativ. Was er als schwärmerische Phantasien und Pläne beschreibt, lässt sich ebenso als Ausdruck einer besonders phantasiebegabten, technisch hochinteressierten, einfallsreichen und nach theatralischen Inszenierungen suchenden Herrscherpersönlichkeit in einer romantischen Ideenwelt verstehen. Hinweise auf Geisteskrankheit daraus zu entnehmen ist nicht vertretbar. Wenn das Gutachten von «Ausschweifungen der Phantasie, allerdings höchst ungewöhnlichen, die Grenzen der Norm weit übersteigenden Grades»[73] spricht, dann zeigt sich darin ein Missverhältnis der Normvorstellungen zwischen einem hochbegabten, phantasievollen, über deutlich mehr Mittel der Realisierung verfügenden König und dem nüchtern-sparsamen, beschränkten Horizont Guddens.

«Abnorme Gemütszustände»

Wenn die Gutachter von Gemütszuständen sprechen, dann steckt dahinter die Frage nach depressiven Verstimmungen des Königs, die im Gutachten jedoch nicht im Detail behandelt wird. Tatsächlich hatte der König während der Vorbereitungen zum Deutschen Bruderkrieg 1866 und nach der Niederlage, dann beim Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870, nach dem Rang- und Souveränitätsverlust 1871 und schließlich nach der Festnahme im Juni 1886 Abdankungs- und Suizidideen geäußert. Hinweise auf schwere und lang dauernde depressive Verstimmungen lassen sich aber nicht finden. Vielmehr scheint es sich bei den Stimmungstiefs eher um heftige Reaktionen auf Belastungssituationen gehandelt zu haben. Mit Ausnahme der letzten im Suizid endenden führten sie zu kurzen depressiven Verstimmungen, die bald wieder überwunden wurden. Zu bedenken ist dabei, dass Ludwig II. an chronischen Kopfschmerzen, Schlafstörungen und einer Angstkrankheit litt, was seine Empfindsamkeit sicher noch gesteigert hat. Er war deshalb verstärkt zu depressiven Reaktionen disponiert. Dennoch lässt sich aus diesen rasch vorübergehenden Verstimmungen kein Hinweis auf eine Gemüts- oder Geisteskrankheit ableiten.

Paranoia?

Eine Voraussetzung für die Diagnose einer als Paranoia bezeichneten Geisteskrankheit ist, ungeachtet ihrer damaligen Klassifikation, die Existenz eines Verfolgungswahns. Das haben auch Dr. Franz Carl Müller und Professor Hubert von Grashey nach der Katastrophe deutlich gemacht. Darunter versteht man die unkorrigierbare Überzeugung eines Kranken, von bestimmten Personen, von irdischen oder überirdischen Mächten permanent verfolgt, geschädigt oder am Leben bedroht zu werden. Häufig sind paranoide Phänomene, an denen der Kranke mit Wahngewissheit festhält, mit inhaltsgleichen Halluzinationen verbunden, etwa das Hören bedrohender Botschaften aus dem Jenseits, die Stimme eines lebensgefährdenden Verfolgers oder das wahnhafte Körpererleben, bereits vergiftet und dem Tod ausgeliefert zu sein. Das paranoide Element ist im Gutachten nicht glaubhaft begründet. Der zeitgenössische Biograph Gottfried von Böhm meinte, der «Verfolgungswahn» des Königs sei zuerst in seiner «wachsenden Furcht vor der Sozialdemokratie und vor Attentaten in Erscheinung» getreten.[74] Das ist jedoch kein Wahn, sondern allenfalls eine begründete oder übertriebene Befürchtung, auf die wir noch zurückkommen werden.

Als verdächtige Hinweise werden übermäßige Bewachungsbedürfnisse des Königs und die Bildung eines Geheimbundes – die sogenannte «Coalition» – angeführt. Wegen der zentralen Bedeutung von Verfolgungswahn für die Diagnose der Gutachter müssen wir diese angeblich paranoiden Symptome genauer klären. Hinter dem Coalitionsplan standen zwei Aufgaben: Die Schaffung erstens eines Sicherheitsdienstes und zweitens eines königlichen Geheimbundes mit politischen Zielen.[75] Am 30. August 1869 legte Ludwig II. die politischen Ziele der Coalition fest:


«In einer Monarchie, wie sie sein muß, soll alles wie die Strahlen der Sonne vom Monarchen ausgehen, und auf Ihn sich zurückbeziehen. Er soll das Haupt, die Seele, mithin der eigentliche Lebensnerv des Staates sein. Er hat seine Krone von Gott und muß in seinem Handeln ganz uneingeschränkt sein. Ihm soll nicht bloß die exekutive Gewalt, sondern auch die legislative zukommen. Ihm allein gehört, Ich wiederhole es, von Rechts wegen die gesetzgebende Gewalt, unabhängig und ungeteilt. … Je umfangreicher die Macht des Königs ist, desto mehr ist Er im Stande zum Wohle seines Volkes zu wirken.»[76]



Diese Gedanken, mit denen Ludwig aufgewachsen war, sind uns auch aus der dynastischen Tradition der bayerischen Könige bekannt, zum damaligen Zeitpunkt wurden sie jedoch mehr und mehr anachronistisch (s. Kapitel 2). Ludwig II. forderte:


«Das Prinzip der Volksautorität, das sich immer mehr ausbildet, und mit seinem Gifte alles begeifert, muß ausgerottet werden, damit nach und nach das der absoluten Monarchie an dessen Stelle gesetzt werden kann.»[77]



Zu den ersten Mitgliedern der Coalition zählten der Stadtrichter Dr. Schmidt aus Eichstätt, der Oberleutnant Johann Krahl,[78] der von 1873 bis 1876 Coalitionsführer war,[79] sowie als Nachfolger Krahls nach dessen Tod 1876 Wilhelm Krane,[80] der später Generalleutnant wurde. Außerdem gehörten Stallmeister Hornig und – möglicherweise anfangs als Leiter – Oberleutnant Wilhelm Reisenegger[81] der Coalition an. Letzterer wanderte 1869 in die USA aus und versuchte den König um 20.000 Dollar zu erpressen, indem er am 26. Juli 1871 dem bayerischen Konsul in Chicago[82] drohte, ein königliches Schreiben vom 30. August 1869 zu veröffentlichen.[83] Der Kabinettssekretär Eisenhart hat dazu am 19. August 1871 souverän Stellung genommen: es handle sich um «amerikanischen Humbug, welchem kein weiterer Wert beizulegen sein dürfte». [84]

Der Schriftwechsel zwischen dem König und der Coalition, überwiegend mit ihrem damaligen Leiter Johann Krahl, lässt erkennen, dass die Rangminderung des bayerischen Königs und die Gründung des Deutschen Kaiserreichs das Interesse Ludwigs an der Coalition deutlich steigerte.[85]

Die Tätigkeit der Coalition, der die Überwachung der Presse,[86] die Unterdrückung feindlich gesinnter Personen und Vereine und das Agieren gegen den Geist der Neuzeit in Auftrag gegeben war, blieb, abgesehen von Tätigkeitsberichten und Informationen über die öffentliche Meinung an den König, ziemlich erfolglos. 1875 sind ihre Aktivitäten weitgehend erloschen, 1876 schrieb der König an Graf Dürckheim-Montmartin:


«Es ist mein Wille, daß nach dem Muster der früheren Coalition, die nie hätte erlöschen sollen, eine Neue gebildet werde, deren Mitglieder der Mehrzahl nach von Zivilisten gebildet zu werden hat.»[87]



Die Ziele waren die gleichen. Der König sprach wieder von der infamen Presse und wünschte, dass « gegen tendenziöse Erfindungen und Gerüchte gekämpft wird.»

Ludwig II. hatte die Idee, in anderen Städten, Märkten und großen Ortschaften Filialen der Coalition zu bilden, um nach Art eines Netzwerks das gesamte Königreich umzustimmen. Er erfuhr von einer Geheimorganisation in Russland, die sich den Schutz des Zaren zur Aufgabe gemacht hatte, und unterstrich, dass seine Coalition auch seinem Schutze dienen solle. 1880 jedoch schienen die Aktivitäten der Coalition wieder erloschen zu sein. Hofsekretär Bürkel, den Ludwig noch als Leiter der Coalition beauftragte, hielt dem König, der sich davon offenbar überzeugen ließ, die Unausführbarkeit des politischen Vorhabens vor Augen.[88] Er hat sich, wie Botzenhart aus den Berichten Wertherns an Bismarck entnehmen konnte, noch in den 1880er Jahren darum bemüht, kompromittierende Briefe zum Thema Coalition zurückzukaufen, was Graf Holnstein zu finanziellen Vorteilen nutzte.

Der sicherheitsdienstliche Auftrag der Coalition entspricht dem üblichen Instrumentarium zum Schutz gefährdeter Herrscher. Auch wenn Ludwig II. im Gutachten mit einiger Übertreibung vorgeworfen wurde, er habe ein Übermaß an polizeilichem Begleitschutz beansprucht, wenn er in seine Hauptstadt fuhr, kann man kaum von wahnhaftem Schutzbedürfnis sprechen. Die Attentate auf Zar Alexander – das erste am 16. April 1866, ein zweites am 13. März 1881 mit einer Bombe, wobei ihm beide Beine abgerissen wurden,[89] bis er bei einem weiteren schließlich umkam,[90] ein Attentatsversuch auf Kaiser Franz Joseph, auf Bismarck am 7. Mai 1866 und zwei auf Kaiser Wilhelm I. im Jahr 1878 haben Ludwig nach dem Bericht von Stallmeister Hornig tief beunruhigt. Ludwig II. musste als attentatsgefährdet gelten, er handelte insoweit nicht unbegründet.

Die politischen Ziele der Coalition hingegen entsprangen den Vorstellungen von absolutistischer Selbstherrschaft, die Ludwig im Gegensatz zum konstitutionellen Geist der Zeit verfolgte. Sie sollten sich schon bald als Fehlspekulation erweisen. Mit Krankheit hat eine unzeitgemäße und daher aussichtsarme politische Ideologie und die Vorbereitung eines Versuchs ihrer Realisierung mittels einer dürftigen politischen Geheiminitiative jedoch nichts zu tun.

Die von den Gutachtern notierte, von Ludwig erst spät geäußerte «Verschwörungsangst» war durch die Vorbereitungsmaßnahmen des Absetzungsverfahrens real zu begründen. In dieser Zeit nährten viele Presseveröffentlichungen und Gerüchte die konkreten Ängste des Königs. Am 28. Mai 1886 schrieb schließlich die angesehene Vossische Zeitung, durchaus realitätsgerecht: «So hatte man also eine vollkommen organisierte Verschwörung des bayerischen Ministeriums mit dem Thron zunächst stehenden Agnaten vor sich.» Äußerungen Ludwigs, die sich als Angst vor einer drohenden Entmachtung interpretieren lassen, hatten durchaus ihr Fundament in der Realität; auch daraus lässt sich kaum der Verdacht eines Verfolgungswahns ableiten.

Zur abschließenden Frage, was eigentlich die Diagnose Paranoia im Gutachten bedeute, erklärte Guddens Assistent Dr. F. C. Müller rückblickend im November 1886:


«Wissenschaftlich … sind diese drei Worte [Paranoia, Wahnsinn und Verrücktheit] eins und bezeichnen einen scharf abgegrenzten Symptomkomplex, wo auf Grund von Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen die Aufnahme der wirklichen Außenwelt getrübt ist. Es wird manchen wundern, wenn er hört, daß man diese Krankheit erst seit den 6oiger Jahren kennt.»[9]’



Dem kann man historisch nur teilweise zustimmen: Der Begriff «Paranoia» ist als allgemeine Bezeichnung für Geistesstörungen schon im Altertum, etwa bei Äschylos, Euripides und Plato, verwendet worden.[92] Die Darstellung F. C. Müllers lässt vermuten, dass die begriffliche Einengung von «Paranoia», die Kahlbaum 1863[93] vorschlug, der Diagnose Guddens zugrunde lag. Dr. Müller beschreibt die Krankheit am Beispiel:


«Wenn ein Mann auf der Straße hört, wie ihm die Vorübergehenden beleidigende Ausdrücke nachrufen (angenommen natürlich, daß in Wirklichkeit nichts gesprochen wurde), und wenn er dann auf Grund des Gehörten von Verfolgungsideen beherrscht wird und gelegentlich tätlich gegen seine vermeintlichen Beleidiger vorgeht, so kann er zwar noch unter Umständen seinem Berufe vorstehen, aber er ist doch verrückt, verrückt in wissenschaftlichem Sinne … jeder Irrenarzt weiß, daß Leute, die an Paranoia kranken, ins Irrenhaus meist schon ein vollendetes Wahngebäude, ein in sich abgeschlossenes System von ‹verrückten› Ideen, mitbringen.»[94]



Der Oberbegriff «primäre Verrücktheit», der im Gutachten ebenfalls genannt ist, wurde in den führenden Lehrbüchern der Zeit, etwa bei Krafft-Ebing (1879) und Schüle (1878), als eine allerdings sehr vielfältige und unterschiedlich dargestellte psychotische Krankheit verstanden, der keine Funktionsstörung des Gehirns zugrunde liegt. Diese Krankheit konnte mit den von Dr. Kerschensteiner berichteten Hirnbefunden definitionsgemäß nicht in Zusammenhang stehen, obwohl die Aussagen der überlebenden Gutachter insoweit weder einhellig noch eindeutig sind. Was immer Gudden unter seiner Diagnose «Paranoia und primäre Verrücktheit» verstand, wenn man als Mindestvoraussetzung dieser Diagnose das Vorhandensein von Verfolgungswahn (paranoider Wahn) fordert, und darauf kann selbst nach den damaligen unscharfen Vorstellungen der Münchner Psychiater nicht verzichtet werden, dann war die Diagnose falsch.

Paranoider Wahn, bestimmte Formen von Halluzinationen und Denkstörungen sind nach heutigem Wissen für die Krankheit paranoide Schizophrenie charakteristisch.[95] Schizophrenie verläuft meistens in unregelmäßig auftretenden psychotischen Episoden und stilleren Intervallen. Die meisten späteren Autoren, die sich auf die Richtigkeit des Gutachtens vom 8. Juni 1886 verlassen hatten, haben die damalige Diagnose in «paranoide Schizophrenie» übersetzt, obwohl auch dafür alle beweisenden Symptome fehlten.

Zweifel an der Richtigkeit der Gudden’schen Diagnose sind mehrfach geäußert worden. So nahm beispielsweise Biermann vornehmlich wegen des fehlgedeuteten Sektionsbefunds eine syphilitische Erkrankung des Gehirns und seiner Häute an, die zu einer bei Ludwig nicht vorhandenen Demenz (Geistesschwäche) geführt haben soll. Liebermann, Schmidbauer und Kemper kamen dagegen nach gut begründeter Kritik am Gutachten Guddens, aber unvollständigen Informationen über den König zur Diagnose Persönlichkeitsstörung.[96]

Nachdem sich für die Annahme eines paranoiden Wahns keinerlei Belege finden lassen, haben wir uns mit den letzten vier Kriterien auseinanderzusetzen, auf die sich die Gutachterdiagnose einer Geisteskrankheit zu stützen scheint: Geistesschwäche, Halluzinationen, Größenwahn sowie Tausch oder Verkauf des bayerischen Königreichs.

Geistesschwäche?

Zur Geistesschwäche bzw. zum Verfall der geistigen Kräfte mit Verlust von Gedächtnisfunktionen, Einsichts- und Abstraktionsvermögen, Initiative und Selbstkontrolle des Verhaltens führen degenerative oder chronisch entzündliche Hirnprozesse wie Demenz vom Alzheimer-Typ oder, in jüngeren Lebensjahren, die progressive Paralyse. Ein tragisches Beispiel hierfür ist die Erkrankung des Prinzen und späteren Königs Otto (s. Kapitel 9).

Wir haben gezeigt, dass Ludwig auf allen wesentlichen Ebenen geistiger Leistung bis in die letzten Tage seines Lebens nicht beeinträchtigt war. In Gesprächen mit bescheidenen und anspruchsvollen Partnern, in der Erledigung seiner verfassungsgemäßen administrativen Pflichten, in seiner Korrespondenz und in seinem Verhalten hat er trotz extremer psychischer Belastung durch Entmündigung, Absetzung und Festsetzung keine Zeichen von Geistesschwäche, Initiativeverlust oder Kontrollverlust in Sprache und Verhalten erkennen lassen.

Als weiteres Argument für die Annahme eines «Verfalls der geistigen Kräfte» wird im Gutachten Ludwigs Baupassion genannt, die zum «Ruin der königlichen Finanzen» und «zur Beschleunigung des Einbruchs der Katastrophe» geführt habe. Die Annahme, der Bau der Königsschlösser und die dadurch verursachte Verschuldung sei ein Zeichen geistigen Abbaus ist selbst für den Laien kaum vorstellbar. Freilich, die späte Verzweiflungsphase seiner Sucht hat Ludwig II., wie in Kapitel 4 dargestellt, in extreme Unruhe mit zahlreichen, erfolglosen und auch ungesetzlichen Versuchen der Geldbeschaffung versetzt. Aber auch diese Spätsymptome einer Sucht sind nicht Ausdruck von Geistesschwäche.

Einige vertrauenswürdige Personen aus der Umgebung des Königs, etwa der persönliche Adjutant Graf Dürckheim, der bis zum 10. Juni 1866 beim König war, und der Wachtmeister Boppeler, den der König gerufen hatte, haben die bis zuletzt uneingeschränkten geistigen Fähigkeiten des Königs eindrucksvoll vermittelt.

Das gleiche gilt für alle weniger vertrauenswürdigen Personen, die den König nach der Festnahme in Neuschwanstein und/oder in Schloss Berg noch beobachten und sprechen konnten, etwa für den Gutachter Professor Hubert von Grashey und den Assistenzarzt Dr. Franz Carl Müller. Die normalen Korrespondenztexte bis zum 10. Juni 1886 und seine bis zum 8. Juni korrekt erteilten Signaturen von Vorlagen der Regierung haben wir bereits in Kapitel 6 dargestellt. Selbst Finanzminister von Riedel hatte vor dem Besonderen Ausschuss der Kammer der Reichsräte bestätigt, dass der König alle Staatsangelegenheiten «bis zur kürzesten Zeit» ohne die geringste Störung bearbeitet habe.[97]

Der Abgeordnete Dr. Stamminger – katholischer Priester und Mitglied der konservativen Partei – hielt dem Minister Lutz vor,[98] die Minister hätten noch am 8. Juni 1886 dem König Akten zur Unterzeichnung vorgelegt; nur wenige Tage zuvor habe er zwei sehr schwierige Gesetzesentwürfe ratifiziert und eine Begnadigung eines zum Tod Verurteilten ausgesprochen. Die sorgfältige Analyse der Signatenbücher – 1864 bis 1886 – durch Merta[99] zeigt, dass der König tatsächlich bis zum letzten Tag seines freien Lebens am 8. Juni 1886 seine politisch administrativen Aufgaben ohne erkennbaren Mangel erfüllt hat.

Die nach Niveau und Inhalt beachtliche Korrespondenz Ludwigs II. haben wir angesprochen. Prinz Adalbert von Bayern, Sohn des Prinzen Ludwig Ferdinand und der Maria de la Paz, Infantin von Spanien, berichtete über den reichen und sympathischen Briefwechsel Ludwigs mit seinem Vater. Den letzten Brief schrieb Ludwig II. am 10. Juni 1886; er berichtete dort über Pläne Guddens, ihn in Linderhof unter Aufsicht zu bringen, was tatsächlich zuerst beabsichtigt war. Adalbert fand in diesen Briefen keine Anzeichen von Geistesstörung, er hielt Ludwig II. nur für einen Sonderling,[100] womit er der Realität sehr viel näherkam als der psychiatrische Gutachter.[101]

Selbst die große Zahl von Handschreiben, die der König im letzten Jahr und in den letzten Wochen seines Lebens in der Verzweiflungsphase seiner Bausucht verfasst hat, enthalten keine Hinweise auf Geistesschwäche, etwa in Gestalt des Verlusts vernünftiger Zusammenhänge, grammatikalischer Ordnung oder der Verzerrung oder Auflösung des Schriftbilds, was wir mit dem Vergleich von vier Signaturen aus den Jahren 1870, 1874, 1882 und 1886 wenigstens als Eindruck vermitteln wollen (Abb. 88).

Von seiner Festnahme an bis zu seinem tödlichen Gang in den Park von Berg war Ludwig geistig wach, klar und kommunikationsfähig. Er verhielt sich selbst in der extremen Situation seiner unbefristeten Internierung bis zum Suizid angemessen. Auch seinen Peinigern ist er stets in korrekter Weise begegnet.
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88 Unterschriften des Königs Ludwig II. zum Vergleich aus den Jahren 1870–1886[10]

Professor Grashey berichtete vor dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats laut Protokoll vom 17./18. Juni 1886, der König sei in den letzten Tagen noch in der Lage gewesen, «logisch zu denken, konsequent und sogar mit einer gewissen Ausdauer und Zähigkeit zu handeln».[103] Für die überlebenden Gutachter entstand dadurch das Problem der Erklärung des Widerspruchs zwischen dem Gutachten und dem tatsächlichen Verhalten des Königs (s. Kapitel 13).

Es liegt nahe, die Frage nach der Geistesschwäche Ludwigs II. mit einer außerbayerischen Stimme, nämlich der Bismarcks, zu beantworten:


«Ich bin aber mit ihm bis an sein Lebensende in günstigen Beziehungen mit verhältnismäßigen regen brieflichen Verkehre geblieben und habe dabei jederzeit von ihm den Eindruck eines geschäftlich klaren Regenten von nationaldeutscher Gesinnung gehabt, wenn auch mit vorwiegender Sorge um die Erhaltung des föderativen Prinzips der Reichsverfassung und der verfassungsmäßigen Privilegien seines Landes. … Die Welt wird ihr Urteil über König Ludwig bedeutend ändern, wenn man nicht nur seine Kunstschöpfungen bewundert, sondern auch in seine staatsmännische Korrespondenz Einsicht nehmen kann.» [104]



Größenwahn?

Zweifellos, ein König ist auch ein Mensch. Herrscher können dieselben Krankheiten bekommen wie ihre Untertanen Deshalb ist der Bereich allgemein-menschlicher Körperlichkeit (Meningitisfolgen, Zahnverlust) bei Königen nicht anders zu sehen als bei «gemeinen» Bürgern. Doch diese biologische Beurteilungsdimension, die im Gutachten vernachlässigt wurde, ist nicht alles. Die Diagnose psychischer Krankheiten muss sich auf beobachtbare oder mitgeteilte psychische Symptome stützen. Einige dieser psychischen Symptome sind jedoch, wie sich etwa am «Größenwahn» Ludwigs zeigt, nur unter Berücksichtigung von Persönlichkeit, Lebensstellung und Lebensform der untersuchten Person zu beurteilen. Wenn Großvater König Ludwig I. von sich sagte: «Ich will und habe keine Minister, sondern nur Sekretäre, welche meinen Befehlen Form und Verwirklichung geben»,[105] so war das kein Größenwahn, sondern majestätisches Selbstbewusstsein.

Im Gudden’schen Gutachten ist von einem «in geradezu unnatürlicher Weise hinaufgeschraubten Bewusstsein … absoluter Machtfülle und Selbstherrlichkeit» und vom «Wahne absoluter Machtfülle» die Bede. Die Begründung lautet:


«Von der Berücksichtigung der Autorität der höchsten Beamten, der obersten Hofchargen und der Minister, war keine Rede mehr … selbst Fürsten wurden nicht geschont … Für seine Majestät … sind die kgl. Staatsminister Pack, Gesindel, Geschmeiss … das Volk verdient gar nicht, daß sich Seine Majestät ihm zeige.»[106]



Nach dem Tode des Königs betonte der überlebende Gutachter Grashey das Vorliegen eines Größenwahns mit besonderem Nachdruck.[107]

Wir haben die monarchistisch-dynastische Prägung und die individuelle Vorgeschichte von Selbstverständnis und Selbstbewusstsein König Ludwigs II. dargestellt. Ludwig II. neigte von Kindheit an zu Hochmut und Selbstherrlichkeit. Von der Thronbesteigung an entfaltete sich seine absolutistische Ideologie und ein Bewusstsein des königlichen Rangs, die sich in den Zielen der «Coalition» spiegelten. In der Identifikation mit einem absoluten, gottgesandten Königtum vom Stile Ludwigs XIV. begegnete er selbst Familienmitgliedern mit Herablassung und seinen Höflingen wenigstens zeitweise mit dem Anspruch unterwürfiger Ehrerbietung.

Ludwigs Selbstherrlichkeit entartete gelegentlich in unverhüllte Eitelkeit des Auftretens, in Dünkel und Taktlosigkeit, wahrscheinlich wegen eines Defizits an Einfühlungsvermögen und wegen der Erfolglosigkeit der väterlichen Erziehung zur Bescheidenheit. Beispiele dafür, die zu ernsten Konsequenzen führten, haben wir in seiner Behandlung der luitpoldinischen Prinzen, seiner nächsten Angehörigen, dargestellt (s. Kapitel 6).

Seine Vorstellungen von herrscherlicher Größe gestaltete Ludwig in seinen Schlössern, darin nicht wenigen seiner königlichen bzw. fürstlichen Vorfahren und Zeitgenossen vergleichbar. Dieser Geisteshaltung neigte noch Kaiser Wilhelm II. zu. Trotz seiner Fiktion absoluten Königtums war Ludwig auch ein politischer Realist, wie seine Korrespondenz und seine Landtagsansprachen zeigen. Er verfügte auch über ein durchaus nüchternes Urteil über politische Ereignisse seiner Zeit. Er musste auch Entscheidungen treffen, die seinen Überzeugungen zuwiderliefen, zum Beispiel den Hinauswurf Richard Wagners, den Kriegseintritt Bayerns 1866 oder den Kaiserbrief 1870.

Wahn oder gar Größenwahn ist das alles nicht. Unter Größenwahn versteht man die unkorrigierbare Überzeugung irrealer Größe oder Bedeutung der eigenen Person, in der Regel durch die Vorstellung, ein anderer, etwa ein wiederauferstandener Herrscher oder Gott zu sein. Wenn ein Unteroffizier davon überzeugt ist, er sei der König von Bayern, und gegen jeden Einwand daran festhält, dann vermutet man einen Größenwahn. Wenn der König von Bayern die beschriebenen Neigungen zu Hochmut, Eitelkeit und Dünkel zeigt, dann kann man nur aus subalterner Sicht an Größenwahn denken. Das scheint Gudden und Grashey widerfahren zu sein, wenn die Diagnose «Größenwahn» ihrer vollen Überzeugung entsprang, was nicht gewiss ist. Thomas Mann[108] hat den enormen Unterschied zwischen dem königlichen und dem bürgerlichen Leben jener Zeit angesprochen, den Gudden nicht sehen wollte. Dazu kommen Persönlichkeitsmerkmale Ludwigs II., die nicht durchweg angenehm waren, aber weit davon entfernt sind, die Kriterien eines Größenwahns zu erfüllen.

Im Gegenteil: Ludwig war ein durchaus über sich selbst reflektierender Mann, der keineswegs die unverrückbare Uneinsichtigkeit eines Wahnkranken erkennen ließ. Dafür gibt ein Tagebucheintrag von 1882 Zeugnis.


«Es wird oft hämisch angedeutet oder sogar offen erklärt, ich sei ein Narr. Vielleicht bin ich es, aber ich zweifle daran. Verrücktheit neigt eher dazu, sich vor sich selbst zu verstecken. Ein wirklich Verrückter ist in der Regel die einzige Person, die ihre Verrücktheit nicht erkennt … Ich glaube aber, daß ich mich ganz ruhig und vernünftig betrachten kann.»[109]



Halluzinationen?

Ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Annahme von Paranoia oder Verrücktheit ist die Frage, ob der König an Halluzinationen litt. Gudden räumte im Gutachten ein, dass dies nicht «mit voller Sicherheit [zu] behaupten» sei.[110] Die Gewissheit, mit der diese Behauptung vorgebracht wurde, hat dann allerdings rasch zugenommen: Der Mitgutachter Professor Grashey erklärte vor der Kammer der Abgeordneten (26. Juni 1886): «Es sei auch deutlich erwiesen, daß Seine Majestät der König an Hallucinationen gelitten» habe,[111] was er mit den gleichen Hinweisen begründete, die im Gutachten für die Ungewissheit der Richtigkeit dieser Feststellung angeführt worden waren.

Im Gutachten wird die Behauptung der Halluzinationen Ludwigs auf folgende Weise belegt: Bei Tag und Nacht habe der König geäußert, er habe Tritte oder Worte gehört, die von seinen Begleitern nicht wahrgenommen wurden. Er habe zuweilen Schritte in oberen Zimmern vernommen und veranlasst, dass nachgesehen werde, aber man habe niemanden gefunden. Wenn der König alleine im Zimmer war, habe er mitunter laut gesprochen oder gelacht. Inhalte der fraglichen Halluzinationen bzw. Worte, die der König gehört habe, konnte keiner der Zeugen jemals berichten. An späterer Stelle des Gutachtens notierte Gudden eine nachträgliche Mitteilung des Kammerlakaien Mayr, «die kaum darüber einen Zweifel läßt, daß Seine Majestät wirklich an Hallucinationen leiden».

Inhalt dieser Mitteilung ist, dass der König sich zuweilen einbildete, ein Messer habe irgendwo gelegen. Ludwig habe gesagt: «… Thue das Messer (oder irgendeinen anderen Gegenstand) weg, und wenn ich sage, … es ist keines da, so examiniert er stundenlang ununterbrochen fort …»[112] Ob es sich wirklich um ein Symptom oder lediglich um die Übertreibung einer alltäglichen Szene durch den Zeugen Mayr handelt, muss offenbleiben, zumal der entsprechende Hinweis einzigartig dasteht. Allerdings fehlt diesem Beispiel jede Charakteristik einer Halluzination. Ängste vor gefährlichen Instrumenten wie Messern oder Pistolen sowie nicht zu unterdrückende Zwangserinnerungen oder Vorstellungen von solchen Gegenständen, die irgendwo gelegen haben könnten, sind kein Symptom von Halluzinationen, sondern von Angst- und Zwangskrankheiten.
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89 Verteilung psychotischer Symptome (Lebenszeit) in einer Bevölkerungsstichprohe (N = 7076)

Dr. F. C. Müller, der Assistent Guddens, der von der Festnahme des Königs in Neuschwanstein und auf Schloss Berg bis zum Todesgang des Königs anwesend war, hat nach der Katastrophe vor dem Ausschuss des Reichsrats angegeben, die Gutachter hätten «mühsam aus allen Ecken und Enden Halluzinationen hervorgesucht».[113] Der Mitgutachter Dr. Hubrich, dessen Informationsquelle ausschließlich das Gutachten war, bejahte bei seiner Vernehmung zwar die Existenz von Halluzinationen, wozu er kurioserweise auch «krankhaftes» Kratzen an Haaren und Bart (!) als pathologische Hautempfindungen rechnete. Allerdings räumte er ebenso ein, dass auch Gesunde manchmal Halluzinationen haben. Das trifft nach neueren, in mehreren Ländern durchgeführten epidemiologischen Studien zu (Abb. 89), nicht zuletzt auch in der Region München. Je nach Definition haben etwa 4 bis 15 Prozent der Bevölkerung mit unterschiedlicher Häufigkeit gelegentlich Halluzinationen."[4] Das dürfte zu Lebzeiten Ludwigs II. kaum anders gewesen sein.

Je mehr Halluzinationen eine Person aufweist, desto größer ist ihr Risiko, an einer Psychose zu erkranken."[5] Halluzinationen treten aber auch in Frühstadien vieler Hirnkrankheiten auf, etwa bei der Parkinson’schen Krankheit und bei der Alzheimer’schen Demenz. Daraus folgt: Selbst wenn es den Gutachtern gelungen wäre, die Existenz von echten Halluzinationen bei Ludwig II. nachzuweisen (was nicht der Fall ist), ist daraus alleine noch keine Diagnose abzuleiten.

Handelt es sich aber bei den beschriebenen «Sinnestäuschungen» überhaupt um Halluzinationen? Das damalige Wissen, das in der zitierten Studie von A. Mayer[116] niedergelegt ist, unterscheidet, wie erwähnt, zwischen Halluzinationen und Illusionen. Mayer versteht unter Halluzinationen Sinnestäuschungen, die ohne äußere Wahrnehmungen «von innen her» entstehen, während Illusionen, wie erwähnt, als verzerrte Wahrnehmungen verstanden werden (s.S. 363ff.).

Mit der Absicht, aus der Vielfalt von Halluzinationen solche herauszufiltern, die für eine schizophrene oder paranoide Psychose charakteristisch sind, hat der Psychiater Kurt Schneider Symptome «ersten Ranges» definiert. Die Symptome ersten Ranges wurden teilweise mit in die entsprechenden Krankheitsdefinitionen der Internationalen Klassifikationssysteme aufgenommen: verbale Halluzinationen (kommentierende Stimmen, Rede und Gegenrede), gemachte Gedanken, Gedankenentzug, Gedankenlautwerden, Wahnwahrnehmungen, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, Wahnstimmung. Keines dieser Symptome ist vom König berichtet worden. Die Klassifizierung von Kratzen an der Haut und Bartzupfen als Halluzination,"[7] ist eine reine Erfindung des Gutachters Dr. Hubrich.

Zum Phänomen des «Redens mit sich selbst», angeblich ein Zeichen von Verrücktheit, lassen wir den langjährigen Verwalter von Schloss Neuschwanstein, Julius Desing, aus seinem Büchlein «Wahnsinn oder Verrat» zu Worte kommen: «Aus eigener Erfahrung muss ich dazu feststellen, dass es gar nicht so selten ist, wenn Menschen, die irgendwo alleine sind, laut mit sich selbst reden.»[118] Das hätten auch die Gutachter wissen sollen. Die Schilderungen der Zeugen vermitteln übereinstimmend keine Halluzinationen, sondern normale Verhaltensweisen eines Junggesellen und illusionäre Verkennungen, die in der großen Schlossbaustelle und im weiträumigen alten Schloss unter dem Einfluss einer ängstlichen Erwartungshaltung leicht entstehen konnten. Der Zeuge Hesselschwerdt gab bei seiner Vernehmung am 3. Juni an: «Einen Grundzug Seiner Majestät bildete die Ängstlichkeit; überall wurde grundlos Geräusch vernommen.»[119]

Das ist eine gute Schilderung durch Ängstlichkeit bedingter Fehlwahrnehmungen und nicht von Halluzinationen. Eine Angstkrankheit – die soziale Phobie – hatte der König lebenslang. Es gab angesichts seiner Stellung und Lebensführung genügend Gründe, die Ängste zu generalisieren und zu vermehren. Da Ludwig zu nächtlichen Stunden wachte, da in seinen Schlössern unklare Geräusche nicht selten aufgetreten sein dürften, ist die Hellhörigkeit des Ängstlichen kein ungewöhnlicher Tatbestand. Es ist demnach äußerst unwahrscheinlich, dass es sich bei seinem Glauben, Schritte und Worte wahrzunehmen, um Halluzinationen gehandelt hat. Möglicherweise gab es wirklich Geräusche, Tritte, Worte in entfernten Räumen des Schlosses, die der König zu hören glaubte, die Diener aber leugneten. Frau Sandra Borkowsky,[120] Füssen, hat uns darauf hingewiesen, dass die Diener des Königs hinter seinem Rücken gegen Eintrittsgeld Besucher in die Schlösser ließen, und diese Behauptung mit dem Original der Eintrittskarte Nr. 13 286 (à 1 M + 50 Pfg. oder 50 Pfg. statt 1 M) für Schloss Herrenchiemsee vom 12. Juni 1886, einen Tag vor dem Tod des Königs, belegt (Abb. 90). Ob dieses Ticket wirklich authentisch ist, kann man natürlich heute schwer abklären. Herr Desing vermittelte uns aus der Überlieferung des Schlosspersonals, dass zu Ludwigs Zeiten Diener bei Hofe selbst bei Anwesenheit des Königs Besuchern den Eintritt in die Schlossbaustelle Neuschwanstein gegen Gebühr ermöglichten. Sie sollen daraus erhebliche Nebenverdienste bezogen haben.
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90 Eintrittskarte in das Schloss Herrenchiemsee[121]

Beide sind überzeugt, dass sich häufig noch Personen im Schloss Neuschwanstein befanden, wenn der König eintraf, auch wenn die Diener dies abzustreiten pflegten.

An dieser Stelle können wir festhalten: Zeichen von Geistesschwäche sind bei Ludwig II. bis in die letzten Tage seines Lebens nicht aufgetreten. Ein paranoider Wahn ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Im Vordergrund der Beobachtungen, die als Verfolgungswahn gedeutet wurden, stehen der aus sozialer Phobie erwachsene Argwohn, die begründete Furcht vor Attentaten und die gescheiterten Versuche, einen Geheimdienst zu seinem Schutz und zur Durchsetzung seiner absolutistischen Fiktionen aufzubauen. Unabhängig vom Zweifel Guddens am Vorhandensein von Halluzinationen und der apodiktischen Bejahung ihrer Präsenz durch Grashey muss gesagt werden, dass Halluzinationen bei Ludwig II. nie berichtet wurden. Weshalb die nach damaligem Wissensstand eindeutig nicht als Halluzinationen zu verstehenden Fehlwahrnehmungen des Königs durch Gudden als Halluzinationen bezeichnet wurden, muss offenbleiben. Einen Hinweis gibt die Aussage Dr. F. C. Müllers, die Gutachter hätten «mühsam aus allen Ecken und Enden Halluzinationen hervorgesucht» (s.S. 390), offenbar weil sie diese für ihre Annahme einer Geisteskrankheit benötigten, denn eine Psychose ohne Halluzinationen ist ein ungewöhnlicher Befund. Die angeblichen Fehlwahrnehmungen des Königs liegen im Bereich von Normalität. Sie sind durch seine ängstliche Erwartungshaltung ausgelöst worden, soweit sie nicht durch die Realität begründet waren. Die Annahme eines Größenwahns des Königs schließlich entspringt dem Unverständnis der Gutachter für Rolle, Persönlichkeit und monarchisches Selbstbewusstsein des Königs. Nachdem also kein Symptom für Geisteskrankheit im eigentlichen Sinne bei Ludwig II. festgestellt werden konnte, ist die Annahme, Ludwig II. habe an einer Psychose, welcher Art auch immer gelitten, äußerst unwahrscheinlich.

Verkauf des Königreichs Bayern?

Im Gutachten wird behauptet, Ludwig habe, wie vom Zeugen Hornig bekundet, den Auftrag an einen Gelehrten, Geheimrath von Löher, erteilt, ein Land zu suchen, «… in dem ein absolutes Regierungssystem möglich wäre»[122] und das sich gegen Bayern austauschen ließe. Dieser Auftrag sei in unglaublicher Weise, natürlich erfolglos, vollzogen worden.

Löher soll auf Kosten der Kabinettskasse ausgedehnte Seereisen unternommen haben. Liest man zusätzlich, Stallmeister Hornig habe angegeben, «Seine Majestät dachte daran … gegen Vergütung einer hohen Summe das Land an Seine Königliche Hoheit den Prinzen Luitpold abzutreten oder an Preußen zu verkaufen», dann dürfte auch dies seine Wirkung auf bayerische Patrioten kaum verfehlt haben. Folgender Sachverhalt liegt dem Vorwurf zugrunde:[123]

Rang- und Souveränitätsverlust der bayerischen Krone im Jahr 1871 hatten dem König die Lust am Regieren geraubt. Er trug sich mit dem Gedanken an Abdankung und Auswanderung.[124] Er suchte eine südliche Insel, auf der er Wohnung nehmen und eventuell einen Staat nach seinen eigenen absolutistischen Vorstellungen errichten oder wenigstens Unabhängigkeit von den dortigen Behörden erreichen könnte. Er sandte zu diesem Zweck den Direktor des bayerischen Landesarchivs, Geheimrat von Löher, 1873 und 1875 zur Erkundung geeigneter Inseln aus mit dem Auftrag, «ferne Landschaften von stiller erhabener Schönheit» zu finden, wo er seiner Schlossbauleidenschaft frönen könnte. Löher bereiste die griechischen Inseln Zypern und Kreta und die Kanarischen Inseln. Er kam erfolglos zurück. Seine Coalition beauftragte der König mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs für einen kanarischen Staat. Der Entwurf wurde von Johann Krahl 1874 vorgelegt. Als Verfasser des zweiten Teils ist der Name Frühwein genannt. Damit lag ein vernünftiger vorläufiger Entwurf einer Verfassung für ein absolutistisches Fürstentum ohne Regierungsbeteiligung des Volkes vor. Er entsprach den Zielen, die der König für die Coalition niedergelegt hatte.

Nach Veröffentlichungen von Teilen des Gudden’schen Gutachtens brachte die Augsburger Allgemeine Zeitung am 30. Juni 1886 eine «Richtigstellung» aus Löhers Feder. Für die Behauptung, der König wollte Bayern gegen eine hohe Summe an Prinz Luitpold abtreten oder an Preußen verkaufen, fanden sich keine Relege in den Akten. Die mangelnde Sorgfalt, mit der für die Erstellung des Gutachtens wesentliche Tatbestände geprüft wurden, wird daran deutlich, dass der gut erreichbare Staatsarchivdirektor Löher durch Gudden oder die Regierung nicht um einen authentischen Bericht gebeten wurde. Stattdessen hat man sich von Stallmeister Hornig über Löhers Aktivitäten unterrichten lassen.[125] Der verlässliche Hofsekretär Lorenz von Düfflipp[126] war in Sorge gewesen, Ludwig könne tatsächlich auswandern. Er hatte daraufhin die Antwort erhalten, es sei kein abenteuerliches Unternehmen, der König habe nur die Absicht, sich einen Platz zu reservieren, wo er ungestört leben könne, falls die Angriffe von Seiten Preußens unerträglich würden oder Rayern aufhören sollte, ein Königtum zu sein; denn einem fremden Fürsten wolle er nicht zur Last fallen.

Auch Ludwigs Bruder Otto hatte 1873 beabsichtigt, auf die Kanarischen Inseln auszuwandern.[127] Kurfürst Karl Theodor hat über viele Jahre mit Graf Kaunitz und Kaiser Joseph II. über die Abtretung Altbayerns an Österreich im Tausch gegen die habsburgischen Niederlande verhandelt, um seinen Traum von einem neuen Königreich Burgund zu realisieren. Es sollte von der Pfalz über die niederrheinischen Besitzungen der Wittelsbacher bis an die Nordsee reichen. Vater und Großvater Ludwigs II. hatten eine große Sehnsucht nach dem Süden und verbrachten lange Abschnitte ihres Lebens in Italien. Auch König Karl von Württemberg, Zeitgenosse Ludwigs, hatte sich ein Refugium an der C󳣠d’Azur zugelegt, um seiner ungeliebten Hauptstadt zu entkommen. Auch an diesen Initiativen, die im Geist der damaligen monarchistischen Kultur verankert waren, ist nichts Krankhaftes zu erkennen. Viele Potentaten jener Zeit lebten mehr um ihrer Interessen und Passionen willen als in patriotischer Identifikation mit ihren Untertanen und ihrem Land. Es waren vielmehr die Untertanen, die ihre Herrscher als Symbole von Nationalität und Heimat gesehen haben.

Unter den Argumenten, mit denen die Feststellung einer Geisteskrankheit im Gutachten untermauert wurden, ist auch die Sympathie des Königs für Frankreich und seine Könige – Gegner des Feldzugs von 1870/71 – genannt:


«Die Siegesnachrichten im Feldzuge 1870/71 wurden von Seiner Majestät mit Traurer begrüßt, das ‹arme Frankreich) lebhaft bedauert, – Versailles durch den Einzug der Deutschen für entehrt erklärt.»

«Bekannt ist seine Vorliebe für die französischen Könige Ludwig XIV, XV. und XVI., ihr absolutes Regiment, ihre Bauten.»[128]



Welche Art von Krankheitssymptomen daraus abgeleitet werden sollte, ist in dem in dieser Hinsicht äußerst unscharf formulierten Gutachten nicht gesagt. Sympathie für Frankreich, seine Kultur und seine absolutistischen Könige hat Ludwig II. wohl aus seinen dynastisch mitgeprägten Überzeugungen und aus seiner Lebensphilosophie heraus schon seit den Jugendjahren beständig gepflegt. Er hat diesen Mangel an Patriotismus mit vielen bedeutenden Deutschen geteilt, etwa mit seinem geliebten Idol Richard Wagner. Der schrieb nach dem Sieg der französischen und savoyisch-piemontesischen Truppen über die Österreicher in den blutigen Schlachten von Magenta und Solferino am 30. April 1859 an Mathilde Wesendonck:


«Denken Sie, daß ich allen Patriotismus zu verlieren fürchte, und heimlich freuen könnte, wenn die Deutschen wieder flüchtige Schläge bekämen. Der Bonapartismus ist ein accutes, vorübergehendes Leiden für die Welt, – die deutsch-österreichische Reaktion aber ein chronisch dauerndes.»[129]



Wagners republikanisches Motiv für den Mangel an Nationalgefühl und seine Sympathie für die politische Kultur des Gegners ist zwar jener des Königs, trotz gleichen Resultats, ziemlich entgegengesetzt. Nur, Patriotismus ist kein Kriterium geistiger Gesundheit, und die unausgesprochene Erwartung Guddens, Abneigung oder gar Hass gegen den Kriegsgegner zu empfinden, ist nicht medizinisch begründbar.

Die Qualität des Gutachtens

Auch formal ist das Gutachten alles andere als eine Meisterleistung. Systematisch weitgehend ungegliedert, tragen große Teile davon erzählenden Charakter. Es werden skandalöse Kurzgeschichten aneinandergereiht ohne jeden Ansatz einer kritischen Abwägung ihres Wahrheitsgehaltes. Eine Analyse, welche Krankheitsmerkmale jeweils daraus abgeleitet werden können, wird nur unvollständig unternommen.

Die Beurteilung der Regierungsfähigkeit des Königs, nämlich die Frage, auf welche Weise und in welchem Ausmaß Einsichtsfähigkeit und Willenstätigkeit als Voraussetzung der Fähigkeit zum verfassungsgemäßen Regierungshandeln durch die angebliche Geisteskrankheit beeinträchtigt sind, wird im Gutachten nur pauschal behandelt. Im Reichsrat war dies ausdrücklich kritisiert worden. Dr. Hubrich verteidigte das Gutachten: «angesichts der Gewalt der Thatsachen [habe dies] seine volle Berechtigung»[130]. Guddens Argumentation lautete:


«Eines Commentars bedarf die ganze gegenwärtige Stellung Seiner Majestät gegenüber dem Lande nicht. Die geistigen Kräfte Seiner Majestät sind bereits dermaßen zerrüttet, daß alle und jede Einsicht fehlt, das Denken mit der Wirklichkeit im vollen Widerspruche sich befindet, das Handeln ein unfreies ist und Allerhöchst dieselben im Wahne absoluter Machtfülle vereinsamt durch eigene Isolirung – wie ein Blinder ohne Führer am Rande des Abgrunds stehe.»[131]



Der nüchterne Aussagenkern dieser lyrischen Passage ist durch die im Gutachten berichteten Fakten nicht begründet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Annahme einer Geisteskrankheit König Ludwigs II., die mit der damaligen Diagnose als Paranoia bezeichnet, als primäre Verrücktheit klassifiziert und mit der Folgerung einer dauerhaften Regierungsunfähigkeit verbunden wurde, zweifelsfrei Ergebnis einer Fehlbeurteilung ist. Der Verdacht lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Gudden die Geisteskrankheit des Königs konstruiert hat, um dem Auftrag von Prinz Luitpold und der Regierung gerecht zu werden. Hier beginne, so schrieb der Arzt Adolf von Liebermann 1978,[132] das Problem Gudden interessanter zu werden als das Problem Ludwig. Nach seiner sorgfältigen, wenn auch noch nicht über alle Quellen und Fakten verfügenden Analyse des Begutachtungsverfahrens urteilte er:


«Wie kann ein Arzt, ein Psychiater, ein Universitätsprofessor so subaltern sein? Der Herr Minister befehlen – Luitpold galt noch als unbeteiligt – der König ist als geisteskrank zu bezeichnen und der Arzt geht hin und setzt ihn fest, ohne Untersuchung. Auf die Frage, wie er ihn als geisteskrank bezeichnen könnte, ohne ihn untersucht zu haben, antwortet von Gudden dem König: Es steht genug in den Akten. Das widerspricht jeder ärztlichen Moral, dem Eid des Hippokrates, und würde heute gegen die Gesetze gegen Freiheitsberaubung verstoßen. Selbst wenn supponiert wird, daß von Gudden an die Geisteskrankheit des Königs geglaubt habe.»



Nach der Katastrophe wurden zunächst im Besonderen Ausschuss des Reichsrats, danach im Besonderen Ausschuss des Landtags und im Landtagsplenum die Ereignisse in Gestalt von Fragen und Kommentaren an die Adresse der Regierung – nicht an die Adresse der Urheber im Königshaus – eingehend erörtert und teilweise kritisch diskutiert. Bemerkenswert ist, dass dieses mängelbehaftete Gutachterurteil als fachmännische Aussage von der historischen, literarischen und touristischen Nachwelt überwiegend hingenommen wurde.[133] Verwunderlich ist, dass dieses hochproblematische Schriftstück, von einigen sorgfältig analysierenden Ausnahmen abgesehen, selbst vor einer größeren Zahl psychiatrischer Autoren bis heute Bestand hat.[134] Gudden erwarb sich beachtliches Ansehen in der Nachwelt.[135] Von Zeitgenossen und Monarchieverehrern der Nachkriegsjahre wurde nicht selten behauptet, Gudden habe sich «um das Vaterland und das Königtum hochverdient gemacht». 1887 liest man in einem anonymen Artikel über «König Ludwig II. und von Gudden«, niemals sei der Arzt «größer gewesen» als in den Stunden vor dem Tode des ihm zur Betreuung übergebenen Herrschers.[136]

Den König aber, mit seiner abnormen, unkonventionellen Persönlichkeit, hochbegabt, voll Phantasie und Ideen, voll unzeitgemäßer Fiktionen absoluten Königtums von Gottes Gnaden, zugleich aber hochmütig bis zum Dünkel, ängstlich bis zur Panik, schwärmerisch bis zur homoerotischen Liebe und rücksichtslos bis zum Missbrauch seiner Untertanen, beförderte das fragwürdige Gutachten ein entscheidendes Stück auf dem Weg zum Ende. Sein Nachfolger als Regent und in dessen Auftrag die Regierung Lutz betrieben das Verfahren, das Ludwig II. aus dem Königsamt in den Abgrund der Entmachtung, Entmündigung und Internierung stürzte, gestützt auf das unrichtige Ergebnis dieses regelwidrig erstatteten Gutachtens. Der Abgeordnete Stamminger (Würzburg), der in der Landtagsdebatte vom 26. Juni 1886 die kritische große Rede gegen die Regierung Lutz und ihr Handeln gegen Ludwig II. hielt, hat eine eindrucksvolle und realitätsnahe Analyse der Persönlichkeit des Königs präsentiert:


«Die Neigung, einsam zu bleiben, den lästigen Verkehr mit Personen, deren Urtheil man zu scheuen hat … eine übertriebene Schätzung der eigenen Person und der Stellung, ein rauhes Benehmen gegenüber der Umgebung … eine üppige Phantasie, die Neigung, den Phantasiegebilden Verwirklichung zu schaffen, die Freude am Schaffen durch Bauten oder durch Produkte des Kunstgewerbes, die Neigung, dieser Leidenschaft zu fröhnen ohne genaue Kontrole der Kräfte, das sind Dinge, die bei verschiedenen Personen vorkommen, ohne dass man zu dem Ausspruche berechtigt wäre, es sei bei ihnen eine geistige Erkrankung vorhanden …»[137]




«Manche Dinge sind uns mitgetheilt worden und haben sich bei näherer Erkundigung als unrichtig erwiesen …»[138]




11. KAPITEL
[image: image]

Die Entmachtung des Königs

Die Öffentlichkeit war schon seit einigen Monaten auf die Absetzung des Königs vorbereitet worden. Die Münchener Neuesten Nachrichten vom 22. April 1886 vermittelten bereits Krisenstimmung mit dem Bericht über fünf anhängige Klagen gegen die Zivilliste. Einen Monat später, am 24. Mai, meldeten sie einen «lebhaften Briefwechsel» zwischen dem Kabinett und dem königlichen Prinzen[1] und kündigten den Eintritt der Angelegenheit «in eine neue Phase» an.[2] Die Augsburger Postzeitung schrieb am 9. Juni 1886:


«Es liegt vielleicht Absicht darin, wenn jetzt aller möglicher und unmöglicher Klatsch verbreitet wird …»[3]



Einen Monat zuvor (am 7. Mai 1886) hatte die Wiener Neue Freie Presse mitgeteilt:


«Mit dem Heraustreten der Agnaten aus ihrer Reserve, mit der Fühlung, welche Minister v. Lutz mit der Kammer [der Reichsräte und der Abgeordnetenkammer] nahm, taucht auch gleichzeitig die Kunde auf, daß der König ernstlich leidend und die Einsetzung einer Regentschaft vielleicht nur mehr die Frage weniger Wochen sei.»[4]



Anfang Juni 1886 traf Kaiserin Elisabeth mit ihrer Tochter Marie Valerie in Possenhofen ein. Sie wusste, dass die Absetzung König Ludwigs bevorstand. Aus Meran war ihr Bruder Herzog Carl Theodor angereist. Beide waren sich darin einig, dass zu einer Entscheidung über die Absetzung des Königs und die Bestellung eines Regenten ein Familienrat einzuberufen sei.[5] Diesem Wunsch entsprach Prinz Luitpold in Anlehnung an Seydels Verfassungsinterpretation nicht (s. Kapitel 6). Lediglich seine Söhne waren vermutlich eingeweiht.
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91 Eine der letzten Aufnahmen von Ludwig II., Photographie von Joeph Albert, 1886

Wahrscheinlich hätte Prinz Luitpold von einigen Familienmitgliedern eine Ablehnung seines Vorhabens erfahren. Später wurde ihm sein Alleingang von Kaiserin Elisabeth und von ihrem Bruder, Herzog Carl Theodor, mit einiger Verbitterung vorgeworfen.[6]

König Ludwig II., der sich täglich die Zeitungen vorlesen ließ, war durch die Andeutungen seiner Absetzung schon länger in Unruhe und Angst versetzt worden. Nachdem nahezu alle bis dahin unternommenen Geldbeschaffungsversuche gescheitert waren, wandte er sich an Prinz Ludwig Ferdinand und durch seinen Kabinettssekretär Schneider am 15. April 1886 an den Oppositionsführer in der Abgeordnetenkammer, Baron von Franckenstein. Auch dieser hielt einen Antrag an die Kammern für aussichtslos. Er besprach aber mit den Ministern Lutz, Feilitzsch und Crailsheim, was zu tun sei, und wurde so mit ihren Plänen gegen den König konfrontiert. Franckenstein hielt den Ministern entgegen, der König sei nicht irrsinnig. Was als Irrsinn betrachtet werde, seien die Zeichen einer unendlich empfindlichen Phantasie, die nie Widerstand gefunden habe. Daran seien auch die Minister schuld.[7] Lutz erklärte ihm, der Irrenarzt Dr. von Gudden halte den König «eben doch für närrisch».[8]

Franckenstein legte, ebenso wie Bismarck und später auch Graf Dürckheim, dem König nahe, nach München zu kommen. Das passte den Verfahrensplanern nicht ins Konzept. Finanzminister Riedel und Innenminister Feilitzsch hatten Ludwig dringend davon abgeraten,[9] nach München zu kommen oder den Minister Lutz zu sich zu rufen.

Am 5. Mai schrieben die Minister einen gemeinsamen Brief an den König, der nach Stil und Inhalt das Ende ihrer Loyalität signalisierte (s. Anhang 6). Diesen Brief hat Ludwig nicht mehr beantwortet.

Auf den 7. Juni 1886, 11 Uhr, hatte Prinz Luitpold die Minister zur Beratung befohlen.[10] Nach dem Protokoll der von Prinz Luitpold geleiteten Sitzung des Gesamtstaatsministeriums war Lutz bei der Eröffnung noch nicht anwesend[11] Die übrigen Minister erklärten, da der König ihrem Brief vom 5. Mai noch keiner Erwiderung gewürdigt habe, fühlten sie sich nicht imstande, die Regierungsgeschäfte gedeihlich fortzuführen, und müssten deshalb um ihre Entlassung einkommen. Würden die Ärzte aber «eine dauernde Behinderung» Ludwigs II. an der Ausübung der Regierungsgeschäfte feststellen, sei «der Weg der Entlassungsbitte» verschlossen und es sei ihre Pflicht, auf verfassungsmäßigem Wege für eine Verwesung des Königreichs zu sorgen. «Mit dem schon öfters angewagten Gedanken, ob nicht zunächst der Versuch zu machen sei, Seine Majestät den König zur Thronentsagung zu bewegen, vermöchten sie sich nicht zu befreunden.»[12] Das war die vorbesprochene Strategie der Minister, um im Amt zu bleiben. Riedel erklärte, dass ein Abkommen mit den Gläubigern – ein großer Teil stelle hohe überforderungen – durch eine Vorlage an den Landtag wesentlich erschwert werde. Ihr sei zu widerraten. Crailsheim berichtete, offensichtlich wider besseres Wissen (s. Kapitel 3), über «die in steter Steigerung begriffene krankhafte Zurückhaltung … von den Regierungsgeschäften und der Ausübung vielseitiger Herrscherrechte»[13] des Königs. Der verspätet zusammen mit Obermedizinalrat Dr. von Gudden eintreffende Minister Lutz äußerte sich auf Frage des Prinzen Luitpold zunächst in ähnlicher Weise wie seine Ministerkollegen. Lutz bat dann Prinz Luitpold, Dr. von Gudden eine gutachtliche Äußerung über den Gesundheitszustand des Königs zu befehlen. Dabei solle er sich auch darüber äußern, «ob es möglich oder rätlich sei, die Allerhöchste Person vor Abgabe des Gutachtens noch einer Untersuchung oder unmittelbaren ärztlichen Beobachtung zu unterstellen und was er von dem Gedanken halte, zunächst den Versuch zu machen, von Seiner Majestät die Erklärung einer Thronentsagung zu erwirken».[14]


«… Obermedizinalrath v. Gudden [entwickelte] auf Grund der ihm mitgeteilten Erhebungen und unter stätem Hinweis auf den parallelen Fall der Geisteskrankheit … des Prinzen Otto … in ausführlichem Vortrage seine Meinung, ‹daß Seine Majestät der König infolge schwerer geistiger Erkrankung dispositionsunfähig und regierungsunfähig sei. … Der Zustand seiner Majestät sei unheilbar, jedenfalls werde er länger als ein Jahr dauern. Art und Dauer wie Verlauf der Krankheit unterstützen seine Ansicht, welche nach seiner festen Überzeugung auch von den übrigen Sachverständigen werde geteilt werden. Er und seine Kollegen[15] seien sich der großen Verantwortlichkeit, welche sie durch ihr Gutachten auf sich nehmen, vollbewußt. Aber man könne zu keinem anderen Ergebnisse, als den von ihm ausgesprochenen, gelangen.»[16]



Prinz Luitpold erklärte auch, dass eine Untersuchung des Königs durch die Sachverständigen «recht wünschenswert» wäre,[17] was in Übereinstimmung mit früheren Kommentaren (Spieß) zu Titel II §11 der bayerischen Verfassung stand. Lutz riet davon ab, da die persönliche Beobachtung nur sehr flüchtig sein könne, meinte aber, dass «die in Aussicht genommene Begegnung in Hohenschwangau … Gelegenheit geben [werde], Seine Majestät zu sehen»[18] – ein euphemistischer Rat, denn zu dieser Begegnung hätte es erst nach Begutachtung, Absetzung und Entmündigung des Königs kommen können. Gudden hielt eine «persönliche Untersuchung und Beobachtung Seiner Majestät …, solange Allerhöchst dieselben aktiver Herrscher sind, [für] unzulässig und auch unmöglich. Übrigens erscheine auch das vorliegende Aktenmaterial mehr als genügend, um jeden Zweifel zu beseitigen.»[19]

Gudden verwies sodann auf die fragwürdige Gültigkeit der Unterzeichnung einer Abdankungsurkunde durch einen Geisteskranken.


«… Prinz Luitpold geruhten … [daraufhin] auszusprechen, daß auch Höchst-Sie die Nahelegung oder Veranlassung der Abdankung nicht für angemessen halten.»[20]



Obwohl er noch nicht als Sachverständiger bestellt war, trug Gudden dem Prinzen Luitpold und den Ministern wesentliche Teile seines künftigen Gutachtens vor:


«Nach den aktenmäßigen Schilderungen seien bei Seiner Majestät alle normalen, natürlichen Gefühle zu verlust gegangen; ein Gemisch von Haß, Abscheu oder Furcht beherrsche Allerhöchstdieselben. Die berechtigte Annahme einer schweren geistigen Erkrankung erkläre und entschuldige alle diese Ausschreitungen.»[21]



Die Erklärung als geisteskrank und schuldunfähig schütze, so meinte Gudden, Ludwig gegen eine schwerwiegende historische Verurteilung, die auch einen Schatten auf das Ansehen der Familie werfen könnte:


«Gegenüber einer wirksamen Renunciation auf den Thron aber fallen zunächst alle diese entlastenden Erwägungen hinweg und die Person Seiner Majestät bliebe mit Ausschreitungen belastet, die vom ethischen Standpunkte schrecklicher nicht gedacht werden können. Nur die sofortige Behinderungserklärung sei die der Sachlage angemessene, das Andenken Seiner Majestät schonende Maßregel»,[22]



ein fragwürdiges Argument für Absetzung und Entmündigung des Königs. Vorsorglich erklärte Gudden das noch in den letzten Tagen beobachtete geistig normale Verhalten des Königs: «Daß Irre in lichten Augenblicken handeln und denken, wie normale Menschen, sei bei diesem Krankheitsprozesse ein gewöhnliches Vorkommnis.»[23]

Gudden empfahl dann rasches Handeln als die humanste Maßregel und erklärte, dass nach der offiziellen Mitteilung der Regierungsunfähigkeit «sofort die ärztliche Einschreitung notwendig sein werde».[24] Er wies auf Selbstmord- und Fluchtrisiken hin. Minister Lutz regte an, die Zeugen und Sachverständigen zu vereidigen, was teilweise nach der Katastrophe nachgeholt wurde.

Prinz Luitpold und die Ministerrunde schritten dann zur Bestellung zweier Kuratoren für den zu entmündigenden König. Prinz Luitpold unterzeichnete die vorbereiteten Erlasse zur Bestellung der ärztlichen Sachverständigen, Gudden/München, Hagen/Erlangen, Grashey/Würzburg und Hubrig/Werneck. Das Gutachten sollte auf der Grundlage des vorliegenden Materials in überzeugender Weise feststellen, ob «eine dauernde Behinderung Seiner Majestät des Königs an der Ausübung der Regierung vorliege».[25]

Beschlossen wurde, wie von Gauweiler[26] kritisch notiert, nicht nur die Entmündigung, sondern auch die zwangsweise Unterbringung des Königs unter der Voraussetzung eines entsprechenden Ergebnisses der Begutachtung, das Gudden bereits vorweggenommen hatte.[27]

Zur Mitteilung dieser Beschlüsse wurde ein von Crailsheim entworfenes Schreiben Luitpolds an Ludwig II. verlesen, das dem König vor der Mitteilung der Staatsratsbeschlüsse übergeben werden sollte. Es lautete:


«Durchlauchtigst Großmächtigster König
Gnädigster und geliebtester Herr Neffe!

Durch übereinstimmendes Gutachten einer Mehrzahl von ärztlichen Sachverständigen ist die höchst betrübende Thatsache festgestellt worden, daß der gegenwärtige Zustand der Gesundheit Euerer Königlichen Majestät Allerhöchstdieselben an der weiteren Ausübung der Regierungsrechte behindert und Fürsorge für Allerhöchstderen Vertretung in privatrechtlicher Hinsicht erheischt.

Als durch die Staatsverfassung infolge der notorischen Erkrankung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Otto zur Regentschaft berufener Agnat des Königlichen Hauses habe ich die schmerzliche Pflicht zu erfüllen, die zur verfassungsmäßigen Konstituirung der Reichsverwesung erforderlichen Maßnahmen vorzukehren. Ich habe demnach unter sofortiger Einberufung des Landtages provisorisch die Zügel der Regierung ergriffen und als Kuratoren zur Wahrnehmung der persönlichen und privatrechtlichen Interessen Euerer Königlichen Majestät den Königlichen Oberststallmeister Graf Maximilian von Holnstein aus Bayern und den Reichsrath der Krone Bayerns Clemens Graf von Törring-Jettenbach bestellt.

Indem ich Euerer Königlichen Majestät hievon ehrfurchtvollst Anzeige erstatte, bitte ich Gott, daß Er Allerhöchstderselben Kraft verleihen möge, diese unabwendbare Folge des vom Allmächtigen über Euere Königliche Majestät verhängten schweren Leidens mit königlicher Würde zu tragen und daß Sein unerforschlicher Rathschluß durch baldige Genesung Euerer Königlichen Majestät die Rücknahme dieser in Allerhöchstderen eigenem Interesse zur Zeit unabweislichen Vorkehrungen ermögliche. In dieser Hoffnung verbleibe ich in unverbrüchlicher Treue und Anhänglichkeit an die geheiligte Person Euerer Königlichen Majestät
Allerhöchts-Deren
Unterthänigst treugehorsamster Oheim
Luitpold
Pz. v. Bayern»[28]



Dieser Brief wurde am 7. Juni mit dem Datum 9. Juni 1886 versehen. Der Staatsminister des Königlichen Hauses und des Äußern, Friedrich August von Crailsheim, wurde für die Übergabe des von Prinz Luitpold unterschriebenen Briefes ausersehen. Den schriftlichen Auftrag des Prinzen Luitpold erhielt er am 9. Juni 1886. Zum Aufsuchen des Königs wurden ihm die beiden Kuratoren und die nötigen Ärzte beigegeben. Diesen Brief des Prinzen Luitpold voll ehrerbietig untertäniger Verbrämung der fatalen Beschlüsse hat Ludwig nie zu Gesicht bekommen. Schließlich wurde die Proklamation der Übernahme der Regentschaft durch Prinz Luitpold am 10. Juni 1886 und die sofortige Einberufung der Kammern zur Ratifizierung des Regentschaftsbeschlusses beschlossen. Einen Tag vor der Bekanntmachung sollten befreundete Höfe durch Prinz Luitpold unterrichtet werden.

Die praktischen Vorbereitungen spiegeln sich in Briefen des Grafen Holnstein vom 6. und 7. Juni an seine Frau wider:


«… Sontag 6 Uhr 6. Juni 86 … Guten [Bernhard von Gudden] war heute früh 2 Stunden da – Gustl [Gustav Graf zu Castell-Castell] auch – Guten wünscht sofort eine complett eingerichtete Wohnung für Geisteskranken [König Ludwig, d. Archivar] – als wenn man vorher alle diese Verrichtungen anbringen könnte – will sonst keine Verantwortung übernehmen – wünscht Transport nach Forstenried – Prankh [Vormund Ottos] verweigert ganz mit Recht, daß sein Prinz da ausziehen soll – zusammen ging es ohnehin nicht – kurz im letzten Moment häufen sich die Schwierigkeiten, nicht in der Hauptsache aber in der Execution & ich seh voraus, dass wir 10–12 Tage im Linderhof armyiren [armieren = ausrüsten, bewehren, bewaffnen; d. Archivar] dürfen, was sich ja aushalten läßt – ich studire die Jagdfrage & höre nicht was Alles hier geschwätzt wird – denn trotz aller Verrücktheit wird es Leute genug geben, die schimpfen …»[29]




«Montag Abends 11 Uhr. (7. Juni 1886) Heute war ein schrecklicher Tag – Gustl hat sich gestern bei Gott & der Welt Rat erholt & nachdem er es 10 Tage lang gewußt & angenommen - 1/2 1 Uhr nach der Unterredung bei mir sehr angegriffen war bei Prinz Luitpold zu gesagt, kommt er heute Früh & erklärt daß er das Curatorium [Vormundschaft; d. Archivar] nicht annehmen könne – ehe nicht die Kammern gesprochen hätten – solange müsse er sich als persönlicher Diener des Königs betrachten – kannst Dir den Schrecken & die Enttäuschung des armen Prinzen denken – jetzt wurde Törring telegraphirt – der geht mit & hat sich ganz zur Verfügung gestellt – Abends 6–8 – Sitzung bei Lutz mit Crailsheim & Gudden – es bleibt beim Linderhof aber wir müssen Mittwoch Nachts nach Hohenschwangau wo die Eröffnung stattfindet & dann schauen, daß wir mit dem König nach Linderh: kommen – das wird ein gräßlicher Moment – gehe für mich in die Kirche beten für Pepi – es ist der schwerste Tag meines Dienstes seit 20 Jahren & ich habe doch viel Verdruß gehabt die ersten Jahre; aber ich thue meine Pflicht – nichts thun ist freilich sehr bequem & sich hinter Bedenken & Nerven verstecken wie Gustl bis die ganze Arbeit gethan noch mehr … so unendlich Du mir jetzt fehlst – bin ich doch froh – wenn Du nicht hier bist – in der Catastrophe [Entmündigung Ludwigs II.; d. Archivar] …»[30]



Bei dem angesprochenen Verfahrensteil der Entmündigung des Königs hat Prinz Luitpold außer Graf Törring auch den für Ludwig hoch problematischen Oberststallmeister Graf Holnstein als Vormund bestellt. Offenbar verstand sich Prinz Luitpold am 9. Juni bereits als Regent und Chef der königlichen Familie. Die Bestellung Holnsteins, der wahrscheinlich als Informationslieferant vorgesehen war, löste heftigen Protest des Königs aus.

Entscheidung über die Entmachtung und Festsetzung des Königs

Am 8. Juni 1886 um 9 Uhr trafen sich, wie im Kapitel 10 dargelegt, die vier Gutachter bei Gudden in München und unterzeichneten das von ihm angefertigte Gutachten über den König. Der zu übermäßig regierungstreuer Darstellung neigende Mitgutachter Professor Grashey berichtete vor dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats:


«… bei dem außerordentlich reichhaltigen, beweiskräftigen und vollständig übereinstimmenden Aktenmaterial war es für jeden der Sachverständigen leicht, sich von der Geistesstörung des Königs zu überzeugen, und das einstimmig abgegebene Gutachten … war Dienstag Mittag [8. Juni 1886] bis auf die Herstellung der Reinschrift fertig.»[31]



Prinz Luitpold hatte am 8. Juni um 11 Uhr erneut offiziell zu einer Ministerratssitzung befohlen. Er bestimmte, dass «sämmtliche Höchsten Agnaten des Königlichen Hauses» in Kenntnis zu setzen seien.[32] Die Entwürfe zur Bekanntmachung der Regentschaftsübernahme, die Einberufungsdekrete für die Mitglieder des Reichsrats und für die Mitglieder des Landtags auf den 15. Juni 1886 wurden von Prinz Luitpold gebilligt. Der Königliche Staatsminister des Innern wurde beauftragt, eine Botschaft an die beiden Kammern zu entwerfen, die den Antrag auf Zustimmung zum Vorliegen der Voraussetzungen der Reichsverwesung enthielt. Prinz Luitpold erteilte den Befehl, alle beschlossenen Gesetzesvorlagen und die erwähnte Botschaft dem Staatsrat in seiner vorgesehenen Sitzung am 12. Juni zur Beratung vorzulegen. Es wurde beschlossen, dass die dort zu erlassenden Gesetze mit der Formel eingeführt werden sollen:


«Im Namen Seiner Majestät des Königs. Wir Luitpold von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Bayern, des Königreichs Bayern Verweser, haben nach Vernehmung des Staatsraths u. s. f.»[33]



In der Sitzung des Ministerrats am 9. Juni 1886 (mit Beginn um 12 Uhr) forderte der Vorsitzende Prinz Luitpold Lutz auf, das psychiatrische Gutachten, das ihm und den Ministern bereits am 8. Juni 1886 nachmittags vorgelegt worden war, zu verlesen. Minister Lutz verlas das gesamte Gutachten. Nach dem eindeutigen Ergebnis veranlasste Prinz Luitpold die Minister,


«sich nunmehr definitiv darüber auszusprechen, ob sie die Voraussetzungen des Ti. II §11 der Verfassungsurkunde als gegeben erachten und nunmehr mit der Bestellung der Regentschaft vorgegangen werden solle.»[34]



Das wurde einstimmig bejaht. Damit war der entscheidende Schritt der Regentschaftsübernahme nach Titel II §11 und §16 der Verfassung von 1818 – die vorläufige Bestellung des Regenten – vollzogen (s. Kapitel 6).

Prinz Luitpold ordnete dann die Bekanntmachung zur Übernahme der Regentschaft und die Einberufung der Kammern an. Die am 10. Juni 1886 in allen Blättern des Landes veröffentlichte Regentschaftsproklamation lautete:


«Im Namen Seiner Majestät des Königs

Unser Königliches Haus und Bayerns treubewährtes Volk ist nach Gottes unerforschlichem Rathschlusse von dem erschütternden Ereignis betroffen worden, daß Unser vielgeliebter Neffe, der Allerdurchlauchtigste, Großmächtigste König und Herr, Seine Majestät König Ludwig II., an einem schweren Leiden erkrankt sind, welches Allerhöchstdieselben an der Ausübung der Regierung auf längere Zeit im Sinne des Titels II §11 der Verfassungs-Urkunde hindert. Da Seine Majestät für diesen Fall Allerhöchstselbst weder Vorsehung getroffen haben, noch dermalen treffen können und da ferner über Unseren vielgeliebten Neffen, Seine königliche Hoheit den Prinzen Otto von Bayern, ein schon länger andauerndes Leiden verhängt ist, welches ihm die übernahme der Regentschaft unmöglich macht, so legen Uns die Bestimmungen der Verfassungs-Urkunde als nächstberufenem Agnaten die traurige Pflicht auf, die Reichsverwesung zu übernehmen.

Indem Wir dieses, von dem tiefsten Schmerz ergriffen, öffentlich kund und zu wissen thun, verfügen Wir hiermit in Gemäßheit des Titels II, §§ 11 und 16 der Verfassungs-Urkunde die Einberufung des Landtags auf Dienstag den 15. Juni laufenden Jahres. …

München, den 10. Juni 1886
Luitpold, Prinz von Bayern
Dr. Frhr. v. Lutz, Dr. v. Fäustle, Dr. v. Riedel, Frhr. v. Crailsheim, Frhr. v. Feilitzsch, v Heinleth»[35]



Das Verhalten des Königs in seinen letzten Tagen

Der König war in diesen Tagen tief beunruhigt. Er beauftragte, begleitet von lockeren Äußerungen über die Regierung («Pack», «freche Bedingungen» etc.) seinen Vertrauten Hesselschwerdt und selbst den Friseur Hoppe, Schritte zu unternehmen, um ein neues Ministerium mit dem früheren Kabinettssekretär Friedrich von Ziegler und Dr. von Thelemann zu bilden, was vergebens war. Am 9. Juni 1886 – zu spät, um noch wirksam zu werden – erließ er einen Aufruf, dessen Text er offenbar mit Graf Dürckheim ausgearbeitet hatte.[36] Dürckheim war es gelungen, diesen Aufruf trotz Postsperre wenigstens der Bamberger Zeitung zukommen zu lassen, die ihn am 11. Juni 1886, einen Tag nach der Regentschaftsproklamation, druckte. Es blieb die einzige Veröffentlichung des Aufrufs in Bayern. Die Regierung ließ die Ausgabe der Zeitung sofort beschlagnahmen und leitete ein Strafverfahren gegen den Redakteur ein.[37]


«Proklamation: Ich, Ludwig II., König von Bayern, sehe Mich veranlaßt an Mein geliebtes Bayerisches Volk und die gesamte Deutsche Nation folgenden Aufruf zu erlassen: Der Prinz Luitpold beabsichtigt, sich ohne meinen Willen zum Regenten Meines Landes zu erheben, und Mein bisheriges Ministerium hat durch unwahre Angaben über Meinen Gesundheitszustand Mein geliebtes Volk getäuscht und bereitet hochverräterische Handlungen vor.

Ich fühle Mich körperlich und geistig so gesund wie jeder andere Monarch, und der geplante Hochverrat ist so überraschend, daß Mir keine Zeit bleiben wird, Gegenmaßregeln zur Vereitelung der vom Ministerium beabsichtigten Verbrechen zu treffen. Falls die geplanten Gewaltakte zur Ausführung kommen und Prinz Luitpold ohne Meinen Willen die Regierungsgewalt an sich reißt, beauftrage ich Meine treuen Freunde, mit allen Mitteln und unter allen Umständen Meine Rechte zu wahren.

Ich erwarte von allen treuen Bayerischen Beamten, insbesondere aber von jedem ehrliebenden Bayerischen Offizier und jedem braven Bayerischen Soldaten, daß sie eingedenk des heiligen Eides, durch welchen sie Mir Treue gelobt haben, Mir auch in diesen schweren Stunden treu bleiben und Mir im Kampfe gegen die nächststehenden Verräter beistehen werden. Jeder königstreue Bayer wird aufgefordert, den Prinzen Luitpold und das bisherige Ministerium als Hochverräter zu bekämpfen. Ich fühle Mich mit Meinem geliebten Volk eins und bin der festen Überzeugung, daß Mein Volk Mich gegen den geplanten Hochverrat schützen wird. Ich wende Mich auch an die gesamte deutsche Nation und an die verbündeten Fürsten. Soviel in Meiner Macht lag, habe Ich zum Aufbau des deutschen Reiches beigetragen und darf deshalb von der deutschen Nation erwarten, daß sie es nicht duldet, wenn ein deutscher Fürst durch Hochverrat verdrängt wird. Falls Mir keine Zeit bleiben sollte, Mich an Seine Majestät den deutschen Kaiser direkt um Hilfe zu wenden, dann vertraue ich der Gerechtigkeit, welche Mir zum mindesten keinen Widerstand entgegensetzt, wenn ich die Hochverräter in meinem Land den Gerichten überliefere.

Meine braven und treuen Bayern werden Mich sicherlich nicht verlassen, und für den Fall, daß man Mich mit Gewalt verhindern sollte, Mein Recht selbst zu wahren, soll dieser Aufruf an jeden treuen Bayer eine Aufforderung sein, sich um Meine treuen Anhänger zu scharen und an der Vereitelung des geplanten Verrates an König und Vaterland mitzuhelfen.

Gegeben zu Hohenschwangau am 9. Juni 1886
Ludwig
König von Bayern»[38]



W. Müller[39] meint, Ludwig habe den Gang nach München gemieden, weil er anderenfalls seinen Onkel juristisch wegen Hochverrats mit der Folge der Hinrichtung hätte belangen müssen. Das ist möglich, aber nicht wahrscheinlich, denn in erster Linie hätte er sich selbst erheblichen Risiken ausgesetzt. Er hat vermutlich damit gerechnet, selbst festgenommen und seiner Freiheit beraubt zu werden. Jedenfalls bleibt festzuhalten, dass Ludwig bis in die letzten Tage keine Beweise gegen die Hochverräter in Händen hatte und überdies nicht zu riskanten Handlungen neigte.

Die schwer nachvollziehbare Behauptung des überlebenden Gutachters Grashey, die Geisteskrankheit des Königs sei durch sein passives Verhalten im Zusammenhang mit der Entmündigung belegt,[40] ist mit der Fülle der Aktivitäten des Königs in den letzten Wochen nicht vereinbar. Ludwigs Verteidigungsstrategie war beileibe nicht passiv. Eine suboptimale, weil verspätete Verteidigungsstrategie ist sicher kein Beweis für Geisteskrankheit, allenfalls ein Hinweis auf einen Mangel an Weltklugheit und Durchsetzungsfähigkeit.

Die gescheiterte Staatskommission zur Verkündigung der Absetzung

Am 9.Juni 1886, nachdem alle entscheidenden Beschlüsse zur Absetzung des Königs und zur Errichtung der Regentschaft gefasst waren, lud Prinz Luitpold die Minister Lutz, Fäustle, Crailsheim, die Staatsräte Bomhard und Pfistermeister, den Obersten Stallmeister Graf Holnstein und Obersthofmarschall Freiherrn von Malsen zur Hoftafel: Wahrscheinlich feierte er auf diese Weise im kleinen Kreis der Vertrauten des Absetzungsverfahrens bereits den erfolgreich auf den Weg gebrachten Übergang der Begierungsgewalt.

Die Leitung der Staatskommission, die dem König «in möglichst würdiger Form» den Brief des Prinzen Luitpold und die Ministerratsbeschlüsse übermitteln sollte, lag in den Händen des Ministers des Königlichen Hauses und des Äußern, Krafft von Crailsheim. Er wurde von dem Kurator Graf Törring und dem Legationsrat Dr. Rumpler sowie von Oberstleutnant Maximilian von Washington und dem Kurator Maximilian Graf Holnstein begleitet. Um den König festzusetzen und zur psychiatrischen Unterbringung zu geleiten, waren Dr. von Gudden und sein mit der ärztlichen Betreuung des geisteskranken Prinzen Otto vertrauter Assistenzarzt Dr. Müller mit vier Irrenpflegern mitgereist. Gudden hatte für den von ihm befürchteten Notfall eines erregten oder gar tobsüchtigen Königs Chloroform und Mittel zur Fesselung (Zwangsjacke, Fußfesseln, Stricke) mitführen lassen.

Für die Unterbringung des Königs war zuerst Schloss Linderhof vorgesehen. Wegen der einsamen Lage und der begrenzten Kontrollmöglichkeiten und weil Gudden Schloss Berg von München aus besser erreichen konnte, wurde entsprechend umdisponiert.

Die Kommission war nach dem Hofdiner um 16.30 Uhr mit Sonderzug von München abgereist und um 22.30 Uhr in Schwangau eingetroffen. Angeblich weil die Koffer mit den Uniformen noch nicht angekommen waren, dinierte die Kommission erneut im örtlichen Gasthaus «Alpenrose» – nicht übermäßig bescheiden.[41] Man besprach das weitere Vorgehen, bevor man sich gegen 3 Uhr morgens, dem inversen Schlaf-Wach-Rhythmus des Königs angepasst, zum Schloss begab.

[image: Image]

92 Wachtmeister Ferdinand Boppeler

Der König war durch den Hofkutscher Osterholzer, der für den König anspannen wollte und dabei dem Grafen Holnstein begegnete, vom Eintreffen der Kommission unterrichtet worden. Ludwig sandte sofort den Gendarmen Brückner mit dem Befehl nach Füssen, die Gendarmerie, den Bezirksamtmann von Füssen und die lokale Feuerwehr unverzüglich nach Neuschwanstein zu beordern, weil ein Staatsstreich gegen ihn im Gange sei. Der amtierende Wachtmeister, Ferdinand Boppeler (Abb. 92), meldete sich beim König, während sich der Bezirksamtmann im Wirtshaus zur Alpenrose «in Bereitschaft» hielt.[42] Der Gendarmeriewachtmeister Boppeler gab die umfassendste und wohl auch unvoreingenommene Berichterstattung über die Ereignisse bis zum Abtransport des Königs.[43] Seine Darstellung wird in Abschnitten durch andere Zeugen – den frühzeitig abgereisten Generaladjutanten Graf Dürckheim, den Assistenzarzt Dr. Müller, den Irrenwärter Mauder,[44] die Kammerdiener Weber und Mayr sowie den später hinzugekommenen Oberregierungsrat Kopplstätter[45] – bestätigt und ergänzt. Nur die erste Begegnung des Königs mit den eingedrungenen Irrenwärtern und Gudden wird unterschiedlich dargestellt.[46]

Wesentliche Einzelheiten aus den Berichten des Wachtmeisters Boppeler und der übrigen Zeugen über Gespräche mit dem König und über sein Verhalten nach dem Erscheinen der Staatskommission haben wir im Kapitel 10 mitgeteilt.

Als die Kommission vor dem Schlosstor erschien, wurde sie von Gendarmen mit geladenem Gewehr empfangen. Wachtmeister Boppeler hatte einen schriftlichen Befehl (den ihm der König persönlich ausgeschrieben hatte) auf Festnahme der Kommission. Versuche, dem Wachtmeister mit ernsten Konsequenzen zu drohen (Gudden) oder mit Bestechungsversuchen zum befehlswidrigen Verhalten zu bewegen (Crailsheim) lehnte Boppeler unter Hinweis auf seinen Treueid ab.

Die verhafteten Mitglieder der Kommission wurden nach Schloss Hohenschwangau abgeführt und dabei von einer inzwischen zusammengelaufenen Volksmenge beschimpft und bedroht. Boppelers Füssener Gendarmen haben die erregten «Demonstranten» zurückgehalten. Die Gefangenen wurden im Vorbau des Schlosses auf Anordnung des Königs in Zimmern, die zur Unterbringung von Dienern eingerichtet waren, unter durchaus zumutbaren Bedingungen untergebracht. Die Irrenpfleger, die bald Kontakt zur Bevölkerung gefunden hatten, versorgten die «Herren» der Kommission mit Verpflegung und Getränken.

Gegen 14 Uhr wurden die Mitglieder der Kommission auf Botschaft aus München und Intervention des Bezirksamtmanns von Füssen wieder freigelassen.[47] Sie begaben sich, wegen der Drohgebärden der aufgebrachten Bevölkerung, einzeln auf die Rückfahrt nach München und wurden am Hauptbahnhof von einem deutlich bedrückt wirkenden Minister Lutz empfangen.

In München war mittlerweile die Regentschaftsproklamation im Gesetzblatt des Königsreichs veröffentlicht worden.

Nach dem Scheitern der ersten Kommission

Nach der Rückkehr der Kommission trat der Ministerrat am 10. Juni 1886 unter Vorsitz des kommissarisch bestellten, noch der Ratifizierung durch die Kommission bedürftigen Prinzregenten gegen 22 Uhr in einer Notsitzung zusammen und hörte den Bericht des Ministers Crailsheim. Man beschloss, dem König die Beschlüsse über Entmündigung, Regentschaft und seine Festnahme zur geschlossenen Unterbringung nur noch von einer aus Ärzten und Irrenpflegern bestehenden Abordnung unter Leitung des Psychiaters Gudden überbringen zu lassen. Prinz Luitpold stellte Gudden als einzige Rechtsgrundlage für die Festnahme und Zwangsbehandlung des Königs eine rechtlich höchst problematische «Vollmacht» mit Datum 11. Juni 1886 aus.[48]

Am 10. Juni 1886 waren im Auftrag der Regierung auch die beiden Ministerialkommissare, Regierungsrat Josef Kopplstätter und Dr. Ludwig von Müller, ehemals Kabinettssekretäre des Königs, nach Neuschwanstein entsandt worden, um die Bewachung des Königs zu organisieren. Sie hatten auch den Auftrag, die Post des Königs zu öffnen, und kamen so durch zwei Telegramme des Hoffriseurs Hoppe zur Erkenntnis, dass sich der König mit Selbstmordplänen beschäftigte. Darüber benachrichtigt, ordnete Minister Feilitzsch die Beiziehung des Bezirksarztes von Füssen an.

Auch der Kammerdiener Weber berichtete, der König sei in diesen Tagen in steigendem Maß mit Selbstmordgedanken umgegangen. Er habe gefragt: «Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele?» [49] Als der Diener bejahte, habe er geäußert:


«Ich glaube auch daran. … Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele und an die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe viel über Materialismus gelesen. Er befriedigt nicht; er ist nicht erhaben, denn da stünde der Mensch ja auf gleicher Stufe mit den Tieren.»[50]



Die Regierung hatte 36 Mann Gendarmerie von München nach Neuschwanstein abgeordnet, die alle Zugänge des Schlosses besetzten. Als der König realisierte, dass er gefangen war, sagte er zu Wachtmeister Boppeler mit geradezu biblischen Worten, die ihre Formulierung vermutlich in der Erinnerung des Wachtmeisters gefunden haben:


«So bin ich nun Gefangener ohne etwas verbrochen zu haben! Was that ich meinem Volk, daß es mich so verläßt? Ich armer König, hab ich keinen Freund, der mir hilft?»[51]



Die zweite Kommission: von Gudden mit Irrenpflegern

Das Debakel der ersten Staatskommission veranlasste die Minister, sich der unangenehmen Aufgabe eines weiteren Besuchs beim König zu enthalten. Auch der künftige Prinzregent und die ihm nahestehenden, am Verfahren interessierten Mitglieder der Königsfamilie übten wieder Abstinenz. Der Psychiater Gudden nahm seinen Assistenten Dr. Franz Carl Müller und vier Irrenpfleger mit. Zum Schutz wurde ihnen ein Gendarmeriehauptmann mitgegeben. Ludwig war von den bevorstehenden Ereignissen unterrichtet. Es war ihm bekannt, dass eine zweite Kommission in Neuschwanstein erscheinen und ihn mit Hilfe von Irrenärzten wegführen sollte. Er rief seinen abwesenden Flügeladjutanten Graf Dürckheim nach Neuschwanstein und telegrafierte am 11. Juni 1886 um Hilfe an den Oppositionsführer im Bayerischen Landtag, Freiherrn von Franckenstein. Die beiden Staatskommissäre Kopplstätter und Müller öffneten das Antworttelegramm Franckensteins, der sich in Kur in Marienbad aufgehalten hatte. Er hatte angekündigt, sobald als möglich zu kommen. Auf Station in München erklärte er dem Regenten Luitpold, er werde zum König gehen. Der Regent hielt Franckenstein von der Weiterreise ab. Dürckheim traf noch vor Abreise der Staatskommission am 10. Juni gegen 14 Uhr auf Neuschwanstein ein. Der König bat Graf Dürckheim:[52]


«Helfen Sie mir aus meiner Verlegenheit; ich wurde in der Nacht plötzlich mit der Nachricht geweckt, daß mehrere Herren gekommen seien, mich mit Gewalt fortzuführen. Ich habe sie natürlich nicht in das Schloß hereingelassen und nachher ihre Festnahme befohlen. … Was beabsichtigt man mit mir? Man kann mich doch nicht als einen Wahnsinnigen behandeln? Das Ganze ist nur eine Geldfrage. Wenn mir jemand hier auf den Tisch ein paar Millionen Mark legte, wollte ich sehen, ob man mich für wahnsinnig halten würde!»[53]



Graf Dürckheim berichtete:


«Der König war völlig klar und sprach mit mir eingehend über das, was zu tun sei. Ich machte ihm den Vorschlag, sofort … nach München zu fahren, um sich dem Volke zu zeigen … Ich sagte dem König, … sich mit mir … nach Tirol zu begeben. In einer Stunde sei er frei … Der König antwortete … ich kann jetzt nicht fahren; was soll ich in Tirol machen?»[54]



Vor ihm hatten bereits der Kutscher Osterholzer und der Lakai Weber dem König Fluchthilfe angeboten.[55] Der König wollte nicht fliehen. Er wollte im Hinblick auf die aus München zu seiner Bewachung abgeordneten Gendarmen, die bereits das Schloss umstellt hatten, kein Blutvergießen seinetwegen.


«Man schleudert mich von der höchsten Höhe in das Nichts, man vernichtet mein Leben, man erklärt mich lebend für tot, das halte ich nicht aus. Wenn man mir die Krone aberkannt hätte, das würde ich ertragen haben. Aber daß man mir den Verstand aberkennt, mir die Freiheit nimmt und mich wie meinen Bruder behandelt, nein, das ertrage ich nicht, ich will diesem Schicksal entgehen, man treibt mich in den Tod.»[56]



Diesen letzten Satz kann man als Ankündigung seines Suizids und als Offenbarung der Motive dazu verstehen.

Der Staatskommissar Josef Kopplstätter, der vom Zeitpunkt der Ankunft Guddens bis zu dessen Abreise zusammen mit dem König vor Ort war, berichtete:


«Der König sah bleich aus, seine Stimme jedoch war sanft und verriet nicht im mindesten die tiefe Erregung, in der sich der König befunden haben mußte. Was dieser sprach, war logisch und zusammenhängend, mitunter etwas bissig. So fragte er Dr. von Gudden: ‹Wie haben Sie dazu kommen können, über meinen Zustand ein Gutachten abzugeben, da Sie mich doch niemals untersucht haben? Kann man denn das?›»[57]



Graf Dürckheim erhielt ein Telegramm des Kriegsministers, das ihn unverzüglich nach München beorderte. Ludwig soll daraufhin erwidert haben, er besitze dann keinen Menschen mehr auf Erden, dem man vertrauen könne, und bat darum, ihn nicht zu verlassen. Nachdem Dürckheim nach München telegrafiert hatte, dass er den König nicht verlassen könne, erging der Befehl des Prinzen Luitpold, sich nach München zu begeben, widrigenfalls er als Hochverräter angesehen werde.[58] Der König soll zu ihm daraufhin gesagt haben: «Ich sehe ein, daß Sie zurückkehren müssen, sonst ist Ihre Karriere und Zukunft verloren.»[59]

Der König verlangte daraufhin mehrfach Gift und kündigte gegenüber seinem Hoffriseur Hoppe, Graf Dürckheim und seinem Kammerdiener Weber seinen Sturz in die Pöllatschlucht an. Bei Eintritt der Nacht soll ihn abermals das Grauen vor dem, was ihn erwartete, ergriffen haben. Er befahl, den Kutscher Osterholzer zu rufen, der ihm die Flucht nach Tirol angeboten hatte. Aber Osterholzer hatte auf seinen Rat hin das Schloss verlassen, um einer Verhaftung zu entgehen.[60]

Nach dem Bericht von Dr. F. C. Müller langte die Kommission unter Leitung Guddens am 11. Juni gegen Mitternacht am Schlosstor an und wurde von Kammerdiener Mayr, der vorher die Anwesenheitszeiten des Königs in Neuschwanstein nach München mitgeteilt hatte, sofort eingelassen. Angeblich soll er aus der Sorge, der König könne sich aus dem Fenster stürzen, die Kommission auf direktem Weg zu den Gemächern des Königs und zum Turm gebracht haben. Nachdem Mayr Gudden den Schlüssel ausgehändigt hatte, nahmen drei Pfleger den dort erscheinenden König mit brachialer Gewalt fest. Der König soll zunächst mit einem kurzen, schmerzlichen «Ach!» auf den heftigen Griff der Pfleger reagiert und mehrfach protestiert haben: «Ja, was wollen Sie denn? Ja, was soll denn das?»[61]

Mit den einleitenden Worten «Majestät, es ist die traurigste Aufgabe meines Lebens»[62] teilte Bernhard von Gudden dem König das Ergebnis des Gutachtens, die Entmündigung, Absetzung, die Bestellung der Regentschaft des Prinzen Luitpold und die Festsetzung auf Schloss Berg zur psychiatrischen Überwachung mit. Der Transport nach Berg war für 4.00 Uhr morgens bestellt.

Entgegen der Darstellung des Assistenzarztes Müller schildert Boppeler, der König habe sich zum Essen setzen wollen und nach der Öffnung der Flügeltüren gesehen, dass jemand Fremdes die Stiegen heraufkam. Vom Königaufgefordert nachzusehen, habe er – Boppeler – die vier Irrenwärter erkannt, währenddessen seien Gudden und Müller schon vor dem König gestanden. Gudden habe gesagt: «Mayestät sind krank, und da ist es nothwendig, daß May. sich einer Untersuchung unterzieht …»[63]

Der König sei in die Mitte des Vorzimmers zurückgegangen, habe die Arme verkreuzt, die beiden Ärzte eine Zeitlang durchdringend angesehen und dann zu Gudden gesagt:


«Hören Sie, wie können Sie als gewiegter Irrenarzt so gewissenlos sein und ein Zeugniß ausstellen, welches über ein Menschenleben entscheidet, Sie haben mich seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen!»[64]



Gudden habe daraufhin ganz verwirrt gesagt:


«May. nach den Aussagen der Dienerschaft habe ich solches gethan. So! sagte der K. nach den Aussagen dieser bezahlten Individuen, die ich aus nichts zu etwas gemacht habe, zum Dank und Lohn haben sie mich verrathen!»[65]



Wir können nicht entscheiden, welche der beiden Zeugenaussagen der Realität näherkommt, was insofern nicht entscheidend ist, da aus beiden Schilderungen kein Hinweis auf ein krankhaftes Verhalten des Königs zu gewinnen ist. Zwar berichtete Dr. Müller, der König kam ihm angetrunken vor. «Er schwankte leicht nach vorne und hinten und nach den Seiten …»[66] Die Äußerungen des Königs in den folgenden Unterhaltungen mit Gudden und Dr. Müller ließen jedoch keine Anzeichen von Alkoholisierung erkennen.

Ludwig II. erkundigte sich dann nach verschiedenen Einzelheiten der Behandlung des Prinzen Otto. Der letzte Bericht des Prinzenarztes Dr. F. C. Müller über Otto lag offen auf dem Schreibtisch des Königs.

Dr. Müller notierte, Gudden habe auf die Frage des Königs, weshalb man ihn nicht angesehen und untersucht habe, geantwortet, dass dies nicht notwendig sei, weil das Aktenmaterial sehr reichhaltig und vollkommen beweisend, ja geradezu erdrückend gewesen sei. Die von Dr. Müller mitgeteilte darauf folgende Äußerung des Königs ist wahrscheinlich erst nach der von Boppeler berichteten direkten Reaktion des Königs auf Guddens provokative Erklärung erfolgt:


«So? So? Also Prinz Luitpold hat es jetzt glücklich so weit gebracht, dazu hätte er nicht so einen Aufwand voll Schlauheit gebraucht, hätte er nur ein Wort gesagt, dann hätte ich die Regierung niedergelegt und wäre ins Ausland gezogen. Nun, wie lange wird die ‹Kur› wohl dauern?»



Auf Guddens Antwort, ein Jahr würde vorläufig der kürzeste Termin sein, sagte Ludwig:


«Nun, es wird wohl rascher gehen, man kann es ja so machen wie mit dem Sultan [Murad V., s. Kapitel 5], es ist ja leicht, einen Menschen aus der Welt zu schaffen.»[67]



Zur Dauer der Kur sagte Gudden: «… dies kommt auf May. an; May. muß sich meinen Befehlen unterordnen; der König sah ihn ganz wüthend an, und sprach ein Wittelsbach muß nie, dies merken Sie sich …»[68]

Auch einer der beteiligten Irrenwärter, Bruno Mauder, hinterließ einen Bericht über das Gespräch des Königs mit Gudden,[69] der nicht immer wörtlich, aber im Wesentlichen mit den Berichten der zitierten Zeugen übereinstimmt: Majestät habe Gudden u.a. gesagt, es würden viele Meineide geschworen. Es handle sich um ein Komplott, die Sache von Luitpold sei sehr gut arrangiert, hübsche Komödie. Luitpold sei ein Schlaumeier. Er wisse alles, habe alles gelesen, was man über ihn geschrieben und gelogen habe. Mauder berichtete auch, dass die Lakaien sich dem König in gebeugter Haltung näherten.

Gudden hielt dem König vor, dass er der ersten Kommission – wie Graf Holnstein behauptet hatte – die Augen hatte ausstechen lassen wollen. Ludwig bestritt dies. Er hielt Gudden vor, dass er ein Preuße sei, worauf dieser erwidert habe, er sei bayerischer Staatsbürger und alle seine Kinder seien in Bayern geboren. Das Verhalten des Königs in dieser äußerst belastenden Situation und alle notierten Äußerungen waren rational klar und emotional verständlich. Sie zeigen ein erstaunliches Maß an Selbstbeherrschung.

Gegen vier Uhr morgens verabschiedete sich der König von einigen Personen seiner engeren Umgebung. Gegenüber dem 24-jährigen Chevauxlegers Alfons Weber, der ihm Kammerdienst leistete, klagte er erneut:


«Daß man mich des Thrones beraubt, kann ich verschmerzen, daß man mich aber für irrsinnig erklärt, überlebe ich nicht. Mein Blut komme über diejenigen, die mich gerichtet und verraten haben.»[70]



Beim Abschied ging der König auf den Schlossdiener Niggl zu, gab ihm die Hand und sagte nach den Aufzeichnungen von Boppeler: «… Niggl, bewahren Sie meine Räume als ein Heiligthum, lassen Sie’s nicht provanieren von Neugierigen, in denen ich [die] bittersten Stunden des Lebens durchlebte – Leben Sie wohl, mich sehen Sie nicht mehr.»[71] Zum Wachtmeister Boppeler sagte er: «Herr Wachtmeister! Ich danke Ihnen und Ihrer Mannschaft für die treuen Dienste, welche Sie mir geleistet. Es thut mir in der Seele weh, selbe Ihnen nicht mehr lohnen zu können, leben Sie wohl, wir sehen uns nicht mehr.»[72]

Nach einigen Stunden Wartezeit bis zur Abfahrtsbereitschaft der Wagen ließ sich der König ohne Widerstand zu der bereitstehenden Pferdekutsche begleiten. Als er auf dem Weg zum Wagen seinen früheren Kabinettssekretär Dr. Ludwig von Müller erblickte, fixierte er ihn wortlos mit einem verächtlichen Blick.

All das sind nicht die Abschiedsworte eines Geisteskranken in den «bittersten Stunden» seines Lebens, und es ist auch nicht der Ausdruck lichter Momente eines ansonsten verrückten Geistes. Es sind eher die leidvollen, von Ohnmacht zeugenden Worte und Handlungsweisen eines jeder wirksamen Unterstützung und Hilfe entbehrenden Menschen.

Das Vorgehen des künftigen Regenten und der Regierung gegen den bayerischen König hinterließ im In- und Ausland nicht gerade einen glanzvollen Eindruck. Fürst Bismarck, der Wiener Psychiater Dr. von Mundy und viele andere fanden harte Worte der Kritik dafür, dass der Psychiater zum Büttel gemacht worden war und kein Mitglied der königlichen Familie und letztlich auch kein Minister den Anstand gehabt hatte, dem König von Bayern die fatalen Nachrichten zu überbringen oder ihm wenigstens den persönlichen Begleittext zu diesen fatalen Mitteilungen aus der Hand seines Onkels, des Prinzen Luitpold, zu übergeben.


12. KAPITEL
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Die psychiatrische Internierung in Schloss Berg

Der Geleitzug Guddens mit der Kutsche des Königs traf am Samstag, dem 12. Juni, nach neun Stunden Fahrt mittags in Berg ein. Die Fahrt war ohne Komplikationen verlaufen. Den König ließ man alleine in dem von außen verschlossenen, von innen nicht zu öffnenden Wagen mit verhangenen Fenstern sitzen. Am Boden waren Riemen zur Fesselung der Füße angebracht. In der letzten Relaisstation, Seeshaupt, hatte der König nach Trinkwasser verlangt.

Das Verhalten des Königs in Schloss Berg

In Schloss Berg (Abb. 93) angekommen, äußerte der König sein Befremden, dass man innen an den Türen seiner Räume die Klinken entfernt hatte. Er beschwerte sich über die in die Türen eingesägten Beobachtungsluken – «man kann sich ja nicht einmal waschen»[1] –, die verschlossenen Fensterläden und die Ersetzung der Speisemesser durch stumpfe Obstmesser.

Als erste Maßnahme der – damals üblichen, disziplinierenden – Therapie hatte Gudden die Pfleger zur Durchsetzung einer strengen Tagesordnung verpflichtet. Sie zwang den König, seinen inversen Schlaf-Wach-Rhythmus aufzugeben und sich auf die üblichen Zeiten umzustellen.

Gegen halb zwei bald nach Ankunft begann der König zu dinieren. Nach dem Bericht des Pflegers Mauder, der ihm serviert hatte, habe der König beim Essen und auch am nächsten Tage durchaus keine Abnormitäten gezeigt.[2] Eine Vernachlässigung der Esssitten wurde nicht registriert. Auch von Halluzinationen bemerkte Mauder nichts. Gegen 3 Uhr ging der König zu Bett. Gudden und Grashey schliefen im ersten Stockwerk des Schlösschens.

Am Morgen des 13. Juni stand der König um 6 Uhr auf. Er ließ sich erst ein Becken mit warmem Wasser bringen, wusch sich warm und kalt und kleidete sich daraufhin an. Da sein Friseur Hoppe nicht mitgekommen war, ließ sich Ludwig von Mauder frisieren. Von Selbstvernachlässigung, wie sie im Gutachten aufscheint, konnte keine Rede sein. Gegen viertel nach acht befahl der König Gudden und danach Grashey zur Audienz, die er in der fürstlichen Tradition des «Lever» im Bett liegend hielt.[3] Das Frühstück nahm er erst danach ein.
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93 Schloss Berg

Mit Gudden und Grashey führte der König lange, offenbar besonnene und situationsadäquate Gespräche. Er beklagte sich erneut darüber, dass man ihn über das bevorstehende Verfahren nicht unterrichtet und für die Begutachtung nicht untersucht habe. Er betonte, dass ein Komplott gegen ihn bestehe. Er wollte wissen, wie lange seine Unterbringung dauern solle. Er bestritt krank zu sein, bestätigte jedoch Aufregungszustände in früheren Jahren und die Einnahme von Schlafmitteln wegen Schlaflosigkeit. Er wünschte, dass der Landtag keinen Einblick in das ärztliche Gutachten erhalten solle.[4]

Der König äußerte sich dann über die Wahl der Kuratoren, fand die des Grafen Törring angenehm, die rücksichtslose Entscheidung des Prinzen Luitpold für Graf Holnstein, den Ludwig vor gut einem Jahr aus seiner Stellung am Hofe entlassen hatte – die aktive Beteiligung des Grafen Holnstein am Machtentzugsverfahren gegen Ludwig II. haben wir in Kapitel 11 dargestellt –, hingegen «unfassbar». Um 11 Uhr befahl der König Gudden zu einem eineinviertelstündigen Spaziergang.[5]

Gudden meinte nach diesen Gesprächen, «der König habe sich ‹wunderbar gut› in seine neue Lage gefügt». Er werde am Abend wieder mit ihm spazieren gehen, und zwar allein, denn es sei gar keine Gefahr vorhanden, der König sei wie ein Kind.[6]

Baron Washington, der am Nachmittag des 13. Juni anwesend war, berichtete, Gudden habe beim Gespräch «förmlich seine Verwunderung darüber aus[gedrückt], wie folgsam S. M. wäre, wie er auf alle Vorschläge eingehe und neue Anordnungen von ihm ohne Murren hinnehme und befolge».[7]

Pfleger Mauder, zu dem der König Vertrauen fasste, weil er schon längere Zeit bei Ludwigs Bruder Otto Dienst getan hatte, berichtete, der König habe ihn beim Frühstück eingehend nach Gudden, nach Dr. Müller und vor allem nach Prinz Otto gefragt, etwa ob dieser noch so viel zerschlage und ob er sich alleine wasche. Mauder hatte den Eindruck, dass Ludwig über seinen Bruder aufs Genaueste unterrichtet war. Auch über die anderen Pfleger erkundigte sich der König, ob es ordentliche Leute und welcher Religion sie seien. Selbst die Familienverhältnisse des Pflegers erkundete der König «bis in die kleinsten Einzelheiten»; Mauder scheint ihm gut gefallen zu haben.[8]

Nach seinem langen Gespräch mit dem König äußerte Grashey gegenüber Gudden: «Für rettungslos halte ich den Zustand Seiner Majestät nicht.»[9] Gudden war darüber sehr aufgebracht und entgegnete mit kurzen Worten: «Darüber sprechen wir ein anderes Mal.»[10]

Auf den Verdacht des Königs, dass ein Komplott gegen ihn im Gange sei, erwiderte Grashey im vorauseilenden Gehorsam gegenüber dem künftigen Regenten:


«daß an ein Komplott gar nicht zu denken sei [obwohl dies der König schon in der Zeitung gelesen hatte!], daß Seine Kgl. Hoheit Prinz Luitpold höchst ungern und nur unter dem Druck der durch Erkrankung Seiner Majestät entstandenen unabweisbaren Notwendigkeit zur übernahme der Regentschaft sich entschlossen haben, daß das kgl. Staatsministerium das denkbar treueste und anhänglichste sei …»[11]



Nach seiner Unterredung mit den beiden Psychiatrieprofessoren fragte der König Mauder, was er von Gudden und Grashey halte, ob Gudden seine schmeichelhaften Worte ernst meine. «Und dieser Grashey», äußerte der König, «war auch bei diesem Komplott, dieser Mensch macht einen schlechten Eindruck auf mich.»[12] Danach befahl er noch den Assistenzarzt Dr. Müller zur Audienz. Der Inhalt des Gesprächs, über das Müller selbst[13] berichtete, ähnelte im Wesentlichen den beiden vorangegangenen Audienzen. Der König erkundigte sich über viele persönliche Dinge, über Studium, Beruf und Berufsmotivation, so dass Dr. Müller meinte, er sei mehr gefragt worden als beim medizinischen Staatsexamen. Darüber hinaus erkundigte sich der König auch über Schlafmittel. Der Bericht von Dr. Müller enthält einzelne von den Aussagen der anderen Zeugen abweichende Bemerkungen, die er vermutlich dem Gutachterurteil entnommen hat:


«Man sah klar, daß es dem König nur darum zu tun war, sich zu vergewissern, ob er dem, der vor ihm stand, zutrauen könne, daß er ihm Gift geben oder ihn sonstwie beseitigen würde.[14] Das war ihm Hauptsache, und doch äußerte er diese Verfolgungsideen, man kann sagen, sehr vorsichtig und umkleidete sie mit einer Menge von Fragen nach alltäglichen Dingen.[15] … Nun wiederholten sich die Verfolgungsideen immer und immer wieder. Der König schaute mich groß … an, aber wenn ich ihn fixierte, schlug er den Blick zu Boden.»[16]



Die von Dr. Müller behaupteten Verfolgungsideen konzentrierten sich auf den Gedanken, Prinz Luitpold würde sich freuen, wenn er höre, dass es ihm, dem König, schlechter gehe, und auf die verständliche Befürchtung, man könne einem Menschen ein Mittel in die Suppe schütten, so dass er nicht mehr erwache. Dass dem König in dieser Situation der Gedanke durch den Kopf ging, man könnte ihn unauffällig beseitigen, ist nicht unwahrscheinlich und keineswegs pathologisch, denn das war das Schicksal einiger abgesetzter Herrscher, etwa das des ebenfalls psychiatrisch begutachteten Sultans Murad V., den Ludwig ausdrücklich erwähnte.[17] Andere Befürchtungen des Königs werden nicht berichtet. Echte Verfolgungsideen oder Wahnvorstellungen des Königs, die sich als Symptome von Paranoia deuten ließen, sind sämtlichen Berichten aus Berg nicht zu entnehmen. Die Aussagen der Ärzte über ihre Beobachtungen des Königs während seines Aufenthalts in Schloss Berg sind voll von angeblich vorhandenen Symptomen einer Geisteskrankheit, ohne dass ein einziges Phänomen, das eine solche krankhafte Charakteristik aufweisen würde, darunter zu finden wäre.

Eine persönliche, von den Absichten Guddens und seiner Hintermänner unbeeinflusste Begegnung scheint in Ludwigs Gespräch mit dem Stabskontrolleur Zander stattgefunden zu haben. Gudden hatte das offenbar vorausgesehen, denn er verlangte vorher Zanders Ehrenwort, dass er mit dem König nicht über Fluchtpläne spreche.[18] «Der König», berichtete Zander, «kam auf mich zu, mit blitzenden Augen, energisch, lebhaft, wie in seinen besten Tagen …»[19] Ludwig zeigte Zander die Vorrichtungen in seinen beiden Zimmern, die ihn daran erinnern mussten, dass man ihn für tobsüchtig hielt, und berichtete seine Erlebnisse der letzten Tage. Nach Fragen über die Dauer der Gefangenschaft meinte der König, sein Onkel Luitpold werde sich an das Regieren gewöhnen und soviel Gefallen daran finden, «daß er mich nie wieder herausläßt».[20] Dann erkundigte sich der König über die Zahl der Gendarmen im Park, ob sie scharf geladen hätten und gegebenenfalls auf ihn schießen würden. Zander berichtete dem König, dass ihre Waffen gar nicht geladen wären. Dem offensichtlichen Versuch des Königs, Zander etwas Vertrauliches mitzuteilen, entzog sich der Stabskontrolleur wegen seines Ehrenworts. Das hatte die sofortige Entlassung Zanders zur Folge.

In einem ärztlichen Bericht, den Grashey nach der Katastrophe abgefasst hat, ist zu lesen:


«Während derselben [Gespräche] überzeugte sich der Unterzeichnete, daß Seine Majestät ruhig und zusammenhängend denken und sprechen können, leicht und richtig auffassen, frei von paralytischen Symptomen sind und noch einen beträchtlichen Grad von Selbstbeherrschung besitzen.»[21]



Vor dem Ausschuss der Reichsräte ergänzte er, dass «Seine Majestät bis in die letzte Zeit imstande gewesen ist, logisch zu denken … sogar mit einer gewissen Ausdauer und Zähigkeit zu handeln».[22]

Abgesehen von irrealen, auf Verrücktheit zielenden Deutungen vermitteln alle Zeugen der Geschehnisse in Berg ein ziemlich normales Bild vom Verhalten Ludwigs II., insbesondere wenn man seine aussichtslose und erniedrigende Lage bedenkt. Das Entsetzen des Königs über seine Festnahme und das ihm drohende Schicksal lebenslanger Internierung sowie seine vermutlich damit im Zusammenhang stehende Selbstmordabsicht dürfte Gudden und Müller bereits in Neuschwanstein aufgefallen sein.

Die Festnahme Ludwigs bot Gudden die Chance, sich mit dem König nicht nur eingehend zu unterhalten, sondern auch seine Lebensgeschichte zu explorieren und seinen seelischen Zustand zu untersuchen. Das hat Gudden als verantwortlicher Arzt und Gutachter versäumt. Ludwigs besonnenes Verhalten und seine Auskunftsfreudigkeit standen offensichtlich im Gegensatz zu den Erwartungen der Regierung. Gudden hat dieses Verhalten des Königs zur Kenntnis genommen und dennoch sein fatales gutachtliches Urteil unverrückbar aufrechterhalten, es gegenüber seinen Auftraggebern sogar noch wahrheitswidrig telegraphisch bestätigt. Selbst den bescheidenen Ansatz eines Zweifels an der Prognose, den sein Kollege und Schwiegersohn Grashey äußerte, hat er sofort unterdrückt. Ihm musste an der Aufrechterhaltung des Gutachterurteils gelegen sein, denn er hatte es offensichtlich mit Prinz Luitpold und der Regierung verbindlich abgesprochen und in den entscheidenden Staatsratssitzungen apodiktisch vertreten. Für die Regierung hätte ein Abrücken von der Beurteilung des Königs als geisteskrank und dauerhaft regierungsunfähig zu unabsehbaren Folgen, wenigstens aber zu der befürchteten Entlassung geführt. Auch für den mit Zustimmung der Regierung soeben ernannten Prinzregenten hätte es eine Katastrophe bedeutet, wenn der König seine Regierungsgewalt zurückerlangt hätte.

Die Katastrophe: Tod des Königs und von Guddens

Am Abend des 13. Juni 1886 befahl der König Gudden ein zweites Mal zum Spaziergang (Abb. 94). Der König und Gudden verließen das Schloss gegen 18.25 Uhr. Der König wählte einen Weg, der zum Ufer des Sees führte. Gudden schickte den Pfleger, der beide begleiten sollte, zurück.[23] Weshalb der Psychiater Gudden im Wissen um die Selbstmordgefährdung des Königs gegen seine eigene, von Dr. Müller ausdrücklich bestätigte Anordnung verstieß, konnte nie aufgeklärt werden. Die posthume Rechtfertigung seines Verhaltens durch seinen Schwiegersohn Grashey, der das Geschehen persönlich nicht beobachtet hatte, ist durch die Fakten nicht hinreichend gedeckt.[24] Von Gudden ist seiner Nachlässigkeit zum Opfer gefallen, schrieb der damalige bayerische Justizminister Johann von Fäustle am 15. Juni 1886 nach offizieller Inaugenscheinnahme der Toten an seine Frau.
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94 Spaziergang des Königs mit dem Psychiater Bernhard von Gudden im Park von Schloss Berg am13. Juni 1886, nach einem Aquarell von Heinrich Breling

Nachdem der König und Gudden nicht rechtzeitig zum Souper zurückgekehrt waren, sandte Dr. Müller in zunehmender Besorgnis kurz nach 20 Uhr Gendarmen nach ihnen aus. Da die Vermissten nicht auftauchten, wurde der Park mit allen verfügbaren Leuten abgesucht. Gegen 22.30 Uhr fanden sich Hut mit Brillantagraffe, Rock und Überrock des Königs am Seeufer. Die Leiche des Königs ohne Hut und Rock und die voll bekleidete Leiche Guddens – sie wurden gegen 23.00 Uhr gefunden – trieben im Wasser (Abb. 95). Der Zylinderhut Guddens war eingedrückt. Kleidung und Körper des Königs waren unversehrt, abgesehen von geringfügigen, vermutlich nach dem Tod verursachten Hautabschürfungen an beiden Knien und von einem zwei Hand breiten Hämatom auf der linken Brust, das von den unverzüglich unternommenen Wiederbelebungsversuchen Dr. Müllers herrührte. Die Uhr des Königs war durch das Eindringen von Wasser um 18.54 Uhr stehen geblieben.

Guddens Leiche zeigte ein Hämatom (Bluterguss) über Schläfe und Stirn, das nach Dr. Müllers plausibler Meinung «von einem wuchtigen Faustschlag» herrührte, tiefe Kratzwunden im Gesicht und Würgemale am Hals sowie Hinweise auf Gewaltanwendung auch an der Kleidung.[25]
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95 Die Auffindung der Leiche des Königs im Starnberger See

Die am Seeboden identifizierten Schrittspuren zweier Personen, eine mit kürzeren und eine andere mit längeren Schritten – vermutlich die des 1,91 Meter großen Königs –, sprechen dafür, dass es in einigen Metern Entfernung vom Ufer zu einem Kampf beider Männer gekommen war. Von dieser durch viele Fußspuren gekennzeichneten Stelle an scheint sich der König mit langen Schritten ins tiefere Wasser begeben zu haben. Eine zweite Spur existiert von dieser Stelle an nicht mehr. Wöbkings Deutung auf der Grundlage der damaligen, sorgfältigen Ermittlungsergebnisse lautete, dass Ludwig II. Selbstmord durch Ertrinken beabsichtigte, nachdem er keine anderen Mittel zur Selbsttötung in die Hand bekommen hatte. Gudden scheint sich bemüht zu haben, ihn zurückzuhalten. Der König hat sich dessen erwehrt, vermutlich sich zu befreien versucht und, als ihm dies nicht gelang, Gudden geschlagen, gewürgt und bis zum Ertrinken unter Wasser gedrückt.

Die Nachprüfung der Todesursache liegt nicht im Fokus unserer Studie. Von der großen Zahl der Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema beschäftigten, scheint uns die Studie Wöbkings, die im Wesentlichen auf der Darstellung und der Bewertung der Ermittlungen durch den Zeitzeugen Karl Alexander von Müller gründet, in ihrer Untersuchung der Quellen und Fakten am genauesten zu sein. In seiner Analyse der Beobachtungen und der Ermittlungsergebnisse zur Todesszene kam Karl Alexander von Müller zu folgendem Ergebnis (Abb. 96):
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96 Skizze der Todesszene von Ludwig II. und Bernhard von Gudden nach den Skizzen von Otto Schleussinger und Max Weiß


«Schräg gegenüber der grünen Holzbank führte über eine leicht abwärts geneigte Wiese ein etwa 8–10 m langer, dürftiger Fußsteig an das Seeufer, das völlig mit Weidengebüsch eingesäumt war. Rechts vom Weg war ein Taxusbusch. An diesem rechts vorbei, den Weg abschneidend, führten die tiefen Schrittspuren des Königs und Dr. Guddens zum Ufer. Gudden scheint in den Busch gefallen oder gestoßen worden zu sein, weil in seinem Mantel und Schirm Reste von Zweigen und Blättern steckten (Eigenbeobachtung). Im Weidenbuschwerk, das ziemlich dicht das Ufergelände einsäumte, muß Gudden den König erreicht haben. Er riß ihm bei dem Versuch, ihn zurückzuhalten, den Hut und die beiden Röcke herunter. Auch die Schirme lagen hier herum. Vom kiesigen Uferrand weg waren wieder die Trittspuren der beiden im Schlammboden zu erkennen. Etwa 10 Meter vom Ufer entfernt waren die Trittspuren deutliche Zeichen des Kampfes, in dem Gudden unterlag. Von da weg war der König allein noch etwa 8–10 Schritte in der Richtung nach der Roseninsel gegangen, dann zweifellos vom Schlag tödlich getroffen worden. Und schon von hier weg waren die Spuren der von den Wellen ans Ufer getragenen Leiche des Königs deutlich zu erkennen.»[26]



Die von K. A. Müller favorisierte Hypothese eines Schlaganfalls, der den König unvermittelt traf, ins Wasser stürzen und ertrinken ließ, ist indes durch keine weiteren medizinischen Befunde oder bekannte Risikofaktoren belegt.
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97 Totenmaske König Ludwigs II.

Wenn Wöbkings Darstellung der Ereignisse im Prinzip zutrifft,[27] dann darf ein naheliegender Motivhintergrund Ludwigs II. nicht übersehen werden. Je vollständiger der König davon Kenntnis nahm, dass sich Gudden durch Prinz Luitpold und die Regierung hatte instrumentalisieren lassen, ihn als geisteskrank sowie geschäfts- und regierungsunfähig zu beurteilen, desto größer musste seine Abneigung gegen diesen Menschen sein. Der hohen Intelligenz des Königs kann kaum entgangen sein, dass das psychiatrische Gutachten Guddens das ausschlaggebende Instrument dafür war, ihn seiner Würde als König und als Person zu berauben. Was eine dauerhafte psychiatrische Unterbringung unter der ärztlichen Aufsicht Guddens und unter Bedingungen, wie sie sein Bruder Otto zu ertragen hatte, für ihn bedeutet hätte, hat er mehrfach deutlich gemacht. Mit dieser Zukunftsaussicht wollte er wahrscheinlich nicht weiterleben. Reichsrat Graf zu Ortenburg hat im Besonderen Ausschuss diesen singulären Sturz aus subjektiv enormer und objektiv beachtlicher Höhe in einen Abgrund unerträglicher Lebensbedingungen angesprochen, wobei er dem König fälschlicherweise Größenwahn unterstellte:


«Der Selbstmord könne ebenso aus der Aufregung über die Einsetzung der Regentschaft wie aus der Geistesstörung hervorgegangen sein, besonders wenn man bedenke, daß die Wirkung des Sturzes bei dem Größenwahn (sic!) des Königs eine ungeheuere gewesen sein müsse.»[28]



Selbst Grashey meinte, dass mit der Überführung nach Schloss Berg für Ludwig eine aussichtslose Lage eingetreten sei, die für ihn zutiefst kränkend und demütigend war. Diese Situation könnte ihn zur Verwirklichung seiner schon oftmals ins Auge gefassten Suizididee veranlasst haben.[29]

Das von Wöbking eingeholte ärztliche Gutachten eines Dr. Harms, der eine Veranlagung des Königs zur krankhaften Aggressivität annimmt, um die Tötung Guddens zu erklären, sind zusammen mit verschiedenen anderen Aussagen zu psychiatrischen Themen in Wöbkings Buch einmal mehr Beispiele dafür, dass historische Arbeit auf kompetente Vertreter anderer Disziplinen angewiesen ist[30] – ein Umstand, der bereits im Kontext des Verfahrens gegen Ludwig II. deutlich geworden sein dürfte. Das Gutachten von Dr. Harms[31] enthält eine Reihe zum Teil frei konstruierter Symptome. So deutet es etwa die nicht einmal zuverlässig belegte Ablenkbarkeit des Königs in Gesprächen und seine Tagebucheintragungen – deren heterogene Herkunft Merta[32] akribisch analysiert hat – als Zerfahrenheit des Denkens. Es entdeckt eine angeblich für «Schizophrenie typische» eigenartige Zahlensymbolik im Tagebuch, womit er z.B. die Zahl der Tage und Monate bis zum nächsten Geburtstag missversteht. Für den psychiatrisch geschulten Leser hinterlässt dieses Gutachten einen peinlichen Eindruck. Weshalb Wöbking, dem in München ausgewiesene Experten zur Verfügung standen, diese Wahl getroffen hat, entzieht sich unserer Kenntnis.

Über den Tod Ludwigs II. und Guddens sind unmittelbar nach dem Ereignis unterschiedliche Versionen verbreitet worden. Abgesehen von den Geheimverhandlungen in den Ausschüssen der Kammern, deren Folgen Reichsrat Graf zu Ortenburg durch den Vorschlag öffentlicher Verhandlungen – leider vergeblich – mindern wollte, haben noch viele andere Umstände der Legendenbildung Vorschub geleistet. Dazu zählen Ludwigs tiefe Abneigung gegen das preußische Kaiserhaus, die er mit vielen seiner Untertanen teilte, der nur 20 Jahre zurückliegende Krieg mit Preußen und das Gerücht, Prinz Luitpold habe den König töten lassen, um weitere Verschuldung zu verhindern und selbst an die Macht zu gelangen. Die von Königshaus und Regierung diskret behandelte, aber gerüchteweise rasch verbreitete Nachricht, der König habe seinen Psychiater getötet und dann Suizid begangen, stieß vielerorts auf Zweifel.

Einige fragwürdige Beobachtungen von Randereignissen führten zu den Vermutungen eines Schusses aus dem Hinterhalt oder einer gescheiterten Flucht mit einem bereitgestellten Pferdewagen oder einem wartenden Kahn. Die Ermittlungen über die Todesursache wurden nach dem Auffinden der Leichen mit Sorgfalt durchgeführt. Die Leiche des Königs wurde gerichtsmedizinisch in Anwesenheit einer großen Zahl angesehener – darunter relativ unabhängiger – Zeugen obduziert und die Leiche Guddens sorgfältig untersucht. Tödliche Verletzungen – etwa eine Schussverletzung – wurden nicht gefunden. Tod durch Ertrinken ist nach dem Sektionsbefund hochwahrscheinlich, wenn auch nicht einwandfrei gesichert. Die Wahrscheinlichkeit einer anderen Todesursache als Suizid durch Ertrinken – mit Todesfolge Guddens, der den König mit Gewalt am Suizid hindern wollte – ist gering. Tod durch Ertrinken ist bei Selbsttötungsabsicht auch bei einer Wassertiefe von 1,20 bis 1,50 Meter möglich.

Die oftmals vertretene Hypothese, der König habe durch das flache Uferstück des Sees fliehen wollen und deshalb den Psychiater, der ihn zurückhalten wollte, mit Todesfolge abgeschüttelt, ist nicht sehr wahrscheinlich – denn Ludwig hatte in den vorausgehenden Tagen mehrmals bequemere Fluchtmöglichkeiten als den überaus riskanten Weg hinaus in den See angeboten bekommen. Letztlich ist die Frage der Todesursache nicht entscheidend. Es steht außer Zweifel, dass das Verfahren der Absetzung und Entmündigung und die Anordnung unbefristeter geschlossener psychiatrischer Unterbringung Ludwigs geistigem Leben in Freiheit und Würde ein Ende gesetzt haben. Das hat auch Gottfried von Böhm in seiner 1922 erschienenen Biographie des Königs nicht anders gesehen:


«Man darf dem Kranken nicht jede Hoffnung, jede Lebensfreude nehmen, ihn nicht mit einem Schlage mit seinen bisherigen Lebensgewohnheiten in Widerspruch setzen; man darf nicht einen König, der heute über sechs Millionen Untertanen regierte und dem ein Dutzend Schlösser zur Verfügung standen, morgen … als eine ‹Beute der Irrenärzte› behandeln und ihm all die konventionellen Folterwerkzeuge vor Augen führen und zum Bewusstsein bringen, die im Großbetrieb der Irrenhäuser üblich und nötig sind.»[33]



Angesichts dieses extremen Entzugs von Rang und Würde und der Konfrontation mit einer fatalen Lebensperspektive ist ernstlich zu fragen, ob der Tod für den König nicht die erträglichere Lösung war. Ludwig, der schon oft in Krisen seines Lebens Todesgedanken geäußert hatte, der angesichts seiner Festnahme von mehreren Personen Mittel zum Suizid erbeten hatte, war in den letzten Tagen – zumal nach Entzug aller seiner suchtgebundenen Handlungsmöglichkeiten – hochgradig selbstmordgefährdet. Weshalb der Psychiater Bernhard von Gudden auf seinem Abendspaziergang mit dem König jegliche gebotene Vorsicht außer Acht ließ, ist nur mit dessen Illusion eines großen persönlichen Einflusses auf den König zu erklären. Es mag pietätlos klingen, aber es ist irgendwie verständlich, dass der König seine Selbstmordabsicht nicht aufgab, nur um das Leben Guddens zu schonen.
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98 Kreuz zum Andenken an Ludwig II. im Starnherger See

Nach der Katastrophe wurden die wenigen um objektive Berichterstattung bemühten Stimmen in der bayerischen Presse konsequent unterdrückt. So schrieb der bereits mehrfach zitierte Publizist Anton Memminger in der Neuen Bayerischen Landeszeitungeinige kritische Artikel nach Ludwigs Tod, die von der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurden. Seine am 17. Juni 1886 publizierte Kritik am Minister von Lutz und der Rechtmäßigkeit des Übergangs der Krone auf Prinz Otto führte nicht nur zur totalen Beschlagnahmung dieser Ausgabe, sondern auch zur Verurteilung zu zwei Monaten Gefängnis wegen Ministerbeleidigung. Auch der Redakteur des Münchner FremdenblattsFranta, der Redakteur des Frankfurter VolksblattsJohann Wickl, der Redakteur der Amberger VolkszeitungMattias Renner sowie der Redakteur der Donauzeitungerhielten wegen Kritik am Verfahren gegen Ludwig II. Gefängnisstrafen jeweils von zwei bis zu mehreren Monaten. Wickl hatte das Ganze zutreffend einen Staatsstreich genannt. Diese Einschüchterungskampagne gegen mutige Journalisten war eine der Maßnahmen der Sieger, um die Wahrheit über ihr Handeln zu unterdrücken, mit der Folge, dass der Legendenbildung Tür und Tor geöffnet wurde.

Der wirksamste Beitrag zur Legendenbildung war und ist die bis heute praktizierte Geheimhaltungs- und Beschönigungsstrategie führender Mitglieder des Hauses Wittelsbach. Die Behinderung historisch-wissenschaftlicher Wahrheitssuche im Hinblick auf ein bedeutsames Kapitel der Geschichte Bayerns mehr als hundert Jahre nach den Ereignissen ist für ein Land, das die Freiheit der Wissenschaft als Grundrecht gewährt, schwer erträglich.

Wenigstens ein Beispiel für die Legenden um den Tod des Königs wollen wir ausschnittweise zitieren, nämlich aus einem Gedicht, das die Kaiserin Elisabeth von Österreich nach dem Tod ihres Cousins und Seelenfreundes niedergeschrieben hat:

«Ja, ich war ein Märchenkönig,
Saß auf hohem Felsenthrone,
Schlanke Lilie war mein Scepter
Funkelnd’ Sterne meine Krone.

…

Doch das feige Hofgesinde
Und die Blutsverwandten spannen
Tückisch, heimlich ihre Netze,
Und auf meinen Sturz sie sannen.

Schergen sandten sie und Ärzte,
den ‹Verrückten› einzufangen,

…

Freiheit wollten sie mir rauben,
Freiheit fand ich in den Fluten;
Besser hier im Herz erstarren
Als in Kerkerhaft verbluthen!»[34]


13. KAPITEL
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Der Beitrag von Schädel- und Hirnsektion zur Erklärung der Krankheit Ludwigs II.[1]

Dieses Kapitel hat für die Beurteilung der Krankheit des Königs ausschlaggebende Bedeutung. Mit der Analyse des Protokolls der Sektion des Königs vermittelt es objektive, medizinische Befunde, die im Gutachten keine Berücksichtigung gefunden hatten. Die überlebenden Gutachter und der Amtsarzt, Obermedizinalrat Dr. Kerschensteiner, haben diese Befunde gegenüber dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats und vor dem Landtag auf ihre Weise erklärt. Sie waren zudem mit dem Problem konfrontiert, die ohne Untersuchung gestellte Diagnose von Geisteskrankheit und Geistesschwäche angesichts des situationsangemessenen, normalen Verhaltens des Königs aufrechtzuerhalten, obwohl dieses der Diagnose eindeutig widersprach.

Bevor wir in die Analyse der ärztlichen Urteile nach dem Tod des Königs eintreten, müssen wir uns vergegenwärtigen, in welcher Situation sich die Sachverständigen befanden. Der König war auf Initiative des Prinzen Luitpold mit dem Gutachten von Professor von Gudden als geisteskrank und regierungsunfähig abgesetzt worden. Ein Zweifel an der Regierungsunfähigkeit aus kompetentem Munde hätte den Regenten und die Regierung Lutz, die das Verfahren mit seinen fatalen Folgen zu verantworten hatten, in größte Schwierigkeiten gebracht. Man hätte mit ernsten Unruhen rechnen müssen. Korrigierende Aussagen seitens der überlebenden Gutachter gegen das Gutachterurteil hätten moralische Stärke und erhebliche Risikobereitschaft verlangt.

Bei der gerichtlichen Sektion der Leiche des Königs, die am 15. Juni 1886 morgens um 8 Uhr in der königlichen Residenz zu München vorgenommen worden war,[2] wurde ein überraschender Befund erhoben.

Die Sektion – ausgeführt vom Pathologen Professor Rüdiger, Universität München, unter Assistenz des Dozenten Dr. Rückert, und aufgenommen von Geheimrat Dr. von Ziemssen, Professor für Innere Medizin an der Universität München – fand nach sorgfältiger Vorbereitung in Anwesenheit einer beachtlichen Zahl von Zeugen statt.[3] Gegenüber dem Besonderen Ausschuss des Reichsrats und dem Landtag haben nicht der Obduzent und sein Assistent – beide Mitglieder der Universität – die Ergebnisse der Sektion sachverständig vertreten, sondern der bei der Sektion nur anwesende staatliche Medizinalbeamte Dr. Kerschensteiner. Der wesentliche Grund dafür dürfte in der Regierungsnähe und der Verbindung mit Gudden liegen. Dr. Kerschensteiner war Vorsitzender des Medizinalausschusses beim Innenministerium und damit der höchste Medizinalbeamte in Bayern. Gudden war sein Stellvertreter. Von den Aussagen dieses offensichtlich treuen Staatsdieners war anscheinend eher zu erwarten, dass sie mit der politischen Linie der Regierung und des Gutachtens konform gingen, als dies wohl bei dem etwas unabhängigeren Universitätsprofessor Rüdiger der Fall gewesen wäre.

Sektionsbefund der Leiche des Königs vom 15. Juni 1886

Bei der Inaugenscheinnahme der Leiche, die kaum entstellt war, wurden außer kleinen Hautabschürfungen unter der Kniescheibe beiderseits[4] und einer etwa zwei Hände großen bläulichen Verfärbung der Haut auf der vorderen Brustwand[5] keine Verletzungen bzw. Zeichen äußerer Gewalteinwirkung gefunden. Im Übrigen wurde die Körperlänge mit 191 cm gemessen, eine äußerst kräftige Muskulatur mit stark entwickelten Fettpolstern (Brustumfang 103 cm, Bauchumfang 120 cm) registriert und ein Leistenbruch rechts von mittlerer Weite, mit Bruchband versorgt, sowie ein äußerlich normales Genitale mit etwas atrophischem rechten Hoden beschrieben.

Der Oberkiefer war fast zahnlos und mit einer Zahnpièce versehen, im Unterkiefer fanden sich nur noch vier lose sitzende Schneide- und zwei ebensolche Eckzähne. Das bedeutet, dass der König in seinen letzten Lebensjahren beim Kauen fester Speisen, aber auch kosmetisch und beim Sprechen deutlich behindert gewesen sein muss.

Die Pupillen waren beiderseits mäßig und gleich weit, ein Befund, der die Diagnose einer progressiven Paralyse – einer luetischen Entzündung des Gehirns und seiner Häute, 1973 von Dr. Biermann[6] angenommen – einigermaßen unwahrscheinlich macht. Der Schädelumfang nach Entfernung der Kopfschwarte wurde mit 56,5 cm angegeben, ein Maß, das heute – und wahrscheinlich auch damals – im Mittelfeld der Normalmaße anzusiedeln ist. Dem Amtsarzt Dr. Kerschensteiner erschien der Schädel im Verhältnis zur Körpergröße jedoch ungewöhnlich klein. Vor Entfernung der Kopfschwarte sind in der Transkription des Protokolls 50,5 cm Schädelumfang notiert. Das wäre bereits ein Hinweis auf Mikrozephalie. Alleine die Photographien des Königs lassen dieses Maß als unmöglich erscheinen, so dass an eine Verwechslung der handgeschriebenen Zahl (z.B. 56 = 50) zu denken ist. Die Relation von Körpergröße und Schädelumfang ist im Hinblick auf die unterschiedlichen embryonalen Wachstumsquellen und Wachstumstrends des Schädelskeletts und des Extremitätenskeletts ziemlich variabel. Der Schädelumfang nimmt nicht grundsätzlich proportional mit dem Längenwachstum des Körperskeletts zu. Aus diesen Gründen lässt sich der berichtete Schädelumfang – ohne Kopfschwarte – von 56,5 cm nicht als abnormer Befund definieren.

Der Obduzent hatte bei äußerer Betrachtung eine Schädelasymmetrie festgestellt, die mit einer knapp 1 cm betragenden Größendifferenz der beiden Schädelhälften zu Ungunsten der linken einherging. Beide Schädelmerkmale – Kleinheit und Asymmetrie – deutete Dr. Kerschensteiner als Degenerationsmerkmale, die angeblich auf ein erhöhtes Risiko für Geisteskrankheiten schließen lassen. Leichte Schädelasymmetrien sind jedoch überwiegend als Normvarianten bzw. als Folgen von Wachstumsanomalien verschiedener Ursache meist ohne krankhafte Bedeutung. Ihre Häufigkeit überschreitet diejenige einer voll symmetrischen Schädelbildung.

Das gesamte Schädeldach war ausgesprochen dünn. Nach Schädelöffnung fand sich am Stirnbein rechts eine 10 mm lange und 5 mm breite und links eine flache, etwa hanfkorngroße rundliche Exostose (Knochenvorsprung).

Auf der gleichen Seite, etwas mehr distal gelegen, waren noch zwei stecknadelkopfgroße Exostosen zu registrieren. Am vorderen abfallenden Abschnitt des linken Os temporale (Schläfenbein) fand sich eine markstückgroße Ausbuchtung, in welcher das Schädeldach deutlich verdünnt war.

Am Boden der vorderen Schädelgrube fanden sich ebenfalls eine «außerordentliche Dünnheit» des Knochens und eine weitere Exostose, die etwa 2 mm über das Niveau der Dura (harte Hirnhaut) in die Schädelhöhle vorsprang. Die rechte Hälfte der Sattellehne (des Türkensattels) ließ einen «angeborenen Defekt» erkennen: Die Sattellehne war verdickt und wirkte osteoporotisch (kalkarm). An der Vorderfläche der linken Felsenbeinpyramide fand sich eine aufwärts gerichtete Protuberanz (Knochenvorsprung) mit ca. 1 cm Basaldurchmesser, der am Schläfenlappen des Großhirns eine leichte Vertiefung von gleichem Umfang entsprach.

Die Kopfschwarte war verdickt und außerordentlich blutreich. Alle Venensinus der Schädelkalotte und der -basis waren wie die Kopfschwarte mit stark dunklem, gerinnselfreiem flüssigem Blut gefüllt.

Normalerweise gerinnt das Blut nach Eintritt des Todes. Bei raschem Eintritt des Todes, so auch beim Ertrinkungstod, kommt der Gerinnungsvorgang häufig nicht mehr in Gang, so dass das Blut flüssig bleibt. Der Stau in den großen Gefäßen (Sinus) kann bei Tod durch Ertrinken dadurch verursacht werden, dass der Abfluss des Blutes durch die Drucksteigerung im Brustkorb behindert wird.

Die harte Hirnhaut, die Dura mater, zeigte über den vorderen Abschnitten des Großhirns Verwachsungen und deutliche Verdickungen. Sie war auf der Außenfläche rau und zottig. Die Verdickung hatte ihr Maximum in der Frontalregion des Großhirns (über dem Stirnlappen des Gehirns) zu beiden Seiten des Sinus longitudinalis (Längsblutleiter-Vene) in einer Ausdehnung von etwa 9 cm. In der Mitte nahe dem Sinus war eine etwa erbsengroße «Knochenablagerung» (Verkalkung) festzustellen. Die gefäßführenden weichen Hirnhäute (Arachnoidea, Pia) waren im Bereich der Duraveränderungen milchig getrübt und teilweise verdickt.

Die Verdickungen erstreckten sich von der Mittellinie über den vorderen Abschnitten des Großhirns seitlich etwa 5 cm weit inselartig über den rechten Stirn- und teilweise auch über die vorderen Anteile des Scheitellappens, linksseitig in etwas geringerem Grade, aber mit etwas stärkerer Verdickung an der vorher erwähnten verdünnten Stelle im Schädeldach. Diese besonders verdickte Stelle liegt über dem medialen Ende der vorderen Zentralwindung und dem Anfangsteil der ersten Stirnwindung (Abb. 99).

Die Obduzenten führten auch Hirnschnitte durch. Sie beschrieben am Anfang der zweiten bis dritten Stirnwindung links sowie am medialen Ende der vorderen Zentralwindung und der hier angrenzenden Windungen des Scheitellappens «atrophische» Veränderungen. Rechts fanden sich drei ziemlich scharf begrenzte «atrophische» Stellen, und zwar ebenfalls am Anfang der zweiten und dritten Stirnwindung sowie am medialen Ende der vorderen Zentralwindung und in der Umgebung des mittleren Abschnitts der postzentralen Furche unter den narbigen Verdickungen der Hirnhäute. Die weiße Gehirnsubstanz, von weicher Konsistenz, zeigte im Schnitt zahlreiche «Blutpunkte», die als Todesfolge zu verstehen sind. An den Hirnschnitten wurde die graue Substanz der genannten Windungen als «etwas schmal» bezeichnet. Das Volumen der Hirnventrikel (Hohlräume) sowie die Plexus wurden als normal beschrieben, ebenso die übrigen Teile des Großhirns (z.B. die basalen Windungen des Stirnhirns) und das Kleinhirn.
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99 Rekonstruktion der Lage der Hirnhautveränderungen, projiziert auf die Oberfläche des Gehirns nach dem Sektionsbefund vom 15. Juni 1886. Die grauen Flächen über den vorderen Hirnpartien gehen ungefähr die Position der Hirnhautveränderungen wieder, die dunkleren Tönungen den Kernhereich der stärksten Veränderungen. In den Kästen über der Hirnoberfläche ist die Funktion der darunterliegenden Hirnwindungen in groben Zügen skizziert.

Die Obduktion der inneren Organe ergab, abgesehen von rötlichem Serum in den Pleurahöhlen, abwechselnd mit dunklen und hellen Partien stark geblähten Lungen und narbigen Einziehungen an den Pleuraspitzen mit Zeichen von beginnender Fäulnis, keine bemerkenswerten Befunde.

Deutung des Schädel- und Hirnsektionsbefundes

Zur Deutung dieses Schädel- und Hirnsektionsbefundes – eine histologische Untersuchung des Gehirns wurde nicht vorgenommen – beantwortete Obermedizinalrat Dr. Kerschensteiner in Gestalt eines Gutachtens vom 20. Juni 1886[7] einige Fragen:


«… welche Deutung läßt der Sectionsbefund, im Besonderen des Gehirns und seiner Umhüllungen, im Zusammenhange mit den am Lebenden beobachteten Krankheitserscheinungen zu?»[8]



Dazu erklärte Dr. Kerschensteiner, wie bei den meisten Geistesstörungen könnten auch bei Verrücktheit,


«in der Leiche keine positiven pathologisch-anatomischen Veränderungen nachgewiesen werden …, selbst wenn die Krankheitserscheinungen am Leben … ganz schrecklich waren.»[9]



Mit dieser Aussage stimmte auch Professor Grashey, der wie Professor Hagen unter dem 17. Juni 1886 einen ärztlichen Bericht in Ergänzung des Gutachtens vom 8. Juni gegeben hatte, bei seiner Anhörung vor dem Besonderen Ausschuss – Protokoll vom 17./18. Juni 1886 – überein. Im Gegensatz dazu vertrat Dr. Hubrich die Meinung, «die krankhaften psychischen Erscheinungen hängen mit der fortschreitenden Erkrankung des Gehirns zusammen».[10]

Dr. Kerschensteiner unterschied zwei Gruppen von Schädel-Hirn-Befunden: 1) die angebliche Kleinheit des Schädels, die Schädelasymmetrie und die außerordentliche Dünnheit und Leichtigkeit der Schädeldecke, die Porosität der Knochen, insbesondere eine papierdünne Beschaffenheit der Knochen am Boden der vorderen Schädelgrube sowie die flachen Exostosen an der Innenseite des Os frontale (Stirnhirn) und die kleine spitze Exostose der Schläfenpyramide links und das «geringe» Hirngewicht. Diese Befunde fasste er als «pathologischen Komplex» zusammen. 2) Zur zweiten Gruppe zählen die «atrophischen» Veränderungen des Gehirns und seiner Häute, die er für eine früh beginnende, fortschreitende Geistesschwäche verantwortlich machte. Die Tatsache der Hochbegabung Ludwigs II. und seiner bis zum Tode gegebenen ungeminderten intellektuellen Leistungsfähigkeit ist von Dr. Kerschensteiner nicht zur Kenntnis genommen worden.
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100 Gesamtes Hirnvolumen, das durch hohe Variabilität charakterisiert ist, hei 145 Kindern und Jugendlichen (im Alter von 4–22 Jahren) auf der Grundlage volumetrischer Auswertung von 243 MRT-Scans.

Das Hirngewicht von 1349 Gramm bei einer Körperlänge von 191 Zentimetern erschien Dr. Kerschensteiner Ähnlich wie der im Normbereich angesiedelte Schädelumfang zu niedrig. Er erwähnte aus einer Studie von Bischoff[11] ein Durchschnittsgewicht von 1385 Gramm bei einer Körperlänge von 180 bis 191 Zentimetern und damit ein Defizit von 36 Gramm (= 2,6 Prozent) gegenüber dem Mittelwert. Lässt man außer Betracht, dass ca. 36 Stunden nach dem Eintritt des Todes durch Ertrinken ein exakter Rückschluss auf das Hirngewicht des Lebenden nicht mehr möglich ist, so wären 2,6 Prozent Hirngewicht unter einem damals für die Körpergröße Ludwigs II. angegebenen Mittelwert ein schlichter Normbefund. Man kann dieses scheinbare «Untergewicht» nur in die «normale» Variation menschlicher Hirngewichte einordnen. Ein Zusammenhang mit der geistigen Leistungsfähigkeit ist in diesem marginalen Streuungsbereich von Hirngewichten nicht zu erwarten. Die Graphik über die Verteilung der Hirnvolumina von 145 «normalen» Individuen im jüngeren Lebensalter aus dem Jahr 1999 macht unsere Aussage über die normale Variation der Hirngewichte anschaulicher (Abb. 100). Ein jüngeres Lebensalter wurde gewählt, da es vom dritten Lebensjahrzehnt an in wachsender Häufung zur langsamen Rückbildung kommt. Die nichtinvasive Bestimmung des Hirnvolumens (Volumentrie) am Lebenden ist durch die Magnetresonanztomographie möglich geworden. Das Hirnvolumen kann als Indikator des Hirngewichts gelten (etwa 1:1), das sich naturgemäß am Lebenden nicht wiegen, sondern lediglich schätzen lässt.

Dr. Kerschensteiners Ansicht, die «angeborenen Abweichungen vom normalen Zustand» des Skelettwachstums seien als Degenerationsmerkmale mit einer angeborenen Mehrgenerationendisposition zu psychischen Störungen verbunden, vertrat auch Grashey unter Hinweis auf die Degenerationslehre. Auf dieser Grundlage könnten sich «krankhafte Zustände» leichter «als bei einem ganz normalen Schädel» entwickeln. Für die Ableitung erhöhter Krankheitsrisiken alleine aus solchen Schädelbefunden gibt es jedoch keine verlässliche empirische Grundlage. Die Degenerationslehre als Annahme der Vererbung erworbener Veränderungen des Organismus mit fortschreitend destruktiven Effekten auf die folgenden Generationen ist, wie wir in Kapitel 7 gezeigt haben, nicht haltbar.

Die zweite Gruppe, Veränderungen des Gehirns und seiner Häute, bezeichnete Dr. Kerschensteiner als erworben. Er meinte, während des Lebens aufgetretene entweder «gleichmäßig fortschreitende oder stoßweise erfolgende Reize» hätten allmählich zu entzündlichen Zuständen der harten Hirnhaut im Bereich des Stirnhirns und des Vorderteils des «Schläfenhirns»[12] geführt. Die Folge dieser zunehmenden Verdickung der Hirnhäute und ihrer Verwachsungen seien zunächst stärkere Reizerscheinungen mit gesteigerter Erregbarkeit des gesamten Nervensystems gewesen. Zeichen der so bedingten Erregung, meinte Dr. Kerschensteiner, seien das «unmäßig gehobene Machtbewusstsein», der Ausdruck «psychischer Schwäche» sowie die «intellektuellen und sittlichen Defekte» gewesen.[13] Die Anfänge davon seien nach den biographischen Erhebungen Mitte der 1860er Jahre zu datieren – Ludwigs Thronbesteigung fand 1864 statt. Kerschensteiners Quellen für diese spekulativen Behauptungen sind wahrscheinlich lediglich das Gutachten und Gespräche mit den überlebenden Gutachtern gewesen.

Der allmählich zunehmende Druck der entzündlich entarteten, verdickten und verwachsenen Hirnhäute habe darunterliegende «bedeutungsvolle Windungen des Stirn- und Schläfenhirns[14] zu beginnendem Schwunde gebracht».[15] Im Sektionsprotokoll war die graue Hirnrinde – das Lager der Nervenzellen – an den betroffenen Stellen nur als «etwas unter der normalen Dicke»[16] beschrieben worden. Dr. Kerschensteiner behauptete, da «die Halbkugeln des Großhirns … der Sitz aller psychischen Thätigkeiten» seien, sei «… nur bei Unversehrtheit derselben … der Vorgang des Denkens, des Fühlens und des Wollens möglich».[17] Unter Hinweis auf Landois[18] meinte er, dieser «Gehirnschwund» habe den krankhaften Prozess verschärft, zumal aus dem übrigen Hirngewebe kein Ersatz für die verlorenen Funktionen zur Verfügung gestanden habe. Jedenfalls stimme «der Hirnbefund genau zu dem zeitlichen, über eine Reihe von beiläufig zwanzig Jahren sich ausdehnenden Verlauf der psychischen Erkrankung»[19] – eine Behauptung ohne vertretbare Grundlage. Er schloss seine Stellungnahme vom 20. Juni 1886 mit dem Satz:


«Das Ergebnis der anatomischen Untersuchungen des Schädels und des Schädelinhalts Seiner Majestät des Königs Ludwig II. von Bayern dient zur Aufklärung der bei Seiner Majestät während des Lebens beobachteten Krankheitserscheinungen.»[20]



Nach Dr. Kerschensteiners Auffassung hätten wir zwei Formen von Geisteskrankheit bei Ludwig II. anzunehmen, eine noch aktiv fortschreitende entzündliche Erkrankung der Hirnhäute mitsamt deren Auswirkungen im Sinne eines fortschreitenden Hirnschwundes mit zunehmender Geistesschwäche, sittlichen Defekten und «unmäßig gehobenem Machtbewusstsein» sowie eine davon unabhängige, aus erblicher Degeneration entspringende «Verrücktheit». Das Gutachten Kerschensteiners ist offenbar, trotz offensichtlicher fachlicher Mängel und Widersprüche, unbeanstandet hingenommen worden.

Die überlebenden Gutachter äußern sich zu Sektionsbefund und Gutachten[21]

Der Besondere Ausschuss der Kammer der Reichsräte forderte die drei überlebenden Psychiater auf, noch einmal zum Gutachten vom 8. Juni 1886 unter Berücksichtigung des Sektionsbefundes Stellung zu nehmen. Professor von Grashey verteidigte uneingeschränkt Diagnose und Handeln seines ums Leben gekommenen Schwiegervaters. Das wiederholte sich später in einer publizierten Kontroverse um Guddens Verzicht auf die Begleitung eines Pflegers auf dem fatalen Spaziergang mit dem König.[22] Dr. Müllers berechtigter Zweifel an der Sorgfalt seines Chefs Gudden nahm Grashey zum Anlass einer unkritischen Verteidigung seines verstorbenen Schwiegervaters.[23]

Einige Reichsräte und Landtagsabgeordnete scheinen durchaus einen Widerspruch zwischen dem durch verlässliche Zeugen beschriebenen Verhalten des Königs und dem Gutachten Guddens wahrgenommen zu haben, das dem König alle geistigen Fähigkeiten abgesprochen hatte. Diesen Widerspruch mussten die überlebenden Gutachter erklären. Grashey betonte,[24] diesen Widerspruch dürfe man nicht laienhaft deuten. Zwar räumte er ein, dass der verstorbene König imstande war, bis zu seinem Ende «logisch zu denken und konsequent und sogar mit einer gewissen … Ausdauer zu handeln»,[25] vermittelte den Abgeordneten jedoch die Idee einer lange latent bleibenden Krankheit: Personen, die an Paranoia oder primärer Verrücktheit erkrankt sind, könnten jahrelang neben – vermutlich normalem – alltäglichem Verhalten ihre krankhaften Ideen im Verborgenen mit sich tragen. Erst der weitere Verlauf sei in der Regel sehr traurig. Der Kranke werde geistig schwach und sterbe meist an einer interkurierenden Krankheit. Dieses Krankheitskonstrukt lässt sich jedoch schwerlich auf Ludwig II. anwenden.

Die übrigen Gutachter bemühten vor allem lichte Momente oder «Reste des gesunden Lebens»[26] der vom Irrsinn betroffenen Person. Sie betonten, dass Irre in lichten Augenblicken handeln und denken könnten wie normale Menschen bzw. Wahnideen und Halluzinationen selbständig neben gesunden Ideen bestünden. Ob dieses Nebeneinander von Dauer ist, blieb offen. Die erste Schwierigkeit, die sich dadurch stellte, war der Widerspruch mit dem Tenor des Gutachtens, in dem es beispielsweise heißt: «… bei Seiner Majestät [seien] alle normalen, natürlichen Gefühle zu verlust gegangen.»[27]

Tatsächlich können auch nach unseren heutigen Kenntnissen bei isolierten Wahnkrankheiten, etwa beim paranoiden Syndrom, Bereiche realitätsangepassten normalen Denkens von den krankhaften Vorstellungen unberührt bleiben. Dasselbe lässt sich von Geistesschwäche nicht behaupten. Geistesschwäche kann als Verlust kognitiver Fähigkeiten zwar kurz den oberflächlichen Eindruck lichter Momente vermitteln, ist aber – wenn fortgeschritten – mit einem Wiederauftauchen oder Weiterbestehen normaler geistiger Fähigkeiten nicht vereinbar, weil mit den Zellverlusten im Gehirn zentrale geistige Funktionen verloren gegangen sind. Eine mehrtägige völlig symptomfreie Phase bei einer ernsten Geisteskrankheit ist jedenfalls unwahrscheinlich und bei Geistesschwäche (Demenz) ausgeschlossen. Das hier aufgeworfene Problem erledigt sich jedoch dadurch, dass die Annahme von Geisteskrankheit und Geistesschwäche bei Ludwig II. eine klare Fehldiagnose Guddens ist.

Auch der Gutachter Dr. Hubrich verteidigte die Richtigkeit des Gutachtens und erklärte, dass bei dem verstorbenen König gesunde Reste des Seelenlebens vorhanden gewesen seien, die man nicht als Gegenbeweis einer geistigen Erkrankung in Betracht ziehen könne, «wobei auf den Namen der Krankheit … weniger Gewicht zu legen» sei. Abweichend von Kerschensteiners und Grasheys Urteil erklärte er: «Die krankhaften psychischen Erscheinungen hängen mit der fortschreitenden Erkrankung des Gehirns zusammen.»[28] Im Übrigen vermittelte er dem Ausschuss die Überzeugung, dass alle Psychiater der Welt, wenn man ihnen nur die Tatsachen, die im Gutachten aufgeführt seien, vorlegte, zum selben Ergebnis kämen.[29] Den drei überlebenden Gutachtern gelang dies jedoch nicht in befriedigendem Ausmaß.

Der Zeuge Hofrat Dr. Hagen bezeichnete die Krankheit des Königs als «ein Gemisch von Verrücktheit, moralischem Irrsinn und Narrheit». Im Gutachten selbst habe er diese abweichende Ansicht nicht betont, weil er nicht den Anschein eines Mangels an Übereinstimmung habe entstehen lassen wollen.[30] Auch Hagens Diagnosen müssen im Kontext der Krankheitslehren der damaligen Zeit verstanden werden.

Der «Prinzenarzt» Dr. Müller verwies ebenfalls auf die Diagnose «moralischer Irrsinn» bzw. moralischer Schwachsinn («moral insanity»). Diese Diagnose, in der Psychiatrie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Kontext der Degenerationslehre sehr verbreitet, geht von einem schweren Mangel oder Verlust des moralischen Empfindens bei erhaltenem Intellekt aus. Gelegentliches unmoralisches Handeln, in unterschiedlichem Ausmaß allen Menschen eigen, und ein gewisses, aus damaliger höfischer Subkultur verständliches Maß an Überheblichkeit und Rücksichtslosigkeit gegen Untergebene, reichen für diese Diagnose nicht aus. Diese Diagnose steht bei Ludwig II. im Widerspruch zu extremer moralischer Empfindsamkeit und schweren Schuldgefühlen in einigen Lebensbereichen, die sich in den authentischen Einträgen des Tagebuchs zeigen.[31]

Grashey schilderte Halluzinationen, Verfolgungswahn und Größenwahn bei Ludwig II., als wären sie gesicherte Symptome. Mit den Worten, «daß seine Majestät König Ludwig II. an dieser Form der geistigen Störung, an Paranoia gelitten, sei sehr leicht nachzuweisen», vermittelte er den Eindruck, der König habe solche eindeutigen Symptome gehabt. In seinem Bericht schilderte er auch Symptome, die im Gutachten nicht genannt worden waren, etwa einen depressiven Wahn[32]: «Zu den bereits angeführten Beweismomenten» – so führte Grashey aus – «komme nun aber noch, daß Seine Majestät der König sich selbst getödtet und den begleitenden Arzt zu Tode überwältigt habe; so könne nur ein Geisteskranker oder ein Verbrecher handeln».[33]

Diese Sichtweise mag dem Schutz des Ansehens Ludwigs II. und seiner Familie gedient haben, empirisch begründet ist sie nicht. Grasheys Aussagen zum Gutachten brachten ihm vermutlich die Erhebung in den Adelsstand und eine beachtliche Karriere ein, die ihn auf den höchsten medizinischen Posten des Königreichs führte.

Der Präsident der Kammer, Baron von Franckenstein, stellte in der Sitzung vom 17./18. Juni 1886 Grashey die Frage, «wodurch während des persönlichen Verkehrs mit Seiner Majestät dem Könige der Eindruck der Geisteskrankheit gewonnen worden sei». Grashey antwortete, dass der «Mangel jeder Krankheitseinsicht, sowie das geistesschwache Verhalten gegenüber dem Acte der Regierungsentsetzung … bestimmende Momente» für seine Beurteilung gewesen wären.[34] Er erklärte dann, wie sich der König hätte verhalten sollen: Er hätte


«sofort eine Besprechung mit … dem Prinzen Luitpold und den Ministern oder die Bekanntgabe der Gründe des Vorgehens sowie die erneute Prüfung des ärztlichen Gutachtens verlangt …»[35]



Die Abweichung von diesen – bei Kenntnis des Verfahrens reichlich irrealen – Vorstellungen genügte Grashey offenbar, um daraus auf Geistesschwäche zu schließen. Seine Forderung nach Einsicht in eine nicht vorhandene Krankheit ist überdies nicht leicht zu erfüllen.

Ursachen und Folgen der beschriebenen Hirnhaut- und Hirnveränderungen

Die entscheidende Frage lautet, welche psychischen Folgen die bei der Sektion angetroffenen Veränderungen des Gehirns und seiner Häute hinterlassen haben: Umschriebene Teile der grauen Substanz der medialen Abschnitte der zweiten und dritten Stirnhirnwindungen und am medialen Ende der vorderen Zentralwindung waren durch Druckwirkung der narbigen Hirnhautveränderungen «etwas unter der normalen Dicke».

Wir gehen zunächst der Frage nach, auf welche Art von Erkrankung der Schädel- und Hirnsektionsbefund tatsächlich verweist.

Die unregelmäßige Verdickung der harten Hirnhaut und die begleitenden Veränderungen von Arachnoidea und Pia (der weichen Hirnhäute) mit einer zentralen Kalkeinlagerung sind eindeutig narbiger Natur. Dr. Kerschensteiners Annahme eines entzündlichen Ursprungs ist also nicht zu bezweifeln.

Eine am Todestag noch aktive entzündliche Erkrankung ist nach dem beschriebenen typischen «Narbenbefund» sehr unwahrscheinlich. Zum anderen fehlten im Gesundheitszustand des Königs alle klinischen Zeichen: Im Falle einer noch aktiven Erkrankung hätte es sich um einen raumbeschränkenden entzündlichen Prozess im Schädelinneren (eine Hirnhautentzündung, eine schwere Erkrankung) handeln müssen. Die venöse Blutfülle unter und über der Schädeldecke und in den ableitenden Blutgefässen (Sinus) ist, wie erwähnt, wahrscheinlich Folge des Tods durch Ertrinken.

Der Abbau des Schädelknochens über den lokalen Verdickungen der Dura sowie die leichte Verschmälerung der darunterliegenden Stellen der Hirnwindungen sind Folge von Druckwirkung. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um eine primäre Erkrankung des Schädelskeletts oder des Gehirns. Die bindegeweblich-narbige Organisation der dazwischenliegenden Hirnhäute, vor allem der harten Hirnhaut (Dura), mit unregelmäßigen Verdickungen, Kalkablagerungen und Verklebungen zwischen den Hirnhäuten sind wahrscheinlich auf einen seit langem abgeschlossenen Entzündungsprozess zurückzuführen. Druckwirkungen von narbig verdicktem Hirnhautgewebe führen im Laufe der Zeit zu lokalen Verdünnungen des Schädelskeletts, besonders wenn das Wachstum des Schädels, das früher beendet wird als jenes des Körperskeletts, noch unabgeschlossen war. Solche Knochenumbauprozesse am Schädel laufen im ersten Lebensjahr besonders leicht und rasch ab.[36]

Als entzündliche Erkrankungen der Hirnhäute, die zu solchen Veränderungen an der Schädelkalotte führen, kommen 1) die progressive Paralyse, eine chronisch fortschreitende Entzündung des Gehirns und seiner Häute durch den Erreger der Syphilis, 2) die tuberkulöse Meningitis (Hirnhautentzündung) und 3) bakterielle Meningitiden infrage. Eine nicht beachtete Infektion mit Lues im jugendlichen Alter lässt sich selten mit Sicherheit ausschließen. Äußere Hinweise, die einen Rückschluss auf eine durchgemachte Syphilisinfektion bei König Ludwig II. gäben, etwa narbige Veränderungen am Genitale oder entsprechende Organbefunde, fanden sich bei der Sektion nicht, was noch nicht sehr aussagekräftig ist. Bei einem wesentlichen Teil der Paralysekranken findet man frühzeitig Pupillenveränderungen und Verlust der Sehnenreflexe.[37] Der Sektionsbefund berichtete von runden, seitengleichen Pupillen. Eine Untersuchung der Sehnenreflexe am Lebenden hat nicht stattgefunden.

Die progressive Paralyse führt zum generalisierten Zelltod.[38] Ein häufiges Frühsymptom der Paralyse ist die artikulatorische Sprachstörung, eine verwaschene Sprache mit Unfähigkeit, Silben und Konsonanten klar aussprechen zu können. Das Symptom war bei Otto, nie aber bei Ludwig berichtet worden. Auch Motorik und Koordination sind meist frühzeitig beeinträchtigt.

Die Krankheitsverläufe bei progressiver Paralyse haben wir in Kapitel 9 dargestellt. Das Achsensyndrom ist eine fortschreitende Demenz, die zum Verlust von Gedächtnis, Initiative, Selbstkontrolle und schließlich aller intellektuellen Fähigkeiten führt. Dieses Krankheitsmodell lässt sich auf Biographie, Verhalten und Sektionsbefund Ludwigs II. nicht anwenden.

Die sogenannte Hirnatrophie bei Ludwig II. bestand in wenigen lokalen, scharf abgegrenzten Druckstellen unter den narbig verdickten Hirnhäuten an den Windungen der Stirnhirnkonvexität. Sie reichte nur in den vorderen Abschnitten des Scheitellappens geringfügig darüber hinaus. Die Hirnkammern waren nicht erweitert, was anderenfalls für einen allgemeinen Schwund, eine «Atrophie», von Hirnsubstanz gesprochen hätte. Die Wände der Hirnkammern waren, soweit bei der Sektion in Augenschein genommen, nicht verändert.

Geistesschwäche bestand in den Wochen und Jahren vor der Festnahme des Königs nicht. Eine vorübergehende Wiederherstellung des Verstandes für einige Tage oder eine nebenbei bestehende mentale Normalität gibt es bei erheblicher Geistesschwäche (Demenz) nicht. Mit diesen hirnanatomischen und den Verlauf charakterisierenden psychischen Befunden (kein fortschreitender Prozess psychologischer Ausfälle) ist auch die Annahme jeglicher Art echt degenerativer Hirnerkrankungen bei Ludwig II. verlässlich auszuschließen.

Als alternative diagnostische Hypothese kommt die tuberkulöse Meningitis infrage, die wir aus Sorgfaltsgründen noch kurz diskutieren wollen. Sie geht in der Regel von einem tuberkulösen Herd im Körper, meistens der Lunge, aus. Der Obduktionsbefund der Lungen Ludwigs II. wäre mit einem wahrscheinlich in der Kindheit durchgemachten, abgeheilten tuberkulösen Primäreffekt vereinbar, nicht jedoch mit einer chronisch fortschreitenden oder rezent erworbenen akuten Lungentuberkulose. Gegen die Diagnose tuberkulöse Meningitis spricht, Ähnlich wie gegen die Diagnose einer luetischen Meningoencephalitis, auch die Tatsache, dass das entzündliche Geschehen auf einen kleineren Teil der Hirnhäute beschränkt blieb und mit hoher Wahrscheinlichkeit als erloschen angesehen werden muss. Es fanden sich keine Hinweise auf einen Hirnabszess, auf aktive entzündliche Prozesse oder Herde an den Hirnhäuten oder in den Hirnkammern, und es fanden sich auch im Leben des Königs keine Symptome einer progredient verlaufenden Meningitis.

Infektiöse Haubenmeningitis im Säuglingsalter und Wachstumsanomalien am Schädelskelett

Die einzig wahrscheinliche der drei möglichen Ursachen der Hirnhautveränderungen ist eine lange zurückliegende bakterielle eitrige Meningitis. Das ist eine schwere, lebensgefährliche, akute Erkrankung, die jedoch auch ausheilen kann und dann häufig narbige Veränderungen an den Hirnhäuten hinterlässt, Veränderungen, die exakt so aussehen können, wie sie im Sektionsbericht von Dr. Kerschensteiner beschrieben wurden. Eine typische Folge eitriger Meningitis mit Narbenbildung und Verdickung der Hirnhäute im Kindesalter ist eine lebenslang erhöhte Kopfschmerzbereitschaft und nicht selten auch Überempfindlichkeit.

Ludwig II. hat sein Leben lang an erheblichen Kopfschmerzen mit Druckgefühl im Schädel gelitten. Es handelte sich dabei um typische Folgen einer kindlichen bakteriellen Meningitis. Die Kopfschmerzen gehen auf die dauerhaft bestehende, mit dem Blutfluss variierende Druckwirkung der leicht raumbeengenden Hirnhautveränderungen auf Schmerzrezeptoren im Schädelinneren zurück. Ob die hartnäckigen Schlafstörungen Ludwigs damit im Zusammenhang stehen, entweder direkt oder durch schlafunterbrechende Kopfschmerzen verursacht, lässt sich vermuten, aber nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit klären.

Dr. Gietl, später Professor von Gietl, bereits Leibarzt des Vaters, König Max II., betreute Ludwig II. ärztlich von der Geburt wenigstens bis zum letzten dokumentierten Besuch am 16. März 1884. Er berichtet, dass der Kronprinz nach sehr schwerer Geburt zunächst schwach war, aber keinerlei Krankheitszeichen aufwies und gut gedieh. Der Säugling wurde von seiner Amme, einer gesunden Bäuerin aus Miesbach, bis zum Alter von sieben Monaten gestillt, bis diese Frau «von heftigem Fieber» befallen wurde und nach wenigen Tagen unter den «Erscheinungen des Typhus» – eine in jener Zeit wegen häufiger Typhus[39]- und Choleraendemien naheliegende Fehldiagnose – starb.[40] Bei der Sektion der Leiche wurden keinerlei Zeichen von Typhus, dagegen eine eitrige Meningitis mit Hirnödem festgestellt, was auch in den späteren Aufzeichnungen Dr. Gietls Niederschlag fand. Sektionsbefund und hochakuter Verlauf lassen auf eine bakterielle Meningitis schließen.

Der Säugling musste unverzüglich abgestillt werden, erkrankte dennoch schwer mit Fieber, Erbrechen und allgemeiner Schwäche. Der Kräfteverfall war so erheblich, dass ernsthaft um sein Leben gefürchtet wurde. Auch zwei nicht näher beschriebene Anfälle des Säuglings werden von Dr. Gietl berichtet. Ansonsten ist die Beschreibung von Zustand und Krankheitsverlauf nicht sehr detailliert. In Aufzeichnungen Dr. Gietls über Gesundheitsprobleme des Kronprinzen, die wir im Geheimen Hausarchiv eingesehen haben, ist von «heftigem Fieber mit Gehirnerscheinungen» die Rede.

Während der Erkrankung des Säuglings weilten seine Eltern, Kronprinz Maximilian und Kronprinzessin Marie, in Berlin aus Anlass des Todes von Maries Mutter, Prinzessin Marianne von Preußen (Maria Anna Amalie von Hessen-Homburg).[41] Ihren Wunsch, den kranken Säugling nachkommen zu lassen, lehnten der Leibarzt und der fürsorgliche Großvater, Ludwig I., wegen der Schwere der Erkrankung ab.

Nach längerer Rekonvaleszenz erholte sich der Säugling wieder. Die neu gewonnene Gouvernante, Sibylle Meilhaus, spätere Freifrau von Leonrod, der die Sorge um den geschwächten Säugling anvertraut wurde, erwies sich als eine glückliche Wahl. Sie wurde in einer mütterlichen Ersatzrolle zur wichtigsten Vertrauensperson Ludwigs bis zu ihrem Tod am 20. April 1881. Ludwigs Korrespondenz mit Sibylle Meilhaus vermittelt, frei von Selbstherrlichkeit oder großen Worten, authentische Einblicke in Denken und Fühlen des Königs.

Bakterielle kindliche Meningitis und das Risiko von Spätfolgen

Die akute bakterielle Meningitis – sie tritt hauptsächlich in den späten Winter- und den Frühjahrsmonaten auf– befällt, zuweilen epidemisch, Personen jeden Alters, besonders häufig aber Kleinkinder in den ersten beiden Lebensjahren.[42] Noch heute ist sie trotz Antibiotika mit einer Letalität von 20 bis 30 Prozent belastet, die mit dem Alter leicht ansteigt und in der Kindheit etwas geringer ist.[43] Die große, auf 696 Meningitisepisoden gründende Studie von van de Beek und Mitarbeiter (2004)[44] fand eine niedrigere Letalität bei – behandelter – Meningokokken- (7 Prozent) und eine höhere bei Pneumokokkenmeningitis (30 Prozent).[45]

Die Symptome der bakteriellen Meningitis werden in der frühen Kindheit durch den Entwicklungsstand von Gehirn und Psyche beeinflusst.[46] Ab der 5. oder 6. Lebenswoche sind Fieber und Erbrechen die häufigsten Symptome. Bei Säuglingen im Alter von 7 Monaten ist noch nicht mit Klagen über Kopfschmerzen zu rechnen. Stattdessen stehen Schreien oder Wimmern, Fieberanstieg, Berührungsempfindlichkeit, vor allem beim Windelwechsel, Apathie, Schläfrigkeit, Atemstörungen, Erbrechen, Nahrungsverweigerung, unklare Anfälle sowie rasche Verschlechterung des Allgemeinzustands im Vordergrund. Typische Symptome von Meningitis bei Erwachsenen wie Klagen über Kopfschmerzen, Nackensteifheit und Meningismus (Beugung des Kopfes nach vorne schmerzhaft bis zum Opisthotonus) treten bei Kindern umso seltener auf, je jünger sie sind. Im Säuglingsalter werden sie lediglich bei etwa 10 Prozent der Erkrankten beobachtet. Aus diesem Grund spielt für die Diagnose die Ermittlung von Kontakten mit an Meningitis erkrankten Personen eine wichtige Rolle. Heute kann die Diagnose durch Punktion mit der damals noch nicht verfügbaren Liquordiagnostik gesichert werden.[47]

Die übertragung des Erregers der eitrigen Meningitis durch die Amme, von der der Säugling bis zur Wahrnehmung ihrer akuten Erkrankung gestillt wurde, ist hochwahrscheinlich.[48]

In der Altersgruppe bis etwa zwei Jahre kommen als Erreger der akuten Meningitis derzeit Neisseria meningitidis (Meningokokken) und Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) infrage. Die bakterielle Epidemiologie der Meningitis im München des Jahres 1846 ist uns unbekannt. Sie dürfte aber bei den noch nicht durch Impfung in ihrer Verbreitung beeinflussten Erregertypen bei Säuglingen und Kleinkindern von den heutigen Verteilungsmustern kaum erheblich abweichen. Virusmeningitiden verlaufen überwiegend weniger akut und schwer. Sie kommen als Ursache der beschriebenen Veränderungen an den Hirnhäuten kaum infrage.

Es darf deshalb als hochwahrscheinlich gelten, dass der Kronprinz von seiner Amme mit den Erregern einer bakteriellen Säuglingsmeningitis angesteckt wurde. Nach einem schweren Krankenlager erholte sich der Säugling ohne wirksame Therapie langsam von der durchgemachten Haubenmeningitis, die sich glücklicherweise nicht über die gesamte Hirnoberfläche ausgebreitet hatte, um danach ein Leben lang unter den Folgen der narbigen Veränderungen an den Hirnhäuten zu leiden.

Ist mit Spätfolgen nach einer frühen eitrigen Meningitis zu rechnen?

Kann eine in der Kindheit durchgemachte eitrige Meningitis zu Spätfolgen führen? Aussagekräftige Untersuchungen, die eine hinreichende Zahl ehemals Meningitis-Erkrankter von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter beobachteten, waren damals unbekannt und sind heute noch höchst selten. Eine Ausnahme in Gestalt einer methodisch vorbildlichen Studie haben Gattaz und Mitarbeiter[49] in Brasilien durchgeführt. 173 Kleinkinder, die in Sao Paulo (Brasilien) zwischen 1971 und 1974 im Alter von 0 bis 4 Jahren während einer Epidemie an einer akuten bakteriellen Meningitis erkrankt waren, konnten im Alter von 26 bis 29 Jahren nachuntersucht werden. Sie wurden mit 141 nicht erkrankten Geschwistern gleichen Geschlechts, IQ und Schulleistungen, als Kontrollgruppe verglichen. Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Sucht- und Abhängigkeitskrankheiten waren bei den in der Kindheit Erkrankten nicht signifikant seltener oder häufiger als bei ihren nicht erkrankten Geschwistern. Das Risiko einer Schizophrenie mit 4,6 Prozent vs. 0 Prozent, nicht das Risiko affektiver Erkrankungen mit 24,8 Prozent vs. 22 Prozent war bei vorausgehender Meningitis leicht erhöht. Alle Psychosen zusammengenommen kamen auf 20,8 Prozent, bei der Kontrollgruppe auf 4,3 Prozent. Außerdem war das bekannte Risiko von Taubheit und anderen neurologischen Ausfällen bei den ehemals Erkrankten signifikant und deutlich (24,8 Prozent vs. 5,6 Prozent) erhöht.[50] Konkret bedeutet dies, dass das Exzessrisiko, eine Schizophrenie zu entwickeln, bis zum Alter von knapp 30 Jahren etwa 4,6 Prozent, für alle Psychosen zusammengenommen etwa 16,5 Prozent beträgt. Das bedeutet, dass man dem Eintritt eines solchen Risikos prüfende Aufmerksamkeit zu schenken hat, nicht aber, dass man aus dieser geringen Risikobelastung eine diagnostische Aussage ableiten könnte.

Die Spätrisiken der brasilianischen Epidemie sind an 173 an frühkindlicher bakterieller Meningitis erkrankten Personen erfasst worden, die großenteils antibiotisch behandelt worden sein dürften. Das bedeutet, dass wahrscheinlich ein höherer Anteil schwerer Erkrankter überlebt hat, als dies im 19. Jahrhundert ohne wirksame Behandlung möglich gewesen ist. Nur die weniger schwer, d.h. ohne wesentliche Hirnbeteiligung (Meningoencephalitis), oder ohne Generalisierung der eitrigen Entzündung über die gesamte Hirnoberfläche (bei Ludwig nur Haubenmeningitis) und ohne schwere Gerinnungsstörungen des Blutes (Verbrauchskoagulopathie) Erkrankten dürften damals überlebt haben. Diese drei positiven Faktoren treffen auf den Säugling Ludwig zu. Körperliche Symptome – von den Kopfschmerzen und Schlafstörungen abgesehen –, die sich auf die durchgemachte Meningitis zurückfuhren ließen, werden von und über Ludwig nicht berichtet. Als offene Frage bleibt damit der Beitrag der Meningitisfolgen zu einer eventuellen psychischen Krankheit König Ludwigs II.[51]

Kann das durch Druckwirkung erzeugte geringfügige Volumendefizit an grauer Substanz in den beschriebenen Windungen des Stirnhirns und im medialen Abschnitt der Präzentralwindung einen Beitrag zur Erklärung von Verhalten oder Krankheit des erwachsenen Königs liefern? Als sehr unwahrscheinlich scheiden Dr. Kerschensteiners Annahme von Geistesschwäche des Königs und Dr. Hubrichs Annahme einer paranoiden Erkrankung als Folge der Hirnveränderungen von vornherein aus.

Was könnte dann infrage kommen? Die betroffenen Regionen des Stirnhirns sind vor allem für Initiative, Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis und Einfallsreichtum mit verantwortlich. Die ziemlich unter der Mitte der narbigen Hirnhautveränderungen gelegene vordere Zentralwindung, von der Mantelkante der Großhirnhemisphäre ausgehend, ist vor allem für koordiniertes Stehen und Gehen zuständig. Lähmungserscheinungen oder Störungen der motorischen Koordination der Beine hat der waghalsige Reiter und Bergsteiger Ludwig niemals gezeigt.

Sein eigenartiger Gang mit übermäßiger Hebung der Knie, der bei offiziellen Anlässen eher den Eindruck feierlichen Schreitens als natürlichen Dahinschlenderns gemacht zu haben scheint, ist kaum durch Lähmungen oder Mängel der Bewegungskoordination erklärbar. Auch das Fehlen atrophischer Veränderungen der Beinmuskulatur im Sektionsbefund macht neurologische Ausfälle unwahrscheinlich. Vermutlich war die Gangart des Königs, die bei seinem Besuch in Versailles zu seinem Ärgernis von halbwüchsigen Jungen nachgeahmt wurde, Ausdruck theatralischer Selbstinszenierung seines erhabenen Herrscherbewusstseins.

Dr. Kerschensteiner scheute sich jedoch nicht, auch die sonderbaren «Bewegungsstörungen», die von Mitgliedern des Hofpersonals dem Gutachter Gudden – er deutete sie als Symptome der Verrücktheit – berichtet worden waren, als «impulsive triebartige Bewegungen» zu bezeichnen und sie zusammen mit dem «unwiderstehlichen Hang zu mimischen Verzerrungen vor dem Spiegel» auf die nachgewiesenen Hirnveränderungen zurückzuführen. Die Tatsache, dass sich die Hirnveränderungen außerhalb der Repräsentation der Gesichtsennervation im Großhirn befanden, hat er, obwohl er sie gekannt haben sollte, außer Acht gelassen. Dr. Kerschensteiners Zuordnung angeblich mimischer Verzerrungen zur Lokalisation der nachgewiesenen Hirnveränderungen ist nicht einmal auf dem damaligen Wissensstand über die Funktionen des menschlichen Großhirns vertretbar. Erkennbare Ausfälle auf den angesprochenen Funktionsdomänen hat der König ebenfalls nicht erkennen lassen. Dr. Kerschensteiners Tendenz, das Ergebnis des fragwürdigen Gutachtens im Interesse von Prinzregent und Regierung zu untermauern, ist unverkennbar.

Plastizität des menschlichen Gehirns: Die Kompensationsmöglichkeiten früher Schädigungen

Lässt aber eine leichte Beeinträchtigung des Wachstums von Teilen der beschriebenen Hirnwindungen wegen Verdickung und Druck der Hirnhäute vom achten Lebensmonat an überhaupt funktionelle Folgen erwarten?[52] über die Plastizität des menschlichen Gehirns waren Dr. Kerschensteiner und die Wissenschaft seiner Zeit noch sehr unzureichend informiert.

Die Entwicklung des Gehirns ist mit der Geburt des Menschen noch nicht abgeschlossen. Sie setzt sich, in Teilbereichen ungleich, über viele Jahre fort. Das Stirnhirn, eine phylogenetisch junge assoziative Hirnregion, weist einen besonders langsamen Wachstumsplan der impulsleitenden, kontaktbildenden Nervenzellfortsätze (Dendriten) und der Synapsendichte (Dichte der Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen) auf. Im Laufe der frühen Entwicklung werden mehr Nervenzellen angelegt als später benötigt.[53] Die Rückbildung der funktionell nicht benötigten Synapsen und Dendriten setzt etwa vom siebten Lebensjahr an ein und hat den vorläufigen Endzustand des Erwachsenen mit leichtem Geschlechtsunterschied erst um das 16. Lebensjahr erreicht. Die Funktionen des in der Entwicklung spät abgeschlossenen Stirnhirns bleiben lange plastisch.[54] Je früher eine Schädigung eintritt, umso höher ist die plastische Fähigkeit des Gehirns zu ihrem Ausgleich, was durch Margarete Kennard 1936 experimentell belegt und später als «Kennard-Prinzip» vielfach bestätigt worden ist.[55] Sogar bei schweren frühen Substanzdefiziten des Gehirns, etwa bei erheblichen angeborenen Defiziten von Hirnrinde, werden mitunter normale Fertigkeiten und Funktionen entwickelt.[56]

Bei leicht ungleichen Ausdehnungsmöglichkeiten des wachsenden Gehirns kommt es häufig dennoch zur vollen Entwicklung aller Strukturen und Funktionen. Auch bei frühen Hirnschäden werden in Abhängigkeit von Größe und Ort des Substanzverlusts oftmals alle genetisch angelegten und in der individuellen Lerngeschichte entwickelten Funktionen des Gehirns realisiert.[58] Um das Ausmaß früher Hirnschäden anschaulich zu machen, das mitunter durch die Plastizität des Gehirns ohne Funktionsverlust kompensiert werden kann, zeigt Abbildung 101 die magnetresonanztomographische Darstellung eines linksseitigen Hirndefekts, der Folge eines frühkindlichen Schlaganfalls ist. Im Vergleich zu den geringen Verschmälerungen einzelner Stellen der vorderen Hirnwindungen bei König Ludwig II. ist der Defekt hier unvergleichlich größer. Obwohl das Sprachzentrum des Gehirns in diesem Fall nicht mehr vorhanden zu sein scheint, hat die Plastizität des kindlichen Gehirns die volle Entwicklung normaler Sprachfunktionen im Erwachsenenalter ermöglicht.
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101 Plastizität nach Hirnschäden: «Kennard-Prinzip» (1936): Je früher Hirnschäden in der Entwicklung des Gehirns eintreten, desto weniger schwer sind die Folgen für das Verhalten. Beispiel einer ganz erheblichen Hirnschädigung im Sprachzentrum durch frühkindlichen Schlaganfall mit normaler Entwicklung der Sprachfunktion (siehe a)). Dargestellt sind unter h) zur Demonstration der Plastizität im Sinne der Funktionsübernahme {siehe a)) dem Defekt benachbarte Hirnareale auf zwei Schnittebenen funktioneller Magnetresonanztomographie a) die schwarzen, flüssigkeitsgefüllten Areale zeigen den Defekt an Hirnsubstanz, b) Aktivierung der Hirnfunktionen bei der Bildung einer Wortkette (Broca-Areal); trotz frühkindlicher Hirnschädigung linkshemisphärische Aktivierung, in Nachbarschaft des normalen, hier nicht mehr vorhandenen Sprachareals.[57]

Die Art der Schädigung ist von einiger Bedeutung für die Entwicklung normaler Funktionen. Bei Ludwig handelte es sich um eine geringfügige räumliche Beschränkung der Ausdehnung kleiner Abschnitte des Gehirns in der Wachstumsphase und nicht erkennbar um eine «Zerstörung» von Hirnsubstanz. Das bedeutet, dass wahrscheinlich kein wesentlicher Verlust von Nervenzellen und von funktionserheblicher Substanz, sondern nur eine bescheidene Verdichtung bzw. Verlagerung der Nervenzellen eingetreten ist. Auch wenn es zu frühen Zellverlusten in diesem geringen Umfang gekommen sein sollte, müsste die Plastizität des Gehirns als ziemlich vollständig eingeschätzt werden.[59]

Schließlich ist noch einmal an die Asymmetrie des Schädels zu erinnern, die Dr. Kerschensteiner als Degenerationszeichen im Sinne einer Disposition für alle Arten psychischer Erkrankungen interpretiert hat. Diese Asymmetrie könnte zusammen mit den kleinen Exostosen auch auf die Beeinflussung des Schädelwachstums durch Verformungen des Schädelskeletts unter der schweren Geburt[60] und der früh eingetretenen asymmetrischen Vernarbung und Verklebung der Hirnhäute zurückgehen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die vom ersten Lebensjahr an durch Hirnhautverdickungen eingetretenen geringfügigen Einschränkungen der Ausdehnungsmöglichkeiten von kleinen Teilen der vorderen Hirnwindungen bei König Ludwig II. zu irgendwelchen ernsthaften intellektuellen oder motorischen Ausfällen geführt haben. Bei objektiver Betrachtung weist die gesamte Lebensgeschichte Ludwigs II. – von gewissen Normabweichungen des Erlebens und Verhaltens abgesehen – verlässliche Zeichen hoher intellektueller Begabung und emotional-ästhetischer Differenziertheit der Persönlichkeit auf. Eine unübersehbare Überempfmdlichkeit des Königs kommt dabei durchaus als Folge der Hirnhautveränderungen infrage.

Schlussbewertung des Gutachtens

Unter Zugrundelegung des damaligen Wissensstands und unter heutigen Gesichtspunkten der Beurteilung muss man das Gutachten vom 8. Juni 1886 in ethischer, fachlicher und wissenschaftlicher Hinsicht als unvertretbar bezeichnen. Es ist das Werk eines Mannes, der sich offenbar aus Abhängigkeit von seinen Vorgesetzten, den höchsten dynastischen und staatlichen Repräsentanten des Königreichs Bayern, und vielleicht auch aus Ehrgeiz zu einem höchst fragwürdigen Dienst hergegeben hat. Ohne Untersuchung und ohne Berichte behandelnder Leibärzte auf unzureichende, größtenteils übertrieben negative Aussagen gestützt, hat er ein falsches Urteil über den Geisteszustand des Königs abgegeben und von seinen drei psychiatrischen Kollegen mit unterzeichnen lassen. In zweitägiger Begegnung mit dem festgenommenen König hat er an diesem Urteil gegen widersprechende Erfahrungen festgehalten und es seinen Auftraggebern wahrheitswidrig bestätigt. Die mitunterzeichnenden Psychiater nahmen Guddens Beurteilung hin. Zwei der drei haben nach der Katastrophe, vermutlich unter schwerem politischen und persönlichen Opportunitätsdruck, andeutungsweise erkennen lassen, dass sie nicht alle Meinungen des zu Tode gekommenen führenden Gutachters teilten. Der dritte, Grashey – der Schwiegersohn des verstorbenen Gudden –, hat das Gutachten nachdrücklich unterstützt und mit einigen stärker formulierten, teilweise nicht vorhandenen Krankheitssymptomen abgesichert. Das falsche Gutachterurteil über König Ludwig II. – «geisteskrank und dauerhaft regierungsunfähig» – beansprucht bis in unsere Tage weithin Geltung, mit verursacht nicht zuletzt durch die restriktive Handhabung des Zugangs zum relevanten Archiv, dem Geheimen Hausarchiv. Glücklicherweise haben sich aber auch – und mit beachtlicher Dynamik – Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens und an der Korrektheit des Verfahrens gegen Ludwig II. erhalten.

Erzherzogin Marie Valerie, die Tochter der Kaiserin Elisabeth, schrieb am 20. Juni 1886, eine Woche nach Ludwigs Tod, in ihr Tagebuch, man erzähle sich in Wien auf Andeutungen der Familie Luitpold hin, Gudden habe den unbequem gewordenen König ins Wasser geworfen. Das war die Geburtsstunde der Legendenbildung, die durch die Desinformationspolitik gefördert wurde.

Kaiserin Elisabeth und ihr Bruder Herzog Carl Theodor, die sich während der Königskatastrophe in Possenhofen am anderen (westlichen) Ufer des Starnberger Sees aufhielten, waren mit dem Vorgehen des späteren Prinzregenten Luitpold gegen Ludwig II. nicht einverstanden. Zwei an den Prinzregenten Luitpold gerichtete Strophen aus einem Gedicht, das Elisabeth aus diesem Anlass schrieb, machen dies deutlich:

«Seht den heuchlerischen Alten!

Drückt ihn sein Gewissen nicht!

Thut so fromm die Hände falten,

Sauersüß ist sein Gesicht …

… Eh’ sie ihn zum König salben,

Stürzt mit donnerndem Gekrach

Wenigstens ihr, stolze Alpen,

Tötend über Bayerns Schmach!»[61]


Zusammenfassung

Die bei wissenschaftlichen Texten übliche Zusammenfassung lässt sich hier bei der Fülle des Dargestellten nur in extremer Vereinfachung geben. Doch gerade wegen der Fülle und Vielfalt mag die Reduzierung des Ganzen auf eine vereinfachende Wiedergabe der Antworten auf die Kernfragen nach der Krankheit des Königs, nach dem Verfahren seiner Absetzung und nach seinem tragischen Ende für eine rasche Orientierung über den Inhalt des Buches hilfreich sein.

1. Zur Persönlichkeit und Krankheit des Königs

König Ludwig II. war weder geisteskrank noch geistesschwach. Er verfügte über außergewöhnliche geistige Fähigkeiten unvermindert bis in die letzten Tage seines Lebens. Seine verfassungsgemäßen politischen und administrativen Pflichten erfüllte er ohne Nachlassen bis zum Tage (8. Juni 1886) vor seiner Entmündigung (9. Juni 1886). Die Minister, die auf Veranlassung des Prinzen Luitpold, später mit der Garantie des Verbleibens im Amt die Entmachtung des Königs auch im Eigeninteresse mit betrieben, wussten darum. Vernachlässigt hat Ludwig II. nur die von der Verfassung nicht ausdrücklich geforderten, aber aus psychologischen und symbolisch-machtpolitischen Gründen notwendigen repräsentativen Pflichten seines Amtes: ein hinreichend häufiges Erscheinen als König und Herrscher vor den Augen seiner Untertanen und einen kontinuierlichen persönlichen Kontakt mit den Mitgliedern der Regierung, den Leitfiguren des Königshauses und der führenden Schicht des Königreichs. An seiner Stelle hat der nächste Agnat, sein Nachfolger als Regent, Prinz Luitpold, die wichtigsten repräsentativen Aufgaben, von der Eröffnung des Landtags bis zum überreichen des Kaiserbriefs, übernommen. Er konnte sich damit in den Augen der Untertanen und der benachbarten Dynastien als möglicher Herrscher qualifizieren.

Die Krankheit König Ludwigs II. bestand einmal aus einer im Alter von sieben Monaten durchgemachten eitrigen Hirnhautentzündung mit der Folge lebenslanger, mitunter schwerer Kopfschmerzen. Wahrscheinlich gehen auch die Schlafstörungen und die erhöhte Empfindsamkeit der Königs auf die über das Vorderhirn verstreuten narbigen Verdickungen der harten Hirnhaut zurück. Eine entzündlich[1] oder degenerativ[2] fortschreitende Hirnerkrankung, wie sie von Biermann (1973) oder von Hacker und Kollegen (2007) kürzlich noch angenommen wurde, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Außerdem entwickelte Ludwig einen mit häufigen Schmerzattacken verbundenen subtotalen Zahnverlust, der ihn sprachlich und ästhetisch behinderte. Für eine weitere dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit oder Leistungsfähigkeit (bis ins Todesjahr beachtliche Bergwanderungen) gibt es keine Hinweise.

König Ludwig II. war im Alter von achtzehneinhalb Jahren früh, ohne akademische Bildung, politische Erfahrung und Weltkenntnis auf den Thron gekommen. Er brachte von seiner Persönlichkeit her sowohl positive als auch ungünstige Voraussetzungen für das nach gesellschaftlichem Rang und politischer Machtbefugnis höchste Amt im Königreich Bayern mit. Seine persönliche Entwicklung und sein Selbst- und Amtsverständnis waren in hohem Maße von den dynastischen Traditionen seiner Vorfahren, der bayerischen Könige, und von der höfischen Subkultur seines Elternhauses geprägt.

Ludwig verfügte – und das war ein erstes Charakteristikum seiner Persönlichkeit – über eine außergewöhnliche Phantasiebegabung. Frühzeitig konzentrierte er seine Interessen nicht auf höfische Lustbarkeiten, sondern auf Literatur, Theater, Kunst und Architektur. Die gefühlsintensive romantischschwärmerische Verbindung mit seinem Günstling Richard Wagner prägte seine künstlerische, phantasiegetragene Vorstellungswelt in starkem Maße weiter.

Von seiner Thronbesteigung an setzte er seine künstlerischen Ideen und seine neoabsolutistischen Fiktionen in ein majestätisches Bauprogramm um, das seine großartigste Ausgestaltung in den drei Schlössern Linderhof, Neuschwanstein und Herrenchiemsee erreichte. Er nahm persönlich gestaltenden Einfluss auf die pompös-historistischen Stilformen, auf Architektur, Ausgestaltung und Einrichtung. Jedes seiner Werke ist unter höchstem ästhetischem Anspruch errichtet, mit modernsten technischen Mitteln konstruiert und mit erlesenem Geschmack ausgestaltet und eingerichtet worden, auch wenn es modernem Stilempfinden nicht immer gerecht wird.

Aus dynastischer Tradition geprägt, lebte er in der Fiktion des absoluten Königtums, in einer Welt, die republikanischen Staatsformen zustrebte. Mit den unzulänglichen Mitteln eines geheimen, nur wenige Mitglieder zählenden Kommandos («Coalition») verlässlicher Gefolgsmänner wollte er die absolute Herrschaft wiederherstellen. Diese kleine, auch seinem Schutz vor Attentaten dienende, bald wieder aufgelöste Privatpolizei wurde im Gutachten Guddens als Symptom von Paranoia beurteilt.

Das beglückende Erleben der Planung und Vollendung seiner Schlösser hat an Zeit und Inhalt seines Lebens mehr und mehr eingenommen. Vom Rang- und Souveränitätsverlust seiner Krone (1871) befördert, war der König mit dem Bau seiner Schlösser immer mehr in seine phantasiegetragene Wunschwelt entführt worden. Das Planen, Bauen, Ausstatten, Einrichten und der Genuss der werdenden Prachtbauen hatte sich zur Passion und schließlich zum süchtigen, andere Lebensinhalte verdrängenden Verhalten entwickelt. Die größtenteils daraus erwachsende Verschuldung führte Ende 1885 zur Sistierung seiner Kabinettskasse. Die Blockade aller Möglichkeiten weiterer Geldbeschaffung von Anfang 1886 an brachte Ludwig II. in die letzte, die Verzweiflungsphase seiner Sucht. Aus Abhängigkeit und Angst, den tragenden Grund seines Lebens einzubüßen, verfiel er in rastlose, teils realistische, teils groteske, teils auch rechtswidrige Bemühungen der Beschaffung von Geld. Erst die Festnahme auf Schloss Neuschwanstein um Mitternacht des 11. zum 12. Juni 1886 durch den Psychiater Gudden und die ihn begleitenden Irrenpfleger entzog dem König auch alle Möglichkeiten süchtigen Ersatzhandelns vergeblicher Geldbeschaffung. Sie warf Ludwig zurück auf einen Zustand erzwungener Passivität und nüchterner Reflexion und auf das mit solchen Entzugszuständen häufig verbundene Selbstmordrisiko.

Ein zweiter Persönlichkeitszug besteht in einem narzisstisch übersteigerten Selbstbewusstsein. Es entsprang dem Aufwachsen in der monarchischen Subkultur des elterlichen Königshofes, der Prägung durch die dynastische Tradition – in Gestalt der als monarchisches Prinzip benannten Vorstellung, der Herrscher sei durch Geburt von Gott berufen und stehe über Gesetz und Staat. Das übersteigerte Selbstbewusstsein Ludwigs in Kindheit und Jugend setzte sich nach der Thronbesteigung als Hochmut und überheblichkeit fort, die sich mitunter in anmaßender oder dünkelhafter Behandlung anderer Menschen, vor allem einiger Mitglieder der königlichen Familie, niederschlug.

Der dritte Persönlichkeitszug war die homoerotische Disposition des Königs. Sie führte zur raschen Lösung seiner Verlobung mit Prinzessin Sophie Charlotte in Bayern. Ludwig ging keine Heirat ein und zeugte keine Nachfolger. Im Zusammenhang mit der Geisteskrankheit seines Bruders Otto und der Kinderlosigkeit seines Onkels König Otto von Griechenland führte dies zu einer bedeutsamen Machtverschiebung. Prinz Luitpold und nach ihm sein Sohn Ludwig wurden die nächsten Anwärter auf den Thron nach Ludwig II. Bei Hofe hatte die weitere Entwicklung seines homoerotischen Verhaltens den Verlust fähiger Hof- und Kabinettssekretäre bewirkt. Der späte Übergang zur Promiskuität hatte mit der zunehmenden Beschränkung des Hofes auf Personen niedrigen Standes – Stallpersonal, Lakaien, Reitersoldaten – eine deutliche Veränderung der Atmosphäre am Königshof zur Folge.

Der vierte Persönlichkeitszug entwickelte sich aus Schüchternheit im Kindesalter zu einer ausgeprägten und letztendlich schweren sozialen Phobie mit Panikzuständen im weiteren Lebenslauf. Diese Angstkrankheit, unter der auch sein Vater, Max II., gelitten hatte, geht mit der Überzeugung einher, von anderen Menschen verachtet oder verurteilt zu werden. Zur Bewältigung der Ängste entwickelte Ludwig früh ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten gegenüber Angst auslösenden Situationen und Personen, und damit gegenüber der «besseren» Gesellschaft und der königlichen Familie. Vertrauens- und Intimpartner – etwa Schauspieler, Schriftsteller und seine homoerotischen Favoriten –, auch Leute, von denen er annahm, dass sie ihn nicht kannten, waren von diesen Ängsten meist ausgenommen. Die sozialen Ängste waren später durch den subtotalen Zahnverlust des Königs und durch die Peinlichkeit des Missbrauchs abgeordneter Reitersoldaten erheblich verstärkt worden.

Der partielle, aber streng geregelte Rückzug des Königs aus direkten Kontakten mit Regierung, Familie und Bevölkerung der Residenzstadt wird in erster Linie durch ein auf die genannten Faktoren (soziale Phobie, Zahnverlust, homoerotische Passion) zurückgehendes Vermeidungsverhalten erklärt.

2. Zum Verfahren der Entmündigung, Entmachtung und Wegschließung

Pläne, dem als «verrückt» geltenden, weil von kulturellen und gesellschaftlichen Erwartungsmustern seiner Zeit abweichenden König die Macht zu entziehen, sind frühzeitig als Gerücht aufgetaucht und von 1884 an ernsthaft ventiliert worden. Ein erkennbares Interesse daran hatten nur die präsumptiven Thronfolger, Ludwigs Onkel Prinz Luitpold und dessen Kinder, in erster Linie der älteste, Ludwig. Die Regierung von Lutz hatte im Gegensatz dazu bis zum Spätsommer 1885 kein Interesse an der Entmachtung des Königs. Sie hat an der Fortsetzung ihrer durch den König wenig gestörten Regierungstätigkeit unbeirrt festgehalten. Anders die luitpoldinischen Prinzen. Ludwig II. hatte den Prinzen Luitpold und Ludwig aus seinem königlichen Hochmut heraus mehrfach schwere Kränkungen und Erniedrigungen zugefügt, die tiefe Verbitterung hinterlassen hatten. Prinz Luitpold und nach ihm Prinz Ludwig war nach der Entthronung Ludwigs II. die herrscherliche Macht – dem einen als Prinzregent, dem anderen danach als König Ludwig III. – tatsächlich zugefallen. Machtstreben und finanzielle Besserstellung als mögliches Motiv ihres Staatsstreichs gegen den König wurde der öffentlichkeit verständlicherweise nicht vermittelt.

Das öffentlich vertretbare Motiv des Prinzen Luitpold, als Begründung für Entmündigung und Machtentzug des Königs, von der Presse vielfältig herausgestellt, waren die steigenden Schulden der Kabinettskasse des Königs. Die Schuldenlast war nach einem durch die Mithaftung der nächsten Agnaten gesicherten Bankkredit von 7,5 Millionen Mark 1884 in etwa einem Jahr – trotz Minderung um eine Million Mark, die ihm Fürst Otto von Bismarck gewährte – erneut um 6 Millionen Mark angestiegen. Zur selben Zeit, als bekannt wurde, dass der König den Bau zweier weiterer Schlösser plane, erreichte die Beunruhigung der luitpoldinischen Prinzen ein erhebliches Ausmaß. Die Kabinettskasse Ludwigs II. war die Hauptquelle auch ihrer Einkünfte und ihres Erbes.

Das dritte Motiv ist im Gutachten nur angedeutet und nach der Katastrophe unterdrückt worden: In seinen letzten Lebensjahren ließ sich der König junge Reitersoldaten zum Hof abordnen und wählte sich aus ihnen Partner zu homoerotischem Missbrauch aus. Nach dem insoweit wirkungslosen Rücktritt des Kriegsministers von Maillinger (1885) lag die Verantwortung für eine Abwendung dieses, das Ansehen der Armee und des Königshauses belastenden Verhaltens des Königs nach dem in Bayern hochgehaltenen monarchischen Prinzip zweifelsfrei beim nächsten Agnaten, dem Prinzen Luitpold, dem Generalinspekteur der bayerischen Armee. Den naheliegenden ersten Schritt, den König, den eigenen Neffen, aufzusuchen, ihn zur Sparsamkeit und zum Verzicht auf das anstößige Verhalten oder zur Abdankung zu bewegen, hat Prinz Luitpold nicht unternommen.

Strafrechtlich war der König nicht verantwortlich, da er über dem Gesetz stand. Eine moralische Bewertung darf nicht nur vom heutigen Rechtsverständnis ausgehen. Man muss daran erinnern, dass eine Doktrin zahlreicher Monarchien, die unumschränkte Verfügung des Herrschers über die Untertanen, in Europa 1885 noch Nachwirkungen entfaltete. Ludwigs Vorbild und Idol war Ludwig XIV. von Frankreich. Auch einige der Vorfahren Ludwigs II. haben in erheblichem und weitaus rücksichtsloserem Ausmaß über Menschen verfügt als er. Entweder haben sie junge Frauen großzügig zum sexuellen Missbrauch rekrutieren lassen und häufig auch geschwängert oder in vielfach größerer Zahl junge Männer – wie andernorts die Sklaven – für finanzielle, expansive oder dynastische Interessen eingesetzt. Der bayerische König Max I. Joseph hatte beispielsweise zuerst 12.000 bayerische Soldaten an das englische Königshaus für dringend benötigtes Geld abgegeben. Später hat er im Zusammenhang mit der Erlangung der Königswürde und der Schaffung des Königreichs Bayern mehr als 30.000 Soldaten für Napoleons abenteuerlichen Russlandfeldzug zur Verfügung gestellt. Eine ganze Generation junger bayerischer Männer wurde dezimiert, aber Königtum und Königreich überlebten.

In dieser Tradition steht auch die königliche Verfügung über junge Soldaten zum Zweck homoerotischer Befriedigung. Im historischen Kontext schien es Ludwig II. wahrscheinlich eine mildere Form der Verfügbarkeit der Untertanen zu sein. Aber Zivilisation, Rechtsordnung und bürgerliches Selbstbewusstsein waren seit Max I. Joseph erheblich fortgeschritten. Auch wenn er sich als König nicht im Unrecht gefühlt haben sollte – in seinem Tagebuch finden sich viele schwere Selbstvorwürfe –, er litt als Katholik schwer an der Sünde, am Bruch des religiösen Gebots.

Mit dem Ziel, ein Machtentzugsverfahren gegen den König verfassungsrechtlich abzusichern, war der Staatsrechtslehrer der Universität München Max von Seydel 1884 beauftragt worden, ein Gutachten vorzulegen. Er hat die in der bayerischen Verfassung von 1818 fehlende Regelung, wer im Falle der Notwendigkeit die Regentschaft feststellen, den Kammern zur Ratifizierung vorlegen und den Regenten bestimmen solle, dem nächsten Agnaten als künftigem Regenten unter Mitwirkung der Regierung zugewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass in dieser von Seydel bereits im Lehrbuch 1884 und im Gutachten 1886 veröffentlichten Ergänzung der Verfassung die Absichten des Prinzen Luitpold mitbedacht waren. Der ungewöhnliche Hinweis auf die vorgesehene Regentschaft in Bayern, der sich in Seydels Rechtsgutachten findet, könnte als Verdachtsmoment gedeutet werden. Die Rechtskonstruktion, mit der Seydel die Lücke in der Verfassung schloss, hat jedenfalls das Verfahren in Bayern praktikabel gemacht und dem Regenten die Widerstände aus der wittelsbachischen Familie rechtlich vom Halse gehalten.

Prinz Luitpold konnte ohne Mitwirkung der sich lange sträubenden Regierung das Verfahren nicht in Gang setzen. Im Juli 1885 hatte Prinz Luitpold den Minister Lutz bestellt und ihm unter Hinweis auf die Belastung der Dynastie und des Staates durch das Verhalten des Königs nahegelegt, tätig zu werden. Wieder erklärten sich Lutz und seine Kollegen nicht zum Eintritt in ein Verfahren bereit. Erst nachdem Prinz Luitpold dem Vorsitzenden Minister Lutz versichert hatte, er wolle im Falle der Regentschaftsannahme das gesamte Ministerium im Amt belassen, traten sie dem Machtentzugsverfahren bei und übernahmen die ihnen verfassungsgemäß zufallende Aufgabe der Ausführung unter der Befehlsgewalt des künftigen Regenten. Als der König etwa einen Monat später den Finanzminister von Riedel aufforderte, sich um die Schuldendeckung der Kabinettskasse zu kümmern, und damit die Regierung in seine Finanzprobleme mitzuverwickeln suchte, als er schließlich die verweigernden Minister abzusetzen plante, engagierten sie sich auch aus vitalem Interesse am Verfahren.

Nach seinem Verzicht auf mildere verfassungsgemäße Lösungen entschied sich Prinz Luitpold für ein Machtentzugsverfahren mit Einsetzung einer Regentschaft nach Titel II §11 der bayerischen Verfassung von 1818. Prinz Luitpold und die Regierung benötigten nun einen angesehenen Psychiater, der bereit war, die Feststellung, dass der König mindestens ein Jahr wegen Geisteskrankheit regierungsunfähig ist, zweifelsfrei zu treffen.

Nach einer noch unzureichend aufgeklärten Suche nach einem geeigneten Gutachter – gefragt und nicht beauftragt worden war offenbar der Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie an der Universität Wien, Professor Leidesdorf – wurde der hof- und regierungsnahe Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie an der Universität München, Bernhard von Gudden, am 15. März 1886 vom Kronrat angehört und ausgewählt. Vom 23. März 1886 an nahm er mit den beiden für die Ausführung des Verfahrens mitverantwortlichen Ministern, Lutz und Crailsheim, an mehreren konspirativen abendlichen Vernehmungen von Zeugen in der Privatwohnung von Lutz teil. Gudden hat von Anfang an bis zur Begutachtung mit unverrückbarer Sicherheit erklärt, der König sei verrückt und regierungsunfähig, obwohl er ihn nur ein einziges Mal in seinem Leben –12 Jahre zuvor – gesehen hatte.

Zwei Wochen vor der Bestellung als Gutachter hat Gudden unter Bruch der Schweigepflicht sein Urteil über den König dritten Personen in extenso mitgeteilt. Am 7. Juni 1886 hat Prinz Luitpold in der von ihm geleiteten Sitzung des Ministerrats Professor von Gudden und drei weiteren bayerischen Psychiatern die Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens über die Regierungsfähigkeit des Königs befohlen. Am Tag darauf haben die drei auswärtigen Psychiater das von Gudden verfasste Gutachten mit unterzeichnet. Am Abend lag es Prinz Luitpold und den Ministern vor. Am folgenden Tag, am 9. Juni 1886, wurde in der wieder von Prinz Luitpold geleiteten Sitzung des Ministerrats das Gutachten verlesen, die Entmündigung und Absetzung des Königs und die Regentschaft Prinz Luitpolds beschlossen und am 10. Juni öffentlich verkündet.

Das Gutachten hat ohne Untersuchung des Königs und ohne Befragung der Hofärzte Paranoia (primäre Verrücktheit) und Geistesschwäche mit weiterem Verfall der geistigen Kräfte und mit dauerhafter Regierungsunfähigkeit behauptet. Es war unter Vernachlässigung der damals bekannten Regeln psychiatrisch-forensischer Begutachtung und unter Missachtung von Normen ärztlicher Ethik erstattet worden.

Das Gutachten selbst stützt sich ausschließlich auf negative Aussagen über den König von wenigen, überwiegend zweifelhaften Zeugen. Positive Aussagen über den König wurden nicht zugelassen.

Prinz Luitpold und die Regierung beschränkten sich nicht darauf, dem König auf der Grundlage der bayerischen Verfassung von 1818 und der rechtsergänzenden Interpretation von Titel II §11 durch Max von Seydel, die Macht zu entziehen. Sie entzogen ihm auch die Verfügung über seine eigenen – zivilen – Angelegenheiten (Entmündigung). Als dritter Schritt des Eingriffs in seine Rechte wurde dem König auch die Freiheit entzogen. Prinz Luitpold ermächtigte Gudden mit einem einfachen Schreiben, das er dem Psychiater nach Neuschwanstein mitgab, zur Festnahme des Königs, zum Transport nach Schloss Berg und zur ärztlichen Behandlung. Dieser letzte Schritt des Verfahrens gegen den König, der radikale Freiheitsentzug, war weder durch die Verfassung noch durch allgemeines Recht gedeckt. Wir stehen hier vor der Frage, weshalb der Machtentzug mit einem solchen, die königliche und die persönliche Würde zerstörenden Entzug jeglicher erträglichen Lebensperspektive verbunden werden musste. Vermutlich diente diese Maßnahme der Verminderung des Risikos der Indienststellung des abgesetzten Königs für Aufruhr gegen die neuen Machthaber. Es liegt nahe, in der hoffnungslosen Perspektive psychiatrischer Internierung, die dem König aus regelmäßigen Berichten über seinen Bruder Otto bekannt war, das Kernmotiv für den Freitod zu sehen.

Unsere Analysen des Gutachtens und seiner Grundlagen kommen zum Ergebnis, dass die Kernaussagen Guddens – Geisteskrankheit und Geistesschwäche – falsch sind. Der König hat sich auch in der extremen Belastung nach Festnahme würdig, angemessen und ohne irgendein Zeichen von Psychose oder Geistesschwäche verhalten. Der Psychiater Gudden hat abweichende MeinungsÄußerungen unterdrückt und, unmittelbar bevor er zum tödlich endenden Spaziergang mit dem König das Schloss Berg verließ, an den Vorsitzenden Minister Lutz, wahrheitswidrig telegrafiert: «… Hier geht es bis jetzt wunderbar gut. Persönliche Untersuchung [- die nicht stattgefunden hatte -] hat übrigens das schriftliche Gutachten nur bestätigt.»

Von diesem Spaziergang kehrten beide nicht zurück. Der König kam wahrscheinlich durch Ertrinken im See ums Leben, nachdem er zuvor Gudden, der ihn vermutlich zurückhalten wollte, in einem kurzen Kampf geschlagen, gewürgt und unter Wasser gedrückt hatte. Nach allem, was ihm Gudden angetan hatte, wäre verständlich, dass sich Ludwig II. nicht durch den Gutachter abhalten ließ, seinem eigenen Leben durch Ertrinken ein Ende zu setzen. Als alternative Erklärung der Todesursache wird ein Schlaganfall des Königs während eines Fluchtversuchs diskutiert.[3]

Die Suche nach einer Antwort verweist auf unser Rahmenthema – die historischen Formen des Machtentzugs und der Beseitigung unerwünschter oder ungeeigneter Herrscher. Die Psychiatrie war im 19. Jahrhundert im Verlauf zunehmender Verrechtlichung und wachsender Zivilisation zum Instrumentarium von verfassungsrechtlich geregelten Machtentzugsverfahren aufgestiegen. Sie diente einmal den Usurpatoren durch ein von ihnen nicht zu verantwortendes Expertenurteil über die Regierungsunfähigkeit, zum anderen der Sicherung ihrer neu erlangten Macht durch die Beseitigung des entmachteten Herrschers in Gestalt seiner Wegschließung. In früheren historischen Epochen war dem Risiko, das mit der Verfügbarkeit entmachteter Herrscher für die Legitimierung neuer Umsturzbewegungen verbunden ist, von den Usurpatoren durch Tötung, Einkerkerung oder Verbannung begegnet worden. Tatsächlich zeigte sich in Altbayern nach der Königskatastrophe ein beträchtliches Potential aufständischer Bewegungen von Anhängern des entmachteten und beseitigten Königs. Insofern ist begreiflich, dass Prinz Luitpold und die Regierung dem abgesetzten König nicht freien Umgang im Königreich und unter seinesgleichen gewährt hatten, sondern ihn der psychiatrischen Internierung und Zwangsbehandlung überantworteten.[4] Ethisch zu billigen ist dieses Vorgehen nicht.

Wir haben in bescheidenem Rahmen mehrere Machtentzugs- und Beseitigungsverfahren gegen europäische Herrscher im 19. Jahrhundert – vor und nach der Entmachtung Ludwigs II. dargestellt und die Vielfalt der rechtlichen Grundlagen und der Indienststellung der Psychiatrie für Expertenurteile über die Regierungsfähigkeit und für die Wegschließung der entmachteten Herrscher erörtert. Wir haben auch die Instrumentalisierung der damaligen Psychiatrie gegen einzelne nicht regierende Mitglieder von Fürstenfamilien – etwa der ehemaligen Braut Ludwigs II., Sophie, Herzogin von Alençon – gezeigt. Dieses reiche historische Tableau zwischen fortschrittlichen verfassungsrechtlichen Regelungen in konstitutionellen Monarchien wie Bayern – oder weniger fortschrittlichen wie im Großherzogtum Baden mit dem Rückgriff auf die Goldene Bulle von 1356 bei der Entmachtung des Erbgroßherzogs Ludwig – wirft ein klärendes Licht auf das Verfahren gegen Ludwig II. Es erlaubt auch ein menschliches Urteil über die an diesem Verfahren beteiligten Personen. Der rechtsgeschichtliche und zivilisatorische Kontext dieser wenigen Beispiele verweist, zumal wenn man an die grausamen Verfahren im russischen Herrscherhaus und die massenhafte Beseitigung unerwünschter Mitglieder von Eliten im Stalinismus denkt, auf den zweiten, von Paul Kirchhof[5] getragenen Teil unseres Projekts.

Am Ende zitieren wir im Rückblick auf den Anfang des Absetzungsverfahrens die Essenz der sorgfältigen Analyse des Itinerars König Ludwigs II. durch Franz Merta. Wir wollen damit den Kontrast zwischen der Lebenswirklichkeit Ludwigs II. einerseits und der zweckgerichteten Unterstellung einer «Geisteskrankheit» andererseits noch einmal demonstrieren:


«Das Itinerar Ludwigs II. gewährt schließlich einen tiefen Einblick in die Lebensweise und Lebensgestaltung des Königs. Insbesondere aufgrund der amtlich festgestellten Geistesgestörtheit des Königs müßte das Itinerar Ludwigs II. wenigstens für die letzten Lebensjahre eigentlich ein Bild völliger Konfusion, Unberechenbarkeit, Planlosigkeit, Launen- und Sprunghaftigkeit bieten. Nichts von alldem läßt sich dort feststellen. Ja dem unvoreingenommenen Betrachter verrät es vielmehr im Gegenteil einen außerordentlich ausgeprägten Ordnungssinn und Gestaltungswillen sowie eine ungewöhnlich starke Grundhaltung der Beharrlichkeit und einer zur Kompromisslosigkeit neigenden Konsequenz. Dabei verläuft die Entwicklung von den Früh- zu den Spätjahren entgegen allen Erwartungen von einer anfänglich größeren Spontaneität zu einer immer festeren, klareren und überschaubareren Ordnung.»[6]



Diese durch verlässliche Quellen gesicherten Aussagen sind ein Beispiel von Studien einer kleinen Zahl unvoreingenommener historischer Wissenschaftler. Unbeirrt von den Hindernissen des Zutritts zu den Geheimen Hausarchiven ehemaliger Herrscherfamilien haben sie durch sorgfältige Arbeit an alternativen Quellen verlässliche Beiträge zur Aufklärung des Verfahrens und zu einer objektiven Beurteilung der Leistungen des Königs Ludwig II. von Bayern und vergleichbarer Problemfelder der neuzeitlichen deutschen Geschichte geleistet.
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4  H. Häfner (2005a).

5  Felix Sommer nutzte die Mitarbeit am Projekt zur Abfassung einer medizinisch-historischen Dissertation, die unter dem Titel.Leben und Krankheit König Ludwigs II. von Bayern im Spiegel prominenter Zeitzeugen» vor allem der Erarbeitung verlässlicher Grundlagen für eine Beurteilung der psychischen Gesundheit und der Regierungsfähigkeit Ludwigs II. und des Verfahrens seiner Amtsenthebung diente. Sein Thema erforderte im Hinblick auf die ausschließlich negativen Aussagen über den König im Gutachten Guddens aus dem Munde einiger weniger fragwürdiger Personen aus der engen Umgebung des Königs das Studium von Berichten und Beobachtungen möglichst unabhängiger, um Objektivität bemühter Personen im Umkreis des Königs. Insoweit ergänzen sich die Dissertation unseres historischen Mitarbeiters und die vorliegende Arbeit, die ihrerseits einen Schwerpunkt medizinisch-psychiatrischer Quellenarbeit und Kompetenz zu den aufgeworfenen Fragen beiträgt.

6  Schmidbauer (1986, S. 9) führte eine Serie von sechs Diagnosen auf, die dem König von mehr oder weniger kompetenten Autoren auf stets unzureichender Grundlage zugeteilt wurden, und fand dann – im Jahr 1986! –, psychiatrische Diagnosen seien überhaupt moderner Mythos. J. Kemper (1986) diskutierte das Für und Wider der Diagnosen in der Auseinandersetzung mit dem Gutachten Guddens unter gleichen Voraussetzungen im selben Band.

7  Botzenhart (2004), S. 2.

8  Botzenhart (2004, S. 15) macht vor allem den außerordentlich einflussreichen Verfasser einer.Bayerischen Geschichte», Doeberl (1925), dafür verantwortlich.

9  Die hier genannte Forschergruppe hat mittlerweile – ohne Dr. Immler – im Oktober-Heft der Deutschen Medizinischen Wochenschrift (2007) unter dem Titel.Ludwig II. von Bayern – schizotype Persönlichkeit und frontotemporale Degeneration» bereits die aus den Ergebnissen ihrer Arbeit gewonnene Sichtweise publiziert.

10  Die zugangsbeschränkenden Auflagen wurden jeweils in Form von Erklärungen durch Dr. Immler dem Projektleiter (Häfner) und dem Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Projekts (F. Sommer) zur Unterzeichnung vorgelegt. Auf einen Abdruck dieser Erklärungen und des Briefwechsels mit dem Projektleiter (Häfner) haben wir aus urheberrechtlichen Gründen verzichtet.

11  Unser wissenschaftlicher Mitarbeiter, Felix Sommer, sollte sich verpflichten, erstens Erkenntnisse, die aus der Auswertung von Quellen des GHA stammen, nur für die von Herrn Prof. Dr. Dr. Heinz Häfner geplante Publikation über die Entmündigung König Ludwigs II. zu verwerten sowie zweitens mit Herrn Dr. Rupert Hacker Kontakt aufzunehmen und sich zu bemühen, die überschneidung seiner Forschungen mit den bereits seit längerer Zeit laufenden Forschungen von Dr. Hacker in möglichst engem Rahmen zu halten. Die Annahme dieses Verbots durch Unterschrift hätte unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht erlaubt, seine geplante Dissertation aus dem Projekt der öffentlichkeit zugänglich zu machen, eine zwingende Voraussetzung der Promotion.

12  Hüttl (1986) – Professor für Neuere Geschichte an der Universität zu Köln.

13  Um ein detaillierteres Beispiel zu nennen: Christof Botzenhart (2004, S. 11) beklagte in seinem Buch.Ein Schattenkönig ohne Macht will ich nicht sein», dass.die Ministerratsprotokolle erstaunlicherweise genau für die Jahre 1864 bis 1886 nicht erhalten sind». Botzenhart versuchte,.diesen höchst merkwürdigen Zustand» (S. 11, Anm. 75) zu klären, ohne Erfolg. Die Ministerratsprotokolle der für das Verfahren gegen Ludwig II. entscheidenden Sitzungen unter Vorsitz von Prinz Luitpold vom 7., 8., 9. und 10. Juni 1886 sind jedoch im Geheimen Hausarchiv vorhanden. Sie konnten von Dr. Hans Rall (Rall & Petzet, 1985; Rall, 1995), ehemals Leiter des Geheimen Hausarchivs und später Professor an der Universität München, und von Wilhelm Wöbking (1986), der im Auftrag des Hauses Wittelsbach die Todesumstände Ludwigs II. bei Gelegenheit des 100. Todestages untersuchen durfte, eingesehen und in Auszügen auch veröffentlicht werden. Auf die von Wöbking (1986, S. 336ff.) publizierten beglaubigten Auszüge müssen wir uns insoweit stützen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass einige sensible Sachverhalte aus diesen Protokollen nicht in die publizierten Textteile eingegangen sind. Eine kurze Aufstellung angeblich oder wirklich nicht vorhandener oder kurzfristig nicht zugänglicher Dokumente, die uns bei unserer Arbeit begegneten, findet sich in Anhang 8.

14  Beispielsweise Huber (1964), Hacker (1972), Wöbking (1986), Rall (1995), Merta (2001), Rall & Petzet (2001), Botzenhart (2004), W. Müller (2006).

15  Merta (1985, 1986, 1990, 2001).

16  Franz Merta empfahl beispielsweise, die Frage zu prüfen,.ob hinter dem befremdlichen Verhalten des Königs nicht Vorstellungen, übergreifende Ideen oder wie Ludwig dies auf Schritt und Tritt ausdrückt, die wahren Ideale, also ein bestimmtes Herrscherethos stehen» (1986, S. 731).

17  Bernhard von Gudden hat ihn einmal, zwölf Jahre vor der Begutachtung, aus Anlass eines Berichts über Prinz Otto, gesprochen.

18  Dazu hat der Historiker unseres Projekts, der wissenschaftliche Mitarbeiter Felix Sommer, wesentlich beigetragen. Mit seiner im Rahmen unseres Forschungsvorhabens angefertigten Dissertation unter dem Thema.Leben und Krankheit König Ludwigs II. von Bayern im Spiegel prominenter Zeitzeugen» hat er aus der Sicht von Diplomaten am königlichen Hof und anderer unabhängiger Zeitzeugen einen weniger einseitigen Blick auf Leben und Verhalten des Königs vermittelt, als er durch die ausschließlich negativen Aussagen unzuverlässiger Höflinge als Grundlage des Gutachtens Guddens gegeben werden konnte. Diese von ihm im Rahmen des Projekts erarbeiteten Quellen haben teilweise in diese Publikation Eingang gefunden.

19  Die beachtliche Zahl von Fußnoten, die sich in diesem Buch findet, dient zunächst Quellen- und Literaturhinweisen. Die Mehrzahl vermittelt jedoch lesenswerte, teilweise hochinteressante Begleitinformationen, die im Haupttext jeweils behandelte Themen ergänzen odervertiefen. Sie wurden aus dem Haupttext ausgegliedert, um dort den Fortgang der Ereignisse möglichst frei von Abschweifungen und übermäßigen Details konzentriert darstellen zu können.
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1  Im Jubiläumsjahr 1986 sind einige wichtige Publikationen erschienen, die eine neue, nicht nur von individuellen Gesichtspunkten und der Krankheitshypothese ausgehende Sichtweise auf den König eröffnen. Körner (1986a) fordert beispielsweise, Ludwig II. im Kontext seiner königlichen Rolle und seiner historischen Stellung zu sehen, was manch.krankhaftes» Verhalten dem Verständnis näherrücke.

2  Siehe auch Schmid & Weigand (2001).

3  Das ist der Grund, weshalb wir einen kurzen, auf Vorbilder und Einflüsse auf Ludwigs II. fokussierten Abriss der Geschichte des bayerischen Königtums mit den drei vorausgehenden Königen Bayerns, Vater, Großvater und Urgroßvater, vermitteln werden.
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6  Die damit erzwungene Vernachlässigung weiter Felder historischer Entwicklung veranlasst uns, dem interessierten Leser Spindlers.Handbuch der bayerischen Geschichte», Band IV: Das Neue Bayern. Von 1800 bis zur Gegenwart, Erster Teilband: Staat und Politik, hrsg. A. Schmid, mit Beiträgen von E. Weis, A. Kraus, W. Volkert und D. Albrecht (C.H.Beck, München, 2. Aufl. 2003) zu empfehlen. Außerdem oder alternativ sind B. Hubensteiner: Bayerische Geschichte (Süddeutscher Verlag, München, 1980), H.-M. Körner: Staat und Geschichte im Königreich Bayern 1806–1918. Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 96 (C.H.Beck, München, 1992) zu empfehlen.

7  Rall &Rall (2005), S. 315.

8  Das heißt, ihre Souveränität und ihre Territorien verfielen den Reichsfürsten. Insgesamt 112 Reichsstädte rechts des Rheins wurden aufgegeben.

9  Aretin (1976). Bayern erhielt beispielsweise die Hochstifte Würzburg, Bamberg, Augsburg und Freising, dazu jeweils einen Anteil an den Hochstiften ichstätt und Passau und vom Erzstift Salzburg die Region Mühldorf, außerdem 13 Reichsabteien und 15 Reichsstädte in Franken und Schwaben (Weis, 2003, S. 17).

10  Im Verfahren zwischen Prinz Bernhard von Baden und dem Land Baden-Württemberg werden heute noch (2008) die unterschiedlichen Rechtsauffassungen ausgetragen, ob die Kulturgüter, die der Markgrafschaft Baden durch die Säkularisierung und Mediatisierung zugefallen sind, Eigentum des Staates und seines Staatsvolks geworden sind oder den Erben der Markgrafen und Großherzöge gehören. In Bayern hatte der damalige Direktor des Reichsarchivs, Freiherr von Aretin, rasch gehandelt und vor allem die wertvollen Klosterbibliotheken nach München transportiert. Von den Kunstwerken in Klöstern und Residenzen Bayerns ist ein Teil den königlichen Gemäldesammlungen in München einverleibt worden. Kunstwerke in Gemeindekirchen sind überwiegend verblieben. Ein nicht geringer Teil ist geplündert worden. Für die Fürstenfamilien und damit auch das Haus Wittelsbach war es der größte Bereicherungsschub ihrer Geschichte. Die Enteignungsaktion förderte die Verarmung der betroffenen Regionen in Bayern. §35 des Reichsdeputationshauptschlusses, der unter dem Einfluss der bayerischen Diplomatie formuliert worden war, ermächtigte die weltlichen Fürsten, die Klöster und Stifte mit all ihren alten Besitzungen zur Erleichterung der Finanzen einzuziehen. Im März/April 1803 beschlagnahmten Kommissäre des bayerischen Staates auf dieser Grundlage 67 Abteien und Kollegiatsstifte in Altbayern. Man wollte die Schulden des Kurfürstentums damit abbauen, was sich aber als grobe Fehleinschätzung erwiesen hat (Weis, 2003, S. 48ff.).

11  Die durch den Wiener Kongress und in den Folgejahren erfolgten Abrundungen sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt (aus Ploetz, 1998, S. 838).

12  Der Kurfürst unterzeichnete am 25. August 1805 den von Montgelas zuvor in Bogenhausen paraphierten Vertrag mit Frankreich.

13  Auch die preußische Markgrafschaft Ansbach wurde gegen die Abtretung der niederrheinischen Grafschaft Berg an Frankreich (Vertrag zwischen Napoleon und Preußen vom 14. Dezember 1805) dem bayerischen Kurfürstentum zugeeignet. 1810 kamen die brandenburg-preußische Markgrafschaft Bayreuth dazu, aus habsburgischem Besitz die vorarlbergischen Herrschaften, habsburgische Besitzungen in.Vorderösterreich» zwischen Lech und Iller, die Grafschaft Tirol und die fürstlichen Hochstifte Brixen und Trient sowie die inzwischen habsburgisch gewordenen Salzburg und Berchtesgaden. Mit dem Beitritt zum französisch dominierten Rheinbund (1806) wurde Bayern auch die Mediatisierung der fränkischen und schwäbischen Reichsgrafen und Reichsritter eingeräumt. Die Markgrafschaft Burgau, sieben Herrschaften in Vorarlberg, die Grafschaften Hohenems und Königsegg-Rothenfels, die Herrschaften Tettnang und Argen am Bodensee, die Reichsstifte Augsburg und Lindau, die Reste der Hochstifte Eichstätt und Passau – den Hauptteil der beiden Hochstifte hatte sich der Kurfürst bereits mit dem Reichsdeputationshauptschluss angeeignet (Volkert, 2004, S.62f.). Es war die zweite gewaltige Erweiterung, die zur jemals größten Ausdehnung Bayerns bzw. des kurfürstlichen Herrschaftsbereichs führte. Napoleon hat Bayern in wenigen Jahren in eine mitteleuropäische Mittelmacht verwandelt. Im Friedensvertrag von Pressburg am 26. Dezember 1805, Artikel 14, erhielt Bayern die volle staatliche Souveränität. Österreich stimmte den Gebietserwerbungen Bayerns zu, hat aber das Fürstbistum Salzburg und das Hochstift Würzburg von Bayern erhalten, Letzteres fiel 1814 mit dem Wiener Vertrag wieder an Bayern zurück (Weis, 2003, S. 36).
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15  Erichsen & Heinemann (2006), S. 20.

16  Die Erhebung Bayerns zum Königreich und die nachfolgende Württembergs waren mit der Reichsverfassung nicht vereinbar. Sie gaben den entscheidenden Anstoß zum formalen Ende des deutschen Kaiserreichs 1806.
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19  Max I. Joseph, wie er nun hieß, verfügte, dass künftig alle direkten Abkömmlinge der Könige den Titel.königliche Hoheit» führen sollten. Die Proklamation wurde unmittelbar danach in der Stadt unter dem Geläute von Glocken und mit 200 Kanonenschüssen ausgerufen.

20  Die Münchner Staatszeitung druckte in ihrer Ausgabe vom 1. Januar 1806: «Hoch lebe Napoleon, der Wiederhersteller des bayerischen Königtums!!! Da durch die Vorsehung Gottes es dahin gediehen ist, daß das Ansehen und die Würde des Herrschers in Baiern seinen alten Glanz und seine vorige Höhe zur Wohlfahrt des Volkes, und zum Flor des Landes wieder erreicht …» (Schad, 2005, S. 45).

21  In allen bayerischen Verlautbarungen zur Annahme der Königswürde, auch in dem Notifikationsschreiben an die Fürsten im Reich und in Europa, die der bayerische Hof am 15. Januar versandte, findet sich die Rückbindung an eine historisch angestammte bayerische Königswürde. Man erkennt sowohl im Akt der Annahme der Königswürde in der Residenz als auch in den öffentlichen Verlautbarungen und im Anschreiben an die Fürsten, dass die bayerische Seite versuchte, Bezüge zu Frankreich und Napoleon zu vermeiden. Die Königswürde – die man angenommen, nicht von jemandem verliehen bekommen hat – wollte man mit der Gnade Gottes, der Treue und Anhänglichkeit des Volkes und historisch begründet aus eigenem Recht legitimiert wissen (Murr, 2004, S. 91–94). Die Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II. erfolgte am 6. August 1806.

22  Da sich der Markgraf von Baden, Karl Friedrich (1728–1811), vernachlässigt fühlte, gewährte ihm Napoleon die Anrede.Königliche Hoheit» (Weis, 2003, S. 24ff.).

23  Seine selbstgeschaffene Dynastie sollte durch eheliche Verbindung mit angesehenen europäischen Herrscherhäusern Würde und Ansehen gewinnen. Das gleiche Ziel verfolgte er mit der ehelichen Verbindung von Stefanie Beauharnais, der von ihm adoptierten Nichte seiner Frau, Kaiserin Josephine, mit dem Prinzen Karl von Baden, und 1809/10 nach der Trennung von Kaiserin Josephine mit seiner Heirat mit Marie Louise, der Tochter des österreichischen Kaisers Franz I.

24  Die kirchliche Trauung fand am folgenden Tag in der Münchner Hofkapelle statt. Napoleon ließ bei den Vermählungszeremonien seine Rolle bei der Erhebung der kurfürstlichen zur königlichen Familie sichtbar werden.

25  Max I. Joseph und sein Ministerium unternahmen mit französischer Beratung eine Reform der Armee. 1805 wurde die Allgemeine Wehrpflicht verkündet.

26  Glaser (1993), S. 44.

27  Die Widerspiegelung der herrscherlichen Verfügung über die Untertanen und den Verkauf von Soldaten in den Protesten Betroffener zeigt ein Gedicht aus den Jakobinischen Flugschriften jener Tage (Huber, 1964, S. 353): «Freiheit in der Hütte – Sei sie noch zu klein – Läßt mit jedem Tritte Uns des Lebens freun. Ach! ich wünsche wenig, Und doch wär’ ich dann Mehr als Fürst und König, Wär’ ein freier Mann. Dürfte nicht mehr fronen, um der Arbeit Preis Würde mich nur lohnen: Mein wär’ aller Fleiß. Für den Hof und Pfaffen, Die sich müde ruhn, Essen, trinken, schlafen Und nur Böses tun – Adel und Mätressen Und das Hofgeschmeiß, Die das Mark uns fressen, Flösse nicht mein Schweiß. Schicket Gott mir Kinder, Hab ich Freude dran, Die mir itzt wie Rinder Max verkaufen kann.»

28  Im Dezember 1809 reiste der bayerische König, anders als sein Urenkel Ludwig II., persönlich nach Paris, um bei der Verteilung der im Krieg gegen Österreich gewonnenen Territorien nicht zu kurz zu kommen. Im Pariser Vertrag vom 28. Februar 1810 musste er auf Bozen und

29  Weis (2003), S. 40ff.; nach Schad (2005, S. 48) sollen es 36.000 gewesen sEinleitung.

30  Weis (2003), S.41.

31  In der Landeshauptstadt ist am Karolinenplatz ein Obelisk ihrem Andenken gewidmet. Die Entscheidung Max’ I. Joseph, Napoleon nahezu die gesamte bayerische Armee, eine große Zahl junger Männer, für seine riskanten Feldzüge zur Verfügung zu stellen, macht die durch ein gewisses Maß an Verantwortungs- und Mitleidslosigkeit gegenüber seinen Untertanen geprägte Einstellung des Königs deutlich. Aus dieser Tradition wird vielleicht verständlicher, dass Ludwig II., trotz seiner tiefen religiösen Bindung, über viele junge Reitersoldaten seiner Armee zum homoerotischen Missbrauch verfügte, was mindestens weniger katastrophale Folgen hatte als die Abordnung der Armee nach Russland.

32  Er ermächtigte General Wrede, den bayerischen Oberkommandierenden, mit dem österreichischen Oberbefehlshaber einen Kooperationsvertrag abzuschließen, was am 8. Oktober 1813 in Ried im Innviertel geschah.

33  Glaser (1993); Junkelmann (1985); Erichsen & Heinemann (2006). Heute spricht man von.Integration» zugewonnener oder eingewanderter Personen oder Ethnien.

34  Zur Vertiefung der Geschichte der politischen und psychologischen Bedeutung und der überwindung des monarchischen Prinzips in rein repräsentativen Monarchien und in modernen Staatsformen in einer.entzauberten Welt» (Max Weber) s. Brunner (1967), S. 121ff.; Weis (2003); Möckl (1972), S. 14ff., 41ff.; Meisner (1913).

35  Glaser (1993), S. 61. Ludwig II. formuliert seine Vorstellungen vom Königsamt früh, z.B.: «Er [der König] hat seine Krone von Gott und muß in seinem Handeln ganz uneingeschränkt sEinleitung.» –.Ihm allein gehört, Ich wiederhole es, von Amts wegen die gesetzgebende Gewalt, unabhängig und ungetheilt» (Ludwig II., am 30. August 1869 – Abschrift Bay HStA, MA 99733; s. auch Kapitel 10).

36  Huber (1964), S. 94.

37  Kraus (2003), S. 134.

38  Paravicini (2005b).

39  Werner Paravicini (2005a, S. 12) schreibt u.a.: «Macht und Pracht, Größe und Kostbarkeit sind nicht voneinander zu trennen. … Monumentalität ist eine fast unabdingbare Ausdrucksform der Herrschaft. Türme des Sehens und Gesehenwerdens gibt es nicht nur im Abendland. Dieser Zeitencharakter kann aber derart überhand nehmen, daß schließlich der Funktionsverlust dem Symbolcharakter nicht nur nicht schadet, sondern ihn geradezu bestärkt und zur Bedingung seiner Kraft wird. … Das Idealbild des Schlosses in den Festungswällen … palazzo in fortezza … Das Herrschen durch die Distanz wie allzu große Leutseligkeit [kann] den Fürsten gefährden, weil das eine die Kommunikation erschwert und das andere die Autorität vermindert, dies dürfte zu den Konstanten des Umgangs der Menschen miteinander gehören.»

40  Minister Lutz, der die Entmündigung und Absetzung des Königs an entscheidender Stelle mitbetrieb, war von Ludwig II. in zwei Schritten, einmal zum Ritter (1880), beim zweiten Mal in den erblichen Freiherrenstand (1883) erhoben worden (Volkert, 2003, S.237ff.), was ihn nicht davon abhielt, entscheidend zum Untergang des Monarchen beizutragen.

41  Vorausgegangen war eine Besprechung des Entwurfs in Mailand am 20. Januar 1808 mit Napoleon. Grundlage war die westfälische Verfassung vom 15. Oktober 1807, die ihrerseits auf dem Code Napoleon gründete. König von Westfalen war damals Napoleons Bruder Jerôme. Die erste bayerische Verfassung ging vom Prinzip der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz aus. Die alte Landschaftsverfassung mit dem Recht der Erhebung und Verwaltung direkter Steuern wurde abgeschafft und durch eine Landesrepräsentation für das gesamte Königreich ersetzt. Der Adel wurde dem König unterstellt –.Der Adel kann durch eine königliche Konzession erlangt werden» –, doch behielten die ehemals reichsunmittelbaren Fürsten und Grafen bis 1848 ihre Domänen und Gerichtsrechte.

42  Die Reformpolitik des Grafen Montgelas schuf einen zentralistischen Staat mit effektiver Verwaltung und einem hohen Maß an Aufsicht bis hin zur Kontrolle kirchlicher Riten, die mit dem später wieder aufgegebenen Verbot von Prozessionen, Mitternachtsmessen u. dgl. Proteste der Bevölkerung auslöste.

43  Das bis dahin geltende bayerische Strafgesetzbuch von 1753 (Codex juris-criminalis) enthielt noch Folter, Hexenprozesse, Scheiterhaufen und barbarische Strafen wie Rädern und Bearbeitung der Hinrichtungskandidaten mit glühenden Zangen (Weis, 2003, S. 69). Diese inhumanen Relikte im Strafgesetzbuch wurden in dem von Anselm Feuerbach ab 1804 ausgearbeiteten und 1813 endgültig in Kraft getretenen neuen bayerischen Strafrecht abgeschafft. Es enthielt den Grundsatz.nulla poena sine lege» und das Verbot der rückwirkenden Anwendung eines Gesetzes. Mit dem neuen Strafrecht machte die Rechtssicherheit des Bürgers bedeutende Fortschritte.
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16  GHA: KA L II, 62, IV. ärztliches Consilium, 18. November 1871; zitiert nach Burgmair & Weber (2002), S. 31. Sie glaubten im Geist der damaligen Psychiatrie (s. Kapitel 7), eine Besserung sei nur möglich, wenn der Prinz.in die natürliche Lebensweise zurückgeführt und Überzeugung gebracht [werde], daß … ärztliche Hilfe dringenst notwendig» sei (Burgmair & Weber, 2002, S. 31).

17  Burgmair & Weber (2002), S. 31.

18  Burgmair & Weber (2002), S. 32.

19  Burgmair & Weber (2002), S. 32.

20  Burgmair & Weber (2002), S.31. Siehe auch Kapitel 7.

21  Burgmair & Weber (2002), S. 32f.

22  Burgmair & Weber (2002), S. 33.

23  Burgmair & Weber (2002), S. 33.

24  Chloralhydrat war 1869 als erstes synthetisches Beruhigungs- und Schlafmittel eingeführt worden. Opium ist die aus Schlafmohn gewonnene Muttersubstanz des Alkaloids Morphin, die schon seit der Antike bekannt war.

25  Der Inhalt der Halluzinationen scheint häufig, wenn nicht immer, affektkongruent, d.h. durch Depressivität und Angst mitdeterminiert, gewesen zu sein und so mit dem Schuldwahn im thematischen Kontext gestanden zu haben. So wird 1876 in einer Phase gesteigerter Halluzinationen von Hofstabsarzt Brattler berichtet: Otto habe Stimmen religiösen Inhalts gehört. Er sei von.Gott und dem Herrn Jesus besucht worden, die ihn von der Todsünde freigesprochen hätten». Er hätte als Ursache seiner Verdammnis erkannt,.daß er am Georgi-Ritter-Fest im Jahre 1868 eine Lüge gesagt habe» (Burgmair & Weber, 2002, S. 41).

26  Schad (2005), S. 262.

27  Berichte Brattler an Ludwig II., 28. September und 10. Oktober 1875, GHA: KA LH, 62; zitiert nach Burgmair & Weber (2002), S.41.

28  Burgmair & Weber (2002), S. 38.

29  Brief vom 26. Februar 1872; zitiert nach Burgmair & Weber (2002), S. 35.

30  Bericht Gietl an Ludwig vom 26. Februar 1872, GHA: KAL II 62; zitiert nach Burgmair & Weber (2002), S. 36.

31  GHA: KA LII, 62, Bericht Otto an Ludwig II., 4. März 1872; zitiert nach Burgmair & Weber (2002), S. 38.

32  Burgmair & Weber (2002), S. 39ff.

33  Polizeidirektion München, Bericht vom 27. Mai 1875.

34  Burgmair & Weber (2002), S. 41.

35  Burgmair & Weber (2002), S. 45.
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1  Es ist nicht wahrscheinlich, dass Gudden die Niederschrift des Gutachtens erst am 7. Juni in Angriff nahm. Er hat schon einige Wochen vorher.schriftliches Beweismaterial» erhalten, an Zeugenvernehmungen teilgenommen und die Fragestellung gekannt. Er hat dem bayerischen Gesandten von Lerchenfeld einen vorläufigen Text für Otto von Bismarck mitgegeben. Der Gutachtertext selbst enthält einige Hinweise auf eine längere Erstreckung der Niederschrift, etwa mit der Erwähnung neu hinzugekommenen Beweismaterials, das auf die Diagnose Einfluss hat.

2  …. Sie [die Minister] hatten ein sehr reiches Material von Beweisstücken für seine Geisteskrankheit gesammelt. Seine Quellen waren allerdings etwas trübe und flossen zum größten Teil aus Lakaien- und Chevauxlegersmund. Insbesondere ergiebig erwiesen sich die Aussagen, welche das langjährige Werkzeug der königlichen Launen, Hesselschwerdt, machte. Viele Beschwerdepunkte waren sehr alten Datums und geradezu notorisch» (Böhm, 1924, S.640). W. Müller (2006, S. 221) sagte dazu: «Zahlreiche für Ludwig günstige Stellungnahmen, die bei der Abfassung des Gutachtens vorlagen, wurden nicht verwendet. Personen, von denen von vorneherein Angaben über gesunde Züge im Charakter des Königs zu erwarten waren, wurden erst gar nicht befragt, auch dann nicht, wenn sie sich selbst als Zeugen anboten.»

3  Krafft-Ebing (1881).

4  GHA 36/1/3 V und 36/1/4 Abschrift.

5  Seydel (1884), S. 457.

6  §1896 Voraussetzungen (1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann. (1 a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden. (2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 AbS. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.

7  Kopie angefertigt und mit Abdruckerlaubnis überlassen vom GHA.

8  Den transkribierten ungekürzten Text des handschriftlichen Gutachtens s. Anhang 7.1. Wir danken dem Direktor der Psychiatrischen Klinik der Universität München, Professor H.-J. Möller, für die überlassung einer Kopie des handschriftlichen Gutachtens, das wir auch im GHA eingesehen haben. Die Kopie der Zusammenfassung in Abb. 87 war auf meine Bitte vom GHA während unseres ersten Projektteils angefertigt worden.

9  Merkt (1987); Wöbking (1986).

10  Chloralhydrat ist ein Schlafmittel, seine schmerzlindernde Wirkung bei klarem Bewusst sein ist bescheiden. Das einzig hochwirksame Schmerzmittel, das zu jener Zeit zur Verfügung stand, war das mit Abhängigkeitsrisiko belastete Opium. Offensichtlich hat der König selten zu Opium gegriffen. Zeichen von Missbrauch oder Abhängigkeit von anderen psychoaktiven Substanzen sind nicht beobachtet worden, nur gelegentliches Entlastungstrinken bei Erwartungsängsten oder Schlafmitteleinnahme wurden berichtet.

11 Hacker (1972), S. 305.

12  Wöbking (1986), S.327.

13  Anhang 7.3 (Protokoll vom 17. Juni 1886;Wöbking, 1986, S. 322f.).

14  Anhang 7.3 (Protokoll vom 17. Juni 1886; Wöbking, 1986, S. 323).
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A 1 Brief des Finanzministers Dr. von Riedel an den Hofsekretär Philipp Pfister (und damit an den König) vom 18. April 1884[1]

– aus Anlass der ersten großen Schuldenkrise der Kabinettskasse im Frühjahr 1884 mit ersten Hinweisen auf die Sanierung der königlichen Kabinettskasse durch einen Bankkredit und die Sicherung eines solchen u.a. durch die zur Sukzession berufenen höchsten Agnaten –

 

Hochwohlgeborener Herr Rath![2]

Die Lage der Königlichen Kabinettskasse ist eine sehr ernste, so ernst, daß ich, seitdem ich mich näher mit derselben beschäftigte, in der That von schweren Sorgen fast niedergedrückt bin.

Wenn nicht baldigst die vorhandenen Schuld-Verbindlichkeiten getilgt werden, so ist zu befürchten, daß hunderte, ja vielleicht noch mehr Existenzen dem ökonomischen Ruin verfallen, und dieser Umstand allein birgt schon eine große Gefahr, da die berechtigten Klagen der Betroffenen nicht bloß in ganz Bayern, sondern weit über dessen Grenzen hinaus einen Wiederhall finden werden, welcher durch kein Mittel von den Stufen des Thrones fernezuhalten sein dürfte, was in einer Zeit, wie die gegenwärtige, wo die socialen Verhältnisse mehr und mehr unterwühlt werden, doppelt bedenklich erscheint. Dazu kommt aber noch ein weiterer höchst mißlicher Umstand. Nach bayerischen Gesetzen kann die Civilliste vor Gericht verklagt und folgerichtig wenigstens theilweise auch gerichtlich beschlagnahmt werden. Nun wird zwar jeder treue Unterthan möglichst vor Herbeiführung einer gerichtlichen Einschreitung zurückschrecken, allein bei Manchem werden die Gefühle der Loyalität durch die Noth zurückgedrängt werden, und Andere werden den Ausweg ergreifen, ihre Forderungen an Wucherer oder Ausländer abzutreten, welche Loyalitätsrücksichten nicht kennen. In Verlassenschafts- und Gantfällen irgend eines Gläubigers wird ohnehin eine gerichtliche Einmischung nicht zu umgehen sein. Der Fortgang der gerichtlichen Procedur kann in keinem Falle von Staatswegen gehemmt werden.

Es ist für mich zu schmerzlich, die im vollen Umfange heute noch gar nicht übersehbaren nachtheiligen Rückwirkungen, welche die Fortdauer der Schuld(en)verhältnisse der Königlichen Kabinetskasse auf den Bestand des Thrones, der Dynastie und des Staates haben wird und muß, eingehender zu schildern. Eine solche Schilderung erscheint mir aber auch unnöthig, da ich überzeugt bin, daß Seine Majestät, unser allergnädigster König, sofort die zur Beseitigung jenes Zustandes erforderlichen Maßregeln Allerhöchst anzuordnen geruhen werden.

Diese Maßregeln können nach meiner Meinung nur in der Aufnahme einer größeren, entsprechend rasch zu tilgenden Schuld, in der planmäßigen Wegfertigung der vorhandenen Gläubiger und in der strengen Vermeidung neuer Schulden bestehen.

Ich habe schon seit längerer Zeit die Frage ernstlich erwogen, ob nicht aus Staatsmitteln zu helfen sei. Dieß wäre nur möglich unter Mitwirkung des Landtags; derselbe wird aber seine Zustimmung, deren Erreichung überhaupt zweifelhaft ist, zuversichtlich an äußerst unangenehme Bedingungen knüpfen, aus deren Reihe ich nur die Kürzung der Civilliste, dann eine etwaige Untersuchung und staatliche Controle des Königlichen Haushaltes erwähnen möchte.

Wenn ich ferner das peinliche Aufsehen, welches eine Bitte der Krone an die Volksvertreter sowie eine mit den Verhandlungen verbundene, mehr oder minder öffentliche Darlegung der einschlägigen Verhältnisse allenthalben machen müßte, in Erwägung ziehe, so glaube ich wohl sagen zu dürfen, daß ein Angehen des Landtages solange zu vermeiden sein dürfte, als es vermieden werden kann. Was die Schuldaufnahme bei Privaten betrifft, so darf ich vorausschicken, daß Niemand, der es ehrlich meint, so beträchtliche Summen darleihen wird, wenn nicht die rechtzeitige und pünktliche Zahlung der Zinsen und Tilgung der Schuld vollkommen gesichert ist.

Personen, welche ohne solche Sicherung Geld anbieten, suchen sich einerseits durch hohe Zinsen und Provisionen zu decken und spekuliren andererseits darauf, daß sie durch öffentlichen Skandal die Rückzahlung erpressen können. Wie sehr die Zinsen in Betracht kommen, mag daraus ersehen werden, daß bei Aufnahme einer Schuld von zehn Millionen zu 6 Prozent und zehnjähriger Tilgung anfänglich eine jährliche Leistung von 1.600.000 Mark, das ist weit über ein Drittheil der ganzen, nur 4 231.044 Mark betragenden Civilliste, erforderlich wäre. Man wird sich daher allen Ernstes vor Leuten zu hüten haben, welche es mit der Sicherstellung zu leicht nehmen.

An Sicherheiten dürften bei dem Mangel eines hinreichenden Privatvermögens Seiner Majestät des Königs in Betracht kommen

a) Die Abtretung (Cession) eines Theiles der jährlichen Einkünfte aus der Königlichen Civilliste, und zwar derart, daß die Königliche Centralstaatskasse angewiesen würde, bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld die bezüglichen Summen unmittelbar an den betreffenden Gläubiger auszubezahlen. Diese Abtretung könnte sich einerseits nur soweit erstrecken, als die Civilliste frei von den ihr naturgemäß obliegenden Lasten ist, und würde andererseits die dermalen Seiner Majestät zur Verfügung stehenden Summen beträchtlich schmälern. Aber eine solche Schmälerung würde auch, und zwar vielleicht in noch höherem Maße durch eine gerichtliche Intervention herbeigeführt. Selbst bei einem Anlehen von 6 bis 7 Millionen würde voraussichtlich eine anfängliche Jahresleistung von mindestens ca. 900.000 Mark gefordert werden, da die Banken und Banquiers – und solche können doch wohl nur in Betracht kommen – ihr Geld nicht auf allzulange Zeit hinaus herleihen, und da bekannt ist, daß die Civilliste – Einkünfte Seiner Majestät zu Anfang Allerhöchst Ihrer Regierungszeit und die Einnahme aus der Civilliste Seiner Majestät des Höchstseligen Königs Maximilian II. während der ganzen Regierungsdauer um eine Million weniger betragen hat als die gegenwärtigen Civilliste-Einkünfte Seiner Majestät des Königs.

b) Die Hinterlegung der zum Privatfideicommiß gehörigen Papiere mit der Bestimmung, daß die jährlichen Erträgnisse als Pfand für die aus der Schuld entstehenden Verbindlichkeiten und die Papiere selbst als Caution für die Gesammtforderung dienen und im Fall der Allodifikation in den Pfandverband übergehen.

Ich halte diese Hinterlegung, wozu allerdings ein Nachtrag zum Fideikommißstatut nothwendig wäre, mit Zustimmung der Kuratoren Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Otto für zulässig und zweifle bei der außerordentlichen Treue und Ergebenheit, welche die Kuratoren schon so oft Seiner Majestät dem König gegenüber bewiesen haben, nicht, daß sie jene Zustimmung auch ertheilen.

c) Da Seine Majestät der König nur auf Allerhöchst Dero Lebensdauer den oben erwähnten Theil der Civilliste abtreten können, so wird eine Zustimmung des oder der zunächst zur Succession berufenen höchsten Agnaten hiezu kaum zu umgehen sein.

Die Zustimmung der Kuratoren Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Otto wird ertheilt werden, und ich würde dieselben auch Angesichts der gleichzeitigen Verpfändung der Fideikommißpapiere für genügend erachten. Immerhin ist es aber möglich, daß vorsichtige Gläubiger auch noch den Consens von einem oder zwei weiteren Agnaten verlangen. Ich kann mir übrigens nicht denken, daß diese Zustimmung verweigert würde, denn der Eintritt der angedeuteten Eventualitäten, insbesondere eine gerichtliche Einmischung könnte nicht bloß für die erhabene Person Seiner Majestät des Königs sondern für die Dynastie überhaupt von so schweren Folgen begleitet sein, daß jedes Mitglied des Königlichen Hauses das größte Interesse an der Abwendung dieser Gefahr hat, wogegen andererseits mit der Ertheilung des Consenses nach menschlicher Voraussicht kaum ein Risiko verbunden ist.

Könnten die vorstehend unter a–c erwähnten Sicherheiten in Aussicht gestellt werden, dann dürfte sich vielleicht ein kleines Consortium zur Gewährung eines Darlehens finden; ich möchte aber im Interesse des Ansehens der Krone dringend rathen, das Consortium möglichst im Inlande zu suchen und auch, die Ausgabe einer größeren Anzahl von Partialobligationen nach Thunlichkeit zu vermeiden.

Hiebei kann und darf ich nicht verschweigen, daß das größte Hinderniß, Geld zu erlangen, in der Besorgniß besteht, daß entweder die eingehenden Gelder nicht zur Schuldentilgung verwendet werden, oder daß alsbald wieder neue Schuldverbindlichkeiten durch neue, zu den verbleibenden Mitteln außer Verhältniß stehende Ausgaben erwachsen – Voraussetzungen, bei deren Eintritt allerdings das Unglück noch größer wäre als dermalen.

Wenn Seine Majestät nicht allerhuldvollst geruhen, in diesen Beziehungen die strengsten und positivsten Anordnungen zu treffen, insbesonders den Hofsekretär zu verpflichten, daß der Gesammtetat nicht überschritten werden dürfe, dann wird der Abschluß eines soliden Darlehensgeschäftes trotz der eifrigsten Bemühungen nicht gelingen, da die Darlehensgeber in dieser Hinsicht jedenfalls Vorbehalte machen werden.

Da ein weiteres Herumsuchen ohne das Angebot bestimmter Sicherheiten fruchtlos und bedenklich sein möchte, so wird es Aufgabe Euerer Hochwohlgeboren sein, zunächst die Allerhöchste Willensmeinung darüber zu erholen.

1. Ob die oben unter a und b erwähnte Abtretung eines Theils der Königlichen Civilliste im Betrage von 900.000 Mark jährlich sowie die Kautions- und Pfandbestellung mittels der Werthpapiere des Familienfideikommisses genehm ist,

2. ob Seine Majestät wegen des Consenses der nächsten Agnaten entweder Allerhöchst selbst direkte Schritte zu thun gedenken, oder die Allerhöchste Autorisation zu solchen Schritten zu ertheilen geruhen,

3. ob Seine Majestät die zuletzt angedeuteten Anschauungen bezüglich der Heimzahlung der bestehenden und Vermeidung künftiger Schulden Allerhöchst billigen.

Hiermit glaube ich, den mir durch Euer Hochwohlgeborenen vermittelten Allerhöchsten Befehl wegen einer Meinungsäußerung erfüllt zu haben. Ich habe dieselbe nach reiflichster Erwägung aller Verhältnisse abgegeben und durchdrungen von dem wahren, einzigen Wunsche, den wahren Interessen Seiner Majestät des Königs zu dienen; eine andere Äußerung wäre weder mit meiner unerschütterlichen Treue noch mit meinem Gewissen vereinbar. Sollten Seine Majestät in vorstehendem Sinne Allerhöchst weitere Einleitungen anzuordnen geruhen, so bin ich selbstverständlich gerne bereit, zu einem entsprechenden Abschlusse mitzuwirken.




	München, am 19. April 1884

	Euer Hochwohlgeborener ergebenster Riedel






 

 

A 2 Brief Ludwigs II. an Finanzminister Dr. von Riedel vom 29. August 1885[3]

(betr. Regelung der Probleme seiner Kabinettskasse) – nachdem es durch die uneingeschränkte Fortsetzung der Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an den Schlössern erneut zu einem Schuldenstand der Kabinettskasse von nahezu 6 Millionen Mark gekommen war. Mit diesem Schreiben wurden die Minister erstmals vom König mit in die Verantwortung um den Schuldenstand der Kabinettskasse und die Finanzierung der Fortsetzung seiner Baumaßnahmen gezogen –

 

«Mein Königlicher Wille ist es, daß die von Mir unternommenen Bauten nach Maßgabe Meiner getroffenen Anordnungen angemessene Fortsetzung und Vollendung finden. Dieses Mein Vorhaben erleidet aber eine wesentliche Hemmung infolge des ungünstigen Standes Meiner Kabinettskasse. Ich beauftrage Sie, Herr Minister, die nöthigen Schritte zur Regelung der Finanzen zu thun und so Meine Unternehmungen zu fördern. Für die Erfüllung Meines Königlichen Willens bürgt Mir Ihre erprobte Treue und Anhänglichkeit an Meine Person und in diesem Vertrauen bin ich mit der Versicherung besonderer Werthschätzung Ihr wohlgewogener König Ludwig Schachen, den 29. August 1885.»

 

 

A 3 Memorandum des Ministerratsvorsitzenden, Freiherr von Lutz, gerichtet an den Hofsekretär Klug vom 6. Januar 1886[4]

– Dieses Schreiben des Ministerratsvorsitzenden aus der sich zuspitzenden finalen Schuldenkrise der Kabinettskasse spricht für sich! –

 

Hochwohlgeborener Hochzuverehrender Herr Rath!

Kurz vor den Weihnachtstagen fand sich ein Diener Seiner Majestät des Königs bei mir ein und überbrachte mir den Allerhöchsten Befehl, mich darüber zu äußern, was nach meiner Ansicht bei der dermaligen Lage der Königlichen Kabinetskasse zu geschehen habe.

Der Diener gab darüber keine Auskunft, in welcher Form ich meine Meinungsäußerung abzugeben hätte.

Da ich unter solchen Umständen keine Erlaubniß habe, mich in einem aller-unterthänigsten Berichte unmittelbar an die Allerhöchste Person Seiner Majestät zu wenden, so bleibt mir nichts übrig, als meine allerunmaßgeblichsten Anschauungen Ihnen, als dem Vertreter der finanziellen Angelegenheiten Seiner Majestät, mit der Bitte vorzutragen, Allerhöchsten Ortes davon Mittheilung zu machen.

Weder dem Staatsministerium überhaupt, noch einem einzelnen Staatsminister kommt es competenzmäßigzu, sich über die jeweilige Lage der Königlichen Kabinetskasse auszusprechen, oder über deren Behandlung Rathschläge zu ertheilen. Seit Erlassung des Gesetzes über die permanente Civilliste kann hierüber kein Zweifel bestehen. Der Zweck dieses Gesetzes war kein anderer als der, die Willigung der für den Allerhöchsten Hofhalt erforderlichen Mittel den schwankenden Einflüssen der jeweiligen Landtage und die Verwendung der der Civilliste zu Gebote stehenden Fonds der Controle des Landtags und der auch dem Landtage verantwortlichen Staatsstellen zu entziehen. Diese Controle ist in Artikel 6 des genannten Gesetzes nur noch bezüglich der Inventarien über die Einrichtungen der Residenzen und Hofgebäude, Hofkapellen und Hofämter mit den Mobilien, welche der Aufsicht der Hofstäbe und Hof-Intendanzen anvertraut und zum Bedarf oder zum Glanze des Hofes bestimmt sind, sowie über das, was zur Einrichtung oder zur Zierde der (zum Staatsgut gehörenden) Residenzen oder Lustschlösser dient, statuirt worden. Die bisherige Praxis steht mit den Intentionen des oben genannten Gesetzes in Einklang.

Wenn aber ein besonderer Allerhöchster Befehl, wie dieß im vorliegenden Falle geschehen ist, einem Minister den Mund öffnet, so wird er sich einer pflichtmäßigen gutachtlichen Äußerung über die Verhältnisse der Kabinetskasse nicht entschlagen dürfen, um so weniger dann, wenn diese Verhältnisse sich so gestaltet haben, daß sie nicht mehr bloß auf die Kreise der Allerhöchsten Hofhaltung von maßgebendem Einflusse sind, sondern auch in unabwendbarer Weise auf die Beziehungen Seiner Majestät des Königs zu der Bevölkerung eine Bedenken erregende Wirkung zu äußern drohen.

Wenn ich mich hiemit anschicke, dem Eingangs dieser Zeilen bezeichneten Allerhöchsten Befehle Seiner Majestät Gehorsam zu leisten, so rufe ich mir vor Allem in das Gedächtniß zurück, welche Fülle von Huld und Gnade mir aus den Königlichen Händen Seiner Majestät zu Theil geworden ist; ich denke daran, daß ich nun schon mehr als 21 Jahre lang das Glück habe, das Allerhöchste Vertrauen zu genießen und in den hervorragensten Stellungen Seiner Majestät dienen zu dürfen; ich denke daran, wie reich Allerhöchstdieselben meine geringen Verdienste belohnt haben, daß mich in Folge davon naturgemäß die stärksten Bande der Dankbarkeit und Treue an Seine Majestät fesseln, daß es also meine Pflicht ist, mit äußerster Anstrengung und Sorgfalt zu sinnen und zu prüfen, ob sich nicht ein Weg finden lasse, um der bedrängten Lage der Kabinetskasse ein glückliches Ende zu bereiten und die Erfüllung der Wünsche Seiner Majestät möglich zu machen. Ich darf und werde aber auch nicht aus den Augen verlieren, daß Dankbarkeit und Treue zu ehrlichem und redlichem Dienste, vor Allem also zur Wahrheit verpflichten und daß derjenige als ein schlechter und verbrecherischer Diener gebrandmarkt zu werden verdient, der unter beschönigender Entstellung des wahren Sachverhalts trügerische und unerfüllbare Hoffnungen erweckt, dadurch die Kabinetskasse und mittelbar auch unseren Allergnädigsten Herrn in immer bedenklichere Schwierigkeiten verwickelt und in der Stunde der Enttäuschung vor Allem von Seiner Majestät Allerhöchst Selbst mit Recht die strengste Verurtheilung zu erwarten hat.

Ich werde deshalb in Nachfolgendem, obwohl ich Dinge zu sagen haben werde, von denen ich recht gut fühle, daß sie Seiner Majestät zur Betrübniß gereichen werden, der Wahrheit pflichtmäßig die Ehre geben. Mögen nur auch Seine Majestät, wenn Allerhöchstdieselben über mich und meine Anschauungen zu Gericht sitzen werden, allergnädigst dessen gedenken, daß ein alter, ich darf sagen, erprobter Diener spricht, dessen Stolz es ist, sich von keinem andern Bayern an Treue und Anhänglichkeit übertreffen zu lassen.

Wenn ich recht unterrichtet bin, sind augenblicklich wieder – abgesehen von dem vor circa 1/2 Jahr contrahirten Anlehen von ungefähr 7 Millionen Mark– neue Schulden im Betrage von 6 Millionen Mark vorhanden und ist die Kabinetskasse, hauptsächlich in Anbetracht des für das ersterwähnte Anlehen statuirten Abzugs an der Civilliste, außer Stande, in nächster Zeit diese Schulden zu decken. Auf der anderen Seite werden die Gläubiger der Allerhöchsten Kabinetskasse schwieriger und schwieriger, haben behufs Erlangung ihrer Befriedigung zum Theile schon gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, oder stehen im Begriffe, dieß zu thun, so daß gerichtliche Zwangsmaßregeln, Zugriffe der Gerichtsvollzieher und dergleichen in naher Aussicht stehen.

Außer den für Deckung der neuerwachsenen Schuldenlast von 6 Millionen erforderlichen Mitteln wünschen Seine Majestät noch eine sehr namhafte Summe zu erlangen, um mit derselben die begonnenen Bauten den Allerhöchsten Intentionen gemäß vollenden zu können. Die Höhe dieser Summe wird im Publikum verschieden bezeichnet. Die Einen sprechen von 10, die anderen von 15 Millionen Mark als dem noch nöthigen Betrage. Es handelt sich also um Beschaffung von 20 und mehr Millionen Mark, oder wenn nur die neu contrahirten Schulden gedeckt werden sollen, um Beschaffung von mindestens 6 Millionen Mark. Ich halte dies nun für ganz unmöglich, diese Beträge mittels eines Anlehens bei Privaten aufzubringen und, wenn die Gerüchte, die über die mehrfachen Bemühungen des Hofsekretariats um das Zustandebringen entsprechender Anlehen in das Publikum gedrungen sind, auch nur annähernd der Wahrheit entsprechen, so ist die gute Begründung dieser meiner ungünstigen Anschauung bereits durch eine vielfache Erfahrung unwiderleglich dargethan. Es kann auch kaum anders sein. Es gibt sehr wenig Menschen auf der Erde, die über so große Summen verfügen können, als sie die Kabinetskasse bedarf; in Bayern wird es überhaupt keine solchen geben. Alle die, welche aber über so große Reichtümer disponiren, wissen den Werth des Geldes zu schätzen und werden dasselbe nur zu solchen Anlagen verwenden, bei denen das Kapital gesichert ist und ein genügender, nicht zweifelhafter Gewinn in Aussicht steht. Solche Leute werden also auch der Kabinetskasse sicher kein Anlehen in so hohem Betrage bewilligen, ohne gute Sicherheit für das Kapital, ohne sicher verbürgte Rückzahlung und gut garantirte ausgiebige Verzinsung. Alles dies vermag aber die Kabinettskasse nicht zu leisten. Es kann deßhalb zu gar nichts nützen, den Sinn auf neue Anlehen zu richten. Von daher ist absolut keine Hilfe zu erwarten.

Vorschüsse aus Staatsfonds sind selbstverständlich auf dem einfachen Wege des Zugriffs ohne gesetzliche Ermächtigung undenkbar. Sie würden den Finanzminister, der sich dazu verstände, vor Gericht und weiter bringen. Solche Dinge wollen auch Seine Majestät nicht. Es wäre Majestätsbeleidigung auch nur einen Augenblick zu glauben, daß daran gedacht werde.

Es bleibt sonach fürs Erste nur noch die Frage übrig, ob Seine Majestät nicht an das bayerische Volk appelliren sollten und ob es nicht möglich sei, vom Landtage die Bewilligung der von Seiner Majestät dem König gewünschten Summe von circa 20 Millionen Mark oder doch der zur Schuldentilgung erforderlichen 6 Millionen Mark zu erlangen. In der That ist mir zur Kenntniß gekommen, daß auch Seine Majestät diesen Ausweg schon ins Auge zu fassen geruht haben.

Sie können Sich denken, verehrter Herr Rath, daß die Minister Seiner Majestät des Königs, welchen ja die zahlreichen Auslassungen in der Presse des In- und Auslandes über die Lage der Kabinetskasse und die in Bayern von Mund zu Mund gehenden Gerüchte nicht unbekannt geblieben sein können, sich die Frage schon wiederholt vorgelegt haben, ob es räthlich, ja ob es überhaupt möglich sei, den Landtag um Hilfe anzugehen, und daß sie allesammt bemüht gewesen sind zu erforschen, ob ein Schein von Hoffnung für eine günstige Aufnahme der betreffenden Vorlage und für einen Erfolg derselben besteht. Nachdem mir der Eingangs erwähnte Befehl Seiner Majestät zugegangen war, habe ich die hier aufgeworfene Frage wiederholt mit sämmtlichen Ministern besprochen; auch habe ich an manchem geeigneten Orte, wo volles Vertrauen am Platze ist, neuerdings die Fühlhörner ausgestreckt und Erkundigungen eingezogen. Das Resultat unserer Erkundigungen und Berathungen ist das, daß sämmtliche Minister der festen und unumstößlichen Ueberzeugung sind, es müsse jeder Versuch, den Landtag zur Willigung irgend einer Summe über den Betrag der Civilliste hinaus zu bewegen, mit einer Niederlage enden, durch welche das Ansehen der Krone auf das Schwerste geschädigt würde.

Wir Minister halten deshalb eine Vorlage an die Kammer behufs der Erlangung irgend einer Summe, wenn auch nur des Betrags, der zur Schuldenzahlung nothwendig ist, für unmöglich, müßten deshalb auch eine solche Seiner Majestät auf das Angelegentlichste widerrathen und würden die Verantwortung dafür, wenn sie befohlen werden sollte, nicht übernehmen können.

Ich darf hier Ihr Augenmerk auch noch darauf zu richten mir erlauben, daß bei einer solchen Vorlage nicht etwa ein Minister von den andern getrennt werden kann, daß zum Beispiel unmöglich einer der Minister, also etwa der Finanzminister, die Vorlage machen und vertreten, dabei aber erklären könnte, er übernehme die Verantwortlichkeit für die Vorlage allein, die anderen Minister seien dabei überhaupt nicht betheiligt; und daß es ebenso unmöglich wäre, wenn die Mehrzahl der Minister, gleichviel welchen Ressorts, die Verantwortung für eine solche Kreditvorlage übernehmen und dabei erklären wollten, der eine oder der andere der Collegen müßten dabei außer Betracht bleiben.

Sie haben hinreichende Kenntniß von unsern öffentlichen Verhältnissen, um Selbst zu wissen, daß eine solche Theilung vor dem Landtag und dem ganzen Volke ganz wirkungslos bleiben und ungehört verhallen würde, daß gleichwohl die Verantwortung aller Minister in Anspruch genommen werden würde und daß denen, welche im Ministerium verbleiben, aber die Mitverantwortung ablehnen wollten, eine Behandlung entgegengebracht würde, die den Bestand des Ministeriums unmöglich machen und die sofortige Auflösung desselben zur unausbleiblichen Folge haben müßte.

In diesen Erwägungen, und nur darin ist auch der Grund dafür zu suchen, wenn Seiner Majestät seinerzeit berichtet worden ist, die Entlassung des derzeitigen Finanzministers würde den Rücktritt des ganzen Ministeriums zur Folge haben. Gewiß hat Niemand das Recht, Seiner Majestät dem König einen mißliebigen Minister aufzudrängen oder den Versuch zu machen, Seiner Majestät die Entlassung eines Ministers zu erschweren, der sich des Allerhöchsten Vertrauens nicht mehr zu erfreuen hat, oder auch nur persönlich mißliebig geworden ist. Wenn sich also die dermaligen Minister vermessen würden, zusammenzustehen und, um einen Collegen im Amte zu erhalten, von ihrem gemeinschaftlichen Rücktritte zu sprechen, so läge darin freilich eine große Beleidigung Seiner Majestät und ein verwerflicher Versuch, die Rechte der Krone zu beeinträchtigen – vorausgesetzt, daß die übrigen Minister noch im Stande sind, ohne den ausscheidenden Collegen ihr Amt weiter zu führen. Aber etwas anderes ist es, aus rein persönlichen Motiven gegen des Königs Majestät für das Verbleiben eines Collegen eintreten zu wollen, und wieder etwas anderes, rechtzeitig die Augen für die Einsicht offen zu haben, daß die Minister trotz der Fortdauer des Allerhöchsten Vertrauens unter Umständen außer Stand gesetzt werden können, ihrem Amte länger mit Erfolg vorzustehen, wenn aus politischen Gründen einer von ihnen ausscheidet.

Niemand würde, wie heute die Sachen liegen, die zurückbleibenden Minister in der Fortführung des Amtes unterstützen, und nicht bloß eine Partei des Landtags, sondern beide Parteien würden gegen sie auftreten, wenn zum Beispiel wegen einer Kreditvorlage, wie die besprochen ist, der eine der Collegen ausscheiden müßte.

Wenn ich mit so großer Sicherheit, wie oben geschehen, ausgesprochen habe, daß die dermaligen Minister die Verantwortung für eine Kreditvorlage an den Landtag nicht übernehmen könnten, so liegt der Grund hiefür nicht allein in der Thatsache, daß sie aussichtslos ist und zu einer Niederlage der Krone führen würde, sondern mehr noch in der Art und Weise, wie diese Niederlage sich voraussichtlich vollziehen wird.

Das bayerische Volk ist wohl sehr loyal, sehr königstreu und anhänglich an die Dynastie bis zu einem sprichwörtlich gewordenen hohen Grade, und der Landtag ist das Abbild des bayerischen Volkes. Ehrfurcht für den König und Liebe zum König würden bei vielen, ja bei den meisten Mitgliedern des Landtags den Ton bestimmen, in welchem die Discussion über die Kreditvorlage geführt würde. Es ist gewiß keine eitle und unmotivierte Furcht und keine Uebertreibung, wenn ich sage, daß Einzelne sich sicherlich nicht auf wenige Sätze beschränken werden, welche von der allgemeinen Knappheit des Geldes, von der Bedrängtheit der ärmeren Steuerzahler und dergleichen hergenommen wären, um ein ablehnendes Votum zu motiviren, sondern die Gelegenheit beim Kopfe nehmen werden, um Vergleiche anzustellen zwischen den Lasten und der Vermögensverwaltung der Hof- und der Kabinetskasse unter den Königen weiland Ihren Majestäten Ludwig I und Maximilian II sowie Ihren mit Mitteln der Civilliste bewerkstelligten Schöpfungen und der heutigen Zeit, und um den mancherlei nun einmal nicht wegzuläugnenden Verstimmungen über die kürzlich in der Kammer schon gestreifte Zurückgezogenheit Seiner Majestät, über das Unterbleiben aller Hoffeste und den dadurch bedingten schmerzlichen Entgang an Erwerb für die Münchener Bevölkerung, über alle möglichen wahren, erdichteten oder entstellten Vorgänge am Hoflager des Königs usw. Ausdruck zu geben.

Ich bin überzeugt, Seine Majestät werden den Minister, der zur Vorlage einer Kreditforderung an den Landtag die Hand bietet und dadurch, ohne Geld oder sonst den geringsten Vortheil zu erlangen, die Krone Debatten von der bezeichneten Art aussetzt, seiner Zeit mit den bittersten Vorwürfen, aber ich füge bei, auch mit den gerechtesten Vorwürfen überhäufen.

Bei der gänzlichen Aussichtslosigkeit einer jeden Kreditvorlage, auch wenn sie auf die Zahlung der bereits aufgelaufenen Schulden beschränkt bliebe, nützt es nichts zu fragen, unter welchen Bedingungen Geld zu erlangen wäre. Wenn Sie aber, verehrtester Herr Rath, doch den Fall setzen wollen, daß irgendwo einige Geneigtheit bestände, die Eventualität einer größeren Geldbewilligung ins Auge zu fassen, so werden Sie mir doch zustimmen müssen, wenn ich sage, daß die allererste Grundbedingung hiefür in der Darbietung ausreichender Bürgschaften dafür gefunden werden würde, daß sich die jetzigen Zustände nicht wiederholen. Ich kann mir von solchen Bürgschaften kein rechtes Bild machen, aber soviel ist mir klar, daß sie in einer sehr weit gehenden Controle der Geldverhältnisse der Hofkassen durch die dem Landtage verantwortlichen Staatsorgane gesucht würden, wenn nicht überdies in unleidlichen Beschränkungen der Dispositionsfreiheit des Monarchen, welche mit dem Grundgedanken des Gesetzes über die permanente Civilliste und mit der Würde des Staatsoberhauptes unvereinbarlich wären und die unser allergnädigster König und Herr sicherlich nicht zu ertragen geneigt wäre.

Damit aber, daß auch der Gedanke an eine ausgiebige Hilfe durch den Landtag seine Wirksamkeit versagt, kann es nicht abgethan sein und bleiben. Denn die 6 Millionen Mark Schulden sind da und müssen gedeckt werden. Wenn dieß nicht geschieht, werden die Gläubiger, die zum großen Theil in Anbetracht ihrer eigenen Vermögensverhältnisse nicht auf unbemessene Zeit hinaus Kredit geben können, bei Gericht auftreten. Einer wird durch den Anderen zu gerichtlichen Schritten selbst wider Willen genöthigt werden, um nicht Alles zu verlieren, es wird ein allgemeiner Zusammenlauf derselben statthaben und, so schrecklich der Gedanke ist und so sehr sich die Feder sträubt, es niederzuschreiben, die gerichtlichen Zwangshandlungen gegen die Kabinetskasse und gegen die Besitzthümer des Staatsoberhauptes werden ihren unaufhaltsamen Lauf haben. Das heutige Recht gibt auch nicht den entferntesten Anhaltspunkt, von welchem aus der rauhen Wirklichkeit der Gerichtsproceduren Einhalt geboten werden könnte; ihnen vermögen auch Landesherrliche Machtvollkommenheiten nicht Halt zu gebieten.

Wenn über kurz oder lang, vielleicht nach vorausgegangenen inhaltsschweren Debatten im Landtage, mögen diese nun durch eine Kreditvorlage oder ohne eine solche durch die weitere Entwicklung der Bedrängnisse der Kabinetskasse veranlaßt werden, über letztere gerichtliche Klagen auf Klagen hereinstürmen, die Gant sich aufdrängt und die unabweisbare Hand des Gerichtes eingreift, wenn vielleicht in Folge der Unmöglichkeit, für ihre Forderungen Zahlung aus der Kabinetskasse zu erlangen, achtbare Familien dem Vermögensruin verfallen sind und das Alles in der Presse des In- und Auslandes – vor ganz Europa – besprochen ist, wer hätte den Muth vorherzusagen, wie das Alles endet und ob nicht die Folgen solcher Wirren sich am Throne selbst fühlbar machen?

Gewiß, den Jammer, der hieraus entspringen könnte, wird die Weisheit unseres allergnädigsten Königs und Herrn von uns fern halten, wenn es auch nicht anders, als mit Opfern an Verwirklichung von schönen Idealen für eine Zeit lang geschehen kann.

Und ich glaube, es kann dieser Jammer von Bayern ferngehalten werden, wenn Seine Majestät in Gnaden geruhen wollen, den Ausbau der begonnenen Schlösser und deren Einrichtung auf einige Zeit zu sistiren, durch einen geschäftskundigen Mann, als welcher ich allerdings nicht in Betracht kommen könnte, ein präcises Verzeichniß der contrahirten Schulden herstellen, deren Betrag, wo dies nöthig, auf das richtige Maaß festsetzen, über Art und Zeit der Rückzahlung verhandeln und prüfen zu lassen, wo und in welchem Maaße bei den Hofstäben Ersparungen gemacht werden können, um dadurch verstärkte Mittel zur Heimzahlung der Schulden zu erlangen.

Dieser Weg wird, ich bin es überzeugt, zur Ordnung der Verhältnisse der Kabinetskasse führen trotz der Größe der vorhandenen Lasten; aber er ist, so schmerzlich er auch ist und so große Opfer er Seitens Seiner Majestät bedingt, der einzige, der zum Ziel und aus den ernsten Bedrängnissen führt, die unser Aller Herz jetzt beschweren. Mit dieser Auffassung stehe ich nicht allein, ich kann vor Gott und dem ganzen Lande versichern, daß sie von allen treuen Anhängern unseres allergnädigsten Königs getheilt wird. Im Vorstehenden habe ich meine unmaßgeblichste Meinung als treuer Diener Seiner Majestät auszusprechen gewagt, wie es mir die Pflicht gebot. Mögen Seine Majestät, wenn der Allerhöchste Unwille über das Gesagte mein Loos sein sollte, in Allerhöchster Huld und Gnade gedenken, daß ich auf ausdrücklichen Befehl gesprochen habe und mit jeder anderen Darlegung zum Verräther an Seiner Majestät geworden wäre. Mit Vergnügen ergreife ich den Anlaß dieser Mittheilung zur Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.




	München, den 6. Januar 1886

	Dr. Freiherr v. Lutz, k. Staatsminister
des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten
und Vorsitzender des Ministerrats






 

 

A 4 Schreiben des Königs an den Minister des Innern, Freiherr von Feilitzsch, vom 26. Januar 1886[5]

– letztes, die Verzweiflung des Königs durch die Blockierung seiner Baumaßnahmen zum Ausdruck bringendes Schreiben an einen Minister –

 

Mein lieber Minister des Innern, Freiherr von Feilitzsch

Durch die Nachlässigkeit meiner Hofsekretäre, besonders des letzten, des Schand-Gressers, der sich sogar unterstanden hat, mir ganz falsche, schamlos lügnerische Versicherungen zu geben, wurde der Ihnen bekannte, fatale Stand der Cabinetscasse herbeigeführt. Zu diesem strafbaren Unrecht, das mir gegenüber begangen wurde, gesellt sich noch zu allem Überfluß das weitere, daß in der Presse und in Gesprächen man vielfach gewagt hat, in der schändlichsten Weise sich über diese Angelegenheit auszulassen. Fest verlasse ich mich nun auf Sie, mein lieber Freiherr von Feilitzsch, daß Sie Alles aufbieten werden, gegen diesen schandmäßigen Unfug mit Erfolg einzuschreiten. – Das allerärgste aber wäre es, und diesem vorzubeugen lege ich Ihnen ganz besonders dringend an das Herz, wenn nicht einmal die Summe aufgetrieben würde, die nöthig ist, um das Vergreifen an mein Eigenthum zu verhüten; denn würde dieß nicht verhütet, so würde mich dieß dermaßen empören, daß ich entweder mich tödten oder jedenfalls das schändliche Land, in welchem dieß Schauderhafte geschah, sofort und für immer verlassen würde. Diesem vorzubeugen muß doch treuen Unterthanen gelingen. Seit der beklagenswerthe Zustand in der Cabinetscasse herbeigeführt wurde und die Stockung bei meinen Bauten, an welchen mir so unendlich viel gelegen ist, eingetreten ist, ist mir die Hauptlebensfreude genommen. Alles andere ist gegen diese verschwindend. Ich appellire an Ihre Anhänglichkeit an mich, an der ich, Gott sei Dank, bisher zu zweifeln keinen Grund hatte, damit Sie, mein lieber Freiherr von Feilitzsch, dazu beitragen, mich aus dieser fatalen Situation zu befreien. – Wenn die anderen Minister gar nicht bestrebt sind, mir, wie ich es erwarte, zu dienen, so muß ich es genau erfahren, um andere zu nehmen. Unter der Regierung des Königs Ludwig kam es vor, daß 20 Millionen aus den Überschüssen für Seine Bauten verwendet werden konnten. Wenn ich nun das gleiche für einmal beanspruche, so muß dieß, wenn mit Eifer vertreten, doch auch für mich zu ermöglichen sein, und so, daß lästige Bedingungen nicht gestellt werden, was dem König gegenüber, der einmal dieß verlangt, entschieden unwürdig und verwerflich wäre. – Wäre nun, gesetzt den Fall, die Summe, welche zur Deckung der Rückstände erforderlich ist, zu erlangen, und nicht die, welcher ich zum Weiterbauen so dringend bedarf, so würde mir hiemit nicht im geringsten gedient und geholfen sein. Ich fordere Sie daher nochmals dringend auf, Alles aufzubieten, um zur Erfüllung meines sehnlichsten Wunsches beizutragen und widerstrebende Elemente zum Schweigen zu bringen. Sie würden mir geradezu das Leben aufs neue geben, nie würde ich es Ihnen vergessen, immerdar Ihnen erkenntlich dafür sein und es Ihnen durch die That beweisen!

Mit Ihnen bekannten Gesinnungen besonderen Wohlwollens und Vertrauens bin ich, mein lieber Freiherr von Feilitzsch,

Ihr sehr geneigter König Ludwig

den 26.1.86

 

 

A 5 Antwortschreiben des Ministers des Innern, Freiherr von Feilitzsch, vom 31. Januar 1886[6]

 

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König!
Allergnädigster Koenig und Herr!

Eurer Königlichen Majestät erlaubt sich der treugehorsamst Unterzeichnete für das Allerhöchste Handschreiben vom 26. des Monats und das demselben zu entnehmende Königliche Vertrauen seinen allerunterthänigsten Dank zu Füßen zu legen und im Vollzuge der Allerhöchsten Befehle ehrerbietigst zu berichten:

Beseelt von dem Gefühle unverbrüchlicher Treue und Anhänglichkeit an Eure Königliche Majestät, muß es denselben mit tiefstem Schmerze erfüllen, daß durch die mißlichen Verhältnisse der Königlichen Cabinetscasse und finanzielle Schwierigkeiten die Lebensfreude Eurer Königlichen Majestät getrübt erscheint und daß Allerhöchstdieselben hiedurch an der Realisirung der weiter beabsichtigten Bauten zur Zeit gehindert sind.

Seinen König und Herrn glücklich und zufrieden zu wissen, ist der heißeste Wunsch des treugehorsamst Unterzeichneten, der ja Eurer Königlichen Majestät für die vielen Beweise Allerhöchster Huld und Gnade für immer zu allertiefstem Danke verpflichtet ist. Derselbe würde sich aber des größten Unrechtes schuldig machen, wenn er nicht offen, ehrlich und rückhaltlos Eurer Königlichen Majestät seine unmaßgeblichsten Anschauungen darzulegen bestrebt wäre. Und wenn der treugehorsamst Unterzeichnete auch bekümmerten Herzens zu dieser Aufgabe schreitet, so mögen Eure Königliche Majestät diese Darstellung in dem Gedanken nicht ungnädig aufnehmen, daß denselben hiebei nur Pflicht und Gewissen leitet.

Die Beschaffung von 20 Millionen zur Bereinigung vorhandener Passiva beziehungsweise zur Herstellung weiterer Bauten muß der treugehorsamst Unterzeichnete nach sorgsamster Erwägung aller Verhältnisse leider als außerhalb der Sphäre der Möglichkeit bezeichnen. Reiche Leute, die solche Summen ohne reale Sicherheit zur Verfügung stellen, sind nicht zu finden. Sollten aber gleichwohl irgendwelche Persönlichkeiten oder Consortien sich hiezu herbeilassen, so würden entweder die Bedingungen im Interesse Eurer Königlichen Majestät an sich nicht annehmbar erscheinen, oder es würde durch hohe Zins- und Annuitäten-Zahlungen die Königliche Cabinetskasse so schwer belastet werden, daß sie in kürzester Zeit ihren Anforderungen nachzukommen nicht im Stande wäre und daß voraussichtlich neue, noch größere finanzielle Calamitäten eintreten würden.

Auch die Frage, ob Seitens des Landtages die Bewilligung gedachter Summe in Aussicht genommen werden könne, hat der treugehorsamst Unterzeichnete reiflichster Erwägung unterstellt. Leider ist hiefür keinerlei Hoffnung vorhanden. Vertraulichste Informationen lassen hierüber kaum einen Zweifel zu; es besteht die übereinstimmende Auffassung, daß die Majorität die Verantwortung gegenüber dem Lande und insbesondere ihren Wählern nicht auf sich nehmen werde. Es hat auch bereits ein hervorragender Führer der ultramontanen Majorität in einer öffentlichen Bauernversammlung vor mehreren Wochen diese Frage gestreift und sich in ablehnendem Sinne ausgesprochen; und er hätte dies gewiß nicht gethan, wenn er nicht von der Stimmung der die Mehrheit bildenden ultramontanen Fraktion genau unterrichtet gewesen wäre. Bei der unzweifelhaften Aussichtslosigkeit einer bezüglichen Vorlage an den Landtag würde aber eine solche im Allerhöchsten Interesse schon deshalb unmöglich erscheinen, weil man sich einer Ablehnung nicht aussetzen könnte.

Wenn Eure Königliche Majestät in dem Allerhöchsten Handschreiben anzudeuten geruhten, daß unter der Regierung Seiner Majestät des Königs Ludwig I. 20 Millionen aus staatlichen Ueberschüssen zu Allerhöchstdessen Bauten verwendet wurden, so geruhen Eure Königliche Majestät, die ehrerbietigste Bemerkung machen zu dürfen, daß diese Gelder damals für Staats- und öffentliche Bauten verwendet worden sind und daß die Verwendung mit gesetzlicher Willigung des Landtages erfolgte. Die Bewilligung der Summen durch den Landtag erfolgte allerdings in einzelnen Fällen erst nachträglich, und wurde der Aufwand theilweise aus Erübrigungen gedeckt. Allein über die Befugnisse der Regierung zur Verwendung von Erübrigungen für diese Zwecke entstand damals ein Conflikt zwischen Regierung und Landtag, welcher durch das sogenannte Verfassungsverständniß vom 12. Juli 1843 beglichen wurde. Durch Letzteres ist unter Anderem festgestellt, daß aus den Staatseinnahmen nur in das Budget einzustellende Staatsbedürfnisse bestritten werden dürfen und daß Erübrigungen im Budget von Rechts wegen, gleich den Cassabeständen und Aktiven aller Art, zu den Staatseinnahmen der künftigen Finanz-Periode gehören und als solche in das Budget für die nächste Finanz-Periode nach ihrem vollen Umfange eingestellt werden müssen. Hiedurch ist seit dem Jahre 1843 ein Verfügungsrecht der Regierung bezüglich der Erübrigungen ohne Mitwirkung des Landtages ausgeschlossen.

Der treugehorsamst Unterzeichnete muß hienach zu seinem lebhaftesten Bedauern zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Beschaffung von 20 Millionen nicht zu bewerkstelligen sein wird und daß jede Vermehrung der Schuldenlast nur zur Verschärfung der Schwierigkeiten und zu neuen finanziellen Calamitäten führen würde.

Was die Begleichung der vorhandenen Forderungen im beiläufigen Betrage von 6 Millionen anlangt, so glaubt der treugehorsamst Unterzeichnete, diesen Punkt als dringlich bezeichnen zu dürfen.

Nachdem auch zu diesem Zwecke die Aufnahme eines Anlehens oder eine Gesetzesvorlage an den Landtag aus den ehrerbietigst oben angeführten Gründen nicht wohl durchführbar erscheinen kann, andrerseits aber wegen drohender gerichtlicher Klagen eine Regelung als unabweisbar sich darstellen wird, wagt der treugehorsamst Unterzeichnete dem allerweisesten Ermessen Eurer Königlichen Majestät folgenden allerunthertänigsten Vorschlag zu unterbreiten:

Eure Königliche Majestät dürften vielleicht allergnädigst anzuordnen geruhen, daß das Königliche Hofsecretariat behufs Feststellung des Betrages dieser Forderungen mit den Gläubigern die nöthigen Einleitungen treffe, wobei in erster Linie auf eine Abminderung der vielleicht theilweise übertriebenen Forderungsbeträge thunlichst hinzuwirken wäre. Gleichzeitig müßte mit den Gläubigern zur Abwendung gerichtlicher Klagen eine Vereinbarung bezüglich der allmähligen Tilgung anzubahnen sein. Durch die allergnädigste Anordnung der Erzielung von Ersparungen in der Königlichen Hofhaltung, insbesondere bei den Königlichen Hofstäben, und durch Zuwendung von Beträgen aus der Königlichen Civilliste, könnten unmaßgeblichst vielleicht die entsprechenden Mittel gewonnen werden, um allmählig in angemessenen Fristen die Gläubiger zu befriedigen.

Wenn Eure Königliche Majestät allerhuldvollst geruhen würden, mit dieser Aufgabe den funktionirenden Königlichen Hofsecretär Rath Klug, der die Verhältnisse genau kennt und ein ebenso verlässiger als treuergebener Diener ist, zu betrauen, so gibt sich der treugehorsamst Unterzeichnete der Hoffnung hin, daß wahrscheinlich eine Regelung der finanziellen Verhältnisse ermöglicht wird, daß gerichtliche Klagen vermieden und das von Eurer Königlichen Majestät berührte Vergreifen an dem Allerhöchsten Privateigenthum verhütet wird.

Ein Wechsel im Königlichen Hofsecretariat im gegenwärtigen Augenblicke dagegen dürfte voraussichtlich die schwerwiegensten Consequenzen im Gefolge haben und die drohende Katastrophe unabwendbar erscheinen lassen. Die Abwendung der letzteren Gefahr liegt dem treugehorsamst Unterzeichneten schwer auf dem Herzen und diesem bedrängten Gefühle mögen es Eure Königliche Majestät zu Gute rechnen, wenn derselbe sich nochmals erlaubt, die allergnädigste vorläufige Belassung des derzeitigen funktionirenden Königlichen Hofsecretärs in seiner Stelle der Allerhöchsten Erwägung anheimzustellen. Der treugehorsamst Unterzeichnete war sorgsamst bestrebt, eine den Allerhöchsten Intentionen entsprechende Persönlichkeit für die Königliche Hofsecretär-Stelle zu ermitteln, allein trotz aller Bemühungen war es demselben unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht möglich, dem bezüglichen Allerhöchsten Befehle gerecht zu werden. Wenn durch ein Abkommen mit den Gläubigern die allmählige Tilgung der bestehenden Forderungen geregelt sein wird, dürfte immerhin die Ermöglichung der Fortsetzung der Königlichen Bauten innerhalb der noch weiter vorhandenen Etatmittel in Erwägung zu ziehen sein, und gewiß wird Alles eifrigst mitwirken, um diesen Allerhöchsten Wunsch Eurer Königlichen Majestät, soweit irgend thunlich, der Verwirklichung entgegenzuführen.

Daß aber die Aufnahme neuer Anlehen zu gedachtem Zwecke große Gefahren in sich birgt, darf der treugehorsamst Unterzeichnete als treuer Diener, dem nur das Wohl Eurer Königlichen Majestät am Herzen liegt, nicht verschweigen, er würde sich außerdem einer unverantwortlichen Handlungsweise gegenüber Eurer Königlichen Majestät schuldig machen.

Anlangend die Gespräche und die Veröffentlichungen in der Presse über die Lage der Königlichen Cabinetskasse und über sonstige Hofverhältnisse, so ist der treugehorsamst Unterzeichnete unablässig mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln bestrebt, denselben energisch entgegenzutreten. Seitens der Königlichen Polizeidirektion sind die umfassendsten polizeilichen Ueberwachungen angeordnet, es finden, wo sich irgend Gelegenheit bietet, energische Warnungen statt und sofortige strafrechtliche Einschreitung wird vorgekehrt werden, soweit und sofern sich hiezu eine gesetzliche Handhabe ergibt. Die Scandalblätter, welche sich hauptsächlich mit derlei Nachrichten befassen, sind jedoch in letzterer Hinsicht sehr vorsichtig und, nachdem Preßdelikte öffentlich vor den Schwurgerichten verhandelt werden, dürfte in der Richtung Vorsicht geboten sein, daß man nur dann strafrechtliche Einschreitung eintreten läßt, wenn eine Verurtheilung mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.

Nach neuerlicher Mittheilung des Königlichen Polizeidirektors hat auch in Folge der polizeilichen Maßnahmen in öffentlichen Gesprächen, sowie in der Presse eine Zurückhaltung Platz gegriffen. Viele solcher Gespräche und Nachrichten dürften von Gläubigern der Königlichen Cabinetskasse herrühren, die sich theilweise in mißlichen Verhältnissen befinden und über ihr Guthaben und den Wunsch befriedigt zu werden sich öffentlich aussprechen. Dazu kommt, daß das Publikum an solchen Nachrichten das größte Interesse nimmt, Zeitungen, in welchen sich bezügliche Artikel befinden, reißenden Absatz finden und das finanzielle Interesse der Zeitungsverleger hiebei mit im Spiele ist. Nachdem denselben Nachrichten von unterrichteter Seite nicht zu Gebote stehen, greifen sie zu Combinationen, zur Wiedergabe von Gerüchten, zum Klatsch. Der treugehorsamst Unterzeichnete glaubt hiebei allerunterthänigst bemerken zu dürfen, daß voraussichtlich die gedachten Gespräche und Zeitungsartikel zum großen Theile verstummen würden, sobald ein Arrangement mit den Gläubigern getroffen und deren allmählige Bezahlung sichergestellt wäre.

In allertiefster Ehrfurcht erstirbt Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigst treugehorsamster

Max Freiherr von Feilitzsch, königlicher Staatsminister des Innern

 

 

A 6 Bericht des Gesamtstaatsministeriums an den König vom 5. Mai 1886[7]

– Aus diesem Brief, der in Ton und Inhalt gegenüber dem König sehr ungewöhnlich ist und einzelne Majestätsbeleidigungen enthält, wird die erfolgsnahe Position der Minister im Absetzungsverfahren bereits deutlich. –

 

München, den 5. Mai 1886

An
Seine Majestät den Koenig
Allerunterthänigster Bericht des Gesammtstaatsministeriums
Die Verhältnisse der Königlichen Kabinets-Kasse betreffend.

Mit Allerhöchstem Handschreiben vom 17. April 1886 haben Euere Königliche Majestät dem Gesammtstaatsministerium zu eröffnen geruht, es sei der Allerhöchste Wille Eurer Majestät, daß zur Ordnung der Verhältnisse der Allerhöchsten Kabinets-Kasse noch dem gegenwärtig versammelten Landtage eine Vorlage gemacht und Euerer Königlichen Majestät mit thunlichster Beschleunigung die hierauf bezüglichen Vorschläge unterbreitet werden.

Die treugehorsamst unterzeichneten Staatsminister hegten zwar auch zu der Zeit des Eintreffens dieser Allerhöchsten Willensäußerung gleichwie zu der Zeit, als sich die einzelnen Staatsminister im August vorigen Jahres sowie zu Anfang und zu Ende Januar des laufenden Jahres zu äußern Gelegenheit hatten, die betrübende Ueberzeugung, daß in Anbetracht der im Landtage wie im ganzen Lande herrschenden Stimmung von der Landesvertretung keine Hilfe zu erlangen sein werde, erkannten es jedoch dem ergangenen Allerhöchsten Befehle gegenüber selbstverständlich als ihre unabweisliche Pflicht, nichts unversucht zu lassen, was zur Bereinigung der dermaligen ernsten Lage der Kabinetts-Kasse führen könnte, und schickten sich deshalb an, nochmals gründlich und officiell die Stimmung in den beiden Kammern des Landtags zu erforschen, um sich eine feste Meinung darüber bilden zu können, ob überhaupt und unter welchen Bedingungen vom Landtage eine Hilfe zu erwarten stehe.

Dieser Weg mußte beschritten werden, und es war nicht möglich, ohne vorgängige officielle Exploration der Meinung der Landtagsmitglieder Euerer Königlichen Majestät die Formulirung einer Vorlage an den Landtag zu unterbreiten und zu empfehlen, weil im Falle gänzlicher Abneigung der Kammermitglieder gegen irgend eine Art von Hilfeleistung oder im Falle einer Nichtgenehmigung der von dem Ministerium empfohlenen Modificationen der Vorlage ein abschlägiger Bescheid hätte befürchtet werden müssen, und damit eine unerträgliche Niederlage nicht etwa bloß des Ministeriums sondern der Krone selbst herbeigeführt worden wäre, welche das Ansehen der letzteren in hohem Grade hätte schädigen müssen.

Das von dem Ministerium eingeschlagene Verfahren war um so dringender geboten, als das Allerhöchste Handschreiben durch den Ministerialrath von Schneider auf Allerhöchsten Befehl eine Ergänzung dahin gefunden hatte, daß Eure Majestät, wenn nicht die ganze, neuentstandene Schuld von 6 1/2 Millionen Mark, so doch die Hälfte davon vom Landtage ohne Verzinsung und Rückzahlung aus der Civilliste übernommen zu sehen wünschten, und als eine solche Vorlage, wenn Euere Königliche Majestät schließlich wirklich den Befehl zu deren Einbringung gegeben hätten, wie wohl zu erwarten stand, zu einer sicheren und unabwendbaren Niederlage im Landtage geführt haben würde. In Bezug auf die vorherige Erforschung der Stimmung in den Kammern des Landtages stimmten dem Ministerium auch namhafte, Euerer Königlichen Majestät treu ergebene und sachkundige Männer bei, dergestalt, daß z.B. der erste Präsident der Kammer der Reichsräte erklärte, er würde sagen müssen, daß ein Ministerium, das anders verführe, unverantwortlich gehandelt hätte.

Die allerunterthänigst Unterzeichneten wendeten sich deshalb zunächst persönlich und vertraulich, wenn auch ganz officiell, an die ersten Präsidenten der Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten, trugen denselben das Anliegen Euerer Majestät vor und stellten die Frage an dieselben, ob sie des Dafürhaltens seien, daß vom Landtage mit einiger Sicherheit eine Abhilfe zu erwarten stehe, und unter welchen Modificationen und Bedingungen etwa dieß der Fall wäre. Die beiden Präsidenten stellten eine Antwort auf diese Frage nach Einvernahme einer größeren Zahl von einflußreicheren, mit der Stimmung der Kammern vertrauten Kammermitgliedern in Aussicht. Der Natur der Sache nach wäre eine wohlfundirte Antwort vor der Rückkehr der Abgeordneten aus den Osterferien nicht ausführbar gewesen, weßhalb sich der Präsident der Abgeordnetenkammer bis dahin Frist vorbehielt.

Nachdem der genannte Kammerpräsident am Osterdienstag und am Mittwoch nach Ostern mit Abgeordneten verschiedener Parteirichtungen Fühlung genommen hatte, theilte er unter dem 29. April dem Gesammtstaatsministerium brieflich mit, daß die einvernommenen Abgeordneten allgemein der Ansicht seien, daß die Abgeordnetenkammer zu der an den Präsidenten gestellten Frage und zu einem hierauf bezüglichen Vorschlage solange nicht Stellung nehmen könne, als nicht – ausgehend vom Staatsministerium – eine vollständige Klarlegung des Sachverhalts gegeben sei. Der Präsident schlug zu diesem Zwecke eine geheime vertrauliche Besprechung des Staatsministeriums mit einflußreichen Abgeordneten vor.

Am Nachmittag des 30. April fand diese Besprechung statt. Es nahmen an derselben die beiden Präsidenten und die beiden ersten Sekretäre, d.h. also das Directorium der zweiten Kammer, und von jeder der Parteien des Hauses eine Anzahl von einflußreichen Mitgliedern der Abgeordnetenkammer Antheil. Die Unterredung hatte folgenden Verlauf.

Der Versammlung wurden von den Staatsministern nach Darlegung der augenblicklichen Lage der Kabinets-Kasse zwei Fragen vorgelegt:

1. Ob der Landtag voraussichtlich die Mittel zur Deckung der neuen, circa 6400.000 Mark betragenden Schuld, oder wenigstens eines Theiles derselben, ohne Entgelt, d.h. ohne Verzinsung und Refundirung, bewilligen werde und eventuell

2. ob sich der Landtag nicht wenigstens herbeilassen werde, die Mittel zur Tilgung der gesammten Schulden einstweilen gegen Zusicherung entsprechender Verzinsung und Amortisation vorzuschießen, wodurch dem Lande keine finanziellen Opfer erwachsen würden, da z.B. die ganze Summe von 131/2 Millionen Mark mit einer Jahresleistung von 877 500 Mark in 22 1/2 Jahren vollkommen verzinst und heimbezahlt werden könne.

Bezüglich der ersten Frage ging die übereinstimmende Meinung aller Anwesenden dahin, daß sich in der Kammer der Abgeordneten voraussichtlich nicht eine einzige Stimme finden würde, welche dafür sei, dem Lande ein finanzielles Opfer zum Zwecke der Tilgung der Schulden der Kabinets-Kasse anzusinnen. In Bezug auf die zweite Frage waren sämmtliche Anwesende wenigstens in Bezug auf die formelle Behandlung der Sache darüber einig, daß eine Vorlage wegen der für längere Zeit nothwendig werdenden Verpfändung und Kürzung der Civilliste nur in Form eines Verfassungsgesetzes möglich sei, zu dessen Zustandekommen bekanntlich eine Majorität von zwei Drittel der Abstimmenden erforderlich ist, und daß dieselbe an das Plenum des Abgeordnetenhauses nur dann gebracht werden könne, wenn zweifellos feststehe, daß sie einstimmig oder doch nahezu einstimmig angenommen werde und daß keine Discussion stattfinden werde, «denn die Stimmung im Lande sei der Art, daß jede Discussion die Aufregung bis zum Ueberlaufen steigern und Dinge ans Licht bringen könne, über die man sich entsetzen würde.»

Hinsichtlich der sachlichen Erledigung der zweiten Frage, ob nämlich der Landtag nicht wenigstens ohne finanzielle Belastung des Landes zur Tilgung der Schulden der Kabinetskasse mitwirken werde, waren die Meinungen getheilt. Von einer Seite wurde geltend gemacht, daß die gerichtliche Beschlagnahme des Vermögens und der Einkünfte der regierenden Majestät, und noch mehr die Ganteröffnung, das Ansehen der Krone, der Dynastie und des ganzen Staates so empfindlich schädigen würde, daß wenigstens der Versuch einer Abhilfe durch Vermittlung eines verzinslichen und refundirlichen Anlehens gemacht werden müsse, wobei allerdings bei der Verhandlung der Sache in der öffentlichen Sitzung der Kammer der Abgeordneten mit allem Nachdruck zu constatiren wäre, 1. daß eine Verpflichtung des Staates zu einer Vorschußleistung nicht bestehe,

2. daß finanzielle Opfer dem Lande nicht zugemuthet werden könnten, und

3. daß ein ähnlicher Zustand wie der gegenwärtige niemals wiederkehren dürfe, in welch letzterer Beziehung von der Krone entsprechende Garantien zu verlangen seien, wie zum Beispiel das feierlich abzugebende Wort Seiner Majestät des Königs, daß fortan das Gleichgewicht der Einnahmen und Ausgaben der Kabinetskasse aufrecht erhalten werde, ferner die eidliche Verpflichtung des Hofsecretärs zur strengsten Einhaltung der Etats, dessen Unterstellung unter die Controle des Ministeriums und dergleichen.

Diesen Anschauungen wurde von anderer Seite, welche sich auf das bestimmteste als das Organ einer sehr großen Anzahl von Abgeordneten erklärte, Folgendes entgegengehalten:

«Die Entwicklung der Verhältnisse der Kabinetskasse sei längst bekannt und werde allenthalben, nicht bloß in jedem Gasthause der Residenzstadt, sondern in jeder Schenke selbst des kleinsten Dorfes besprochen. Es herrsche darob in dem gesammten bayerischen Volke die größte Mißstimmung. Unter solchen Umständen verbiete gerade das Gefühl der strengsten Loyalität, die Sache vor die Kammer zu bringen, da man hiemit den Gegnern der Monarchie die schärfsten Waffen in die Hand liefere. Die Gefahr, welche dem Thron und der Monarchie drohe, wachse ohnehin von Woche zu Woche. Man würde gerne sich zu entsprechenden Opfern bereit finden lassen, wenn in der That gründlich geholfen werden könnte. Aber angesichts der jüngsten Geschichte der Kabinetskasse, insbesondere angesichts der Thatsache, daß in einem Zeitraum von kaum anderthalb Jahren abermals circa 6 1/2 Millionen Mark Schulden gemacht worden seien, bestehe überhaupt keine Hoffnung mehr auf eine dauernde Besserung. Die angedeuteten Garantien seien ungenügend. Die Inanspruchnahme eines feierlichen Königlichen Wortes erscheine bedenklich; die Vereidigung des Hofsekretärs aber nütze nichts, wenn und solange Bestellungen ohne sein Vorwissen gemacht werden könnten. Unter den obwaltenden Umständen ließen sich überhaupt hinreichende Garantien für eine gründliche und dauernde Änderung nicht finden, ohne solche Garantien aber – das sei die bestimmteste und wiederholt in Privatgesprächen geäußerte Meinung der überwiegenden Mehrzahl der rechten Seite des Hauses und ihrer Wähler – könne vom Landtage nichts geschehen und es erübrige daher nichts, als der Sache ihren Lauf zu lassen.

Die mißliche Lage der Kabinetskasse und der Mangel jeder Hoffnung auf bleibende Besserung derselben sei aber nicht das Einzige, was im Volke Anstoß errege, ja dieselbe sei noch das geringere Uebel. Der Hauptgrund der im Volke herrschenden ernsten Besorgnisse und Mißstimmung liege in dem übrigen Verhalten Seiner Majestät des Königs. Seit Jahren vermisse das bayerische Volk zu seinem größten Schmerze jede Initiative des Königs in Regierungs-Angelegenheiten, und es werde auf das Tiefste bedauert, daß Seine Majestät sich mehr und mehr von jedem persönlichen Verkehr mit den Räthen der Krone und anderen geeigneten Persönlichkeiten zurückziehe und Allerhöchst-Sich überhaupt bei keiner Gelegenheit mehr dem Volke zeige. Ueber die Umgebung Seiner Majestät seien die schlimmsten Gerüchte im Umlauf. Auch in allen diesen Beziehungen habe vor Allem eine totale Umkehr einzutreten, bevor von einer helfenden Mitwirkung des Landtags die Rede sein könne. Es seien überhaupt im Lande Stimmen laut geworden, daß der Landtag sich über diese Dinge offen aussprechen und Seiner Majestät Vorstellungen machen solle; aber man habe dieß bisher aus Loyalität und, um die Lage nicht zu verschlimmern, unterlassen. Bei der Verhandlung über eine Kreditvorlage könne und werde nicht geschwiegen werden.»

Von einer dritten, sehr kleinen Gruppe der Anwesenden endlich wurde bemerkt, die Frage, ob der Landtag eine Hilfe gewähren solle und könne, sei überhaupt dermalen nicht spruchreif. Die Lage sei eine so ernste, daß es sich nicht mehr um eine Privatangelegenheit Seiner Majestät des Königs handle. Es sei daher vor Allem Pflicht des Ministeriums, über die Lage rückhaltlos zu berichten und die dringliche Bitte vorzutragen, daß Seine Majestät der König nach München zurückkehren und direct, d.h. ohne Vermittlung des Kabinetssekretärs, die mündlichen Vorstellungen der Minister entgegennehmen und Sich bezüglich etwaiger Garantien mündlich aussprechen. Vorher könne von Zusicherungen von Seite des Landtags gar nicht die Rede sein.

Zum Schlusse wurde als das zweifellose Ergebniß der Besprechung constatirt: 1. Daß eine unrefundirliche Leistung von Landesmitteln an die Kabinets-Kasse nicht die mindeste Aussicht auf Erfolg habe, 2. daß aber auch eine Kreditvorlage, wonach der Kabinetskasse lediglich ein verzinsliches und refundirliches Darlehen vom Staate gewährt werden solle, keine entsprechende Mehrheit in der Abgeordneten-Kammer finden werde und gänzlich aussichtslos sei.

Der Präsident der Kammer der Abgeordneten ersuchte das Ministerium, von dieser Constatirung Kenntnis zu nehmen und in derselben die Antwort auf die von den Ministern an ihn gestellte Frage zu erblicken.

Aus dem bisher allerehrerbietigst Vorgetragenen ergibt sich, daß eine Vorlage an den Landtag, wie Euere Königliche Majestät eine solche in dem Allerhöchsten Handschreiben vom 17. April in Aussicht zu nehmen geruht haben, den gewünschten Erfolg nicht haben, sondern nur unaussprechlichen und namenlosen Schaden für das Ansehen der Krone nach sich ziehen würde.

Die allerunterthänigst Unterzeichneten sehen sich deßhalb außer Stande, den in dem genannten Allerhöchsten Handschreiben enthaltenen Befehl zu vollstrecken, und sind vielmehr genöthigt, um allergnädigste Zurücknahme desselben zu bitten.

Die treugehorsamst Unterzeichneten dürfen sich aber der Erkenntniß nicht verschließen, daß sie sich eines großen Unrechts schuldig machen würden, wenn sie es bei dieser allerunterthänigsten Bitte bewenden ließen und sich nicht auch über die weitere Gestaltung der Dinge äußern würden.

Die Lage der Kabinets-Kasse Euerer Königlichen Majestät ist eine furchtbar ernste, ernster und gefährlicher als je, und die größte Eile thut noth, wenn nicht Alles unrettbar verloren sein soll; denn die niederschmetternden Ereignisse, die von den treugehorsamst Unterzeichneten seit längerer Zeit befürchtet worden sind und von denen der treugehorsamst unterzeichnete Finanzminister erstmals in seinem Schreiben vom 19. April 1884 an den damaligen Hofsekretär und sodann in dem allerunterthänigsten Berichte vom 3. September 1885, ferner der treugehorsamst unterzeichnete Staatsminister des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten in seinem Schreiben vom 6. Januar 1886 an den Hofsekretär und nachmals der Staatsminister des Innern in seinem allerunterthänigsten Schreiben vom 31. Januar 1886 gesprochen haben, stehen jetzt unmittelbar und unaufhaltsam bevor. In wenigen Tagen wird bei Gericht über einige gegen die Kabinetskasse erhobene Klagen verhandelt werden. Es kann nicht fehlen, daß das Resultat der vertraulichen Besprechung der Minister mit einer größeren Zahl von Abgeordneten allmählich durchsickert und bekannt wird, daß dadurch noch mehr Gläubiger der Kabinetskasse in bange Sorgen um ihre Guthaben versetzt und zur Klagestellung verleitet werden. Es müßte mit Wunderdingen zugehen, wenn unter solchen Umständen, falls nicht in kürzester Frist Ernstliches zur Bezwingung der obwaltenden schweren Noth geschieht, nicht in wenig Wochen oder Tagen die Gant-Eröffnung erfolgen sollte.

Gerichtliche Verurtheilungen und die Gant-Eröffnung haben aber den Gerichtsvollzieher und öffentliche Ausschreibung der Kabinetskasse und Zusammenberufung der bekannten und unbekannten Gläubiger im Gefolge. Im gewöhnlichen Leben gilt derjenige als an seiner Ehre schwer geschädigt, welcher der Gant anheimfällt, und selbst derjenige kann sich dieser Auffassung nur mit Mühe erwehren, den gänzlich unverschuldetes Unglück dahin gebracht hat. Welch eine gewaltige Wirkung würde nun erst die Eröffnung einer solchen Maßregel gegen die Kabinetskasse Euerer Königlichen Majestät haben! Die treugehorsamst Unterzeichneten dürfen es nicht unterlassen auszusprechen, was ihnen zu sagen den größten Schmerz bereitet: Wenn die Gant ausbricht, können Euere Majestät Allerhöchst-Sich vor die Frage gestellt sehen, ob Allerhöchst-Dieselben noch die Zügel der Regierung in der Hand behalten können.

Hilfe, Hilfe thut eiligst Noth. Hilfe von Außen aber gibt es nicht. Die letzten Tage haben den Beweis geliefert, daß, wie die treugehorsamst Unterzeichneten längst vorhergesehen haben, vom Lande keine Hilfe zu erwarten ist; daß alle Versuche, Darlehen zu negociiren gescheitert sind, haben Euere Königliche Majestät zur Genüge erfahren. Hilfe von Außen gibt es nicht. Aber es gibt Hilfe aus aller Noth und allem Jammer aus den eigenen Mitteln Euerer Königlichen Majestät, wenn Euere Majestät nur ernstlich wollen. Es gibt Hilfe ohne alle entwürdigenden und demüthigenden Bedingungen aus der eigenen Kraft der Civilliste, wenn nur Sparsamkeit und Ordnung fortan mit strenger Hand aufrecht erhalten werden. Alles, was Euere Königliche Majestät, um zu einem so trostreichen Resultate zu gelangen, auf Sich nehmen müßten, bestünde lediglich darin, daß Euere Majestät Allerhöchst Ihre Hofhaltung auf dem Fuße einzurichten hätten, auf welchem der höchstselige Herr Vater Euerer Königlichen Majestät, weiland Seine Majestät König Max II., Hof gehalten hat. Es war eine einfache und sparsame, aber immerhin würdevolle Hofhaltung.

Zahlen und Vergleiche werden die Richtigkeit dieser Behauptung zu erweisen im Stande sein. Weiland Seine Majestät König Max II. haben während Ihrer ganzen Regierungszeit zu Gunsten Weiland Seiner Majestät König Ludwig I. an der Civilliste einen Abzug von jährlich 500.000 Gulden, d. i. von 850.000 Mark zu erdulden gehabt. Das sind also noch 175.000 Mark mehr, als der Abzug an der Civilliste beträgt, den Euere Königliche Majestät Allerhöchst Sich Selbst auf eine Reihe von Jahren im Betrage von 675.000 Mark zur Bezahlung des im Frühling 1884 contrahirten Bankdarlehens auferlegt haben. Wenn also Euere Königliche Majestät diese 175.000 Mark jährlich auch noch auf Bezahlung der neuen Schuld verwenden würden, so würden Euere Majestät immer noch um keinen Pfennig weniger zur Verfügung haben, als Allerhöchst Deren Vorfahre(n) auf dem Throne.

Außerdem hat weiland Seine Majestät König Max II. jährlich eine größere Zahl von Gelehrten und wissenschaftlichen Unternehmungen aus den Mitteln der Kabinets-Kasse gefördert, hat eine Villa in Berchtesgaden und eine in Regensburg erbaut, die Anlagen auf dem Gasteig am rechten Isarufer gekauft und anpflanzen lassen, die Parkanlagen bei Feldafing gekauft und angelegt, das National Museum gebaut, die Maximilians-Straße mit großen Kosten angelegt, das Stift in Neuberghausen erbaut und mit Kapitalien ausgerüstet, das Maximilianeum erbaut und mit 800.000 Gulden dotirt usw. und bei seinem nach 16 jähriger Regierungszeit erfolgten Tode doch noch ein Baarvermögen von mehreren Millionen Gulden hinterlassen. Wenn Euere Königliche Majestät Allerhöchst-Sich entschließen wollten, die Hofhaltung auf ähnlichem Fuße einzurichten, wie es weiland König Max II. gethan, Allerhöchstwelchem ja auch noch die Kosten für den Hofstaat einer Königin und für die Erziehung von zwei Königlichen Prinzen oblagen, dagegen aber eine jährliche Durchschnittssumme, wie sie den übrigen Leistungen des Königs Max II. für Wissenschaft, Bauten und Wohlthätigkeit und dergleichen in 16 jähriger Regierungszeit entspricht, auf Schuldenzahlung zu verwenden, so würde die Tilgung der jetzt vorhandenen Schuld zu 61/2 Millionen in einer nicht zu fernen Zeit möglich und aller Noth abgeholfen sein.

Dabei ist noch nicht einmal in Betracht gezogen, daß Euere Königliche Majestät noch eine Rente aus dem Fideicommiß König Max II. beziehen, während Letzterem irgendein ähnlicher Bezug nicht zukam.

Freilich erfordert die erfolgreiche Beschreitung des hier angedeuteten Auswegs die ernsteste und unverbrüchlichste Sparsamkeit. Die erforderliche Summe würde sich gewiß zum Theile durch Reduction der Etats der Hofstäbe, durch Verminderung der Zahl der Hofbediensteten und dergleichen aufbringen lassen. Aber ebenso gewiß ist auch, daß ein ausgiebiger Effekt nicht erreicht werden könnte, wenn sich das Sparsystem nicht auch in einem sehr erheblichen Maße auf die Ausgaben für die Euerer Königlichen Majestät persönlich am Herzen liegenden Zwecke erstrecken dürfte. So ist vor Allem ganz unvermeidlich, daß alle Bauführungen und alle Bestellungen für Ausstattung und Ausschmückung der baulich bereits vollendeten Räume unterlassen werden und daß die Separatvorstellungen im Hoftheater aufhören, die ohnehin eine der unpopulärsten Institutionen sind, nicht etwa deshalb, weil dadurch dem Publikum das Theater für einige Zeit verschlossen wird, sondern weil sie als der schlagendste Beweis dafür aufgefaßt werden, daß Euere Königliche Majestät nicht in Contact mit dem Volke kommen wollen. Die Umgangsnahme von den Separatvorstellungen fällt deshalb so sehr ins Gewicht, weil dieselben theils durch die Aufwendungen für deren Inscenirung, theils durch die Nothwendigheit der Engagirung und Bereithaltung einer größeren Zahl von darstellenden Künstlern, als außerdem nothwendig wäre, theils endlich durch den Entgang von Eintrittsgeldern zu den Theatervorstellungen, die beim Wegfall der Separatvorstellungen gegeben werden könnten, alljährlich einen Ausfall von etwa 200.000 Mark verursachen sollen. Ebenso wäre es unvermeidlich, daß Euere Königliche Majestät die Freigebigkeit gegenüber den Mitgliedern der Königlichen Familie bei Gelegenheit von Weihnachten, Geburtsfesten und dergleichen, gegenüber den darstellenden Künstlern und der Dienerschaft auf das Äußerste einschränken und endlich den Aufenthalt auf dem Lande wesentlich abkürzen, weil durch letzteren große Summen durch die Diäten für das Hofdienstpersonal veranlaßt und sehr viele Pferde in Verwendung gestellt werden, bei der jetztigen Ausdehnung des Landaufenthalts also eine Einschränkung des Etats der einschlägigen Hofstäbe nicht denkbar sein würde, die gleichwohl angezeigt sein möchte. Die treugehorsamst Unterzeichneten wollen dabei gar nicht von Verwendungen aus Küche und Keller zu Gunsten der Umgebung Euerer Majestät sprechen, die in kaum glaublichem Maße statthaben sollen, wenn anders den von Tag zu Tag lauter umgehenden Gerüchten Glauben zu schenken ist.

Die als nothwendig sich darstellenden Ersparungen durchzuführen, würde schwerlich dem Hofsecretär allein gelingen, es würde dazu vielmehr eines Mannes von großer amtlicher und persönlicher Autorität bedürfen, der dem Hofsecretär rathend zur Seite zu stehen hätte. Mögen es Euere Königliche Majestät nicht etwa einem unberechtigten Verlangen der treugehorsamst Unterzeichneten nach Einmischung in fremde Angelegenheiten zuschreiben, wenn sie wenigstens für die Zeit der Feststellung und Durchführung solcher Ersparungen für den bezeichneten Zweck den Finanzminister als eine solche amtliche Autorität in Vorschlag zu bringen wagen.

Die durch die allerehrerbietigst empfohlenen Sparsamkeitsmaßregeln flüßig werdenden Gelder reichen nun allerdings nicht entfernt zu einer rascheren Deckung der aufgelaufenen Schulden aus. Mit ihnen ist nur nach und nach eine Ordnung der Verhältnisse der Kabinetskasse denkbar. Neben den Ersparungsmaßregeln bedarf es deshalb auch noch eines Abkommens mit den Gläubigern, kraft dessen sich diese verpflichten, sich mit Fristenzahlungen zu begnügen, die sich auf viele Jahre hinaus erstrecken müßten. Ein solcher Akkord wäre nun freilich leichter abzuschließen gewesen, wenn man im September vorigen Jahres denselben versucht hätte, als ihn der Staatsminister der Finanzen (in seinem Schreiben vom 3. September) zuerst in Vorschlag brachte, oder im Januar des Jahres, als der Staatsminister des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten in seinem Schreiben vom 6. Januar denselben zu empfehlen wagte, weil damals die Gläubiger noch weniger beunruhigt gewesen sind, während sie jetzt schon zu gerichtlichen Klagen sich entschlossen haben und durch die ablehnende Haltung der Kammer der Abgeordneten gegenüber der vertraulichen Anfrage des Ministeriums und durch die dadurch gesteigerte Verlustgefahr mehr geängstigt und deshalb minder leicht zu begütigen sein werden. Indessen darf doch gehofft werden, daß ein gewandter und energischer Sachwalter auch jetzt noch mit den Gläubigern zu Stande kommen werde, zumal dieselben sich im Publikum durchaus keiner Sympathien zu erfreuen haben.

Die treugehorsamst Unterzeichneten erkennen sehr wohl die Bedeutung und das Gewicht der Ansinnen, welche in Vorstehendem an Euere Königliche Majestät gestellt sind. Nur treue Anhänglichkeit an den Thron und die geheiligte Person Euerer Königlichen Majestät und die Ueberzeugung, daß es nur den soeben dargelegten und sonst gar keinen Weg gibt, um Euerer Königlichen Majestät Ruhe zu verschaffen, konnten die treugehorsamst Unterzeichneten dazu bewegen, mit Freimuth die herbe Wahrheit vorzutragen.

Die allerunterthänigst Unterzeichneten können und dürfen aber diese Vorstellung nicht beschließen, ohne auf die von den Abgeordneten in der vertraulichen Unterredung vom 30. April gemachten Aeußerungen über die Zurückgezogenheit Euerer Majestät vor dem Umgange mit den Menschen und über die Bedienung Allerhöchst-Derselben durch Chevaulegers zurückzukommen.

Wer Euerer Majestät die Wahrheit nicht freventlich vorenthält, muß zugeben, daß ob dieser Verhältnisse im ganzen Lande große Mißstimmung herrscht. Es ist ebenso wahr als bedauerlich, daß der Aufenthalt einer Mehrzahl von Reitersoldaten am Königlichen Hoflager allenthalben besprochen und im Sinne eines unsittlichen Verhältnisses gedeutet wird. Da der Schein für die spricht, die in solchem Sinne sich aeußern, wird kein Dementi Abhilfe bringen; Entfernung der Soldaten für alle Zeit allein kann Abhilfe schaffen. Wenn Euere Königliche Majestät in Gnaden geruhen sollten, den flehentlichen Bitten der treugehorsamst Unterzeichneten stattzugeben und unter Entlassung der Chevaulegers aus dem Allerhöchsten Privatdienste behufs persönlichen Verkehrs mit der Welt und mit den jeweiligen Trägern Allerhöchst-Ihrer Regierung hieher zurückzukehren und in dem dargelegten Sinne die Verhältnisse der Kabinets-Kasse zu ordnen, würden Euere Königliche Majestät Allerhöchst Sich Selbst Ruhe und Frieden, dem Vaterlande aber Glück und Heil bescheren.

Ein Jeder der treugehorsamst Unterzeichneten wäre selbstredend beglückt, wenn es ihm gestattet wäre, persönlich vor Euerer Königlichen Majestät zu erscheinen, um in Unterwürfigkeit jede weitere erforderliche Aufklärung zu bieten; ein Jeder ist des Allerhöchsten Befehles gewärtig, vor Euerer Majestät zu erscheinen.

In allertiefster Ehrfurcht Euerer Königlichen Majestät alleruntertänigst treu gehorsamste

Dr. Freiherr von Lutz, Dr. von Fäustle, Dr. von Riedel, Freiherr von Crailsheim, Freiherr von Feilitzsch, von Heinleth.

 

 

A 7 Gutachten über den Geisteszustand Seiner Majestät des Königs Ludwig II. von Bayern

 

1. Gutachten des K. Obermedizinalrates Dr. von Gudden, Direktor der oberbayerischen Kreisirrenanstalt, des K. Hofrates und außerordentlichen Professors Dr. Hagen, Direktor der Kreisirrenanstalt von Mittelfranken, des K. ordentlichen Universitätsprofessors der Psychiatrie an der Universität Würzburg, Dr. Grashey, und des K. Direktors der Irrenanstalt zu Werneck, Dr. Hubrich, vom 8. Juni 1886[8]

Aerztliches Gutachten
über den Geisteszustand Seiner Majestät des Königs
Ludwig II. von Bayern.

So peinlich es für die unterzeichneten Arzte ist, an die Beurtheilung des geistigen Zustandes Seiner Majestät ihres Königs heranzutreten, sie müssen dem erhaltenen Befehle Folge leisten und erstatten hiermit unter ausdrücklicher Berufung auf den von ihnen geleisteten Eid, ihrer schweren Verantwortlichkeit vollkommen bewußt, nach Pflicht und Gewissen das verlangte Gutachten, wobei sie bemerken, daß eine persönliche Untersuchung Seiner Majestät, was weiter auseinanderzusetzen überflüßig sein wird, unthunlich, bei dem vorliegenden Aktenmaterial aber auch nicht nothwendig war.

Zunächst darf an die notorische Thatsache erinnert werden, daß eine Tante Seiner Majestät, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Alexandra eine lange Reihe von Jahren (bis zum erfolgten Tode) an unheilbarer Geisteskrankheit litt. Ist hierauf auch nicht allzugroßes Gewicht zu legen, so muß um so mehr hervorgehoben werden, daß auch der jüngere Bruder Seiner Majestät, Seine Königliche Hoheit Prinz Otto von Bayern, unheilbar geisteskrank ist, daß Höchstdessen Erkrankung in ihren Anfängen sich bis in die Jugend verfolgen und Züge erkennen läßt, deren Verwandtschaft mit gewissen Erscheinungen bei Seiner Majestät sich unwillkürlich und unabweisbar aufdrängt.

Dem mitunterzeichneten Obermedizinalrath von Gudden klagte Seine Königliche Hoheit zu einer noch relativ freien Zeit, daß Höchstdessen qualvolle Zustände von Angst und innerer Unruhe sich vorübergehend schon in früher Jugend bemerkbar gemacht hätten, daß beispielsweise es Seiner Königlichen Hoheit als Lieutenant mit 17 Jahren bei der ersten Residenzwache, als Münchener Einwohner voll freudiger Theilnahme sich sammelten und zuschauten, zu Muthe gewesen sei, als ständen Höchstderselbe am «Schandpfahle»; dabei leiden Seine Königliche Hoheit an den widerwärtigsten Empfindungen in der Brust und im Unterleibe, an Hallucinationen sämmtlicher Sinne, an motorischen Erregungen, die sich in den verschiedensten schleudernden und springenden Bewegungen der Arme und Beine äußern, sind nicht selten gemüthlich in hohem Grade gereizt und zu Gewaltthätigkeiten geneigt, dabei, im Gegensatze und gewissermaßen im Gegengewichte zu so manchen niederdrückenden Empfindungen und Vorstellungen, nicht selten von einem so außerordentlich gesteigerten Bewußtsein Höchst-Seiner Stellung durchdrungen, daß Aeußerungen, wie «Niemand hat mir zu befehlen, selbst der König nicht» öfters vernommen und alle Bemühungen, auf Seine Königliche Hoheit durch ärztlichen Rath oder möglichst schonend getroffene äußere Veranstaltungen einzuwirken, von vorneherein verloren waren.

Auch bei Seiner Majestät scheinen schon früher ähnliche Anwandlungen von innerer Angst und Aufregung sich eingestellt zu haben. Seine Königliche Hoheit Prinz Otto theilte dem mitunterzeichneten Obermedizinalrathe von Gudden gelegentlich seiner eigenen bezüglichen Klagen mit, daß Seine Majestät an demselben Übel litten. Seine Majestät seien überhaupt sehr ängstlich und hätten bei den Spaziergängen im englischen Garten Seiner Königl. Hoheit oft den Auftrag gegeben, ja darauf Acht zu geben, daß keine Begegnung mit Anderen stattfände. Auch der verstorbene Staatsrath von Neumayr theilte demselben Arzte mit, wie schwer mitunter schon relativ kurze Zeit nach der Thronbesteigung bei dem Besuche der fränkischen Kreise es gehalten habe, Seine Majestät zu bewegen, an die Öffentlichkeit zu treten. Im Jahre 1872 wurde Herr Ministerialrath von Ziegler in das Kabinetssekretariat berufen. Derselbe hörte (vergl. dessen Aeußerungen Bogen 1) von Staatsrath Eisenhart und von Personen des Hofes, wie schwer es Seine Majestät ankomme, Audienzen zu ertheilen, insbesondere solche staatsgeschäftlicher Natur. Die Scheu vor Begegnungen mit Menschen trat mehr und mehr zu Tage (1. c), die Besuche der Kirche in Berg wurden immer seltener, endlich ließen Seine Majestät im abgeschlossenen Parke zu Berg ein romantisches Kirchlein bauen und sich die Messe lesen, ohne daß derselben irgend Jemand beiwohnen durfte. (Bogen 2.) Um keinen Menschen im Theater sehen zu müssen, kam es zu den bekannten Separatvorstellungen (vgl. Äußerung des k. Stallmeisters Hornig Blatt 5, auch die des k. Ministerialrathes von Ziegler Bogen 2). Der Verkehr mit Menschen wurde Seiner Majestät immer entsetzlicher (v. Ziegler Bogen 6). Nach Ablauf des Hohenschwangauer Winteraufenthaltes nach München zurückzukehren, war für Seine Majestät fürchterlich. Der Aufenthalt in Hohenschwangau wurde deßhalb immer weiter ausgedehnt, und von 1876 bis 1883 nach und nach um einen Monat verlängert. Die Befehle zur Abreise von Hohenschwangau wurden im letzten Augenblicke gegeben, (v. Ziegler Bogen 4.) Wochenlang schon vorher habe es Seine Majestät aufgeregt, wenn die Hofhaltung nach München verlegt werden sollte. In Seeshaupt oder Peißenberg seien Allerhöchstdieselben stundenlang unentschlossen und zögernd umhergegangen, bis der Zug bestiegen wurde, wären lieber wieder umgekehrt, München sei für Allerhöchstdieselben «eine Qual, ein Gefängniß», so die eigenen Worte Seiner Majestät. Dieselbe Aufregung pflegte den Hoftafeln, die deßhalb öfters auch aufgeschoben wurden, vorherzugehen. Es sei – wieder die eigenen Worte Seiner Majestät – Allerhöchstderselben zu Muthe, «als gehe es zum Schaffot.» Acht bis zehn Glas Champagner seien jedesmal zur Erleichterung vorher getrunken worden (vergl. Ziff. 15 und 16 in den Aeußerungen des k. Marstallfouriers Heßelschwerdt und k. Kammerdieners Welker). Mit der Annäherung des Eisenbahnzuges an die Stadt, sagt der k. Stallmeister Hornig (Blatt 5) steigerten sich die Zorn- und Wuthausbrüche Seiner Majestät und Ministerialrath von Ziegler spricht sich über die Hoftafeln folgendermaßen aus (Bogen 6): Wochenlang vor einer Tafel war von diesem «Unglück» die Rede und jeder Gegenstand des Vortrages trat vor diesem Thema weit in den Hintergrund. Die Vorträge verlängerten sich bis zu 3–4 Stunden, Seine Majestät konnten kein Ende finden, ergingen sich über die Tafelgäste in den aufgeregtesten, unglaublichsten Ausdrücken und sagten verschiedene Male die für den nächsten Tag bestimmte Tafel noch in der vorhergehenden Nacht ab, obwohl alle Vorbereitungen getroffen waren. War aber wirklich der Tag einer solchen Tafel gekommen, dann war die Stimmung bei dem Vortrag, welcher stets noch wenige Stunden vor der Tafel stattfand, die aufgeregteste, die man sich denken kann. Hastige Erkundigungen über den einen oder andern der Gäste, Hin- und Herlaufen im Zimmer, Verwünschungen aller Art, – dies war das stets wiederkehrende Bild. Die Eingeweihten sahen diesen Tafeln immer mit Angst entgegen, weil sie befürchten mußten, die Kraft der Selbstbeherrschung Seiner Majestät werde unterliegen. Seine Majestät befahlen auch, daß der Allerhöchste Platz an der Tafel mit Aufsätzen, Blumen u.s.w. so besetzt werde, daß man Allerhöchstdieselben so wenig als möglich sehen könne, auch wurde die lärmendste Musik absichtlich befohlen. Bei der Tafel selbst ließen Seine Majestät oft wilde Blicke umherschießen, stießen auch hier und da voll Wuth mit dem Säbel auf den Boden (vergl. auch die Mittheilungen des Herrn Ministerialraths von Ziegler über das Verhalten Seiner Majestät beim Besuche der Wagner’schen Aufführungen in Bayreuth im Jahre 1876 (Bogen 11), – die Mittheilungen desselben Berichterstatters über die Reise in die Schweiz mit dem Schauspieler Kainz (Bogen 12), sowie über das Benehmen Seiner Majestät gegenüber verschiedenen Höchsten und Allerhöchsten Herrschaften.

Die nicht selten auftretende Aufgeregtheit Seiner Majestät vor Empfängen vor und nach Besuchen, vor Hoftafeln, bestätigt auch Oberregierungsrath von Müller unter Ziffer 4 seiner Äußerung. In ganz besonderem Grade habe sie sich gezeigt bei den ersten allerunterthänigsten Vorträgen über das Wittelsbacher Jubiläum, welche Vorträge zumeist in den Monat Dezember 1879 fielen; die allerehrerbietigsten Vorstellungen, welche auf Theilnahme Seiner Majestät an dem Feste abzielten, bewirkten eine sich immer mehr steigernde Aufregung; es trat von Tag zu Tag klarer hervor, daß ein definitiv bejahender Entscheid nicht erfließen werde und daß das Offenhalten der Frage zu fortgesetzter Monate langer Beunruhigung Seiner Majestät führen würde, ohne die Hoffnung auf eine schließliche allergnädigste Anwohnung auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit zu eröffnen.

Die Folgen dieser krankhaften Verstimmungen und innerlichen Hemmungen wurden immer trüber und verhängnißvoller. Der k. Stallmeister Hornig, welcher seit dem Jahre 1867 in der Umgebung Seiner Majestät sich befindet, berichtet in seinen Aufzeichnungen (Blatt 1) daß anfangs Seine Majestät noch ein größeres Bedürfniß nach dem Verkehr mit Menschen fühlten. Es seien bei den nächtlichen Ritten, die meistens beim Mondscheine unternommen wurden, Feste im Walde veranstaltet worden, zu denen jüngere Bedienstete vom Marstallpersonale, auch Lakaien befohlen wurden. Unter Zelten wurde dann bis zum frühen Morgen gezecht und andere Unterhaltungen in kleinen Spielen z.B. Ring verstecken, Schneider leihe mir deine Scheere u. s.w. gesucht. Später hörten diese Unterhaltungen auf, doch kam es noch in neuerer Zeit vor, daß gelegentlich des Aufenthaltes Seiner Majestät auf dem Schachen Stallleute im dortigen, im türkischen Style eingerichteten Zimmer in orientalischer Weise sitzend, mit Seiner Majestät Sorbet trinken und aus türkischen Pfeifen rauchen mußten. Auch im sogen, beim Linderhof gelegenen Hundingshause kam Ähnliches vor, auf Fellen ruhend zechte das Personal aus großen Trinkhörnern Meth. Notorisch dagegen ist, daß Seine Majestät seit einer längeren Reihe von Jahren persönlich nicht mehr mit den Inhabern der höchsten Hofstellen, mit dem k. Staatsministerium verkehren, daß (Äußerungen von Heßelschwerdt und Welker vom 18. Mai/1) Allerhöchstdieselben in den letzten Jahren sogar den Kabinetssekretär nur vielleicht zweimal, den Hofsekretär aber gar nicht mehr sahen. Der ganze persönliche Verkehr Seiner Majestät beschränkt sich gegenwärtig auf wenige Personen von der untergeordneten Dienerschaft, und bildet die fast kindlich hilflose Lage, in die Allerhöchstdieselben durch diese Isolirung gerathen sind, (Lakaien und Friseure auf der Suche nach neuen Ministern und einem neuen Kabinetssekretär) einen wahrhaft tragischen Contrast zu dem vorhandenen in geradezu unnatürlicher Weise hinaufgeschraubten Bewußtsein (vergl. unter Anderem auch die Äußerung des Geheimsekretärs Thelemann) absoluter Machtfülle und Selbstherrlichkeit.

Ob Seine Majestät an eigentlichen Hallucinationen leiden, läßt sich mit voller Sicherheit nicht behaupten. Es sprechen dafür die Wahrnehmungen Heßelschwerdts (Vernehmung vom 18.Mai Ziff. 14), das geringste Geräusch erschrecke Seine Majestät. Bei den Spaziergängen (bei Tag und bei Nacht) äußerten Allerhöchstdieselben oft, Sie hätten etwas gehört, Tritte, Worte und dann zu ihm, der nichts gehört habe, gesagt, Du hörst eben nicht gut, Heßelschwerdt. Nie hätten Sich freilich Seine Majestät darüber geäußert, welche Worte gehört worden seien. Auch in den Wohnräumen (dies wird auch vom Kammerdiener Welker bestätigt) hätten Seine Majestät nicht selten Geräusche wie von Tritten in den oberen Zimmern zu hören geglaubt und es hätte dann nachgesehen werden müssen, ob nicht Jemand da sei, was aber nie der Fall gewesen wäre. Wenn Seine Majestät allein im Zimmer sich befinden (Vernehmung Heßelschwerdts vom 3. Juni 1886 VI sowie Welkers) sprechen und lachen Allerhöchstdieselben oft laut, so daß man glauben könnte, es sei große muntere Gesellschaft in demselben versammelt.

Wenigstens als auf Illusionen beruhend läßt sich das Verhalten Seiner Majestät deuten, von welchem Ministerialrath von Ziegler (Bogen 6 seiner Aufschreibungen) berichtet: «Nicht einmal, sondern oft und oft argwöhnten Seine Majestät, ich hätte Allerhöchstdieselben beim Vortrage mit einem unziemlichen, besonderen Blick angesehen. Gleich nach dem Vortrag erhielt ich den Befehl, mich deßhalb zu rechtfertigen und ich habe auf diese Rechtfertigungen unsägliche Zeit verwenden müßen.» Herr von Ziegler glaubt diesen «Argwohn» auf das Gefühl Seiner Majestät, einen absonderlichen Eindruck zu machen und auf das Bewußtsein einer anomalen Eigenthümlichkeit zurückführen zu müssen, was höchst wahrscheinlich zutreffend ist und mit dem Wesen der Illusion in Uebereinstimmung sich befindet. Wohl nur als Ausschweifungen der Phantasie, allerdings höchst ungewöhnlichen, die Grenzen der Norm weit übersteigenden Grades, dürfte dagegen aufzufassen sein, was Stallmeister Hornig (vergl. seine Darlegungen Blatt 4) berichtet, Seine Majestät, bei einigen Graden Kälte und bei Schneegestöber im Freien essend, hätten sich ans Meergestade versetzt und von heißen Sonnenstrahlen beschienen geglaubt; auch das, was sich auf Blatt 15 vorfindet, allerdings auch einen Blick in die Tiefe eines Abgrundes werfen läßt, bei dem man schaudern müßte, wenn nicht das tiefste Mitleid mit dem Allerhöchsten Kranken wenigstens mildernd dazwischen träte: «Jetzt habe ich in Gedanken – Worte Seiner Majestät – der Königin eine große Wasserflasche am Kopfe zerschlagen, habe sie an den Zöpfen auf der Erde herumgeschleift, ihr die Brüste mit den Absätzen zerstampft» (vergl. auch ähnliche Mittheilungen des Herrn Ministerialrathes von Ziegler Bogen 14) oder: «jetzt war ich in Gedanken in der Gruft der Theatinerkirche, habe den König Max aus dem Sarge herausgerissen und seinen Kopf beohrfeigt.» – In das Gebiet überwuchernder und die Schranken der Wirklichkeit und Möglichkeit ganz außer Acht lassender Phantasie würde denn auch, wie so vieles Andere, was an anderen Orten zur Besprechung kommen wird, der geäußerte lebhafte Wunsch Seiner Majestät zu verweisen sein (Hornig 4), in einem von Pfauen gezogenen Wagen durch die Luft zu fliegen, der dem Maschinenmeister Brand ertheilte Allerhöchste Auftrag, eine Flugmaschine zu Fahrten über den Alpsee bei Hohenschwangau anzufertigen, die Imitation der blauen Grotte auf Capri, um deren Blau zu studiren Stallmeister Hornig zweimal nach Capri geschickt wurde, der Mond im Schlafzimmer Seiner Majestät (vergl. von Ziegler Bogen 3), und dann wird dieser Abschnitt nur noch mit dem kurzen Hinweis auf die gelegentlichen Liebes-, Freundschafts- und Dankbarkeitsversicherungen Seiner Majestät, die schon der Form nach überschwänglich (vergl. die an Herrn Oberregierungsrath v. Müller und Herrn Ministerialrath von Ziegler gerichteten Briefe Seiner Majestät) ihren wesentlich phantastischen Ursprung durch ihre kurze Dauer und ihren jähen unmotivirten Abbruch kennzeichnen, seinen Abschluß finden können.

Nachträglich übrigens kommt noch eine Mittheilung des Kammerlakaien Mayr zu den Akten, die kaum darüber einen Zweifel läßt, daß Seine Majestät wirklich an Hallucinationen leiden. «Alles ertrage ich zwar, aber das ist zum Verzweifeln, wenn der König sich etwas einbildet und sich davon absolut nicht abbringen läßt, wenn er z.B. so anfängt, Thue das Messer (oder irgend einen anderen Gegenstand) weg, und wenn ich sage, Majestät, es ist keines da, so examinirt er stundenlang ununterbrochen fort, «Es soll aber eins da sein, wo wäre es denn hingekommen, Du hast es weggethan, wo hast du es hingethan, warum hast du es weggethan, gleich legst Du es wieder hin.» (Vergl. Schreiben des k. Rathes Klug.) Das sei, fügt Mayr hinzu, zum Wahnsinnig werden. Unverständlich bleiben zunächst die Vorkommnisse, wie folgende: Einen Baum zwischen Berg und Ammerland nennen Seine Majestät den «heiligen Baum», Heßelschwerdt weiß nicht, weßhalb – so oft Allerhöchstdieselben an diesem Baum vorübergehen, fahren oder reiten, verbeugen Sie Sich tief davor. Ebenso wird ein Zaun bei Ammerland bei jedesmaligem Vorüber-Fahren, -Gehen oder -Reiten von Seiner Majestät gewissermaßen segnend begrüßt. Eine Säule am Eingange in Linderhof umarmen Seine Majestät der König, so oft Allerhöchstdieselben das Schloß auf längere Zeit verlassen; dasselbe geschieht bei der Rückkehr. Bei nur vorübergehendem Verlassen des Schlosses wird die Säule nur berührt (Vernehmung Heßelschwerdts vom 3. Juni 1886 V. und Hornig Blatt 5). Aufschluß darüber könnten nur Seine Majestät Allerhöchst-Selbst geben. Wahrscheinlich liegen auch ihnen krankhafte Störungen der Sinnes- oder Denkthätigkeit zu Grunde.

Ueber die motorischen Erregungen Seiner Majestät liegen folgende Aeußerungen vor. Seine Majestät seien nicht selten aufgeregt, machten sonderbare tanzende und hüpfende Bewegungen, führen stoßend und ziehend mit den Händen in die Kopf- und Barthaare, stellten Allerhöchst-Sich nicht selten vor den Spiegel, mit verschränkten Armen und das Gesicht verziehend. (Heßelschwerdt und Welker, Vernehmung vom 18. Mai 13.) Stundenlang dauernde Wuthausbrüche, die sich im Herumtoben im Zimmer, in einer tanzenden, wiegenden Bewegung, Schütteln der Hände in den Handgelenken äußerten, traten ein, auch ruhig sinnend auf einen Fleck sehend, konnten Seine Majestät stundenlang mit einer Haarlocke spielen oder das Haar mit einem Kamme in Unordnung bringen. (Hornig Blatt 4.) Nicht wiedergeben lassen sich die Imitationen dieser höchst ungewöhnlichen Bewegungen Seiner Majestät, die Marstallfourier Heßelschwerdt und Kammerdiener Welker, um sich verständlicher zu machen, vornahmen. Der Eindruck des Krankhaften derselben war für den mitunterzeichneten Obermedizinalrath v. Gudden ein sofort durchschlagender.

Von der Gereiztheit Seiner Majestät, Allerhöchstdessen Zornes- und Wuthaus-brüchen war vorübergehend bereits wiederholt die Rede. Auf die an der Dienerschaft ausgeübten Gewaltthätigkeiten kommen die Unterzeichneten später zurück. – Auf normale Gemüthszustände und deren Aeußerungen trifft man nirgendwo in den Akten. Sie scheinen ganz und gar zu Grunde gegangen zu sein und Haß und unnatürlicher Abscheu an ihre Stelle getreten zu sein. Es mag hier an die geradezu erschütternden Aeußerungen über Ihre Majestät die Königin Mutter, über Seine Majestät den König Max II erinnert werden. Hieher gehört auch eine Mittheilung des Herrn Ministerialrathes von Ziegler über eine Aeußerung Seiner Majestät, die die unterzeichneten Ärzte Anstand nehmen, wiederzugeben (v. Ziegler Bog. 15). Seiner Majestät des Kaisers Büste in Hohenschwangau wurde von Seiner Majestät im Vorbeigehen angespuckt (Hornig Blatt 6). Der Marstallfourier Heßelschwerdt (vergl. auch dessen Vernehmung vom 3. Juni 1) erhielt den Befehl, in Italien eine Bande zu werben, mit derselben den deutschen Kronprinzen gelegentlich seines Aufenthaltes in Mentone gefangen zu nehmen und ihn in einer Höhle bei Wasser und Brod in Ketten verwahrt zu halten. Im Geiste malten Seine Majestät Allerhöchst-Sich die dem Kronprinzen zugedachten Martern weitgehendst aus, weßhalb auch eigens der Befehl erging, ja dessen Leben zu schonen, damit seinem Leiden nicht ein zu schnelles Ziel gesetzt werde. Hunger und Durst sollte er leiden und sein Inneres von Sehnsucht nach den Seinen zerrissen werden. Die Siegesnachrichten im Feldzuge 1870–71 wurden von Seiner Majestät mit Trauer begrüßt, das «arme Frankreich» lebhaft bedauert, – Versailles durch den Einzug der Deutschen für entehrt erklärt. Oft mußte Ministerialrath von Ziegler hören (v. Ziegler Bogen 5), wie schön es wäre, wenn man das verfluchte Nest (die eigene Haupt- und Residenzstadt!) an allen Ecken anzünden könnte und Stallmeister Hornig führt als einen öfter von Seiner Majestät ausgesprochenen Wunsch an (Hornig Blatt 7), daß das ganze bayerische Volk nur einen Kopf habe, um es auf einen Streich hinrichten lassen zu können. Den früheren Kriegsminister Excellenz von Maillinger, der die Ernennung des Flügeladjutanten Seiner Majestät Grafen von Dürkheim zum Hauptmann zu vollziehen Anstand nahm, in’s Burgverließ einzusperren, erhielt Marstallfourier Heßelschwerdt den Allerhöchsten Befehl. (Vernehmung vom 18. Mai 8.) Auch Herr von Ziegler, der früher hoch in Gnaden, wegen einer Meldung, die eine Kleinigkeit betraf, den Allerhöchsten Zorn auf sich geladen hatte, sollte eingesperrt werden, (v. Ziegler Bog. 2) Noch eine große Anzahl anderer Persönlichkeiten, selbst Königliche Prinzen sollten eingesperrt werden. Um nicht selbst in Strafe zu verfallen, meldeten die Diener, die Allerhöchsten Befehle seien vollzogen. Die Beschreibung des auf Befehl Seiner Majestät eingerichteten Burgverließes in Hohenschwangau findet sich in der Vernehmung Heßelschwerdts vom 18. Mai unter Ziff. 6. Im Jahre 1884 erhielt Heßelschwerdt von Seiner Majestät den Auftrag, Seine Excellenz Herrn Finanzminister von Riedel aufzugreifen und nach Amerika zu transportiren, dann auf die Vorstellung hin, daß dieses nicht ausgeführt werden könne, ihn einzusperren, und als auch dieses für unmöglich erklärt werden mußte, ihm nächtlicherweile aufzulauern und ihn durchzuprügeln. Der frühere Flügeladjutant Baron Hertling, der es sich nicht gefallen ließ, Allerhöchste Befehle durch Dienstbriefe von Lakaien zu empfangen und um seine Enthebung einkam, sollte sogar umgebracht werden (Vernehmung Heßelschwerdts vom 3. Juni Seite 4), ebenso Herr Ministerialrath von Ziegler (siehe dessen Mittheilungen Bogen 17). Noch in neuester Zeit wurde von Seiner Majestät befohlen, zwei Diener, den Kammerdiener Welker und den Vorreiter Bieller, die sich die Allerhöchste Unzufriedenheit zugezogen hatten, der eine, weil er ein beabsichtigtes Anlehen von nur 25 Millionen Mark nicht zu Stande gebracht hatte, der andere, weil er einen aus der Voliere entkommenen Vogel nicht gleich einfangen konnte, nach Amerika zu transportiren und dort ständig überwachen zu lassen, damit sie nichts weiter sagen könnten. Vorreiter Bieller wurde bei dieser Veranlassung von Seiner Majestät am Halse gedrosselt. Stundenlang besinne Sich öfters Seine Majestät, Strafen ausfindig zu machen, mit denen Allerhöchstdieselben diejenigen belegen sollten, die sich in irgend einer Weise ob wirklich oder auch nur vermeintlich gegen Seine Majestät vergangen hätten. Kammerlakai Mayr wurde vor ungefähr 4 Jahren damit gestraft, daß er ein Jahr lang nur mit einer schwarzen Maske das Gesicht verdeckt, vor Seiner Majestät erscheinen durfte (vergl. auch v. Ziegler 18). Kammerlakai Sauer sollte in einem von Seiner Majestät besonders vorgeschriebenen auffallenden Kostüme auf einen Esel gesetzt und in der Umgebung von Hohenschwangau auf den Landstraßen herumgeführt werden (Vernehmung Heßelschwerdts und Welkers vom 3. Juni Blatt 1.). Kammerlakai Buchner, über dessen Dummheit sich Seine Majestät ärgerten, mußte «ein Siegellacksiegel an der Stirn tragen» zum Zeichen, daß sein Gehirn versiegelt sei (v. Ziegler Bogen 19.). Nach dem Bericht des k. Gesammtministeriums vom 5. Mai d.J. erhielt Heßelschwerdt den Auftrag, eine geeignete Strafe für die Herren Minister mit auszudenken. (Vernehmung vom 18. Mai Ziff. 8, 9, 10 u. 11, bestätigt durch die bezüglichen Aussagen Welkers.) Marker erhielt von Seiner Majestät den Befehl, eventuell Leute zu nehmen und Herrenwörth in die Luft zu sprengen (Vernehmung Welkers S. 14.). Marstallfourier Heßelschwerdt sowohl wie Kammerdiener Welker und Stallmeister Hornig bezeichneten es als einen besonderen Charakterzug Seiner Majestät, plötzlich und unmotivirt für Jemand Zuneigung zu fassen, um dieselbe oft nach kurzer Zeit in das gerade Gegentheil übergehen zu lassen. Diese Eigenthümlichkeit dürfte jedem Sachverständigen als ein Krankheitssymptom imponiren. Die Abneigung artete dann nicht selten in glühenden Haß aus, so daß z.B. Seine Majestät in Wuth geriethen, wenn nur der Name der in Ungnade gefallenen Person genannt wurde und den Befehl erließen, daß falls bei Meldungen an Allerhöchstdieselben diese erwähnt werden mußte, nur der Anfangsbuchstabe des Namens ausgesprochen oder geschrieben werden durfte. (Vernehmung Heßelschwerdts und Welkers vom 7. Juni Seite 11 u. 21.) Stallmeister Hornig (Blatt 5) erinnert an den ehemaligen Flügeladjutanten Herrn von Sauer, Baron von Hertling, Hirschberg, Grafen von Dürkheim, Herrn Staatsrath von Eisenhart, Herrn Ministerialrath von Ziegler u.s.w.

Bekannt ist die Vorliebe Seiner Majestät für die französischen Könige Ludwig XIV., XV. und XVI., ihr absolutes Regiment, ihre Bauten u.s.w. (vergl. die Mittheilungen des Herrn von Ziegler und des Herrn Stallmeisters Hornig). Ein ehemaliger Seconde-lieutenant der bayerischen Armee wurde mit dem Befehle betraut, eine «Coalition» zu gründen, d.h. eine Schaar Männer zu werben, mit deren Beihilfe es gelingen sollte, in Bayern das absolute Regierungssystem wieder herzustellen; die Verfassung sollte aufgehoben, die Landesvertretung abgeschafft werden (Hornig Blatt 2.). Etwas anders freilich stellt sich diese Coalitionsidee in den Berichten des Herrn Oberregierungsrathes von Müller dar, der zum Chef der Coalition von Seiner Majestät ausersehen war, aber den Intentionen Seiner Majestät nicht entsprach.

Seine Majestät dachten daran (Hornig Blatt 3) gegen Vergütung einer hohen Summe das Land an Seine Königliche Hoheit den Prinzen Luitpold abzutreten oder an Preußen zu verkaufen. Geheimrath von Löher wurde mit dem Auftrag betraut, sich nach einem anderen Königreiche umzusehen, in dem ein absolutes Regierungssystem möglich wäre, machte auf Kosten der Kabinetskasse weitläufige Seereisen, berichtete aber, daß der Auftrag unmöglich auszuführen sei (vgl. auch v. Ziegler Bogen 10.). Stallmeister Hornig (Blatt 2) berichtet, daß Seine Majestät Sich geheim in Costüme der französischen Könige kleidete. Mit Krone und Scepter, welche kostbaren Gegenstände der Schatzkammer entnommen werden mußten, wurden nächtliche Spazierfahrten unternommen, auch der Gedanke, ein zweites Versailles im Graswangthale zu bauen, brach sich Bahn. Herr Ministerialrath von Ziegler erwähnt (Bogen 2), daß Seine Majestät vor einer Büste der Königin Marie Antoinette, welche auf der Terrasse des Linderhofes steht, stets das Haupt entblößte und deren Wangen streichelte, und der Marstallfourier Heßelschwerdt gibt an, daß im Linderhofe ein Bild sich befände (Welker meint, es behandle einen Stoff aus der Zeit Ludwig XIV.); vor welchem Seine Majestät niederzuknien pflege, vor welchem auch Heßelschwerdt, die Hand wie zum Schwure gegen dasselbe erhebend, niederknien mußte, ohne dasselbe jedoch ansehen zu dürfen (Vernehmung vom 3. Juni S. 13); auch Welker (Seite 20) erzählt von dem Bildercultus Seiner Majestät und beschreibt insbesondere, wie der König vor einem Bilde, das eine Episode aus dem Leben der Königin Marie Antoinette darstellt, Zeichen der Verehrung mache, dann mit erhobenem gläsernen Blicke zuerst langsam, dann rascher rückwärts schreitend, von dem Bilde sich entferne und schließlich wie im schmerzlichen Abschiede sich von demselben abwende. –

Seit der Entlassung des Herrn Ministerialrathes von Ziegler, damaligen Kabinetssekretärs, des letzten Mannes von Bildung, (conf. v. Ziegler 20) mit welchem Seine Majestät einen fortlaufenden Verkehr pflog und persönlich Dinge von ernstlicher Bedeutung behandelte, hörte der persönliche Vortrag in Staatssachen auf. Es ist unglaublich, wie diese behandelt worden. Doch dürfte es angezeigt sein, vorher noch einen kurzen Bericht über den persönlichen Verkehr Seiner Majestät mit der Dienerschaft einzuschalten.

Die Meldungen erfolgen und die Allerhöchsten Befehle werden in der Regel erteilt durch die verschlossene Thüre hindurch. Durch Kratzen an derselben wird das Zeichen gegeben, daß Seine Majestät verstanden sei. Dienerschaft, die hineintreten darf oder muß, hat tiefgebückt zu erscheinen, darf Seine Majestät nicht ansehen, kein Wort sprechen, muß durch Zeichen sich verständlich machen und gelingt dieses nicht, die Bewegungen des Schreibens nachahmen, worauf das Bezügliche im Vorzimmer geschrieben und dann Seiner Majestät überreicht werden darf. Beim Serviren der Speisen hat die Dienerschaft ebenso zu erscheinen, darf nicht bloß Seine Majestät, sondern auch die Speisen nicht ansehen und hat sich ebenso zurückzuziehen. Auch beim Anziehen der Kleider darf der Diener Seine Majestät nicht ansehen. Ist Jemand vom Dienstpersonal (die Chevaulegers eingeschlossen) «in Strafe», so muß er auch wohl niederknien, oder der Länge nach auf den Bauch sich legen. Letzteres sei eingeführt worden seit dem vorigen Jahre, nachdem Seine Majestät das Ceremoniell am chinesischen Hofe gelesen habe. Bei einer unangenehmen Meldung oder bei dem geringsten Verstoße (z.B. beim falschen Aussprechen französischer Namen) werde von Seiner Majestät häufig die Einsperrung in’s Burgverließ oder eine andere Strafe anbefohlen, welcher Befehl dann auch angeblich, in Wirklichkeit aber nie vollzogen wird. Sehr häufig gehe aber Seine Majestät auch zu Gewaltthätigkeiten über, schlage und stoße die Dienerschaft mitunter sogar blutig. Mindestens gegen 30 Personen seien so mißhandelt worden. Nachdem die gewöhnlichen Lakaien und auch die Leute vom Hofstalle sich durch Vorschützung von Krankheiten der verschiedensten Art dem persönlichen Dienste bei Seiner Majestät zum größten Theile entzogen hatten (seit einem Jahre), wurden Chevaulegers zu denselben befohlen. Großer Wechsel fände auch unter diesen statt. (Vergl. die beiden Vernehmungen Heßelschwerdts und Welkers.). Die Mißhandlungen des Dienstpersonals bestätigt auch Herr Ministerialrath von Ziegler (vergl. dessen Mittheilungen Bogen 18 u. 19). Kammerdiener Welker berichtet sogar, daß der Vorreiter Rothenanger, ein junger, schmächtiger und kleiner Mensch, einmal wegen eines geringfügigen Vergehens von Seiner Majestät geschlagen, gestoßen und mit solcher Wucht an die Wand geworfen wurde, daß die im Vorzimmer befindlichen Leibjäger in der Besorgniß, der junge Mann werde totgeschlagen, nahe daran waren, in das Zimmer zu dringen, um Rothenanger zu Hilfe zu kommen. Es sei die Vermuthung nicht ausgeschlossen, daß der nach Jahresfrist erfolgte Tod Rothenangers in ursächlichem Zusammenhange stehe mit den Mißhandlungen, welche derselbe zu erdulden hatte. Ein Chevauleger, von Beruf ein Metzger, dem Seine Majestät einen heftigen Schlag in’s Gesicht versetzte, äußerte dem Dienstpersonale gegenüber: «einem Anderen hätte ich die Gedärme herausgelassen.» Der Grund, weßhalb die Dienerschaft Seine Majestät nicht ansehen darf, ist wahrscheinlich derselbe, aus dem Allerhöchstdieselben den strengen Befehl ertheilten, den Unterthanen die k. Schlößer, die Galawagen und Schlitten nie zu zeigen, da durch deren Blicke eine Entweihung stattfinden würde (Hornig 7). Die Staatsangelegenheiten bezeichnete Seine Majestät mit dem Ausdruck «Staatsfadesen» und äußerten Sich, wenn der Einlauf aus dem Kabinet vorgelegt wurde, wiederholt dahin: «Allerhöchstdieselben möchten das Pack immer lieber wieder hinauswerfen.» Der Einlauf, welcher gesiegelt aus dem Kabinet zu Seiner Majestät kam, lag von Allerhöchstderselben geöffnet, längere Zeit, oft Tage lang, obwohl die wichtigsten Staatsangelegenheiten sich darunter befanden, offen vor den Augen der Dienerschaft und in neuerer Zeit auch vor den zur Dienstleistung befohlenen Chevaulegers. Alle Angelegenheiten, die eine Rückfrage erforderlich machten, ferner insbesondere auch die Anträge der Minister, die weil principieller oder wichtigerer Natur nicht wie die gewöhnlichen Currentsachen schon mit den zu erlassenden der Allerhöchsten Unterschrift harrenden Signaten versehen waren, wurden mit mündlichen oder auf Zettel geschriebenen Weisungen Seiner Majestät durch die Kammerbediensteten an die jeweiligen Kabinetssekretäre zurückgeschickt, nachdem diese Bediensteten die Allerhöchsten Aufträge in Briefform gebracht hatten. (Vernehmung Heßelschwerdts und Welkers vom 3. Juni Seite 12, 22 und 23.) Die wichtigsten Aufträge Seiner Majestät gingen durch die Dienerschaft. Einen wahrhaft erschreckenden Beweis hiefür liefern die in dem Faszikel «Briefe des Lakaien Mayr aus der jüngsten Zeit» sich vorfindenden Schriftstücke, zum Theil von der Hand Seiner Majestät selbst geschrieben oder corrigirt. Heßelschwerdt wurde auch der Bericht des Königl. Gesamtministeriums vom 5. Mai 1886 zur Begutachtung zugeschickt, ihm auch die Verhandlungen zur Bildung eines neuen Ministeriums mit Herrn von Ziegler, und dem Friseur Hoppe die zur Gewinnung eines neuen Kabinetssekretärs (conf. Aeußerung des Geheimsekretärs Thelemann) übertragen!!

Schon Herr Ministerialrath von Ziegler berichtet (Bogen 18 seiner Vernehmung): Von der Berücksichtigung der Autorität der höchsten Beamten, der obersten Hofchargen und der Minister, war keine Rede mehr. Sie wurden beim Vortrage mit den verächtlichsten Worten erwähnt, leider nicht nur beim Vortrage – auch der Dienerschaft und dem Friseur Müller und dem Zahnarzte gegenüber; selbst Fürsten wurden nicht geschont. Die Dienerschaft wußte aus dem Munde Seiner Majestät, daß der Obersthofmarschall oder der Obersthofmeister «sich nicht unterstehen dürfen» einmal den Hofhalt in Berg oder Hohenschwangau zu inspizieren. Für Seine Majestät (vergl. das citirte Faszikel) sind die kgl. Staatsminister Pack, Gesindel, Geschmeiß, auch wird mit den Kammern nicht glimpflich verfahren und das Volk verdient gar nicht, daß Sich Seine Majestät ihm zeige. –

Es widerstrebt den unterzeichneten Ärzten, größere Auszüge und Zusammenstellungen in dieser Richtung anzufertigen und wird es wohl genügen, eine einzige Stelle aus einem auf Allerhöchsten Befehl geschriebenen Briefe des Lakaien Mayr anzuführen: «Dem Heßelschwerdt schreiben: er hat wieder etwas ganz falsches und verkehrtes geschrieben, indem er sich herausnahm zu schreiben, daß jenes Ministerpack in die Nothwendigkeit versetzt war, jene Meldung (Bericht vom 5. Mai!) zu unterbreiten. Ich habe jene Meldung verworfen, denn jenem Pack kam es gar nicht zu, sich in Sachen zu mischen, die es nicht im geringsten angeht und für die es gar nicht da ist. Ihm dies also austreiben» – und dieser die Abschrift eines auch noch in anderer Beziehung wichtigen Allerhöchsteigenhändig mit Bleistift offenbar in großer Hast geschriebenen Briefes Seiner Majestät an Heßelschwerdt folgen zu lassen:

«Passe recht auf und besorge es gut. Sprich eingehend mit Ziegler. Sage ihm, daß die jetzigen Minister weg müßen, sie haben sich bei mir unmöglich gemacht. Er wird es also, wenn er alles besorgt wie Ich will. Die Collegen soll er mir dann selbst vorschlagen. – Schneider gleich fort und durch einen tüchtigen ersetzen. Sind die Kammern verstockt, dann auflösen, andere her und das Volk sehr bearbeiten. Schnell aber. – Sage ihm, außer den Rückständen, (ohne daß die Kammern wissen, wofür, können glauben, es gehöre zu den Rückständen) ein paar Millionen dazu, die anderen schaffe Du herbei. Sage ihm, daß die Bauten die Hauptlebensfreude sind, daß ich, seit alles schändlich stockt, ganz unglücklich bin, an Abdanken, Selbsttödtung stets denke, daß der Zustand aufhören muß, daß die Bauten nicht mehr stocken dürfen, daß wenn er alles richtet, er Mir buchstäblich das Leben wieder gibt. Führ ihm dieß sehr und vor Allem dieß zu Gemüthe. Es geht nach sofortiger Deckung (nicht Vorschießen, das ist unwürdig mir gegenüber), dann ist die Civilliste wieder ganz in meinem Besitz (eigenem). Dazu sind leicht einzureihen rasch vorwärts mit dem Schlafzimmer im Linderhof, St. Hubertus-Pavillon und mit dem Ausbau der Burg von Herrenwörth und Falkenstein. Mein Lebensglück hängt davon ab. Dieses [sieht] Herr von Ziegler bestimmt ein. Er soll es erschinden, durchreißen, alle Schwierigkeiten besiegen und Hindernisse niederreißen und baldigst ist die Hauptsache. Daß Du noch nicht wohl bist, ist zu arg, nimm noch einen Arzt. Erhole Dich. Berg, den n11. Mai 1886, Ludwig.»

Eines Commentars bedarf die ganze gegenwärtige Stellung Seiner Majestät gegenüber dem Lande nicht. Die geistigen Kräfte Seiner Majestät sind bereits dermaßen zerrüttet, daß alle und jede Einsicht fehlt, das Denken mit der Wirklichkeit im vollen Widerspruche sich befindet, das Handeln ein unfreies ist und Allerhöchstdieselben im Wahne absoluter Machtfülle vereinsamt durch eigene Isolirung – wie ein Blinder ohne Führer am Rande des Abgrundes stehen.

Das Bauen sei die einzige Lebensfreude Seiner Majestät, aber die Bauten gerade waren der Ruin der königlichen Finanzen und der Grund der Beschleunigung des Hereinbruches der Katastrophe. Alle Vorstellungen, alle Bemühungen, sie wieder zu ordnen, sind umsonst gewesen. Seine Majestät muß bauen, und in einer Weise, die ebenfalls wieder den Verfall der geistigen Kräfte nur zu deutlich zu Tage treten läßt, werden Versuche gemacht, das Geld dazu, gehe es, wie es gehe, herbeizuschaffen. Heßelschwerdt wurde von Seiner Majestät zu dem nunmehr verstorbenen Fürsten Maximilian von Thurn und Taxis nach Regensburg zur Aufnahme eines Anlehens von 20 Millionen geschickt, sollte durch die Vermittlung Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Ludwig die Hilfe des Kaisers von Oesterreich in Anspruch nehmen. Auch zu Seiner Majestät dem König von Schweden und Norwegen nach Stockholm sollte sich Heßelschwerdt begeben und als dieser sich diesem Allerhöchsten Auftrag entzog, wurde ein Flügeladjutant Seiner Majestät, natürlich ohne Erfolg, dahin beordert. Ein Flügeladjutant erhielt durch Heßelschwerdt den Allerhöchsten Auftrag, in Brasilien ein Anlehen zu Stande zu bringen, andere Personen sollten nach Brüssel, nach Konstantinopel zum Sultan und nach Teheran zum Schah. Sei durch Anlehen kein Geld aufzutreiben (es handelte sich schon um 25 Millionen), so sollten auf Allerhöchsten Befehl bei den Banken in Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Paris eingebrochen und zu diesem Zwecke Leute geworben werden. (Vernehmungen von Heßelschwerdt und Welker.) Durch gleichzeitige Aufträge an mehrere, die sich gegenseitig nichts sagen durften, hoffte Seine Majestät sogar in den Besitz von 80 Millionen zu gelangen. (Aeußerung Hornigs Blatt 3.) Als kein Anleihen aufzutreiben war, auch auf Raub und Einbruch verzichtet werden mußte, sollte das Volk und dessen Vertretung die Lücke schließen und damit nur eine Unterthanenpflicht erfüllen, wodurch sie wieder die Allerhöchste Gunst sich zuwenden und Seine Majestät bewegen könnten, Allerhöchst ihnen nach und nach wieder näher zu treten. An ein Sichzeigen von Seite Seiner Majestät sei, wenn man sich nicht bessere, selbstverständlich gar nicht zu denken. Gute Unterthanen müßten es anders anfangen, wenn sie ihren König und Herrn glauben machen wollten, daß sie ihn lieben u. s. w. – Dabei gehen, als wenn die Mittel in ungemessener Fülle vorhanden wären, die Allerhöchsten Aufträge bis in die allerletzte Zeit unverändert fort. (Faszikel «Briefe» u. s.w.)

Das vorliegende Material ist geradezu erdrückend.

Es erübrigt nur noch, auf den körperlichen Zustand Seiner Majestät einen kurzen Blick zu werfen. Seit langer Zeit klagen Seine Majestät über Druck und Schmerz im Hinterkopfe, wenden Eisumschläge dagegen, selbst mitunter während des Essens an; Seine Majestät leiden ferner nicht selten an Schlaflosigkeit, nahmen früher ungefähr 6 Jahre lang 2 bis 3mal wöchentlich Chloral, gebrauchen seit 4 Jahren andere Schlafmittel, deren Zusammensetzen die Berichterstatter nicht kennen. (vgl. die Vernehmungen von Heßelschwerdt und Welker vom 3. Juni 1886 Seite 15 u. 19, die Aussagen des Lakaien Mayr, die Mittheilungen des Herrn Oberregierungsrathes von Müller Seite 6.) Ueber die unordentliche, unappetitliche, ekelerregende Art des Speisens Seiner Majestät, um das hier noch einzuschieben, wie Allerhöchstderselbe dabei die Saucen und Gemüse herumspritze, seine Kleider damit beschmiere, berichtet Kammerlakai Mayr. Erschwert dürfte nach Herrn von Ziegler auch die Verdauung sein, da Seine Majestät keinen Zahn mehr im Munde habe, der zum Kauen tauglich sei. (Siehe Aufzeichnungen Bogen 16.) Die geschlechtlichen Beziehungen berührt Herr Ministerialrath von Ziegler in seinen Aufzeichnungen Bogen 16.

Hiemit schließen die unterzeichneten Ärzte ihre Schilderung und verweisend auf die im Texte schon an verschiedenen Stellen gezogenen Schlußfolgerungen erklären sie nun, dieselben zusammenfassend und ergänzend einstimmig:

1. Seine Majestät sind in sehr weit vorgeschrittenem Grade seelengestört und zwar leiden Allerhöchstdieselben an jener Form von Geisteskrankheit, die den Irrenärzten aus Erfahrung wohl bekannt mit dem Namen Paranoia (Verrücktheit) bezeichnet wird;

2. Bei dieser Form der Krankheit, ihrer allmähligen und fortschreitenden Entwicklung und schon sehr langen, über eine größere Reihe von Jahren sich erstreckenden Dauer ist Seine Majestät für unheilbar zu erklären und ein noch weiterer Verfall der geistigen Kräfte mit Sicherheit in Aussicht;

3. Durch die Krankheit ist die freie Willensbestimmung Seiner Majestät vollständig ausgeschlossen, sind Allerhöchstdieselben als verhindert an der Ausübung der Regierung zu betrachten und wird diese Verhinderung nicht nur länger als ein Jahr, sondern für die ganze Lebenszeit andauern.




	München, den 8. Juni 1886.

	von Gudden, k. Obermedizinalrath.
Dr. Hagen, k. Hofrath.
Dr. Grashey, kgl. Universitätsprofessor.
Dr. Hubrich, k Direktor.






2. Der ärztliche Bericht des Dr. Grashey vom 17. Juni 1886[9]

Ärztlicher Bericht
über den Geisteszustand Seiner Majestät des Königs Ludwig II. von Bayern.

Nachstehender Bericht umfaßt die Beobachtungen, welche der Unterzeichnete vom 12. bis 13. Juni 1.Js. auf Schloß Berg am Starnberger See durch persönlichen Verkehr mit Seiner Majestät zu machen Gelegenheit hatte, und gibt ein Referat über die von dem nunmehr verstorbenen Obermedicinalrath Professor v. Gudden an denselben Tagen gewonnenen und dem Unterzeichneten direct mitgetheilten Beobachtungsresultate. Zugleich bildet der Bericht einen Nachtrag zu dem von Obermedicinalrath v. Gudden, Hofrath Hagen, Direktor Hubrich und dem Unterzeichneten vom 8. Juni 1.Js. abgegebenen Gutachten gl. Betreffs. Bekanntlich reiste Obermedicinalrath v. Gudden am 11. Juni Nachmittags in Begleitung von Assistenzarzt Dr. Müller und Krankenpflegern über Peißenberg nach Hohenschwangau, um Seine Majestät den König zur Reise und Übersiedlung nach Schloß Berg zu bestimmen. Die Ankunft in Hohenschwangau erfolgte am 12. Juni 1.Js. morgens ’/2 bis 1 Stunde nach Mitternacht, die Abreise war auf 4 Uhr morgens festgesetzt. Die in Mitte liegenden 3 Stunden wollte v. Gudden, wie er dem Unterzeichneten mittheilte, zu einer näheren Orientierung im Schloß Neu-Schwanstein benützen, begab sich daher mit seinem erwähnten Personal dorthin und wurde gleich bei seinem Eintritt ins Schloß von einem Lakaien mit der Meldung empfangen, es sei höchste Zeit für ärztliches Einschreiten; denn Seine Majestät seien in hohem Grade erregt und allem Anscheine nach willens, durch einen Sturz in die Tiefe allerhöchstihr Leben zu enden; hierauf deute mit großer Sicherheit der Befehl Seiner Majestät, den Schlüssel zum Thurm zu bringen. Andererseits aber könne man auch nicht in die Gemächer Seiner Majestät eindringen, weil in diesem Fall Allerhöchstdieselben sich wahrscheinlich vom Balkon in die Tiefe stürzen würden.

Von Gudden schickte nun Pflegepersonal auf die Treppe zu dem erwähnten Schloßthurm, befahl dem Lakaien, Seiner Majestät den verlangten Thurmschlüssel zu überbringen und wartete selbst mit Pflegepersonal in der Nähe des Zugangs zur Thurmtreppe. Alsbald erschienen Seine Majestät an der Thurmtreppe und wurden nun von den auf der Treppe befindlichen Pflegern und dem herzueilenden v. Gudden an der Ausführung Allerhöchstihres Vorhabens gehindert und zur Rückkehr in die verlassenen Zimmer bewogen. Seine Majestät folgten dorthin ohne Widerstreben, das Pflegepersonal wurde angewiesen, die Balkonthüren und die Ausgänge aus den Zimmern zu besetzen, während Seine Majestät mit v. Gudden im Zimmer Platz nahmen und sofort auf die Besprechung der Sachlage sich einließen.

Seine Majestät schienen schon vorher ziemlich viel Spirituosen genossen zu haben und leerten auch während der folgenden drei Stunden in hastigen Zügen noch mehrere Gläser Rum. Seine Majestät erklärten sich als das Opfer eines gegen Allerhöchstdieselben in Aktion getretenen Complotts, nahmen den Hinweis auf bestehende Krankheit zwar ruhig aber ungläubig auf, fragten wiederholt während der Unterredung, ob man dem im Zimmer befindlichen Pflegepersonal auch trauen dürfe, baten wiederholt, dasselbe abtreten zu lassen, bestanden jedoch nicht auf diesem Verlangen und erklärten sich, als die Zeit zur Abreise heranrückte, bereit, in den Wagen einzusteigen.

Während der Vorbereitungen zur Abreise verlangten Seine Majestät von dem Lakaien wiederholt, für Herbeischaffung einer gehörigen Quantität Chloroform zu sorgen. Die Reise, während welcher Seine Majestät allein in einem Wagen fuhren, verlief bekanntlich ohne die geringste Störung. Bei der Ankunft in Berg waren Seine Majestät vollkommen ruhig, stiegen langsam in Begleitung Guddens und der Pfleger die Treppe hinan ins II. Stockwerk, um die gewöhnlich bewohnten Zimmer zu betreten. Letztere waren von dem Unterzeichneten tags vorher und am Vormittag des 12. Juni mit den nöthigen Vorrichtungen ausgestattet worden für die ständige Überwachung des Patienten und für die Verhütung eines etwaigen Flucht- oder Selbstmordversuchs. Der erste Nachmittag und die erste Nacht verliefen ruhig. Seine Majestät benahmen sich vollständig fügsam und brachten die ganze Nacht anscheinend schlafend im Bett zu. –Am 13. Juni morgens 8 1/4 Uhr wurde der Unterzeichnete in das Schlafzimmer Seiner Majestät befohlen. Allerhöchstdieselben lagen noch im Bett und hatten nach alter Gewohnheit ein großes schwarzes bis zum Kinn reichendes Tuch in mehreren Touren um den Hals gelegt. Der Kopf wurde während der ganzen Unterredung vom Kissen erhoben gehalten, die Stimme klang etwas heiser, mäßig laut. Seine Majestät sprachen rasch, meist in kurzen fragenden Sätzen, die Artikulation war vollkommen sicher, der Ton der Unterredung ein durchaus freundlicher und gnädiger; auch auf eingeschobene Fragen antworteten Seine Majestät bereitwillig. Erst erkundigten sich Allerhöchstdieselben eingehend nach den persönlichen Verhältnissen des Unterzeichneten und kamen dann aus eigener Initiative auf die neue Situation zu sprechen. Man habe nicht richtig gehandelt, hätte Allerhöchstdenselben erst von dem Vorhaben in Kenntnis setzen sollen, es bestehe jedenfalls ein Complott. Die Hauptfrage sei, wielange die Sache dauern solle, ob denn für immer oder bis wann. Obermedicinalrath Gudden gebe in dieser Beziehung ausweichende Antworten, es liege also die Befürchtung nahe, die Gefangenschaft könnte Jahre lang dauern. Die Einwendungen des Unterzeichneten, daß an ein Complott gar nicht zu denken sei, daß Seine Kgl. Hoheit Prinz Luitpold höchst ungern und nur unter dem Druck der durch Erkrankung Seiner Majestät entstandenen unabweisbaren Nothwendigkeit zur Übernahme der Regentschaft sich entschlossen haben, daß das kgl. Staatsministerium das denkbar treueste und anhänglichste sei, daß Jedermann über die Erkrankung Seiner Majestät aufrichtig trauere, daß nur diese die Ursache der gegenwärtigen Situation sei und daß diese Erkrankung durch ärztliches Gutachten nachgewiesen sei, daß eine bestimmte Angabe über die Dauer der gegenwärtigen Lage nicht gemacht werden könne, daß dieselbe jedoch, wie der Wortlaut der Verfassung bekunde, länger als ein Jahr dauern werde; Seine Majestät seien nach wie vor König von Bayern und wenn einmal durch ein neues Gutachten die Genesung Seiner Majestät nachgewiesen würde, dann werde die Reichsverwesung ohne Zweifel wieder aufhören – diese Einwendungen nahmen Seine Majestät ruhig und die Conversation weiter führend entgegen. Der Gedanke krank zu sein, wurde nicht angenommen, jedoch mit dem Zugeständniß, daß in früheren Jahren Aufregungszustände dagewesen seien und daß wegen Schlaflosigkeit vielfach Schlafmittel gebraucht worden seien. Alsdann kamen Fragen über die gegenwärtige Ansicht der Arzte und über die zu erwartenden ärztlichen Rathschläge. Die Äußerung, daß die Arzte auf das gegenwärtige ruhige Verhalten Seiner Majestät großes Gewicht legen, hatte eine erfreuende und befriedigende Wirkung, und die Vorschläge, ganz regelmäßig zu leben, wenig Spirituosen zu genießen, fleißig in frischer Luft Bewegung zu machen, eine regelmäßige Beschäftigung zu wählen, wurden zustimmend und mit der Bemerkung aufgenommen, daß der Unterzeichnete für baldige Übersendung der Bibliothek aus Neuschwanstein sorgen solle. Außerdem fragten Seine Majestät nach dem Kammerdiener Mayer und sprachen den Wunsch aus, denselben, der wahrscheinlich in München sich aufhalte, wieder kommen zu lassen. Dann war vom Landtage die Rede, daß derselbe auf nächsten Dienstag einberufen sei und sich voraussichtlich auch mit der Prüfung des ärztlichen Gutachtens befassen werde. Hiebei sprachen Seine Majestät den Wunsch aus, doch den Kammern keinen Einblick in das Gutachten zu gestatten. Dann folgte die Frage, warum die Ärzte Seine Majestät nicht vor Abgabe ihres Gutachtens untersucht hätten. Auf die Antwort, daß Seine Majestät seit Jahren keinen Arzt mehr vorgelassen und erst recht keinen Psychiater würden empfangen haben, daß Niemand berechtigt gewesen sei, vor erfolgter Proklamation gegen den Willen Seiner Majestät einen Arzt in das Schloß zu schicken, daß ein solcher von Seiner Majestät höchst wahrscheinlich gefangen gesetzt worden wäre und daß wegen außerordentlicher Fülle des Aktenmaterials eine persönliche Untersuchung unnöthig gewesen sei, lächelten Seine Majestät zustimmend. Alsdann erklärten Allerhöchstdieselben, daß sie nun aufstehen wollten und die Unterredung, welche eine halbe Stunde gedauert hatte, war zu Ende.

Während derselben überzeugte sich der Unterzeichnete, daß Seine Majestät ruhig und zusammenhängend denken und sprechen können, leicht und richtig auffassen, frei von paralytischen Symptomen sind und noch einen beträchtlichen Grad von Selbstbeherrschung besitzen, daß dagegen andererseits jede Einsicht in die Krankheit oder jedes Krankheitsbewußtsein fehlt, ebenso die Fähigkeit, die Situation richtig zu beurtheilen, daß Wahnideen vorhanden sind und das Bestreben, sich mit Hilfe untergeordneter Diener wieder in Freiheit zu setzen, daß mit einem Wort, Seine Majestät zu jenen unheilbaren Geisteskranken zählen, welche durch ruhiges und klares Sprechen, durch consequentes Handeln leicht und oft lange Zeit dem Laien als gesund erscheinen, während sie in Wirklichkeit ein ganzes System von Wahnideen haben und geistig bereits so geschwächt sind, daß sie auch in ruhigen Krankheitsintervallen aus ihrem Wahnsystem nicht mehr herauskommen. In diesem Sinn sprach sich wiederholt auch Obermedicinalrath v. Gudden aus, welcher insbesondere betonte, daß Seine Majestät ganz entschieden und unheilbar geisteskrank seien und bei längerer und wiederholter Unterhaltung schon einen sehr engen Ideenkreis verrathen und für Vernunftgründe vollständig taub seien, immer wieder auf dieselben wiederholt besprochenen Ideen zurückkommen und in Folge dessen eine höchst ermüdende Conversation führen. Seine Majestät seien andererseits sehr fügsam und müßten mit möglichster Schonung und Milde behandelt werden. Selbstmordgedanken seien nur in der Erregung und unter dem aufregenden Einfluß von Spirituosen zu fürchten. –Wenn es dem Unterzeichneten gestattet ist, schließlich noch seine Ansicht auszusprechen, über die erschütternde Katastrophe, welche Seiner Majestät sowohl als auch seinem opfermuthigen Arzte das Leben raubte, so dürfte der Hergang etwa folgender gewesen sein:

Seine Majestät, welche vor dem Spaziergang in den Park genügend gegessen hatten, traten denselben wohl kaum mit Selbstmordgedanken an, wohl aber dürften Allerhöchstdieselben sich der Hoffnung hingegeben haben, von dem Arzte eine Befreiung oder wenigstens eine Begünstigung der beabsichtigten Flucht zu erlangen. Als bei diesen Versuchen der Arzt Einwendungen machte, Seine Majestät abzulenken und zur Umkehr zu bewegen trachtete, wird sich eine wachsende Erregung Allerhöchstderselben bemächtigt und rasch den Entschluß zum Selbstmord hervorgerufen haben. In höchster Erregung wird Seine Majestät nach dem See geeilt sein und als der nachfolgende Arzt selbst im Wasser noch den Versuch machte, Seine Majestät zurückzuhalten, wird ein letzter Kampf stattgefunden haben, in welchem v. Gudden unterlag und unter Wasser kam, worauf Seine Majestät ungehindert den Tod in den Wellen suchte und fand. Daß dieser Abschluß einen neuen Beweis für intensive geistige Störung Seiner Majestät liefert, bedarf keines Beweises. –

 




	München, den 17. Juni 1886.

	Dr. Grashey
Kgl. Universitätsprofessor.






3. Der Nachtrag vom 17. Juni 1886 zum ärztlichen Gutachten vom 8. Juni 1886[10]

Nachtrag

zu dem Gutachten der Unterzeichneten vom 8. Juni 1886 über den Geisteszustand

Seiner Majestät Königs Ludwig II. von Bayern. –

Am 15. Juni 1.Js. fand die Obduction der Leiche Seiner Majestät des höchstseligen Königs Ludwig II. von Bayern statt, und es ergibt sich daher die Aufgabe, das Sectionsresultat zu vergleichen mit der am 8. Juni 1. Js. gestellten Diagnose und Prognose. –

Vor Allem muß hervorgehoben werden, daß das Gehirn und seine Hüllen sehr zahlreiche krankhafte Veränderungen aufwiesen und zwar:

I. Veränderungen, welche eine Entwicklungsstörung des Gehirns und des Schädels beweisen; hierher sind zu rechnen:

a) Die auffallende Kleinheit des Schädels, welcher in seinen Maßen nirgends das Mittel überschreitet, während die übrigen Körpermaße und Organmaße durchgehends Maximalziffern aufweisen.

b) Die Störung der Symmetrie des Schädels; der linke diagonale Durchmesser ist 7 mm kürzer als der rechte.

II. Veränderungen, welche eine auf viele Jahre zurückgehende chronische Entzündung der Hirnhäute beweisen und zwar a) Exostosen der Innenfläche des Schädeldaches und der Schädelbasis

b) Bedeutende Verdickungen und Verwachsungen der dura mater (harten Hirnhaut) über dem Stirnhirn nebst einer Knochenplatte in der Hirnsichel c) Trübungen der pia mater (weichen Hirnhaut) und der arachnoidea (Spinnwebenhaut).

III. Veränderungen, welche eine allmälige Atrophie des Gehirns beweisen, bestehend in merklichem Schwund mehrerer Windungen des Stirn- und Scheitellappens beider Seiten. –

In diesen Veränderungen erblicken die Unterzeichneten das anatomische Substrat für die behauptete und klinisch nachgewiesene Geistesstörung und zwar sind die unter 1. aufgeführten Entwicklungsstörungen als das Substrat der behaupteten und nachgewiesenen hochgradigen Disposition Seiner Majestät zu psychischen Störungen aufzufassen und für den behaupteten primären Charakter der nachgewiesenen Paranoia (Verrücktheit), während die unter II. angeführten Veränderungen sicher auf eine Reihe von Jahren zurückgehen und beweisen, daß Seine Majestät schon seit Jahren an Ernährungs- und Circulationsstörungen des Gehirns und demnach auch an Störungen der psychischen Funktionen litten. – Die unter III. angeführten Veränderungen endlich beweisen, daß in der That schon geistige Schwäche vorhanden war. – Die vorgefundenen krankhaften Veränderungen des Gehirns und seiner Hüllen sind irreparabel und progressiv und somit ergibt sich eine vollständige Übereinstimmung zwischen der gestellten Diagnose und Prognose einerseits und dem Sectionsresultate andererseits oder mit anderen Worten, das Sectionsresultat hat bestätigt, daß Seine Majestät von Jugend auf zu Geistesstörung disponirt waren, seit Jahren an Störungen der psychischen Funktionen litten und schließlich in einen Zustand unheilbarer geistiger Schwäche verfallen waren. –

 




	München, den 17. Juni 1886.

	Dr. Hagen, k. Hofrath,
Director der Kreisirrenanstalt Erlangen
und Professor Hubrich, k. Director
Dr. Grashey, kgl. Universitätsprofessor.






 

A 8 Auswahl von Quellen über Ludwig II., sein Umfeld und das gegen ihn geführte Verfahren betreffend, auf die wir gestoßen sind und die in Archiven, vor allem im Bay HStA und im PAAA, aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht einsehbar und/oder nicht mehr vorhanden sind, mit Angabe der Gründe – wenn erhalten
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A 9 Die geheimen Tagebücher Ludwigs II. Ermittlungen von Franz Merta[11] über die Geschichte der erhaltenen Bestandteile oder Bände des Tagebuchs Ludwigs II.

 

Das Schicksal der Tagebücher Ludwigs II. spiegelt den Umgang mit historischen Dokumenten und mit der Geschichte des Entmachtungsverfahrens gegen den König unter den an diesen Ereignissen Beteiligten wider. Franz Merta hat ihr Schicksal sorgfältig und beinahe lückenlos rekonstruieren können. Wir referieren aus seinem Bericht:

Den ersten Band hatte Minister Lutz durch die Bestechung eines Lakaien noch vor Abschluss des Verfahrens als mögliches Beweismittel gegen den König in seine Hände gebracht.

Am 15. Juni 1886 erhielt Minister Lutz lt. Übergabeprotokoll vom gleichen Datum u.a. eine verschlossene Ledertasche mit dem Schlüssel dazu im verschlossenen Kuvert.

Diese Tasche enthielt zweifellos das letzte, am 19. Januar 1886 begonnene und nur auf wenigen Seiten beschriebene Tagebuch des Königs. Es ging mit den anderen Tagebüchern am 9. März 1889 nach vertraulicher Mitteilung an das Geheime Hausarchiv mit Einverständnis von Minister Lutz.

Das vorletzte Tagebuch, von Lakai Mayr an Minister Lutz übergebene vollgeschriebene Tagebuch scheint Lutz unterschlagen und nach Pensionierung am 31. Mai 1890 in seiner Privatwohnung behalten zu haben. Es kam aus seinem Nachlass mit anderen Unterlagen zu seinem Nachfolger als Kultusminister v. Müller.

Crailsheim teilte ihm mit, S. Kgl. Hoheit habe 1886 befohlen, die Tagebücher zu vernichten. Der Befehl blieb «einstweilen unvollzogen» (weil die Minister dachten, die Tagebücher könnten einmal zu ihrer Verteidigung dienen). Am 15. Januar 1899 gab Crailsheim das Dossier, das er offenbar inzwischen erhalten hatte, ans Geheime Hausarchiv. Die beiden letzten Tagebuchbände waren vom Vorstand des GHA, Dr. v. Rumpler, in persönliche Verwahrung genommen worden, und nach dessen Tod wurden beide Bände mit Ministerialbeschluss vom 23. Februar 1898 versiegelt dem GHA übergeben. 1918 hat Archivrat Dr. Weiss wegen der Revolution die Tagebücher mit den anderen Archivalien an Geh.Rat Dr. v. Jochner an das Dt. Reichsarchiv in Berlin übergeben.

Wahrscheinlich wurden vor 1923 mehrere beschriebene Seiten des letzten Tagebuchs im Auftrag von Kronprinz Rupprecht vernichtet. Alle anderen Tagebücher blieben bis 1936 in der persönlichen Verwahrung von Generaldirektor Dr. O. Riedner, der sie am 6. Juli 1936 ans GHA zurückgab – Das vorletzte Tagebuch enthielt Einträge von November 1869 bis Dezember 1885. Der Auftrag, die noch existierenden Tagebuchbände im Schreibtisch des Amtsvorstands des GHA zu verwahren, hatte bei den Luftangriffen 1946 einen Teilverlust zur Folge. Die ersten 7 Tagebuchbände seien jedoch erhalten (Merta S. 330) und befinden sich im GHA (58–69).

Die ersten, teilweise fingierten Tagebuchaufzeichnungen stammen von

Oskar Döring, «Das Tagebuch des Königs. 10.03.1886–08.06.1886» (1918, München, Universal-Verlag, Aufl. insgesamt 50.000), danach von

Georg Ludwig Schauenberg, «Im Banne der Rosen – König Ludwig II. in Tagebuchblättern» (1924, Diessen, Hubers Verlag) und von

Edir Grein, «Tagebuchaufzeichnungen von Ludwig II. König von Bayern» (1925, Schaan/Lichtenstein, Quaderer/Rupert), 33 Blätter Dez. 69–Dez. 85 und Tagebuch II vom 19.1.–7.6.1886, die sich bei Lutz befanden. Die vom Stiefsohn des Ministers v. Lutz (Erwin Riedinger = Edir Grein) publizierten Blätter kamen aus den beiden letzten von Mayr der Ministerialkommission zur Untersuchung der Todesursache übergebenen Bänden.

Weitere Publikationen von Tagebuchauszügen: H. Rall (1968, 1973), H. G. Evers (1986, Ludwig II. Theaterfürst – König – Bauherr) und Siegfried Obermaier (fragwürdig; 1986, München).

7 Bände der Tagebücher Ludwigs II. befinden sich heute noch im Geheimen Hausarchiv: 58–69.


Archivliste[1]

1.  Auswärtiges Amt (AA) Berlin, Politisches Archiv (PAAA)

2.  Bayerische Staatsbibliothek München (BSB München) Handschriften- und Inkunabelabteilung, Zeitungsarchiv

3.  Bayerisches Hauptstaatsarchiv München (Bay HStA)

Abteilung II: Neuere Bestände

Abteilung III: Geheimes Hausarchiv (GHA)

Abteilung IV: Kriegsarchiv

MA I: Politisches Archiv:

Die Vertretungen in Berlin (Gesandtschaften)

Die bayerische Gesandtschaft in Dresden: Hier u.a. weitere Beispiele unterdrückter Veröffentlichungen über das Ende Ludwigs II. bzw. über das Verfahren gegen den König

Die bayerische Gesandtschaft in Hannover, G 9

Die bayerische Gesandtschaft in Wien, G 17

MA III, «Die Diplomatischen Berichte des Kurfürstentums Pfalzbayern und des Königreichs Bayern» 1799–1918

MA 1921 D. R. (Deutsches Reich)

Schlösserverwaltung (SchIV)

Königlicher Staatsrat (Bände III, IV, V)

Personenkarteien

4.  Bismarck-Archiv Friedrichsruh (Otto-von-Bismarck-Stiftung) (BA Friedrichsruh)

5.  Gemeindearchiv Schwangau

6.  Badisches Generallandesarchiv Karlsruhe (GLA Karlsruhe)

7.  Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStA Stuttgart)

8.  Institut für Personengeschichte Bensheim

9.  Holnstein-Archiv (Archivar: Martin Irl), Schwarzenfeld (Opf.)

10.  Medizinhistorisches Institut und Museum der Universität Zürich (Medizinhistorisches Archiv der Universität Zürich)

11.  Staatsarchiv München

12.  Staatsarchiv Zürich

13.  Stadtarchiv Füssen

14.  Stadtbibliothek München Monacensia

15.  Stadtarchiv Nürnberg

16.  Universitätsarchiv Heidelberg (UAHD)

17.  Wellcome Library London–Archives and Manuscripts (Wellcome Library London)

18.  Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (HHStA Wien)

19.  HH Kriegsarchiv Wien

20.  Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, München – Düfflipp-Archiv

 

1 Wir beschränken uns auf die Notierung übergeordneter Titel.
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